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Vorbemerkung 

zur vierten Auflage. 

A 10. Auguft 1861 ift Dr. Friedrich Julius Stahl 

beritorben. Die vierte Auflage feiner Philoſophie des 

Rechts erfcheint Daher unverändert, nur. wenige Notizen 

— nicht fachlichen Inhalts — find binzugefommen. 

Stahl felbit hat eime neue Auflage nicht vorbereitet. 

Hätte fein Leben die jegigen Tage erreicht, fo würde er 

ebenfo wie bei den früheren Auflagen die neueren Ent- 

wicelungen, Zeitereigniffe und literariſchen Erſcheinungen 

nicht unberücfichtigt gelaffen haben; aber, daß ein Anderer 

hierfür eintrete, mußte Anftand genommen werden. Stahls 

Rechtsphiloſophie ift ein im fich abgefchloffenes eigenftes 

Merk, deſſen Einheit nicht geftört werden follte und durfte. 

Zudem fehlt es nicht an erläuternden und ergänzenden 

Schriften Stable felbit, welche bis an fein Lebensende 

beranveicben. Nach legtwilliger Beftimmung find 17 feiner 

parlamentarifchen Reden und 3 feiner Vorträge heraus— 

gegeben (Berlin, 1862), welche einen „Ausdruck und ein 
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Bekenntniß ſeiner politiſchen Geſinnung“ enthalten. Die 

bekannten und bedeutſamen akademiſchen Vorleſungen über 

die Parteien in Staat und Kirche ſind 1863 in erſter, 

1868 in zweiter Auflage erſchienen. Von 1859 datirt 

„die lutheriſche Kirche und die Union.“ Druckfertig 

hinterließ Stahl die ſofort nach ſeinem Tode edirte zweite 

Ausgabe ſeiner Kirchen-Verfaſſung nach Lehre und Recht 

der Proteſtanten. 

„Es iſt nicht die Philoſophie das letzte Ziel Gottes, 

ſondern Gott iſt das letzte Ziel auch der Philoſophie;“ 

— „ich glaube, daß mein Kompaß der rechte iſt und daß 

ich in der Richtung ſegle, wo das Land liegt.“ So 

ſchrieb Stahl in den Vorreden zu der Rechtsphiloſophie 

1845 und 1854. Iſt der rechte Kompaß auf dem Schiff, 

ſo findet der verſtändige Segler die Richtung nach dem 

Lande, auch wenn der alte Steuermann nicht mehr zur 

Hand iſt und auch im neuen Fahrwaſſer. 



Dorrede 

zur dritten Auflage 

D. dritte Auflage ift für die Gefchichte dev Rechts— 

pbilofopbie, welche diefer erfte Band enthält, bloß eine 

dDurchgefehene Die Durchſicht wird man an mehreren 

Stellen, am meiften in den Abfchnitten über die Rechts— 

philofopbie der Griechen bemerken. Im Ganzen umd 

Mefentlihen ift die Auflage unverändert und bedarf feiner 

neuen Beborwortung. Dafür gebe ich aus der Vorrede 

zur zweiten Auflage, was ſich auf die Oekonomie dieſes 

Bandes in feinem legten Abſchluß bezieht; und die Vor: 

vede zur eriten Auflage, da fie Urſprung, Beweggrund 

und erfte Conception des ganzen Werfes darlegt, glaubte 

ich auch bier wieder vollftändig aufnehmen zu müffen. 

Berlin, den 20. November 1854, 



Aus der vorrede 

zur zweiten Auflage. 

ir diefen eriten Band der Philoſophie des Rechts 

hat bei der zweiten Auflage die frühere Arbeit feine 

irgend erhebliche Veränderung erfahren — abgerechnet 

die Meglaffung zweier Kapitel (über das Verbältniß der 

Zweckmäßigkeit zur Ethik, und über chriftliche Whilo- 

Sophie), deren Gegenftand feitdem im zweiten Bande feine 

ausführlichere Erörterung gefunden. Wohl aber erbielt 

diefev Band eine reichliche Vermehrung. Zunächit nemlich 

find in mehreren Kapiteln — denen über Kant, Fichte, 

Montesquieu und befonders Schelling und Hegel 

— weitere Ausführungen eingefügt worden; für Hegel 

waren fie fo umfaſſend, daß eine Umarbeitung des 

Ganzen nöthig wurde, und ich glaube für die Einficht 

in den innerften Brennpunft feines pbilofopbifchen Shitems 

in diefer Auflage wefentlich weiter gekommen zu fehn. 

Auch die fontrerevolutionäre Lehre und Die Lehre der 

hiſtoriſchen Schule (früher im zweiten Bande) baben 
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bier eine völlig neue und ausführlichere Bearbeitung 

erhalten. Hauptſächlich aber trat die Vermehrung ein 

durch Hinzufügung neuer Kapitel über dort nicht behan- 

delte Gegenftände, wie namentlich die Nechtsphilofopbie 

des Mittelalters, die einzelnen Autoren des Naturrechts 

bon Grotius an, Rouſſeau, Lode, die franzöfifchen 

Politiker, Schleiermacher. 

Hierdurch mag mitunter zwiſchen dem Alten und 

dem Neuen eine Berfchiedenheit in der Haltung, ja im 

Einzelnen vielleicht eine Inkongruenz in der Sache felbft, 

meiner beften Sorgfalt ungeachtet, fich eingefchlichen 

baben, boffentlich nicht bis zu dem Grade, daß es ftören 

fönnte. Namentlich it die Gefchichte des Naturrechts 

nunmehr doppelt (Abjehnitt II umd III des dritten 

Buches), nemlich nach Materien und nach Autoren gege- 

ben, und ich glaubte auf feines verzichten zu Dürfen, 

wenn auch dadurch Wiederholung nicht völlig vermieden 

RIERDEILSILOHH ER, rer Er METER IR FE 

Das viele Verdienftliche, das feitdem für Gefchichte 

der Nechtsphilofopbie und Politik geleiftet worden, war 

mir zur Förderung, häufiger noch zur Anregung. 

Ber dDiefer Vermehrung des Buchs bielt ich den 

Titel: „Geſchichte der Rechtsphiloſophie“ für 

gerechtfertigt. Indeſſen ift auch jegt noch meine Aufgabe 

nicht die Literärgefchichte, fondern die Gefchichte 

der Rechtsphilofophie. Weber die Weglaffung dieſes oder 
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jenes Schriftſtellers oder Buches möge man deßhalb 

mit mir nicht rechten. Es iſt nicht auf die Vollſtändig— 

keit der rechtsphiloſophiſchen Schriften abgeſehen, ſondern 

auf die wenigſtens approximative Vollſtändigkeit der 

rechtsphiloſophiſchen Ideen und des Fortgangs, in wel— 

chem ſie ſich ausbildeten und das öffentliche Bewußtſehn 

erfüllten. Schon aus dieſem Geſichtspunkte konnte ich 

auch die neueſten rechtsphiloſophiſchen Erſcheinungen in 

meine Darſtellung nicht aufnehmen. Der Gang dieſer 

Geſchichte der Rechtsphiloſophie iſt denn einfach der: 

Auf die Darſtellung der antiken und mittelalterlichen 

Rechtsphiloſophie (Buch. I und II) folgt die der rechts— 

pbilofopbifchen Produktionen der neuern Zeit, nemlich 

feit der Reformation bis zu der Revolution, diefe find: 

das Naturreht — das Shſtem des Liberalismus — 

die Eonftitutionelle Theorie — endlich) dem Keime nach 

auch fehon der Kommunismus und Socialismus (Buch III 

und IV). Den Schluß bilden die rechtsphiloſophiſchen 

Erzeugniffe der neueften Zeit bon der Nebolution an: 

Die fontrerepolutionäre Lehre — die Lehre der gefchicht- 

lichen Juriſtenſchule — die ſpekulative Nechtspbilofopbie 

(Bud V und VD. 

Es ift im dieſer Auflage wie in dev erften der 

Kritif ein nicht geringerer Raum gewährt als der Ge- 

ſchichte. Das lebte Ziel ift eben nicht die bloße Einficht 

in den Gang der menschlichen Gedanfen bis bieber, 

fondern die Einfiht in die Sache jelbit. Die wahre 

Lehre in Nechtsphilofophie und Politik zu gewinnen, 
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war der Beweggrund, mit dem ich 1829 es unternahm, 

eine Geneſis der gegenwärtigen Lehre zu ſchreiben; dieſen 

ſeinen Grundcharakter kann und ſoll das Buch nicht 

verlieren. 

Berlin, den 27. April 1847. 



Dorrede 

er ee Huflinigie. 

Ss übergebe bier der gebildeten Melt die Bearbeitung 

eines Stoffes, von dem ich feit vielen Jahren nicht mehr 

glaubte, daß er je Gegenftand memer Unterfuchung 

werden könnte Denn der Mangel an Hoffnung, je 

durch Philoſophie einen Gewinn, ein feſtes Nefultat zu 

erhalten, das abjchredende Beifpiel der gefeierten Denker 

neuer Zeit, welche Durch fie gerade des Troftreichiten 

und Heiligften verluftig geworden, batte mich wie fo 

viele Andere mit einem völligen Ueberdruß an aller 

pbilofophifhen Forſchung erfüllt, und ich zog mic 

ausschlieglihb auf das Studium des poſitiven Rechts 

zurüd. — Es war die Bejchäfttgung mit dem pofitiven 

Nechte, die mir Fragen und Unterfuchungen aufdrang, 

für welche ich die Löſung, ja felbit Begriff und Bezeich- 

nung nicht mehr in ihm felbit fand, und fo, ohne es zu 

juhen und zu wollen, in ein höheres wifjenfchaftliches 

Gebiet gedrängt wurde. Solche Studien und ihre Liebe, 
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jo wie die Aufmunterung don Freunden, ein anderes 

angemefjenes Kollegium an die Stelle des aufgegebenen 

Naturrechts zu ſetzen, beftimmten mich, meine afademifche 

Laufbahn im Winter 183 mit Vorlefungen über Philo— 

ſophie des poſitiven Nechts zu beginnen. Damit war 

ich gendöthigt meine Behandlungsweiſe durch eine Anficht 

über das Weſen des Gerechten etbifch zu begründen und 

jede ihr entgegenftehende einer Kritit zu unterwerfen. Die 

verfchiedenen Richtungen in der Rechtsphilofophie ordneten 

ſich mir bei diefer Betrachtung von felbit zu einer ftufen- 

mäßigen Entwidelung. Dadurch wurde der erſte Grund 

zu Ddiefem Buche gelegt. — 

Um diejelbe Zeit vereinigte ſich mir viel Günitiges. 

Trübe Verhältniſſe und eine trübe Stimmung, in denen 

ich befangen geweſen, begannen von mir zu weichen. 

Dabin gehört vorzüglich auch meine Stellung zur 

Vhilofopbie Hegels. Schon don Anbeginn don ihrer 

Unwahrheit Iebendig überzeugt, konnte ich doch den 

Sitz des Irrthums nicht finden. So riß fie mich zwar 

nicht zu ihrem Glauben bin, aber fie trübte und 

Ihwächte mir den meinigen, und fo ſehr fie mich ab- 

ftieß, war ich immer genöthigt, wenn auch nicht im 

borfäglidem Studium, doch in ummwillkürlicher Befchäf- 

tigung wieder zu ihr zurüczufebren, bis ich die Mittel 

wifjenfchaftlicher Ueberwindung gegen fie erworben hatte. 

Damit war ich damals im Allgemeinen wenigiteng 

ind Klare gefommen, Sch hatte aber an diefem einen, 

aufs äußerſte getriebenen Syſteme zugleich das Weſen 
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aller neuern Philoſophie kennen gelernt, dieſe feind— 

ſelige Macht hatte aufgehört, mir eine furchtbare zu 

ſehn, und eine neue Kraft der Heiterkeit und Zuverſicht 

belebte mich und gab mir den Muth, eine ſelbſtſtändige 

Bahn zu verſuchen. — Dazu kam nun endlich als 

letzter Beſtimmungsgrund der Einfluß Schellings, 

der in demſelben Semeſter ſeine Vorleſungen an un— 

ſerer Hochſchule eröffnete. Durch ihn erhielt ich vielfach 

Mittel zu klarerer Auseinanderſetzung, Erweiterung, zu 

tieferer Begründung meiner Gedanken; durch ihn er— 

hielt ich den Muth, von Ueberzeugungen, die man 

als in ein eignes Gebiet gehörig im Innerſten zu ver— 

ſchließen und nur gegen feindliche Angriffe zu ſchützen 

pflegt, auch poſitiv den vollſtändigſten wiſſenſchaftlichen 

Gebrauch zu machen. Vieles habe ich geradezu gelernt, 

zu Vielem wurde mir die Anregung. Vor Allem iſt 

es der eine Grundgedanke ſeiner jetzigen Anſicht, der 

mich von nun an in allen meinen wiſſenſchaftlichen 

Beſtrebungen förderte. Mit dieſem Grundgedanken, dem 

Begriff der geſchichtlichen Anſicht ſelbſt, den Schel— 

ling am Anfange ſeiner Vorleſungen in wenigen Zü— 

gen mit einer das Innerſte durchdringenden Klarheit 

und Gewalt hinſtellte, beginnt überhaupt eine neue 

Aera der Philoſophie. Von einer Schule und Anhän— 

gerichaft aber, wie fie bisher jeder Philoſoph um ſich 

jammelte, wird jeßt gerade nicht mehr die Nede ſehn 

fönnen. Das Shſtem der Freiheit, wie Schelling 

das jeinige nennt, kann feinem Wefen nach nur bei 
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Selbftitändigen wahre Liebe und Verehrung und nur 

bei ihnen die Pflege finden, die es fordert und die es 

allein verträgt *). 

*) Ueber mein Berhältniß zu diefem neuern Syftem Scellings laſſe 

ich hier die betreffende Stelle meiner Vorrede zum II. Bd. I. Abth. der 

zweiten Auflage ©. XI. folgen: E 

„Bei der zweiten Auflage des Bandes, der fi) mit diefen Grumd- 

prineipien befchäftigt, Fan ich es demm aud nicht umgehen, mein Ver— 

hältniß zur neuen Lehre Schelling’s, über das ein tweitverbrei- 

tetes Mißverſtändniß herrfcht, beftimmt auseinanderzufeten.“ 

„Bekenntniß und Richtung im Leben wie in der Wiſſenſchaft habe ich 

von Schelling nicht erhalten. Als ich vor ftebzehn Jahren das erfte 

Mal den Fuß in feinen Hörfaal fette, waren meine pofitiven Grund— 

überzeugungen und mein Berhältniß zur Philoiophie Hegel’s ſchon der- 

jelben Art wie jeßt, gerade daß Schelling fih in gleihem Sinne aus- 

ſprach, hat mich ihm gewonnen. Wohl aber verdanfe ih Schelling 

eine Anfenerung und eine fehr bedeutende Unterſtützung zur wiſſenſchaftlichen 

Darlegung jener Grundüberzeugungen, jo wie außerdem noch die’allge- 

meine geiftige Anregung, die man immer aus großartigen tiefgedadjten 

Borträgen ſchöpft. Was ih jedoh von Schelling annahm, wozu id 

mich befannte und noch befenne, ift bloß feine Polemik gegen das „vatio- 

naliftiiche” („negative“) und feine Gegenüberftellung des „geſchichtlichen“ 

(„pofitiven“) Princips, und das wird wohl Niemand fir ein philofophi- 

ches Syftem halten. Dagegen zu dem eignen jpeciellen jegigen 

Syftem Schelling’s — Seiner philofophiihen Auffaffung der Welt- 

Ihöpfung, dev Mythologie, der Offenbarung, feiner Lehre von den drei 

Potenzen, welche den Mittelpunkt derfelben bildet u. ſ. w. — ftand id 

nie in einer Beziehung. Eben fo wenig fteht Herr v. Schelling 

in einer Beziehung zu irgend einer Lehre und Ausführung meines Buches, 

nicht einmal des erften Bandes, vielmeniger der folgenden, außer jenem 

Grundgedanken, bei welchem ich ihn nannte, und etwa dem, was mit dem- 

felben ſchon unmittelbar und völlig gegeben iſt.“ 

„Hievon zeugen ſchon meine damaligen Erklärungen, obwohl fie ohne 

alle Berehnung in begeifterter Dankbarkeit gejchrieben find. Ich habe 

mid im erften Bande meiner Philoſophie des Rechts überall und aus- 

drücklich nur zu dem „Einen Grundgedanken von Schelling’s jetiger 

—F *x* 
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So bildete ſich mir der Plan, jene flüchtig ent— 

worfene Geſchichte der rechtsphiloſophiſchen Richtungen 

mit Gründlichkeit durchzuführen, den Gang derſelben 

Anſicht, dem Begriff der geſchichtlichen Anſicht ſelbſt“ (VII) oder „der 

Entgegenfegung des Logifchen als zeit- und thatlos gegen das Geihicht- 

liche“ (55) befannt. Nur von diefem Grundgedanken, dent Begriff der 

„geſchichtlichen Philofophie”, habe ich behauptet, daß er mit dem Chriften- 

thum übereinftimme, diefem die Stätte in der Philojophie bereite (56). 

Sa ich habe, fo weit e8 nur irgend die Zartheit des Berhältniffes geftat- 

tete, mich ausdritclich gegen die naheliegende Borftellung „einer Schule 

und Anhängerfchaft, wie fie bisher jeder Philofoph um fich janımelte“, 

verwahrt (VII). Auf der andern Seite war es offenbar unthunlich, meine 

eignen Lehren direft als nicht von Schelling herrührend zu bezeichnen. 

Nachdem ich mit einer vielleicht übergroßen Sorgfalt, mir fremdes Gut 

nicht anzueignen, bei dem Eleinften Gedanken, hinter dem ich eine Remi— 

nifcenz auch nur vermuthete, Schelling citirt (z. B. Bd. I. ©. 334), 

war ich vielmehr vom Lefer zu erwarten beredtigt, da, wo ich dieß unter- 

ließ, ihn auch nicht als Urheber anzufehen, und es war daher weder 

meine Schuld noch meine Abdficht, daß meine Lehren, z. B. der Freiheits- 

begriff, Die Kritik der Hegel'ſchen Dialektik u. ſ. w. häufig Schelling 

zugeſchrieben wurden. Ob ich nun nicht ſchon bei jenem Grundbegriff, 

auf den ich mich berief, die Schelling'ſche Lehre, wie behauptet wird, 

mißverftanden, — indem fie fFeineswegs den Rationalismus fo unbedingt 

und ohne Nefervation verwerfe wie ich — darüber hat unläugbar nur 

der berühmte Urheber diejer Lehre das authentifche Urtheil, ich jedoch auch 

dem echten Schelling’ihen Berftändniffe gegenüber die Freiheit der 

eignen MWeberzeugung und Einfiht. Hierin Unrichtiges oder Ungenanes 

ausgefagt zu haben, würde mir indeffen von Herzen leid thun, jo wenig 

außerdem Uebereinftimmung mit den Anfihten Scelling’g 

mir je eine Rückſicht war und ſeyn durfte.“ 

„Die irrige Meinung als jey ich ein Vertreter der neuen Schel— 

ling ’schen Philofophie oder als jey meine Nechtsphilofophie ein Ausfluß 

derfelben, hat ihren Urfprung lediglich darin, daß man von vornherein auf 

meinen ganzen Standpunkt nit einging. Ih betrachtete Schelling’s 

neues Princip der Pofitivität als eine große Befreiung von der Philo- 

fophie bis dahin, welche irgend eine logiiche Formel durd) das Univerſum 
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nunmehr im Zuſammenhang mit der ganzen Philo— 

ſophie zu verfolgen und den Verſuch zu machen, ob 

ich, auf dieſe hiſtoriſche Baſis geſtützt, vielleicht ſelbſt 

durchwand und damit die Dinge wiſſenſchaftlich aufgefaßt und begriffen 

zu haben vorgab, wonad denn meine Anhängerſchaft fih bloß auf diefen 

Aft der Befreiung bezieht, fofort aber Jeder, Zuhörer wie Lehrer, dom 

Andern unabhängig an die Sache (eben das pofitive Objekt) hintritt und 

fie zu erforfchen ſucht. Meine philofophifhe Theorie der Moral, des 

Rechts, des Staates, ja jelbft meinen Freiheitsbegriff von Seite feiner 

pofitiven Ausführung Schelling zuzuschreiben, ift dann unter diefer 

Borausfegung eben fo umgereimt, als etwa meine hiftorifchen Unterfuchun- 

gen über das römische Klagenreht Hugo zuzufchreiben, weil er für ge— 

ſchichtliche Unterſuchungen diefer Art die Bahn gebrochen. Statt deffen 

aber ließ fich ein großer Theil des Publifums die gewohnte Borftellungs- 

weife nit nehmen, daß wer ſich auf einen Philofophen berufe, damit 

nothwendig ein fertiges Syftem annehme, in welchem jede Sache bereits 

untergebracht ift. So pflegte man mein Verhältniß zu Schelling troß 

jener entjehiedenen Erklärung mit dem Berhältniß von Gans zu Hegel 

zu parallelifiven, ohne zu bedenken, daß Gans von Hegel die Alles 

beftimmende Methode, die ganze Theorie des Naturrechts, die Konftruftion 

der Weltgeichichte, und damit die Auffaffung eines jeden Bolfs und Zeit- 

alters, angenommen hat, ic) dagegen von Schelling nichts habe als 

feine Charafterifirung des Nationalismus. Eben jo kam Maurenbreder 

jogar auf den fonderbaren Gedanken, meine Staatslehre als Neo- 

fchlellingianismms zu bezeichnen, während es jet wohl befannt ſeyn 

dürfte, daß Schelling in dem ganzen Eyflus feiner VBorlefungen kaum 

mit einer Sylbe des Staates und der rehtlihen und politiſchen Berhält- 

niffe gedenkt.“ 

„Durd) diefe Auseinanderfegung, fo wie durch die ſtets bevorftehende 

Beröffentlihung der Schelling’fhen Lehre wird hoffentlich jede ſolche 

Identificirung für die Zufunft wegfallen. Dagegen itberlaffe ich es Jedem 

gerne, den Einfluß, den jene Schell ing'ſche Charakterifirung des Ratio— 

nalismus auf meine philofophiihe Bildung hatte, jo hoch anzufchlagen, als 

er nur immer wolle. Denn daß nicht die Sucht nad Originalität es ift, 

was mir diefe Auseinanderfegung abnöthigte, wird der Lejer aus be- 

fannten Vorgängen entnehmen.“ 
1) 
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zu einem neuen und befeſtigten Reſultate gelangen 

möchte. — 

Ich glaube ein rechtes Werk und im rechten Sinne 

es unternommen zu haben. Die Rechtsphilofophie wird 

gegenwärtig und am meiften von den Wohlgefinnten 

vernachläfigt und gering gefchäßt. Es find aber nur 

wenige Männer, denen eime glüdliche Gabe der An— 

Ihauung das Zergliedern der Begriffe erfpart. Solchen 

Männern gebührt Autorität, aber nicht Nachahmung. 

Jeder möge bebutfam fehn, wo er mit ihnen im Gegen» 

ſatze fich befindet; allein ihr Weg ift nicht der, den alle 

mit Sicherheit betreten können. Wir Andern find der 

Abftraktion verfallen, wir werden, wenn wir auch nicht 

wollen und es uns nicht geftehen, in fie hinein gezogen, 

und werden ung nur dann von ihr befreien, wenn wir 

ihr bis zum Aeußerſten gefolgt find. Sapvignh durfte 

fich der Unterfuchung über die lebten Gründe des Ge- 

rechten überbeben, fein Sinn leitet ibn ficher, durch 

eine Fünftlerifche Kraft bildet ev ganz und bollendet, 

wozu erft langſam allmälig die angeftrengtefte pbilo- 

jopbiiche Forſchung hinführt. Ex ftellte eine Anficht der 

Rechtsentitehung — und daraus augenblicklich praftifche 

Anforderungen — auf, die, wie fie don ihm dargeftellt 

it, ein klares Bild gewährt und durch innere Wahrheit 

ergreift. Wenn aber Andere, denen diefer Zauber man- 

gelt, fie in ihrer Weife auffaffen und wiedergeben wollen, 

obne wirklich zu philofophiven, fo werden fie, wie ge- 

[heben ift, entweder in vagen, vieldeutigen Reden fich 



Borrede zur exften Auflage. 5. 

bewegen, oder jenes lebendige Bild in fefte Sätze und 

Begriffe umwandeln, und was dort als reiche Wahrheit 

fih beurfundet, wird nun leer und nichtsfagend oder 

einfeitig, ja bis zum Verkehrten und Kindifchen über- 

trieben erjcheinen. Darum verbehlen fich gerade die 

Geiſtvollſten, wohin die gefchichtliche Anficht zulegt führt, 

die beunrubigenden Fragen werden abgewiefen. Darum 

ift aber auch feit jener Schrift Savignh's fein Fort 

jchritt, feine Entwidelung in der gefchichtlichen Anficht 

jelbft, jo Treffliches aud in der Gefchichte und dem 

pofitiven Recht von der Schule geleiftet worden. Im 

Innern der Schule fehlt e8 an Einheit und Klarheit 

des Bewußtſehns, und fie dürfte verlegen fehn, jollte fie 

beftimmt angeben, wodurd fie ſich auszeichnet. Von 

außen aber herrſcht Unfunde und Mißverſtändniß und 

ungerechte Befchuldigung. 

Diefe Hemmung beftebt nun nicht bloß im Gebiete 

der Nechtsphilofophie, das ja eben freiwillig verlaffen 

wird; unter ihr leidet eben fo ſehr die Behandlung 

des poſitiven Rechts. Denn e8 tft die Beftimmung des 

menschlichen Geiftes, die höchſten Fragen nicht von fich 

zu mweifen, und e3 fann nichts gedeihen, wo ihr ent« 

gegengebandelt wird. Wenn die gefcbichtliche Anficht in 

ihrer Lebendigkeit Wiffenfhaft und Praxis verſöhnt, fo 

ift fie es auch, die, ftarr und abftraft aufgefaßt, Die 

Kluft weiter befeftigt, als fie je vorher beftanden. Selbſt 

wo die neue Richtung durchdrang, ift bis jetzt nur eine 

treue Auffaffung des Vergangenen oder äußerlich noch 
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Beſtehenden erreicht worden, ohne daß das Band mit 

den gegenwärtigen Verhältniſſen und ihrem Bedürfniſſe 

erkannt wäre. Dahin führt der unläugbare Satz: daß 

ein unauflöslicher Zuſammenhang der Zeiten beſteht, 

wenn er ſchulmäßig angewendet wird. Außer dem Civil— 

echt, wo Savignh die Bahn brach, ift e8 aber bis 

jeßt noch gar nicht gelungen, die gefchichtliche Behand— 

lungsweife einzuführen. Im Staatsrecht, Rrimmalrecht, 

der Enchflopädie ſehen wir überall einen vergeblichen 

Kampf gegen die ererbten abftraften Begriffe, fie wider- 

ftreben der neuen Bildung, aber es ift der Standpunft 

nicht gefunden, duch den fie entbehrlich werden, und 

gerade die den meilten wiljenfchaftliden Sinn baben, 

fünnen fi ihrer am wenigften erwehren. Daber konnte 

bon einem geachteten Schriftitellev behauptet werden, die 

geichichtliche Anficht paffe wohl auf das Civilrecht, aber 

nicht auf das Kriminalrecht. Selbit in der vollftändigen 

Daritellung des Eivilvechts, wer vermeidet es bier, über 

Recht und Bflicht, vollkommene und unvollfommene, 

öffentliches und Privatrecht u. |. w. zu ſprechen? Und 

müſſen wir bier nicht die Yüden der poſitiven Entwice- 

lung. mit den todten Begriffen einer verfommenen Bhilo- 

ſophie ausfüllen, ftatt aus einem Guffe ein harmo— 

niſches Ganzes binzuitellen ? 

Es foll dem hochmüthigen Gebanteh nicht Raum 

gegeben werden, als vermöge dev Menjch in den ewigen 

Willen einzudringen und das Geheimniß aller Dinge 

zu enthüllen. Aber das ift eine erlaubte Zuverſicht, daß 
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es vereinter Anſtrengung beſchieden ſehn werde, die 

Gemeinſchaft des Wiſſens wieder zu erringen, deren ſich 

geringere Zeiten als die unſrige erfreut haben. Denn 

der Verluſt dieſer Gemeinſchaft iſt bei der Tiefe und 

dem Reichthum wiſſenſchaftlicher Entwickelung, wodurch 

unſere Zeit hervorragt, eine niederſchlagende Beimiſchung. 

Ueberall abweichende, entgegengeſetzte Beſtrebungen, zahl 

loſe Parteien, die, losgeriſſen von einander, jede ihren 

eignen Weg verfolgt, bei den Genoſſen Leicht beglau— 

bigt, von den Andern nicht beachtet, ja nicht veritanden. 

Eine untergehende Bildung bat die legten Fäden ihres 

- Dafeyns mit der neu beranbrechenden verwebt, und wie 

die feindlichen Kräfte einander durchdringen, jo ent 

ftehen die mannigfachen verworrenen Anfichten, die 

fih unter uns durchkreuzen. Demſelben Geifte, den 

wir bier bekämpfen, find wir dort verfallen. Wir ge- 

brauchen Begriffe und Meinungen, ohne ung der totalen 

Vorftellungsmweife bewußt zu fehn, der fie angehören. — 

Menn in jedem Gebiete des Willens mwahrbeitsliebende 

Forſchung alle Fragen Dis zum Ende verfolgt, mit 

überall gegenwärtiger Ihätigfeit das Nächte und Aeußer— 

lichfte® an Die höchſten Ueberzeugungen anfnüpft, fich 

nicht verbirgt, wo fie in neue Schwierigkeiten gerathen 

ift und wo fie feine Antwort mehr bat: dann müßte 

doch endlich das klar werden, was ein jeder glaubt, 

und wie es fich zu dem Glauben dev Andern verhält, 

wo der Punkt ift der über die Abweichung entfcheidet, 

was als ein ficherer Beſitz über den Zweifel erhoben 
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iſt, was noch als gemeine Aufgabe übrig bleibt. Da— 

durch müßten die Mittelparteien verſchwinden, alle die 

Heterogenes vereinigen wollen, oder die auch nur bei 

der Durchführung deſſen, was ſie entſcheiden wollen, 

unbewußt noch von Entgegengeſetztem beherrſcht wer— 

den. So ſoll es denn hier verſucht werden, das In— 

nerſte der geſchichtlichen Richtung aufzudecken. Ihr 

Kern iſt aber unmöglich, wie man anzuneh— 

men pflegt, die Anſicht über das Faktiſche, 

wie das Recht entſteht; ſondern nur die über 

das Ethiſche, wie es entſtehen, welchen In— 

halt es erhalten ſoll — die Anſicht über das 

Gerechte. — 

Hier muß ſie ſich von der ihr entgegengeſetzten 

Richtung unterſcheiden, wenn ſie ſich nicht eitel und 

vergeblich als eine neue ankündigte. Hier muß ihr 

eignes Weſen klar werden, und auch nur hier kann es 

zur Entſcheidung kommen, ob, warum, und wie weit 

die Rechtsphiloſophie, wie ſie bisher beſtand, zu ver— 

werfen iſt. Erſt wenn ſie dieſer nicht bloß in ihrem 

Erfolg, ſondern in ihrer Wurzel die Unhaltbarkeit nach— 

gewieſen bat, wird ihre eigne Thätigkeit gegerk jede 

Beimiſchung des alten Irrthums geſichert ſehn. Vor 

dieſem iſt es auch nicht zu erwarten, daß ſie zur all— 

gemeinen Anerkennung komme. Denn jene ethiſche For— 

ſchung iſt dem menſchlichen Gemüthe unentbehrlich. So 

lange die geſchichtliche Anſicht ihr nicht einen neuen 

Weg anweiſt, wird der alte nicht aufgegeben werden, 
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er wird nur die Geſtalten wechſeln, und wenn in der 

einen auch ſeine Nichtigkeit erkannt iſt, in der andern 

ſogleich wieder neuen Anhang gewinnen. Das lehrt 

der gegenwärtige Augenblick Denn wenn ein Shſtem, 

hohl und unwahr in ſeiner Grundlage, geſchmackwidrig 

in der Durchführung und troſtlos in ſeinen Reſultaten, 

deſſenungeachtet wenn auch nicht das herrſchende, doch 

das Ton angebende werden konnte, und das in einer ge— 

bildeten, der Philoſophie gewohnten Zeit; ſo iſt dieſes 

doch ein hinreichendes Zeugniß für das tiefe unabweis— 

bare Bedürfniß philoſophiſcher Forſchung. — 

Dieſer Einſicht zufolge habe ich auf die Darſtel— 

lung und Prüfung des Naturrechts die größte Sorgfalt 

verwendet, obwohl ſie vielleicht jemand als bei einer 

längſt ausgemachten Sache für überflüſſig halten möchte; 

ich habe durchgängig auch das Bekannte ausführlich 

auseinanderzuſetzen mich nicht geſcheut, auch manche 

Rückſicht und Frage wieder hervorgeſucht, die man als 

unbedeutend anzuſehen gewohnt iſt. Vor Allem aber 

war es mein Vorſatz, jede Terminologie ſo viel als 

möglich zu vermeiden, weder ſelbſt eine zu bilden, noch 

irgend einer der beſtehenden zu folgen, ja dieſe ſelbſt 

in die allgemeine Sprache aufzulöſen. Denn es iſt end— 

lich an der Zeit, daß die Wiſſenſchaft gleich ihrer 

Schweſter der Kunſt an den Tag öffentlicher Verſtänd— 

lichkeit heraustrete. Zwar bedarf der neue Begriff des 

neuen Wortes, und wer nie mit einer Aufgabe fich 

befehäftigte, darf nicht erwarten, daß ihm die Begriffe, 
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die fie angeben, gleich faßlich ſeyn follten. Allein 

jener unbewegliche Gebrauch der Worte, der überdieß 

nicht bloß auf einzelne neue Beziehungen fich befchränft, 

fondern alle beftehenden unter ſich zieht und fo Die 

[ebendige Sprache in eine ftereotype Maffe umwandelt, 

— diefer Charakter dev Termmologie ift nur das Er- 

zeugniß der Einfeitigfeit und Starrheit der Bhilofophie 

felbft. Jede freie Forſchung, die das allgemein Menfch- 

liche fucht, darf und kann auch gar nicht auf ihn ge 

ratben. Das Wort ſeh nicht der Behälter des Sinnes, 

fondern fein lebendiger Leib. rei und beweglich, dem 

Geifte jelbft Ähnlich erhalte es feine Bedeutung nur in 

dev immer vegfamen Bindung und Löfung des Ge- 

danfens, gleichſam durch fen momentanes Wollen und 

Wirken. Mancher Philoſophie könnte es freilich be— 

gegnen, daß, wenn das Kleid der Worte hinweg ge— 

nommen wird, ſiehe da! kein Körper zu finden iſt, den 

es umhüllt hätte. Wenn die folgende Schrift auch 

nichts Neues leiſten ſollte, ſo ſtrebt ſie wenigſtens das 

Verdienſt an, den Nebel der Formeln in der philoſophi— 

ſchen Bildung zu zertbeilen, und die Sache und den 

Gedanken zu zwingen, Daß fie felbit bervortreten und 

der Beobachtung ftehen. Neues zu finden ift überhaupt 

nicht Die Abjicht; gerade das Uralte, der Glaube der 

Menfchheit von Anbegimn ift das Wahre. Was der 

lichte Sinn ewig als folches erkennt, z. B. die Per— 

fönlichkeit, die Liebe Gottes, davon entfernen fich mit 

Entjchiedenheit und Bewußtſehn immer nur wenige. Aber 
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die Uebrigen, wiewohl ſie es im Allgemeinen zugeſtehen, 

werden ihm in der Anwendung untreu, weil der Reich— 

thum der Beziehungen und die immer anſchwellende 

Maſſe ungenauer oder irriger Begriffe ſie überwältigen 

Solche allgemein erkannte Wahrheit auch überall geltend. 

und wirkſam zu machen, das iſt das Ziel, zu dem der 

bezeichnete Weg führen ſoll. — 

Nach dem Plane dieſer Schrift erfüllt ſie zwei 

Bände; der zweite ſoll längſtens in einem Jahre folgen. 

Der erſte, der hier erſcheint, enthält die genetiſche Dar— 

ſtellung unſeres rechtsphiloſophiſchen Wiſſens bis auf 

den Eintritt der geſchichtlichen Anſicht. Die Gründe 

diefer Darftellung und daber der Abtheilung find theils 

bier, theils in der Einleitung ausgeführt. Und wenn 

Anfichten hereingezogen find, welche nicht als Philoſophie 

betrachtet zu werden pflegen, jo wird Diefes in der Aus— 

führung felbft feine Rechtfertigung finden. — Die 

Philoſophie der neuern Zeit foll bier als eine große 

geiftige Entwickelung erfcheinen, im der jeder Schritt 

durch die dorbergebenden motivirt ift, jeder Gedanfe im. 

Mittelpunkte durch alle Sphären dringt, und wie bei 

organifchen Erzeugniffen erſt die Frucht aufflärt, wohin 

es im Keime abgefeben war. Darum habe ich gewöhn- 

ih Schon bei dem Beginne einer Richtung im Voraus 

den Verlauf und das Ende angedeutet, und hinwieder 

die jpätern Epochen an den Beftrebungen des Anfangs 

beleuchtet. Daß fo die innen Zriebfedern des Fort 

gangs fich aufhellen, die Annahmen und Shfteme natur- 
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gemäß in einander greifen, iſt die Gewähr, welche ich für 

die Richtigkeit der Darſtellung ſuchte. Deßwegen iſt es 

das Einzige, was ich vom geneigten Leſer erbitte, daß 

er dieſelbe auch in dieſer Art auffaſſe und ſich die Mühe 

nicht verdrießen laſſe, ihr im Ganzen zu folgen und den 

Zuſammenhang ſich anzueignen. Der Schriftſteller, 

welcher mit Anſtrengung dahin ſtrebte, in einem ſchwie— 

rigen Stoffe zerſtreute Erſcheinungen zu einem Ganzen 

zu verbinden, darf wohl den Wunſch hegen, daß er nicht 

flüchtig und lückenhaft geleſen, und hat ein Recht, daß 

ihm nicht zugemuthet werde, auch ſolchen Leſern klar und 

belehrend zu ſehn. 

Der zweite Band wird die Darlegung der geſchicht— 

lichen Anſicht enthalten, in drei Abtheilungen. Die erſte 

handelt von dem Rechte, ſeiner Entſtehung und Fortbil— 

dung, die letzte von dem Gerechten, als dem Mittelpunkte 

der Anſicht. Die mittlere Abtheilung hat die Aeußerung 

der geſchichtlichen Anſicht in der Behandlung des poſitiven 

Rechts, in ſeiner wiſſenſchaftlichen Auffaſſung, Anordnung, 

Anwendung, in der Abfaſſung der Gefeßbücher zu zeigen, 

und fie dev bis jetzt herrſchenden vationaliftifchen Anficht 

gegenüber zu befeftigen. 

Denn nicht der geringfte Zweck diefer Schrift: ift, 

dem KRationalismus einen ewigen Denfitein zu feßen. 

Er muß auf feinem eignen Gebiete, mit feinen eignen 

Waffen bekämpft werden, durch die ftrengfte genaufte 

Gedanfenfolge, Die eben jo bereit ift zu der äußerten 

Abftraktion, welche in den leeren Gedanfenbeftimmungen 
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ſich bewegt, als zu der Betrachtung des lebendigen 

Wirkens in der Welt; die aber den eingeſchlagenen 

Weg ſtrenge feſthält, und es nicht zugiebt, daß zwi— 

ſchen dem einen und andern geſchwankt, und was auf 

dieſem erhalten worden, jenem angeeignet werde. Es 

muß zugeſehen werden, ob ſolcher Prüfung und Ver— 

folgung, wie er ſie ſelbſt fordert und anſpricht, der 

Rationalismus auch Stand halte. Noch kämpft die 

Theologie mit dieſem Widerſacher. Der Sieg wird 

ihr erleichtert werden, wenn er auf andern Gebieten 

gleichfalls bewältigt wird. Dazu bat Schelling jekt 

das Zeichen gegeben, der ihn in der Philoſophie felbit 

für den Einfichtspollen gleichfam mit einem einzigen 

Hauche zerfpreute. Die Aufgabe ift daher, mit er 

ſchöpfender Vollftändigkeit alle feine Aeußerungen in der 

Rechtsphiloſophie wie in der Behandlung des pofitiden 

Rechts nach jeder Beziehung deſſelben aufzudeden. Mo 

feine Unmwahrbeit auf dem einen Felde nicht allgemein 

einleuchtet, wird dieſes Doc auf dem andern gefcheben, 

und die gegenfeitige Beltätigung wird den Zweifel an 

feiner Nichtigkeit entfernen. Es wird fich für die Juris— 

prudenz ergeben, daß die zabllofen Uebel, die in 

Theorie und Praxis don allen gefühlt und beklagt, 

aber vergeblich zu bermeiden gefucht werden, nur in 

ihm ihren innerften Sitz baben. Er wird fi fo als 

ein ungeheurer Irrthum, der das Leben und Willen 

nach allen VBerzweigungen durchdringt und aufzehrt, dor 

das Auge ftellen. — Solches zu erreichen ſchien mir 
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ſchon allein eine würdige Aufgabe Denn wenn jene 

bemmende Macht deutlich erfannt und dadurch auch ab- 

gewehrt ift, fo muß der Keim des Lebens, dev nur durch 

fie unterdrückt worden, von ſelbſt fchaffend und bildend 

hervorbrechen. 

Im December 1829. 
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Einleitung. 

Rechtsphiloſophie iſt die Wiſſenſchaft des Gerechten. Der 

Erwartungen ſind nun verſchiedene, welche man von einer 

Wiſſenſchaft des Gerechten hegen kann. Man kann ſich unter 

ihr ein Syſtem wirklicher Entſcheidungen denken, ein höheres 

Geſetzbuch, oder nur eine Richtſchnur des Urtheils über beſte— 

hende Geſetze. Das aber iſt unbeſtreitbar: das Gerechte muß un— 

abhängig von ſeiner Anerkennung unter den Menſchen ſein Da— 

ſeyn und ſeine Tugend haben, und die Kenntniß deſſelben daher 

eine andere ſeyn als die des geltenden Rechts, eine ſolche, an wel— 

cher dieſes ſelbſt gerade allen zu meſſen und zu erproben tft. 

Manche find wohl auch dahin gefommen, alle Einrichtungen für 

fittlich gleichgültig zu halten, oder zu läugnen, daß dem Menfchen 

die Kunde des Wahren und Gerechten vergönnt ſey. Es ift 

aber ein heiliger Glaube der Menjchheit, daß eine Gerechtigkeit 

üt, und dab wir ein Wilfen, ſey e8 auch ein bejchränftes, von 

ihr haben. Wo aber ein Wiffen ift, da muß auch irgend eine 

Einheit, ein Zufammenhang in ihm ſeyn und ausfindig gemacht 

werden können, da muß es aljo auch eine Wiffenschaft, in was 

immer für einer Art, geben. 
1. 1 



2 Einleitung. 

Will man nun wirklich ans Werk fchreiten, um eine jolche 

Wiſſenſchaft zu erhalten, jo drängt fi der Gedanfe auf, daß 

ein Gleiches auch von Andern Schon verfucht worden iſt, in 

verschtedener Weiſe, mit verichtedenem Ergebniffe. Dieje voraus- 

gegangenen Verſuche fünnen nicht unbeachtet bleiben; denn nad) 

der menschlichen Natur tft man nur dann überzeugt und glaubt 

fic) am Ziele, wenn man fi der Macht über jede entgegen- 

ftehende Ueberzengung bewußt ift. Hiermit wird man denn 

fogleich mitten in die Beftrebungen feiner Zeit verjeßt. Und 

wenn auch die Forichung nach dem Gerechten zu allen Zeiten 

daffelbe Ziel haben muß, jo kann doch in einer jeden ein be= 

jonderer Weg dazu vorgezeichnet jeyn, je nachdem der Zuftand 

der Wifjenichaft tft, der fich in ihr findet. Eines ganz bejon- 

dern Weges wird aber dann die unjrige bedürfen. Denn in ihr 

it nicht bloß das Urtheil über die einzelnen Einrichtungen ge= 

theilt und ſchwankend; ſondern jelbft über das, woran die Ge— 

vechtigleit derjelben überhaupt erprobt werden möge. Es bat 

ſich unſerer Rechtsphiloſophie die ganze Umficherheit alles Wiſſens 

und Denfens mitgetheilt, welche die raſche Folge einander zerſtö— 

vender Syſteme in der Philoſophie bewirkte, und fie hat überdieß 

auf ihrem eigenen Gebiete erjchütternde Bewegungen erfahren. 

Als am Ende des vorigen Jahrhunderts eine lange ver 

breitete Nichtung zum Ausbruche Fam, da war es der Stolz 

menjchlicher That- und Denffreibeit, welcher die wiſſenſchaftlichen 

Beſtrebungen leitete. Alleinherrſchaft ſuchend, wie jeder, neue 

Trieb, äußerte er ſich in der Zerſtörung alles Vorgefundenen. 

Die Mannigfaltigkeit der beſondern Verhältniſſe, der ganze 

Bau der ſittlichen Welt ſollte eingeriſſen werden, damit nichts 

beſtehe, als was Vernunft rein aus ſich ſelbſt gefunden und 

hervorgebracht. Dieſe Richtung behielt ſo lange Lebenskraft, 

bis ſie ihren Stoff aufgezehrt hatte und das Unvermögen ſich 
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fund gab, für die umgeftürzte Welt eine neue zu Ichaffen. Da 

erfannte und verehrte man wieder die höhere Macht, welche ung 

verborgen die menjchlichen Zuftände zu Gejtalt und Reife bringt. 

Es galt wieder der Werth) alles individuellen Lebens, jeder 

eigenthümlich ausgebildeten Einrichtung. Und das Recht erſchien 

nicht mehr als Erzeugniß der Denfgeieße, ſondern als ein 

lebendiges Glied mm allen Beziehungen dem Leben der Völker 

und der Bewegung. der Geichichte verbunden. — Allein eine 

natürliche Reaktion bewirkte großentheild ein Umfehren in den 

Gegenjat der frühern Richtung. Wie dort ein Haß gegen alles 

Beſtehende berichte, jo hier gegen alle freie Betrachtung. Die 

Regierungen Jollten den vorhandenen Zuſtand erhalten, die Necht3- 

gelehrten die Suftitute dev Gegenwart und ihre gejchichtliche Her— 

leitung kennen, nicht über fie urtheilen. So ward der Kampf ges 

gen die Philoſophie der Zeit zur Berwerfung aller Philofophte. 

Die Macht des Lebens, das Fortbildung dev VBerhältniffe, das 

Prüfung und Urtheil heifcht, hat denn auch dieſe Einſeitigkeit 

fühlbar gemacht, und in ver geſchichtlichen Schule hatſich allgemein 

wieder das Bedürfniß nad) einem Maaße des Gerechten gezeigt, 

doch ohne beitinimte Anſchauung, woher es genommen werben 

jolfe. — Indeſſen entjtand eine neue Behanplung der Rechtsphi— 

loſophie durch das philoſophiſche Syſtem Hegels. Es widerjeßt‘ 

fich den beiden andern Nichtungen nicht nur, Jondern fordert über- 

haupt zu einer vorher ungefannten Weile des Denkens auf. — 

Dieſe drei entgegengefeßten wiffenjchaftlichen Schulen erblicken 

wir auf dem Gebiete unjerer Nechtsphilofophie. Neben ihnen, 

theils auf fie geftüßt, theils unabhängig die Schriftiteller, welche 

ohne allgemein wiſſenſchaftliche Erſchöpfung praftiiche Intereſſen 

verfolgen, die Vertreter der zahllofen politiichen Befenntniffe. 

Das alſo it der Boden, auf welchem gegenwärtig Die 

Forſchung nad dem Gerechten fich findet, Jo wie jte ihren Gang 
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beginnen will. Sie mag num eine allen diefen Anfichten ent- 

gegengejette annehmen, oder ſich einer unter ihnen anſchließen, 

in jedem Falle begegnet fie dem Widerftande der übrigen. Sie 

bedarf daher gleich bet ihrem erſten Schritte eier Rechtfertigung 

gegen diejelben, und zwar einer folchen, die von ihnen jelbit 

anerfannt werden muß. Dieſe wäre denn auch ein gegründetes 

Urtheil über fie. Ohne dieſe wilfenjchaftliche Nechtfertigung 

aber träfe jede Forſchung der Vorwurf der Willfür. Sie 

fünnte die Widerſprechenden nicht überführen, und daher fich 

jelbft nicht für ftcher halten und berubigt ſeyn. — Diejelbe 

Aufgabe dehnt ſich auch auf die Anficht vergangener Zeiten 

aus; denn unſere hiſtoriſche Bildung verjeßt fie in die Gegen— 

wart, und wir fönnen uns nicht überheben, eine beftimmte 

Stellung gegen ſie anzunehmen. 

Es zeigt fich jedoch gleich im Voraus die Schwierigkeit 

bet diefer Aufgabe. Wenn nämlich unter MWiderftreitenden 

entſchieden werden joll, jo iſt dieß nicht anders möglich, als 

dab fie ein Gemeinſames über ſich erkennen, an welchem fie 

geprüft werden mögen. Nun find aber die Syiteme, gegen die 

man fich ficher Stellen ſoll, der Art, daß fie ein oberftes Nechts- 

princip, ja zum Theil jogar ein oberftes Gejeß des Denkens 

und Erfennend durchführen, alfo das Höchſte, an dem alles 

Andere erft zu meſſen ift, in fich jelbft enthalten und nirgend 

außer ſich anerkennen. Einem jeden derjelben muß daher Alles 
zugeftanden werden, wenn man fich jeine Probe des Wahren 

gefallen läßt. Läugnet man dagegen diefe, wählt man eine 
andere, jo kann man von ihm fein Zugeftändni mehr fordern. 
Dieje Probe des Wahren aber, woran Fünnte fie jelbit wieder 
erprobt werden? Was man immer für eine Negel der Gerech— 
tigkeit aufftellte, oder was immer für ein logisches Geſetz, nad) 
welchem gejchloffen und bewiejen werden ſollte, jo wäre damit 
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nur ein neues Syſtem neben die frühern geitellt, gleich iſolirt, 

fie verwerfend, von ihnen verworfen. Es fünnte feine Autorität 

über Denkweiſen erlangen, deren jede wie eine SKreislinie, um 

ihre eigene Mitte fich bewegend, in ihren Ausgangspunkt zurück— 

fehrt, eine fich felbit gemügende abgeſchloſſene Welt. Wollte 

man aber das Wahre von allen auswählen, jo jeßte man dazu 

ein Maaß voraus, das eben gejucht werden foll, man verlöre 

die Anerkennung aller, und erhielte jelbit wur eine bunte Zu— 

jammenjegung ohne Einheit und innern Halt. — So jcheint 

eine Gemeinschaft mit den verichiedenen Anfichten und damit 

die Sicherheit jeder eigenen Schon im Voraus unmöglich. 

Allein alle dieie Lehrgebäude find zwar in ihrer fertigen 

Erſcheinung abgefchloffene in ſich getragene Welten; aber fie 

find doch in der einen Welt entitanden, und wenn auch ihre 

Bewegung des Denkens in ihnen jelbit anfängt und aufhört, 

jo haben fie doch einen thatſächlichen Grumd außer ihnen. 

Kein Syſtem bildet fich ſelbſt; ſondern es wird von Menſchen 

gebildet. Es muß daher irgend ein Trieb, ein Intereffe in der 

menschlichen Natur jeyn, durch welches ed hervorgebracht wurde 

und auch in der Dauer jein Dajeyn erhält. Seine Grund 

annahme kann ihrer Natur nach nicht erſt durch Sclüffe 

ermittelt werden, die ja fie gerade vorausjegen; jondern fie ifi 

nichts Andres als eben jenes Intereffe, welches der Denker in 

jeinem Inneriten findet, jein eigenes Weſen, das er nicht auf- 

zugeben vermag. Durch die Grundannahme aber wird immer 

die wiſſenſchaftliche Methode beftimmt, die Art anzunehmen, zu 

ichließen, zu beweilen, jomit das ganze Syitem. Die Syiteme 

haben daher gewechjelt, jo wie der Fortgang der Geichichte 

eine verschtedene Beichaffenheit des menschlichen Geiftes und 

verschiedene Motive deſſelben hervorbrachte. — Das Intereffe, 

welches eine Philoſophie erzeugte und erhält, ift eben deßhalb 



6 Einleitung. 

ein höheres als dieſe jelbjt; denn von jenem Beltand hängt 

der ihrige ab. Sein Maaß ift daher auch das Maaß, das für 

fie gelten muß. Sein Maaß aber fann nur em thatlächliches 

ſeyn. Daß 3. B. das Gute dad Gute und das Böſe das 

Böſe iſt, läßt ſich nicht logiſch darthun, jondern es tit nur da— 

durch wahr, daß die Urquelle des Guten zugleich die Allmacht 

beſitzt. Könnte ſich die Menſchheit von dieſen Ideen und der 

Macht, welche ſie erhält, in der That losreißen, ſo müßte ihre 

Unterſcheidung auch in der Wiſſenſchaft fallen. Der geſchicht— 

liche Verlauf, die reelle Beſchaffenheit der Menſchen iſt das 

Gericht über die Motive aller Philoſophie, und ſohin über 

dieſe ſelbſt. Die Wiſſenſchaft muß, wie der Heilige in der 

Legende, den ſtärkſten Herrn ſuchen. — 

Die verſchiedenen Syſteme laſſen ſich nun durchaus nicht 

vereinigen; weil Wahres und Falſches nicht zu vereinigen, und 

bei entgegengeſetzten Grundannahmen keine Gemeinſchaft iſt. 

Bon den Intereſſe aber, welches zu einer jeden Philoſophie 

bejtimmte, läßt es ſich nicht im Voraus jagen, dab es einer 

Natur nach jedes andere ausichließen müffe. Im Gegentheil 

ſteht e8 zu vermutben, daß jedes an fich jelbit ein wahres ſey, 

weil es ein menschliches iſt, und die Geſchichte ferne Befriedigung 

wollte, daß es unwahr nur in jenem Produkt ſey, welches es 

getrennt von den übrigen hervorbrachte. Fände fich nun ein 

fiefeves, volleres Intereffe, das alle dieje einzelnen in fich enthielte 

und allein erregt hätte, jo würden durch ferne Befriedigung alle 

andern zugleich befriedigt werden. Die Philoſophie, die es 

forderte, wäre die fichere. Sie würde alle andern vereinigen, 

nicht ihre Behauptungen, jondern ihren wahren Trieb, durch 
welchen allein jowohl ihre falſchen als wahren Nejultate zur 
Wirklichkeit fommen konnten, das lebendig Wirfende in einer 

jeden. Dieſes Totalintereffe mit jeinem reichen Inhalte wäre 
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denn nichts Anderes als das wahre und urſprüngliche Weſen 

des Menichen, von dem alle Zuftände und Beweggründe aus— 

gingen, und in das fie zurück wollen. Nur dann ift eine An- 

ficht ficher, wenn fie nicht bloß in fich begründet und beichloffen, 

jondern der ganze Menſch durch fie befriedigt ift, und fie zu= 

gleich die Einfiht gewährt, wie die übrigen entitehen konnten; 

denn fein anderer Punkt gewährt vollitändige Meberficht der 

übrigen als der höchſte. 

Es iſt Daher die Aufgabe, unjer rechtsphiloſophiſches Wiſſen 

genetiich darzustellen. Nicht die Kenntniß der biftoriichen Auf— 

einanderfolge der rechtsphiloſophiſchen Anfichten genügt bier; 

vielmehr ihr eigner Urſprung und inneres Werden, die Trieb: 

feder in dem menſchlichen Weſen, welche ſie erzeugte, ſoll auf: 

gededt werden. Es kann daher nicht um die Vollitändigfeit 

der Schriftiteller und ihrer Meinungen zu thun ſeyn, jondern 

nur um die Vollſtändigkeit der wiffenichaftlichen Wege, und e8 

fragt fich bei jedem Syſteme nicht Sowohl, welche Einrichtungen 

es für gerecht erkläre, al8 was ihm das Gerechte jey, und 

woher es die Kenntniß deſſelben ſchöpfe. 

Alſo ſoll die Betrachtung des Vergangenen zu einem 

neuen Reſultate führen. 
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ner Auge empfängt das Licht und zeugt von den Lichte; aber 

es ift nicht dag Licht und hat das Licht nicht gemadt. Sondern 

Helios ſtrahlt das Licht aus, er giebt den Dingen die Farbe 

und Sichtbarkeit und unferm Auge die Fähigkeit ſie zu ſchauen. 

Sp ift auch die Idee die Urſache des Guten. Sie ift die Königin 

der geiftigen, wie die Sonne der Sinnenwelt. Sa fie bat auch 

dieſe jelbit exit hervorgebracht, und das Licht und die Sonne 

als ihr Ebenbild in derſelben eingefegt. Nur durch fie iſt der 

Unterichted des Guten und Böſen, des Wahren und Unmahren, 

wie durch das Licht der Unterichted der Farbe. Unſer Geilt zeugt 

von der Idee, aber ift nicht die Idee; jondern von ihr exit hat 

er feine Fähigkeit empfangen dieſe Unterichtede zu erfennen. 

Und wirde fie ſich aus der Welt zurüdziehen, jo würde auch ex 
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das Gute und Böſe nicht mehr willen, wie das Auge Farben 

und Gegenftände nicht mehr unterfcheidet, wenn die Sonne 

hinabgeſunken tft, obwohl ſcheinbar die Kraft des Unterſcheidens 

in ihm ſelbſt liegt. — Das iſt das Gleichniß Platons.*) 

Die Idee hat alfo ein Dajeyn und johin eine Beichaffenbeit, 

eine Beitimmtheit außer dem Vermögen in uns, welches dur) 

ihre Hülfe ihre Wirkungen ſieht. Und als ein Selbftitändiges 

in diejer Art muß fie auch erfannt werden. So wie nun Niemand, 

um die Sonne und das Licht wahrzunehmen oder ihr Dajeyn 

zu beweifen, das Auge unterjucht, jo folgert und findet Platon 

das Weſen des Guten nicht aus der Vernunft; jondern es 

jelbft ıft das Erite und Uriprüngliche, das da ift und wovon 

der Geilt Kunde hatz nicht das da jeyn müßte, weil irgend ein 

Grund in uns felbit es nothwendig machte. Die Gejeße und die 

Organiſation des Auges find für fich jelbit nichts, exit durch das 

Yicht wird die Kraft und Thätigkeit in ihm erweckt, welche die 

Gefichte gewährt. Erſt durch die Idee wird die Kraft erregt, 

welche das Gute und Böse ſieht, die Anſchauung des Geiftes. 

Sie iſt nicht ruhig vorhanden, wie das Sehen im Auge nicht 

ruhig vorhanden tft, und bat ihren Beſitz nicht in ihr jelbit; 

ſondern fie iſt nur, indem fie thätig tjt und den Gegenftand außer 

ihr gleich den Lichtitvahlen einfaugt. Wären Licht und Farbe 

nichts, als was ſchon in der Drganifation des Gefichtes Liegt, 

woher jollten fie den eigenthümlichen Glanz haben und die Freude, 

welche fie dem Schauenden einflößen? Wenn nun die Idee 

etwas iſt außer den Gejeßen und Beitimmungen des Getites, 

warum jollte fie auf die Dinftigfeit derjelben beſchränkt, warum 

jollte das Gute und Gerechte bloß formal, ein Inbegriff alle 

gemeiner Negeln ohne bejondern Inhalt ſeyn? Die Idee wirft 

*) Im fehsten Buch der Republik. 
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ja ihrer eigenen Natur nach, und es iſt nichts im Wege, daß 

dieje nleich der Sonne von innerlicher Pracht und von uner— 

meßlichem Neichthum jey und ihre Strahlen im manntgfachen 

Farben fich brechen. 

Gerechtigkeit iſt daher bei Platon feine Regel oder ein 

Syſtem von Regeln, jondern ein volles Bild eines mannigfachen 

durchaus bejtimmten Handelns. Darum iſt jene Republik das 

Mufter konkreter Behandlung. Er zeigt uns feine Bürger in der 

ganzen Thätigkeit ihres Yebens, wie fie ihre Bedürfnifje befrie- 

digen, welches ihre Beichäftigung, welches ihre geiitigen Beſtre— 

bungen find, wie fie erzogen und unterrichtet werden, was fie 

für gut und achtungswerth oder für Schlecht und ſchmachvoll halten. 

Die Verfaſſung und Form des Staates ericheint in unauflöslicher 

Einheit mit diefem beitimmten Leben. Site läßt ſich jo wenig 

auf andere Bürger übertragen, als dieſe unter einer andern 

Verfaſſung zu leben vermöchten. Es it unmöglich auszujcheiden 

und abzugränzen, was an dieſem Staate das Ewige, Ipeale, 

und was das Zufällige der Ericheinung it. Denn wenn man 

aus ihm einen Grundſatz abzöge, und ihn als das Wahrhafte, 

Ewige in demjelben fefthielte, würde man den Sinn Platons 

ferneswegs treffen. Nicht etwa, dab die Einzelnen ſich dem 

Ganzen hingeben follen und ähnliches in ſolcher Nadtheit er— 

Iheint ihm als das Wahre und Herrliche, jondern nur die 

bejtimmte Weiſe der Hingebung, die beitimmte Weije der Thä— 

tigfeit, wie er fie durch alle Verſchiedenheit menjchlicher Be— 

häftigung durchführt. Sp beitimmt und individuell iſt das 

Ideal, beftimmt ſelbſt für den Augenblick, in welchem es dar— 

geitellt wird, dab es als weientlichen Theil ſogar die Geſinnung 

und den Werth der regierenden Perſonen enthält, die doc) 

wechjeln, während die allgemeinen Grundiäge dev Verfalfung 

bleiben. Weiſe Menſchen find mehr werth als weile Gejeße, ſo 
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urtheilt jeder ſchlichte Mann. Hier erſcheint es in einem wiſſen— 

ſchaftlichen Werke, und es gehört zur Idee dieſes Staates, daß 

die Weiſen (Philoſophen) ihn regieren. Ja für die Verhältniſſe 

jeiner Bürger unter fich joll ex gar feine Negeln enthalten. Das 

fichere Urtbeil der wohlerzogenen Männer in dem beftimmten 

Falle ſoll über fie enticheidven. Es liegt alfo bier ver Gedanfe 

ferne, als enthielten die allgemeinen Grundſätze, welche der Staat 

in ſeinen Geſetzen erklärt und in feiner Verfaſſung daritellt, das 

Serechte. Nicht auf diefes Ruhende, auf die Architeftonif des 

öffentlichen Yebens iſt es abgejehen, jondern das Gerechte tit 

ein lebendiger Zuftand, es beiteht in dem beitimmten Handeln 

des Augenblicks. — Der wilfenichaftliche Gang Platons, durch 

den er Einrichtungen findet, prüft, beweilt, tft nichts weniger als 

logische Folgerung, nach welcher fich aus gegebenen Beitim- 

mungen wieder andere mit Nothwendigkeit ergeben. Cr prüft 

ihren veellen Erfolg, ob nad demjelben der Zuftand ſich 

ergiebt, den er im Ganzen will. Denn wenn die Idee des Guten 

und Gerechten etwas Anderes ilt als die Organiſation des Ver— 

Itandes, wer hätte fie genöthigt, immer nur dann ein Drittes zu 

wollen, wenn zwei VBorangehende es fordern; und nicht vielmehr 

frei mit einem Willen das Ganze, jo vielfach auch jeine Bes 

itandtheile jeven? Im der logiichen Folgerung gleicht der Zus 

jammenbang dem eines Bauwerfs, wo immer das Untere das 

Dbere trägt, ohne von ihm getragen zu ſeyn; in der Anſchauung 

aber, welche durch die Idee erweckt wird, einem lebendigen Leib, 

wo jedes Glied, indem es das andere hält und trägt, auch zugleich 

wieder von ihm gehalten und getragen wird. Die Analogie aber, 

welche Platon zwijchen der Einheit des Menschen und des Staats 

durchführt, macht es offenbar, dab er nicht die Einheit des 

Begriffs ſucht, Jondern die lebendige. Sein Bild des Staates tritt 

mit einem Schritte zugleich) in allen Theilen vollendet in die 
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Welt, wie die Weisheit aus dem Haupte des Zeus. — Die 

Nachbildung Platons nach einem Urbilde oder eines Andern 

nach jener Republik ift denn auch völlig verichieden von der nad) 

abftraften Begriffen und nach den neuern Stantslehren. Die 

(etere fann man die Nachbildung der Ruhe, die exitere die 

Nachbildung der That nennen. Jene nämlich ift Subjumtion, 

Aneinanderlegen der jelbit inhaltsloſen und daher für jeden Inhalt 

bereit liegenden Negel — z. B. der gleichen Freiheit — und 

eines außer ihr ſchon gegebenen gleichgültigen Stoffes — z. B. 

Grundbeſitz, Verkehr, wie er immer ſeyn mag. Dieſer Nachbildung 

aber gewährt das Vorbild feine abgetrennte Negel, die fie nur 

aufzunehmen brauchte, und ihr genügt fein Stoff, der nicht 

jelbit durch und durch erſt nach der Idee gebildet wäre. Jeder 

logiſche Kopf fann Daher die Gerechtigkeit Kants oder Hegels 

in einem Lande einführen, der aber mühte mit Ichöpferiicher 

Kraft ausgerüftet ſeyn, der es unternähme, nach Platon oder 

einer im gleichen Sinne entworfenen Rechtsphiloſophie Staaten 

zu bilden. Jene Nachbildung muß denn auch dem VBorbilde der 

Ruhe nach gleichen. Nämlich die wirklichen Emrichtungen müffen 

die allgemeinen Grundjäße dev Gerechtigkeit mathematiich deden, 

und können dieſes auch. Dieje aber muß dem Vorbilde der 

That nach gleichen. Derſelbe Geiit, dieielbe Wirkung muß in 

dem Nachgebildeten herrſchen, wie im Vorbilde. So ſoll, und 

fann das Bild des Malers dem Menſchen nicht nach Zirkel und 

Lineal gleich ſeyn, jondern e8 joll die gleiche Wirkung mit ihm 

haben, d. 1. dieſelbe Anſchauung wie er ſelbſt in dem Betrachtenden 

hevvorbringen. Die Frage nach der Ausführbarfeit iſt darum 

das unpaflendfte Maaß, das man an die Nepublif des Platon 

legt. Denn nicht, daß Diele Gejete buchitäblich, wie er fie entworfen, 

in einem Staate ausgeführt werden jollen, tit der Sinn, jondern 

dab ein wirklicher Staat denjelben Geift in jich trage, diejelbe 
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Gefinnung bei jeinen Bürgern erzeuge und durch feine Ein- 

richtung denjelben Eindrucd auf den Beichauenden übe, wie der 

von ihn entworfene. Diejes iſt ausführbar, und wenn es nicht 

in dem Grade erreicht werden fünnte, jo ſtände doc) dem nichts 

im Wege, daß die Staaten ihre Einrichtungen fo treffen mühten, 

um fi ihm zu nähern. Und tit doch in der That dieje Idee 

des platonischen Staates feine andere, als welche wirklich die 

griechiichen Staaten bewegte, der fie in der Periode ihres 

Slanzes und ihrer Trefflichfeit mit größerem oder geringeren 

Erfolge ſämmtlich nachrangen. 

Es iſt in der neueſten Zeit herrſchend geworden, die wirkliche 

Geſtalt der Dinge als die einzige Darſtellung des Guten und 

Gerechten zu betrachten, und den Dingen zwar nicht ohne die 

Idee, aber auch der Idee nicht ohne die Dinge ein Daſeyn 

einzuräumen. Auch den platoniſchen Ideen dieſes Verhältniß 

beizulegen, iſt verſucht worden. Allein nach Platon hat die 

Idee wohl alle Dinge hervorgebracht; aber ihr eigenes Beſtehen 

iſt nicht bedingt durch das, was ſie hervorgebracht, nicht bloß 

eine Seite, Grundlage, Form oder Triebkraft des Produkts; 

ſondern ein reelles ſelbſtſtändiges Daſeyn, wie die Sonne doch 

Sonne wäre, wenn es auch keine Gegenſtände gäbe, die ſie 

beleuchtete, keinen Wachsthum, den ſie entfaltete, und kein Auge, 

das ſie ſchaute. An Platon iſt die Unbefriedigung jedes großen 

Gemüthes durch die irdiſchen Dinge offenbar. Sein Ideal 

beſteht nirgend in der Welt, ja ſein eignes Gebilde vermochte 

es nicht darzuſtellen, wie es vor ſeinem innern Auge ſtand. 

Die Wirklichkeit, die es nicht enthält, ſoll erſt ſtreben ſich nach 

ihm zu bilden. Seine Erkenntniß deſſelben iſt daher auch nicht 

Erkenntniß als eines ſolchen, welches in dem Beſtehenden iſt, 

ſondern das gegenwärtig außer ihm iſt, in ihm erſt zukünftig 

vielleicht ſeyn wird — ſie iſt daher Voranſchauung. 
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Diefes Bild des Staates, das Platon vor der Seele 

fteht, it die Fülle der mannigfaltigen, zum menjchlichen Ge— 

meinweſen gehörigen Kräfte, jede in ihrer Weile völlig entfaltet, 

und alle in ihrer ganzen Thätigkeit Einem Ziele zugewendet, 

von Einem ordnenden Sinn im rechten Maaße erhalten. Die 

„Gerechtigkeit“ (wir würden wohl richtiger überjeßen: Die 

Vollkommenheit) beitebt für den Staat eben darin, worin für 

den einzelnen Menjchen. Die erite Anforderung ift, daß jeder 

die angeborene Anlage ungeltört ausbilde, damit feine Kraft 

verborgen bleibe, der ganze Reichthum fich entfalte, ven Natur 

in den Menjchen gelegt. Die andere, dab jedem Menjchen die 

gebührende Stelle angewielen jey und er in dieſer ſich bewege. 

Die lebte endlich, daß dieſe vielfältigen gegen einander ab» 

gegränzten Beltrebungen und Yeijtungen ſämmtlich nur von 

Einem Villen und Einem Intereffe beberricht werden — daß 

der Staat auch ein Staat jey. 

Es werden danach die Bürger in zwei Hauptklaſſen ge 

Ichieden, die eime für die niedern Funktionen des materiellen 

Bedürfniffes (die Aderbauer, Niemenjchueider, Töpfer u. ſ. w.), 

die andere für die höheren Funktionen des kriegeriſchen Schußes 

und der geiftigen Peitung — die „Wächter. Die Ausicheidung 

geihieht auf gerechte Weiſe, indem jedem die Stelle zugetbeilt 

wird, zu dev er durch jeine Natur berufen ift. Danach wird 

ſchon in der niedern Klafje die Beſchäftigung nicht der eigenen 

Wahl überlaffen, jondern je nach der Anlage und Fähigkeit 

angewiejen, damit jede Beichäftigung zur Vollkommenheit ge- 

bracht werde. Nicht minder werden die Bürger in die höhere 

oder geringere Klafje je nach ihrer höhern oder geringern Natur, 

ihren fittlichen und geiltigen Gaben eingereiht. Denn einigen 

Seelen ijt von der Natur Gold, andern Silber, andern gerin- 

geres Metall beigemicht. Die Bertheilung in die beiden Klaſſen 
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aber ift erblich, weil nur der edle Stamm wieder edle Spröß— 

linge treibt, und bier noch Vorſorge gegen Entartung getroffen 

it. Das schließt jedoch nicht aus, daß Glieder der höhern 

Kaffe, wenn fie dennoch entarten, herabgeſetzt, Glieder der 

geringern, wenn fie fich veredeln, in die höhere erhoben werden. 

Bon der geringern Klaſſe it nun weiter nicht die Nede. Sie 

bildet, nach griechiicher Weile, die Grumdjchichte, welche in die 

umhüllende Erde geſenkt wird, damit über ihr die Pracht des 

Gebäudes fich erhebe. Die regierende Klaffe der Wächter ift 

allein. und eigentlich der Staat, nur in ihr Joll ſich die Vollen- 

dung des menschlichen Gemeinlebens darftellen. Ihre Glieder 

jind jeder gemeinen Sorge und Beichäftigung enthoben, der 

Staat reicht den Bedarf. Bon Kindheit an erhalten fie die 

überdachtefte Erziehung, Gymnaſtik und Muſik bringen alle ihre 

förperlichen und geiltigen Anlagen zur Reife, jede großartige 

Gefinnung wird in ihnen genährt, jeder ftörende Eindruck fern 

gehalten. So wird jelbit die nachahmende Poeſie ausgejchloffen, 

weil fie die Wahrhaftigkeit und Würde gefährdet. 

Der vollen Entfaltung der Kräfte und deren richtiger 

Vertheilung, die fich aljo ergiebt, wird aber Das Siegel der Vollen- 

dung aufgedrückt Durch die Einheit des Zieles, welchen fie 

alle dienen. Alle jollen nur auf das Ganze, auf den Staat 

nicht auf irgend ein eignes perlönliches (privates) Jutereſſe ge— 

richtet jeynt. Die Bürger find nicht Zweck für ſich jelbft, ſondern 

bloß Mittel fir den Staat. Insbeſondere wird der höhern 

Klaffe der Wächter, als in welcher fi) der vollfonımene Staat 

daritellt, Dieje gänzliche Selbitentäußerung und unbedingte Hin— 

gebung an das Ganze auferlegt, ihnen iſt es jchlechterdings nicht 

vergönnt, irgend ein eignes Intereſſe zu haben. Ste dürfen nicht 

in eignen Gejchäften verreifen, nicht des Goldes und Silbers 

fich bedienen, fein eignes Vermögen befißen. Selbſt das Band 
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der Familte tft unter ihnen aufgehoben. Die Ehen find heilin, 

jagt Platon, aber die am heiligiten, die dem Staate am zu— 

träglichiten. Daher ift Gemeinſchaft der Weiber und Kinder 

einzuführen, damit feiner mehr eine Sorge und einen Wunſch 

übrig babe, die nur ihn allein und nicht auch alle Andern 

angingen. Es ſoll Niemand willen, wer jein Vater, wer fein 

Sohn jei, damit alle als Vater und Sohn fich betrachten, eine 

FSamilienliebe das ganze Gemeinwejen durchdringe. Nur aljo 

werde der Staat wirflih ein Staat, alle wirklichen Staaten 

verdienten nicht diejen Namen; denn jeder jei mehrere Staaten, 

vor allem zwei, ein Staat der Neichen und der Armen, dann 

aber unzählige, nemlich jo viele als Individuen. 

Alto fol dieler Staat, und zwar vorzugsweiſe in jeinem 

eigentlichiten Elemente, der Klaſſe dev Wächter, alle edlen 

Kräfte enthalten, Tapferkeit, Klugheit, Milde, VBaterlandsliebe 

u. ſ. w. Jede derjelben aber hat die Stelle zu erhalten und zu 

behaupten, welche fie von der Natur einzunehmen angewieſen 

iſt. Die Einficht hat die Beichlüffe zu fallen, die Tapferkeit 

fie auszuführen, die Kraft, welche von der Idee zur Herrſchaft 

beftimmt tft, muß gebieten, die zum Dienen beftimmte gehorchen, 

und es tft Sorge zu tragen, daß feine das eigene Gebiet über- 

jchreitend in das der andern übergreife, und hierin befteht die 

Gerechtigkeit im engern fpecifiichen Sinne. Soll aber diejes 

Maaß gehalten, und follen die zeritrenten Thätigkeiten auf das 

eine Ziel gerichtet bleiben, jo ijt es nöthig, daß die Weiſen an 

der Spite des Staates ftehen — diejenigen, welche nicht von 

Gierde nad) Geld und Lüſten, von Furcht des Todes beitimmt 

werden; jondern die mit Kraft des Geiftes, mit Gedächtnik 

und Verſtand ausgerüftet, auf Erkenntniß und Ausführung des 

Guten gerichtet find, die jo nicht den Schein ſuchen, ſondern die 

Wahrheit, über dem Wechjelnden und Vergänglichen erhaben, 
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nur nach dem Dleibenden und Ewigen ftreben. Diefe, durch— 

drungen von dev Größe des Ideals und feines eigenfüchtigen 
Willens fähig, werden der ganzen verjchlungenen Bewegung 

den bejeelenden Rhythmus ertheilen. — In ihnen ift der Gipfel 

des platoniichen Staates erreicht, gleichlam eine unausgeſetzte 

begeifterte Andacht, mit der die Menſchen die Idee des Guten 

in der Herrlichkeit des Staates, den fie bilden und welcher fie 

darſtellt, anbeten. 

Was Platon die Gerechtigkeit des Staats nennt, iſt viel- 

mehr nur die Schönheit deijelben. Denn das unterjcheidet das 

Gerehte und dag Schöne: Im Schönen ift die Fülle mannig- 

fachen Daſeyns bewuhtlos und ohne Befriedigung der Theile 

geeint. Das Gerechte aber gönnt jedem Weſen ein eignes 

Dafeyn, Befriedigung und unabhängige Bewegung, damit es 

jelbit wieder ein Ganzes in das größere Ganze frei eingreife. 

Diejed findet fich aber niht im Staate des Platon. Er 

opfert den Menschen, jein Glück, feine Freiheit, jelbit feine fitt- 

lihe Vollendung. Denn diefer Staat befteht nur um fein 

jelbft, um der Herrlichkeit jeiner Erſcheinung willen, und ver 

Bürger iſt nur beftimmt, als ein dienendes Glied fich in die 

Schönheit feines Baues zu fügen. So hat er den darftellen- 

den Charakter. Er ift ein Kunſtwerk, das minder für feine » 

eigenen Theile da zu ſeyn fcheint, als fir den Beſchauer. 

Es iſt aber ein ewiges Gejeß, daß auch das wahre Stre- 

ben, wenn es in feiner Abfonderung ein anderes verlett, fich 

zugleich jelbft damit zerftört. Eben dadurd, daß Platon die 

Intereſſen des einzelnen Menſchen nicht beachtet, ift er verhin— 

dert, jein eignes vorherrſchendes, Die innere Harmonie Des 

Staates zu erreichen. 

Das will Platon jelbft, daß fein Staat eine höhere Har— 

monie daritelle ald die Natur, ja die höchſte. Er kann es aber 

L 2 
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nur dadurch, daß er zugleich als ein Neich der Freiheit beiteht, 

fo daß die Schönheit feines Baues nicht bloß wie die Natur 

da iſt, ſondern von Wollenden, für fie Begeifterten in jedem 

Augenblide gleichlam aufs neue geichaffen werde. Dieß wird 

num durd die Einrichtungen ſelbſt unmöglich. Nirgend iſt ein 

echt und eine Wahl den Bürgern zugeftanden, jeder erhält eine 

Stelle, die er ausfüllen muß, nicht die ev ausfüllen darf. Kein 

Schuß der Perfon, fondern nur der Anlagen, welche fie befißt, 

jelbit gegen ihren Willen, jo daß auch hierin nicht jowohl fie 

jelbit geichüßt ift, als das Urbild, für welches jene Anlage benützt 

wird. Sa bei den wenigften ift es Darauf abgejehn oder dafür 

gejorgt, daß fie der Erkenntniß des Großen, welches fie dar— 

ftellen, auch ſelbſt theilhaftig würden. Indem er dem Stande 

der Megierenden alles entzieht, was Gegenftand menschlicher 

Verfügung, Beſitzes und Wunſches ift, nimmt er ihnen ſelbſt 

die Möglichkeit, fich dem Staate hinzugeben. Er macht fie ftatt 

zu großmüthigen zu mittellojen Menfchen. Die Harmonie befteht, 

wie Artitoteles einwirft, nicht darin, daß immer derjelbe Ton, 

jondern dab im Einklang viele Töne angejchlagen werden. So 

müſſe auch der Staat nicht bloß einer, wie Platon will, jon- 

dern zugleich auch viele jeyn, um Schönheit und Harmonie 

zu erreichen. Er muß aus Männern beitehen, die frei wählen, 

aus eignem Willen handeln. Indem Platon dieſes aufgiebt, 

drückt ex jelbit jeinen Staat nad) der Stufe der Naturſchönheit 

herunter. — Wenn er das Glüd feiner Bürger unberücfichtigt 
läßt, z. B. nicht Sorge trägt, ob den Stand der Hüter die 
Stellung, die er ihm angewieſen, auch befriedigen werde, ja 
wenn er die Gebrechlichen ald unfähig, dem Staate zu dienen, 
dahin fterben läßt, und fogar die Aerzte verbannt, die ihnen 
das nutzloſe Leben friſten; jo glaubt ex jelbft dafür eine Necht- 
fertigung zu bedürfen — die Wohlbehaltenheit ded Ganzen 
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bringe von jelbit das Glück der Einzelnen, und es fomme nicht 

darauf an, ob fich irgend eine Klaffe wohlbefinde; wenn nur 

der Staat jeinem Urbilde entipreche. Allein zum vollendeten 

Bilde des Staates gehört es, dab auch das Glück der Menjchen 

beftehe und ihm eine eigene Sorge gewidmet jey, die es jelbit 

und nicht wieder Anderes zur legten Abſicht hat. Vollends 

unſchön aber find Härten jener Art. Die Naturgewalt wohl 

geht zeritörend über lebendiges Dajeyn, und bleibt dennod) 

erhaben und Schön; aber menichlihe Einrichtung kann ihren 

Ichonungslofen Gang nicht nachahmen, ohne den Sinn zu ver: 

legen. Ariſtoteles tadelt es, dab Platon feine SKrieger mild 

zwar gegen Einheimijche, rauh und feindlich aber gegen Fremde 

den Hunden ähnlich erziehen läßt, indem unſanfte Gemüthsart 

nirgend fich zieme. Diele Einrichtung ift an ſich von feinem 

Intereffe für und; aber ed fommt in ihr die große Frage zur 

Entjcheivdung, ob der Vollfommenheit des Menſchen nder der 

des Staated der Vorrang gebühre. Es iſt dem Platon nicht 

um die menschliche Vollendung der Krieger zu thun, jondern 

um die Entwiclung der friegeriichen Kraft im Staate. Jener 

wideripräche der ins Naturell gelegte Hab gegen Nichtbürger, 

dieje fördert ex, weil der menjchliche Geilt im der Nichtung, 

die ex einfeitig verfolgt, eine größere Stärfe zu erlangen pflegt. » 

Störender noh als dieß iſt die Erziehung der Frauen. zu 

männlicher Thätigkeit, zu Krieg und Vertheidigung des Landes. 

Es iſt Keinem vergönnt, zu werden, was er ald Menich jeiner 

Natur nad) werden jollte, jondern nur das, wodurd der Staat 

den größten Gewinn bat. Nicht nur die Vollendung der ein= 

zelnen Menſchen wird der des Staates geopfert, ſondern ſelbſt 

die der menjchlichen VBerhältniffe und Beftrebungen, für welche 

nicht minder ald für den Staat gefordert ift, dab fie das, 

wozu die Natur fie beftimmte, erfüllen. Das Band der Familie 
2* 
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wird aufgehoben, um jedes gejonderte Intereffe zu vermeiden. 

Die Poeſie wird verbannt, weil fie, Geringes wie Hohes nad)- 

ahmend, nicht geeignet jey, Die Neinheit und Gejeßmäßigfeit 

der Seele zu befördern, welche diefer Staat bedarf. Die Ein- 

beit und Geichloffenheit defjelben tft num feine Berföhnung dafür, 

dab im fich ſelbſt hohe Beftrebungen mangeln und geheiligte 

Derhältniffe entweiht werden. Eine höhere Schönheit würde 

der platonifche Staat erlangt haben, wenn er nicht bloß Schön 

heit und Begeilterung, jondern auch Freiheit und Menjchlichkeit 

anftrebte. Denn das Gute muß auch nad Platon von einer 

noch höheren Schönheit jeyn, als jelbft das Schöne. — Ein 

erhabener Geift zieht durch alle diefe Einrichtungen des öffent- 

lichen Lebens, die Anforderung unbedingter maaßloſer Hingebung 

ohne Nücbeziehung auf fich ſelbſt. Indem aber der Staat 

zum Ziel diefer Hingebung gemacht wird, ift das bewußtlofe 

Gebilde über den Menſchen geftellt, daß dieſe Hingebung nicht 

eriviedern, ja nicht empfinden kann. Wie viel wahrer uud freund- 

licher tft jener Ausipruch: „Der Menſch it nicht um des Ge— 

jeßes willen, jondern dad Geſetz um des Menjchen willen!" 

Es iſt Platons Lehre nicht frei von dem Abwege, daß, 

wihrend er der Idee nachjtvebt, er unvermerkt ihr das Ideal 

unterjchtebt. Ideal nemlich iſt die menjchlich ausgedachte Voll- 

kommenheit im Unterjchiede der durch Gottes Gebot und Ziel 

vorgejeßten Vollkommenheit. Das Ideal hat darum wohl einen 

Zug der Erhabenheit über der Wirklichkeit mit allem dem 

Schlechten und Gemeinen, das an ihr haftet; aber es hat auch 

einen Zug des Widerftreites und Verſtoßes gegen die Naturord- 

nung und damit gegen die wahrhafte Vollendung, durch den e8 

jelbjt hinter der Wirklichkeit zurüciteht. In diefer Weiſe bildet 

ſich Platon mit menschlichen Gedanken eine Vollendung durch 

Hingebung und Entäußerung an den Staat, die wohl erhaben ift 
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über der Selbftiucht, aber das Necht der Perſönlichkeit und 

den Beruf der Geichlechter und das Band der Familie, wie 

fie durch Gottes Geſetz geordnet find, verlett. 

Alles defjen ungeachtet bleibt Platons Staatslehre ein 

Borbild und eine zurechtwetiende Lehrerin für die nachfolgenden 

Zeiten durch ihre wahren Ziele, deren die Spätere Wiffenfchaft 

verluftig ging — die pofitive Entwiclung von Kräften, die 

Schönheit der Gejtaltung und die innerliche Gefinnung und 

Begeiiterung, welche fie ald die Anforderungen des öffentlichen 

Lebens erfennt. 

Zweiter Abſchnitt. 

Ariſtoteles. 

Standpunkt des Ariſtoteles. — Prineip und Gang feiner Politik. — Stellung zu 
PMaton. — Berhältnig zwifchen Natur und Ethos überhaupt. — Werth der idealen 

Anſchauung und der Empirie. — Erklärung bes Gegenfages zwiſchen Paton und 
Yriftoteles. 

Die platoniſche Idee des Guten beleuchtet ein Zufünftiges, 

und nır eine Boranjchauung, die fie ſelbſt ertheilt, fett den Geift 

in den Stand, es zu erkennen. Dieſe Voranſchauung aber, die » 

bejondere Gabe des Platon, fehlt dem Ariſtoteles. Er muß daher 

ſeine Kenntni des Gerechten aus dem Vorhandenen ſchöpfen, 

das ohne begeiltertes Ahnen mit Sicherheit wahrgenommen 

wird. Seine Bafis ift die Welt, wie fie it, und die Geſetze, 

die fichtbar ihr Daſeyn erhalten und regieren. Urjache und 

Maak des Gerechten ift ihm nicht eine frei entworfene Geftalt, 

die zukünftig, unerreicht, vielleicht unerreichbar über der Wirk— 

lichkeit ſchwebt; jondern die Natur jelbft, deren Trieb die be— 

wuhtlofen Dinge und die BVerhältniffe der Menſchen wirkt. 
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Gerecht ift die Einrichtung, welche diefem Triebe folgt. Sein 

Wahlſpruch: „Nichts kann gut und vortrefflich jeyn, was gegen 

die Natur iſt.“ So ſchöpft er das ethiiche Geſetz aus dem 

natürlichen. Es ift ihm ein und derjelbe Inhalt, nur dab bier 

freitwählende Weſen ihn ausführen. 

Dieſe Annahme fcheint in fich jelbit Schon einen Widerſpruch 

zu haben. Die Natur nemlich wirft mit unwiderltehlicher Macht. 

Wo fich alfo ihr Trieb äußert, da tft feine Wahl, mithin fein 

ethiſches Gejeß denkbar. Wo hingegen Wahl und Entſchließung 

ift, alſo Naum für ethiiche Vorfchrift, hat eben damit die Natur 

ſich zurücgezogen, und gewährt feine Norm mehr. Ferner 

erregt die Natur widerftreitende Triebe. Die Selbitjucht und 

die aufopfernde Liebe find beide ihr Werk, und es ift gewiß, dat 

das Ethos meiltens gerade die Heberwindung eines Naturtriebes 

fordert. Wenn alfo unter diefen Widerftreitenden ausgewählt 

wird, jo jollte man glauben, müßte ein anderes Maaß als das 

Gejeß der Natur, ein eigenthümlich ethiiches im Hintergrunde 

fih befinden, von welchem die Enticheidung fam. — Ariitoteles 

bedarf aber eines ſolchen keineswegs. Dieſe Widerfprüche find 

nur dann gegründet, wenn man die einzelnen Wirkungen im 

Auge bat. Allein dem Arijtoteles iſt das Maaß des Gerechten 

die Natur und ihre Abficht im Ganzen. Es geht eine Thätigfeit 

durch die ganze Schöpfung, die, Scheinbar und im Einzelnen 

Entgegengejeßtes erregend, im Ganzen mit fich übereinſtimmend 

wirft. Die bewußtloje Natur zeigt überall einen Bildungstrieb, 

einen Trieb nah Erhaltung, Ausbreitung, Steigerung des 

Dajeyns, Durch den die Geſchöpfe da find und fich mehren. 

Ihn zeigt auch die Sphäre der geiftigen Weſen. Er treibt die 

Menſchen durch das nöthige Bedürfniß zu Werbindungen, 

kettet ſie inftinftartig aneinander, und erzeugt jo die mannigfachen 

gejelligen VBerhältniffe. Die Natur will durchaus das Neichere, 
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Mannigfaltige, Entwidelte, wenn fie auch, gegen ihr eignes 

Ztel fi) empörend, hier und dort Daſeyn zerſtört und ihre 

Bildungen in den einfachen Stoff wieder auflöfen zu wollen fcheint. 

Es iſt daher naturgemäß, das rohe Element durch Dämme von 

der organiichen Pflanzenwelt abzuhalten, es it naturgemäß, 

jenem Trieb nad) Verbindungen und jeinen Bildungen in der 

geiltigen Welt über die Ausbrüche der Selbftiucht die Herrichaft 

zu fihern. Es ift wohl ein natürlicher Trieb, durch welchen 

der Menjch nad) Iteter Erweiterung des Reichthums, des Luxus 

ftrebt, da jede Thätigfeit auf ihre Erweiterung gerichtet tft; 

aber der allgemeine Trieb der Natur jet ihm die Gränze, indem 

er zeigt, dab das Vermögen nur für die eigene Erhaltung, die 

der Familie und des Staates zu dienen habe*). — Ariftoteles 

bedarf alio feines Maaßes außer der Wirklichkeit, ſondern dieſe 

jelbft gewährt es ihm, indem er das Allgemeine in ihr findet 

und als das, was fie wahrhaft will und was jeyn Soll, er- 

fennt. Diejes ift nicht unwiderſtehlich nöthigend, ſondern es 

fteht frei, ob im Einzelnen ihm gehorcht werde. Es iſt nicht 

in Sich ſelbſt wideritreitend; die widerftreitenden Triebe find 

nicht diefes allgemein Durchgehende. Und von feinen Anforde 

rungen tft es klar, daß fie vom Ethos nicht überwunden wer- 

den follen, vielmehr jelbft demjenigen entiprechen, was als 

Ethos anerkannt ift. | 

Das Maaß des Ariftoteles iſt alfo der Zwed der Na— 

tur (TEios). Das iſt etwas ganz Anderes, ald was man 

gewöhnlich unter Zwecmäßigfeitsauffafjung (Teleologie) ver- 

ſteht. Es iſt ein in der Sache jelbit liegender (objeftiver), 

nicht ein von Menichen beliebig vorgejetter (ſubjektiver) Zwed, 

und iſt ein in den natürlichen oder gejelligen Bildungen immer 

*) Im erften Buche der Politik. 
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bereit3 wirffamer und erfüllter, nicht ein außerhalb derſelben 

fiegender Zwed, bei welchem darum nie etwas als bloßes 

Mittel, alfo an fich ſelbſt werthlos erjcheint. Das Berfahren 

des Aristoteles aber ift darnach die Beobahtung. Er ver: 

folgt die Erjcheinungen der Natur, um durch ihre Zergliederung 

und Vergleihung zu finden, was die Abficht, das innere Stre- 

ben der Natur bei denfelben it. Nach diefem Maaße und in 

diefer Weiſe unterfucht er die menjchlichen Lebensverhältniffe, 

von den einfachiten beginnend, zu den reichern, verwiceltern 

binauffteigend, und daraus ergiebt fich feine Staatölehre. 

Das erite menjchliche Lebensverhältniß, welches die Natur 

wirkt, tft die Verbindung von Mann und Weib, ihr Zweck die 

Fortpflanzung des Geſchlechts. An fie jchließt fich das elter— 

fiche Verhältniß und das herrichaftliche Verhältniß (d. i. zwiichen 

Herren und Sklaven) ; Diele find darin wejentlich von einander 

verschieden, daß das elterlihe Verhältniß zum Nuten beider 

Theile, des gehorchenden wie des herrichenden, das herrichaft- 

liche Verhältniß dagegen bloß zum Nuten des berrichenden 

Theils dient. Die Natur treibt aber zu weiteren Verbindungen, 

zu Dürfen, Fleden, endlicd zum Staate (Stadt und Staat 

nach griechtiicher Weile als gleichbedeutend genommen). Der 

Staat ift das oberite Verhältniß, er ift die Erfüllung deflen, 

was die Natur bei jenen vorausgehenden anftrebte; denn er 

allein hat die Selbitgenugjamfeit (aörapxsıa), während jene 

immer wieder einer andern und höhern Verbindung bedürfen, 

die fie erhält oder ſchützt. Darum tft der Staat der letzte 

Zwed der Natur, und der Menſch ift ein zum Stante beftimmtes 

Geſchöpf (rokırızov L@ov). Der ohne den Staat leben wollte, 

müßte ein Wejen höherer oder niedrigerer Art als dev Menſch 

jeyn. Der Staat tft deßhalb vor dem Menjchen, das heißt, 

der Staat iſt es, auf welchen die Natur jchon bei dem einzelnen 
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Menichen, als auf ihren legten Zwed, hinaus will, wie fie 

überall den Theil nur auf das Ganze bezieht, in dem Theil 

nur dad Ganze anftrebt. Zwed des Staates aber ift vorerft 

die Erhaltung (nv) feiner Bürger, dann aber ihre Wohle: 

erhaltung (ed iv). Letztere erfordert mancherlet äußere 

Umstände (guten Boden, günftige Lage und dergl.), über alles 

aber die Tugend, denn in ihr, nicht in den Auferen Gütern 

beiteht die Befriedigung und das Wohlergehen, und die Erzie- 

hung der Bürger zur Tugend ericheint daher auch bei Ariftoteles 

als die oberite Aufgabe des Staatsweſens. — Für die Ber: 

fafjung des Staates iſt e8, diejem feinem Zwede gemäß, das 

erite und allgemeine Exrforderniß, daß fie gleich der elterlichen 

Gewalt zum Nuben eben jo jehr der Gehorchenden als der 

Regierenden, und nicht gleich der herrichaftlichen Gewalt aus— 

Ichließlich zum Nußen der Regierenden eingerichtet jet. Deßhalb 

it im jeder der drei Grundformen — Monarchie, Ariſtokratie 

und Demofratie — eine Achte Darftellung derjelben und eine 

Entartung (rapexßaoıs) zu unterjcheiden, je nachden fie jenem 

Erforderniß entipricht oder aber nicht. ES ift zu unterjcheiden 

Königthum (Basıdela) und Tyrannei, je nachdem der 

Monarch durch Gejete für das Wohl jeiner Unterthanen be— 

ſchränkt iſt oder nicht, Ariftofratie und Dligardie, je 

nachdem die VBerdienten zum allgemeinen Nutzen oder bloß die 

Neichen zu ihrem eignen Nuten zur Herrichaft berufen werden, 

Politie und Demokratie, je nachdem die Herrichaft, welche 

der Gejammtheit zufommt, wirklich zum Nußen der Sämmt— 

lichen oder bloß zum Nußen der Armen, welche die Mehrheit 

bilden, geführt wird. Dieſe Politie namentlich), welche Ariſto— 

teles als die vollfommenfte Staatsform betrachtet, ſoll durch 

eine Verbindung des oligarchiichen und demofratiichen Moments 

erreicht werden, nicht zwar Durch eine organtiche Ausbildung 
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und Gliederung der beiden Klaffen, Sondern vielmehr durch ein 

Mittendurchgehen zwilchen den beiden Principien, z. B. dab 

das oligarchiiche Mittel, das Wegbleiben der Neichen aus der 

Bolfsverfammlung durch Geldbußen zu beitrafen, und das de— 

mofratiiche Mittel, das Erjcheinen der Armen in derielben durch) 

Geldipenden zu belohnen, beide miteinander angewendet werden, 

daß der Zutritt zur Volfsverfammlung an ein mäßiges Ein- 

fommen gefnüpft werde, dab die Memter nicht durch Loos oder 

Turnus (in der Weile griechiicher Demokratie), Jondern durch 

Wahl in Hinblick auf Tüchtigfeit vergeben werden. Jenes all: 

gemeine Erfordernik, die Einrichtung für den allgemeinen Nußen, 

vorausgeleßt, it nun für jeden beftimmten Staat der erite 

Maaßſtab der Verfalfung der relative, d. t. die Rückſicht, 

welche Verfaſſung für feinen bejondren Zuftand und die in ihm 

vorhandenen Elemente die angemefjenfte iſt. Mo die Bürger 

an Geburt, Vermögen, Bildung einander gleich find, muß die 

demofratiiche Form, wo eine Kleinere Anzahl hierin überwiegt, 

die ariltofrattiche, wo Einer über allen Andern hervorragt, die 

monarchiiche beitehen. Eine VBerfaffung, die allgemein und un— 

bedingt geboten und die rechte wäre, giebt ed nicht; weil feine 

den Zwed der Natur beim Staate, die Wohlerhaltung, die 

Erziehung zur Tugend, unter allen Umftänden zu erreichen 

oder vollends am beiten zu erreichen geeignet iſt. Aber dennoch 

giebt e8 auch einen abjoluten Maaßſtab der Berfaffung, 

nemlich welche Berfaffung — ihre Angemefjenheit nach den 

gegebenen Elementen vorausgejeßt — an ſich jenen Zwed am 

meiften erreicht, oder man Fünnte auch Sagen, welche Verfaffung 

die entiprechende gerade für die jenem Zweck günitigiten Ele— 

mente ift. Die nun eben iſt die Politie. Denn die Tu— 

gend, welche ja der Zwed des Staates iſt, hat Ariftoteles in 

jeiner Ethik ald eine Mitte zwijchen zwei Laftern bezeichnet, 
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3. B. zwifchen Geiz und Berichwendung, Feigheit und Toll- 

fühnbeit. Darum ift der Zuftand der Erreichung des Staats- 

zwecks am günftigiten, in welchem der Mittelftand vorherricht, 

weil er ohne die Verſuchungen des Neichthums oder der Ar- 

muth amı meiften geeignet tft, überall aud den Mittelweg zu 

gehen. Diefem Zuftand der Vorherrichaft des Mittelftandes 

aber entipricht die Politie. 

Aristoteles hat darnach mit Platon das in der Behand: 

(ungswetje gemein, daß er feine Exrfenntniß aus dem Gegen— 

ftande ſchöpft, nicht aus der menſchlichen Vernunft. 

Sein Zweck der Natur hat ebenſo wie die Idee des Platon 

einen Inhalt in ihm felbit, der nicht duch Unterfuchung der 

Denfbeitimmungen, jondern nur durch eine auf den Gegenstand 

gerichtete Thätigkeit des Geiltes, d. t. Durch Wahrnehmung, 

Anschauung gefunden werden kann. Freilich duch unmittel- 

bare Anſchauung, wie Platon das fittlihe Ideal, kann 

Aristoteles den Zwed der Natur nicht finden, er bedarf der 

Abftraftion. Denn Platon fieht innerlih im Geiſte ein 

Künftiges, und diefe Anſchauung iſt für fich allein hinreichend, 

das Gerechte zu erkennen, weil ihr Inhalt eben nur das in 

der Idee Enthaltene, das Vollfonmene tft; Ariitoteles dagegen 

fieht nur das Wirfliche, und diefes als jolches kann noch nicht 

das Maaß des Gerechten ſeyn, ev muß daher erit die mannig- 

fachen Erſcheinungen dieſes Wirklichen vergleichen, das Allge- 

meine aus dem Bejondern herausfinden, Allein dieſe Abftraftton 

des Ariſtoteles hat den wahren Gebrauch, Dem negativen des 

Begränzens, Drdnend, Fefthaltens. Sie gewährt ihm feines- 

wegs jelbit den Inhalt; diefen ſchöpft auch er aus der Wahr- 

nehmung, die er mit jedem Schritte neu anftellt. Mit Unrecht 

wird gegenwärtig über Ariftoteles behauptet, er erfenne den 

reinen, von finnlicher Bejonderung freien Gedanfen, das logiſche 
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Geſetz als das Weſen und die Wahrheit der Dinge. Es ift 

ihm wie dem Platon der Verſuch ferne, von den wirklichen 

Dingen abzufehen, und aus einem Gedanfen die Nothiwendig- 

feit irgend eines Daſeyns herzuleiten. Auch ihm iſt die Ge— 

vechtigfeit nicht ein Syitem von Regeln, jondern ein Zuftand 

von Menichen. Und die rechtlichen Einrichtungen haben ihr 

Maaß und ihre Winrdigung nicht in der Folgerichtigfeit, ſon— 

dern in den reellen Wirkungen, welche fie auf die Verhältniffe 

und auf das Empfinden der Menjchen üben. 

Die Grunditimmung tft gleichfalld beiden diejelbe. Der 

Staat ift ihnen das Erſte, und die Menſchen find dem Zwecke 

ſeines Beftehend untergeordnet. Ariſtoteles nähert fi hierin 

zwar Scheinbar dem modernen Standpunkte, vorzüglich durch 

jeine Einwürfe gegen Platon. Er jcheint perfönliche Freiheit 

und Befriedigung zu wollen, da er Platon tadelt, daß er 

jeinen MWächtern durch die erzwungene Armuth Wohlthätigfeit 

und eigne Mäßigung unmöglich mache, und daß er das Glüd 

und die Vollendung des Menſchen dem Staat opfere. Allein 

bei genauerer Betrachtung zeigt fich doch auch Mriftoteles hierin 

von Platon nicht wejentlich verichieden. Auch er betrachtet 

kraft jenes Ausipruches, dab der Staat vor dem Menichen 

(d. 1. dab der Staat der Zwed der Natur bet dem Menichen) 

jei, den Menichen nach jeinem ganzen Daſeyn als bloßes un- 

tergeordnetes Glied und Mittel des Staats ohne höhere, 

vom Staat unabhängige Beziehung, in der er abjoluter Zweck 

it. Auch ihm tft der Wille des Menichen nicht Zwed der 

Einrichtungen und nicht Urſache derjelben. Der Edelſte muß 

herrichen, die Andern mögen das wollen oder nicht, außerdem, 

jagt er, würden fie Zeus felbit, wenn er unter ihnen lebte, 

nur gleiches Necht mit ihnen zugeltehen. Auch in feiner Ber- 

faffungs = Lehre findet ſich nirgend der Gedanfe eines perjün- 



II. Abſchnitt. Ariftoteles. 29 

lichen Anſpruches auf Herrichaft oder auf Freiheit, eines er- 

worbenen Nechts von Seite eines Fürsten oder eines Standes 

oder eines Volkes; jondern nur die Fähigfeit, die Eigenſchaf— 

tung zu einem Erfolge, dev für das Ganze bherausfommen fol, 

it die enticheidende Nüdficht. Diefen Zug des Aufgehens des 

Menſchen im Staate hat alfo Ariftoteles mit Platon der Art 

nach gemein, wenn er auch bei ihm in geringerem Grade und 

deßhalb weniger auffallend fich findet. 

Darin aber iſt Ariftoteles dem Platon entgegengefeßt: 

Platon erkennt ein Ziel, erhaben über Alles, was die wirkliche 

Melt mit ihren Ericheinungen bietet, ja, wie es jcheint, von 

ihr unerreihbar. Ariftoteles erkennt fein Sollen, fein Ziel 

(tekos) der Dinge, ald welches die Natur dadurch als ihren 

Willen fund giebt, daß fie es entweder ſelbſt jchon erreicht hat, 

oder Doc die Mittel es zu erreichen bietet. Seine Widerjegung 

gegen Platon hat daher nicht den gewöhnlichen Sinn: „dieſe 

Entwürfe find gerecht zwar und vortrefflich, aber nicht aus— 

führbar” ; ſondern: „fie widerjprechen den Bedingungen der 

Natur, fie find deßhalb nicht das, was fie, die Duelle des 

Ethos, will und anftrebt, fie find unwahr und ungerecht.“ 

Daher fommt die durchgehende Verſchiedenheit des Charakters 

und der Behandlung. — Ariſtoteles bedarf der Unterfuchung 

alles deſſen, was die Natur bisher gebildet, was fich überall 

wechielnd und wiederfehrend zeigt. Die mannigfaltigen gejelligen 

Zultande, den Unterjchied der Menschen, ihrer Geichäfte, Glücks— 

güter, Anlagen, ihre von vorausgegangenen Begebenheiten be= 

ftimmten Berhältniffe, ihre Wünsche und Triebfedern, ferner die 

durch natürliched Bedürfniß gegebenen Funktionen des Staats, 

Gericht, Negierung, Kriegsmacht, die Möglichkeit ihrer Verthei— 

lung, Miſchung, gegenfeitigen Stellung, daraus die unendliche 

Mannigfaltigfeit der Verfaſſungen — alles diejes, wie es 
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hervorgebracht wird, und was es jelbjt wieder wirft, ift dem 

Aristoteles zu unterfuchen nöthig, um zu finden, was fich erhält, 

jo der Natur entipricht, das Gerechte ift. Er ift dadurch der 

Schöpfer der eigentlichen Staatsfunft, d. i. der Wiſſenſchaft 

von der natürlichen Wirkung und Gegenwirfung der Einrich- 

tungen, die überall in gleicher oder ähnlicher Weile jich findet, 

und fich zu den lebendigen Beſtrebungen jeder Zeit und Nation 

jo verhält, wie die mechaniichen Gejeße zu den individuellen 

organischen Weſen. Dieje Kenntniß, welde dem Staatsmanne 

unentbehrlich it, um die Mittel für jeine Abficht zu wählen, 

bedurfte Aristoteles nad) feinem Standpunkte, um daraus gerade 

das Ziel zu finden. — Das alſo ift die Grundlage und der 

Weg feiner Unterfuhung. Gr richtet damit nur Gegebenes 

zurechte, und findet das Nejultat aus vielen iſolirten Betrach— 

tungen. Bei aller Schärfe aber dieſer Unterfuchung und der 

Wahrheit der einzelnen Beobachtungen wird die lette Geitalt, 

die fic) ergeben joll, — der Staat, der dem Ziel der Natur 

vollfommen entipräche — durchaus nicht anjchaulidh. Die 

Unterfuchung gleicht einem Strom, der nad prächtigem Zuge 

zulegt fi) im Sande verliert. Platon hingegen bedarf aller 

diejer Unterjuchungen nicht, um das Gerechte zu finden. Es ift 

ihm unmittelbar gegeben, ein Herrlicheres, als alle Verglei- 

hung des Wirklichen gewähren könnte. Won jeinem Urbilde 

erfüllt, Schafft ev neue Geftalten, er ift nur auf den einen 

Staat gerichtet, den vollfommenen, ihn fieht er ganz auf ein- 

mal und zeichnet ihn mit der Klarheit eines wirklichen Lebens. 

Wenn er im Einzelnen, wo Ariftoteles jo treffend ift, häufig 

Unpaffendes, Naturwidriges behauptet, jo umjchwebt dafür diejes 

Ganze eine Glorie fittlicher Höhe, die einer ganz andern Welt 

angehört, ald die natürliche Stärfe und Wohlbehaltenheit der 

ariftoteliichen Einrichtungen. 
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Ber jolhen entgegengeleßten Ausgangspunften müßten fie 

auch durchaus zu widerftreitenden Reſultaten gelangen. Allein 

e8 iſt eine und diefelbe Macht, welche die natürlichen Zuftände 

und Triebe wirft, und von welder auch das Ziel gegeben ilt, 

dem der Menſch und jeine gewählten Verbindungen nachzu— 

Itreben haben. Taraus erklärt fih das Verhältniß zwilchen 

Natur und Ethos, welches die Wirklichkeit zeigt, und damit 

auch das Verhältniß zwiichen Platon und Ariftoteles. 

Die von der Natur gewirften Zuftände find dem Ethos eine 

nothwendige Unterlage. Ehe, väterlihe Gewalt „gründen 

ſich auf den natürlichen Trieb der Fortpflanzung, die Hülflofigfeit 

der Kinder u. ſ. w. Als ſolche empfangen fie aber nicht nur 

vom Ethos ein Gejeß, jondern fie legen ihm auch ein Geſetz auf, 

nur in verichtedener Weile. Das Ethos herricht über die Natur 

durch feine That (aftuell), durch das, was es pofitiv will, nad) 

feinen Zielen fie ordnend, wie der Herr über den Knecht. So 

bildet es die natürliche Begattung zum durch und durch ethiſchen 

SInititute der Ehe. Aber die Natur giebt dem Ethos ein Geſetz 

durch ihre Beichaffenheit (ſubſtantiell), durch das, was fie ift, 

wie der Knecht dem Herrn. Weil von ihr gefordert wird, To 

fann nichts gefordert werden, was fie nicht zu leiften vermag. 

Gewalt der Kinder über die Erwachjenen z. B. fünnte ein Gefeß 

nicht durchjeßen, wenn es widerfinnig genug wäre, fie zu wollen. 

Aber auch wahren fittlichen Anforderungen wird dadurd eine 

Schranfe gejeßt an dem Unvermögen irdiſcher Natur, und fie 

werden unwahr, gleich widerfinnigen Gejeßen jener Art, wenn 

fie diefe Schranke nicht bedenken, auf deren Entfernung fie 

vielmehr ausgehen jollten. — Die natürlichen Zuftände find 

aber auch das Vorspiel der ethiſchen. Sie find das erite 

Glied der großen Kette, welche ſodann der geichichtliche Fortgang 

im Ethos ſelbſt bildet. Im Inſtinkt der Thiere, im empfindungs- 
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(ofen Trieb der Pflanze Stellt ſich Ihon dasjenige dar, was als 

Sittlichfeit in den verichtedenen Epochen in ſtets höherer Ge— 

ftalt den Menſchen auffordert. Diejes iſt die Nechtfertigung des 

Ariſtoteles. Er darf aud dem Streben der bewuhtlojen Dinge 

auf das Sollen der bewußten Wejen herüber jchließen, dem 

ununterbrochenen Klimax folgend. — Die Natur hat endlich 

eine Gemeinjchaft mit dem Ethos außer dem, daß fie ihm Stoff 

und minder entwidelte Darftellung jeiner Geftalten ift, darin, 

daß fie in den ethilchen VBerhältniffen, unabhängig von ihm, 

auf denjelben Erfolg hinführt. Der Naturtrieb ift jo ein: 

gerichtet, daß er rein nad) feiner eigenen Beichaffenheit ein 

Beftimmungsgrund zur Erfüllung der Anforderungen werde, 

die gar nicht diefelbe Wurzel mit ihm haben. Wenn die 

Menschen ſich abjondern wollten, würde das natürliche Bedürfniß 

der Hülfleiftung fie zum Staate treiben. Und doch iſt Die 

eigenthümliche Bedeutung des Staates nicht dieje Hülfleiftung. 

Das Bedürfniß der Sicherung fordert öffentliche Strafe, um von 

Verbrechen abzujchreden. Eben dieje öffentliche Strafe aber tit 

als gerechte Vergeltung in der höheren Drdnung der fittlichen 

Melt gegründet. Darauf beruht die Gemeinſchaft des Platon 

und Mriftoteles, durch welche fie, Entgegengeſetztes verfolgend, 

nicht wollend im Ganzen doc zu ähnlichem Nejultate gelangen. 

Platon bedarf einer Mannigfaltigfeit von Kräften und ihrer 

vollendeten Ausbildung für die reihe Harmonie feines Bildes; 

Dadurch erhält er die Abftufung von Ständen. Dem Ariſtoteles 

zeigt das natürliche Bedürfniß dieſe Abftufung, ev erhält aber 

dadurch auch die Fülle der Geftalt, wie Platon. Platon läßt 

feinen Staat nad) der Idee des Gerechten ftreben, und folgeweiſe 

ergiebt fi) auch die Glückſeligkeit. Ariſtoteles läßt ihn bloß 

nad) Glüdjeligfeit trachten, und es ergiebt ſich daraus auch 

die Tugend. Gie-find zweien Baumeiftern zu vergleichen, von 
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denen der eine, indem er bloß dem Zwede des Gebäudes zu 

entiprechen jucht, unbeabfichtigt ein Kunftwerf bildet, der andere 

aber allen Anforderungen der Schönheit genügen will, und 

damit von ſelbſt auch Fein Bedürfniß des Gebäudes unbefrie- 

digt laffen darf. 

Beide erkennen auch den einen Geiſt an, der durch alles 

Geſchaffene waltet; aber Platon glaubt ihn unmittelbar auf einer 

höhern Stufe ald alle gegebenen und ohne Hülfe derjelben zu 

erbliden; Aristoteles will ihn an feiner Aeußerung in den ge— 

tingeren Stufen erfennen, und dadurd) der höheren gewiß ſeyn. 

Das find auch die beiden allein wahren menschlichen Erkenntniß— 

wege, die ideale Beihauung und die empirische”) Forſchung. 

Sie find auch gar nicht zu trennen. Platon dient immer die 

Betrachtung der Wirklichkeit zur Erhebung nach ſeinem Urbilde, 

und wäre Ariſtoteles nicht Ihon im Voraus von einer harmoni— 

Ihen Anſchauung erfüllt, jo würde er nicht zu diejen Nejultaten 

gefommen jeyn. Es iſt nur bei einem jeden das eine oder das 

andere zurücdgedrängt. Beide Wege ftellen ſich ſonach gleich 

am Beginne der Philvjophte entichieden dar und bewähren jo 

die Einheit ihres Gegenftandes. Nicht minder aber auch ihre 

eigne Unzulänglichkeit. Sicher und alles leiſtend jcheint der 

empirische Weg, aus dem bisherigen Gange des Klimax das 

Geſetz jeines Fortgangs zu ermitteln und dadurch jeine künftigen 

Stufen zu beitimmen. Allein der Fortichritt in der Natur ift 

nicht gleich einer regelmäßigen Linie, wo durch zwei Punkte Der 

pritte bejtimmt iſt, ſondern gleich dem lebendigen Wahsthum 

einer Pflanze, aus deren Keim und Stamm die Blüthe und 

Frucht nicht erichloffen werden kann. Wohl müßte, wer die 

*) Daß Empirie hier nicht im gewöhnlichen Sinne eines bloß paffiven 

Aufnehmens ohne Beherrfhung und Durhdringung des Berftandes gemeint 

ift, bedarf wohl kaum der Erimterung. 

l. 3 
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Bedeutung des Anfangs veritände, auch das Ende wiljen. Aber 

eben fo wahr und treffender iſt das Entiprechende: wir veritehen 

eben dieje Bedeutung des Anfangs nicht, weil das Ende uns 

verborgen ilt. Daher kommt die durchgehende Unficherheit und 

oft die Verkehrtheit der Ariftoteliihen Analogie, „Jedes Ganze 

in der Natur iſt höher als die Theile." Er ſchließt daraus: 

„Auch der Staat höher als der Menſch.“ Allein bei jedem 

Naturganzen geht auch der belebende Trieb von ihm, und nicht 

von den Theilen aus; im Staate hingegen find es die Menſchen, 

welche ihn, nicht er, welcher die Menſchen in Bewegung jeßt. 

Und wer bürgt dafür, daß der höchſte Beruf nicht Vollendung 

des Menſchen ohne Staat iſt, wodurch er, wie Ariſtoteles ſelbſt 

ſagt, den Göttern gleich wird? Weil die Natur für jedes 

Geſchäft Werkzeuge bietet, die ſohin gar nicht für ſich, ſondern 

für ein Anderes da ſind, ſo hält Ariſtoteles die Sklaverei als 

Werkzeug für die Familie und ihre Verſorgung gerechtfertigt. 

Aber ob nicht in der höhern Sphäre der freien Weſen das 

Daſeyn eines bloßen Werkzeugs von dem Geiſte verworfen 

werde, der es in der geringeren Sphäre eingeſetzt hat, das 

kann jene Vergleichung nicht ergeben. Hier alſo iſt der Sitz 

des Irrthums, welcher der vielbeſprochenen Vertheidigung der 

Sklaverei zu Grunde liegt. Dieſe findet zwar jetzt keine 

Anerkennung mehr, aber das Raiſonnement aus dem, was die 

Natur fordert, wird noch immer von vielen für untrüglich 

gehalten. Die höhere Stufe hat immer ein Geſetz ganz neuer 

Art, ſchon deßwegen, weil ſie die höhere iſt. Der Reichthum 

enthält wohl die Armuth, aber nicht die Armuth den Reichthum. 

Die Beobachtung des Vorausgehenden und des Fortgangs ſelbſt 

kann daher nur leiten, bei der Auswahl beſtimmen, befeſtigen, 

aber nicht für ſich ſelbſt die rechte Erkenntniß gewähren. Es iſt 

alſo, damit das, was ſeyn ſoll oder ſeyn wird, erkannt werde, 
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eine unmittelbare Wahrnehmung deſſelben nöthig, weil es ſelbſt 

erſt das Vorhergehende verſtändlich macht, nicht durch jenes 

gegeben iſt — das iſt die ideale Anſchauung. Allein ſie iſt 

eine beſondere Gabe und verſpricht ihrer Natur nach nur ein 

begränztes Wiſſen. Wenn das Auge nur durch die Sonne 

ſieht, ſo wird es nur das erblicken, was Helios wollend ihm 

mehr oder minder beleuchtet. So auch, wenn der Geiſt durch 

die Idee, die nicht er ſelbſt iſt, die Kraft das Gute zu erkennen 

empfängt, ſo iſt ſeine Erkenntniß davon abhängig, wie weit jene 

ihre Strahlen in die Welt und an ſein Auge ſende. Und bis 

jetzt hat ſie dem Sterblichen noch nicht den vollen Glanz ihres 

Lichtes vergönnt. Platon ſelbſt, der bis auf dieſen Tag den 

Ruhm des erhabenſten Gemüthes behauptet, das je der Phi— 

loſophie ſich zugewendet, iſt gleichſam nur von einem Strahle 

deſſelben getroffen. Die Geſchichte nach ihm hat höhere Ge— 

danken, ein Leben von edlerer und tieferer Bedeutung hervor— 

gebracht, als er es geahnet, und er hat ſein Bild ſogar vor 

unwahren, trübenden Zügen nicht bewahren können. — — 

Durchdringen ſich nun aber Empirie und ideale Anſchauung, ſo 

werden ſie die Erkenntniß wohl dem Grade nach ſteigern, aber 

nicht ſie aus einer mangelhaften zu einer vollkommenen machen. 

Es entſteht nun die Frage: Woher kommt ed, daß dieſe 

beiden Wege hier vereinzelt, ſogar feindlich erſcheinen? Wie 

kommt Platon dazu, das Wirken der gegenwärtigen Natur 

nicht ſelbſt zu befragen, ja zum Theil ihren Bedingungen ent— 

gegen ſeinen Staat zu entwerfen, und noch mehr Ariſtoteles, 

ſich abzuſchließen gegen ein Höheres, und mit der mangelhaften 

Welt fi) zu begnügen? — Das erklärt Tih nur aus dem 

Mangel des geihichtlihen Charakters in der griechtichen 

Philofophie. Won beiden wird ein Trieb angenommen, dev in 

gleichzeitigem Fortgange von den unterjten Stufen der bewußt— 
3* 
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(ofen Natur bis zu der höchſten des Menſchen und Weifen zu 

einem Ende wirkſam tft. Aber die gleiche Stufenfolge in der 

Zeit, der Fortichritt der Generationen und Weltepochen, und 

vollends die zufünftige Umwandlung der Bedingungen jelbit, 

unter welchen der Menih auf Erden ſteht, ift außer ihrer Be- 

achtung. Sp fehlt die Verbindung des gegebenen Zuftandes 

und jener Unvollfommenheit mit dem Geforderten und feiner 

Vollendung, und die eine oder die andere Einfeitigkeit tft un— 

vermeidlih. Platon hält daran feſt, dab das Vollendete jeyn 

fol. Nun findet er fein Verhältnis der Wirklichkeit zu ihm, 

diefe mit ihren Mängeln ericheint als zufällig, oder doch un- 

erklärt; fie fan ihn alſo weder belehren, noch ift ein Grund 

da, fie zu berücfichtigen. Ariſtoteles hingegen hält daran feft, 

dab das Wirfliche feine Vollkommenheit geitattet. So erſcheint 

ibm denn als das Höchſte, als die letzte Aufgabe jelbft — das 

Unvollfommene. Cr geräth dadurd in den Widerſpruch: Die 

Natur ftrebt nad) Vollendung, und hat doch wieder das Gejeß 

in fih, Vollendung nicht zu erreichen. 

Dritter Abfchnitt. 

Das Ethos der Griechen. 

Neligiöfer Standpunkt der Griechen. Daraus: Ungeſchichtliche Anfiht der Welt und 
des Ethos — Mangel ber Carität — freie Staatenbildung — Objektivität des 
Ethos — Mangel des Begriffs der perfönlichen Befugnig — Objektiver Charakter 
ber griechiſchen Philofoppie. 

Als gemeinjfame Charaktere der Rechtsphiloſophie des Platon 

und Ariftoteles haben fich ergeben: dic ſelbſtſtändige außer der 

menjchlichen Vernunft jeyende Urfache des Ethos — der Mangel 

des geichichtlichen Princips — das Vorherrſchen des Staats 
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über den Menfchen, deſſen Glück, Freiheit, fittliche Vollendung 

ihm aufgeopfert wird. Schon die Gemeinichaft unter diefen 

beiden Denfern und der Gegenſatz, den fie theild gegen ältere, 

theils gegen neuere Anficht bilden, it Beweis, daß diefe Züge 

nicht das Ergebniß einer bejonderen Schluffolge find, fondern 

einer bejonderen Beichaffenheit ihres Geiſtes — der Bildung 

ihrer Nation. 

Wenn die Beweggründe, welche fich in der verichtedenen 

Thätigfeit eines Volkes in verichiedener Art äußern, auf ihren 

gemeinjamen Ursprung zurückgeführt werden jollen, jo wird diejer 

nirgend eher zu juchen ſeyn, als in den höchſten Vorftellungen 

deffelben, in dem Bewußtſeyn jeines Berhältnifjes zur Gottheit. 

Den Griechen find nun die Götter in ihrer Perſönlichkeit 

keineswegs die höchiten Lenker der Dinge. Die Begebenheiten 

wirft über ihnen das blinde Schickſal. Die fittliche Melt aber 

jteht unter der Herrichaft der Ideen, der höchſten Gedanfen oder 

Geitalten des Guten, Schönen, Erhabenen Das Schiefal und 

die Ideen, ihrer jelbit nicht bewußt, von andern nicht beftimmt, 

fich felbit nicht beitimmend, ſetzen alles in Bewegung und führen 

das Scepter über Götter und Menſchen. Diefe Denfart ift 

feineswegs die uvältefte, die anfängliche dev Menichheit. Es 

möge erlaubt jeyn, fie mit einer andern zu vergleichen, die, in 

der älteften Urkunde niedergelegt, in höherer Geltalt der neuen 

Welt überliefert, noch bei uns der Inhalt des öffentlichen 

Glaubens ift, und vielleicht auch bei denen, welche nicht an ihren 

göttlichen Urſprung glauben, als der Prototypus des Menſchen 

zu gelten Anſpruch bat. — Nah jüdischer Vorftellung tft es 

der perjönliche Gott, der, durch nichts bejchränft, nach feinem 

freien Willen die Schiefjale regiert und den Menjchen ihr Ziel 

ſetzt. Außer feinem Willen giebt es feinen Grund der fittlichen 

Gebote, Alle Einrichtungen und Vorschriften tragen den Stempel 
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der Machtvollfommenheit: „Ihr ſollt nicht fälſchlich unter 

einander handeln, denn ich bin der Herr!" Gut und bös 

ift es num, weil er es wollte oder verbot, denn Sein allein tft 

die Herrlichkeit. Es hat fich alfo bet den Griechen dieſer Glaube 

völlig in den entgegengejeßten umgefehrt, wie das in Platons 

Euthyphron einmal entichteden ausgedrüdt tft: „Das Fromme 

ift nicht das Fromme, weil die Götter es lieben, jondern die 

Götter lieben es, weil es das Fromme tft." Dieß iſt eine 

Spaltung des göttlichen Weſens in noch anderer Art, als fie 

der Polytheismus mit ſich führt. Es zerfällt nämlich nicht 

nur in verschtedene Götter, jondern die Perjönlichfeit jelbft, der 

Mollende und der Inhalt jeines Willens, das Gewollte, find 

von einander (osgeriffene, jelbititändige Mächte, und diefes, das 

bloße Erzeugniß, über jenen, feinen Erzeuger, gejeßt. Denn 

was den Griechen als Schiefjal, als Idee iiber Gott ericheint, 

it doch in Wahrheit nur, was er bejchloffen, was er als 

Aufgabe und Ziel vorgeftedt hat. — Das höchſte Dafeyn hat 

damit aufgehört ein freied bewußtes zu ſeyn, es iſt herabgefunfen. 

Aber der Menſch in der Mitte dieſer getrennten Mächte ift 

geftiegen, freier geworden. Er jcheut das Geſchick nicht, denn 

es kann ihm nichts anbaben, ale was es felbit nicht abhalten 

fan. Es vermag fich jeiner jo wenig zu erbaumen, als über ihn 

zu zürnen. Die Götter aber trifft die gleiche Nothwendigfeit 

mit ibm, und der Heros ermuntert fih zu den gefahrvollen 

Thaten des Nuhms, weil ja doch Götter und Helden ihr Loos 

erfüllen müffen. Site ſtehen auch unter denjelben fittlichen Ge— 

jeßen, und das Maaß, das er ald das jeinige erfennt, wagt 

der Grieche auch am feine Götter zu legen. So meiltert nad) 

Herodot3 Erzählung ein edler Kymäer den Gott, weil er feiner 

Bateritadt den unedlen Rath zur Auslieferung des Gaftfreundes 

ertheilt, indem er auch die Schüßlinge des Gottes, die im Haine 
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niftenden Vögel aufſcheucht. Es entiteht die menſchliche Größe, 

die in freier That das unfreie Schickſal überwindet, und felbft 

die troßige Größe des Prometheus, der fich gegen die unfterb- 

lihen Götter auflehnt, ein Charakter, in dem der Drientale 

nicht die Größe, ſondern nur den Gräuel erblicken würde, 

Damit, daß eine bewußtlofe Macht über die Götter geftellt 

iſt, iſt von felbit das-geichichtliche Prineip eingebüßt. Geſchichte 

it nur das Werf des Handelnden Das Schiefal und 

die Ideen find bloß ein Seyendes von Ewigkeit zu Ewigfeit, 

in ihnen iſt nicht Entichluß, nicht That, nicht Fortgang. Im 

Judenthum zeigen nicht bloß die menſchlichen Schieffale eine 

Geſchichte, ſondern auch das Waltende über ihnen. In den 

Begebenheiten it alles VBorausfiht, Vorbereitung zu einer 

fünftigen Beitimmung, alles Nefultat der Wechjelwirfung des 

freien Handelns des Menſchen gegen Gott und des nicht minder 

freien Handelns Gottes gegen die Menjchen. Die jüdiſch— 

chriftliche Erzählung im Ganzen ftellt ſich als eim großes 

überdachted Drama dar, das Urbild aller Tragödie, weil es 

die göttliche Tragödie ift. Die fittlichen Gebote felbit find eine 

Geſchichte. Es gilt fein im ſich geichloffenes Ideal als Norm 

für die mannigfachen Verhältniffe, die fich außer ihm bilden, 

jondern Er, der allein die Duelle des Ethos ift, ertheilt für jede 

Begebenheit, indem fie fich zuträgt, zugleich das Gejeß, denn 

es trägt fich feine zu, im der nicht jein Wille gegenwärtig wäre. 

Jehovah jelbit ordnet an, wo vertilgt, wo geichont werden joll. 

Auch die Berfagung gegen das unbegreifliche — wie Neuere 

jagen witrden, unmenfchliche — Gebot trifft der göttliche Zorn. 

Und ungeachtet auch eine dauernde Einrichtung und Gejeßgebung 

beiteht, wiirde dennoch das jüdiiche Ethos nicht erſchöpft, ja 

das Mejentlichite in ihm nicht bezeichnet jeyn, wenn die indi— 

viduellen Gebote, die durch die ganze Gejchichte durchziehen und 
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fie bilden, mangelten. Es fann daher, wie jede Gejchichte, 

nur durch Erzählung dargeftellt werden. Endlich in der Er— 

föfung erreichen alle Ereigniffe ihre Erfüllung und das Geſetz 

jeine Umwandlung, feine neue, früher verhüllte Geſtalt. Die 

freie Lenfung und Vorherbeitimmung hebt den Widerjpruch der 

Ungleichheit zwiichen Anfang und Ende, und der Berfündiger 

der Wahrheit, da er ein neues Reich gründete, jagte dennoch: 

„Sch bin nicht gekommen aufzuldien, jondern zu erfüllen." — 

Die griechiſche Anficht aber Tieht ihre Begebenheiten vor fich 

gehen, ohne Zeitung nach einem Ziele, einen ewig wiederfehrenden 

Wechſel der Dinge. Die Urbilder, mit ihnen die fittlichen 

Anforderungen, find von Anfang an diejelben, welche fie in der 

Folge find. In ſtets gleicher Weiſe ſtrebt der Menſch nad) 

ihnen, und vermag nicht, ſie zu erreichen. Es tft dev Widerſpruch 

nicht zu erklären: die Ideen mußten die Welt ſchon von Anfany 

an fich entiprechend machen, wenn fie die Macht über fie haben, 

und wenn die Sdeen vollfommen find, müßte auch die Welt 

es Senn. Ariſtoteles jet daher ihren eigenen Inhalt herunter. 

Er iſt vielleicht der erſte Philojoph, der zu der trüben Ergebung 

in die unvermeidlichen Schranfen der gegenwärtigen Natur als 

einer ewigen gelangt tft. Cm größerer Schwung hebt Platon 

über jeine Nation, fein lebendig ftrebender Geilt konnte den 

jelbitbewußten Schöpfer und die letzte Vollendung der Dinge 

nicht. entbehren. So ſchließt er die Republik mit der Aussicht 

auf eine jenjeitige Zukunft, welche ihm allein den Widerſpruch 

(öft. Aber im wiffenichaftlihen Gebrauch fteht er hierin auf 

gleicher Linie mit Artitoteles. Beide beachten nicht den Fortgang 

in der Geichichte, um auf den Inhalt der Idee zu jchlieken. 

Beiden ift das Ethos eine von Ewigfeit zu Ewigfeit fertige 

Geſtalt, der die Handlungen ald ein außer ihr Liegendes entweder 

entiprechen oder widerjprechen. Und der Gott fann auch nad) 
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Platon nicht durch Gebete gerührt werden; weil er von der 

Idee der Gerechtigkeit nicht abweichen fann. — Ein Ethos, das, 

die Verhältniffe und Begebenheiten jelbit erzeugend, zugleich mit 

ihnen die Norm Schafft, das fich jelbit in einer ununterbrochenen 

Steigerung zu feiner endlichen Geſtalt bewegt, und daher für 

die verjchtedene Zeit und die verschiedene Begebenheit ein anderes 

jeyn fann ohne Widerſpruch — ein geſchichtliches Ethos 

kann jeinen Grund nur in dem freien und überall gegenwärtigen 

Willen des perfönlichen Gottes haben. So ilt aljo in der 

griechiſchen Philojophie, obwohl fie ein pofitives und inhaltwolles 

Prineip der Dinge anerfennt, dennoch Schon der Anfang der 

ungejchichtlichen Anficht, da die Urjache der Welt und des Ethos 

unfret, thatlos, als ein bloß Seyendes ericheint. Dieje Anficht 

erreicht in der neueren, abjtraften Philofophie ihr Aeußerſtes, 

und beurfundet hier um fo deutlicher ihre Unwahrheit, wo fie 

denn zu jener uralten geichichtlichen Anficht, der jüdiſch— 

hriftlihen, die im Leben zu gelten nie aufgehört hat, auch 

die Philoſophie zurüdzufehren nöthigen wird. 

Carität ift der eigenthümliche Zug des Drients. Sie iſt 

das Ziel aller jüdiichen Gebote, die ausgenommen, welche ſich 

eben auf das geichichtliche Berhältnik des Volkes zu Gott gründen, 

als 3. B. die Ausführung aus Aegypten, die Ertheilung des 

Geſetzes u. |. w. Die göttliche Liebe erſtreckt fih auf alles 

Lebendige, vom Thiere aufwärts zum Sklaven, Fremdling bis 

zum Sohne des auserwählten Volkes. Aber Garität ift nur 

von Perjon zu Perlon. Das Schiefal und die Ideen find ohne 

Empfindung. Selbit der eiferfüchtige Gott des alten Bundes 

hemmt die Strafe im vierten Gejchlecht, während er ins tau— 

jendite ſegnet. Aber die griechiiche Nächerin der Sitte jchreitet 

erbarmungslos über die Erde. Selten befreit nach langer 

Dual irgend ein Gott, ins Mittel tretend. Nur die Größe 
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der Heroen ift erhaben über die Nemeſis durch die Sühne 

freten Untergangs. Hier hört denn Garität auf die Triebfeder 

zu ſeyn, die Ideen fünnen fie nicht fordern, nicht eriwiedern, 

denn fie iſt nicht ihr Wefen. Sie verichwindet zwar nicht; 

aber fie wird etwas Anderes ald fie uriprünglich und eigen- 

thümlich iſt. Nämlich nicht die Perſon jelbit, ſey es Gottes 

oder der Menjchen, iſt ihr inneriter Beweggrund, jondern die 

Schönheit des eignen Handelns. Daher erklärt fi die Härte 

Platons, die Unmenjchlichfeit Ipartaniicher Einrichtungen und 

im Allgemeinen der Mangel in Griechenland an Gejegen, welche 

das Wohlbefinden der Menjchen zu ihrer letten und energiichen 

Abficht hätten. Das ift vielleicht überhaupt der Gegenſatz 

morgenländijcher und abendländiiher Tugend. Jene bat ihre 

(eßte Duelle und ihr leßtes Ziel immer nur in einer Perſön— 

(ichfeit; Diefe aber erglüht auch für die Hoheit eines Gedanfens, 

Recht, Staat, Kunft, Ehre, jo dat jelbit Stolz oder hartnädige 

Behauptung eignen Anſpruchs als Pflichten gelten können. 

Das griechiiche Leben, kann man jagen, tit das erfte Erftaunen 

der Menjchheit, da der Herr die Furcht feines Angefichts von 

ihre nahm, und fie frei und erwacht den unermeßlichen Glanz 

der Welt vor fich fieht. Sie iſt in ihn verinnfen, außer ihr 

jelbit gejeßt. Im der geiltigen Welt diefe Schönheit darzuftellen, 

wie fie in der phyfiichen ausgeprägt ift, wird die Aufgabe der 

Menichen und der Staaten. Hier zuerit ift dem Menfchen ein 

Geſchäft übertragen, hier zuerit freie Stantenbildung. Er trennt 

fih von den göttlich gegebenen Formen des Lebens (theofratticher 

Berfaffung), um jelbit nach göttlichem Vorbilde neue zu Schaffen. 

An die Stelle des blinden leidenden Gehorſams tritt die eigne 

freie Nachbildung. Du jollit die Gränzen der Dinge, die ich 

-309, die Stufenfolge in der ganzen Natur nicht verwiichen, ſondern 

heilig halten! — iſt der Gedanfe, der in einer Reihe jüdiicher 
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Satzungen fih Fund giebt: „Daß du dein Vieh nicht laffeft mit 

anderlet Thier zu Ichaffen haben; und dein Feld nicht beſäeſt mit 

mancherlei Saamen; und fein Kleid an dich fomme, das mit 

Wolle und Leinen gemengt ift." Diefe Ordnung beichränft fich 

nicht auf die unbewußte Natur, auch unter die Menſchen ſchreitet 

fie, fondert Priefter und Levit und bildet die Architeftonif von 

Kasten, welche der ganze Drient darftellt. Derjelbe Gedanfe nun 

ift es, welcher Platon beftimmt, die Entwicklung manntgfacher 

Kräfte, ihr Maaß und ihre Abgränzung als die Gerechtigkeit 

des Staates zu betrachten. Aber dort iſt es die von Gott 

geichaffene Schönheit, welche vorgefunden und heilig gehalten 

wird; bier ift es Schöpfung einer neuen, welde nach jenem 

Borbilde gefordert ift. Daher nicht Berücdfichtigung in der Natur, 

ſondern in dem jelbitgebildeten menjchlichen Berhältniffen, Ver— 

theilung nad) der Fähigkeit, eine Ausjcheidung und Verbindung, 

die er ſelbſt begreift, wie er jelbit fie vornahm. Dort ift die 

Einheit der abgegränzten Glieder durch Die göttliche Abficht in 

der ganzen Schöpfung gegeben; hier muß der Menſch ſelbſt fie 

erst Ichaffen — er findet fie im Staate. — Der Staat 

des Platon, in welchen das Sprichwort jedes Mährchen verſetzt, 

bewährt fich bier als daſſelbe Vorbild, welches alle griechiichen 

Staaten anftrebten. So Stellt der Ipartaniiche Staat einen 

lebendigen, von einem Geiſte bejeelten Körper dar, der wie mit 

einem Willen alle Sehnen zum Kampfe ſpannt. Gin reicheres 

Leben entwickelt der athenienfiiche. Kunft, Philoſophie, Familien— 

verbindung, Handel, Schifffahrt, Gewerbe, alle Sphären 

menschlicher Thätigkeit find hier erfüllt und jeglicher ihr eignes 

Daſeyn gefichert, wie ihre Natur ed fordert. Eme Menge 

von Obrigfeiten und Gerichten, deren jeder die Fürjorge eines 

beftimmten Weſens übertragen iſt, breitet fich über den Staat 

ans. In der Berichiedenheit ihrer Bildung, ihrer Solennitäten, 
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des Gebäudes ihrer Zufammenfünfte und endlich des leitenden 

Intereſſe ihres Gegenstandes gewähren fie ein reiches Bild, im 

rechten Maaße aber erhält fie der eine Schtem, unter dem fie 

alle vuben, das höchite Gericht des Areopagus. 

In diefer Hingeriffenheit war nicht Naum, am eignen 

Daſeyn feit zu halten. Der Menich wird fich nur ale Theil 

des Ganzen inne, von dem er Sich in feiner Beziehung, nicht 

in That, nicht in Gedanfen abjondern fann. Ein unmwiderftehlicher 

Drang treibt ihn in feinen Rhythmus einzugreifen. — Das 

Ethos ericheint nicht als Aufgabe des Einzelnen, jondern des 

Ganzen, es iſt ein Allgemeines (Dbjeftives), an die Welt 

gerichtet; den Menſchen trifft e8 nur als Glied derjelben. Es 

fordert daher nicht ſein Handeln (für fich betrachtet), ſondern 

das Deftehen der fittlihen Ordnung im Ganzen, die Reinheit 

der geiltigen Welt. Darum verfolgt die Nemefis auch die 

unfverwillige That. Und dem iſt das Verderben unvermerdlich, 

der in den Kampf wideriprechender Pflichten gerathen. Wie er 

aus wähle — Dreftes mag den Vater ungerächt laffen, oder 

die Mutter morden — immer entiteht durch ihn entweder eine 

Lücke oder em Mißklang in der fittlihen Welt, und fie muß 

ihn ausitoßen. So finfen in der Vorzeit die alten Königshäuſer, 

jo fallt in der geichichtlichen Zeit Timoleon in Geifteszerrüttung, 

die Strafe des wiewohl unvermeidlichen Mordes. — Auch den 

Staat fordert das Ethos nicht von den Einzelnen, daß fie ihn 

bilden, jondern von der Welt, daß er beitehe. Er ſoll ſeyn 

und eine beitimmte Geſtalt daritellen. Grit aus diejer ergeben 

fih die Pflichten der Bürger, und nicht umgekehrt aus den 

Pflichten der Bürger die Geftalt des Staates. Daher gibt e8 

ethiiche Anforderungen, die fein Menjch, für fich betrachtet, als 

die jeinigen erfennen dürfte, 3. B. die Bildung von Ständen, 

und die Vollkommenheit des Staates ift das Erſte, was ſeyn 
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joll, dann exit die des Menschen. Denn er jelbft im Ganzen 

it das Subjeft des Ethos. Daher die unnatürliche Beitim- 

mung der Weiber bei Platon, die Verbannung der Poeſie und 

Aehnliches. 

Don Recht in unjerem Sinne, nad) welchem jemand inner 

halb einer Sphäre ſoll Ichalten und walten fünnen, wie er jelbit 

ed will, ilt bier feine Vorſtellung. Nirgend jet der Grieche 

den Fuß außer der Welt, der er angehört, jeinem Staate. Grie— 

chiſche Freiheit ift nicht, wie römiſche, Schuß der freien Verfü— 

gung über einen beſtimmten abgejchlofjenen Gegenftand, jondern 

idealer Antheil an dem Handeln des Staatd. Daß im plato= 

niſchen Staate, in Sparta individuelle Freiheit aufgehoben tft, 

jtellt fi von jelbit dar. Das attiihe Necht fonnte zwar bei 

dem lebhaften Handel und Wandel die Privatbeitrebungen nicht 

ohne ihnen entiprechende Normen laffen. Aber dennoch vegelt 

e8 fie nicht nad) dem privatrechtlichen Principe, d. 1. nach dem 

Willen der Menſchen, jondern ftrebt, fie ihren eignen inne— 

wohnenden Ideen gemäß zu geltalten, wie die leicht nachzu= 

weilen ilt. Daß der Begriff perfönlicher Berechtigung den 

Griechen durchaus fremd ift, zeigt aufs deutlichite eine Stelle im 

eriten Buche der Republik des Platon. Unter allen möglichen 

Beitimmungen des Gerechten, welche hier verjucht werden jollen, 

kommt er aud zu der, es beitehe darin, „daß jedem das ihm 

Zufommende gegeben werde." Man glaubt hierin das Römiſche: 

suum cuique tribue, und johin Necht und Anſpruch in unjerem 

Sinne zu entdecen. Allein wie Platon diefen Sab genauer 

unterfucht, findet er in ihm, daß den Freunden wohl, den 

Feinden aber wehe gethan werden müſſe. Unter dem Zukom— 

menden (rpos7xov, suum) iſt aljo nicht etwas gemeint, worüber 

jemand nad) eigenem Willen verfügen, es ſich aneignen oder es 

ungebraudt laſſen dürfte; jondern ein ſolches, das ihn mit 
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Nothwendigfeit nah einem andern Maaße als feinem Willen, 

ja Selbit gegen denjelben trifft. Böſes zu leiden, kann fein 

Recht der Feinde ſeyn; es ilt alfo auch nicht als Necht der 

Freunde veritanden, daß fie Gutes erhalten. Nicht die jchir- 

mende Gerechtigkeit bezeichnet jene Beitimmung gleich der rö— 

mischen Rechtsregel, Jondern die vergeltende. 

Das iſt der objektive Charakter des griechiſchen Weſens: 

Das Ethos ergeht an die geygenftändliche Welt und fordert 

ihre, nicht des einzelnen Menſchen, Bollendung, und das Handeln 

joll in feinem Punkte bloß von feinem eignen Willen, jondern 

überall von der Ordnung über ihm bejtimmt werden. Derjelbe 

Charakter gebt durch die Wiffenichaft. Sp wie hier die allge- 

meine Frage nach der Urjache und dem Ende der Dinge Sich 

aufdringt, jo zieht fich der Forichende feineswegs in Die eigne 

Bruft zurüd, um bier verichloffen gegen alles Aeußere die 

Antwort zu finden. Sein Denfen bewegt fich jtet3 in dem 

großen Gegenftande der Welt, die ihn umfängt und die er in 

unbefangener Beichauung in fich aufnimmt. Den Zuſammen— 

bang in den Dingen jelbit, den Verſtand, der ſich in ihnen 

ausprägt, verfolgt die Forſchung. Sie hat nicht die Anfor- 

derung, ja nicht das Zugeftändniß, eine Löſung zu juchen vor 

aller Nücficht auf dasjenige, was gelöft werden joll. Daher 

hat die griechiſche Philoiophie die freie lebensvolle Behandlung. 

Sie zieht den ganzen Reichthum der Schöpfung in fich herein, 

fie ergreift das Werden und Wachſen, das Wandeln und Ber: 

gehen in der ganzen Dannigfaltigkeit und Bewegtheit, wie fie 

das Leben jelbit darftellt. Bon dieſer Welt, welche fie außer 

der Vernunft des Betrachters anerkennt, mußte fie denn auch zu 

einem Principe derjelben, welches außer jeiner Vernunft beiteht, 

zu einem objektiven Principe gelangen, Wafjer, Feuer, dem 

Naturzwed, der Idee. Sie geiteht diejem eine eigenthümliche 
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Beichaffenheit und Wirkungsfraft zu, jo wie fie ed für nöthig 

hält, um die Welt zu erklären, nicht jo, wie das Denfen ohne 

Betrachtung der Welt bloß nad feinem eignen Wejen ftatt 

nach dem ihrigen es fordert. 

In der neuern Philoſophie zieht fich der Denker in fich 

jelbit zurüd, er erhält das jubjektive Prineip, feine Vernunft. 

Daher der Formalismus. Aber er findet in fich auch Freiheit 

und Perjönlichkeit. Und wenn er fi) endlich doch genöthigt 

fieht, zur Anerkennung des jelbititändigen Dajeyns außer ihm 

zurüd zu fehren, jo wird er daſſelbe nicht mehr in griechiicher 

Were betrachten fünnen ald von der Idee oder dem Natur: 

gejeße zulammengehalten, jondern als das Werk des freien han— 

delnden Gottes. 

Anhang 

zum erſten Buch. 

Die NRömer. 

Die römiſche Weltepoche enthält einen großen Fortſchritt 

des rechtlich-politiſchen Bewußtſeyns: ſowohl den Gedanken der 

reinen Rechtsordnung, die zwar durch ſittliche Ideen beſtimmt, 

doch nicht durch die ſittlichen Motive des einzelnen Falles gebeugt 

werden darf, als auch den Gedanken der Berechtigung (des 

Rechts im ſubjektiven Sinne), der indeſſen hier noch nicht wie 

zu unſerer Zeit als Gedanke des Menſchenrechts (im wahren 

oder falſchen Sinne), ſondern bloß als Gedanke des erworbenen 

Rechts, des nach der Rechtsordnung zuſtehenden Rechts erſcheint. 

Aber die römiſche Weltepoche enthält deſſen ungeachtet keinen 

Fortſchritt des Bewußtſeyns über die tiefern Gründe und Ideen 
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des Nechts, feinen Fortihritt der Nechtsphilojophie. Hierin 

haben ſich die Nömer bloß die Erzeugniſſe griechiicher Bildung 

angeeignet. Cicero, der Hauptichriftiteller in dieſem Gebiete, 

entlehnt alle Begriffe und Prineipien von Platon und Aristoteles 

ohne irgend einen wejentlic neuen Gedanken. Selbit jenen, 

der im Nationalbewuhtieyn lebte, die Jubjeftive Berechtigung, 

bringt er nicht zur wiſſenſchaftlichen Erkenntniß, iſt fich hierin 

nicht einmal des Gegenjaßes gegen die Griechen bewußt. Die 

Unterfuchungen im ſeinen rechtsphiloſophiſchen und politischen 

Scriften*) drehen fich weitläufig um die beiden Fragen: die 

Exiſtenz eines natürlichen Sittengejeßes und die beite Stants- 

verfafjung. Die Eriltenz eines natürlichen Sittengeleßes (lex 

aeterna) behauptet er, wie das auc Schon von den Griechen 

geichehen, namentlich gegenüber der Liugnung des Karneades; 

aber er bleibt gleichfall® bei dem Allgemeinen ftehen, daß die 

Sitte überhaupt etwas Wahres, Selbititändiges, nicht ein Er- 

zeugniß der Klugheit jey, und geht nicht dahin fort, fich auch 

inöbejondere mit der Grijtenz eines natürlichen Nechtögejeßes 

zu beichäftigen, was doc dem Römer jo nahe gelegen hätte. 

Auc die Unterfuhungen über römiſche Staatsverfaffung ruhen 

auf der Bafis der griechiihen Staatswiffenichaft, nur daß 

Gicero der vaterländiichen Umgebung gemäß zu dem Reſul— 

tate kommt, die gemilchte Berfafjung, für die er die römische 

hält, alö die vollfommenfte zu erklären. Auch die ftoifche Ethik 

hat bei den Römern mehr eine eigenthümliche Stärfe der Be— 

thätigung ald eine eigenthümliche wiffenschaftliche Faſſung er: 

halten, und fie betrifft mehr die Seite der Moral als die Ordnung 

des ſocialen Zuftandes, die rechtsphiloſophiſchen oder politijchen 

*) Es kommen hier bejonders die beiden Schriften des Cicero: de 
republica und de legibus in Betradt. 
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Probleme. Man könnte an ihr nur das Moment der allgemeinen 

Menichlichfeit hervorheben, das fie beionders ſpäter in der 

Gefinnung verbreitete (3. B. Senefa, Mark Aurel); doc ift 

dieſes nicht bloß im Leben, ſondern auch in ihrer Yehre jelbit 

nicht geitaltend geworden für die rechtlichen und ftaatlichen 

Einrichtungen. 

Viel wichtiger ald die philojophiichen und politiſchen 

Schriftiteller der Römer find deßhalb für den weltgejchichtlichen 

Fortgang der Nechtsideen ihre rechtlichen Geftaltungen jelbft und 

zum Theil deren Auffaljung bei den poſitiven Nechtögelehrten. 

Hiervon tt an andern Drten dieſes Werts, beionders in dem 

Anhang zum Privatrecht „über den Werth des römischen 

Rechts“) ausführlich gehandelt, und kann deßhalb hier jofort 

zu der nächiten Periode, die wirklic neue wiljenschaftliche Ideen 

bietet, der Rechtsphiloſophie des Mittelalters, übergegangen 

werden. 

*) ©. I. Band, 1. Abth. ©. 509. 
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Theofratifbe Necbtspbilofopbie. 

(Das Mittelalter.) 

Erſter Abfchnitt. 

Auguſtinus. 

Spekulative Auffaſſung der Weltgeſchichte. — Anſicht vom Staate. — Praktiſch-politiſche 

Tendenz. — Beurtheilung. 

Es iſt unter den Kirchenvätern beſonders Auguſtinus, der 

das Chriſtenthum in wiſſenſchaftlicher philoſophiſcher Darſtellung 

gegenüber der antiken Philoſophie geltend machte, er iſt vorzugs— 

weiſe der Begründer chriſtlicher Spekulation, und er iſt beſtimmend 

für das ganze Mittelalter in Wiſſenſchaft und Lebensgeſtaltung 

geworden. 

Der Grundgedanke ſeines Buches vom Staate Gottes (de 

civitate Dei) iſt die Entgegenſetzung eines himmliſchen Staates 

(eivitas Dei, civitas coelestis) und eines irdiſchen Staates 

(eivitas terrena), gegründet auf den bibliichen Gegeniaß der 

Kinder Gottes und der Kinder der Welt; aber in einer jpefu- 

(ativen Ausbildung. Er faßt nemlich diefen Gegenjaß nicht als 

bloße Beichaffenheit der einzelnen Menſchen, jondern als welt- 

geichichtliche Defonomie, es iſt dev Gegenſatz zweier zuſammen— 
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hängender organifirter Bereiche von Gefinnungen, Beftrebungen, 

Aufgaben, aber auch von Einrichtungen, Fügungen, Weltgeital- 

tungen, die fich durch das irdiiche Leben durchziehen. Es tft, 

wenn man dem neuern Ausdrud gebrauchen will, eine Kon— 

fteuftion der Weltgeichichte. Er beginnt die Aufzeigung dieſes 

Gegenſatzes bei Kain und Abel, und führt ihn einerjeits durch 

die Profangefchichte, die Weltreiche ver Aſſyrer, Perſer, Griechen, 

Nömer, andrerjeitd durch die heilige Gejchichte der Patriarchen, 

der jüdiſchen Nichter, Könige, Propheten bis auf die Erjchei- 

nung Chriſti und die chriftliche Kirche. Das Ende tft die ewige 

Verherrlichung des Gottesſtaats und der Untergang und die 

Verdammniß des twdiichen Staates. 

Der Ausdruck: Staat (civitas) wird in beider Beziehung 

nur ſymboliſch („mystice*) gebraucht, und es fragt ſich Daher, 

wie der wirkliche Staat auf Erden, der bürgerliche Verband 

fich zu diefen beiden Staaten verhalte? Darüber find die Aeuße— 

rungen des Augultinus nicht Far, ja im Einzelnen vielleicht 

fogar wideriprechend; dennoch laſſen fich die Gedanken, die feine 

Sefammtauffaffung hierin bilden, mit Sicherheit erkennen. 

Der bürgerlihe Staat ift ihm nicht dafjelbe mit dem 

„irdiſchen Staate“ (eivitas terrena), obwohl er die Bezeichnung 

eivitas terrena in gleicher Weile abwechielnd bald für das Neid) 

der Weltlichgefinnten, bald für den Staat gebraucht. Denn er 

erfennt an, dab der Zwed des Staats, der irdiſche Friede (im 

Gegenjat des ewigen Friedens), an fich nichts Verdammliches 

it, und auch die Ehriften diefen Frieden wünfchen und gebrauchen 

müſſen, jo lange die Sterblichkeit dauert, daß jte eben deßhalb 

auch dem Staate Gehorfam ſchuldig find und biefür mit den 

Irdiſchgeſinnten Gemeinschaft haben follen*). Danach kann 

*) August. de eivitate Dei lib. 15, cap. 4. lib. 19, cap. 14. 16. 17. 
A 
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er doch offenbar nicht etwas schlechthin Böſes ſeyn, wie die 

Weltgefinnung, und fann auf ihm nicht palfen, was von dem 

„irdiſchen Staat" gejagt ift, daß er mit dem Teufel unter das 

ewige Gericht fallen werde*). 

Aber dennoch bringt er den Staat in die engſte Verbindung 

mit dem trdiichen Neiche. Es iſt ihm der Staat, und zwar nicht 

bloß die gegenwärtige Beichaffenheit des Staates, jondern die 

Exiſtenz eines Staates überhaupt, Ichlehthin Folge der Sünde“), 

und darıım auch eine bloße Nothanitalt, eine Arena der Yeiden- 

ihaften und eine Unterdrüdung der Schwachen durch Die 

Mächtigen. Dem entjprechend betrachtet er auch das Intereffe 

am Staate als ein rein weltliched. Die Gründung der Staaten 

gehe deßhalb überall von den Irdiſchgeſinnten aus; Die 

Himmliſchgeſinnten haben feine Sorge um ihn. So ſey der 

erſte Staat durch Kain, den Urrepräfentanten des irdiſchen Neichs, 

gegründet — (Kain biete eine Stadt) — während Abel ein 

Frempdling auf Erden war und auswanderte*"*). Eben fo ſey 

der Staat xar 2£oyrv, der römische, durch) Nomulus gegründet, 

der, ein Srdiichgefinnter, gleichfall® den Bruder miordete, und 

ein Typus von Kamm ft. Während die antife Anficht den 

Staat als das Höchſte im Mienichenleben erachtet, jo Auguftinus 

im Außerjten Gegenſatze hiezu ald eine für den wahren Men— 

chen tief untergeordnete Sache. Dabei ift nicht aufer Acht 

zu laſſen, wie jehr die Pflege oder bez. Zulaffung des heidni- 

hen Gottesdienftes, welchen Auguftinus in der Wirklichkeit 

vorfand, fir jein Urtheil beitimmend war +). 

*) „Aeternum supplicium subire cum diabolo“, lib. 15, cap. 1 u. 4. 
"Lik- 19,xap. 10, 
": Lib.15,7Capı 
7) Dergl. lib. 11, cap. 1 umd lib. 19, cap. 21. 
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Nichtsdeſtoweniger aber macht er wieder mit aller Energie 

geltend, wie nur die göttliche Providenz die Bildung der 

Staaten und ihre Schiefjale beftimmt*), und er unternimmt es 

Sogar theilweiſe, die fittlichen Beweggründe diefer Providenz 

in der Lenfung der Weltſchickſale aufzuzeigen. So namentlich 

führt er in umfaffender Grörterung durch, wie den Nömern 

das Weltreich von Gott um ihrer bürgerlichen Tugenden willen 

zugetheilt ſey“). 

Solcher Würdigung des Staates tft e8 entiprechend, daß 

Auguſtinus die eigentlich politiichen Aufgaben deflelben kaum 

beachtet und feine Hauptaufgabe nur in den Schuß der Kirche 

jeßt. Das und nur das erjcheint ihm als die wahrhaft ethiiche 

Bedeutung des Staats, begreiflicherweile weil er dadurch in 

den Dienit des himmliſchen Reichs (eivitas coelestis) tritt. 

Das praftiihe Ziel in Auguſtinus' Staatslehre ift darum die 

Aufrechthaltung der kirchlichen Borichriften und die Abhaltung 

und Beltrafung der Srrlehrer durch die Außere Macht der 

Obrigkeit; das ift der Gedanke, von welchem Augustinus am 

febhafteften erfüllt ift und durch den er für die nachherige Ge— 

ftalt der Ehriftenheit jo beitimmend geworden iſt ). 

Es geht durch dieſe gefammte Auffaffung die wahre mit 

der chriitlichen Dffenbarung gegebene Einficht, dab der Stant 

eben fo wie ver ganze menfjchliche Zuftand entfernt iſt von 

feiner wahren ewigen Geſtalt, daß eine That die uriprüngliche 

Bedingung des menjhlichen Dajeyns verändert hat und eine 

That fie dereinſt wieder heritellen wird. Dieje Einficht fehlte 

*)'Lib. IV, cap. 31. 
**). Lib>V, 2apel 

*x*) Dieſer Gedanke ift befonders in einigen feiner Briefe durchgefithrt. 
Bol. epist. 93 ad Vincent., epist. 185 ad Bonifac. 
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den Griechen, fie iſt das Mittelglied, welches allein Platon 

und Ariftoteles zu vereinigen im Stande tft. Aus ihr [öft fich 

der Widerſpruch zwifchen der abjoluten fittlichen Aufgabe des 

Menjchengeichlechts, von der Platon erfüllt ift, und dem Gejebe 

der Natur und natürlichen Beichaffenheit des Menſchen, das 

Aristoteles zum Maabitabe macht. Auf fie geftüßt braucht 

man weder mit Platon eine Einrichtung des menſchlichen Zu— 

fammenlebens, zu welcher der Menſch unvermögend tft, um 

ihrer fittlichen Wahrheit willen zu fordern, noch mit Artjtoteles 

um dieſes menschlichen Unvermögens willen die fittliche Anfor- 

derung an den Einzelnen und das Ganze herabzuitimmen und 

die bloße (negative) Mitte zwiichen zwei Laſtern für das We— 

jen der Tugend zu halten, ftatt den pofitiven und unendlichen 

Inhalt derjelben zu erfennen. Bon ihre aus wird man aber 

auch die abjolute Hingebung des Menſchen, die Platon für den 

Staat fordert, auf ein anderes Meich als dieſes vergängliche 

und dürftige beziehen. Hierin hat Auguftinus kraft chriftlicher 

Erleuchtung Die moral= und rechtsphiloſophiſche Erkenntniß 

umedlich weit über die antife Weisheit hinaus geführt. Er 

bat ihr das wahre Gentrum gegeben. Aber Auguftinus ver 

fennt die jelbititändige und göttlihe Bedeutung, welche die 

ivdiichen Lebensverhältnilfe und damit vor allen der Staat 

auch im ihrer genwärtigen Trübung noch haben. Cr flieht 

aus der weltlichen Sphäre, ftatt fie mit der wiedergewonnenen 

Wahrheit zu durchdringen. Die Ideen des Staates als Staates, 

das Heldenthum, die Gerechtigkeit, die Weisheit, wie die Ein- 

richtungen und Verrichtungen wohlgeordneten jchöngegliederten 

Gemeinlebens liegen außer feiner Beachtung, find nicht am fich 

göttlich und des chriftlichen Intereſſes werth, und die Bedeutung, 

welche ex der einen der beiden großen Anftalten Gottes, dem 

Staate, einräumt, iſt nicht die, dab fie ihre eigne Aufgabe Löfe, 



I. Abſchnitt. Auguftinus. 55 

Jondern nur die, daß fie der andern, der Kirche, für deren 

Aufgabe zu Hülfe fonıme. Im Grunde genommen kann danach 

für die Ghriftenheit allein die Kirche übrig bleiben, und diefe 

bedient fich des Staates, um ihre Vorichriften äußerlich — 

daher zwangsweiſe — zu verwirklichen. Darin liegt denn der 

Urſprung der bierarchtichen Idee, nach welcher die Kirche ſich 

jelbft als ein Staat, als ein theofratiiches Weltreich aufrichtet 

und den Glauben wie ein bürgerliches Geſetz handhabt, fo daß 

Irrlehre als das höchſte bürgerliche Verbrechen Todesitrafe er- 

heiſcht. Der Staat, wie Augultinus ihn auffaßt, iſt entweder 

völlig entbehrlich und werthlos für die Chriftenheit, oder die 

Kirche muß ihn wirklich und vollltändig gebrauchen. Das ift 

die Folge, wenn dem Staate die eigne Bedeutung abgeiprochen 

und dev Schuß der Kirche als feine einzige Aufgabe erkannt 

wird. Dagegen die jelbitftändige Bedeutung des Staats vor: 

ausgejebt, it fein Zufammenhang mit der Kirche, den Auguftinus 

ausſprach, eine ungerftörbare Wahrheit, die fi von dort an 

bis zu diefer Stunde unter den chriftlichen Völkern erprobt hat 

und zu diefer Zeit nur deßhalb angefochten wird, weil bie 

Völker nicht mehr m gleicher Lebendigkeit vom chriftlichen 

Glauben durchdrungen find. Dem die Trennung von Kirche 

und Staat, die jeßt eine Young ift, wird doch nur von folchen 

gelehrt, die entweder jelbft diefen Glaubensmangel theilen, 

oder aber doc einen andern öffentlichen Zuftand als diejen, 

der fie umgiebt, ſich nicht vergegenwärtigen. 
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Zweiter Abfchnitt. 

Die germaniſchen Scriftiteller. 

Thomas von Aquins Umri bes ethifhen Gebiets. — Die politifhe Lehre bes 
Mittelalters: Arifiotelifches Element — chriſtlich fpefulatives Element — Zufamnten- 

bang beider. Das theofratifhe Princip als Grundeigenthümlichkeit mittelalterlicher 

Auffaffung- 

Die wiffenichaftliche Ethik des Mittelalters, ald deren Ver: 

treterin wohl die Summa des Thomas von Aquin gelten 

kann, erfennt ihrer chriftlichen Grundlage gemäß in dem leben- 

digen Gott ihr oberftes Prineip. Dazu aber nimmt fie den vom 

Alterthum, namentlich den Nömern, überfommenen Begriff eines 

Geſetzes der Natur auf und bringt ihn mit jenem in Verbindung. 

Danach untericheivet Thomas zunächſt das ewige Geſetz (lex 

aeterna) und das natürliche Gejeb (lex naturalis). Das ewige 

Geſetz it die weltordnende Vernunft im göttlichen Geilte (ratio 

gubernativa totius universi in mente divina existens). Dieje 

gubernative Vernunft hat an fich und auf die Schöpfung bezogen 

die Natur einer Kunft, eines Worbildes, einer Idee (artis vel 

exemplaris vel ideae), ähnlich wie bet jedem Künftler ein 

Voransgedanfe ſeines Kunftgebildes (won der techntichen, nicht 

von der äſthetiſchen Seite zu verstehen) beiteht, aber auf das 

menjchliche Handeln bezogen, das fie zu demjelben Ziele bewegt, 

hat ſie eben die Natur eines Geſetzes. Das natürliche Geſetz 

num ift nichts Andres als die „Partieipation” des Menichen an 

dieſem ewigen Gejete, jo weit es die Unterjcheidung des Guten 

und Böſen betrifft, oder die „Impreſſion“ des göttlichen Lichtes 

in und. Es fommt aber jenem ewigen Gefeße nicht gleich, weil 

die gubernative Bernunft ſich anders verhält in dem Negelnden 

(Gott) und dem Geregelten (dem Menjchen); fondern es ift dem 

Menihen nur in beihränftem Grade und Umfang imprimirt, 
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bejonders in feinem gefallenen Zuftande. Alles aber, was der 

Menſch von Natır an fittlicher Erkenntniß und Aufforderung 

bat, iſt nur die Wirkung jenes ewigen Geſetzes in Gott. 

Weiter führt das nun zu der Frage: wie verhält fich Gott 

zu diefem ewigen Gejeße in ihm? Hiefür untericheidet Thomas: 

Der Wille Gottes an fih und jeiner Subſtanz nach fteht nicht 

unter dem ewigen Geſetze, jondern tft eins und daffelbe mit ihm. 

Der Wille Gottes aber in dem, was er hinfichtlich dev Geſchöpfe 

(eirca creaturas) will, ift dem ewigen Geſetze unterworfen, 

infofern ein Grund diejes Wollens in der göttlichen Weisheit 

ftegt. Der göttlihe Wille ift daher, an und in fich jelbft eins 

mit dev Vernunft, in Beziehung auf Schöpfung und Regierung 

der Welt dem Maaßſtab der Vernunft unteritellt (rationabilis). 

Sp tief und wahr bier der Urſprung alles fittlichen Gebots 

in der göttlichen Vernunft und Weisheit und die Einheit des 

göttlichen Willens mit ver göttlichen Vernunft und Weisheit 

erfannt iſt, jo it dennoch damit eine unzuläffige Spaltung 

zwiſchen der göttlichen Willensfubitang und den göttlichen Rath— 

ſchlüſſen bereingebracht, die in ihrer Fortbildung dazu führt, 

wie es Später geichehen tit, daß die Willenstubitang oder das ewige 

Geſetz in Gott als bloße oberſte Regel, als ein ohne allen Beſchluß 

Gegebenes ericheint. Es ift das aber auch philoſophiſch um fo 

weniger begründet, als Thomas hier das ewige Gejeß oder die 

göttliche Willensiubftang nicht einmal als das ewige Weſen und 

die Heiligfeit Gottes, Jondern als feinen Weltplan bezeichnet *). 

Sp tft man bier nahe daran, die innere Freiheit des göttlichen 

Nathichluffes zu ſchmälern, ihn durchaus an Gründe (ratio) 

zu binden, während man, wie fi) unten zeigen wird, den 

*) Zur nähern Beleuchtung der Frage felbft vergleiche dieſes Werkes 
II. Band I. Bud. 
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Menschen dem Willen Gottes und bez. feiner Statthalter als 

einem grundloſen unterwirft. 

Daß nun in diefer Darlegung unter dem natürlichen Geſetz 

nicht das Rechtsgebiet, ſondern eben fo wie jchon bet Cicero das 

ethiiche Gebiet überhaupt, ja eigentlich gerade nur das moralische 

veritanden wird, iſt einleuchtend. Nur das moraliſche Geſetz 

wird hier, fo weit e8 der menichlichen Natur einwohnt, dem Geſetze, 

das ewig in Gott iſt und dem Menjchen durch Offenbarung 

zukommt, entgegengejeßt*). Deshalb fügt Thomas noch ein 

Drittes hinzu: das menihlidhe Geſetz (lex humana). 

Diejes begreift nun das Mechtsgebiet, aber eben auch nur in 

jeinem Charakter als pofitives Recht. Danach iſt denn bei 

Thomas das Nechtsgebiet nur von Seite jeiner Pofitivität, der 

menschlichen Sanftion, aufgefaßt und nur von dieler Seite dem 

moraliichen gegemübergeftellt, nicht won Seite eines bejondern 

Inhalts, einer bejondern Yebensiphäre. Von einem Verhältniß 

des pofitiven Rechts zum Naturrecht in unſerm Sinne tft nicht 

die Rede und kann es bienach nicht ſeyn; ſondern es iſt nur 

die Nede von dem Verhältni der pofitiven Geſetze zum natür— 

lichen Sittengebote, und das wird jo aufgefaßt: Alles pofitive 

Geſetz (lex humana) ift nur Ausfluß des natürlichen Sitten: 

gejeße8 (secundum quam in particulari disponuntur, quae 

in lege naturae continentur), und nur jo weit ed das tit, iſt 

es gerechtfertigt. Aber auf der andern Seite kann das pofitive 

Gejeß (lex humana) nicht den ganzen Umfang des natürlichen 

Geſetzes erſchöpfen (non omnia vitia prohibere potest), weil 

e8 für die Menge gehört, die unvollfommener Tugend iſt. Es 

giebt alfo feinen Unterichted einer Idee des Nechts und der 

oo 

*) Auch in dem Buch de reg. prine. lib. I, cap. 15 zeigt fi, daß 
zwiichen Necht und Tugend no nicht unterſchieden wird. 
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Moral; fondern das pofitive Necht ift nichts Andres, ala eine 

theilweile Sanftion des Sittengejeßes mittelit menschlicher 

Autorität und Strafhandhabung. 

Nenn alfo dem Thomas der Unterſchied von Sitte und 

Recht in Beziehung auf das Geſetz und auf die Lebensiphäre (alfo 

nach der objektiven Seite) völlig entgeht, fo hat er doch eine, obwohl 

gleichfalls jehr unbeitimmte Ahnung deffelben in Beziehung auf 

die menschliche Tugend und das Specifische der Berechtigung (alfo 

nach der jubjeftiven Seite). Unter den menfchlichen Tugenden 

nemlich führt er als eine und zwar als eine bejonders hervor— 

ragende die Gerechtigkeit auf, umd Diele beiteht ihm darin, 

jedem nach Gleichmaaß (aequalitas) fein Necht zu exrtheilen. 

Als die eigenthümlichen Charaktere diefer Tugend dev Gerech— 

tigkeit im Unterichtede anderer Tugenden (proprium inter alias 

virtutes) bezeichnet er nun: Daß fte nur das Handeln gegen 

andere Subjefte (ad alterum), nicht das Handeln gegen fich jelbit 

begreift, dab es bei ihr dehhalb auf die Gefinnung nicht anfommt 

(non considerato, qualiter ab agente fiat) und daß fie nur die 

äußern Handlungen, nicht die innern, Join nicht die Beherrſchung 

der Begierden zum Gegenftande bat, was alles offenbar die 

Charaktere des Nechtögebietes find. Bloß als Objekt der Tugend, 

d. 1. der moralischen Beichaffenheit des Individuums, fommt ihm 

alſo das Necht in Betracht, nicht als ein eigenthümliches das 

menschliche Leben beherrichendes Geſetz oder als ein eignes Gebiet. 

Das Gerechte und das Recht (justum und jus) erklärt er fir 

eins und dafjelbe. In diefem Sinn faßt er auch die Unterfcheidung 

von natürlichem Recht und pofitivem Recht, nemlich als das, 

was nach der Natur der Sache, und das, was nad) der befondern 

Feftießung der Betheiligten oder des Volfes jemandem gebührt, 

ihm gerecht ift, woraus hervorgeht, daß der Begriff des natürlichen 

Rechts (jus naturale) und der Begriff des natürlichen Gejeßes 



60 1. Bud. Theokratiſche Rechtsphilofophie. 

(lex naturalis), der oben erörtert worden, bei ihm auch nicht 

den entfernteften Zufammenbang haben. Sogar das Gericht 

(judieium) betrachtet ev nicht als Beltandtheil einer höhern 

Drdnung, nicht als eine Inftitution, ſondern als Ausfluß der 

Tugend der Gerechtigkeit. — Aber felbit in der Sphäre ber 

(ubjeftiven) Tugenden entipricht dieſe Tugend der Gerechtigfeit 

bei Thomas feineswegs genau dem Nechte nach Gegenitand und 

Charakter. Ihre nähere Beichreibung nemlich ift diefe: Indem die 

Gerechtigkeit die Handlungen des Menſchen zu andern Menjchen 

vegelt, bezieht fie fich entweder auf das Ganze des menschlichen 

Gemeinzuftandes und ordnet das Handeln für das Gemeinwohl 

(bonum commune), oder fie bezieht fich auf einzelne andere Per: 

jonen und ordnet das Handeln dazu, jedem jein Necht zu gewähren. 

Jenes ift die allgemeine (universalis) Gevechtigleit, dieſes die 

bejondere (partieularis). Die allgemeine Gerechtigkeit iſt nun 

zugleich die generelle Tugend für alle irdiſchen Tugenden, das 

heißt nicht, daß fie nad Begriff und Weſen (essentia) fie alle 

enthielte oder mit ihnen daſſelbe wäre, Tondern daß fie diejelben 

alle als Urſache (eausaliter) beitimmt, nemlich für das Gemein— 

wohl ordnet, welches das Endziel aller irdischen Tugend tt. Site 

iſt deßhalb auch die gejeterfüllende Gerechtigkeit (justitia legalis) 

zu nennen, indem das (trdiiche) Geſetz auch nichts Andres bezwect 

als das Gemeinwohl. Im ähnlicher Weife iſt die Liebe die 

allgemeine Tugend für die himmlischen Tugenden, als deren 

Endziel das himmlische Gut it. Die partikuläre Gerechtigfeit, als 

die jedem Einzelnen jein Necht zutbheilt, zerfällt wieder in die 

commutative, welde, die Menichen als gleich worausjetend, 

bloß die Sachen und die Vorgänge hinfichtlich der Sachen zum 

Maabe. macht, was jedem gebühre, 3. B. bet Kauf, Taufch, und 

die diſtributive, welche die Perionen jelbft, ihren verichtedenen 

Werth und das Berdienft ihrer perfönlichen Handlungen zum 
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Maaße macht, z. B. daß dem Weiſern oder dem Reichern ein 

größerer Antheil an der Herrſchaft gebühre. — Danach bleibt in 

dieſer ganzen Lehre von der Gerechtigkeit nur die commutative 

als diejenige, die nach Gegenſtand und Charakter dem Rechts— 

gebiet angehört. Die univerſale umfaßt alle irgiſche Tugend, und 

die diſtributive, obwohl aud) fie ins Nechtögebiet eingreift, iſt doch 

nicht durch eine feite äußere Ordnung, ſondern durch die Ange— 

meſſenheit an die jeweiligen, oft ſogar nur innerlichen Beziehungen 

beitimmt. Was die Grundauffaſſung des Thomas erfüllt, tft 

die Scheidung der himmlischen und der wdiichen Tugend, und 

dafür entgeht ihm die Scheidung der fittlichen und der rechtlichen 

Drdmung im iwdiichen Leben jelbft, und es ift die Vermiſchung 

der (jubjeftiven) Tugend der Gerechtigfeit mit der (objektiven) 

Lebensordnung des Nechts, durch welche er, da Die Charaktere 

der leßtern fi in der Erfahrung aufdrängen, dahin fommt, 

für die Turgend der Gerechtigkeit die Gefinnung des Handelnden 

als gleichgültig zu betrachten. 

Die ift der Umriß des Syſtems der Ethik im Mittelalter, 

wie es bei dem gefeierteiten Lehrer ſich darſtellt). 

Was nun aber insbeiondere Stantslehre und (philoſophi— 

ches) Staatsrecht anlangt, jo haben die Schriftiteller des 

germaniichen Müittelaltrd — Thomas, Dante, Decam, 

Marfilius, Andlo m. |. w. — *) ihre Lehre hauptjächlich 

*) Bol. über das Alles Thomas Summa theologiae, und zwar 
prima secundae quest. 91—96. secunda secundae quaest. 57—59. 

**) Thomas ab Aquino (f 1274) Summa l. ec. Idem „de regi- 

mine prineipum“ (die Frage über gänzliche oder theilweile Unächtheit 
diefer Schrift ift hier nit von Einfluß, da fie jedenfalls ein Dokument 
der Bildung des Mittelalters ift — dagegen ift der Kommentar des Thomas 
zur Politif des Ariftoleles für uns von feiner Bedeutung, weil er bloß 
erklärt und durchaus nicht eigne Anfichten des Kommtentators giebt.) — 
Dante Alighieri de Monarchia ( 1321). — Wilhelm Occam 
(r 1347) dialogus. — Marsilius a Padua (F 1328) defensio paeis 
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aus zwei Elementen gebildet, der Philofophie des Ariftoteles 

und der chriftlichen Auffaffung des Staates, letztere beionders 

nach dem Vorbilde des Auguftinus, beides aber modifieirt nad) 

Standpunft und Bewußtjeyn ihrer Zeit und Nation. Im 

Wefentlichen geben diejelben Gedanken und diejelbe Weile 

ihrer Begrimdung und Darftellung gleichmäßig durch alle dieſe 

Schriftiteller. Es bat die vechtsphilofophiiche Bildung des 

Mittelalters mehr einen traditionellen als einen jucceffiven und 

entwidelnden Gharafter. Nur Dante tft, was die philoſophiſche 

Deduftion anlangt, im hohen Grade eigenthümlich und jelbit 

von Ariſtoteles emancipirt, wie er an Tiefe philojophiicher 

Auffaffung alle politiichen Schriftiteller übertrifft‘); doch it 

gerade dieſe feine Eigenthümlichfeit von feinem Erfolg für die 

fernere Fortbildung der Wilfenichaft geworden. 

Von Ariitoteles nimmt die mittelalterliche Staatswiſſen— 

haft vor Allem die philojophiichen Begriffe und Kategorien 

überhaupt, 3. B. die drei Kategorien von ens, motus und finis, 

und den Cab, daß über dem Bewegten ein Bewegendes jeyn 

müffe, zum Beweiſe, dab alle Herrichaft von Gott iſt“) — 

— (bei Goldast. Monarchia St. Rom. Imper.). - Petrus de Andlo 
de Imperio Romano 1460. 

*) So 3. B. erflärt Dante als Zwed des Staats (d. i. des KHrift- 
lichen Kaiferreihs), daß das menſchliche Gefchleht als Ganzes immer die 
ganze Kraft möglicher Intelligenz bethätige (actuare semper totam poten- 
tiam intelleetus possibilis) zunächſt für die Erfenntniß, dann fiir die That, 
pag. 60. Er unterscheidet Ihon, wie Kant, die Willensfreiheit von der Willkür, 
p. 75. Sündigen ift ihm nichts Andres als progredi ab uno spreto ad 
multa (p. 84). Damm: „Ex iis liquet, quod jus eum sit bonum, pro- 
prius in mente Dei est, et cum omne, quod in mente Dei est, sit 
Deus (juxta illud: quod factum est in ipso vita erat) et Deus maxime 

se ipsum velit: sequitur, quod jus a Deo, prout in eo est. sit volitum. 
Et cum voluntas et volitum in Deo sit idem, sequitur ulterius, quod 

divina voluntas sit ipsum jus.“ Dieje Beifpiele werden hinreichen, um 
eine Anfchauung von Dante’s jpefulativer Behandlung zu geben. 

**) Thom. de reg. lib. Il, cap. 1- 3. Eben jo Marjilius, Audio. 
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ferner jene allgemeinen Säbe der Naturbeobachtung, die auf die 

Politik anzuwenden find, z. B. daß das Ganze höher iſt als die 

Theile, daß die Natur überall nad dem Bollfommenen ftrebt — 

endlich aber insbejondere die Lehren und Sätze der Politik ſelbſt, 

namentlich die Ableitung des Staats aus der gefelligen Natur 

(rokırındv GGoy — sociale animal) des Menichen, die Lehre, 

daß der Zwed des Staats das Wohlleben (ed £7v, bene vivere) 

jey und dieſes in der Tugend beſtehe, die Untericheidung Achter 

und falicher Verfaſſungen, je nachdem bloß die Herrichenden 

oder auch die Gehorchenden als Zweck ericheinen, die Einthei— 

lung ber Staatöformen in regnum, politia u. |. w.*). Das 

Alles findet ſich gleichmäßig bei allen Schriftitellern. 

In derjelben Weiſe ruht die hriftlich ſpekulative Auffaffung 

des Staates im Mittelalter auf den Gedanken des Auguftinus, 

daß die bürgerliche Ordnung Folge der Sünde ift, daß die Staaten 

durch göttliche Providenz gegründet find, dab fich zwei Neiche 

jener Art durch die irdiſche Geſchichte hinziehen, daß die Nömer 

die Weltherrichaft ihrer Tugend willen inne haben, was denn nun 

auch ald Begründung des germanischen Kaiſerthums gebraucht 

wird, Dad man ja für eins mit dem römischen bielt u. ſ. w.**). 

Allein es iſt doch ein weientlicher tiefgreifender Unterichied der 

mittelalterlichen Auffaſſung von der des Auguſtinus, begründet 

durch Die germantiche Lebenswirdigung. Wenn der Staat bei 

Auguſtinus als ein bloßes Werk und Intereſſe des irdiſchen Reichs 

(dev Weltlichgefinnten) erſcheint, jo hier als die Nealifirung des 

Sottesreiches jelbit nach defjen einer Seite. An die Stelle jener 

*) Es kann auch als Nahbild Ariftoteliicher Behandlung, obwohl als 
völlig freie Nahbildung gelten, wenn Thomas von Aquin (de reg. prine. 
lib. II) Unterſuchuugen über die materiellen Bedingungen und materiellen 
Zwede des Staats (Lage, Klima, Nahrungsmittel, Landſtraßen) anftellt. 

##) Thom. de reg. 1. Il, cap. 4 —6. 
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Geringihäßung des Staats tritt jo bier eine Apotheoſe des 

Staates, d. i. des beftimmten germanifchschriftlichen Kaiſerſtaates, 

der im Auftrage Gottes Gerechtigkeit und Friede in der Chriſten— 

beit handhabt. Aber allerdings iſt auch hier dieſe Anerkennung 

des Staates immer bedingt durch ſein Verhältniß zur Kirche. 

Es hat nemlich nad) der befannten Lehre des Mittelalters, 

die durch alle dieſe Schriftiteller geht, Gott zwei Schwerter über 

die Chriſtenheit geſetzt, das geiftlihe und das weltliche, jenes 

in der Hand des Papſtes, dieſes in der des Kaiſers. Sie find 

unmittelbar von ihm geordnet und übertragen, ev regiert durd) 

fie auf Erden, und jeder Chrift, ja, da der wahre Gott aud) 

über die ſo? ihn noch nicht erfennen Gewalt hat, jeder Menſch 

it beiden unterworfen. Deßhalb wird jelbft über neuentdecte 

und noch unbefehrte Fürften und Völkerſchaften die legitime 

Dberherrlichkeit von Papſt und Katjer behauptet und wird in 

der Chriftenheit jelbft die Theilung unter mehrere völlig jelbit- 

ſtändige Königreiche Itatt des Einen Kaiſerthums für eben fo 

unerlaubt gehalten als in der Kirche ihr Zerfall in Bisthümer ftatt 

des päpftlichen Primats (Lampugnano). Nur über das wechjel- 

jeitige Verhältniß dieſer beiden Schwerter herrſcht der Streit 

zwijchen der päpftlichen und der fniferlichen Partei. Die Lehre 

der erftern, die fich zuerſt wiſſenſchaftlich ausbildete, ift die, daß 

die päpftliche Gewalt die höhere jey*), da das Geiftliche und 

Ewige über dem Weltlichen und Irdiſchen ftehe, gleichwie von 

den beiden Lichtern die Sonne Über dem Mond, gleichwie Levi 

und Aaron über Juda, ja noch mehr, daß der Statjer feine weltliche 

Gewalt exit durch den Papit erhalte, danach nur die päpftliche 

unmittelbar von Gott jey, wieder nad) Analogie der Erwählung 

*) Thom. lib. III, e. 10. Siehe aud) das, was Dante lib. III, 
p- 140 als gegnerische Argumente anführt. 
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und Abjegung Sauls durd) Sammel und der Darbringung der 

drei Weiſen (Könige) vor Ehriftus. Der Papft ſey deßhalb 

das Haupt der Chriſtenheit und die Könige die Arme, deßhalb 

werde auch allein der Papſt am Haupte gejalbt, die Fürften an 

den Armen”). Die nähere Ausführung ift dann: Chriftus habe 

beide Schwerter dem Petrus und bez. jeinem Nachfolger über- 

tragen, das geiftliche zu eignem Gebrauch, das weltliche aber 

nur gewiffermaaßen als Depofitum bis zur fünftigen Befehrung 

der Heiden und des Staats. Daher habe Papit Sylveſter 

dem Konftantin, nachdem er fich bekehrt, dieſes Schwert im 

Auftrag Gottes heransgegeben. Unter Karl dem Großen aber 

habe wieder der Papſt als Statthalter Gottes das Weltkaiſer— 

thum von den Griechen auf die deutjche Nation übertragen. 

Darauf beruhe jeine Nechtmäßigfeit. 

Der Borrang des Geiftlichen vor dem Weltlichen hat etwas 

jo Einleuchtendes, daß das Urtheil der germanischen Völker lange 

Zeit dadurch gefelfelt war. Endlich erhielt auch die weltliche 

Macht ihre wiljenjchaftlihe Waffen. Man ſetzte dem entgegen, 

da Geiftliches und Weltliches zwei verichiedene Sphären find, 

die von einander unabhängig in feinem Verhältniß von Ueber- 

und Unterordnung jtehen. Ein jo einfacher und und jeßt jo 

geläufiger Gedanfe tft es, der der Vorzeit fehlte und deſſen 

Mangel die kaiſerliche Macht unterliegen ließ. Das geihah auf 

enticheidende Weile duch Wilhelm Decam. Bei Dante 

find zwar aud) jchon Staat und Kirche gefondert nach den zweit 

Zwecken der menschlichen Natur, dem vergänglichen und unver— 

gänglichen. Aber er erkennt doch an, daß der Staat vom 

geiltlichen Neiche die Kraft der Gnade empfange, welche des 

Papites Benediktion ihm einflößt"*), und will dem ent— 

*) Cap. un. X de sacra unct. (I. 15.) RS 
*) „Si ergo dico, quod regnum temporale non recipit esse a spi- 

18 5 
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ſprechend auch die Unabhängigfeit der weltlichen Gewalt nicht jo 

ftreng (striete) verftanden wiffen, dab der Katjer dem Papfte gar 

nicht unterworfen jet (in aliquo non subjaceat), vielmehr jey 

der Kaiſer dem Papſte ähnliche Ehrerbietung Ihuldig wie der 

eritgeborne Sohn dem Vater. Theils war damals das öffentliche 

Bewußtſeyn noch zu jehr in den Banden der päpftlichen Ober— 

gewalt gehalten, theild war Dante zu tief, um gleich den Ver— 

theidigern Ludwig des Bayern eine völlige Löſung der beiden 

Sphären zu behaupten. Die richtige Unterjcheidung aber, daß 

das geiltliche Neich und die äußere Kirchengewalt nicht daſſelbe 

find, die in jener Stelle Dante’s Schon ahnend angedeutet wird, 

iſt in ihrer vollften Einficht exit ein Werk der Reformation. Eben 

jo läugnet man, und dieß freilich nicht mit voller hiftoriicher 

Nichtigkeit, daß die päpftliche Krönung Karl den Großen zum Kaiſer 

gemacht habe, die jey vielmehr durch den Willen des Volks 

(acclamatio populi) gejchehen. Zuleßt wurde durch die großen 

Staatsakte der Nationen die Selbititändigfeit der weltlichen 

Gewalt und ihre unmittelbare Einſetzung von Gott erklärt. — 

Wurde aljo der Streit über den Vorrang der beiden Schwer- 

ter geführt, jo war man doch in dem Gedanken einig, daß diejes 

Doppelichwert, das päpftlichzfatjerliche Reich, auf unmittelbarer 

göttlicher Einfeßung beruhe und unbedingtes Anjehen habe. Es 

war damit eine Macht aufgerichtet für Aufßere irdiſche Dinge 

wie für den Glauben und das Gewiffen, der jeder Chrift Ge- 

horſam jchuldig war ohne Gränze. Dabet jchloß man fich an die 

Prophezeiung Daniels von den fünf Weltreichen*), indem man 

— 

rituali, nec virtutem (quae est ejus auctoritas) nee etiam operationem 
simplieiter; sed bene ab eo recipit ut virtuosius operetur per lucem 
gratiae, quam in coelo et in terra benedictio summi pontifieis infundit 
illi.“ (Lib. II, p. 145.) 

*), Thom. de reg. 1. III, ec. 12-16. 
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das lebte Neich, das allen andern ein Ende macht und in die 

Ewigfeit dauert, nicht auf das jenjeitige Gottesreich deutete (daS 

allerdings auch ſchon hienieden mit Chriſti Ericheinung, aber 

doch nur als ein innerliches, noch nicht offenbares Neich beginnt), 

jondern auf das heilige Römiſche Neich deutjcher Nation unter 

Papit und Kaiſer. Dieſes wurde deßhalb auch als gleichartig 

mit jenem Gottesreich betrachtet, und meift ein ununterbrochener 

Zuſammenhang und dereinitiger Uebergang zwijchen beiden ge— 

dacht. In der ausgeführteiten aber auch grelliten Weile findet 

ih diefe Vorftellung bei Peter von Andlo. Nach jeiner 

Daritellung wird jene Auguſtiniſche Defonomie des himmlijchen 

(bimmlischgefinnten) Reiches zur förmlichen Dynaftienfolge. Es 

haben von Gotteswegen zuerſt Adam, Abel, die Patriarchen, die 

Nichter, Könige und Priefter Juda's geherricht bis auf Chriſtus, 

und berrichen von da wieder von Gotteswegen und an Ehriftus 

Statt der Papſt und der Kaifer, dem der Papft die weltliche 

Gewalt übergab. Der lebte Sailer aber wird die Inſignien 

jeines Reichs in der Kirche niederlegen, und da wird fte Chriſtus 

jelbft wieder aufnehmen. Es tft jo von der Schöpfung an bis 

zur Auferftehung nicht einmal die Lücke eines Interregnums 

zwiichen den göttlichermächtigten Herrſchern übrig gelaffen*) 

Außer diejer theofratiichen Begründung des Staates und 

jeiner Gewalt hat die Staatölehre des Mittelalters auch noch 

ein anderes eigenthümliches, wenn gleich untergeordnietes Element, 

die Analogie nach göttlichen Verhältniſſen. Auguſtinus gleich 

andern Kirchenvätern liebt es, die Naturſchöpfung vielfach bloß 

allegorifch in Deutung auf fittlichereligiöje Verhältniſſe aufzu— 

*) Petrus de Andlo. Erſtes Buch, die erften Kapitel, dann 
13—15. Kapitel, und zweites Buch) 8. Kapitel (pag. 11. 12. 45. 55. 65), 
endlich bejonders der Schluß „de Romani imperii exitu et ejus finali 
consummatione“ (p. 140). a 

5* 
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faffen. In einem ähnlichen Geifte juchen die Scholaftifer und 

die politiſchen Schriftiteller des Mittelalterd die Löſung der 

Frage über Staatseinrichtung häufig in der Vergleichung mit 

göttlichen Vorbildern. So wird die monarchiſche Staatsform 

begründet durch die Analogie zu der Einheit göttlicher Herr— 

ſchaft), vdeögleichen die Negentenpflichten und andere. — 

Sowohl das theofratiihe ald dieſes ſymboliſirende Element 

tritt nun überall viel jtärfer hervor bei den Vertretern der 

geiftlihen Gewalt. Die Anhänger der weltlichen Gewalt find 

viel nüchterner und nähern fich mehr unferer jegigen Bildung. 

Es konnte Schon den Schriftitellern jener Zeit jelbit nicht 

entgehen, daß die Lehre des Ariltoteles, der fie huldigen, und 

ihre chriſtlich-kirchliche Lebenswürdigung feineswegs mit einander 

übeveinftimmen. Ste erlauben ſich nun mitunter über das Einzelne 

von Ariftoteled abweichende Urtheile, jo namentlich über den 

Werth der Staatöformen, wo fie faft ſämmtlich nicht die Ari— 

ſtoteliſche Politie, Jondern in chriftlich-germanischer Gewöhnung 

die Monarhie**), und zwar meiſt die Wahlmonarchte nach dem 

Vorbilde des deutſchen Kaiſerthums, als die beite Staatsform 

erklären. Im Ganzen aber juchen fie jenen Wideripruch der 

beiden Elemente, die fie in ihre Lehre aufnehmen, dadurch 

auszugleichen, daß fie die Sphären unterjcheiden, die weltliche 

%) Petrus de Andlo p. 34. — Thomas de reg. prince. I, 12. 

Dante p. 66, nach welchen letztern jedoch nicht die Herrichaft des Staats 
der göttlihen Herrichaft, jondern das menſchliche Geſchlecht ſelbſt durch die 
Einheit (welche die Beherrihung ihm verihafft) Gott gleichen foll. 

**) Thomas weiß das aber fo zu vereinigen, daß ex fiir die Stadt 
(eivitas) die Politie und für das Land (provincia) die Monarchie als die 
geeignetefte Form bezeichnet. In der Summa erflärt er überhaupt die 
gemifchte Verfaffungsform für die befte. Das aber ift in dev mittelalterlichen 
Auffaffung traditionell, daß der Begriff der Monarchie die Gebundenheit 
duch Geſetze ausschließt. So Thomas de reg. prince. p. 800. Andlo 
p. 32. 
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dem Ariſtoteles, die geiftliche der chriftlichen Erkenntniß zuweilen. 

Von dem ganzen Bereich der Offenbarung und der Gnade 

fönne der „Philoſophus“ (d. t. Ariftoteles) nichts wifjen, daher 

auch nichts vom Prieſterthum, geiftlichen Regiment, alſo der 

ganzen firchlichen Seite; dagegen für das, worüber feine Dffen- 

barung befteht und was der Menſch mit feinem natürlichen 

Vermögen erreiche, jey und bleibe der Philofophus die Autorität, 

und dahin gehöre namentlic die Einrichtung des weltlichen 

Negiments. Diejelbe Untericheidung wird denn angewendet auf 

den Staatözwed, den man nad Ariftoteles’ Vorgang in das 

gute, d. i. das tugendhafte Yeben jet. Es wird auch hier 

unterjchieden auf der einen Seite die irdijche Tugend, bie 

durch die Vernunft erfannt wird und die der Menjch für fich 

allein zu erringen vermag, jo wie in Verbindung mit ihr das 

irdiiche Wohl, die bildet dag Bereich des Staates (regnum), 

und auf der andern Seite die Tugend, die nur durch die 

Dffenbarung erfannt und nur durch die göttliche Gnade und 

die Heilsmittel erreicht werden kann, und ihr entiprechend das 

ewige Wohl, und dieß bildet die Sphäre der Kirche (sacerdo- 

tium). Dieje Darlegung findet fih bei Thomasvon Aquin*) 

und andern, aber am klarſten und ausgeführteften bet Dante**), 

obwohl bei ihm nicht um das Verhältniß zu Ariftoteles, ſondern 

um das Verhältniß zwilchen Kaifer und Papſt zu begründen. 

Aus diefer der Gnade und Dffenbarung angehörigen Seite 

) Thom. de reg. prine. I, cap. 15. Eben fo Marsilius bei 

Goldaft II, pag. 157 — 164. 
*) Dante |, c. lib. III, pag. 167, wo ſich unter andern auch fol- 

gende Stelle findet: Propter quod opus fuit homini dupliei direcetivo 
secundum duplicem finem: seilicet summo Pontifice, qui secundum 
revelata humanum genus produceret ad vitam aeternam, et Imperatore, 
qui secundum philosopbica documenta genus humanum ad temporalem 
felicitatem derigeret. 
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ergiebt fich dann auch die bei Ariftoteles Fehlende Aufgabe des 

Staates felbft, für den Kultus zu jorgen ). 

Durch ſolche Abgränzung der beiden Gebiete ift aber in 

der That noch Feineswegs der Widerſpruch jener beiden Ele- 

mente gehoben, da eben auch in der weltlichen Sphäre die 

chriftliche Erkenntniß ihre Anwendung bat und fie auch bet 

ihnen findet. Darum geht diefer Widerjpruch ungelöft durch 

ihre ganze Darftellung. So 5. B. ift es widerjprechend, wenn 

fie den Staat nach Ariftoteles auf die Gefelligfeitsnatur oder 

die Wechjelbedürftigkeit des Menfchen (humana indigentia) 

gründen **), und ihn zugleich theofratiich als eine Stellvertretung 

Gottes anjehen, wenn fie den Werth der verichiedenen Regie— 

rungsformen nad Ariftoteles’ Anleitung unterfuchen, und zugleich 

(ehren, dab Gott eine monardiiche Gewalt und zwar eine ein— 

zige über die ganze Ehriftenheit eingejeßt habe. Denn das hat 

auch nicht etwa den Zuſammenhang bei ihnen, daß durch die 

Ariitoteliihen Gedanfen die Gründe der göttlichen Veranſtal— 

tung dargethan werden jollten, daß Gott die Stanten gegründet, 

weil die Menschen einander bedürfen, was in der That auch 

nicht völlig paffend wäre u. |. w., ſondern es fteht beides ver: 

bindungslos neben einander. So zieht fich durch die Nechts- 

philojophie des Mittelalter ein Dualismus, es find zwet 

Elemente ohne Durhdringung, ohne einheitliches Princip. 

*), Thom. de regim. 1. II, cap. 15. 

*) Thom. de reg. Il, 2 dedueirt die Nothwendigkeit des Staates 
allerdings nicht bloß aus ber phyfiihen Wechjelbeditrftigkeit, jondern auch 
aus dem Erforderniß der Gemeinschaft für das intelleftuelle Bedürfniß 
und fir die Ausübung einiger Tugenden (namentlich der Gerechtigkeit und 
der Freundſchaft). Aber davon ganz unabhängig lehrt er lib. III, cap. 9 
eine don Gott verordnete Stufenfolge der Gewalten: des Menjchen itber 

Thiere und Sachen, der Fürften über die Menfchen, der Kirche iiber die 
Fürften. Eben fo Andlo pag. 12, vergl. mit p. 11. 
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In gleicher Weile find fie fich auch nicht bewußt, wie die 

Ariftoteliihe Auffaffung, die aus dem griechiichen Leben gewonnen 

ift, dem Zuftand des germanifchen Mittelalters, in dem fie lebten 

und an dem fie hielten, jo völlig heterogen ift. Dieſe eindrin- 

gende antife Bildung enthält deßwegen Schon den erften Keim, 

den mittelalterlichen Zuftand zu durchbrechen und den europätfchen 

Staaten einen dem antifen annähernden Charakter zu geben, 

wie fie ihn heutigestages haben. Aber noch mehr als das. Den 

aus Ariftoteles gejchöpften Lehren fehlt in ihrer germanifchen 

Aneignung die Objektivität der Griechen, die Betrachtung des 

Staates als eines gegebenen höhern Ganzen, in welchem der 

Einzelne aufgeht. Daher wo das chriftliche Element, die pofitive 

göttliche Sanftion, weicht, da ericheint der Staat nicht mehr 

als gegebene Macht über den Menichen, jondern im Princip der 

Subjeftivität als das Werk und das bloße Objekt der Menſchen. 

So finden fid) die Spuren der heutigen Lehre von der Volks— 

jouveränität jchon mitunter bei den mittelalterlichen Schrift: 

jtellern. Ganz entichieden und ausgebildet ift dieß der Fall bei 

Marjilius von Padua, der freilich auch in feiner Umgebung 

andere Anfchauungen hatte. Nach ihm iſt das Volk — das 

heißt die Gefammtheit der Bürger oder auch deren valentior 

pars — der Gefehgeber, oder die erite und eigentlich bewirfende 

Urſache des Gefetes. Eben daffelbe tft auch die Urjache der 

fürftlichen Gewalt (prineipatus) und hat auch die Befugnib, den 

Fürften wegen gröberer Gejetübertretung zu ftrafen (corrigendi). 

Die Lehre des Ariftoteles, daß das die Achten Staatsverfaſſungen 

jeyen, nach welchen die Negterung zugleich zum Zwecke der Ge- 

borchenden (des Volks) geführt wird, faßt Marjilius fo auf, 

dat nach dem Willen und der Uebereinfunft der Bürger (vo- 

luntas et consensus eivium) regiert werden müffe. Er erklärt 

auch aus diefem Grunde die Wahlmonarchie für eine angemefjenere 
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Staatsform ald die Erbmonardhie*). Solches alles ift num 

freilich nicht mehr ſpecifiſch mittelalterlich, es iſt bereits der 

Uebergang zur modernen politischen Anficht. 

Durch jene dargelegten ſpecifiſch mittelalterlichen Ideen aber 

ift ein ganz neues Princip im die Nechtsphilofophie eingetreten: 

der verjönlidhe Wille Gottes, der im Alterthum wenig- 

ftend nirgend als wifjenschaftliches Princip fich findet. Danach 

hat der Staat nicht bloß die idenle Sanftion des Guten und 

Schönen wie bei den Griechen, jondern zugleich die veale der 

göttlichen Inſtitution. Deßgleichen tritt auch die Weltgeichichte 

unter ein ethiiches Prineip: den göttlichen Willen. Bei den 

Griechen ift nur das durch eine ethiſche Macht beftimmt, wie 

die Stuaten beichaffen jeyn ſollen; dagegen wie fie wirklich 

beichaffen find, das tft Sache der zufälligen menjchlichen Ent— 

ihließungen und der zufälligen Ereigniffe. Hier dagegen wird 

auch die wirfliche Beichaffenheit der Staaten, die geichichtliche 

Fügung ihrer Schiefale durch die ethiiche Macht (den göttlichen 

Willen) beftimmt. Als ihr Werk ericheinen die Weltreiche und 

der gegenwärtige Bau der Staaten. Das göttliche Walten in 

der Geſchichte wird bier erkannt, und wird auch zu einem, ja 

dem bedeutendjten Moment der wiljenjchaftlichen Auffaffung. 

Dieſes Prineip, das an fih wahr ift, ericheint aber bier 

noch im roher, Außerlicher Geſtalt — e8 ericheint als theokra— 

tifches Princip. Das beikt, es wird überall eine unmittel- 

bare Belundung des göttlichen Willens vorausgejeht, Gott 

babe danach durch fichtbare perſönliche That die Obrigkeit in 

Kirche und Staat beftellt (indem Chriftus in Perſon den Papft 

*) Bergl. Goldast. Monarch. II, p 169. 175. 185. 163. 165. Wenn 
dagegen Dante (76) vom König (Kaifer) jagt: qui minister omnium 

procul dubio habendus est (mit ähnlidem Ausdrud wie fpäter Friedrid) 
der Große), fo hat das einen ganz andern, unverfänglichen Sinn. 
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und durch ihn wieder den Kaiſer einjeßte), und auf dieſe kon— 

frete Beftellung, nicht bloß auf ein allgemein göttliches Gebot 

gründet fich deren Anſehen“). Eben jo find die Begebenheiten 

der Weltgejchichte der unmittelbare Ausdruck feines Willens, und 

die ftaatsrechtlichen Fragen werden nach dieſer Bekundung 

deffelben entichteden. Daß Gott den Nömern um ihrer Tugend 

willen die Weltherrichaft zugetheilt und der Papft im Namen 

Gottes fie auf die Germanen übertragen, das ilt der ethiiche 

und iſt der Nechtögrund, auf welchen die Wiffenichaft das 

Anſehen der oberiten Staatögewalt jener Zeit baut, und für 

den erſten Sat, die göttliche Einfeßung des römischen Welt: 

veichs, alio das Gebot Gottes, daß alle Nationen ihnen und 

ihren Nachfolgern gehorchen müſſen, gelten als Beweiſe die 

Tugenden der Nömer, ihre Siege als Gottesgerichte, die Drafel 

und endlich der Umstand, daß Chriftus unter der römiſchen 

Herrichaft geboren wurde, wodurd Gott die Legitimität derjel- 

ben anerkannt habe. Sp ilt die Darftellung felbft bei dem 

großen und nüchternen Dante’). Das Necht des jüdischen 

Volkes, die Sananiten zu vertilgen, das Michaelis unpaffend 

genug nad) heutigen völferrechtlichen Grundſätzen prüft, hat 

allerdings feinen Grund in ſolch unmittelbar befundetem gött— 

lichen Willen und fonfretem Gebot. Die Führung des jüdischen 

Volks ijt eben in Wahrheit ausnahmsweile eine theofratiiche; 

denn das jüdiihe Volk ift Typus des ewigen Gottesreiches. 

Die mittelalterlichen Schriftiteller aber behandeln die ganze 

Weltgeſchichte in diefer Weife. | 

*) Bergl. diejes Werkes Il. Band, 2. Abth. (das Kap.: die göttliche 
Snftitution des Staates). 

**) Dante lib. II, p. 120—128. Andlo p. 100. 



74 I. Bud. Theokratiſche Nechtsphilofophie. 

Dritter Abfchnitt. 

Die Neformation und Vorblick auf die nadhfolgende 

Entwidelung. 

Antitheokratifher Charakter der Reformation. — Mangel einer wiſſenſchaftlichen Durch— 
bildung ihres Prineips. — Berhältniß ber Cartefius-Grotius’fhen Entwicke— 

lung zur Neformation. — Neuefte Uneignung mittelalterliher katholiſcher Elemente 

an ben evangelifchen Standpunft. 

Das Werk der Neformation in Beziehung auf den jocialen 

Zuftand ift eben: die Zeritörung des theofratiihen 

Gharafters*. Es bleibt jenes chriitliche Element ftehen, 

der perfönliche Wille Gottes, aber nicht mehr in theofratiicher 

Weiſe. Auch die Neformatoren gründen die Obrigfeit und das 

geiltlihe Amt auf göttliche Einſetzung; aber jte grümden fie auf 

Gottes Drdnung und Gebot, nicht auf eine unmittelbare That 

Gottes, durch die er dieſe Berfaffung eingeführt, diefe Perſonen 

beftellt hat. Damit fallen alle die Unteriuchungen weg, ob Gott 

Einen Katjer oder viele Könige über die Chriſtenheit gejeßt 

habe, ob die Nömer mit Recht das Weltreich inne gehabt, und 

ob der Papſt oder das Volk es auf Karl den Großen über: 

tragen habe. Sundern wo und wie Obrigfeit beſteht, da ift 

fie von Gott und gebührt ihr Gehorfam. Es giebt danach 

feine göttlich vorgejchriebene Form der Verfaſſung fir Staat 

und Kirche, und die unumterbrochene Nachfolge des Apoſtolats 

(suecessio personae) ilt nicht Bedingung der rechtmäßigen 

Kirche und ihrer Verheißungen. So löſt fich die irdiſche, den 

Menſchen übergebene Welt jelbitftändig, und fallt nicht zufammen 

mit dem ewigen Gottesreich, es Ichwindet der überirdiſche Nimbus 

der äußern Autoritäten und ihre unbegränzte Gewalt über 

*) Vergl. meine Vorträge: Der Proteftantismus als politifches Princip 
1853,,©. 12 — 22. 
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Glauben und Thun, der Menjch erhält eine Sphäre, in der 

er unmittelbar unter Gott und feinem Gewiſſen fteht. 

Dieſe gefunde Würdigung der ethiichen und politiſchen 

Berhältniffe war aber noch ohne wifjenichaftliche Faffung, ja 

es fehlte zunächt auch nur der Verfucd, hierzu. Melanchthons 

Werk über Moralphilojophie kann als ein folcher nicht gelten. 

Er handelt die menjchlichen Pflichten, fittliche und rechtliche, 

ganz pofitiv ab, nach Anleitung und Anordnung des Defalogs, 

und als folche, die eben wirklich beftehen und von Niemandem 

bezweifelt werden, ohne den innern Grund und die Bedeutung 

derielben auch nur zu unterfuchen. So jagt er: die Gefchlechts- 

gemeinichaft ift nöthig zur Erhaltung des Menjchengeichlechts, 

Gott aber will feine berumichweifende Begattung (vagi con- 

eubitus), alfo it die Ehe nothwendig. Warum aber will Gott 

feine vagi concubitus? Was tjt der Sinn dieſes Verbots und 

damit jeine fittlich überzeugende Kraft, durch Die es, auch ab» 

gejehen von der Offenbarung, uns einleuchten muß und fo wies 

der die Aechtheit der Offenbarung verbürgt? ben fo: die 

menijchliche Gemeinfchaft muß Herricher haben, deßhalb tft Ueber— 

ordnung oder Unterordnung nöthig und Gehorfam gegen die 

Dbern. Das menichliche Gejchlecht bedarf des Schußes, darum 

find Strafen nöthig, find Kriege nöthig, und geht daraus Die 

Tapferfeit hervor, welche die Borfämpferin der Gerechtigkeit: ift. 

Der Neihthum am gefunden treffenden Anfichten und Lehren, 

welche diejes Buch im Einzelnen enthält, macht es doch nicht zu 

einem jolchen, das im Ganzen auf ein willenichaftliches Princip 

und namentlich ein den Geiſt der Neformation verwirflichendes 

wiſſenſchaftliches Princip gebaut wäre und daffelbe durchführte. 

Es iſt ein Ausdrucd der Lebenswürdigung der Reformation, nicht 

aber des wiſſenſchaftlichen Syſtems, zu welchem fie den Keim legte. 

In gleicher Weiſe handelt das Naturrecht Oldendorps die 
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Nechtögebote einfach auf den Grund der zehn Gebote ab, als 

gegebene, und daffelbe iſt der Fall in vem Winklers, nachdem 

eine allgemeine Einleitung über Ethik Naturgefeß) überhaupt 

vorausgeſchickt ift, welche die chriftlichen Begriffe von göttlichen 

Gejeß, menjchlicher Natur vor und nach dem Fall u. ſ. w. enthält, 

ohne fie mit dem befondern Gegenitande, der Rechtsordnung, der 

Geftaltung des joctalen Zuftandes, wilfenichaftlich in Verbindung 

zu ſetzen. Es war daher ein Bedürfniß, daß Die neue durch 

die Neformation begründete Weltepoche ihre Lebenswürdigung 

gleichfalls zu einem wiſſenſchaftlichen Syſtem geftalte, gleichwie 

das Mittelalter dieſes für die jeinige gethan. Das iſt der Anſtoß 

zu der Entwicelung, die mit Grotius und Carteſius beginnt. 

Diefelbe repräjentirt aber dieje Lebenswürdigung der neuen 

Weltepoche nur in ihrer negativen Seite: der Zerftörung des 

theofratiichen Charakters, der Befreiung der irdiſchen Lebens» 

ordnung von der kirchlichen Hierarchie, der Befreiung der Wilfen- 

Ichaft von jeder äußern Autorität. Dagegen giebt fie aber auch 

das Band zu Gott jelbit auf, das die Neformation ungeachtet 

diefer Befreiung von den Mittelgewalten feitgehalten. Mit der 

Zeritörung der falſchen Autorität, mit Kräftigung des individuellen 

Geiſtes und jeiner Aufforderung zu eigner Forſchung und eigner 

Freiheit war zunächſt das Princip der Subjeftivität entfelfelt, die 

Macht der freien, aus fich Schöpfenden, auf ſich ruhenden Per: 

jönlichkeit, und fie riß ſich los von aller Autorität und allem 

Inhalt über ihr. Die völlige Selbitgenugfamfeit des menjchlichen 

Wiſſens (dev Vernunft), dab es in jenem wahren Zuftande ſich 

befinde und alle Wahrheit zu erkennen aus fich allein fähig, die 

völlige Selbitgenugiamfeit der menichlichen Sitte, daß der Menjch 

in jeinem eignen Denken allein, gelöft von Gott und der durch 

Gott gegebenen (in freier Defonomie geftalteten) fittlihen Welt: 

ordnung, den Grund und Inhalt aller Sitte habe, uud das 
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Vermögen fie zu erfüllen — das tft der Grundcharafter der 

rationaliltiichen Philoſophie, ja der allgemeinen wilfenichaftlichen 

Nichtung von der Neformation bis zur Nevolution. Sie fann 

nicht als die Wiffenichaft der Neformation und der durch fie 

begründeten Weltepoche gelten, gleichwie die mittelalterliche 

Philoſophie als die Wiſſenſchaft des Katholieismus; da fie nur 

eine Seite und gerade die nicht entjcheidende, die negative pole— 

milche der Nefomartion fich angeeignet hat. Das wird ſchon 

dadurch über allen Zweifel befeitigt, dab fie im Widerſpruch fich 

befindet mit den Grundlehren und den Lebensprineipen Der 

evangeliichen Kirche, während die mittelalterliche Wiffenjchaft mit 

denen der fatholiichen Kirche in völligem Einklang war. Dennod) 

iſt die vationaliftiihe Philoſophie nach ihrer leten, ihr jelbit 

unbewußten Beltimmung der erſte Anſtoß, auch das wahrhafte 

und pofitive Princip der Neformation in der Wiſſenſchaft zu 

realifiren. Denn bet aller Irrthümlichkeit im Standpunkt und 

Nejultat iſt fie doch zugleich Die innerſte intellektuelle Einkehr 

des Menjchen in fih. Das Denken ſelbſt zum Gegenftand des 

Denkens zu machen, in der Zurüdztehung aus der Welt auf 

fich jelbft das Band zu der ewigen Macht zu ſuchen, nur das 

flar und beftimmt („elare et distinete“, nach Gartefius’ Aus— 

druck) Erkannte, das ſyſtematiſch Einige als ein wahrhaft Ge- 

wußtes zu erachten — das ift wirklich die VBorbedingung, wenn 

die chriftliche Wahrheit auch die Sphäre der Wifjenichaft völlig 

durchdringen ſoll, ahnlich wie auf ſittlichem Gebiete die Selbit- 

prüfung”). Nur das iſt der Abweg, die Genugjamteit des 

menschlichen Denkens ald Borausjegung mitzubringen, und damit 

dad dem Denken gebotene Objekt — Erfahrung und Dffen- 

barung — abzulehnen. Iſt dieſer Abweg bejeitigt, jo führt 

*) Vorträge über den Proteft. als polit. Princip ©. 59—64. 
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jene Einkehr nothwendig zu einer Innerlichfeit und Selbſt— 

bewußtheit, namentlich auch einer Selbitbewußtheit in allen 

Erfenntniffen über ihr Verhältniß zur riftlichen Dffenbarungs- 

wahrheit, und dadurd einer Sicherung derjelben, johin zu einer 

wahren intelleftuellen Erleuchtung, wie fie die wiljenjchaftliche 

Einficht der vergangenen Zeiten überragt. Dieb zu erfüllen 

und damit die Lebenswürdigung der durch die Neformation 

begründeten Weltepoche auch nach ihrer pofitiven Seite und 

daher in ihrer ganzen Fülle und von ihrem Gentrum aus zur 

wiffenichaftlichen Duchbildung zu bringen, iſt deßhalb das 

Problem der Gegenwart. Nach feiner Löſung ringen die neuejten 

wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen jeit der Nevolution, mehr oder 

minder bewußt, in größerer oder geringerer Annährung, ja oft 

theilweiſe in noch weiterer Abirrung. 

Dieje neueiten wifjenjchaftlichen Beſtrebungen haben aber 

nicht bloß den innewohnenden Trieb, das Princip der Neformation 

nad) jeiner wahren, vollen, politiven Seite wilfenjchaftlich durch— 

zubilden, jondern auch zugleich eine Seite wieder zu beleben, 

welche die Neformation ſelbſt zu ſehr außer Acht lieh. Es ift das 

eben jene ethiſche Bedeutung der Weltgeichichte als Merk und 

Aeußerung der Weltmacht. Das Mittelalter fahte dieje Bedeu- 

tung theofratiich, daß die Weltgeichichte, jo weit e8 den Befit der 

Gewalt betrifft, in Staat und Kirche, durch direkte Weiſung und 

Beranitaltung Gottes bejtimmt jey. Die Neformation dagegen 

abſtrahirt völlig von der Weltgeichichte. Sie beichäftigt fich 

überall nur mit der ethiichen Negel, dem Gebot, das allein tft 

ihr das Göttliche; dagegen die ganze Wirklichkeit und Geſchichte 

gewährt ihr gar fein ethilch beitimmendes Moment. So mißt 

fie die Kirche vein an der Lehre, die da außer und über aller 

Geſchichte it. Dagegen die geichichtliche Verwirklichung der 

Kirche, die Katholieität oder die gejchichtliche Kontinuität (die‘ 
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Einheit und der Zufammenhang aller derer, die fich zu Chriſtus 

befennen, und die Ununterbrochenheit dev Lehre und Verfaffungs- 

entwicelung der Kirche durch alle Zeiten) iſt ihr durchaus nichts 

Entſcheidendes. Bei Luther tft diejes Clement noch wirfjam, 

aber eben nur als Reſt feiner Fatholiichen Bildung. Es tft nicht 

jein eigenftes und darum nicht fein emergiiches Princip. Seine 

Schonung des Beltehenden iſt häufig nur eine Konceffion. Bei 

Galvin aber fehlt e8 gänzlich, ja wird grundfäßlich verworfen. 

Es wird in jedem Moment auf’3 neue der Maaßſtab der Lehre 

angelegt, nicht bloß um die Kirche zu berichtigen, jondern um 

zu enticheiden, ob die Kirche vorhanden jey, wie wenn es bisher 

feine Kirche gegeben”). Im ähnlicher Weile hat es die Wiffen- 

Ichaft (Ethik und Politif) bloß mit der Negel zu thun, die 

außerhalb und über aller Zeit in fich ſelbſt feititeht, und der 

weltgefchichtliche Fortgang des fittlichen Bewußtjeynd und Der 

Bildung der Staaten hat bloß die Stellung, nach diejer Regel 

gerichtet zu werden, nicht aber mit als Beitimmungsgrumd oder 

Anwendungsweile der Regel jelbit zu gelten. Das allgemeine 

ethiiche Gebot und die Handlung des einzelnen Menjchen find 

die einzigen Faktoren, dieje fteht jenem gegenüber völlig iſolirt, 

ohne alle Vermittlung durch weltgeichichtliche Zuſtände. Dieſer 

Zug harafterifirt nicht bloß Die rationaliſtiſche, er charakterifirt 

die proteftantiiche Bildung, er charafterifirt die wiſſenſchaftliche 

Epoche von Melanchthon bis Kant. Diefe bildet das Be— 

reich der rein proteftantischen Wiffenjchaft. 

Da tit es denn unverkennbar eine Bereicherung diejer rein 

proteftantiichen Auffaſſung, es iſt Wiederaufnahme eined der 

mittelalterlichen Periode angehörenden Elements, wenn die 

wiffenichaftlihen Konceptionen ſeit der Nevolution alle der 

*) Vorträge Über den Proteftantismus u. f. w. ©, 71 88. 
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Geſchichte ſelbſt in der oder jener Weiſe eine ethiſche Bedeutung 

beilegen. So die ſpekulative Philoſophie, welche in der Ent— 

wickelung der Weltgeſchichte, dem ſtufenmäßigen Fortgang ihrer 

Ideen, die höchſte ethiſche Norm findet, und damit die Welt— 

geſchichte wieder in ähnlicher Weiſe wie Auguſtinus und ſeine 

Nachfolger, und im Unterſchiede von Melanchthon oder Kant, 

als ein göttliches Werk konſtruirt, wiewohl als das Werk eines 

ganz andern Gottes als desjenigen, an welchen Auguſtinus wie 

Melanchthon glaubten. So die geſchichtliche Juriſten-Schule, 

welche allem Beſtehenden, Traditionellen als ſolchem ein bindendes 

Anſehen, eine ethiſche Nothwendigkeit der Anerkennung, eine 

Verpflichtung zur Pietät beilegt. So die neuere politiſche Schule, 

die in dem Principe der Legitimität das Anſehen der hiſtoriſchen 

Dynaſtien nicht bloß, wie die Reformation, auf das: „wo 

Obrigkeit iſt, iſt ſie von Gott“ gründet, was auch für jede 

Regierung de facto gilt, ſondern die zugleich von der Heiligkeit 

der göttlichen Fügung in der Gejchichte erfüllt ıft*). Allein 

die ethiſche Bedeutung, welche dev Weltgeichichte nach wahrem 

und evangeliichem Prineip zugeltanden werden muß, tt doch) 

von ganz anderer Art als die, welche ihr die fatholiich = mittel- 

alterliche Auffaſſung beilegt, fie ift nemlich doch immer nur eine 

jefundäre etbiiche Bedeutung. Das zuhöchſt Entjcheidende 

muß immer das bilden, was über der Gejchichte fteht, das 

Wort Gottes und die ethiihe Negel. ES giebt — will man 

anders nicht in den theokratiſchen Standpunft zurücfallen — 

für den jocialen Zuftand (den Staat und die Aufere Kirche) nur 

göttliche Ordnung und göttliche Fügungen, nicht aber göttliche 

Alte, nicht rein und unmittelbar göttliche Sanftion beftimmter 

*) Diefem Gedanken entipriht auch die wirkliche Praris zu allen 
Zeiten, daß man nemlich bei neuer Bejegung von Thronen vorzugsweiſe 
nur die dynaftiihen Geſchlechter für berufen häft. 
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Verhältniſſe und Perjonen. Die geichichtliche Begebenheit wird 

darum hier nie jelbft Duelle des Ethos wie im Mittelalter, 

wo die Ethif lautete: du jollit die Begebenheit, den Akt 

Gottes, daß er den Papit und mitteljt jeiner den Kailer ein— 

jeßte, anerfennen, und alle ethiſche Regel dagegen (Glaubens- 

wahrheit, Lebensvorſchrift, Mechtsordnung) ſich erſt mittelbar 

hieraus (d. 1. den nunmehrigen Saßungen des Papftes und 

Katjerd) ergab. Sondern Duelle des Ethos bleibt immer 

allein dad Gebot (die Pegel), und jede DBegebenheit wird 

ethiih nur gewürdigt durch Subjumtion unter das Gebot. 

Aber diejes iſt in jenem veichern Inhalte erfannt. Während 

die altproteitantiiche Bildung das ethiſche Gebot bloß als ein 

Gebot für das ſporadiſche Handeln der (einzelnen) Menichen 

erfennt, wird es in dieſer fortgejchrittenen Einficht zugleich als 

ein Gebot für das Handeln der menschlichen Gemeinichaft in 

ihrem geichichtlich zujammenhängenden einheitlichen 

Zultande erkannt, ald ein Gebot: du jollit dieſen Zuſammen— 

hang nicht grundlos unterbrechen, du jollft Pietät haben vor 

dem, das durch Gottes Fügung oder Zulaſſung in diefem 

Zuftand geworden, jo weit ed nicht der Drdnung Gottes (der 

von Gott gegebenen ethiichen Negel) zuwider — dir ſoll der 

einheitliche Glaube und das traditionelle Bewußtjein der Kirche 

(die nicht ohne den heiligen Geiſt ift) eine Autorität haben 

über dein eignes Meinen, jo weit ed nicht dem klaren Worte 

Gottes zuwider — du olift nicht bloß der Obrigkeit gehorchen, 

wo ſolche beitebt, jondern du jollit der in der Geſchichte wur— 

zelnden Dynaltie Pietät und Anhänglichfeit zollen, als von 

Gott gefügt. Das untericheidet darum Princip der Legi- 

timität und theofratiiches Princip. Nach jenem bleibt 

immer der oberite Grund des Anſehens nur die allgemeine 

Pegel: der Obrigkeit ift man Gehorſam ſchuldig. Sie wird 

I. 6 
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bier nur nicht abitraft gefaßt, ſondern zugleich in der tiefen 

Bedeutung, daß im der langen Dauer des Belited ein gött- 

liches Walten verehrt wird, und es reiht darımı auch die lang 

beftehende, die verjährte Gewalt hin für dieje tiefere ethiſche 

Würdigung derjelben. Dagegen nad theofratiihen Princip 

it der Grund des Anſehens gar nicht jene Pegel, jondern 

ichlechthin die That Gottes, durch welche er die Gewalt be= 

ftellte, und das muß natürlich eine rein göttliche That jeyn, 

ohne die menschliche Beimiſchung, die in aller bloßen geſchicht— 

(then Fügung Gottes iſt. Das theofratiihe Prineip begnügt 

ſich deßhalb nicht mit der auch noch jo langen Dauer einer 

Dynaſtie, ſondern es greift zurüd bis zur göttlichen Duelle, 

bi8 zur Erſcheinung Chrifti, um zu unterfuchen, ob aud) ihr 

abjoluter Urſprung wirklich eine joldhe göttliche That ilt. So 

wird die evangelilche Kirche nicht die unumterbrochene Suceelfton 

der Bilchöfe von den Apofteln ber als Bedingung der wahren 

Kirche und ihrer Verheißungen erachten; aber fie wird darauf 

halten, daß das geiftliche Amt (jelbit wenn es im Falle der 

Noth neu aus der Gemeinde hervorgetreten wäre, doch jofort) 

ih rein aus fich jelbit fortleite und dadurd als ein von Gott 

Gejeßted und Gefügtes, nicht ald ein von der Gemeinde 

Verordnetes fich bekundet. Aehnlich wie im Leben des Einzelnen 

das zuhöchſt Enticheidende die ethische Regel iſt, aber ſekundär 

auch die göttlichen Führungen und die mittelbar in ihnen lie- 

genden Aufforderungen, die dem ahnenden Gemüthe vernehmbar 

find, ethiſch beitimmend find (das „aus eigner Mahl nichts 

thun“), ähnlich iſt auch in der Geſchichte der Menſchheit jefundar 

eine ethiſche Richtſchnur. 

Endlich erſtreckt ſich das, was in der Weltgeſchichte als 

bindend, als von ethiſcher Bedeutung anerkannt wird, nach 

neuerer Auffaſſung nicht auf den bloßen Erwerb der äußern 
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Gewalt, jondern zugleich auf die ganze Entwidelung des fitt- 

lichen Bewußtſeyns und der das Leben geftaltenden Ideen. 

Es liegt deghalb hierin Wiederaufnahme oder doch ftär- 

feve Hervorhebung eimes unbeachtet gelaffenen Elements in 

die Anſchauungsweiſe der Neformation; aber durch diefe jelbft 

geläutert und darum auch ihr homogen. Es iſt eine Verſöh— 

nung des proteftantiichen und katholiſchen Princips, jo weit 

diejelbe möglich, die in den neueſten Richtungen proteftantijcher 

Wiſſenſchaft deutlicher oder verhüllter ſich Fund giebt. 

Vierter Abfchnitt. 

Die Anfänge der neuern Bildung. 

Charakter der Schriftfteller am Anfang der neuen Epoche. — Thomas Morus. — 
Bacon von Berulam. — Bodinus. 

Am Wendepunft der beiden Zeitalter, d. i. am Beginn 

der neuern Gejchichte, fteht eine Klaſſe von Schriftitellern, welche 

nicht gleich Carteſius, Grotius, Locke ein einfaches ener- 

giiches Princip zur Geltung bringen, wie es der neuern Welt: 

geitaltung entipricht, Sondern in unbefangener, vielfah auch 

uoch unentichiedener, der ſcharfen Stellung des Problems er- 

mangelnder Auffalfung das öffentliche Leben zum Gegenftand 

der Behandlung machen. Ihre Schriften find das Erzeugniß 

der Bildung aus dem klaſſiſchen Altertum, deffen volle Kennt: 

niß Statt der einjeitigen Beſchäftigung mit Ariftoteles inzwiſchen 

verbreitet war, und der freien geiftigen Bewegung und nüch— 

ternen Würdigung, welche duch die Neformation eröffnet 

waren. In der Frifche dieſer neu erworbenen geiltigen Ele— 

mente juchen fie die Verhältniffe dev bürgerlichen Drdnung, bie 
6* 
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auch nicht lange vorher fich zu Fonfolidiven begonnen, zur 

wiſſenſchaftlichen Erkenntniß zu bringen. Dahin gehören vor 

züglihd Bacon von Verulam und Bodinus, in gewiſſem 

Grade auh Thomas Morus?). 

Thomas Morus giebt in feinem Utopien eine Nach— 

bildung der platonischen Nepublif, Schilderung eines idealen 

Zuftandes des menschlichen Gemeinlebens, wie es jenjeits der 

MWirklichkert und Möglichkeit liegt. Schon die Negterungsform 

it platoniſch: em von auserlefenen Gejchlechteın gewählter 

Senat, an feiner Spitze ein lebenslängliher Magiſtrat aus 

dem Gelehrtenftande (Platons Philofophen). Eben jo ift der 

Haupt und Grundgedanfe feines Ideals wie bei Platon die 

Unterordnung der materiellen Intereſſen und Beichäftigungen, 

ihre Beichränfung auf das unumgängliche Bedürfniß, und die 

Gemeinschaft des Vermögens oder genauer der Wirthichaft: 

daß die Aecker gleichheitlich vertheilt, der Ertrag auf den Markt 

gebracht und ohne Bezahlung jedem Hausvater jein Bedarf 

verabreicht wird, unter geleblicher Feftitellung der täglichen 

Arbeitsſtunden, und zwar in geringer Zahl, damit die übrigen 

für geiftige Beichäftigung frei bleiben. Allen Morus ftellt 

in diefem Bilde nicht, wie Platon, das wirkliche Ideal feiner 

Nation dar, giebt nicht einer fittlichen Lebenswirdigung, Die 

bereit im der Staatenbildung wirffam tft, nur den wiljen- 

Ichaftlichen Ausdruck; im Gegentheil er abjtrahirt damit völlig 

jowohl von den Zuftinden, als von der Lebenswürdigung 

jeiner Nation. Seine Schilderung iſt darum nichts Andres, 

als das Tiebliche Spiel eines edlen und gebildeten Geiftes, 

ein Verſuch, fich in der neuerworbenen antifen Form zu er- 

*) Thomas Morus de optimo reipublicae statu deque nova 
insula Utopia. 1517. —-Bacon (7 1626) de augmentis scientiarum, in 
dem Kapitel de fontibus juris. -- Bodinus de republica, + 1597. 



IV. Abſchnitt. Die Anfänge der neueren Bildung. 85 

proben, und daraus begreift es ſich, daß es ohne Erfolg war 
und bleibt. Uebrigens eine vollitäindige Vorzeichnung der Um— 

viffe des heutigen Joctaliftiichen Wirthſchaftsſyſtems hat Morus 

in diefem Buche bereits gegeben, nur mit dem rühmlichen 

Unterſchiede, daß er Beſitz und Genuß nicht wie diefes zum 

legten Zwed madt. 

Viel wichtiger tft Bacon. Er repräfentirt im Vergleich 

zu Morus wieder den empirischen Standpunft, dazu im einer 

Selbftitändigfeit, zu der er aus der Halfiichen Bildung durch— 

gedrungen, aus eigner Lebenserfahrung und Anſchauung der 

nationalen Zuftände ſchöpfend und auf das Leben, die natio— 

nalen Zuftände abzwedend. Bon einem eigenthümlichen wiffen- 

Ichaftlichen Prineip, von einem Syſtem tft bei ibm nicht die 

Rede. Aber er Spricht tiefe Einfichten aus, welche namentlic) 

der nachfolgenden ſyſtematiſchen Theorie hätten zur Berichti— 

gung dienen können. Darunter zeichnen fih aus feine Auf— 

falfung des Staates, dab das öffentliche Recht ſich nicht 

darauf beſchränken dürfe, Hüter (custos) des Privatrechts zu 

ſeyn, ſondern nicht minder Religion, öffentliche Zucht, Kriegs— 

macht, Wohlſtand zur Aufgabe habe, und ſeine Lehre von der 

Entſtehung (den Quellen) des Rechts, insbeſondere der Be— 

deutung und dem Werthe des Gewohnheitsrechts und Gerichts— 

gebrauchs. Dieſe ſeine Lehre über die Quellen des Rechts 

iſt erſt in der neueſten Zeit durch Savigny wieder zur 

Geltung gekommen. Dagegen als Philoſoph hat er den 

Keim einer wiſſenſchaftlichen Entwickelung gelegt, die ſich un— 

mittelbar an ihn anſchließt und in ihrem ſpätern Verlauf den 

wichtigſten Einfluß auf die Anſichten von Recht und Staat 

ausübt, obwohl ſehr entgegengeſetzt dem, was er ſelbſt hier— 

über dachte; davon wird am Schluſſe des nächſten Buches die 

Rede ſeyn. 
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Vorzüglicy aber zeigt uns des Bodinus Bud „über 

den Staat" eine neue Aera der Bildung, die im jechszehnten 

Jahrhundert aufgeht. Dem Gegenftande nach iſt es ein ähn— 

liches wie das des Thomas über die „Herrichaft der Fürſten“. 

Auch fieht man bei ihm in der Anlage die Ariftoteliiche Politik 

durchſchimmern. Aber es herrſcht hier bereits die Freiheit der 

nenern Epoche. Er ſchließt ſich an Ariftoteles nicht jowohl für 

die Begriffe und Lehren, ald für die Probleme und den Gang 

der Unterjuchung an. Eben jo find die theofratiichen Vor— 

ftellungen befeitigt. Damit find denn aber die vechtsphilo- 

ſophiſchen Elemente des Mittelalters alle aufgegeben, und fein 

Bud) ift deßhalb auch völlig oder doc im überwiegenden Grade 

nur Staatslehre (Politik), nicht Nechtsphilofophie, hierin das 

gerade Gegenftüc zu dem nachfolgenden Werk des Grotius,. 

Er Sucht fein Prineip, feinen Grund und Maaßſtab alles 

Rechts, ja jelbft der Nechtsgrund des Staats und der Unter- 

thanenpflicht ift ihm nicht Gegenftand der Unterfuchung. Er 

jet zwar die Uebertragung des Volks als thatjächlichen Grund 

der Staatsgewalt voraus, wie das überall die erite und na— 

türlihe Vorſtellungsweiſe ift, daß die vorhandene Verfaffung 

durch einen bewußten Aft eingeführt jey, was dann nur ein 

Akt des Volks ſeyn kann; aber er giebt dieß ſelbſt nicht fir 

den vrechtlihen Grund derjelben aus. Sein Beltreben geht 

überall mehr darauf bin, einerſeits das Beſtehende fich zurecht 

zu legen, den Neichthum der vorhandenen politischen Verhält— 

niffe zu durchdringen, anderjeits das Eripriehliche, Heilſame zu 

erfennen, nicht aber ein abjolut vechtlich Nothwendiges aufzu- 

ftellen. Ex beginnt daher damit, die ſcharfen Begriffe zu geben 

von Staat, von Familie, von Souveränetät („majestas”), von 

den verichiedenen Negierungsformen, jelbit den verichtedenen 

Arten der Einherrihaft (dominatus — regia potestas — 
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tyrannis). Er ſucht dann die richtigen politiichen Marimen 

über Erhaltung, Veränderung, Fortbildung der Staaten und 

ihrer Einrichtungen. Er vergleicht endlich die Negierungsformen 

mit einander, um unter ihnen die vollfommenere, heilfamere zu 

finden. Ia gan, bejonders herwortretend ift jeine Lehre von 

der Nothwendigfeit, dab die Geſetze und Negierungsformen den 

Zuftänden und Sitten des Volkes entiprechen müffen, und feine 

bereit3 ausgedehnten Unterfuchungen darüber; man hat ihn 

deshalb mit Recht in diefer Hinficht ald den Vorgänger 

Montesquieu’s bezeichnet, während er felbft wieder an 

Ariitoteles einen Vorgänger hat. 

Dem materiellen Inhalte aber und der Abficht nach ift 

jein Buch hauptſächlich eine wiljenschaftliche Begründung der 

Monarchie. Mit der Emancipation von Ariſtoteles und mit 

der Abſchwächung der theofratiichen Sdeen war es eine An— 

forderung, und war es erit eine Möglichkeit, den Berfaffungs- 

zuftand der germaniſchen Staaten, john die Monarchie und 

zwar die eigenthümliche germaniſche Monarchie in ihr ſelbſt und 

unabhängig zu begreifen, damit die Nation, aus deren Sinn 

fie hervorgegangen war, auch ihre Befriedigung an ihr finde 

und namentlich das wahre Rechtsverhältniß zwiichen König und 

Bolt (das die Theorie und die Lebensbewegung vielleicht ſchon 

erichüttert hatten) erkannt werde. Dieſe Anforderung erfüllt 

Bodinus Cr lehrt den Vorzug und die höhere Vollfom- 

menbeit der monarchiſchen Staatsform theils aus Schon früher 

gewöhnlichen Gründen, theils durch wmejentlich neue und oft 

geiftveiche Auffaffung, doc) preiſt er nur die durch ariftofratifche 

und Bolfselemente gemäßigte Monarchie. Er erklärt die 

Souveränetät („majestas”) für eine von den Gejeßen gelöſte 

Gewalt, was aber doch in jenem Sinn nur jagen will, daß 

der jonveräne Fürſt alles Anjehen in fich vereinigt und feinen 
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Richter auf Erden hat. Er lehrt endlich dem entiprechend die 

abfolute Unerlaubtheit der Tödtung oder Entthronung des Königs, 

wenn diejer wirklich König, d. i. Souverän it. 

Es ift auch bei Bodinus eben jo wie bei Bacon nicht 

irgend ein jcharf hervorgehobenes Princip und darauf gegrün— 

detes Syſtem. Es find Betrachtungen eines einfichtswollen 

Mannes über die politiichen Probleme. Es fann niemand 

Anhänger des Bacon oder Bodinus jeyn, auch nicht Gegner; 

aber es fann jeder und zu jeder Zeit viel Wahres von ihnen 

fernen, für viel Wahres auf ihre Autorität ſich ftüßen. In 

Beider Schriften ift Reichthum und Gediegenheit der Gedanfen. 

Aber dieje volle unbefangene, jedoch nicht zu den legten Grün— 

den dringende und nicht ſyſtematiſch ſchließende Auffaſſung hatte 

feine nachhaltige Wirkung auf die Zeit. Diefe rang nad) 

einer durch und durch bewuhten und im fich geichloffenen Er- 

fenntniß, und Die Geilter, welche ein einzelnes Moment aus 

der Fülle des Gegenftandes herausnahmen, dieſes aber in 

jeiner ganzen Schärfe hinftellten und bis zur Aufßerften Kon— 

ſequenz durchführten, waren es-deßhalb, troß ihrer Einſeitigkeit 

und Srrigfeit, welche zunächſt die willenichaftliche Herrſchaft 

erlangten. 

Diejer Anfang der Weltepoche nach der Reformation hat 

auch noch den Charakterzug, daß das fittliche Element überall 

höher. gehalten und auch in dev Wiſſenſchaft forgiamer gepflegt 

wird als das materielle und mechanische, und daß namentlich 

am Staate die fittlihe Bedeutung noch als die oberfte erfannt 

wird. So erklärt Melanchthon als Staatözwed die Ehr- 

barkeit des Außern Wandel$ (honesti mores in externa vitae 

eonsuetudine), Bacon das Wohl der Gemeinfchaft (bene 

vivere im Sinn des Ariftoteles), nemlich die Neligion, Disct- 

plin u. ſ. w. Bodinus erörtert ausführlich, daß die Außern 
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Annehmlichfeiten des Lebend ein ſehr untergeordneter Zwed 

des Staats jeyen gegemüber jeinen moralischen Zwecken, und 

ftellt unter diefen wieder fogar den „fontemplativen” Zwed 

(die Verehrung Gottes) ald den oberiten auf. Morus vollends 

geht auf Herabdrüdung der matertellen Intereffen völlig aus. 

Erit die nachfolgende Periode Fam zu der profanen Auffafjung, 

daß Schuß des Lebens und Gigenthums die eigentliche, ja 

alleinige Aufgabe der menjchlichen Gemeinjchaft jey. — 



Drittes Bud. 

Abſtrakte Rechtsphiloſophie. 

(Das Naturrecht.) 

Erſter Abſchnitt. 

Abſtrakte Philoſophie überhaupt. 

(Rationalismus.) 

Wefen des Nationalismus — Motiv — Verfahren — Gegenſatz der geſchichtlichen 
Anfiht — fubjektiver und objektiver Nationalismus — logiſcher Pantheismus. — 

Spinoza und feine Rechtsanſicht. — Standpunkt des Naturrechte. 

Bei der freien Behandlung der Griechen hat jede philoſophiſche 

Lehre, ja jede Behauptung ihr ſelbſtſtändiges Leben, und es kann 

die Ethik des Platon oder Ariſtoteles verſtanden und gewürdigt 

werden, ohne daß man Rückſicht nimmt, wie nach ihrer Anſicht 

das Daſeyn der Welt und der Zuſammenhang in ihr zu erklären 

iſt. — Nicht ſo in der neueren Philoſophie. Die Folgerichtigkeit, 

durch welche ſie allein alle ihre Erkenntniſſe zu gewinnen anſtrebt, 

gründet das Einzelne in ſeinem ganzen Beſtand auf die erſten 

Annahmen. Jeder Zweig der Philoſophie ſteht und fällt mit 

der oberſten philoſophiſchen Anſicht. Daher iſt es zur Einſicht 

in die neuere Rechtsphiloſophie unumgänglich nöthig, daß das 
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ganze Syftem der Philofophie in's Auge gefaßt und jene nur 

als eine Folge defjelben betrachtet werde. Das gilt nicht bloß 

von der bejondern Geltalt des Naturrechts, welche ihm die 

Gründer eigner Syiteme gegeben haben, jondern eben fo ehr 

von feiner allgemeinen Entwidelung. Denn jein ganzes Dafeyn 

it ein Ergebniß des Standpunftes der abftraften Philofophte 

überhaupt. 

Das Weſen der abitraften Philofophie tft: nur das anzuer— 

fennen, was aus der Vernunft folgt — das logiſch Noth- 

wendige. Daß etwas ilt, veicht ihr nicht hin; es muß das 

Gegentheil undenkbar jeyn. — Seder beitimmte Inhalt num, mit 

dem die Vernunft fich erfüllt, ericheint für fte zunächſt als ein 

zufälliger, ev fünnte eben jo gut auch ein andrer jeyn. Was fte 

nicht anders denken kann, wenn fie noch Vernunft bleiben will, 

iſt allein fie Selbit, was fie ift, ihre eignen Gejeße, Formen und 

Beitimmungen, 3. D. Die Negel, daß etwas nicht zugleich fein Ent- 

gegengeſetztes jeyn fünne, dev Gedanfe des Eins und des Vielen, 

des Endlichen und Unenpdlichen, das Verhältniß won Urjache und 

Wirkung u. ſ.w. Nur was diefe ſchon enthalten, hat den Cha— 

rakter logischer Nothwendigkeit. Es folgt etwas aus der Bernunft, 

Sagt danach dafjelbe, als: jedes Andere würde die Denfbeitim: 

mungen jelbit aufheben. Die reine Vernunft aljo — das Denken 

vor allem Inhalte außer ihm ſelbſt — iſt das Prineip der 

abitraften Philoſophie. Was fie enthält, das iſt auch aus ihr, 

vor aller Erfahrung (a priori) zu erfennen. Und auf der an: 

dern Seite fann das durch Erfahrung Gewuhte nie den Cha— 

vafter logiiher Nothwendigkeit tragen. Denn Erfahrung zeigt 

nur, daß etwas ilt, nie dab das Gegentheil undenkbar wäre *). 

*) „Erfahrung lehrt uns zwar, daß etwas fo oder fo beidhaffen jey; 

aber nicht, daß es nicht anders feyn könne.“ Kant Kritik der veinen 
Bernunft ©. 3. 



92 IM. Bud. Abſtrakte Rechtsphilofophie. 

Alles was erprobt jeyn ſoll, muß daher rein a priori gefunden 

werden. Das gilt von den Dingen der täglichen Wahrnehmung 

nicht minder, als von den unfichtbaren Gegenftänden des 

Glaubens. Der Beweis des Daſeyns Gottes z. DB. iſt nur 

dann geführt, wenn gezeigt wird, dab das Nichtdaleyn jeinem 

Begriffe, den man ohne irgend eine Erfahrung bilden muß, 

wideripricht (der ontologiiche Beweis); der Beweis der Un— 

fterblichfeit der Seele, wenn die Merkmale, aus welchen der 

Begriff der Seele befteht, die Sterblichkeit logiih ausschließen. 

Das iſt allem Forichen und Erkennen gemein: Vernunft in 

negativer Art zum Maaße zu haben, d.t. alles auszufchließen, 

was den Gejeßen des Denfens wideripriht. Das Eigenthüm— 

liche diefer Nichtung befteht darin, Vernunft zum poſitiven 

Maaße zu haben: nur dad anzuerkennen, was dieſe Geſetze jelbit 

ihon enthalten, und alles auszujchließen, was nach ihnen jo, 

oder anders beichaffen jeyn könnte. Es follen die Erfenntniffe 

nicht bloß durch die Vernunft gefunden werden, ſondern aus 

der Vernunft. Vernunft jol nicht Mittel und Drgan, ſondern 

Duelle der Erkenntniß ſeyn, nicht durch ihre Thätigkeit einen 

außer ihr liegenden Inhalt, ſondern allein aus ihrem eignen’ 

Weſen und ihren Gejeßen den vollitändigen Inhalt finden. 

Darum wird diefe Nichtung paſſend als Nationalismus 

bezeichnet. Es ift ähnlich, wie wenn man das Auge als Duelle 

des Lichts betrachtete und die Gefichte nicht dur das An— 

Ichauen der Gegenftände, jondern aus dem innern Bau des 

Auges und durch feine Zergliederung finden wollte. 

Der Beweggrund hierzu ift feineswegs Skepſis; den der 

Philoſoph, der die Welt durch Abftraftion vertilgt, bat im Bor: 

aus die Zuverficht, ſie aus fich wieder aufzubauen. Auch nicht 

allein Bewunderung des Verjtandes. Denn dieje für fich führt, 

wie Erfahrung an den Griechen zeigt, dahin, den Sinn in den 
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Dingen zu ſuchen, nicht von ihnen zu abſtrahiren, ſondern es 

verbindet ſich mit ihr das Intereſſe der Freiheit. 

Daß Selbſtſtändigkeit und Innerlichkeit des Menſchen (das 

Princip der Subjektivität) die ganze Geſchichte der neuen Zeit, der 

europäiſch-germaniſchen Bevölkerung bewege, iſt eine unter uns 

längſt verbreitete Einſicht. Sie iſt die Gruudlage der jetzigen äſthe— 

tiſchen Anſicht geworden. Auch von den rechtlichen Einrichtungen 

und der Staatenbildung der germaniſchen Stämme iſt es aner— 

kannt, daß ſie in freier Selbſtbeſtimmung und perſönlichen Banden 

ihren Urſprung haben. So ſträubt ſich denn auch die wiſſen— 

ſchaftliche Forſchung gegen die Nöthigung, welche die Gegenſtände 

außer ihr auf ſie üben. Man erkennt nur, indem man etwas 

auf ſich einwirken, ſich von ihm beſtimmen läßt. Erkennen ſetzt 

Anerkennen voraus. Der germaniſche Geiſt — dazu durch die 

Reformation von der kirchlichen Autorität befreit und in ſeiner 

innerſten Tiefe erregt — will aber durch nichts beſtimmt werden, 

als wozu er ſich ſelbſt beſtimmt. Eine außer ihm vorgefundene 

Melt wirft drückend auf ihn, fie ift eine fremde Macht, der er 

fih ohne feinen Willen unterwerfen jol. Er befreit fih von 

ihr durch die Abftraftion und weigert ſich der Unterwerfung, fo 

fange er nicht in fich jelbjt eine Nöthigung dazu findet. Nur 

wenn die Denfbeitimmungen jelbit es fordern, wird ihr Beftehen 

eingeräumt; denn jodann gründet fich die Anerkennung auf das 

eigne Dafeyn, nicht auf das ihrige. Solche Verſchmähung, das 

Wirkliche auch als wirklich anzunehmen, weil es nicht aus uns 

jelbit herausfommt, müßte man für den tollften Hochmuth halten, 

wenn es gewiß wäre, daß fie mit Willführ geichähe. Allein 

dieſes Verfahren zeigt ſich im der ganzen Entwidelung ohne 

Bewußtſein der Wahl und Abficht. So durchdringt es alle Zweige 

des Wiſſens und bildet ſelbſt fin den pofitiven Inhalt wentgitend 

die wiffenichaftlihe Form. Es tft, als fünne wilfenjchaftliche 
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Behandlung garnicht anders zu Werfe gehen. Deßwegen wird 

auch Vernunft wohl im Allgemeinen vertheidigt; aber lange gar 

nicht verſucht, dieſen eigent hümlichen Gebrauch derjelben, 

worauf es doch gerade ankommt, zu rechtfertigen, weil man 

ihn eben nicht für einen eigenthümlichen, ſondern für den allge— 

meinen und allein möglichen hält. Und in der That, die Mög— 

lichkeit der Abſtraktion führt von ſelbſt und beinahe unvermeidlich 

dazu, bis der vollſtändige Verſuch erſt das Unternehmen und 

ſein nothwendiges Ende klar macht und ſo dagegen ſichert. 

Alle Philoſophie nemlich hat nur die Abſicht, entweder für 

beſtimmte Reſultate (Gott, Unſterblichkeit u. ſ. w.) eine Bürgſchaft 

zu erhalten, oder die Einheit in der Maſſe verſchiedenartiger 

Dinge zu erkennen. Jenes kann man ihr praktiſches, dieſes ihr 

theoretiſches Intereſſe nennen. Beide ſind allgemein menſchlich 

und ewig. Sie muß zu beiden Zwecken ein Unbedingtes ſuchen, 

welches allem Andern die Gewähr und die Einheit ertheile. Iſt 

es nun dem menſchlichen Bewußtſeyn möglich, in der Reflexion ſich 

von allem Daſeyn außer ihm loszureißen, ſey es auch nur für 

einen Augenblick zu fingiren, daß es allein ſey, daß alles Andere 

außer ihm gar nicht oder in ganz anderer Beſchaffenheit, als es 

wirklich iſt, exiſtire: was iſt dann natürlicher, als jene höchſte 

Gewähr in dem zu ſuchen, was man nicht mehr wegdenken kann 

— dem eignen Daſeyn und dem Denken ſelbſt? Das Verlangen, 

über Gott und Unſterblichkeit Gewißheit zu erhalten, ſie über 

die Zerſtörung jener alles abſpühlenden Gedankenfluth zu retten, 

muß zu dem Verſuche treiben, ob ſie nicht ſchon mit jenen erſten 

Annahmen gegeben ſeyen. — Dieſelbe freie Thätigkeit des Ge— 

dankens, die jedes Daſeyn, die Gültigkeit jedes Gebotes anneh— 

men oder nicht annehmen zu können ſich bewußt iſt, hebt aber 

auch die Uebereinſtimmung des Menſchen mit der Welt auf. Er 

hat, was jener Grieche vergeblich forderte, eine Stelle außer ihr 
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gefunden und damit ein Vermögen, gegen fie zu wirfen. Er 

it jelbit eine eigne Welt. Jene fordert Anerkennung mit Noth- 

wendigfeit, ev fühlt alles nur von feiner Willfür abhängen. 

Er iſt ihr nicht mehr einverleibt, und wenn er den Widerſpruch 

heben, die Einheit wieder heritellen will, jo liegt fein Verſuch 

näher al der, fie ihm einzitverleiben, in jenen Dentbeitimmungen 

ihren Zufammenhang mit ihm, wie den in ihr jelbit zu finden. 

Sit die alles gelungen, Jo ericheint er und das zu ihm gehö— 

rige Denken als die Harmonie in allen Dingen, ald die einzige 

Urſache, aus welcher er irgend Vorhandenes ſich aud) als ſolches 

vorftellt; und er beſitzt für feine gewünjchten Reſultate die 

Beftätigung, die ihm allein noch genügen kann, jein eignes 

Dajeyn. Er hat erreicht was alle Philofophie will, und hat 

es in der Art erreicht, wie jein Trieb und Gefühl der Selbft- 

jtändigfeit e& wollten. Im der frühern Periode num ift noch 

das praftiiche Iutereffe das vorberrichende. Man beweilt die 

Uniterblichfeit der Seele, deren wir in Wahrheit nur im Glauben 

an die Dffenbarungen und Verheißungen Gottes gewiß werden 

fünnen, aud den Merfmalen der Seele (ihrer Immaterialität, 

ihrer Unzuſammengeſetztheit), alſo in eimer Weiſe, daß Gott 

jelbft, wenn er wollte, jte nicht zernichten oder fterblich machen 

fönnte, jo wenig ald er ein rundes Dreied machen kann. Später 

jeit Fichte tritt dieſes Interefje völlig zurüd, es bleibt nur 

das Intereſſe der wiljenjchaftlichen Größe, aus der eignen Ver— 

nunft heraus die Welt zu finden. | 

Daraus erklärt fid) das ganze Verfahren. Philoſophie muß 

alles aus der Vernunft, nach der Vernunft finden. Das Motiv 

der Abjtraftion — in ſich jelbft das Unbedingte zu haben — 

jet ihr auch die Schranfe an dem eignen Denken und Dajeyn. 

Außerdem könnte man ja dieje ſelbſt hinwegdenfen, und wie ließe 

ſich dann noch etwas finden? Das iſt aljo gemeint, wenn die 
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Philoſophie angeblich von Nichts ausgeht. Es wird jofort ab- 

ftrahirt bis zu irgend einer ganz einfachen Vorftellung, deren 

man ſich — wenn man it und denkt — nicht entäußern kann, 

was allem Denken unterliegt, die Subitanz 3. B., der Begriff 

des Seyns, ded Unbedingten u. d. g. Aus dieſem Reſte der 

Abftraktion — dem Einfachiten was Vernunft enthält — muß 

alles beftimmte Dafeyn hervorgehen. Und auch diejes wieder 

nach der Vernunft, bloß logiih. Es muß die Dinge jo enthalten, 

daß das Gegentheil derjelben undenkbar tft. Das gilt eben jo 

jehr von den Syſtemen der nothwendigen Entgegenjeßung, welche 

ein Ding gegen das andere bilden muß (Fichte, Hegel), als 

von denen, die bloß aus dem Satz des Widerjpruchs folgen. 

Sn beiden darf die Wiſſenſchaft feinen Gegenftand, feinen Begriff 

annehmen als einen, der da iſt; jondern fie muß einen jeden 

auf ihrem Wege jelbit bilden, indem fie aufzeigt, day mit dem 

Vorausgehenden — von jener eriten Annahme aus — auch 

diefer Schon nach den Denkregeln gejeßt, und jein Nichtdaſeyn 

oder Andersjeyn daher eine logiſche Unmöglichkeit it. ES muß 

ihr denn auch in gleicher Weiſe möglich jeyn und obliegen, 

umgefehrt die irgendwärts aufgegriffenen Gegenitände wieder 

in jenes Einfache, aus welchem fie diejelben machte, aufzulöfen. 

Das ift die Bedeutung und die hohe Wichtigkeit dev Defini- 

tionen. Die Merkmale der Definition jollen dem Definirten 

völlig adäquat jeyn, die Sache erichöpfen, dieje Merkmale, jelbit 

wieder in gleicher Weiſe definixt, in ſchon gegebene allgemeinere 

Borjtellungen umgewandelt werden fünnen. Auf ſolchem Wege 

muß man zuleßt bei jenem Einfachen, der allgemeinen Subftanz 

anlangen. Es iſt, wenn man ihn vollendet, der Gang rückwärts, 

den das philojophiiche Syſtem vorwärts zu machen ftrebt. 

Damit ift nun aller lebendige Zufammenhang in der Welt 

aufgehoben, Freiheit ift unmöglich, das Verhältniß von Urſache 
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und Wirkung befteht nur noch Scheinbar, in Wahrheit ift alles 

wie in der Logik und Geometrie bloß Grund und Folge. Jede 

Urſache nemlich läßt ſich von ihrer Wirkung nicht bloß in Gedanken, 

jondern auch veell unterjcheiden. Es ift möglich, daß jene vor- 

handen iſt und dieje doch nicht eintritt, 3. B. wenn das Auf: 

hießen de8 Saamenforns unterdrüdt wird. Man fann daher, 

wenn fie eingetreten iſt, außer der pofitiven Urſache noch eine 

negative, das Nichtdaſeyn der möglichen Verhinderung annehmen. 

Ja es iſt wenigitens denfbar, daß die Urjache jelbit frei tft, die 

Wirkung bervorzubringen oder nicht, 3. B. der Menich eine 

That. Die Zeit — fie mag num in fidh eine wahre oder faliche 

Boritellung ſeyn — bezeichnet wenigitend das Verhältniß von 

Urſache und Wirkung richtig und anſchaulich, ſie jcheidet beide. 

Dagegen im logischen Zuſammenhange iſt das Erzeugende und 

Erzeugte — Grund und Folge — wohl in Gedanfen aber 

nicht in der Wirklichkeit auseinander zu halten, z. B. das Weſen 

des Dreieds und feine Folge, dab die drei Winkel zufammen 

zwei vechten gleichen. Wir fünnen die Vorftellung der Zeit nicht 

dazwiſchen legen, eine Verhinderung weder durch das Wollen 

des Grundes noch in anderer Art denfen. Man weiß, jo wie 

der Grumd da ift vor aller Unterfuchung, daß auch die Folge 

unvermeidlich beiteht: denn fie iſt nicht außer ihm, er tft fie 

jelbit. Wird daher alles Dajeyn aus der eriten Annahme nad) 

der Vernunft gefolgert, jo muß es im ihr Schon ohne allen 

Vorgang gegeben jeyn, und es it nicht denkbar, dab irgend ein 

Ding hätte anders gemacht, oder vielmehr, daß es anders jeyn 

jollte, als es iſt. Und auf diefer Behauptung muß aud) der Ratio— 

nalismus feit beitehen. Denn wäre irgend eine freie Produftton 

in der Welt, d. h. auch ein Andres möglich gewejen und denkbar, 

jo fönnte er ja nicht aus den bloßen Denkbeftimmungen willen, 

dab gerade diejes wirklich wurde. Und was aus der Vernunft 

I. 7 
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folgt, kann nicht durch einen Vorgang, eine That entitanden 

ſeyn, jonft hätte es ja vor diefem VBorgange nicht beitanden, 

und es wäre ein logiſcher Wideripruch wirklich gewejen ben 

fo wenig laffen fich die Dinge, wenn fie Wirkungen, nicht bloße 

Folgen find, erichöpfend definiven. Der Radius als logiſch tm 

Kreiſe enthalten, iſt durchaus nichts Andres, als was alles 

mit dem Kreiſe Schon gegeben tft. Dagegen der Sohn, als 

vom Bater erzeugt, iſt jelbit gar nicht bezeichnet durch jeine 

Abftammung von diefem und durch alles, was mit dem Be— 

griffe des Vaters gejebt ift. — 

Vernunft als Prineip der Philoſophie duldet daher Fein 

Geichehen, feine Schöpfung, fie duldet nichts Neues, erſt Hinzu— 

fommendes. Es it nichts ald was aus ihr folgt, und was aus 

ihr folgt, das fonnte niemals fehlen, denn fie tft es felbit. Die 

ganze Entwidelung der abftraften Philoſophie 

wird denn aud wirflih durch das eine Poftulat 

fortwährend getrieben: Es giebt feine Verände— 

rung! — Diejes Poltulat führte — wie unten zu zeigen tjt 

— von der frühern Stufe nothwendig auf die Kants, und 

verbindet jo die neuern Syſteme mit den ihm vorausgehenden. 

Die geihichtliche Anficht, von der oben behauptet wurde, 

daß fie den Griechen mangele, ift hier alfo geradezu verneint. 

Es leuchtet nun auch um jo mehr ein, daß unter gejchichtlicher 

Anficht nicht die Meinung zu veritehen iſt, als beftehe ein 

ewiger Wechſel ohne Einheit des Ziels und der Beherrſchung, 
oder als jey das Vergangene höheren Werthes als das Gegen 
wärtige, oder man würde nichts wiſſen, wenn nicht Schon Be— 
gebenheiten vorausgegangen wären, von denen man lernen 
fann. Gerade dad Gegentheil von dem allen! Sondern ge- 
ſchichtlich ift die Anficht, nach welcher etwas geſchehen ift und 
geichieht, nad) welcher es eine freie That giebt. Schelling 
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nennt die chriftliche Anficht der Welt die gefchichtliche im Ge— 

genjat der Iogiichen der neuern Philoſophie. Denn nach diefer 

it die Welt und alle befondern Dinge im Weſen Gottes noth- 

wendig enthalten, nach jener iſt fie erit entitanden (gejchehen) 

durch jeine freiwillige Schöpfung. Geſchichtlich habe ich die 

jüdiich = chriftliche Anficht des Ethos genannt, denn nach ihr ift 

das Gejeß Geſetz, weil Gott es wollte. So hatte der Menſch 

dad Ethos vor aller eignen Begebenheit; aber doch hat er es 

nur durch die That Gottes; es beiteht nicht von jelbjt mit dem 

Begriffe ſeines Dafeyns oder des Seyns überhaupt. Und 

nicht das Vergangene iſt das Höhere, jondern im Gegentheil 

die Gegenwart, und die Zufunft tt das Höchſte; denn zu ihr 

führt Gott die Welt und das Geſetz. Mie auch das Eigen- 

thümliche der geichichtlichen Juriſtenſchule in nichts Anderem 

als hierin jeinen leiten Grund hat, wird in der Folge gezeigt 

werden. — Hierin beitehbt auch der Unterjchted negativer und 

poſitiver Erkenntniß. Was aus der Vernunft (a priori) ges 

funden wird, it nad) Schelling 8 tiefbezeichnendem Ausdruck 

nur das „Nichtnichtieunfönnende”, nicht Das „Seyende“. So 

3. D. daß das Dreieck drei Winfel hat, die zufammen zweien 

rechten gleich find, dab, wie Wolf deducirt, „Sehen die Eigen- 

ichaft eines Thieres mit Augen“ (alſo eines jehenden Thieres) 

it, das ift eine nur negative Erkenntniß; dagegen dab Die 

Erde vund und nicht dreiecig ift, daß es Pflanzen und Thiere 

giebt, das iſt eine pofitive Erfenntnik. Es wäre ein Anderes 

nicht undenkbar. Pofitiv und Gegenftand pofitiver Erkenntniß 

ift, wenn ich es im abjoluter und erichöpfender Weiſe aus— 

drücken joll, die Perfon, ihre ſpecifiſche Urbeſtimmtheit (alſo die 

Heiligkeit, die Liebe Gottes u. |. w.), ihre That und das Pros 

duft ihrer That. Darum ift es eine bloß negative Erkenntniß, 

dab ed ein Weſen, eine Macht, einen Grund giebt, wodurch 
7* 
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die Welt ift, denn das Gegentheil wäre gegen die logijchen 

Begriffe; dagegen ift e8 eine pofitive Erkenntniß, daß es einen 

Gott im wahrhaften Sinn, einen perfönlichen, felbitbewußten 

Schöpfer giebt, defgleichen daß diejer Gott gnädig und barm— 

berzig ift. Es ift eine pofitive Erfenntniß, wenn wir die Welt 

als That und Schöpfung Gottes, und eine nur negative Er- 

fenntniß, wenn wir fie als ewig nothwendige Folge der Ver: 

nunft betrachten. Die Philojophie, welche alle Erfenntnifje 

aus der Vernunft ableitet, kann feine andern ald nur negative 

Erfenntniffe haben. 

Nach jener Anficht ift denn das ganze erfüllte All bloß 

eine Gmanation der leeren Denfbeitimmungen. Gott ift jener 

oben bezeichnete Neft der Abjtraftion. Dieſe, und john er jelbft, 

iſt aber zugleich die Welt, fie tft logiich in ihm enthalten. Hierin 

befteht der logiſche Pantheismus, zu welchem fich der Nationa= 

lismus nothwendig befennen, oder jein eigenthümliches Ver— 

fahren, d. i. fich jelbft aufgeben muß. Als jenes Einfachite, bei 

welchem die Abitraftion ftehen zu bleiben hat — mithin als 

der Gott der Vernunftwelt — wurde nun in den verjchtedenen 

Syſtemen Berichiedenes angenommen. Von Spinoza und Hegel 

das allgemeine Seyn (von jenem ald Neelles, von diefem als 

Gedanke), von Kant der Gedanke des Unbedingten, der Noth— 

wendigfeit jelbit, von Fichte das Sch (der Beyriff des Selbit- 

bewußtieyns). Alle Annahmen aber laffen fich auf eine dop— 

pelte Baſis zurückführen, das reelle Daſeyn des Denfenden (das 

Sch) und die reinen Beftimmungen des Denfens. Beide Prin- 

eipien find, wie gezeigt worden, mit dem abftraften Verfahren 

nothwendig gegeben, ſie find Das allein Mebrigbleibende. Daher 

treten fie denn auch gleich im Wahlſpruch des eriten Begrün— 

derd dieſer Richtung uns entgegen: cogito, ergo sum. Sie 

jind aber einander widerftreitend. Das reelle Dajeyn 
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des Denfenden tft ſeinem Weſen nach lebendig, handelnd, etwas 

außer ſich erzeugend ald Wirkung. Vernunft dagegen ift ru— 

hend, von Anfang an fertig, alles, was fie erzeugt, als Folge 

in fich enthaltend. Jenes tft frei, fich ſelbſt beftimmend und 

Freiheit fordernd; dieſe bloß beftimmt, nothwendig und Noth- 

wendigfeit auflegend. Was daher auf das Eine gebaut wird, 

zeritört das Andere, die Denfnothwendigfeit hebt die Freiheit des 

Sch auf, und die freie Thätigfeit des Ich geftattet nicht, daß alles 

Denfnothwendigfeit jey. Sie beurfunden eben damit die Un- 

wahrheit des Motivs, daß fie beide in der Geſtalt anregte, in 

welcher fie zugleich nicht durchgeführt werden fünnen. Diefe 

Principien, je nachdem das eine oder das andere zu Grunde gelegt 

wird, Icheiden die Syfteme in zwei Hauptrichtungen. Man fann die 

eine den ſubjektiven, die andere den objektiven Nationalismus nen- 

nen. Nach diefem tft die unperfönliche Vernunft Gott, nach jenem 

it eg — wenn er fich vollenden fünnte — der denfende Menjch 

jelbit. Der Neprälentant des erftern tft Spinoza, der des letz— 

tern Fichte. Dieſe Prineipien gerathen auch in den einzelnen 

Spitemen jelbit und in den einzelnen Zweigen der Wiffenfchaft 

in Konflikt. Bor Allem äußert fih dieß in der Nechtsphilofophte. 

Das Vernunftrecht erhält fortwährend nur durch den vergeblichen 

Verſuch, dieſe Grundlagen zu vereinigen, den Anftoß zu feiner 

Entwicelung, und nur von ihnen aus ift es möglich, in ſein 

innerftes Getriebe zu bliden. Da jedoch die lebendige Urjache 

der ganzen Nichtung, gegen deren Macht feine Konſequenz 

auffommt, nur das felbititändige perfönliche Dafeyn tft, To 

mußte natürlich der jubjeftive Nationalismus überwiegen. Cr 

gelangt unmittelbar nach Spinoza zur Herrichaft und behauptet 

fie bis auf Fichte. Erſt in der neuern Zeit wurde er verdrängt 

und alle Kraft wieder auf den objektiven gewendet, namentlich 

durch das Syitem Hegel. Denn es entitand ein ficheres Be— 
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wußtſeyn, daß die Losreißung des Menſchen von der Welt 

nicht zum Wahren führe, und diefe wähnte man durch den 

objeftiven Nationalismus vermieden zu haben. Allein das iſt 

Täuſchung. Das reine Denken, welches er zum Prineip macht, 

ift zwar nicht die Perſon des Denkers; aber es hat doc auch 

nirgend anders Dafeyn ald in dem abjtrahirenden Individuum. 

Man hat hiermit feine Perfon zwar den eignen Denfformen, 

aber nicht der Schöpfung verbunden. Und wenn man fich 

durchaus weigert, alles beitimmte Daſeyn auf eine Urſache, die 

nicht in uns ift, zurückzuführen, es nur inſofern anerfennt, als 

die von unferm Bewußtſein ungertrennlichen Denfbeitimmungen 

es enthalten, jo fann dazu nichts Andres bewogen haben, als 

die jubjeftive Iriebfeder, nach welcher dev Menſch in jener 

Iſolirung Mittelpunkt der Schöpfung ſeyn will. 

Der objektive Nationalismus tft ſich, wo er aufrichtig ver— 

fährt, auch wohl bewußt, daß er den perlönlichen Gott und die 

geſchichtliche Schöpfung läugnet. Nicht jo immer der jubjeftive. 

Er pflegt ſich auf jene icholaftiiche Untericheidung zwiſchen dem 

Principe des Seyns und dem Principe des Erfennens zu be= 

rufen. Vernunft werde nicht als das angenommen, was die 

Dinge, jondern nur was unfere Erfenntniß von ihnen bewirft. 

Mit jolcher Berufung Fonnte man fich weniger in allgemeinen 

Syitemen der Philojophie, wo bis auf das Aeußerſte zurück— 

zugehen it, täuschen, als in einzelnen Doktrinen, 3. B. in der 

Theologie und im Naturrecht. — Da es darauf abgejehen ift, 

daß Vernunft das Principtum, das Anfangende jen, ſo iſt hier 

nicht ein bloß negatives Maaß gemeint, als welches ja zu dem 

pofitiven, das nnr an ihm jeine Denfbarfeit zu erproben hätte, 

erſt ald ein Zweites hinzuträte Die Untericheidung hätte 

dennoch Gewicht, wenn Bernunft bloß als der Anfang und 

Ausgangspunft der Unterfuhung genommen würde, als 
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Thatfache, welche ſelbſt erklärt werden ſoll — nicht als der 

Grund, welcher allein die Erklärung gewährt. Dann müßte 

aber jogleich über fie jelbit hinausgegangen werden. Man müßte 

ſchon Gejege außer ihr zur Hülfe nehmen, um zum Principe 

der Dinge zu gelangen. Schließe ich 3. B. von der Thatjache 

meines Daſeyns und meiner Vernunftformen auf das Daſeyn 

eines Schöpfers, jo geichah dieſes nach einer der Erfahrung 

abgelernten Regel. Denn nad welchem logiſchen Gejeße ift im 

Begriffe meines Dajeyns ein Schöpfer gegeben, wie folgt aus 

den reinen Vernunftformen, daß td) nicht jelbjt dev Ewige bin *)? 

Wäre man nun zu dem wahrhaften Principe gelangt, jo müßte 

jofort exit das Verfahren feine bleibende Geftalt annehmen nad) 

der Beichaffenheit dieſes Principe, die nicht Vernunft ſelbſt Schon 

enthält. Wäre diejes Princip z. B. ein perjönlicher allmächtiger 

Schöpfer, wie vationaliltiiche Theologen ihn gefunden haben 

wollen, jo müßte man einjehen, dab fich ihm nicht vorschreiben 

läßt, ev dürfe nur folches machen und gemacht haben, was ex 

nicht unterlaffen fonnte, z.B. feine Wunder, bloß aus dem Grunde, 

weil die Wernunft nichts produciren fonnte, als was fie produ— 

eiren muß *). Bei ſolchem Verfahren (das nicht mehr bloße 

Pernunftfolgerung, Sondern ein empiriiches gejchichtliches tft) 

wäre dann aber gar fein Grund vorhanden, warum man gerade 

das reine Denfen zum Ausgangspunkte machte, und nicht 

vielmehr unjer ganzes mannigfach erfülltes Wejen, Denfen und 

Begehren, Wollen und Sollen und den unendlichen Borrath, 

den Erfahrung und Geichichte in ihm gehäuft. Diele Totalität 

als unläugbare Thatjache wäre die Wirkung, von der man aus- 

*) Aus ähnlichen Kaifonnement wird auch diefe Art des Beweiſes 

bon Kant (Kritik der Urtheilsfraft ©. 331 ff.) verworfen. 
*8) S. hier überhaupt Kants Religion innerhalb der Gränzen der 

bloßen Vernunft, 4 Stüd I. Thl. 
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gehen müßte, um die Urfache gleichfalls mit Hülfe unjeres 

ganzen Erkenntnißvermögens, der Denfformen, der Beobachtung, 

der geiftigen Anschauung, ja dev Ahnung zu finden. Denn als 

Einfaches brauchen wir und nur dann zu faffen, wenn wir in 

uns die logiſche Einheit der Welt juchen. — 

Der Unterſchied des willenichaftlichen Ganges, wie er bier 

bezeichnet ift, Scheint mir auch von Platon im jechsten Buche 

feiner Nepublif gemeint zu jeyn, und er würde ihn deutlicher 

beftimmt haben, wenn er Vernunftphiloſophie in neuerer Weiſe 

gekannt hätte. Er hält nemlich die mathematischen Wiſſenſchaften 

und was ihnen ähnlich ift für Die geringeren und unzureichen- 

den; weil fie darin beitehen, daß fie von den fichtbaren Din- 

gen allgemeine Formen abitrahiren, und von diejen Abftraftionen 

als Vorausſetzung vorwärts zu einem Reſultate gelangen, 

welches dann ſelbſt wieder, um nur irgend eine Bedeutung zu 

haben, der finnlichen Dinge bedarf, aus welchen (nicht von 

welchen aus) es gewonnen wurde Wahre Wiffenjchaft dagegen 

müffe zunächſt rückwärts jchließen. Ste muß von den Gegen- 

ftänden wohl ausgehen, aber fie als bedingte betrachten, daher 

nicht das, was in ihnen ift (Die allgemeine Form), Jondern eine 

jelbititändige Urlache außer ihnen als das Unbedingte juchen. 

Sit Ste So zu Werke gegangen, jo wird fie denn auch, wenn 

fie zu diefem Umnbedingten binaufgeltiegen it, der finnlichen 

Dinge, von welchen fie ausging, gar nicht mehr bedürfen, ſon— 

dern fich in den veinen Geftalten bewegen. Unter diejen Ge- 

ftalten (etöos) veriteht Platon gewiß nicht das, was ohne be- 

jtimmten Inhalt ift, das Abftrafte, jondern den Gegenfab des 

Sinnlichen (atsdnröv), das Geiftige, in fteter Freiheit, von feinem 

unbeweglichen Stoff gehemmt, Wirfende — die jchöpferiichen 
Urbilder und Rathſchlüſſe Gottes. 

Das alles ift aber der Vernunftphiloſophie, auch der ſub— 
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jeftiven, gerade entgegengeſetzt. Neines Denken ift der Anfang. 

Mit diefem geben wir gleichlam den freatürlichen Charakter auf. 

Nach dem reinen Bewußtſeyn des Dafeyns und nad) den reinen 

Denfformen mühten wir uns für ewig halten, wenn es nur 

möglich wäre, von den beitimmten Empfindungen,. die wir in 

jedem Augenblide haben, und von den wechjelnden Vorftellungen, 

mit denen wir jene Formen erfüllen müffen, wirklich zu abftra= 

biren. Ferner wird von diefem Denfen aus nur vorwärts ges 

Ihloffen nach feinen eignen Geſetzen. Was fich fo ergiebt, kann 

nicht eine Urfache ſeyn außer ihm, jondern nur eine Folge in ihm. 

Iſt mit dem Dafeyn der Vernunft — wie ed gefordert wird — 

alles, was da wahrhaft ſeyn ſoll, ſchon logiſch nothwendig geſetzt, 

ſo bedarf es keines Schöpfers außer ihr und kann daher nach 

demſelben Geſetze logiſcher Nothwendigkeit auch keinen geben. 

Würde man ihn dazu poſtuliren, damit er ihre Begriffe wirklich 

mache — irriger Weiſe, denn für was ſie Daſeyn fordert, das 

muß auch ohne Schöpfer da ſeyn, ſo nothwendig als die Logik 

ſelbſt — ſo könnte der Schöpfer ſelbſt doch nur ein Geſchöpf 

der Vernunft, als des höhern Schöpfers, ſeyn, wie ſich dieſes 

vom Kant'ſchen Beweiſe Gottes ſagen läßt. — Es kann daher 

nicht befremden, daß die folgerichtigen Syſteme zum Atheismus 

gelangten. Der Rationalismus endigt nicht erſt damit, er hat 

ſchon damit angefangen. Die Frage, für deren Bejahung 

Gewißheit zu erhalten das praktiſche Intereſſe aller Phi— 

loſophie und auch das ſeinige iſt, hat er ſo unmittelbar vor 

aller Unterſuchung durch ſeine Methode ſelbſt ſchon ver— 

neint. — Größtentheils freilich weilt das abſtrakte Verfahren 

in der Mitte, ſeiner Grundanforderung und ſeines nothwendigen 

Reſultates unbewußt, ſich damit begnügend, Einzelnes, deſſen 

logiſche Unnöthigkeit einleuchtet, zu tilgen. 

Spinoza iſt es, auf welchen alle ſpätern, wenn auch unter 
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einander fampfenden Beltrebungen diejer Art als auf das ge— 

diegendite Vorbild zurückweiſen. Das fommt nicht von feiner 

hervorragenden Intelligenz allein, jondern zugleich von dem 

befonderen Charakter jeiner wiffenfchaftlichen Thätigkeit. Die 

ſämmtlichen jpäteren Philoſophen nemlich führen beftimmte ra— 

tionaliftiiche Syiteme durh. Spinoza dagegen hat nichts 

Anderes als den Kanon ded Nationalismus jelbft 

aufgestellt. Dadurch tritt bei ihm nur die Großartigfeit des 

Unternehmens bevor, ohne die Kleinlichfeit und Inkonvenienz, 

in welche e8 bei der Ausführung (z. B. durch Fichte und Hegel) 

unvermeidlich geräth. Und er, jo wie jeder, der fich ihm hin— 

giebt, kann feinen Zweifel und feine Schwierigkeit gegen jeine 

Anficht finden, weil er fie zu erproben nicht verfucht. Daß nur 

Vernunftzulammenhang in der Welt fen, jeßt er voraus. Und 

num zeigt er nicht, wie die beitimmten Gegenſtände wirflich aus 

der Vernunft folgen, jondern nur welcher Art überhaupt thr 

Zufammenhang mit ihr und unter ſich nach jener Vorausſetzung 

jeyn müſſe. Was er hierüber jagt, kann allerdings, wie man 

ihm nachzufagen pflegt, nicht widerlegt werden, weil es wahr 

it. Man muß nur die Vorausjegung jelbit, den Vernunft 

zujammenhang der Welt, läugnen. 

Der wejentliche Inhalt jeiner Lehre beſteht daher bloß in 

den Gharafterzügen des Nationalismus, welche bier eben als 

die allgemeinen jedes folgerichtigen Syitems angegeben worden 

find: 

Das Unbedingte (causa sui) fann nur das ſeyn, deſſen 

Daſeyn aus feinem Begriffe folgt (d. i. deſſen Nichtvafenn 

logiſch wideriprechend wäre), und das ift das Senn jelbit (die 

Subitanz), diejes it Gott. Es kann nur Eines ſeyn und ein 

Einfaches (denn die Urvorftellung des Denkens iſt notwendig 

eine leere, ununterichiedene, daher einfache und untheilbare). 
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Jede Urſache muß ihre Wirkung unausbleiblich mit fich führen, 

d. h. es giebt nicht Urſache und Wirkung, jondern alles fteht 

im Zuſammenhang von Grund und Folge Alle beftimmten 

Dinge find nur nothwendige Folgen (Affeftionen) des veinen 

Seyns (Gottes). Er iſt im ihnen wie das Mejen des Steins 

(lapideitas) in den einzelnen Steinen. Er hat nicht Verftand 

und Willen, er hatte feine Freiheit, die Welt zu Schaffen, oder 

nicht zu Schaffen, Sondern er enthält die Welt nach nothwen— 

digem Geſetze. Es giebt überhaupt feine Freiheit, jo wenig 

als Gottes, eben jo wenig der Menschen. Wir halten unjere 

Handlungen nur für frei, weil wir ihre Urſachen nicht fennen. 

Denn was da ift, mithin jede einzelne Handlung, ift nur eine 

Folge der allgemeinen Nothwendigfeit, mit der Subſtanz ſelbſt 

ichon gegeben, mithin ein Unvermetdliches u. ſ. w. 

Eine Ethik im wahrhaften Sinne darf von Spinoza nicht 

erwartet werden; denn das Weſen des objektiven Nationalismus 

ichließt die Freiheit des Handelnden aus. Das Weltgejeß ilt 

alles, es geichieht feine Handlung, die nicht logiſch aus ihm 

(aus Gott) folgte. Jede, die da geichieht, kann daher nicht 

anders als geſetzmäßig, ald gut und recht ſeyn. Unrecht wäre 

nur, was nicht aus dieſer Nothwendigfeit folgte, was aber eben 

deßhalb auch nicht möglich it — „was Niemand will und 

Niemand fan.” Der Menſch kann gegen die Neligion (die 

geoffenbarte) handeln, aber nicht gegen das ewige Geſetz Gottes. 

Es giebt daher kein Unrecht und feine Sünde. Was wir ſo nennen, 

bedeutet nur den Erfolg, den eine Handlung für uns, für dag 

Wohlbefinden der Menjchen hat, nicht ihren eignen Charakter. 

Der Wideripruch, den das Böſe in der Welt bildet, ift alſo hier 

dadurch gehoben, daß es ſelbſt geläugnet und die Vorftellung 

von ihm für Schein erklärt wird. Spinoza's ganze Nechts- 

anficht tft nur die Ausführung diefes Gedanfend. Die Menichen 
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müffen in den Staat treten, jeine Herrichaft tragen, um Sicher— 

beit zu erlangen; weil die Natur fie treibt, von zwei Uebeln 

das geringere zu wählen. Treten fie aber nicht in den Staat, 

jo bat eben auch dieß die Natur gewirkt und fie haben nicht 

Unrecht daran. Durch die Vereinigung erhält die Regierung 

die Macht über alle, mithin das Recht. Ste darf befehlen, 

was fie will, weil fie e8 kann; die Bürger müſſen gehorchen, 

weil fie fich zu widerjegen nicht vermögen. Die Megterung 

muß für das öffentliche Wohl jorgen, weil diefe Rückſicht ein 

geringeres Uebel iſt als bevorftehender Aufruhr und dadurd 

Untergang. Will fie aber nicht, jo thut fie das auf ihre Ge— 

fahr, fie thut nicht Unrecht, denn die Natur bat ihr die Macht 

dazu gegeben. Die Bürger dürfen nicht ihr Necht vollftändig 

und unwiderruflich der Negierung übertragen; d.h. es iſt phyſiſch 

unmöglich, dat fie ihre (natürliche) Macht ganz und auf immer 

aufgeben. Könnten fie es aber, jo wäre die Negterung nicht 

mehr verpflichtet gut zu regierrn, nemlich fie hätte feinen mecha- 

niſchen Impuls mehr dazu‘). Scheinbar und dem Worte nad) 

bat die Nechtsanficht des Spinoza mit der des Aristoteles die- 

jelbe Grundlage, die Natur, die alles mit Nothwendigfeit er— 

zeugende Macht. Allein genauere Betrachtung zeigt bier aufs 

deutlichfte den Unterjchted des empiriichen und abftraften Weges. 

Ariſtoteles erkennt eine Natur an mit eigenthümlichen Gejeßen 

und Zielen, die jein Denfen nicht befitt, die er aus der Beob- 

achtung lernt. Dem Spinoza it Natur im Grunde nichts 

Anderes, als das Abitraftum einer logischen Nothwendigfeit. 

Ariitoteles Tchöpft daher ftets neue Data fir feine Erfenntni 

aus der ihn umgebenden Welt, er findet ein Dafeyn ganz andrer 

*) ©. im Ganzen die Ethik und den theologiich- politischen Traktat 
Spinoza’s. 
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Art in der bewuhten — als in der bewußtlofen Natur, und 

paßt feine Erkenntniß diefem an, ftatuirt bier Freiheit und 

wahres Ethos. Spinoza, verſchloſſen gegen jede Grfahrung, 

gegen alles Neuhinzukommende, hält an feiner eriten Annahme 

feit, geitaltet umgefehrt die Gegenftände nach der Form feiner 

Erkenntniß, läugnet Freiheit und Ethos. Dem Ariſtoteles ift 

gerecht: was der Natur analog von freien Wejen gejchieht. 

Dem Spinoza iſt gerecht: was von der Natur jelbjt gejchteht, 

und das iſt alles. 

So iſt dad Eigenthümliche des objektiven Nationalismus, 

daß er folgerichtig durchgeführt gar feine Ethik geftattet. Alle 

Handlungen, die vorfommen fünnen, find mit der erſten An— 

nahme der allgemeinen Subjtanz in unvermeidlicher Nothwen— 

digfeit gegeben. Die Frage jelbit nach der Gerechtigkeit muß auf- 

hören, weil fie eine Selbititändigfeit und ein Losgeriſſenſeyn von 

diefer allgemeinen Notwendigkeit vworausjeßen würde. Das 

logiſche Intereſſe, welches dadurch befriedigt wird, ift aber nur ein 

abgeleitetes. Das urjprüngliche will nicht — Urjächlichfeit des 

Denkgeſetzes, ſondern des lebendigen Menjchen, und dieſes 

fordert eine Lehre vom Sollen, die feine Macht und Freiheit 

anerfenne, jeine Perfönlichfeit zum Mittelpunft mache, indem 

fie die Verwirklichung der logiſchen Deduftion erit von ihm 

abhängen läßt. ine ſolche tft das Naturrrecht, wie es von 

Grotius bis auf die neueſte Zeit jich fortbildete. Das Natur: 

recht verdankt daher Dajeyn und Ausbildung der jubjeftiven 

Vernunftphiloſophie. Dieje, indem fie nicht bloß von der Ber: 

nunft, jondern zugleich vom Dajeyn des Denfenden ausgeht, 

wird fich jogleich der Freiheit bewußt, das vom Denfen Ge— 

forderte im Handeln auszuüben oder nicht; ſie leitet deßwegen 

nur die Vorſchriften aus der Vernunft ab, läßt die Handlungen 

hingegen durch die freie Perfon wirken. So fehlt es ihr nicht 



110 U. Bud. Abſtrakte Rechtsphilofophie. 

an der Vorbedingung der Ethik. Dafür giebt fie das Postulat 

auf, daß alles nur Vernunft jey, indem die freien Handlungen, 

welche fie zugefteht, eben jo wohl gegen die Vernunft vorge— 

nommen werden fünnen. Diejes ift der Unterjchted des Natur- 

rechts von der Nechtsanficht des Spinoza, es iſt der zwilchen 

jubjeftivem und objeftivem Nationalismus überhaupt. Die 

Grundlage und die Charakterzüge des Naturrechts find mit der 

allgemeinen Bezeichnung der abftraften Philoſophie ſchon gege- 

ben und brauchen nur in dem bejondern Stoffe nachgewiejen 

zu werden. Denn in feiner wiljenjchaftlichen Richtung kann 

die Behandlung jo gleihmähig durchgehen, als in diejer, deren 

Weſen es ja gerade tft, das Beſondere nicht als ein neu Er— 

zeugted von eignem Lebensprincip, ſondern als ſchon mit dem 

Allgemeinen dem Begriff nach Gegebenes zu betrachten. Eine 

verſchiedene Geftalt hat aber das Naturrecht, wo e8 als inte— 

grivender Theil eined univerjalen (jubjektiv = vationaliitiichen) 

Syſtems erjcheint, bei Kant und Fichte, und wo es fich von 

einem jolchen unabhängig als tolirte Doftrin ausbildet, von 

Grotius bis auf die neuefte Zeit, ſey es, daß jeine Bebauer 

Philoſophie im Ganzen nicht pflegten, oder daß ihre Philofophie 

aus einzelnen Gebieten ohne Zuſammenhang beftand; bier 

wird es mehr von der Cigenthümlichfeit des Gegenstandes be- 

berricht, dort hingegen mehr von den beftimmten für diefen 

Gegenſtand oft zufälligen Nefultaten der theoretiſchen Philoſophie. 

Es wird danach überhaupt angemeffen feyn, die Entwidelung 

des Naturrechtö zuerſt nach feinen allgemeinen Motiven an 

dem Faden der Materien, jodann nach feiner bejondern Geſtalt 

in den einzelnen Syſtemen an dem Faden der hervorragenden 

Bearbeiter darzuſtellen. 
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Zweiter Abſchnitt. 

Genejis des Naturrehts im Allgemeinen. 

Erſtes Kapitel. 

Die Ethik (jus naturale im älteren Sinne). 

Die Anfiht von der Urfahe des Ethos — Geſchichte derſelben. — Grundbegriff — 
Geſchichte deffelben. — Abftraktion von den Verhältniffen — Folgen daraus. — 

Inhalt des Ethos. 

Die Frage: woran erfenne ich, was gerecht und was un— 

gerecht ift? jett die höhere voraus: wodurch ift Gerechtes und 

Ungerechtes, was bewirkt dieje Unterjchtede, was iſt die Duelle 

alles Sollend? Die Antwort auf leßtere Frage ift daher das 

Entjcheidende für jede Ethik. — Die Philoſophie, welche nur 

anerfennt, was aus der Vernunft folgt, kann auch diefe Duelle 

des Ethos nirgend anders als in der Vernunft juchen. Darin 

beiteht das Naturrecht *). 

*) Es ift für die Entwicdelung der abftraften Philofophie überhaupt 
und daher für diefe ganze Darftellung von der höchſten Wichtigkeit, Ver— 
nunft in der wirklich; gemeinten Bedeutung, als reines Denken feftzuhalten, 

und ihr nicht von vorn herein irgend einen beftimmten Inhalt (3. B. eine 
ſchon gegebene Abficht oder Eigenschaft Gottes) unterzulegen, wodurch frei- 
(ih mandes Problem gelöft, aber aud) die Grundanforderung — nichts 

ohne Logische Nöthigung anzunehmen — aufgegeben wiirde. Die Gefahr 
folher ſtillſchweigenden Unterftellung ift nun am größten in der Ethik, 
Denn eine lange, feinem Zweifel Raum gebende Gewöhnung, die Moral 
aus der Vernunft zu folgern, hat jett diefem Worte Schon die Bedeutung 

der Moralität ſelbſt verichafft, und feinem fehlt die Vorftellung der legtern 
bei feinen Klange, jo daß man fich vielleicht darüber wundern mag, daß 

hier die Herleitung der Pflichten aus der Vernunft, das ift ja eben aus 
der Moral, bezweifelt werden fann. Dieß wird noch unterftütt durch die 
jegige Sprachverwirrung in der Philofophie und dem feit Jakobi von 
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Die Platonifhe Idee des Guten, durch welche das ihr 

Entiprechende gut, das ihr Widerftreitende böje wird, iſt eine 

Duelle des Ethos außer der Vernunft. Ste hat ein- ur— 

iprüngliches jelbititändtges Dajeyn. Und Platon konnte gar 

die Frage nicht aufwerfen, warım denn gerade das Gute das 

Gute ift, und das, was da jeyn ſoll? Die neuere Ethik hin- 

gegen beruht auf diefer Frage. Was heißt das: ich ſoll, es 

ift etwas gut oder böje? Ich kann alles das läugnen, dieſe 

Borftellungen jelbft aufheben und dennoch da feyn und ohne 

Widerſpruch denken. Das: „ich ſoll“, das: „gut und bös“ 

werde ich nur dann für etwas halten, wenn ohne fte mein 

Denken ſelbſt nicht mehr beſtehen würde. Das Gute muß 

Bielen angenommenen Gebraud, unter Vernunft die unmittelbare Wahr- 
nehmung alles Göttlihen, Heiligen, Guten, Gerechten zu verftehen, aljo 
das dem vermittelnden Denken gerade Entgegengejetste. — 

Das Prineip, welches das Naturrecht und die ganze VBernunftphilo- 
jophie zu Grunde legen, ift aber das reine Denfen. Sie wollen nicht von 
Moral und Gerechtigkeit ausgehen, jondern fie erſt aus diefer finden. Es ift 
ferner das ruhende, das bloß jeyende Denken, d. i. der Inbegriff der rei- 
nen Beftimmungen und Gejete die es ift, nicht dasjenige was es durch 
feine Thätigkeit hervorbringt. — Nur daraus ift das Eigenthümliche der 
rationaliftiihen Behandlung zu erklären, und diefe konnte außerdem gar 
nicht entftehen. Vernunft in jenen andern Bedeutungen hätte zu einer Nechts- 

philofophie von ganz anderem Charakter geführt. Es wird denn auch ſchon 

bei den ältern Naturrechtslehrern ausgeſprochen, daß fie unter Vernunft 
da8 Denken verftehen, z. B. Pufendorf jus nat. 1. I, e. 1. $. 2. Thomas. 
juris pr. divin. 1. I, c. 1. 8. 38, der fi) auf eine Stelle des Carteſius 
beruft: homo dum intelligit, cogitat, dum vult cogitat, dum sentit co- 

gitat. Und wenn ſelbſt bedeutende Männer, wie Leibnit, im Berfolge jelbft 
häufig vom Denken unabhängige fittliche Gefeße ihr unterlegen als in der 
ratio enthalten; wenn fie mitunter die thätige Betrachtung ftatt der logi- 

hen Entfaltung unter der ratio verftehen: fo ift dieß bloß ein Mangel an 
durchgängig klarem Bewußtjeyn ihres Werkes. Seit Kant, den gerade die 

Have Bewußtjeyn auszeichnet, ift bei gründlichen Philofophen hierin fein 
Schwanken mehr, wiewohl jett gerade die nicht philofophiichen Schriftfteller 
alle Bedeutungen von Bernunft benügen, um fie in der einen — nämlich 

als Raiſonnement aus Gründen wie weiland die Wolfiihe Schule — zum 
Prineip machen zu dürfen. — 
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daher auch logiſch dedueirt und muß definirt, d. h. es muß 

aus veinen Denkbeitimmungen gemacht und in fie wieder auf- 

gelöjt werden können. Es iſt bei Kant 3. B. nur die Form 

alles Dentens jelbit (Nothwendigfeit und Allgemeinheit); bei 

Hegel eben jo ein Produkt, welches die leere Denkbeſtim— 

mung des Seyns und das Denfgejet (Dialektit) ohne 

andere Zuthat miternander hervorbringen. — 

Eine von der Vernunft unabhängige Urfache des Ethos 

erfannte die chriftlihe Welt, bevor fie philoſophirte, in dem 

Willen Gottes und in dem Inhalte defjelben, der göttlichen 

Heiligkeit, die von ſpecifiſcher Beltimmtheit, poſitiv, Feiner wei— 

teın (logiihen) Deduftion fähig oder bedürftig tft. Diele 

Uriache zu entfernen war daher die Vorbedingung, der erfte 

Schritt, welchen das Naturrecht thun mußte, um fich jelbft 

Platz zu machen. Die Anfänge dazu waren ſchon in der Phi- 

Iofophie des Mittelalters gegeben: in der lex aeterna, welche 

die Scholaftifer über Gott jebten, in der heiligen Natur, die 

vor allem Entichluffe in ihm jey, aus welchem fie das Ethos 

ableiten zu müſſen glaubten (convenientia cum sanctitate 

divina antecedenter ad voluntatem divinam). Dadurch war 

die Freiheit des Entichluffes und der Feſtſetzung in Gott auf: 

gehoben, und ed war nur erforderlich, Die Vernunft als dieſes 

ihn und die Welt mit Nothwendigfeit Beftimmende zu erflären. 

Das geichah denn duch Die Behauptung: die Unterſchiede von 

Recht und Unrecht würden nad der Vernunft ftehen bleiben, 

auch wenn es feinen Gott gäbe. Denn danach kann unmöglich 

Gott die Urjache derjelben jeyn, weder jeine sanctitas noch 

jeine voluntas — jonft müßten mit ihm auch die Wirkungen 

fallen — ſondern allein die Vernunft. Dieje Behauptung, 

welche der Begründer des Naturrechts, Grotius, adoptirte*) 

*) Prolegomena c. Il. 

1. 8 
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(wiewohl er feineswegs ihr Urheber ift), wurde von Yeibniß 

gegen Widerfacher in Schuß genommen und nachbrüdlich aus— 

geiprochen: wie die Gejeße der Geometrie als nothwendig ges 

funden werden müßten, wenn man auch Gott läugne, jo auch 

die des Rechts. Und die abweichenden Vorſchriften, welche 

Gott nach der Bibel (die Leibnitz anerkennt) zu verſchiedenen 

Zeiten ertheilt hat, jeven dem nicht in Wege; denn dieſe Aus- 

nahmen ſeyen eben nicht minder nothwendige Folgen der Ber 

nunft als die Regel); Gott ſelbſt werde nur darum gelobt, 

weil er gerecht ift, und handle ut omni satisfaciat sapienti”*). 

— Molf**) jet das Gejeb, welches den Willen Gottes zur 

Duelle hat, als ein poſitives demjenigen als lex naturalis 

entgegen, welches in der Natur des Menjchen eine ratio suf- 

ficiens hat, eine Eintheilung, die man noch jeßt in den meiiten 

Lehrbüchern des geltenden Rechtes findet. Es iſt bier, wie 

man ſieht, in der That nicht darauf abgejehen, daß, wie ange: 

geben wird, das Gute und Böſe es Durch ſich ſelbſt jeyen 

(perseitas honestatis et turpitudinis); fondern darauf, daß 

dad Gute und Böſe dieß durch die Denfgeieße jenen. Diejer 

Anficht wurde zwar von bedeutenden Naturrechtslehrern wider- 

ſprochen. Nah Pufendorf giebt es fen Gut und Böſe 

ohne die impositio eine Dberheren, und diejer iſt Gott, die 

socialis und rationalis natura ſelbſt hat der Menſch nicht 

ex immutabili quadam necessitate, jondern ex beneplaeito 

divinoz). Thomaſius proteſtirt gegen die Unterfcheidungen 

der Scholaftifer +) — ex vergleicht ihre lex aeterna mit der 

*) Observationes de prineipio juris c. 13 
**) Monita ad Puf. prine. ce. 4. 
**) Instit. jur. nat. Pars. I, c. 2. $. 39. 
7) Jus nat. et gent. 1. I, c. 2. 8. 6. de officio hom. et eivis 1. 1, 

C. "2082 

7). Inst. juris pr. divin. 1.1, e.1. 8.31. Dissert. prooemialis $. 39. 
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Materie heidniicher Philoſophen — gegen jene Behauptung des 

Srotius*), und erflärt, daß fein Vernunftprincip der Maaß— 

tab (prineipium cognoscendi), feineswegs aber die Urſache 

des Ethos (prineipium obligationis) fein folle**). Allein 

alles Diejes beiteht nur dem Worte nad) ohne Anwendung und 

Erfolg. Das Verfahren geht gerade jo vor fi, als wenn 

überall die entgegengejeßte Meinung angenommen wäre. Und 

dieß konnte auch nicht anders fommen, fo wie Vernunft Maaß 

des Gerechten ſeyn ſoll, worüber bet ſämmtlichen Pflegern dieſer 

Yehre fein Zweifel obwaltet. Denn nun ift das gerecht, was fie 

jelbit enthält, nicht was eine Urſache außer ihr fordert, deren 

Wirkung als von ihr ſelbſt unabhängig ſie anfchaute. Sie iſt 

nicht bloß das Auge, ſondern das Licht und die Farbe felbft. 

Was Vernunft ift, könnte nicht binreichen, Die Unterſchiede von 

Necht und Unrecht zu finden, wenn noch etwas außer ihr wäre, 

das die Unterichtede bewirkte. Die Behauptung: Gott ift die 

Urjache des Ethos, iſt daher wieder aufgehoben durch die andere: 

Vernunft ift dad (politive) Maaß deſſelben. Zwar joll eine 

Bereinigung darin liegen, daß Gott die Vernunft und gegeben 

habe und deiwegen das aus ihr Folgende wollen müfje***). 

Allein hat denn Gott nur die reinen Denfbeitimmungen geichaffen 

und ven jedes beftimmten Lebens beraubten Begriff unſerer 

atur, nicht auch unfere ſpecifiſche fittliche Beitimmtheit? Müßte 

nicht eben jo beſtätigt ſeyn, was aus der Gejchichte, die er doch 

gleichfalls gelenkt, exichloffen wird? Und wie dürfen wir ihm 

willfürlich unterlegen, daß er den GSittlichfeitötrieb durchaus in 

nicht anderer Weije jeine Anforderungen wollte hervortreiben 

laſſen, als die Logik ihre Nejultate, da doch jener um Thaten zu 

*) Programma. 
**) Fundam. jur. nat. 1. I, c. 6. 
er Bor 6 
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erzeugen, diefe um Gegenftände bloß aufzunehmen und feſtzuhalten, 

gegeben find. Daher find es auch nicht bloß einzelne Sätze, dur) 

welche Pufendorf, Thomaſius und die fich zu ihnen befennen, 

mit fich jelbft in Widerſpruch gerathen. So fordert Pufendorf, 

daß jener Oberherr, von welchem alle Verbindlichkeit ausgeht, 

nicht bloß die Macht, jondern auch justas causas et rationes 

habe*). Die impositio als letzte Urſache des Sollens hat alſo 

jelbft wieder eine Urſache der Verbindlichkeit über ihr am dem 

rationalen Gejeße, ein Widerjpruch, den ſchon Leibniß rügt. So 

rühmt Thomaſius den Nutzen des Naturrechts, um mit Heiden 

und Atheilten ein gemeinſames Gejeb zu haben**). Die ratio 

bat alſo auch nach ihm Kraft, etsi daretur Deum non esse. — 

Aber nicht bloß das; ihre Syiteme im Ganzen find durdy das 

rationaliſtiſche Princip getrieben. Sie binden den Willen Gottes, 

den fie zur Uriache des Ethos machen, im Gebrauche ſelbſt wieder 

überall durch die Vernunft. Er ſoll nicht der lex aeterna und 

feiner eigen sanetitas unterworfen jeyn. Wohl aber wird ihm 

vorgeichrieben, daß er das, was aus dem Triebe der Gejellig- 

feit u. |. w. gefolgert wird, und zwar allein diejes wollen müffe, 

Anderes außer dem nicht wollen dinfe. Er bat daher bei ihnen 

wie bei ihren Gegnern feine andere Nolle ald die eines Deus 

ex machina. Er muß nemlich alles das übernehmen, was die 

Bernunft nicht mehr leiſten kann. Gr muß der fittlichen Pflicht 

ihre reelle Macht über den Menjchen verleihen ***), Berechtigung 

einſetzen 7) und die Urſache folder Pflichten feyn, für die man 

eben feine ratio findet, 3. B. das Verbot der Blutichande. 

Bei jolher Behandlung ift die Controverſe wirklich ganz eitel; 

*) De off. hom. et eiv. .I, ce. 2. 8.5. 
**) Dissert. prooemial. am Ende. 
>) Wo 126 In 1027 5) 
7) Thom. inst. juris pr. divin. . I, e. 1. 8. 84. 
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fie wird auch, wiewohl Anfangs Geyenftand ver ſorgfältigſten 
Auseinanderſetzung, im Verlaufe immer matter, der Gott ver— 

ſchwindet immer mehr*), bis endlich Kant die Vernunft auch 

ausdrücklich als die Urſache des Ethos erklärt. Seit ihm 

it denn von dem Verhältniffe Gottes zur Pflicht nicht mehr 

die Rede, und es mag wohl befremden, bier jene Kontroverſe 
wieder mit der Wichtigfeit angeregt zu jehen. — So ift am 

Beginne der abftraften Nechtsphilofophte noch überall die ent: 

gegengejeßte Vorſtellungsweiſe mit ihr verbunden. Allein das 

Wirfiame in der wilfenichaftlihen Behandlung it jchon hier 

allein die Vernunft. Es durfte'nur auch entichteden ausge- 

ſprochen werden, um jelbft den Schein jenes widerftreitenden 

Elements gänzlich zu verbannen. — 

Die Vernunft, welche das Ethos folgern fol, bedarf nun 

aber eines Grundbegriffes, aus welchem fie es folgere, der, wie 

ich von ſelbſt veriteht, ihr nach aller Abſtraktion noch übrig ſeyn 

muß. Nach dem jubjeftivsrationaliftiihen Standpunkte des 

Naturrechts iſt dieſer Begriff das Daſeyn des Denfenden, die 

menschlihe Natur. In der Wirklichkeit ift diefe Natur immer 

eine beitimmte, beftimmt durch Individualität, Umgebung, Schick— 

jale, Zeit, Materie, kurz durch die Geſchichte. In jolcher Bes 

ſtimmtheit hat fie aber feine logische Nothwendigfeit. Unzer— 

trennlich vom Begriffe des Menschen find allein die Merkmale 

der Sinnlichkeit und des Denkens. Ein Menſch ohne moraliiches 

Gefühl ift, wenn er vielleicht auch noch nicht exiſtirt bat, doch 

immer noch denkbar; aber ein Menich ohne phyſiſches Daſeyn 

oder ohne Denfvermögen wäre ein logischer Widerſpruch. Die 

jinnlid-vernünftige(d.t. alſo denfende) Natur des Menjchen 

it ſohin der Grundbegriff der abftraften Ethik. Er wird aud) 

*) Man vergleiche Gundling, Darjes, Nettelbladt, Höpfner mit den. 

Frühern. 
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wirklich von ſämmtlichen Naturrechtölehrern vorausgeſchickt. Aber 

man wußte Anfangs noch feinen unmittelbaren Gebraud von 

ihm zu machen und gründete das Syſtem jelbjt nothgedrungen 

auf irgend einen Trieb des menjchlichen Wejens, mit dem man 

in der Ableitung auszureichen hoffte, z. B. den Gefelligteitätrieb. 

Der vorausgeſchickte Begriff der dentenden Natur wurde nur 

benüßst, um die verftändige Folgerung aus dem Triebe 

als Geſetz zu rechtfertigen. Auffallen muß hierbei, dal jedes 

Syſtem des Naturrechts auf einen folchen Trieb ausſchließlich 

gebaut wird und fich der Verſuch nicht findet, e8 aus den 

ſämmtlichen Trieben der menschlichen Natur abzuleiten. Das 

ftegt eben im der abitraften Behandlung. Die mannigfachen 

Triebe und Gefühle find wohl in unferm Weſen reell verbunden ; 

aber fie haben Feine logiiche Einheit, feinen Begriff, der allen 

gemeinsam und doch auch Schon im jedem einzeln wäre. Auf 

ein jolches einfaches Princip aber dringt der Nationalismus. 

Ihm wideripricht die lebendige Fülle, nicht minder aber auch 

das bloß Zuſammengeſetzte als Princip. Synkretiſtiſches Ver: 

fahren fommt daher nicht auf, jo lange noch Lebenskraft in 

ihm ift, Sondern erit zur Zeit feiner Ermattung, wo er das 

urſprüngliche Vertrauen, zur Einfachheit zu gelangen, aufgtebt. 

Einen tjolirten Trieb zum Grunde zu nehmen, lag aljo noth— 

wendig im Charakter des Naturrechts, willkürlich war es nur, 

ob diefen oder jenen. Deßwegen wurde denn auch unter allen 

möglichen gewechielt, Gejelligfeit, Furcht, Glückſeligkeit, Ver— 

vollkommnung u. |. w. Sp wurde die Reihe der menjchlichen 

Triebe durchgemacht, und an dieſem Faden folgen fich die natur- 

vehtlihen Schulen. Die Entwidelung fand feine Naft, bis 
endlich Kant jenen Grundbegriff jelbft feithielt und in feiner 
völligen Abſtraktion faßte: Die denfende Natur als bloße Kon: 
jequenz; die finnliche als die in jeder ihrer Aeußerungen ent- 
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haltene Beichränfung jener veinen Konſequenz. Der Begriff 

eines denfenden aber durh Sinnlichkeit beichränften (endlichen) 

Weſens bleibt von num an das Prineip. Erſt dieſer hat eine 

logiihe Nöthigung, es it der letzte Reſt, den die Abftraftion 

vom Daſeyn des Menſchen ſtehen läßt). Und aus dem Be- 

griff der denfenden Natur iſt es auch allein möglich — wie 

gefordert wird — durch bloße Vernunft zu folgern. Jeder 

andere Trieb als der der Folgerichtigfeit ſelbſt, z. B. der nach 

Slüd, wirft nad) außen und wird von außen erregt. Um zu 

jagen, was er fordert, muß jowohl der Erfolg des Handelns in 

der Welt, ald die Rückwirkung des äußern Gegenftandes auf 

das eine Befinden beobachtet werden. — 

Damit tft aljo der Begriff gefunden, von dem jelbit nicht 

mehr abjtrahirt werden kann (dev nothwendige Anfang) und aus 

welchem nunmehr die ganze Ethik bloß durch logiihe Schlußfolge 

fich ergeben muß, wie Schon Wolf fih ausprüdt: „„Prineipium 

ex quo eontinuo ratiocinationis filo dedueuntur omnia.” 

In der Reihe der ethiichen Syſteme pflegt Hobbes als 

derjenige bezeichnet zu werden, welcher ſich der Entwicelung des 

Naturrechts, jtatt fie zu befördern, widerjegt habe. Aber gewiß 

mit Umvecht. Er umterjcheidet ſich durch nichts von den Uebrigen, 

als dal er aus dem menschlichen Weſen, ſtatt irgend eines an— 

dern Triebes, den Trieb der Furcht aushebt und jeine Nefultate 

aus dieſem folgert, wozu er gewiß daſſelbe Necht hatte. Aus 

dem Begriffe eines ſich fürchtenden Weſens folgt: dab Schub 

») Hofbauer (Unterſuchuugen über die wichtigften Gegenſtände des 

Naturrechts), durch Kant dazır veranlaßt, glaubt freilich nod weiter gehen 
zu müffen. Das Abftraftum des Menfchen ift ihm noch zu konkret, er ge- 

langt daher zu dem Begriffe eines Vernunftweſens, welches nichts als diefes, 
alfo nicht gerade Menſch ift. Die urfprünglichen uud erworbenen Rechte, 
die aus diefem Begriffe des Vernunftweſens abgeleitet find, bilden demnach 
das reine, die aus dem Begriffe des Menſchen das angewandte 

Naturredt. 
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gefucht wird des Lebens und der Glieder — „pax quaerenda*. 

Es folgt aus ihm nicht, daß Verträge außer dem Staate ge- 

halten werden; denn diefe Einhaltung verichafft ja Feine Sicher- 

heit, daß der Andere gleichfalls nicht verlege. Dadurd) wird bei 

ihm der Naturzuftand rechtlos, und daran hat man Anftoß genom- 

men. Allein es folgt wieder aus dem Triebe der Furcht, dab 

man einen bürgerlichen Zuftand heritelle, in welchem die oberfte 

Kegel ſeyn muß: „pacta servanda“. Mit Unrecht wirft ihm 

daher Gros vor, er verwechlele, was die Menichen thun, mit 

dem, was fie thun follen. Denn jene völlige Willkür foll ihm 

auch nichts weiter jeyn als der faktiſche Unterſatz, ev hat Schon 

vor ihm den Oberſatz, was fie thun jollen: „ſich ſichern“ — wie 

anderwärts: „ſich beglücken“ — woraus ſich denn als Schlußſatz 

der Staat ergiebt. Eben jo ungegründet wendet Thomafius ihm 

ein, die pacta feßten jchon ein Geſetz voraus. Dieſes Geſetz 

diftivt eben die menfchliche Natur als Furcht. Auch iſt Hobbes 

nicht empirisch. Wäre er dieſes, jo hätte er die Mannigfaltigfeit 

der Triebe im menschlichen Weſen, welche Erfahrung zeigt, zum 

Prineip machen dinfen. Weil er nicht empiriich, weil er ab» 

jtraft ift, und nur darıım wählte ev den einen der Furcht allein 

aus, und läßt alles nur aus ihm hervorgehen, wie Vernunft 

ed will, „necessitate quadam non minore, quam qua fertur 

lapis deorsum.* Er gehört alfo in jeder Beziehung der 

naturrechtlichen Entwidelung an, er ſteht und fällt mit ihren 

Grundlagen, und weit entfernt, fich ihr zu wiederjeßen, ift er nur 

eine Spielart in derjelben, mit den Andern in den Principien, 

Anforderungen und dem Verfahren übereinftimmend, nur in 

einer allen zufälligen Annahme von ihnen unterfchteden. — 

Betrachtet man num die einzelnen fittlichen Anforderungen, 

wie fie jedem das Gewiffen Fund giebt, jo knüpft ſich ihre Ver- 

ſchiedenheit am die Verſchiedenheit der Berbältniffe an, in welchen 
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man thätig ift. In Gewerben fühlt man fich zum Fleiß, im 

Verkehr zur Nedlichfeit, im Umgang zum Wohlwollen ver- 

pflichtet; eine bejondere Handlungsweiſe fordert die Familie, 

eine bejondere der Staat. Es wäre alſo das Natürliche, den 

Grund der Berjchtedenheit in dieſen Verhältniffen zu juchen. 

Dazu würde nicht heinveichen, fie bloß als einen andern Stoff 

anzulehen, ſondern als eine andere Duelle. Es mühte jedem 

ein eigenthümliches fittliches Ziel, das in ihm felbit jenen Ur— 

Iprung hätte, zugeſtanden; dann mühte aber für diefe'verichtedenen 

Ziele die Einheit außer dem Menjchen geſucht werden. Ber: 

nunftphiloſophie zernichtet daher fogleich dieſe Verhältniſſe, um 

fie nur dann wieder anzuerkennen, wenn ihr Grundbegriff der 

Ethik fie enthält. Dieſe Abftraftion ift in Beziehung auf den 

Staat der Naturitand Man bat ihn in verschiedener Weile 

aufgeftellt, als biltoriiche Thatjache, als Vermuthung, Fiktion, 

endlich, ſich Telbit verftehend, als wiſſenſchaftlich nothwendige 

Abitraftion. Der Trieb zu jerner Annahme it in allen Weiſen 

derjelbe: Sch kann mich ohne Staat denfen, er ift daher zunächft 

nicht vernünftig gefordert, ich muß nun annehmen, er jey nicht 

vorhanden, um zugufehen, ob mein Begriff als denfendes Weſen 

mich wieder zu ihm führe Man Fann in gleicher Art dem 

Zuftand der Familie, des Verkehrs (dev gegenjeitigen Berührung) 

einen Naturftand entgegenſetzen, und hat dieſes auch gethan, 

wenn es gleich nicht ausgeiprochen wurde. Denn daß 3. B. 

das Bedürfni und das Ziel des Acerbaues über Gutsverband, 

Gutszertrümmerung nichts enticheiden ſoll, ſondern alles nur 

die Freiheit der einzelnen Menichen, das fett doch voraus, daß 

man Statt des wirklichen Verhältniffes des Ackerbaues die Ab— 

ftraftion von demjelben, den Naturftand zum Ausgangspunfte 

nahm. — Indem das wirkliche Beitehen diefer Verhältniſſe 

aufgegeben tft, find es auch ihre wirklichen Anforderungen, und 
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fie fünnen nur dann und in jo wett wieder gelten, als jene 

Folgerung ſie ergiebt. So legen die Geftaltungen der fittlichen 

Welt dem Menjchen nicht mehr Gejeße auf, fie empfangen fie 

vielmehr felbit evit aus dem Begriffe feines Daſeyns, und daher 

notbwendig ganz andere, ald ihre eigne Natur fordert. 

Wenn nemlich der Menich ſich Losgeriffen von jedem Ver— 

bande denft und noch eine Megel über fich erfennt, fo kann diefe 

Negel nur an ihn als Vereingelten ergehen, er tft ihr ausſchließ— 

liches Subjeft. Nur was er vermag, nur was nod Sinn hat, 

wenn man feine Handlung und Erfüllung für fich betrachtet, ift 

ihr Ziel. Und ihr muß genügt ſeyn: wenn er erfüllt hat, wenn 

nur ihn für fich fein Vorwurf trifft. Ein allgemeiner Zuftand, 

defien Erreichung zugleich von der Mitwirkung Anderer abhängt, 

kann doch nicht von ihm gefordert werden, alſo gar nicht Gegen— 

ftand der Negel jeyn. So 3. B. fann fie nur gebieten: „Du 

jollft zum Staate bereit ſein!“ nicht: „Es ſoll der Staat be— 

ſtehn!“ Er würde ſonſt nicht mehr als Einzelner, jondern als 

Theil einer Totalität aufgefordert. Das griechiiche Ethos tit 

auf eine Drdnung der Melt gerichtet. Ste iſt berzuftellen um 

ihm zu genügen, ohne Rückſicht wie das Handeln des Menſchen 

beichaffen jev. Hier hingegen it die Beichaffenheit diefes Han— 

delns das Geforderte. Der Erfolg, und was fich durch dafjelbe 

in dev Welt bilde, tritt nur hinzu und ift nicht das urſprünglich 

Gewollte Die ältern Syiteme des Naturrechts beginnen auch 

faft alle mit dem Begriffe der Handlung, ihrer Arten, der Zu— 

vehnung u. ).w. Debwegen wird bei den Griechen die Pflicht 

des Bürgers aud dem Ethos des Staats gefunden, bei den 

Neuern hingegen die Aufgabe des Staats aus der Pflicht des 

Menſchen ohne Staat gedacht. Das ift von dem größten Ein— 

fluffe auf den Inhalt des Ethos. Denn dort müfjen für den 

Menichen Anforderungen ſich ergeben, die, wenn man ihn einzeln 
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dachte, nie an ihn gemacht werden Fünnten. Hier aber muß 

umgefehrt der Staat felbit feiner etgenthümlichen Aufgaben 

beraubt werden, weil fie der Einzelne nicht erfüllen könnte, oder 

nicht erfüllen dürfte. Die Bedentung der Strafe 5. B. fann 

nicht Vergeltung ſeyn; denn welchem Menſchen käme es zu, 

Gerechtigkeit zu handhaben? Daß e8 daher auch dem Staate 

nicht zufomme, versteht fich dann von jelbit*). Das Beltehen 

von Ständen muß vor aller Unterſuchung als ethiſche Anfor- 

derung aufgegeben werden, weil ed nicht Sache meines Handelns 

it. Wenn jeder Stand, jeine Richtung ausjchliehlich verfolgend, 

in dieſer das Höchlte erreicht, aber nicht ohne die Härte der 

Einſeitigkeit — wenn der Krieger tapfer ift aber rauh, der 

Prieiter fromm aber ungewandt, der Gelehrte vielgebildet aber 

weichlich — jo würde diefe Anficht die Unvollfommenbeit der 

Menschen in ſolchem Zuſtande mit Recht tadeln; fie würde 

aber dasjenige, was doch auch trefflich an demſelben ift, die 

Fülle und Kraft des Ganzen, gar nicht beachten. Der In— 

halt der ganzen Ethif beitebt daher bloß aus Gebo— 

ten über die tjolirten Handlungen der Einzelnen. 

Welches diefe Handlungen jenen, ſoll zwar nad) der Anz 

Forderung Tich aus dem Grundbegriffe ergeben. Allein da jolche 

Abftraftion, wie in der Folge nachzuweiſen tft, nie zu pofitiven 

Reſultaten hinreicht, To tt das Intereffe der ganzen Nichtung 

hierin auch unmittelbar wirkſam. Demnach it das Stel der 

gebotenen Handlungen — nur der Menſch. Entweder jeine eigne 

Befriedigung, nur verftändig anzuftreben — jo Hobbes, Tho— 

mafius — oder, da Tugend doch ein Hingeben einjchließt, Die 

Befriedigung anderer Menichen, ihr Wohl, ihre Freiheit u. |. w. 

Außer den Wefen, die ihm gleichen, bietet ihm feine abftrahivende 

*) 3. B. Fihte Natur. U. Th. 129. 
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Vernunft und ihr Intereſſe feinen Gegenftand. Einheit, Kraft: 

entwieelung eines Staates, Ebenmaaß und Schönheit des Le— 

bens, Glaube, Andacht, Ehre treten in den Hintergrund oder 

verſchwinden gänzlich. Durch fie geichieht feinem Menſchen wohl. 

Kant hat folgerichtig die Pflichten gegen Gott aus der Ethif ver- 

wiefen. Die Aeltern und mande der Spätern behaupten fie. Die 

Pflichten gegen ihn, der feinem Begriffe nach abjolute Urfache 

alles Seyns und Sollens it, erhalten jo ihre Sanftion durch 

ein zweites Abjolutes, die Natur des Menſchen, und ericheinen 

neben andern Pflichten, obwohl fie, wenn fie beitehen, allein es 

find, welche dieſe zu Pflichten machen. Es iſt dieß nicht anders, 

als wenn ein Kantianer unter den Pflichten gegen den Nächiten, 

gegen Aeltern, Kinder und Gatten auch noch nebenbei Die gegen 

den moraliſchen Imperativ jelbit abhandeln wollte — Nur 

ein Ziel außer menſchlichem Daſeyn findet Vernunft noch nad 

der Abftraftion, und das ift fie felbft, die Form des Denkens. 

Dieje im Handeln zu befriedigen iſt eigne Bollfommenbeit. 

Sie wird theild als zweite Aufgabe neben dev Befriedigung 

anderer Menichen, theils als Inbegriff und Grund aller übrigen 

Aufgaben gefaßt. Ihr Begriff aber iſt fein anderer als Ein— 

förmigfeit des Handelns nach Grundſätzen, Gleichmäßigkeit, 

Beränderungslofigfeit, Nichtaffteirtwerden von den wechjelnden 

Affekten. — Dieje negative Tugend des fich jelbit nie Wider: 

ſprechens findet fich in Spinoza's Anficht von der Herrichaft 

der Seele über die Affefte, in der pax interna des Thomaftus, 

welche in Abhaltung der Leidenichaften befteht; am bewußteften 

endlich bei Kant in der oberiten Regel der Ethik: Handle nad 

einem Gejeß, welches allgemeines Geſetz ſeyn, durch welches 

nie ein Wideripruch mit ihm jelbit entitehen fann. 
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weites Kapitel. 

Sintheilung in Moral und Naturregt. 

Faftifcher Unterfhied der Pflichten — wiſſenſchaftliche Auffaſſuug deſſelben bei den 

Griehen — bei den Neuern. Ihomafius, Kant, Feuerbach. — Die zwei Probleme 

des Naturrehts — insbefondere Deduftton des Rechts in fubjelttvem Sinne. — 

Geſchichte derfelben bis Fichte und Feuerbach. 

Nun zeigt aber die Wirklichkeit zwei Arten fittlicher Vor— 

Ichriften, deren augenfällige Verſchiedenheit darin beiteht, daß 

der Staat zu Erfüllung der einen nöthigt, die Befolgung der 

andern dem Individuum überlaffen iſt, und damit ütberein- 

ftimmend, daß es bei diejen auf die Gefinnung, bei jenen nur 

auf die Handlung abgejehen iſt. Die Wiſſenſchaft hat alſo 

den Grund diejer Verſchiedenheit nachzumeifen. 

Die Griechen finden ihn im verichiedenen Subjekte des 

Ethos, indem dieſes entweder an den Menichen einzeln oder 

an den Staat im Ganzen ergeht. Es will überall dafjelbe und 

in derjelben Art. Aber die Anforderungen an den Staat, 

wenn er fie erfüllt, werden dadurch von jelbit nöthigend für 

das Individuum. Der Staat, der die Aufgabe hat, wird alfo 

nicht gezwungen, und der Menſch, der geziwungen wird, hat 

nicht jelbft und unmittelbar die Aufiabe, und um feine Gefinnung 

fann es auch nicht zu thun ſeyn. Ihnen tft es nicht auffallend, 

daß der Menſch im jeinem Thun beſchränkt werde, damit die 

Welt ihre vollfommene Geftalt erreiche. Zu einer Unterſcheidung 

im Ethos ſelbſt war alſo bier feine Nöthigung. Platon unter- 

icheidet den gerechten Menjchen und den gerechten Gtaat. 

Aristoteles unterfcheidet Ethik und Politik, abgejehen vom Staate 

(rokırındv Ölxarov) giebt e8 ihm nur ein Gerectes (ankas 

ölrarov). Ueberhaupt konnte den Griechen die Rückſicht, wie 

das Ethos fich zu den einzelnen Menjchen verhalte, ob zwingend 
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oder nicht, gar nicht von der großen Bedeutung ericheinen. 

In der nenern Philofophie hingegen muß das gerade die Kar: 

dDinalfrage ſeyn: wie wirft das Geſetz auf mich, fordert es bloß 

von mir, oder nöthigt es mih? Nun erkennt aber die neuere 

Philoſophie nicht einmal Aufgaben an, welche urjprünglicd an 

den Staat geftellt wären, wie viel weniger aus ihnen eine 

Beichränfung für das Individuum. Der Grund der Erzwing- 

barfeit, der ihr binveicht, muß ſchon abgeſehen vom Staate 

(im Naturftande) mit dem Menschen ſelbſt gegeben ſeyn. Aus 

der einen Grumdregel alſo und für ein und daſſelbe Subjeft 

muß ſie die Verichtedenheit ver Gebote, die erzwingbaren und 

nicht erzwingbaren, Außern und innern, mit Nothiwendigfeit 

darthun. Das vermag fie nur, wenn fie eine uriprüngliche 

Spaltung derjelben, zwei verichtedene Ziele des Ethos, aus— 

findig macht, deren jedes durch feinen Begriff das eine den 

Zwang fordert, Das andere ihn ausschließt — Nechtögejeß und 

Moral. Ihren Unterichied aufzufinden, nöthigte alfo das jub- 

jeftive Princip der neuen Philojophie. Wiewohl es noch die 

Aufgabe tft, dieſe Entdedung von den Schladen der abftraften 

Behandlung zu reinigen; jo ilt fie doc ein großer Fortichritt. 

Denn die griechische Auffaſſung vermag weder die Abhängigkeit 

des Zwanges von dem Willen der Individuen (das Recht im 

jubjeftiven Sinne), noch die DBerjchiedenheit des Nechts von 

den andern öffentlichen Zielen zu erklären. — 

Leibnitz gebührt die Ehre, zuerft die Geftalt der neueren 

Ethik, ihre Eintheilung in Moral und Necht vorausbeitimmt 

zu haben. Die Ausführung aber ift des Thomaſius. — 

Das foctaliftiiche Syitem auch in feiner Ausbildung durch Pufen- 

dorf fennt nur diefe zwei ethiſchen Wiffenschaften ohne Unter: 

abtheilung: die pofitive, d. 1. die Theologie, und die philo— 

ſophiſche, d. i. das Naturrecht. Ihnen läßt Pufendorf auch 
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die Unterichetdung des forum internum und externum forre- 

jpondiren, jo daß alle innerlichen, wie wir jeßt jagen moralifchen, 

Pflichten im die Theologie verwieſen werden, der Philoſophie, 

d. 1. dem Naturrechte nur die Außen überlaffen bleiben follen. 

Das halt ihn indeſſen nicht ab, in einem eignen Titel de 

promiseuis ofheiis humanitatis zu handeln, in welchem neben- 

einander die völferrechtlichen Normen de accessu ad litus 

alienum, de foro praebendo und die Pflichten der MWohl- 

thätigteit, der Dankbarkeit erſcheinen. Dagegen vindieirt nun 

Leibniß in jeinen Briefe über das Pufendorf'ſche Naturrecht 

der Philoſophie auch das forum internum. Gr gefteht zu, 

daß die innern Pflichten in Das eigentliche Naturrecht zwar 

nicht paſſen; aber dennoch könnten fie auch der Theologie nicht 

überlafien bleiben, jondern müßten aus der ratio gefunden 

werden. Er ftatuirt allo außer dem Naturrechte und der (po— 

fitiven) Theologie noch eine rationelle Lehre der innern Pflich- 

ten, d. 1. eine Moralphiloſopie. — — Thomafius, 

diefem Manne — der, zwar ideenlos wie die ganze Richtung, 

dennoch durch die Frische und Derbheit feines Verſtandes eben 

jo Sehr gegen die frühere ſchulmäßig gefränfelte Behandlung, 

die er von Anfang an befampft, ald gegen die Mattheit Wolfs 

und jener Nachfolger abftiht — war es vorbehalten, das, 

was Leibnit ahnte, ind Werk zu jeßen. Seine eriten Schriften 

find zwar damit beichäftigt, das ſocialiſtiſche Syſtem in der 

überlieferten Weiſe durchzuführen, und es fehlt auch bei ihm 

nicht der Titel de promiscuis offieiis humanitatis. Aber die 

Willkür, mit welcher das forum externum und internum bei 

den Socialiſten gemifcht find, beitimmt ihn, ein Princip der 

Ethik aufzufuchen, durch welches ev den beiden Klaſſen von 

Pflichten jeder eine eigne Grundlage zu geben im Stande ilt, 

jo dab ihr verichtedener Charakter aus der Bernunft bewiejen 
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werden fünne, und zwar, wie er behauptet, mit einer Gvidenz, 

daß fie auch dem Beichränfteiten (stulto) einleuchten müffe. 

Damit ftürzt er das joctaliftiihe Syitem, in deffen Prineip, dem 

Trieb nach Gejelligfeit, eine ſolche Ausicheidung nicht unter 

gebracht werden konnte, und jeßt den Trieb nach Glückſeligkeit 

an die Stelle. Aus ihm folgert er das doppelte Gejeß: den 

äußern und den innern Frieden zu ſuchen. Diejer Untericheidung 

entipricht denn Necht und Moral — negative Pflicht, den Andern 

nicht zu verlegen, und pofitive, ihm zu thun, was man fid) jelbit 

wünſcht — forum externum und forum internum — Erzwing— 

barkeit und Nichterzwingbarfeit der Pflicht. Thomaftus tft daher 

der exite, der für die Eintheilung der vollfommenen und uns 

vollfommenen Pflichten, die fich Ichon bei Grotius findet, auch 

ein Fundament giebt, und der zuerſt die Pflichten nach dem 

Kriterium der Erzwingbarkeit in die regulas justi und in die 

regulas honesti, decori, offieia humanitatis wirklich aus— 

icheidet *). Sein jpäteres Werk: Fundamenta juris naturalis, 

beihäftigt ſich im erſten Buche mit Auseinanderſetzung jeines 

neuen Princips; die folgenden, indem fie die Anordnung jeines 

eriten Werkes, Institutiones jurisprudentiae divinae, bei— 

behalten, find bloß dazu bejtimmt, jeine jetzigen Abweichungen 

von demſelben anzugeben. Dieje beitehen aber fat in nichts 

Anderem, ald dab er überall die Pflichten, welche nicht um 

des äußern, jondern des innern Friedens willen beitehen, und 

die er früher, den Socialiſten folgend, mit jenen zufammen und 

zwar großentheils als erzwingbar abgehandelt hatte, nunmehr 

von ihnen jondert und als unerzwingbar bezeichnet, 3. B. die 

väterlihe Gewalt. — In der Wolfiihen Schule findet fi) 

hierin fein Fortgang. 

*) Fund. jur. nat. 1. II, e. 6. 8.3. Mit Unrecht hat man dief 
jeinen Schülern zugejchrieben. 
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Durch das Syſtem des Thomaftus tft es nun zwar erreicht, 

dab die materiellen Charaktere, innerer und äußerer Friede, 

pofitive und negative Pflicht, und die formellen, Zwang und 

Nichtzwang, ſich gegenfeitig korreſpondiren; aber nicht, daß dieje 

auc als eine nothwendige Folge aus jenen erjcheinen, was doc) 

zu fordern tft. Es iſt nemlich fein Grund gegeben, warum die 

Gebote, welche den innern Arieden bezweden, die Grzwingbarfeit 

ausichließen, die den äußern bezweden, fie fordern. Es fünnte 

entiweder für beide Arten, oder für feine von beiden Der freien 

Wahl überlaffen bleiben, ob fie erfüllt wirden oder nicht. Um 

diefen Grund geben zu können, und jomit die verjchtedene 

Wirkung von Moral und Necht aus ihrer verjchiedenen Natur 

als nothwendig herleiten zu fünnen, mußte an die Stelle des 

innern und Außern Friedens die innere und Außere Freiheit 

gejet werden. Das geſchah durch Kant. Innere Freiheit 

Ichließt ihrem Begriffe nad den Zwang aus. Die Gejeße, 

welche bloß fie zum Zwede haben — nicht unmittelbar die 

beitimmten Handlungen, zu denen fie fich entjchließen ſoll — 

wideriprechen ſich jelbit, wenn fie zwingen. Die Gejeße ‚zum 

Ziele der äußern Freiheit hingegen müſſen zwingen, weil fich 

die äußere Freiheit nicht durch die zufällige Erfüllung und 

Nichtverleßung ergeben kann, wie 3. B. das Wohl, weil da 

Freiheit aufhört, wo der Erfolg von Andern abhängt, follte 

auch diejer Erfolg wirklich eingetreten jeyn. Giebt mir z. B. 

jemand meine Sache, war er aber nicht genöthigt fte mir zu 

geben, jo babe ich wohl die Sache erhalten, aber es beiteht 

und bejtand nicht meine Freiheit über die Sache. Sp enthält 

Moral die Gejeße zum Zwecke der innern, Das Naturrecht die 

zum Zwecke der äußern Freiheit. Wiewohl der im Leben vor— 

handene Unterichied erzwingbarer und nicht erzwingbarer Pflichten 

allein dazu aufforderte, ein Princip zu juchen, aus den er ſich 

R 9 
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logiſch rechtfertigen lafje, und bei dem Aufjuchen deſſelben allein 

(eitete; jo wird nunmehr, nachdem ein jolches gefunden tt, 

umgefehrt das Beltehende nach dieſem Principe beurtheilt. Die 

Ausiheidung im Leben ſoll gerade die feyn, welche man aus ihm 

zu folgern vermag. Daher gilt es von nun an entichteden alö 

Anforderung der Vernumft, daß nur die Geſetze, welche 

die Außere Freiheit zum Zwecke haben, erzwingbar 

jeyn Dürfen. 

Hiermit hätte die Entwidelung schließen fünnen, wenn 

nicht dadurch immer noch der eigenthümliche Begriff des Rechts— 

gebietes unberührt bliebe, auf welchen die äußere Freiheit nun 

auch von felbit hinführt — das Recht im jubjeftiven 

Sinne Wie das Nechtsgejeb nad) der Eigenthümlichfeit feines 

Zieles, der Freiheit, nothwendig Zwang fordern muß, jo aud, 

daß diefer Zwang vom Belieben deſſen abhänge, zu deſſen Frei— 

beit das Geſetz befteht. Denn auch wenn ich den Gegenstand 

meiner Freiheit zwar mit Sicherheit erhalte, aber es nicht von 

mir abhängt, ihn auch nicht zu erhalten, jo bin ich nicht frei. 

Der. Zwang, durch den ich das Meinige erhalte, muß jchlechter- 

dings nur Folge meines Willens jeyn, wenn meine Freiheit 

erreicht jeun ſoll. Dieſe Freiheit will das Ethos. Und das 

Entjcheidende dabei tft: es bat fie nicht bloß zum Ziele, für 

welches es die Handlungen der Uebrigen fordert, jondern es 

ertheilt fie unmittelbar jelbit. Der, für welchen fie feitgejebt 

wird, hat das Bewußtſeyn, daß ihm die Freiheit nicht exit her— 

vorgebracht werden jolle, jondern daß er fie ſchon habe und 

von ihr Gebraud machen dürfe. Sie tft nicht wie 5. B. das 

Wohl etwas, das, wiewohl von Ethos gefordert, doc) ſich nur 

faktiſch ergiebt und als Faktiſches beiteht, ſondern fie ift eine 

Wirkung des Ethos und jelbit ein Ethiſches. Dieje unmittelbare 

Sanftion der Freiheit findet fich jeit den Nömern entichteden 
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im menfchlichen Leben und Bewußtfeyn, vor Allem im germa- 

niſchen. Sie ilt Thatſache, die Wiſſenſchaft konnte ſie nicht 

entfernen und nicht läugnen, ſie mußte ſie in ſich aufnehmen. 

Damit ergiebt ſich ihr aber ein neuer Unterſchied des moraliſchen 

und des Rechtsgeſetzes. Das moraliſche wirkt bloß eine Noth— 

wendigkeit und hat bloß eine Folge für den, welcher dieſer 

Nothwendigkeit unterliegt. Der, für welchen ſich irgend etwas 

aus dev Erfüllung jenes Gebotes ergiebt, deſſen Wohl z. B. 

bewirft werden ſoll, jteht in feiner Verbindung mit feinem 

Gebote jelbft. Sein Verhältniß, welches Grotius aptitudo 

nennt, ift daher ohne alle ethiſche Bedeutung, und dev Begriff 

der aptitudo hat ſich auch bald in der Ethik verloren. Allein 

Das Mechtögefeß legt nicht bloß Nothwendigkeit auf, jondern es 

ertheilt auch Freiheit, es hat fo, nicht bloß wenn es erfüllt wird, 

jondern ſchon dadurch, dab es beiteht, eine Doppelte Beziehung, 

die eine zu dem, welchem, die andere zu dem, für welchen es 

gegeben it, zu dem Verpflichteten und zu dem Berechtigten. 

Fa der Zwang jelbft, durch den jene Pflichten ſich von den 

moralischen unterjcheiven, ericheint nur als Folge jener Freiheit, 

und zum Beweiſe deſſen wird er nicht unmittelbar durch fein Ge— 

bot in Anwendung gebracht, ſondern nur durch den Berechtigten, 

wenn er will. So tritt bei ihm die Nothwendigfeit, die es 

gleich der Moral auflegt, zurüd als das Sefundäre, und als das 

Erſte teitt hervor die Freiheit, die es einſetzt — das Recht. Daher 

ſprach endlich Feunerbacd)”) den Unterichied der Moral und des 

Naturrechts jo aus: Moral iſt die Wiſſenſchaft der 

Pflichten, Naturredt die Wiſſenſchaft der Rechte. 

Mit dieſer Ausicheidung bat ſich aber die Ethik in zwei 

Widerſprüche verwicelt, deren Löſung ihr Problem it. Der erſte 

*) Kritik des natürlichen Rechts. 
9* 
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ift der zwilchen dem moralischen und Nechtögejeße und den, 

was fie nothwendig mit ich führen. Der andere iſt der zwi— 

ichen dem Nechtögejeße und der Befugniß. 

Fürs erfte: indem Vernunft fich die äußere Freiheit zum 

Ziele jetzt, fommt fie unvermeidlich dahin, die Möglichkeit eben 

derjelben Handlungen als Rechtsgeſetz zu fichern, welche fie als 

Moral verbietet. Niemand darf den, der fich ſelbſt tödten, der 

fein Gut verichwenden will, daran verhindern nach dem Nechts- 

gejeße, obwohl das moraliiche es fordert, daß diefe Handlungen 

unterbleiben. Die Wolfiſche Schule jchränkt daher die Be— 

fugniß nur auf moraliſch erlaubte Handlungen ein. Allein Die 

Moral durchdringt alles Handeln, und ed wide am Ende aud) 

die Befugniß wegfallen, müßig zu gehen, weil Müßiggang gegen 

die Moral iſt; ſein Eigenthum zu gebrauchen, weil Bepürftige 

da find. Kant jucht den Widerſpruch dadurch zu heben, daß 

die Vernunft die äußere Freiheit zu ihrem eignen Zweck exrtheile, 

damit ihr Gebote innerlich frei erfüllt werden fünnen. Eine 

Perfon würde ſich auch in ſolchem Falle nicht wideriprechen. 

Sie fünnte in Berfuhung führen, damit der Sieg um ſo herr— 

licher jev, fie könnte das, was fie eigentlich will, vorläufig nicht 

wollen, aus Nüdjicht auf das Ende. Allen diejes Aufgeben 

und Einſchränken jeiner jelbft zu fünftigem Zwecke, dieje freie 

Wahl der Mittel it nicht das Weſen eines Vernunftgeſetzes. 

Bernünftig notwendig aber für die innere Freiheit ift die äußere 

feineswegs. Erfahrung zeigt wohl wie ſehr fie aufeinander wirken, 

doch ihrem Begriffe nach find beide unabhängig. Wenn die 

ſtenſchen auch am Selbitmorde, an der Verfchwendung, am 

Müßiggange durch Außere Gewalt verhindert find, jo kann dennod) 

ihre innere Gejinnung dabei jeyn, dab; fie nicht verſchwenden, 

fich nicht jelbit tödten, nicht müßig geben. Im andern Falle 

müßte ja die Vernunft nicht bloß gegen die Beichränfung durch 
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die übrigen Menschen, ſondern — gegen die Beſchränkung durch 

die Natur ſichern. Sie müßte z. B. alle Leute reich machen, damit 

ſie freiwillig genügſam ſeyn — und auch wieder alle Leute 

arm, damit nicht der Ueberfluß, ſondern die Redlichkeit ſie vom 

Stehlen abhalte. Ja der Widerſpruch geht noch weiter. Ver— 

nunft fordert als Moral, daß der Zwang abgehalten werde; 

dagegen als Rechtsgeſetz das Gegentheil, daß gezwungen werde. 

Nun erſtreckt ſie ſich aber als Moral auf alle Handlungen, und 

ſo kommt es, daß ſie dieſelben Handlungen nothwendig in zweierlei 

Weiſe vorſchreibt, durch das, was ſie in der einen thun muß 

(erzwingen), etwas begeht, was fie in der andern nicht geſtatten 

kann. Das Mechtögeleß gebietet mir, den Gläubiger zu bezahlen, 

ih muß alfo nach der Bernunft dazu gezwungen werden. Nun 

gebietet mir aber Moral daffelbe; es iſt alfo wider die Ver— 

nunft, daß ich gezwungen werde. Daher hat Kant die Unter— 

ſcheidung: die Moral ertheile wohl den Nechtspflichten auch ihre 

Sanftion; aber es werde doch der Inhalt derfelben gar nicht 

von ihr, ſondern durch das Nechtögelet gegeben *). Das hebt 

aber den Wideripruch gar nicht, fo wie nur Moral die rechtlichen 

Pflichten auch zu den ihrigen macht. Denn damit ift ſie genöthigt, 

auch für dieſe die zwangloje Entichliegung zu fordern. — Deß— 

wegen ilt im der jpätern Periode des Naturrechts überall das 

Beltreben ausgelprochen, dem Nechte ein jelbititändiges Princip 

zu geben, das von der Moral völlig geichieden wäre. Dadurch, 

glaubt man, würde diefem Wideripruche abgeholfen werden. Allein 

dazu reicht es nicht hin, das Nechtögejeß und den Zwang von 

der Moral, jondern fie müſſen von der Ethik überhaupt gefondert 

werden. Das erfüllte dann Fichte, und er hat dabei das Bewußt— 

jepn, ein längſt erfanntes Bedürfniß endlich befriedigt zu haben. 

*) Methaphnfiihe Anfangsgründe der Rechtslehre, II. Aufl. ©. XVI. 
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Fürs andere find Nechtsgefeß und Necht ihrem Begriffe 

nach widerfprechend. Hier fragt es fid) nemlich nicht mehr, warıım 

ein Rechtsgeſetz beiteht, ein Geſetz, das mir die Freiheit der 

Andern zu Ichonen auflegt, ſelbſt gegen die moraliichen Zwecke; 

fondern wenn es beiteht, wie daraus eine Befugnis abgeleitet 

werden fanır. Denn Necht, die Freiheit zu thun oder nicht zu 

thun, kann unmöglich aus einem Gejete folgen, als welches nur 

das Notbwendige enthält. Der Verſuch, dieje beiden Begriffe 

zu vereinigen, it dev fortbewegende Trieb in der Gejchichte dev 

Grundbegriffe des Naturrechts. Die älteften fühlen die Noth- 

wendigfeit jolcher Vereinigung noch nicht. Ber ihnen wird plötzlich 

von der Deduftion des Geſetzes und der Pflicht abgebrochen, 

um das Recht ald eine facultas moralis, als eine potentia activa 

abzubhandeln, der dann nur obenhin als Urſache die natura, lex, 

consensus oder Deus zugeſchrieben wird. So wie das ernſtliche 

Bemühen, hierin einen ſyſtematiſchen Zuſammenhang zu finden, 

aufkam, ſtemmte man ſich dem abſtrakten Charakter getreu ſo lange 

als möglich dagegen, in der Befugniß einen neuen Begriff zu 

ſehen. Es war daher der nächſte Verſuch, ſie als unmittelbar 

mit der Pflicht geſetzt, nur als eine andere Seite derſelben zu 

betrachten: „was ich ſoll, das darf ich auch“; daher enthält jedes 

Gebot ſchon ſeinem Begriffe nach die Berechtigung. So Wolf, 

Nettelbladt u. A. Allein das iſt nicht Berechtigung; denn 

dieſe darf auch unterlaſſen, und es giebt Rechte auf Dinge, die 

man nicht ſoll. Statt in der eignen Pflicht wurde nun die Be— 
rechtigung in der Pflicht des Andern geſucht: „wenn ich für dich 
ſoll, ſo darfſt du, meine Beſchränkung iſt von ſelbſt eine Erwei— 

terung für dich.“ So Heydenreich, Hoffbauer u. A. Allein 

daraus, daß ich mich zwingen laſſen ſoll, folgt ja noch gar nicht, 

daß der Andere mich zwingen dürfe. Wenn ich, indem ich mich 

nicht zwingen laſſe, unvernünftig handle, iſt damit noch nicht 



2. Kapitel. Eintheilung in Moral und Naturredt. 135 

gejagt, daß der Andere, indem er nich zwingt, vernünftig handle. 

Die Freiheit des Berechtigten würde jo faktiſch beftehen, wenn 

der Verpflichtete wirflich dem Gebote nachkommt; aber fie hätte 

nicht den ethiichen Gehalt, der beim Begriffe des Nechts gedacht 

wird, und ihr wirklicher Gebraud) wäre jogar vernunftwidrig, 

weil man überhaupt die Freiheit des Andern nicht beichränfen 

darf. Auch die jonitige Eigenthümlichfeit der Nechtspflicht, z. B. 

dab ihre Erfüllung vor der der moraliihen den Vorzug hat, 

läßt fich nur dann erklären, wenn es ihr Wefen ift, daß ein 

vorausgehendes Necht fie fordert. Dann darf man aber nicht 

wieder das Necht aus ihr herleiten. Es mußte alſo aufgegeben 

werden, das Necht aus dev Pflicht, ſey es der eignen, ſey es 

des Anden, zu folgern. Nun blieb feine Wahl, als es aus dem 

Nechtsgeiete unmittelbar abzuleiten. Der Begriff des Nechts- 

geſetzes enthalte, wie er gelegt tit, auch den der Befugniß. Hier 

jtieß man aber eben auf den Wideripruch der lex permissiva. 

Ein Gefeß kann nur gebieten und nicht erlauben, der bejondere 

Inhalt des Nechtögejeßes würde alio die allgemeine Natur des 

Geſetzes aufheben, was abjurd iſt. Nun ift zwar in der That ein 

Freiheit ertheilendes Gele durchaus nicht wideriprechend, Wenn 

von reell wirkenden Gejeßen die Rede iſt. Denn es laft fich 

überhaupt von feiner lebendigen Urſache vor der Erfahrung jagen, 

was fie vermöge und was nicht, und daß Freiheit nach ihnen 

entiteht, zeigt gerade die Erfahrung. So macht das Naturgejeß 

der Zeugung den Sohn jelbititändig gegen den Vater, das Geſetz 

des Staates ſanktionirt die Freiheit des Bürgers, und das Gebot 

des Herrn macht den Sklaven frei. Allein das Vernunftgeſetz 

fann Freiheit nicht ertheilen; weil ed die Handlungen, die es 

einräumen ſollte, als Folge enthalten, daher vorjchreiben müßte. 

Der allgemein gefühlte Wideripruch in der lex permissiva hat 

aljo feineswegs die Wahrheit: aus einem Gelee kann ſich feine 



136 II. Bud. IT. Abſchn. Genefis des Naturrechts im Allgem. 

Freiheit ergeben. Sondern die: was fi a ergeben ſoll, 

kann fich nicht als Mögliches, ſondern nur als Nothwendiges 

ergeben. Dennoch konnte man nicht mehr zurück, und die Befugniß 

mußte im Begriffe des Rechtsgeſetzes durchaus gefunden werden. 

Da ergriff Kant den Ausweg, er enthalte jte nicht unmittelbar, 

fondern mittelbar: das Rechtsgeſetz, das etwas, aber nicht alles 

gebietet oder verbietet, jet damit eine leere Sphäre, in diejer 

kann von ihm aus beliebig gehandelt werden — das iſt Be— 

fugniß. Allein das ift nur eine negative, nicht eine politiwe 

Erlaubniß, ein Nichtverbot it noch fein Recht. Die Freiheit 

würde auch hier und ungeachtet der Zwangspflicht der Adern 

nur als eine faftiiche folgen, und die Eigenthümlichfeit Der 

Nechtspflicht nicht erklärt jeyn, eben jo wie bei dem Verſuche, 

das Necht aus der Pflicht des Andern abzuleiten. Alſo direkt 

als pofitive Erlaubniß muß das Nechtögejeb die Befugniß ent— 

halten — darauf befteht zuletzt noch Feuerbach — und dieſes 

iſt auf der andern Seite wieder nicht möglich, weil ein pofitiv 

erlaubendes Vernunftgeieß ein Wideripruch ift. So mußte denn 

der letzte Schritt des Naturrechts geichehen: das Recht des 

Menichen mußte die Stelle eines Urſprünglichen enthalten, aus 

welchem jelbit erit das Nechtsgefeß fich ergiebt. Nun war der 

Verlauf der: zuerit erichten es als Folge der Pflicht — denn es 

liegt im Weſen des Ethos, die Pflicht uriprünglich zu wollen — 

ſodann als Grund der Pflicht, aber doch als Folge des Nechts- 

geſetzes, zuletzt als Grund des Rechtsgeſetzes jelbft. Damit bat 

es aber aufgehört, aus der Vernunft zu folgen, es tft ſelbſt die 

erite Annahme und braucht fich auch die Herrichaft des Nechts- 

gejeßes nicht mehr gefallen zu laſſen, das Naturrecht fällt aus 

der Ethif heraus. Diejer Schritt geſchah auch in dieſer Be- 

ztehung, wie im der zuerit erwähnten durch Fichte, umd tft 

nur ein integrirendes Glied in der Geftalt, welche die ganze 
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Philofophie durch ihn erhielt. Dort ift alfo ſowohl ex felbft 

als jeine weitern Folgen zu betrachten. 

Man muß fih aber nun die Frage beantworten: warum 

bemüht fi denn das Naturrecht vergeblich, Necht aus Pflicht 

oder Pflicht aus Necht abzuleiten, warum läßt es nicht beide mit 

einem Schlage aus dem Nechtögejeße folgen? Dann würden die 

Charaktere der vollfommenen Pflicht aus dem mit ihm zugleich 

geſetzten Rechte, und umgekehrt die pofitive Berechtigung aus der 

mit ihr zugleich geſetzten Pflicht des Andern erklärt. Dem fteht 

nur im Wege, dat jolche Produktion feine logiiche mehr iſt. In 

einem lebendigen Leib iſt wohl etwas zugleich Wirkung und 

Urſache eines andern. Aber die vernünftige Deduftion kann nur 

das eine in dem andern, oder beide, nicht durch einander bedingt, 

im höhern Begriffe finden. Der Verſuch, Recht und Pflicht 

zugleich hervorgehen zu lafjen, der gegen das Ende der Richtung 

feineswegs fehlt, iſt daher ein bloß ſynkretiſtiſcher, ſie kommen 

nebeneinander heraus, ſtatt Durch einen lebendigen Trieb ein 

Ganzes zu werden, und diefer Verſuch kann daher auch das 

Beabfichtigte nicht leilten, wie Feuerbach *) ihm machgewiejen 

hat. Die abftrafte Ethik fordert, wie oben ausgeführt worden, 

feine Zuftände, fondern nur Handlungen des Individuums. 

Das Rechtsgeſetz kann nicht in die Welt jagen: es beitehe ein 

Staat! weil nur Vereinzelte find, die ed hören. Es kann eben 

jo wenig jagen: du ſollſt in deiner Freiheit gefichert jeyn! 

weil dieß nicht Sache jeiner Macht ift. Es kann nur zu dem 

Emmen jagen: ich verwehre das nicht! und zu dem Andern: 

du ſollſt div dieſes gefallen laſſen! Mas aber für den Emmen 

gejagt wird, it für den Andern nicht da. Jedem muß das, 

was für ihn gelten fol, als Recht oder als Pflicht, feine „jelbit= 

*), L. ce. pag..209 ff. 
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eigne Vernunft“ erklären, die bloß zu ihm, nicht zu den Andern 

ipriht*). Das Nichtverbot des Einen und die Beſchränkung des 

Andern kommen fo wenig in Zuſammenhang als zwei, deren jeder 

von dem Andern träumt. Es iſt feine reelle Nacht über ihnen und 

fein veeller Zultand um fie, der fie verbände. Das Hecht würde 

nur dann als natürliches Ergebniß des Vernunftgeſetzes er— 

jcheinen, wenn dieſes jo lautete: du jollft div deine Freiheit jichern, 

Eigenthum behaupten! hiermit würde es wirklic, eine Nothwen— 

digfeit auflegen. Allein jo lautet das Rechtsgeſetz nicht, und 

wenn es jo lautete, fo bejtänden nur Pflichten, feine echte. 

In alle dieſe Schwierigfeit fam das Naturrecht noth— 

wendig durch die Beichaffenheit jeines Principe. Aus der Ver: 

nunft fann fich nicht Verichtedenartiges, Freiwillig gegen einander 

Abgegränztes ergeben. Vernunft kann fein gegen fie jelbititän- 

diges Produft erzeugen. Der Menich, tjolirt denfend, iſt nur 

zu iſolirten Handlungen aufgefordert, fein Zuftand, in den er 

zugleich mit Mehreren gehörte, kann fih ihm als Vorſchrift 

oder Sanftion fund geben. — Man halte daher die hier auf: 

gedeckten Schwierigkeiten und Wideriprüche nicht für überflüffige 

Subtilität. Subtilität it ja überhaupt nur das Bemühen, die 

Reſultate durch eine ſolche Folgerung zu erhalten, welche die 

Merfmale des Begriffs allein ftrenge feſthält und nichts fich 

gefallen läßt und hereinzieht, was die lebendige Wirklichkeit 

aus der Sache bildet. Und worin beiteht die abitrafte Philo— 

ſophie anders als im dieſem Bemühen? Ihr Wejen it aljo 

Subtilität, und zu unterfuchen, wohn man mit diejer gelangt, 

iſt der einzige Weg, fte einzujehen und zu würdigen... Site hätte 

gewonnenes Spiel, wenn man die Anforderungen, die fie über: 

haupt aufftellt und durchzuführen behauptet, nicht auch im Werke 

*) So erklärt es auch auf das beftimmtefte Feuerbach 1. c. p. 147. 148. 
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ſelbſt an fie machte und fie firenge darauf verwieſe. Sie will 

es auch nicht anders. Denn alles das, wozu jene Subtilität 

nöthigt, ijt, wie gezeigt worden, von den hervorragenden In— 

telligenzen der Nichtung wirklich anerkannt und der wifjen- 

schaftliche Fortſchritt danach eingerichtet worden. Es bewährt 

fich bier, was oben behauptet wurde: der geichichtliche Verlauf 

ſelbſt bildet das Gericht. 

Drittes Kapitel. 

Dh ia RE. DE an Ba ach ad Ban Dale a aa 2 

(Naturrecht im fpätern Sinne.) 

Die Gleichheit. — Die Deduftion des Naturrehts aus dem Begriffe ber Freiheit. — 

Begriff des Urrechts und feine Geſchichte. — Negativer Charakter des Natur- 
rechts. — Verhältniß des Naturrechts zum römifhen Rechte. — 

Man kann die Logik das Herz der neuern Philojophie 

nennen, das ihre Pulſe ausjendet und wieder in fich zurücd- 

ſchlingt; das Naturrecht aber ihr Angeficht, in welchem Die 

Seele fich Ipiegelt. Denn Freiheit der Menfchen, Die geheime 

Triebfeder in allen ihren Beitrebungen, zeigt fich bier auch als 

ausgeiprochenes Princip. 

Sit die Freiheit aus dem Begriffe des Menjchen gefolgert, 

jo muß fie für jeden in gleihem Maaße fich ergeben. Und ift 

dieje Freiheit das ausjchließende Ziel aller Zwangsgeſetze, jo ift 

nichts, was die Gleichheit aufheben fünnte. Zur Ungleichheit 

des Nechts gelangt die Ethik, die von dem Ziel der Verhältniſſe 

ausgeht. Soll’ein Stand der Ehre, ein Repräſentant der 

göttlichen Majeſtät beitehen, jo muß jenem ein Vorzug der 

Geburt, diefem Heiligkeit und Unverleßlichkeit zugeftanden werben. 

Die Beltimmung der Familie weilt dem Manne eine andere 
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vechtlihe Stellung an als der Frau. Ungleichheit des Nechts 

würde auch das Ideal des Menichen fordern, jene höchite 

Beichaffenheit feines Weſens, zu der er beitimmt tft. Die grö— 

ßere Annäherung an fie müßte größere Freiheit und Berechti— 

gung erzeugen. Aber der Begriff des Menjchen ift bei allen 

und in jedem Verhältniffe vorhanden. Darum ift völlige Nechts- 

gleichheit die Anforderung des Vernunftrechts, ſie wird von 

ſämmtlichen Naturrechtslehrern, von den älteften wie von den 

neuelten, gemacht. Folgerichtig durchgeführt verbietet fte Vorzüge 

der Geburt, Majeſtätsrechte, wenigitens unwiderrufliche, Rück— 

ficht auf die Individualität, jey es als Bevormumdung oder als 

Anerfennung des Ideals. Ste führte dahin, den Frauen glei 

chen Antheil an der Staatöverwaltung zu geltatten, wie ben 

Männern, und ſelbſt Kinder im Alter des Denkens, bei welchen 

alfo der Begriff des Menichen beitebt, müßten das Necht ha— 

ben, nicht bevormundet zu werden, und gleiche Stellung mit 

den übrigen zu erhalten. Der Platoniiche Grundfaß: „jedem 

die Stellung, wozu ihn Natur angewiejen!“ und dieſer: „jedem 

die gleiche!" find der äußerſte Gegenjab. 

Die Freiheit als Prineip des Naturrechts tft aber zunächit 

ohne Inhalt, d. 1. ohne beitimmten Gegenftand und ohne 

Schranke. Das Naturgemäße wäre, daß jedes Necht zuerit 

durch jeinen Gegenitand beftimmt werde und daraus fich die 

Schranfe ergebe. Hier muß die Beſtimmung umgekehrt vor fich 

gehen. Denn der Gegenftand kann aus jener leeren Freiheit 

nicht gefunden werden: wohl aber die Schranfe an der gleichen 

Freiheit der übrigen. Aus diefer Schranfe find daher die be— 

ftimmten Gegenſtände der Nechte abzuleiten, wenn fie anders 

bloß nach der Vernunft abgeleitet werden follen. Es werden 

die verichiedenen Gegenſtände der Erfahrung, als Unterjat, 

unter den Begriff der gleichen Freiheit aller, als Oberſatz, 
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geitellt, und die Konklufion muß die beftimmten Nechte und In— 

ftitute ergeben. Diejes auszuführen iſt eben die Thätigkeit des 

Naturrechts. — Unter den Gegenftänden, welche jubjumirt 

werden, jcheiden fich aber jogleich zwei Klaffen durch ihre ge- 

nertiche Verſchiedenheit. Es giebt nemlich ſolche Gegenftände, 

in deren Befi der Menſch Schon mit feinem Dajeyn fich befin- 

det, 3. B. das eigne Leben, die eignen Gedanken, der Gebraud) 

der Glteder u. ſ. w., und ſolche, mit denen er erſt in verichie- 

dener Weile in Berührung tritt, ſich mit ihnen verbindet und 

wieder von ihnen trennt, oder die Doc, nicht bet jedem Men: 

hen gedacht werden müſſen. Das tit die Untericheidung der 

angeborenen und erworbenen Rechte (jura connata und 

acquisita). Auf fie führt Schon das verjchtedene VBerhältni bei 

der Deduftion. Man braucht nur das Dajeyn des Menjchen 

zu analyfiren, um die jura connata zu erhalten, und erhält fie 

denn auch als beitimmte. Sch habe ein Necht auf dieje, d. i. 

meine Glieder u. j. w. Für die Jura acquisita aber mülfen 

Gegenjtände außer dem Menſchen und müſſen Vorgänge jub- 

jumirt werden, und dann erhält man fie nur als abftrafte, 3.8. 

echte über Sachen, exit das Faktiſche enticheidet über welche. 

Es ftellt fich aber aud) ſogleich die Nelevanz des Unterichtedes in 

den Folgen dar. Nach der poltulicten Gleichheit müfjen die 

angeborenen Nechte dem Einen wie dem Andern in gleicher Weile 

zufommen, während es fich bei den erworbenen eben exit fragt, 

inwieweit durch den Vorgang, welcher zu ihnen führt, jene ur— 

jprüngliche Gleichheit aufgehoben werden darf, und inwieweit 

fie im beftimmten Falle aufgehoben iſt — daraus die Folge für 

die Veräuberlichfeit und für die Beweislaft. Deßwegen haben 

ſchon die älteiten Schriftiteller die Unterſcheidung der angeborenen 

und erworbenen Rechte. Pufendorfs Unterjchetdung der 

obligatio connata und adventitia ift mit ihr völlig daſſelbe; 
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denn zu der eriten rechnet er die „obligatio omnium hominum 

adversus quoslibet homines qua tales, per quam invicem Jus 

naturae usurpare socialemque vitam agere debent”)“*. Doch 

ift bet Thomaftus die Beitimmung nod ungenau, Jura con- 

nata find ihm diejenigen, welcdye man ohne consensus des Dbli- 

girten bat, fo daß auch die patria potestas darunter gehört **). 

Naher kommt Wolf: „jus eonnatum homini ita cohaeret, ut 

ipsi auferri non possit )“. Im jeiner ganzen Schärfe faht 

Hoffbauerz) den Unterſchied. Er jondert von den angeborenen 

Rechten nicht bloß die, welche den Vorgang des Vertrags, jondern 

alfe, die überhaupt einen beftimmten Vorgang vorausjeßen. Dieß 

tft denn der allgemein leitende, wenn auch nicht überall Klar 

erfannte Begriff. Allein Kant hob Scheinbar diejen Begriff wieder 

auf. Die Frühern nemlich handelten die natürliche Gleichheit 

der Menjchen und die jura connata ganz abgejondert von 

einander ab. Kant, ſyſtematiſch durchgreifend, ſucht ihren Zu— 

ſammenhang; er findet ihn aber Darin, daß er beide für einen 

und denjelben Begriff erklärt. So läugnet er die Mehrheit der 

angeborenen Rechte und führt fie alle auf das eine zurüc, wel— 

ches fein anderes tft, als jene urjprünglich gleiche inbaltlofe 

Freiheit jelbft, nad Kants Definition: das Necht nicht bloßes 

Mittel des Andern zu jeyn. Von nun an tritt an die Stelle der 

jura connata der Begriff des Urrechts. Kant muß aber 

doch einräumen, daß mit jenem Freiheitsbegriffe die einzelnen 

angeborenen Nechte, 3. B. das Necht auf guten Namen, feines- 

wegs unmittelbar ausgeiprochen, ſondern exit logiſch zu deduciren 

find, und daß Diele Deduktion doch auch wieder anderer Art iſt 

*) Pufendorf Elementa jur. nat. 1. 1, defin. 12. 8. 1. 
*), Thomas. jur. div. 1. I, ce. 1. $. 80 ff. 
*). Wolf jus. nat.,1, I, c.,3. 8. 74. 
+) Hoffb. 1. ce ©. 122 ff. 
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als die des Eigenthums, der Verträge u. |. w., und diefer 

Unterichied fi) in der Beweislaft wirffam zeige. So hat er 

zwar den Worten nach die jura connata verbannt: aber nicht 

der That nach. Sondern es ift nun der leere Freiheitsbegriff, 

das Urrecht, der Mittelpunkt des Naturrechts, aus welchem 

denn zuerit das unmittelbar in ihm Enthaltene und fodann erft 

das noch andrer Vorgänge Bedürftige hervorgeht). Indem 

das Daſeyn des Menjchen analyfirt wird, ergeben fich die 

Rechte auf das eigne Yeben, die Glieder, den guten Ruf, die 

Möglichkeit des Erwerbs. Sodann indem die Gegenitände 

außer ihm jubjumirt werden, Die Mechte auf Sachen, auf 

Handlungen Anderer und zwar entweder vorübergehend oder in 

dauernden Verhältniſſen. Dieß ift das Syſtem des Naturrechts. 

Der abitrafte Charakter ftellt fi auf ſolche Weile im 

Naturrechte völlig jo, wie in der Philoſophie überhaupt dar. 

Sn beiden iſt alles mur die logisch nothwendige Folge eines 

Grundbegriffs. Diejer Grumdbegriff, von dem nicht mehr ab- 

ftrabirt „werden fan, Subjtanz, tft in der Philoſophie das 

leere Seyn, in der Ethif it ed der Begriff des denfenden 

Weſens. Diejer wird nun jelbjt wieder dev Grundbegriff dev 

philoſophiſchen Nechtölchre, jo daß alle einzelnen Rechte und 

Inſtitute nur als feine Affektionen erfcheinen. Das Naturrecht 

trägt daher auch wie die abjtrafte Philofophie im Ganzen den 

negativen Gharafter. Wie die Subſtanz des Spinoza oder 

Hegels das ift, was nicht weggedacht werden kann, das reine 

Seyn ohne Inhalt, bloßes Nichtnichtſeyn, fo it auch die 

bier zu Grunde gelegte Freiheit nicht pofitive Macht (ahnlich) 

der Freiheit Gottes die Welt zu jchaffen, der Freiheit der 

P atoniihen Weiſen den Staat zu regieren), jondern ohne 

*) Kant metaph. Anfangsgr. d. Rechtsl. 2. Ausg. ©. XLV. 
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Inhalt, nur dasjenige, mit deſſen Abſeyn der Begriff der Frei— 

beit nicht mehr befteht — das Niht-Mittel-jeyn, Nicht- 

Unperſon, Nicht-Sklave-ſeyn. Im gleicher Weiſe tft 

auch die Entwicdelung aus diefem Begriffe eine negative, d. 1. 

eine bloß logiſche. Es darf nemlich fein Necht, Fein Inſtitut 

fich ergeben, das erit hervorgebracht zu jenem leeren Freiheits— 

begriffe als ein neues hinzuträte, ſondern nur jolche, von denen 

fich nachweilen läßt, daß, wenn er ausgeiprochen it, auch ihr 

Nichtdaſeyn unmöglich wird. 

Die Verwandtichaft des Naturrechtd mit dem Römiſchen iſt 

allgemein anerfannt, und ſchon daraus flar, daß die römiſchen 

Snititute, wie es wirklich geichab, in die naturrechtlichen Lehr— 

bücher aufgenommen werden fonnten. Zur Beleuchtung des 

Naturrechts möchte daher nichts fürderlicher ſeyn, als feine Ueber— 

einftimmung und feine Verſchiedenheit zu dem römiſchen Mechte 

jcharf zu bezeichnen, und den Grund von beiden zu zeigen. 

Das römische Necht erfennt wie das Naturrecht ein Necht 

des Individuums unabhängig won jeder göttlichen Anforderung 

über ihm. Wo aber immer der Menſch ich in irgend einer 

Beziehung von dem Zufammenbange losveißt, in dem er gejchaffen 

worden, da entiteht ein Mangel an Bildungstrieb und Bildungs- 

kraft und damit der abftrafte Charakter. Bei den alten Germanen, 

obwohl fie an Unabhängigkeit und Liebe derfelben die Römer 

überragten, war dennoch jedes Recht zugleich von der Pflicht 

durchdrungen; die Ehre — vielleicht nur ein andrer Ausdruck für 

Freiheit — die ihr Leben bejeelt, it nicht bloß unantaftbares Gut, 

jondern auch eine heilige Macht, die zu jeder That eben jo jehr 

auffordert, als fie zu ihr bevollmächtigt. Deßwegen befindet fich 

die germaniiche Nechtsanficht immer in der Totalität des Lebens, 

jede Befugniß entiteht, bildet ſich Fort, ändert fich mit den man— 

nigfachen Beziehungen, die um fie herum leidend und thätig an 
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fie rühren, und wird unausgejeßt zugleich mit ihnen beurtheilt. 

Es entjtehen durch die Wechjeldurchdringung mit ihnen immer 

neue Arten dev Anwendung, die feineswegs ſchon urſprünglich 

mit ihrem bloßen Daſeyn bezeichnet waren; das römiſche Recht 

dagegen, da es jede Befugniß iſolirt faßt, hat eben damit von 

allen lebendigen Verhältniſſen abſtrahirt und kann nur das er— 

halten, was unabänderlich mit ihrem Begriff gegeben iſt. Darin 

beſteht das abſtrakte Fortſchließen der Römer von den vorhan— 

denen Rechten und den Geſetzen, welche deren Inhalt bezeichnen. 

Mit der Leere des Lebens iſt der logiſche Charakter überall 

von ſelbſt eingetreten; denn er iſt nicht etwas erſt zu Erwar— 

tendes, ſondern nur was immer noch übrig ſeyn muß. Wenn 

die Kraft, die Neues bildet, zurückweicht, ſo bleibt alles, wie 

es iſt und in einem unverrückbaren Begriff gebannt feſtſteht. 

Sp weit find das römiſche Recht und das Naturrecht überein— 

ftimmend. Allen das römische Necht faßt nur die Schon vor- 

handene Befugniß iſolirt auf. Sein abftraftes Fortichließen 

beginnt alfo exit von gegebenen Nechten und Gejeßen. Diefe 

jelbft aber — die Bafis der Folgerung — find ihm aus der 

Totalität des Bewußtſeyns und der Verhältniffe der Nation 

hervorgegangen; MNeligion, Patriotismus, Familie, Nahrungs— 

weile, dieſe lebendigen Urſachen haben fie beitimmt, die ihrer 

Natur nach etwas Pofitives wirken, etwas, was fie nicht jelbit 

ihon find, erzeugen müſſen. So hat es eine Mannigfaltigfeit 

von Nechten und Gejeten, deren jedes fein eignes Dajeyn hat, 

die in feinem Begriffe — man mag unterlegen, welchen man 

will — enthalten find. Es iſt ein pofitives Necht. Dagegen 

das Naturrecht iolivt den Menjchen gleich von vorn herein. 

Was ſich hier ergtebt, it ſchon abitraft entitanden. Der Ur— 

ſprung der Nechte und. Nechtsbeftimmungen ift der leere Begriff 

der Freiheit, und es darf Schon zu diefem Grundbegriffe nicht 

® 10 
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Neues hinzufommen. Nicht bloß die Anwendung, jondern Die 

Erzeugung jelbft trägt den Lebensmangel. — In Nom konnte 
neben der perfönlichen Berechtigung und im Einflange mit thr 

auch ein Selbitjtändiges Necht des Staates, eine Anerkennung 

des Deffentlichen, vom Menſchen nicht abhängiger Zuftände, be— 

ftehben. Denn der Nechtszujtand hat dort eine lebendige Duelle. 

Das Naturrecht ſucht logiſche Einheit, es kann nur einen Begriff 

zur Bafis haben. Da es einmal vom Nechte des Individuums 

ausging, jchließt jeine Folgerung das des Staates aus, und es 

duldet feine Zwangspflicht, die nicht aus der Freiheit der Einzelnen 

hervorgeht. Endlich tft, wie oben auseinandergejeßt worden *), 

aller logiſche Zuſammenhang zeitlos. Was Vernunft fordert, ent— 

halt fie ohne allen Vorgang, und was ſich auf einen Vorgang 

gründet, das Folgt nicht aus ihr. Nechte, die durch Gejchichte 

entitanden find und fie vorausſetzen, find nicht die logiſch noth- 

mwendigen. Das xömilche Recht erkennt die reelle Wirkungsart 

der That und Begebenheit an, es abitrabirt nicht von Zeit und 

Geſchichte. Sondern was dieſe einem jeden bejchteden hat nad) 

den bejtimmten Saßungen in dev beftimmten Zeit, das eben ilt 

jein unantaltbares Recht (jus quaesitum) und wird ihm heilig 

gehalten. Sp erklärt e8 ſich, wie die Nation bei gleichen Tu— 

genden und Mängeln dennocd in ihren zwei Ständen jo ent: 

gegengejeßte Handlungsweiſe zeigt, in den Patriztern rückſichtslos 

leivenschaftliche Verfolgung ihrer Prärogative, in den Plebejern 

beijpiellofe Mäßigung, während fie empörende Härte erdulden. 

Es iſt die in den Augen der Nation anerkannte Heiligkeit jedes 

erworbenen, d. i. in der Gejchichte entftandenen Nechts. In dem 

ganzen Kampfe ericheint dadurd) der höhere Stand als der, welcher 

das Seinige ſchützt, und dem daher der Gebrauch jedes Mittels 

*) S. III. Bud 1. Abſchn. 
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nicht verargt wird; der untere hingegen als der, welcher es 

ohne Fug angreift. Und es iſt gewiß nicht Befangenheit oder 

Unfunde des Livius, wenn er den Kampf in diefem Charakter 

auffaßt, ſich als Römer auf die patriziiche Seite neigt, und in 

den Neden ſogar ausgezeichneter Plebejer die Unternehmungen 

dieſes Standes als Aufruhr und MWiderrechtlichfeit bezeichnen 

läßt. Die eigenthümlich römiſche Gefinnung hält alles Er— 

worbene für unverleglich, gleichviel zu welchen Nejultaten es 

führt, wie jein Gebrauch ſich zur Menſchlichkeit verhält, und 

endlich ohne alle Nüchicht darauf, was beftehen würde, wenn 

man ſich die Vorgänge, durch die es erworben worden, bins 

wegdenkt, da es doch denkbar ift, daß fie unterblieben wären 

Ganz im Gegentheile führt jene logiſche Ableitung der Nechte 

zur Nichtachtung und Zerftörung alles Erworbenen. In jedem 

Augenblicke fordert Vernunft aufs neue — denn fie fordert es 

unaufhörlich — daß die Begebenheiten ignorirt, das Wahre 

aus ihr allein gefunden, und daher alles, was ſich außerdem 

gebildet, vernichtet werde. Dieß ift der Trieb des Raiſonne— 

ments, welches in der neueſten Zeit alle Standes- und Ge- 

werböprärogative aufhob, um den ewigen, d. 1. zeit- und thats 

(ofen Zuftand der Vernunft herzuftellen. Zu der Nichtachtung 

des damals vorhandenen Zultandes hat ohne Zweifel in ihm 

jelbit eine nachdrücliche Aufforderung gelegen. Das aber be— 

dachte man nicht, da man nur logisch Nothwendiges beitehen 

laffen wollte, daß Das Leben, eben weil es Leben tjt, nicht ohne 

Geſchichte und Aenderung ift, und um jenes Ziel zu erreichen, 

jeder Moment den Akt der Zerftörung wiederholen müßte. Das 

Prinzip der Freiheit, bloß logiſch entwickelt, dient alſo keines— 

wegs dazu, die Nechte der lebendigen Menjchen zu ſichern, ſon— 

dern umgefehrt, es hebt fie auf, damit bloß Konſequenz beitehe. 

Die bejondere Eigenthümlichfeit des römischen Rechts zu 

10 * 
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bezeichnen, durch welche es jede Befugniß noch mehr tjolit als 

jelbft die naturrechtliche Deduftion, muß auf einen andern Ort 

verfpart werben”). 

Diertes Kapitel. 

Die einzelnen Inftitute des Naturrechts. 

Die beiden widerftreitenden Prineipien ber Bernunftphilofophie und ihre Durchführung 
durch alle Lehren des Naturrechts: Kontroverfe über die angeborenen Rechte — 

über das Eigenthum — über die Verbindlichkeit der Verträge — über den Inhalt 
der Verträge, Ausfhetdung der veräußerfihen und unveräußerlichen Rechte — über 

den Staat. — Anfängliche und Spätere Etellung bes Naturrechts zum pofitiven 

Nechte. — Untreue des Naturrechts gegen feine geforderte Methode. 

Das reelle Daſeyn des Philofophirenden und das Dent- 

gejeß wurden oben als Die beiden nothwendigen Prinerpten der 

Vernunftphiloſophie bezeichnet, und zugleich ihr Widerſtreit in 

der Produftionsweile hervorgehoben). Die allgemeine Ent- 

wicelung des Naturrechts hat num nur dieſe Principien und 

daher auch ihren Wideripruch enthalten. Durch ihn fam es, 

daß Recht und Nechtögejet nicht in Verbindung gebracht werden 

konnten, daß das Naturrecht Freiheit des Menſchen zur Grund- 

lage macht, und dennoch erworbene echte nicht anerkennt. Die 

Geneſis der einzelnen Snftitute ift num gleichfall8 nichts Anderes, 

als eine Wiederkehr derjelben Schwierigkeit, defjelben gegen- 

jeitigen Aufhebens, wenn man das eine oder das andere befolgt. 

Das ausſchließliche Princip der Rechtsgeſetze ſoll die Freiheit jeyn. 

Faßt man fie alö die reelle Freiheit, jo iſt recht, was fie thut; 

faßt man fie als den Begriff der Freiheit, jo iſt vecht, was fie 

tft (in beiden Fällen die Beeinträchtigung Andrer ausgenommen). 

*) ©. den Anhang zu Band II. Abth. I. ©. 509. 
**) S. oben II. Buch 1. Abſchn. 
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Nach jener reellen Wirfungsart ergiebt fi aus ihr eine Ver— 

änderung des anfänglichen Zuftandes, die bis zum völlig ent- 

gegengeleßten, wo fie fich jelbit aufgegeben hat, fortgehen kann 

und gar keine Schranfe duldet. Nach dieler ift gar Feine Ver: 

änderung möglich. Der Zuftand ift nothwendig gegeben, und 

die Freiheit hat nicht die Freiheit, indem fie fich irgendwo jelbit 

einschränfte, etwas gegen die logiiche Folgerung zu bewirken. 

Denn die Wirfungsart der Freiheit und die logifche Folgerung 

find fich eben darin entgegengejeßt, daß dieſe immer nur fekt, 

was fie Schon tft, jene etwas Anderes hervorbringen kann. — 

Deßwegen findet man im Naturrecht über jedes Suititut zwei 

entgegengejette Meinungen, von denen immer die eine fich auf 

jenes, die andere auf Diejes Princip unbewußt gründet, umd 

die ntemals zur definitiven Entjcheidung gelangen fünnen. 

Bon den angeborenen echten, dem echte auf Leben, 

Glieder, Ehre, dev Erwerbmöglichfeit fordert logiſche Deduftion 

unmittelbar aus dem Begriffe des Menſchen, daß fie da jeyen. 

Sonad find fie immer notwendig, und es tft gegen die Wer: 

nunft, wenn fie in irgend einem Augenblicke nicht beitehen. 

Dann kann es nicht vom Belieben abhängen, fie aufzugeben. 

Sind aber Leben, guter Nuf wirklich meine Nechte, Sache 

meiner Freiheit, jo muß ich fie behalten und nicht behalten, 

ihnen auch entjagen können, wenn ich will. So räumt Fichte*) 

ein, dab man jelbit feine Gedankenfreiheit rechtlich veräußern 

fönnte, wenn dieſes nur faktiſch möglich wäre. Nach diejer 

Folgerung ift der Mord eines Menjchen, der ihn felbit fordert, 

feine Nechtöverlebung, volenti non fit injuria. Nach jener iſt 

er eine jolche; denn es ift zwar nicht gegen Das, was dieſer 

*) Fichte in der anonym erfhienenen Schrift: Beitrag zur Berichti- 
gung der Urtheile des Publiftums über die franzöſiſche Revolution. 
2. Ausg. I. Theil. ©. 228. 
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Freie wollte, wohl aber gegen das, was aus dem Begriffe 

einer Freiheit folgt, gehandelt. Daher befennt ſich eim und 

derſelbe Schriftiteller, und nicht einer zweiten Nanges, zuerit 

zu der einen, ſodann zu der andern Meinung”). 

Der Konfequenz aus der gleichen Freiheit würde arith- 

metiſch gleiche Zutheilung der Objekte, Gütergemeinfchaft, ab— 

wechſelnder Gebraud, entiprechen. Das widerſpricht aber der 

febendigen Freiheit. Dieſe läßt fich die Objekte nicht ohne thren 

Willen zutheilen, ſie muß ſelbſt die Urſache des Beſitzes jeyn, 

hat fie diejelben aber gewollt und ergriffen, jo will fie aus— 

Schließlich über fie herrſchen; denn fie muß ihrer Natur nad) 

etwas bewirken fünnen, und fanır das nicht bei einer Gemein— 

Ichaft jener Art. Ihr entipriht Eigenthum und fein urſprüng— 

(ichev Erwerb durch Belttergreifung, fein abgeleitete durch 

Mebertragung. Nun fommt es aber, daß der Nechtszuftand 

durch Vorgänge, die geichehen und umterbleiben fonnten, be= 

itimmt wird. Dem einen Menjchen werden durch die That 

des andern, die er nicht verhindern konnte, die Objekte entzogen, 

und es entiteht, wenn auch bei uriprünglich und Dem Gedanfen 

nach gleicher Möglichkeit der Herrichaft über die Außenwelt, 

doch wirklich und in dem beitimmten Fall eine Ungleichheit. 

Im römischen Necht iſt dieß völlig übereimitimmend, denn es 

erkennt die Thaten des freien Menſchen als das Beſtimmende 

des Rechtszuſtandes; das Naturrecht aber nur die logiichen 

Folgen aus dem Begriffe feiner Freiheit, und ein Zuftand, der 

nicht bewirkt werden mußte, ift nicht logiſch nothwendig. Die 

Geſchichte der philophiichen Lehre vom Eigenthum zeigt denn 

auch das ewige Schwanfen zwilchen dieſem Dilemma. Nach 

Grotius folgt aus der Vernunft eine folche Gemeinjchaft 

*) Feuerbach Reviſion 2c. 2 Thl. ©. XXIX und Lehrbud) 1. Ausg. 
8. 40. Anm. 
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der Menſchen an allen Sachen, wie fie jet noch an öffentlichen 

Pläben, z. B. dem Theater, befteht. Steiner kann über ein 
beitimmtes Dbjeft ein dauerndes Vorrecht vor dem andern er- 

fangen, ſondern nur im faktiſchen Beſitze nicht geſtört zu wer— 
den, bat ex ein Recht, vermöge ſeiner Perfönlichkeit, nicht ver— 

möge eines Rechts an der Sache, und nur ſo lange und ſo 

weit als dieſes faktiſche Verhältniß reicht). Pufendorf, 
dem Neuere hierin folgen, mißverſteht Grotius, wenn er ihm 

den Gedanfen einer pofitiven Gütergemeinjchaft unterlegt. Die 

eigne Meinung des Pufendorf iſt nur darin won jener ver- 

ichieden, daß ev ſelbſt diefen Anſpruch auf Ungeftörtheit des 

faftiichen Zustandes läugnet: wenn Einer Früchte geſammelt 
habe, dürfe der Andere fie ihm wieder entreiken**). Indem 

Thomaſius lebteres verwirft als ein von Pufendorf jelbft 

widerlegtes „„jus Hobbesianum”, ift ev alſo wieder zur Anficht 
des Grotius zurückgekehrt“). Später aber icheint er eine po— 

fitine Gütergemeinschaft als das Vernünftige zu betrachten +). 

Entichteden ift Die der Fall bei Nettelbladttr). Darin 

aber ftimmten alle Pfleger des Naturrechts vor Kant überein, 

dat unmittelbar aus der Bernunft Gemeinſchaft aller Sachen 
(communio primaeva), jey es nun in was immer für einer 

Art, folge, und die Möglichkeit, dab gefondertes Eigenthum durch 

Oceupation entitehe, ihren Rechtsgrund nur in einer ausdrück— 

lichen oder ftillfehweigenden vertragsmäßigen Feſtſetzung haben 
könne. Selbit nad) Thomafius räth zwar Bermunft die Decu- 
pation; aber nicht jo praecise und distinete, daß nicht noch) 

*)"Grotmus 1.1], 0720872. 
**) Pufs!jur.:naturs1-h Ve: IV. 853, 

**) Thomas. jur. div. 1. II, c. 10. 

+) Thomas. fundam. eodem. 
++) Nettelbladt jurispr. nat. $. 255ff. 
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ein pactum dazu vonnöthen wäre. Erſt Kant geht den ent- 

gegengefehten Weg und läßt durch die willkürliche Handlung 

des Menichen es bewirken, daß Sachen dauernd an jene 

Rechtsſphäre gelmüpft werden. Ihm folgen die Späteren 

Fichte, Fries rechtfertigen zwar wieder, wie die Früheren, 

das Inſtitut des Eigenthums allein aus der Hebereinfunft der 

Menſchen; allein fie fommen dazu aus einem ganz andern 

Standpunkte. Db und warum Berträge hinreichen, Eigenthum 

zu übertragen, oder das Inſtitut ſelbſt vernünftig zu machen, 

gehört nicht in die Lehre des Eigenthums. Hier war es nur 

darum zu thun, ob es der freien That des Einzelnen, der 

Zueignung eingeräumt werde, die Gleichheit, welche unmittelbar 

im Freiheitsbegriffe liegt, aufzuheben. 

Um diejelben Angeln dreht ſich Die Kontroverſe, welche 

vielleicht die wichtigfte des Naturrechts genannt werden Fann, 

obwohl fie erft in der ſpätern Zeit jo allgemein Gegenftand der 

Bearbeitung wurde, nemlich die über die Verbindlichkeit 

der Verträge Alle Einwürfe gegen diejelbe find darauf 

gegründet, daß man feinen gejchichtlichen, durch Handeln be- 

wirkten Zuſammenhang zwilchen dem Momente der Zuftimmung 

und dem der Leiltung annimmt, jondern nad) dem Charakter der 

Abſtraktion jeden iſolirt an dem Begriffe der Freiheit mißt. 

Daß ich jett muß, weil ich ehemals wollte, läßt fich jo nicht 

berausbringen. Damals durfte ich lügen nach dem Nechts- 

geſetze, und jeßt, d. h. zeitlos, liegt in meiner Freiheit das 

Nicht-müſſen. Die Erzwingbarfeit der Vertragspflicht ift daher 

gegen die Vernunft. Die Verbindlichkeit aus Verträgen iſt für 

den Einzelnen, was die Nechtsungleichheit fürs Ganze. Die 

Thaten der Nation, jelbit die abfichtlichen, von geftern können 

nicht bewirken, daß heute ein Zuftand beftehe, der nicht ſchon 

abgefehen von allen Thaten beitehen müßte. Und wie das Volk 
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von feiner Gejchichte, To fann und muß auch ich von der mei- 

nigen, nemlich von dem, was ich geftern that und wollte, ab- 

ftrabiren. Dagegen raifonniren die Vertheidiger der Vertrags- 

pflicht von der Betrachtung der lebendigen Perfon aus. Sie 

muß handeln, die verichtedenen Zeiten ihres Handelns verbinden, 

und dadurch für den Nechtssuftand etwas bewirken fünnen. 

Dadurch entiteht aber etwas gegen ihre jeßige Freiheit und 

sohin auc gegen den Begriff ihrer Freiheit. Diejer Streit über 

die Verbindlichkeit der DBerträge wird in feinem Weſen nod) 

flarer, wo er ſich auf die Mönlichkeit ihres Inhalts ausdehnt: 

Der Vertrag ift das vorherrichende Inititut nicht bloß für 

die Entitebung der Forderungsrechte, jondern für das Natur- 

recht im Ganzen. Sm ihm ift alles durch den Willen des 

Menjchen gewirkt, das Necht, die Pflicht, daß fie find, wie fie 

find. Ein Syſtem, das durch das Intereffe menjchlicher Frei— 

heit getrieben wird, kann feinen andern Hebel gebrauchen als 

den Vertrag. Mit ihm jucht man das Heterogenfte, Eigen: 

thümlichſte, alles in gleicher Weile zu bewegen. Aus ihm pflegte 

man ſelbſt die Gültigkeit der Teftamente und dadurch mittelbar 

die Snteftat-&rbfolge, als muthmaaßliches Teftament, berzuleiten. 

Wer auch nur eine furze Zeit von dem Geifte diefer Richtung 

ducchdrungen war — und wer war Diejes nicht einmal! — der 

muß fich erinnern, wie fich einem überall diefe Löſung zuerft 

anbietet. Sit aber der Vertrag ſelbſt ein Aft der Freiheit, To 

tritt doch gleich mit feiner Vollendung das ihr Entgegengeſetzte 

ein: der frei gehandelt hat, iſt nun gebunden. So iſt es nur 

ein Moment im Vertrage, in welchem Freiheit ihr volles Daſeyn 

übt. Wie der Blitz ſtirbt ſie mit ihrer Geburt. Und das 

Naturrecht hat ſich im Vertrage eine gefährliche Hülfe herauf— 

beſchworen. Man benützt ihn, um zu rechtfertigen, was man 

wünſcht; aber bedenkt dabei nicht, daß er dann auch rechtfertige, 
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was man nicht wünſcht, und daß, wenn er die Macht haben 

ſoll aufzubauen, er auch die haben muß zu zerſtören. Das 

Recht der Strafandrohung, des Eigenthums, der väterlichen 

Gewalt, die Negel: Kauf bricht Miethe — wurden, wenn man 

fie nicht unmittelbar aus dem Princip abzuleiten vermochte, 

durch Vertrag begründet. Dagegen verwarf man unbedingt 

Zwang zur Sittlichfeit, Adelsprärogative, Stenerfreiheit, Ge— 

werbsbeichränfung, die ja ihre Vertheidiger durch ſtillſchweigende 

Hebereinfunft zu begründen auch das Recht haben müßten. Und 

wo foll die Gränze ſeyn, über was nicht mehr vertragen wer: 

den darf? Will man, wie die alten gevmaniichen Stämme und 

die Altern Naturrechtslehrer, vertragsmähige Sklaverei geitatten ? 

Will man die Dauer der Abhängigkeit beichränfen, wie der 

frangöfiiche Code immerdauernde Vermiethung der Dienfte ver- 

bietet, oder den Umfang, und in wie weit? Debhalb war man 

in der leßten Periode des Naturrechts, wo alles fich im ſchleu— 

niger Entwidelung nach jenem Ende drängte, vorzüglich mit 

der Ausscheidung der veräußerlichen und unveräußerlichen Rechte 

beichäftigt. Erworbene Nechte, wie fie nur durch eine That— 

jache entitehben fonnten, auch durch eine Thatſache wieder auf- 

geben zu lallen, fand man feinen Anltand. Die Schwierigkeit 

zeigte fich exit bei den angeborenen Nechten. Es it oben bereits 

nachgewieſen worden, wie jene beiden Prinzipien das eine ihre 

Beräußerlichkeit, das andere ihre Unveräußerlichfeit fordert, und 

es hat deßhalb feiner dieſer entgegengelekten Behauptungen 

an Vertheidigern gefehlt. Beide führten aber zu Nejultaten, 

die man nicht annehmen fonnte. — Die Veräußerlichfeit nicht, 

durch ſie würde zuleßt völlige Sklaverei möglid. Die Une 

veräußerlichfeit aber auch nicht, weil die angeborenen und er 

worbenen Nechte in jo unauflöslihem Verbande ftehen, daß 

mit der Unbeweglichfeit dev eritern auch dieſe ihre Biegſamkeit 
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verlieren wirden. Die Möglichkeit z. B. durch jeine Hand— 

(ungen zu eiwerben, fich nach eignem Gefallen zu bewegen, wie 

fie das Urrecht enthält, muß wenigitens beziehungswetje auf- 

gegeben werden, um nur irgend einen alltäglichen Vertrag ein- 

zugehen. Um bier die Gränze zu finden, mußte man denn in 

der Abftraftion wieder das angeborne Recht ohne allen be— 

ftimmten Inhalt von diefem Inhalte abiondern, den leßtern in 

jeder Art für veräußerlich, erſteres allen für unveraußerlich 

erklären  SKonlequent fam man allo dahin: das Urrecht felbft, 

d. 1. das Nichtſklaveſeyn, kann nicht aufgegeben werden, wohl 

aber jeder beftimmte Gebrauch, defjelben, jo lange nur noch es 

jelbft Iteben bleibt. So untericheidet Hoffbauer, einer der 

klarſten und ſchärfſten in dieſer Nichtung: „ich kann wohl ein— 

zelne Rechte aufgeben, die ich als Beſtandtheile meines ange— 

bornen Rechts habe; aber mich nicht eines jeden meiner ur— 

ſprünglichen Rechte ſo abſichtlich begeben, daß mir von demſelben 

nichts übrig bleibt“). Fichte, der in ſeiner anonymen Schrift 

über die franzöfiihe Nevolution eine weitläufige Unterfuchung 

über die Veräußerlichfeit dev Rechte führt, und deſſen Intereffe 

bier gerade ihre Unveräußerlichkeit ilt, kommt dennoch zu feinem 

andern Nejultate als dem eben bezeichneten: die reine Perſön— 

(ichfeit it umveräußerlich, alles Beſtimmte, in welchen fie fich. 

äußert, veräuberlih. So räumt er ein, dab man fich feines 

Nechts, Verträge zu Schließen, ganz und gar entäußern, ja jelbft, 

daß man fich in Sklaverei begeben könne; nur müffe im letten 

Falle noch das Recht, dab der Herr den Sklaven ermähre, als 

ein Recht übrig bleiben, damit der Begriff der Perjon, das 

Urrecht zu leben, Dadurch erhalten werde. — Auf diejen, gleichjam 

mathematischen Punkt die Unveräußerlichfeit zurückzuſchieben, 

*) L. c. ©. 254. i 
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dazu gelangte aljo das Naturrecht jelbit, und es glaubt damit 

jene wideriprechenden Prineipten in Einklang gebracht zu ha— 

ben. Allein das tft auch hiermit nicht evreicht, weil es jchlech- 

terdings nicht zu erreichen ift. Entweder es beſteht ein ges 

ichichtlicher Zufammenhang zwilchen dem Handeln und feinen 

Folgen — dann ift aud Sklaverei nicht gegen die Freiheit, 

wenn fie nur damald gewollt wurde; denn es geichteht dem, 

der jet Sklave ift, ja nur fein Wille, er iſt alſo nicht als 

Mittel behandelt. Oder es befteht fein jolher Zuſammenhang, 

dann läßt es fich durchaus nicht rechtfertigen, daß irgend ein 

Vertrag bindet; denn der gezwungen wird, will ja jebt nicht, 

er iſt alfo als Mittel behandelt. 

Die Löſung diefer Dialektik ift diefe: der Widerſpruch ent- 

ſteht nur daraus, daß die Freiheit des Menſchen auf einen Begriff 

gegründet wird. Iſt fie durch den freien Willen Gottes und als 

Theil jeiner beitimmten fittlichen Ordnung eingefeßt, jo weichen 

alle Schwierigfeiten: fie reicht, jo weit er e8 wollte, ſie hat ihre 

Gränge, in wie weit ſie fich Telbit veräußern darf, durch die 

Beitimmung, die er ihr gab; innerhalb diefer Gränze aber hat fie 

ihre wahrbaft freie, Nenderung wirfende Bewegung, weil Gott 

nicht wie Vernunft bloß Nothwendiges hervorbringen kann. 

Unter den Verträgen ſelbſt ſpielt die Hauptrolle der Ge— 

fellihaftsvertrag. Durch ihn ift es möglich, die dauernden 

Berhältniffe gegenjeitiger Abhängigkeit (Ehe, alterliches Ver— 

hältniß, Staat), Die der Freiheit entzogen find, aus ihr jelbft 

abzuleiten. „Nullum imperium sine pacto.” Dieje Berhält- 

nifje, ihrer Natur nach den Menſchen durch ihre innewohnende 

Idee beberrichend, werden dadurch unter ihn gebracht, Denn 

alle Gejellichaft hat nur ein paſſives Objeft und enthält Feine 

Unterwerfung als die gegenjeitig beitebende und gegenfeitig zu 

erlaffende. So hängt das Daſeyn und die Einrichtung der Familie, 
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des Staats, fortwährend nur von der Willkür der über fie 

Kontrahirenden ab. Die Geftaltung derjelben wird num aud) 

von der Schranfe der Privatverträge — wo eine jolche aner- 

fannt wird — beherriht. So wird dem Staate 3. B. das 

Recht der Topdesitrafe abgeiprochen, weil Privaten nicht über 

ihr Leben disponiren fünnen; als wenn fie über ihre Gejund- 

beit, ihre Freiheit willkürlich zu disponiren ein größeres Necht 

hätten. — Thomafius zeichnet fi) darin aus, daß er, noch 

als Socialiſt, das Gelellichaftsrecht und die Gewalt in ihm 

aus dem Ziele diejer Verhältniſſe ſelbſt herleitet, den consensus 

taeitus und praesumtus der andern Naturrechtslehrer veriwirft, 

die väterlihe Gewalt unmittelbar auf göttlihe Einſetzung 

gründet. Dafür erklärt er auch in feinem ſpätern Werke fon- 

jequent, dab das Verhältniß zwilchen eltern und Kindern feine 

Zwangspflicht enthalte). 

Nach dem Intereſſe der Nichtung muß auch das Weſen 

des Staats allein in der Befriedigung der einzelnen Menjchen 

beftehen. Er iſt eine Anftalt für das Wohl oder Die moralische 

Bollendung oder die Freiheit der Einzelnen. Die Aufgabe war 

aber auch, ihn logiſch aus dem Grundbegriffe abzuleiten: „ohne 

Staat würde Gewalt oder Meinungsverichiedenheit die Nejultate 

umftürzen, welche aus der gleichen Freiheit aller folgen. Die 

Freiheit fordert aber Schuß ihrer Nefultate, diefer Schuß ift 

der Staat, folglich ift der Staat im Begriffe der gleichen 

Freiheit aller enthalten.” Das ift die Schlußfolge der Natur- 

rechtslehrer von Anfang bis zuleßt. Erſt in der jpätern Zeit 

wird auch verlucht, dem Staate die Mioralität, die Glückſeligkeit 

als Zweck unterzuftellen, gegen das innerſte Motiv der Nichtung 

und gegen die Konjequenz. Denn um als Nechtsanftalt gerecht: 

*, Thomas. jurispr. div. 1. I, e. 1. $. 86. 1. III, e. 4. fundam. 

jur. nat. eod. 
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fertigt zu ſeyn, darf er allein aus der Freiheit folgen. Der 

Wille des Einzelnen, daß er geſchützt werde, iſt johin das aus— 

ichließliche Ziel des Staates. 

Damit iſt aber das leitende Intereſſe noch nicht vollfommen 

befriedigt. Denn der Staat legt zu dieſem Ziele doch auch Be- 

ſchränkungen auf, und ſelbſt der Schuß foll nicht aufgedrungen 

werden. Der Mille des Einzelnen darf daher nicht bloß das 

ausschließliche Ziel, ev muß auch die einzige Urſache des Staates 

jeyn. Der Staat gründet ſich auf Vertrag, ausdrüdlichen 

oder ſtillſchweigenden, wirklichen oder zu juppontirenden. Das 

durch ift die Anftalt, deren Macht über den Menfchen augenfällig 

it, und die nicht, wie z. B. die der Kirche, zu vermeiden wäre, 

ſondern faftiich gar nicht entbehrt werben kann, wenigſtens in 

der Theorie auf den Einzelwillen zurücgebracht. Und bier ſpricht 

ſich am entichtedenjten der Eharafter der ganzen Nichtung aus: 

völliges Auflehnen gegen jede gegebene Herrichaft, Unterwer- 

fung nur unter eine gewählte. Ueber die Begründung des 

Staats durch Vertrag find daher alle bedeutenden Naturrechts- 

lehrer von Anfang bis zu Ende einverstanden. Selbit bei Spinoza 

iſt dieſes wenigſtens die Form, von der er fich nicht losreißen 

fann, jo ſehr auch die Sache jelbit ſeinem Charakter der Noth— 

wendigfeit wideripricht. Das Entjcheidende iſt nemlich bei ihm 

gar nicht die Einwilligung, Jondern die reelle Entäußerung der 

Pacht; dennod bezeichnet ev diefe überall als Vertrag. 

Daß auch in der Deduktion des Staates jener durchgehende 

Widerſpruch herrſchen müſſe, iſt einleuchtend. Aus dem Be— 

griffe der Freiheit folgt, daß ſie geſchützt werden muß — daher 

Erzwingbarkeit des Staates und eine beſtimmte unabänderliche 

Geſtalt deſſelben. Die lebendige Freiheit hingegen fordert 

Willkür ſeiner Errichtung (Staatsvertrag) und beliebige Anord— 

nung. Der Widerſpruch iſt von den ältern Schriftſtellern minder 
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gefühlt, ſeit Kant ſetzt ev alles in Bewegung; daher die manntg- 

fahen Meinungen, ob der Staatsvertrag ein freiwilliger oder 

nothwendiger, ob eim fittlid) oder rechtlich nothiwendiger jey, ob 

die Pflicht gegen den Staat überhaupt oder nur die gegen den 

beitimmten Staat ſich auf ihn gründe. Auch diefe Kontrovere 

laßt fich natürlich jo wenig zu Ende bringen als die oben aus— 

geführten, und es ilt bloß Zufall oder vielmehr das Intereſſe 

der Streitenden, welches jedesmal den Ausichlag gab. Daher 

wurden im verschiedener Beziehung die entgegengefeßten Prin- 

cipten herrſchend. Nemlich was die Srrichtung betrifft, jo tft 

allgemein die Anficht adoptirt, welche aus der handelnden Freiheit 

folgt: der Staat entiteht und bejteht rechtlich durch Vertrag ; 

alfo wenn die Menjchen nicht wollen, entiteht und befteht er 

nicht. Dagegen im der Lehre von der Anordnung und Seftaltung 

des Staats befennen fich falt alle zu der Folge aus dem ent- 

gegengejeßten Prineipe: nur Die Einrichtungen find im Staate 

Itatthaft, welche dev Begriff der Freiheit enthält, und öffentliche 

Rechtsanſtalten, die nicht aus diefem Begriffe folgen, find un— 

gerecht, wenn gleich Die Menschen fie jo haben wollten. 

Dieß ift der Gang der Entwicelung, den das Naturrecht, 

wenn auch mit einzelnen Abweichungen und Streitfragen, doch 

im Ganzen gleichmäßig genommen Es iſt eine Zeitlang nod) 

ſowohl mit religiös-gläubiger Vorſtellung vermiicht*), als die 

politiven Nechtöinftitute im fich duldend, 3. B. das Lehnrecht, 

bis es zuleßt alles Fremdartige abgeftreift hat und ſich rein in 

jeinem eigenthümlichen Charakter daritellt. Anfänglich iſt es 

überhaupt nichts wentger als im Widerſpruch mit den bejte- 

henden Einrichtungen, die Deduftion hat nur zur Abficht, dieſe, 

*) Dahin gehören auch die Unterfuchungen über Sitte und Recht vor 

dem Siündenfall, über das Reich Chrifti und des Teufels u. j. w. Mit 
ihnen bejhäftigen fih vor allen Hobbes und Thomaſius. 
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wie fie wirklich find, auch als vernünftig nothwendig zu beweijen 

und jo aus fich zu ſanktioniren. Es lehnt fich aber immer mehr 

gegen diejelben auf, bis es zuleßt den ganzen vorgefundenen 

Zuftand mit Macht anfaßt und umfehrt. Gin Grundſatz, und 

wohl der wichtigfte, dev oben im feiner Bildung verfolgt wurde, 

zeigt dieß deutlich. Nemlich das Prineip der Ausſcheidung der 

Zwangspflichten, welches, nur gefucht um das Beltehende zu 

rechtfertigen, zulegt zum Umfturze deſſelben gebraucht wurde. 

Selbft der eigentliche Inhalt, das Urrecht des Menjchen — 

daß er nicht Sklave jeyn darf — worauf dod) die ganze Ent- 

wickelung binausftrebt, tft exit am Ende derjelben gewonnen. 

Oldendorp verehrt noch die Sklaverei und deducirt fie aus 

dem Gebote: du jollft Bater und Mutter ehren! fich nebenbei 

auf die Autoritat des Ariſtoteles berufend ). Thomaſius 

fordert nach dem Naturrechte ein milderes Verhältniß, 3. B. 

non invitus alteri vendi poterit servus perpetuus; zählt 

aber ruhig. nebenbet auf, was das pofitive Necht anders ver- 

ordnet hat’). Wolf hält fie für gerechtfertigt durch Vertrag 

und Ueberſchuldung; durch Geburt nur jo lange, bis dem Herrn 

die Kolten der Erziehung erſetzt find); Höpfner bloß durch 

Vertrag. Erſt die nachfolgende Periode (Montesquieu, Rouffeau, 

Kant) verwirft fie unbedingt. 

Sieht man nun zurück, wie die erite Anforderung — alles 

bloß logiſch durch Subjumtion paffiver Gegenftände unter die 

ethiiche Regel abzuleiten — befriedigt worden, jo muß man 

urtheilen, daß ihr keineswegs Genüge gejchehen. Eigenthum und 

Forderung zwar fonnte man als Gegenitand ſolcher Subiumtion 

*) Oldendorp. introduct. jur. nat. ad leg. IV. Div. Tab. 
*) Thom. jurispr. div. 1. III, e. 5. 
*xx) Wolf jus nat. $. 959. 
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betrachten: Sachen unter den Beyriff der Freiheit geftellt, ſeyen 

Eigenthum u. |. w. Wo ed nun aber auf die rechtliche Noth— 

wendigfeit des Stunts anfam, war die Deduftion durchaus nicht 

mehr die logiſche, ſondern zugleich von den Wirkungen abgeleitet. 

Es wurde hier aus der Erfahrung nicht bloß der Gegenftand 

der Freiheit hergenommen, jondern die Negel, da der Staat 

beitehen jolle, jelbjt gründete fi) auf Prämiſſen derjelben, auf 

die Beobachtung, dab die Menschen ohne größere Gewalt die 

Nechte nicht achten, daß aber eine folche fie ſichert. Schon der 

Begriff des Staatszwecks, welcher der Deduftion unterliegt, 

bringt dieſes mit fih. Denn nun fragt es ſich nicht mehr: was 

liegt in dem Begriffe der Freiheit, ſondern wodurch wird nad) 

den Gejegen der empiriichen Natur das in ihm Liegende erreicht? 

Was man aber jo findet, ift ohne den Charakter logiſcher Noth- 

wendigfeit. Daß Sachen unter Freiheit jubiumirt Eigenthum 

jo ergeben, wie zwei mal zwei vier ilt, kann man fich überreden, 

ed wideripricht ihm doch der Form nad) nicht. Daß aber das 

menjchliche Treiben den Staat nothwendig mache, entbehrt jchon 

Diejev nothwendigen Form. Denn Vernunft verfichert mich weder, 

da der Staat meine Nechte wirklich zu ſchützen im Stande 

jeyn werde, noch umgefehrt, daß ſie mir ohne ihn verleßt werden, 

wenn gleich alle Erfahrung bisher für beides jprechen jollte, 

was doch wirklich nicht ohne Ausnahme ift. Daher hat auch die 

große Verjchiedenheit des Hobbes und der Hebrigen ihren Grund 

nicht mehr in den etbilchen als in den Erfahrungsfäigen. Eben - 

jo verhält es fich mit den einzelnen Einrichtungen des Staates. 

Man hat deiwegen gegen die Theorie, welche die Strafe auch 

wie den Staat als ein Mittel (nemlich als Mittel zur Sicherung) 

betrachtet, den Einwurf gemacht, ob denn die Strafe Diejes 

immer erreiche, außerdem jey fie nicht vernünftig erprobt. 

Der Einwurf ift vollfommen gegründet nad) den Anforderungen 

L 11 
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abftraftens Verfahrens; er gilt aber mit gleichem Fuge gegen 

die Deduftion des Staats zum Zwecke der Nechtsficherung wie 

gegen die dev Strafe. Es wird nemlich in beiden Das „‚con- 

tinuo ratiocinationis filo deducere” aufgegeben, um die nie 

ausnahmsloſen, nie logiſch nothwendigen Wirkungen der Er- 

fahrung zum Faden der Folgerung zu machen. 

Zu diefer Untreue gegen fein Verfahren iſt aber das 

Naturrecht dadurch genöthigt, daß es zwar die ethiſchen Regeln 

aus der Vernunft findet, aber doch ihren Stoff aus der Er- 

fahrung entlehnt. Die Außenwelt ſteht nun überall nicht in 

bloß logiſchem, ſondern in veellem Verbande, und dadurch) muß 

das ethiiche Gebäude jelbit affieirt werden. Es lag deßhalb 

im Naturrechte, wie in der abitraften Philoſophie überhaupt 

der Drang, auch die Verhältniffe nicht mehr aus der Erfah- 

rung zu borgen, jondern fie eben jo gut als ihre ethiſche An— 

ordnung a priori zu finden. Solches geſchah durch Fichte 

und Hegel. Bei ihnen iſt denn auch, vorzüglich bei leßterem, 

der umunterbrochene Faden logiſcher Folgerung durchgeführt. 

Der Staat und jeine Einrichtungen ergeben fich ihm nicht, weil 

fie zu einem Ziele nöthig find, ſondern weil fie nad) einer 

reinen Denkregel im Grundbegriffe des Naturrechts, ohne daß 

etwas außer ihm hinzuzukommen brauchte, enthalten find, wie 

dieſes unten ausführlicher zu zeigen tft. 

Hiermit tft denn das Naturrecht in feinen allgemeinen 

Umriffen bezeichnet. Die Beurtheilung deffelben bleibt aus- 

gejeßt, bis eS in feinen verjchiedenen Wegen bei den einzelnen 

Bearbeiten verfolgt ift. Nur die innern Widerjprüche mußten 

bier ſchon hervorgehoben werden, welche Anftoß feiner Ent— 

widelung geworden find. 
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Dritter Abſchnitt. 

BDejondere Ausbildung des Naturrebts in den ein- 

zelnen Syitemen. 

Erfies Kapitel. 

Sugo Grotin®. 

Princip des Rechts. — Begränzung des Nechtsgebiets. — Der Vertrag als Inbegriff des 

Naturredhts. — Allgemein ethifhe Bedeutung des Staats, daraus öffentliches 
Subjekt der Gewalt und öffentliher Ziwed. — Identificirung von Volk und Staat. 

— Privatredtliher Charakter des Stantsvertrags. — Beurtheilung. 

Hugo Grotius ilt der Urheber des Syſtems der Rechts— 

philofophte, da8 man mit dem Namen „Naturrecht” bezeichnet 

und dad weit über ein Jahrhundert allein Geltung und Pflege 

hatte, ja für das allein mögliche sehalten ward; denn das, 

was man während diefer Periode als verjchiedene Syſteme zu 

untericheiden pflegt (ſocialiſtiſches Syſtem, Syſtem der Furcht, 

des Außern Friedens u. |. w.), it bloß die bejondere Art der 

Durchführung des einen Syitems. 

Sein Werk über das Necht des Kriegs und Friedens *), in 

welchem daſſelbe niedergelegt ift, hat zur nächiten und eigentlichen 

Aufgabe das Völkerrecht. Für diejes waren die alten Grund— 

lagen — Lehnrecht, ritterliche Kampflitte, kirchliche Drdnungen 

und Temperamente — gewichen, und mußten neue gelegt, ja 

mußte vorerit der Nachweis gegeben werden, daß auch für die 

Verhältniife unter Touveräinen Staaten und inäbejondere den 

Krieg nicht bloß Vortheil und Gewalt gelte, Jondern das Necht. 

Aber Normen unter jouveränen Staaten, für die feine Ober: 

gewalt beiteht, Gejeße zu geben und zu vollitreden, ſetzen den 

*) Hugo Grotius de jure belli et pacis, 1625, 

ie 
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Gedanken eines Nechts voraus, das nicht durch pofitive Sanftion, 

fondern durch eignes inneres Anfehen gilt. Darum war es für 

die Aufgabe des Grotins eine nothwendige Vorbereitung, Das 

Recht überhaupt als ein durch die Natur gegebened (jus natu- 

rale), abgejehen von aller pofitiven Geſetzgebung gültiges dar— 

zuthun, und zwar als ein ſolches, das nicht des Nutzens und 

der Selbftfucht willen von den Menschen erfunden und einge 

führt ift, und deihalb auch je nach Nuten umgangen werden 

fann, ſondern das auf einem ethiichen Grunde ruht, dev die 

Menichen Schlechthin bindet. Jene Nutzens- und Klugheitslehre, 

wie fie im Altertbum bejonderd Karneades vertreten, zu 

widerlegen, und ein ethiſches Princip des Rechts aufzuftellen, 

iſt das Beftreben der Prolegomena feines MWerfs, mit welchen 

haupfächlich die neue Aera der Rechtsphiloſophie beginnt. 

Er baut diejes von ſelbſt ethiſch bindende Necht auf die 

gejellige Natur oder den gejelligen Trieb des Menſchen (socialis 

natura, appetitus socialis). Der Menſch habe einen Trieb nach 

Gemeinjchaft mit den Andern, und zwar nad) einer „friedlichen 

und vernünftig geordneten Gemeinſchaft“. Diejen Drang zur 

Gemeinschaft faßt Grotius nicht als bloße phyſiſche Wechſel— 

bedürftigfeit, Sondern weit mehr als ein Wohlwollen für die 

Andern, gerade im Gegenjate des bloßen Nußens. Er ift ihm die 

Liebe eines Zuftandes, in welchem gemeinfame Befriedigung für 

ſich und Andere erreicht wird. Die gejellige Natur in diefem 

Sinne nun iſt ihm das Princip des Nechts. Was aus ihr folgt, 

it Necht der Natur*) (jus naturae), ift gerecht, iſt geboten, das 

Gegentheil ungerecht, verboten, und ift unwandelbar (mutari non 

*) „Jus naturale est dietatum reetae rationis, indicans actui alieui 
ex ejus convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali et 
sociali inesse moralem turpitudinem aut necessitatem moralem.” Lib. I, 
cap. 1. $. 10. 
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potest), ift für alle Zeiten und für alle Völker oberſtes Geſetz. 
Damit hat Grotius ein Princip aufgeftellt für ein Syftem des 

natürlichen Nechts, ein rein ethiſches, ohne Nüdficht auf 

Nußen (jus non solius utilitas causa comparatum) und 

ein vein vattonales ohne Nüdfiht auf pofitive Sabung. 

(Rattonaliftiich iſt es nicht durch diefe Unabhängigkeit vom 

pofitiven Necht, jondern durch die Duelle, aus der ex es ſchöpft, 

nemlich der menschlichen DBernunft mit Abftraftion von Gott 

und der Gottgegebenen Weltordnung, in der er, wie oben gezeigt 

worden, jo weit geht, für daffelbe eine Geltung zu beanfpruchen, 

jelbft unter der Vorausſetzung, daß es feinen Gott gebe.) 

Das Gebiet aber, welches unter diefem Principe fteht und 

durch dafjelbe geregelt werden joll, tft nach Grotius’ beftimmter 

Erklärung bloß das Necht im eigentlichen oder ftrengen Sinne 

(ejus juris quod proprie tali nomine appellatur). Ex jchließt 

daher von demjelben aus fürs erſte das Necht in „laxerem Sinne", 

das was wir Moral nennen, nemlich die Beherrichung der Begier- 

den (Furcht und Wolluſt), als welche nicht durch den Gejellig- 

feitsdrang, jondern durch einen andern Zug der menjchlichen 

Natur, nemlich das Urtheil über den wahren dauernden Werth 

und Unwerth der Dinge geregelt wird, und fürd andere als 

einen Theil diejes weitern Rechts die weiſe Einrichtung (prudens 

dispensatio) der jedem Menjchen oder jedem Staate eigen= 

thümlichen Zuftände, mithin die Politit*). Es bleibt deßhalb 

*) Dieß ift der unzweifelhafte Sinn von 8. 9 und 10 der Proleg. 

Daß Grotius unter Recht in weiterer Bedeutung die Moral verfteht, er- 
giebt fi aus vielen Stellen, vorzüglich Prolegomena $. 41 und 44, wo es 
heißt: cum injustitia non aliam naturam habeat, quam alieni 
usurpationem, nec referat, ex avaritia illa, an ex libidine, an ex 

ira, an ex imprudente misericordia proveniat. Eben jo lib II, cap. 22. 

$.16. lllud quoque sciendum est, si quis quid debet non ex justitia 
propria, sed ex virtute alia, puta liberalitate, gratia, misericordia, 

dilectione, id sieut in foro exigi non potest, ita nec armis deposci. 
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fir das Nechtegebtet (das Gebiet, das unter dem Prineip des 

Geſelligkeitstriebes fteht) nichts Anderes übrig al3 die Re— 

ipeftirung des Mein und Dein, nemlich Eigenthums— 

anerkennung, Erfüllung der Verträge, Schadenerſatz, und bei 

Uebertretung deſſen Strafe (alieni abstinentia — promissorum 

implendorum obligatio — damni culpa dati reparatio et 

poenae inter homines meritum). Die Deduftion dieſer 

Rechtsſätze ift einfach und einleuchtend, fie find unläugbar Bes 

dingung eines friedlichen Zufammenlebens, und fie iſt erichöfpend 

nad) jenem Princip; denn zum bloßen Zwecke des friedlichen 

Zuſammenlebens bedarf es auch nichts weiter. 

Damit ift denn an fich bloß die Spähre des Privatrechts 

aus dem Princip des Naturrechts abgeleitet. Grotius gelangt 

aus diefer erſt mittelbar zum Staate, nemlich durd) das Medium 

des Vertrages. ES ſey Gebot des Naturrechts, Verträge zu 

halten, weil (zur friedlichen Gemeinjchaft) es irgend eine Art 

wechjelfeitiger Obligirung unter den Menjchen geben müſſe und 

feine andere denfbar jey (fingi potest) als der Vertrag. Nun 

müſſe aber von denen, die einen Staat bilden (die fich einem 

Sn diefem Sinne beurtheilt denn auch Grotius die Pflicht der Xeltern, 
ihre Kinder zu ernähren, als eine folche, die nicht dem Necht im ftrengen, 
jondern nur im laren Sinne (aljo der Moral) angehört: 1. 1, cap. 7. 
$. 4 Diefe ganze Konftruftion des ethifchen Gebietes bei Grotius 
erklärt ſich nur aus der Bafis der Scholaftiichen Bildung, die er vorfand. 

Was nemlih in diefer jubjektiv gefchieden wurde als verjchiedene Tugend, 
das ftellt Grotius objektiv als Scheidung von Lebensgebieten auf. Das 
Gebiet der justitia commutativa ift es, was er als das Recht im ftrengern 
Sinn bezeichnet; als Neht im laxern Sinn fcheidet er dann aus: die 
Beherrihung der Begierden, die nah Thomas Gegenftand anderer Tugen- 
den aber nicht der justitia ift, und die weife Bertheilung der Güter und 

Stellungen nah dem innern Werth und Beruf der Perfonen, die nad 
Thomas: Gegenftand der justitia distributiva ift. Aber indem er die 
Scheiduug auf die objektiven Lebensgebiete iiberträgt, wird fie von jelbft 
zu einer Keinftelung des NechtsgebietS gegenüber der Moral nud Politik. 
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„Coetus‘“ angejchloffen haben), angenommen werden, daß fie 
durch ausdrücklichen oder ftillfchweigenden Vertrag verſprochen, 

entweder der Mehrheit oder dem, welchem die Gewalt iiber: 

tragen worden, zu gehorchen. Deßwegen iſt auch nach Grotius’ 

Ausſpruch die Verbindlichkeit aus Uebereinfunft (obligatio ex 

eonsensu) die „Mutter alles bürgerlichen Rechts“. Es gründet 

fid) nemlich auf fie die Gewalt, von der das bürgerliche Necht 

ausgeht”). Ja jogar in der Sphäre des Mein und Dein 

leitet ev auch wieder die Geltung des gefonderten Eigenthums 

aus vertragsmäßiger Einführung deffelben ab**). Es ift alfo 

nur der Vertrag, der nad) dem Geſetze der Natur unmittelbar 

bindet, alles Andere it aus ihm abgeleitet, und man kann 

jagen, daß der ganze Inbegriff der Naturrechtsiehre des Gro- 

tius, ohne daß er fich deſſen bewußt wird, nicht Anderes ift, 

als bloß die Berbindlichfeit der Verträge, 

ie Grotius von einem allgemeinen ethiſchen Grunde des 

Nechts ausgeht, eben jo und diefem Grunde entiprechend Schreibt 

er auch dem Staate eine allgemeine ethilche Bedeutung zu. Der 

Staat tft die vollflommene Bereinigung freier Menjchen, durch 

welche jenes Geſetz der Natur, eine friedliche und geordnete 

Gemeinjchaft, verwirklicht werden Jo). Dieſer allgemein 

ethiichen Bedeutung gemäß tft der Staat, unterjchteden von der 

Perſon des Füriten, als menſchliches Gemeinwejen, das Subjeft 

der öffentlichen Nechtöverhältnilfe und der öffentlichen Gewalt. 

Es bleibt daher der Staat derjelbe, und es dauern jeine Rechte 

und Verbindlichkeiten fort bei allem Wechſel der Herricher, der 

Dynaſtien, ja jelbit der Regierungsformen — die Unfterblichfeit 

*) Proleg. 15. 16. vergl. auch lib. II, cap. 5. 8. 17 und 23. 
""LLib. IE, 0ap 3205 427.0045, 

***, Est autem eivitas coetus perfectus liberorum hominum, juris 
fruendi et communis utilitatis causa societas.“ Lib. I, eap. 1, $. 14. 
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der Staaten (eivitas immortalis)*), und es find die Hand— 

(ungen des Negenten für jeden Nachfolger, auch der nicht fein 

Erbe ift, bindend, fo es anderd Negentenhandlungen (actus 

regii im Gegenſatze der privati) find"). Debgleichen tft dev 

Zweck des Staats nad jener allgemeinen ethilchen Bedeutung 

der Nechte und der gemeinfame Nuten. Das öffentlihe Wohl 

ift deßhalb die oberfte Enticheidungsnorm (salus publica su- 

prema lex esto), ihm müffen alle Einzelrechte weichen. Daraus 

wird namentlich auch das Recht der Enteignung (dominium 

supereminens) hergeleitet***). 

Bei diefer ganzen Auffaffung tft ihm jedoch Staat ganz daſſelbe 

mit Volk, mit den vereinigten Menjchen, und das Deffentliche be= 

deutet ihm deßhalb auch nur das Allen Gemeinmüßliche, nicht 

das höhere Nothwendige über Allen. Zwar betrachtet er das 

Volk nur mjofern als Staat, als ed von einem Geiſte erfüllt 

it, nemlich eben der vollitändigen bürgerlichen Yebensgemeinjchaft 

(vitae eivilis consociatio plena), deren erites Erzeugnik die 

oberite Gewalt iſt*). Aber als eine vom Volk zu unterichei- 

dende Einheit oder Anstalt ericheint ihm der Staat nirgend, 

was fich auch darin äußert, daß ercivitas, communitas, coetus, 

populus überall al8 gleichbedeutende Begriffe gebraucht. Dem 

zufolge gründet er jene Identität des Staates und Perpetuität 

jeiner Rechte und Verbindlichkeiten nicht auf die einheitliche 

Anftalt, jondern darauf, daß es die Rechte und Verbindlichfeiten 

dejjelben Volfes find+F), und vermittelt Die Verbindlichkeit 

*, Lib. II, cap. 9. $. 8. no. 1-3 ımd $. 8. 

*)-Libs 1], fcap. 714: 8. 1.”n0. 1 und 2. 8.11.00: 28.12, 1032: 
*=) Lib. II, cap. 14. 8. 7. 
+) Lib. Il, .cap..9. 8. 3. 

77) „Non desinit debere pecuniam populus rege sibi imposito, quam 
liber debebat, est enim idem populus.“ Lib. Il, cap. 9 eit. 
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dev Negentenhandlungen für den Nachfolger nicht durdh den 

Staat, jondern durd) das Volk, indem diejes durch die Handlungen 

des frühern Negenten, als feines Repräſentanten, verpflichtet 

werde und dieje jene Verpflichtung auf den jpätern Regenten, 

der die Gewalt von ihm ableitet, ftillfchweigend übertrage. Dem 

zufolge ift ihm aber auch, umd Darauf liegt das Hauptgewicht, 

das Wolf das Subjekt der oberiten Gewalt (summa potestas). 

In Freiltaaten bleibt es das vollftändig, in monarchiichen Staaten 

zwar nicht der Ausübung aber doch dem Rechte nach (imperium 

in se retinet, quanquam non exercendum a corpore sed a 

capite). Hier iſt e8 deßhalb noch das allgemeine Subjeft der 

Gewalt, während der Fürſt, dem es dieſelbe übertragen, das 

bejondere wird (subjeetum commune und proprium), ähnlich 

wie der ganze Körper Subjekt des Gefichts bleibt, wenn die 

zunächft und eigentlich doch nur das Auge iſt. Es fällt deßhalb 

auch beim Ausiterben der Dynaltie die Gewalt an das Volk 

zurüd (redit), ald vom ihm ausgegangen*). — Grotius 

fommt von diejer durchgeführten theoretiichen Volksſouveränetät 

aus dennoch zu feinen praktischen Folgerungen gegen das Kö— 

nigthum, im Gegentheil er bekämpft ausdrüclich die damalige 

revolutionäre Lehre von einer Dbergewalt und namentlich 

Strafgewalt der Völker über ihre Könige. Das rührt daher, 

da nach jeiner Lehre der König zwar die Gewalt immer nur 

durch Mebertragung des Volks erhält, fie aber doch“ dadurch 

auch wirklich und unwiderruflich erhält, das Volk jo durch 

jenen eignen Willen und Akt für immer unterworfen bleibt. 

Er lehrt eine Souveränetät des Volkes und eine Souveränetät 

des Königs, aber jene ilt nur potentiell und kann deßhalb diejer 

*) „Nam imperium, quod in rege est ut in capite, in populo ma- 
net ut in toto, cujus pars est caput: atque adeo regis familia extincta 
jus imperandi ad populum redit.‘“ Lib. Il, cap. 9. 8.8. lib. I. cap. 3. 8. T. 
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aftuellen nie Eintrag thun*). Dieſe Auffaffung, durd welche 

Grotius die natürlichen Folgen feiner Grundannahme wieder 

bejeitigt, tft aber nur möglich durch eine Unfolgerichtigfeit, einen 

Mangel an Bewußtheit über feinen Standpunft, womit er 

überhaupt noch behaftet ift. 

Im Widerſpruch nämlich mit der allgemeinen ethiichen, darum 

nothwendigen Bedeutung, die Grotind dem Stante beilegt, faßt 

er den ftaatgründenden Vertrag in rein privatrechtlicher Weile, 

als von beliebigem Inhalt, und da er, wie den Staat über: 

haupt, fo nothwendig auch die beitimmte Negterungsform aus 

Vertrag ableitet, jo werden denn auch alle Negierungsformen 

als rechtmäßig erklärt je durch Unterlegung eines ſolchen Ver: 

trags oder ähnlichen Titels, wie namentlich Eroberung, die nach 

Grotius' Standpunkt doch auch nur als ein (nothwendiger) Ver- 

trag betrachtet werden kann. In diefem Sinne erfennt er nament- 

(ich die Rechtmäßigkeit einer Klafje von Staaten, die er auch ſchon 

mit privatrechtlichen Bezeihnungen als Putrimontalitaaten von 

den Ujufruftualftaaten untericheidet, in welchen nemlich der Herr: 

cher das volle Eigenthum an der Staatsgewalt hat, weil er 

das Volk entweder durch Krieg bezwungen oder diejes fich ver- 

tragsmäßig jo vollitändig in feine Gewalt begeben, daß nichts aus— 

genommen wurde**). Zwar bedeutet dieler Begriff des Patri— 

montalftaates zunächſt nur die unentziehbare und unbedingte 

Zuftändigfeitt der Gewalt (darumter auch die Veräußerungs— 

befugniß) *) und nicht die Unumſchränktheit. Aber nach andern 

Stellen läßt Grotius eben jo beſtimmt auch Inhalt, Zwed, Umfang 

der Stantögewalt von dem beliebigen Vertrag abhängen. Aehn— 

(th nemlich wie der Menſch aus freiem Willen fich in Sklaverei 

*), Lib. 1, cap. 3. 8. 8. 
) Lib. 1, cap. 3. $. 11. 

**). Ebendaſelbſt und lib. II, cap. 6. 8.3, 
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begeben fünne, jo könne auch das Volf die Herrichergewalt über 

fi in welcher Weiſe es wolle, einräumen, denn nicht die Nütz— 

(ichfeit, Jondern nur der Wille enticheive nach dem rechtlichen 

Geftchtspunft, und es jeyen deßhalb auch Staaten gerechtfertigt, 

in welchen die Staatögewalt bloß zum Bortheil des Fürften 

und nicht auch des Volkes beftimmt ift, alſo völlig gleich der 

Gewalt über Sklaven nach der auch damals herrichenden Art: 

Itoteliihen Bezeihnung”). Es ilt das offenbar eine Inkon— 

jequenz gegen die Auffaſſung von dem allgemein nothwendigen 

Weſen des Staates. Liegt der Nechtögrund für alle Verhält— 

niffe nur in der Befriedigung des menschlichen Verlangens nad) 

einer ruhigen und vernünftig geordneten Gemeinschaft, jo fann 

ein Vertrag nicht rechtsbeitändig ſeyn, daß die öffentliche Gewalt 

nicht zu diefem Zweck, jondern zum Nuben des Herrſchers ge— 

braucht werden dürfe. Diele Inkonſequenz mußte abgeitreift 

werden, und das führte von den jonftigen Vorausfegungen des 

Grotius aus auf die Lehre Rouſſeau's. 

Daffelbe nun was für den Staat und die Menjchen im 

Innern des Staates gilt, daffelbe muß auch für die Völker 

gegenfeitig gelten. Auch für dieſe beftehen Normen durch Ueber— 

einfunft (worunter ohne Zweifel nicht bloß ausdrückliche, ſondern 

auch ftillfchweigende Uebereinfunft zu verftehen tt), welche nicht 

den Nuten des einzelnen Staates, ſondern den Nuten jener großen 

Einheit der Staaten (magnae illius universitatis) zum Zwede 
haben. Danach beruht inöbefondere auc der Krieg auf feften 

Geſetzen. Es find nur beftimmte Fälle, in denen er rechtmäßig 

unternonimen wird, der bloße Vortheil berechtigt dazu nicht, e8 

find Regeln und Schranfen, nach welchen er geführt werden 

muß, und es find ſelbſt Temperamente der Menjchlichfeit, daß 

*) Lib. 1, cap. 3. 8.8. no.1u. 2. u. 14. 
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nicht von allem, was nach Rechtsgrundſätzen erlaubt wäre, 

wirklich Gebrauch gemacht werden darf. — — 

Mit diejer Soeenfonception hat Grotius für verichiedene 

wiffenschaftliche Gebiete eine neue Bahn eröffnet. Schon für die 

Ethik überhaupt hat er den Grumd wiffenschaftlicher Behandlung 

gelegt, dadurch daß er für fie ein ſelbſtſtändiges Gebiet unterjchie= 

den von Neligion und eine jelbititändige Erfenntniß unterichteden 

von Offenbarung als folder in Anspruch nahm; denn wenn er 

auch hierbei in den Irrthum verfiel, fie zu diefem Zweck von 

Gott ſelbſt völlig abzutrennen, jo bat er doch das Problem 

gewonnen, die fittlichen Gebote nicht als zufälligen göttlichen Auf: 

trag, Sondern in ihrem innern Grund und Weſen zu erfennen*). 

Noch entjchiedener it er der Begründer des „Naturrechts” als 

einer ganz neuen vor ihm nicht vorhandenen Wiſſenſchaft. Nicht 

bloß hat er ein neues Princip für die Nechtsphilofophte aufgeitellt, 

die Gejelligfeitsnatur in feinem Sinne, fondern er bat ihr auch) 

eine neue Begränzung ihres Gegenitandes gegeben. Gr bat 

zuerit die eigentliche Sphäre des Nechts, die bis dahin mit den 

andern vermengt war, ausgeſchieden. Er Itellt ein Naturrecht 

(Jus naturae) auf, im Unterjchtede von Moral und Politik wie 

im Unterjchiede von pofitivem Recht. Es folle Nechtsgrundfäße 

geben, die nicht auf poſitive Gejeße fich gründen, und dennoch 

nicht bloß wünſchens- und anftrebenswerthe Grundjäße, jondern 

beveits wirklich geltende, vechtlich bindende Grundſätze find, die 

nichts mit der Frage über Angemefjenheit dev Staatöverfaffung 

und Staatseinrichtungen zu thun haben, ſondern unter allen 

Stantöverfaffungen und Staatseinrichtungen jchlechthin als un— 

bedingte Nechtönormen gelten. Eine joldhe Wiffenjchaft des 

allgemeinen Nechts, das nicht Moral, nicht Politik, nicht In— 

*) ©. dieſes Werkes zweiten Band, Buch I. 8. 24. u. 28. 
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begriff bloßer Nechtsideen und nicht yofitives Necht ift, ift eben 

der Ipecifiiche Charakter diefer Disciplin des „Naturrechts”, die 

Grotius gründete und deren ganzen Bau wenigstens in feinem 

Umriſſe beveitS mit ficherer Hand vorzeichnete, und auch bier 

muß ungeachtet der Unhaltbarfeit des Gedanfens eines folchen 

Rechts doch der mächtige Fortjchritt anerkannt werden, der darin 

lag, die Nechtsidee von der politiichen Idee zu unterjcheiden *). 

Für Stantölehre und Staatsrecht wurde vorzugsweiſe durch 

Grotius der Gefichtspunft des Öffentlichen Gemeinwejens im 

Gegenſatze bloß privater Herricherberechtigung des Fürften zur 

Geltung gebracht, wie dieß bereits an andern Orten dieſes 

Werkes aufgezeigt worden”). Bor allem Andern aber hat 

fih Grotius ein Verdienft um das Völkerrecht erworben, das 

jeine nächte Aufgabe war. Seitdem nicht mehr die Kirche eine 

gemeinfame Ordnung unter den Mächtigen der Erde handhabte, 

und nicht mehr der Katjer als höchfter Richter über ihre Strei— 

tigfeiten anerkannt wurde, galt in Völferverhältniffen nur der 

unbedingte Wille der einzelnen Souveräne, und bereits beftand 

jene Theorie des bloßen Nußens, welche den europäiſchen Zus 

Itand der unbegrängten Vergrößerungsiucht der Höfe in die 

Hand gab. Da war es denn etwas Großes, auszuführen, wie 

auch in den Verhältnilfen der Völker nicht bloß der Nuben, 

jondern das Necht gelte, wie jelbit im Kriege nicht die Gejeße 

jchweigen, wie jogar das, was rechtlich zufteht, die Menjchlich- 

keit nicht geitatte. Alle nachfolgenden Pfleger des Naturrechts 

bis auf Kant überragt Grotius nicht bloß als erſter Erfin— 

der, jondern auch in der Ausführung durch Reichthum der 

Gedanken und der Anſchauung und lebendige Auffafjung der 

Zuftande, in Folge deren namentlich auch das Faliche bei ihm 

*) Bol. diefes Werfes zweiten Band, Bud) II. 8. 17. 
**) Bol. befonders ebendafelbft II. Abth. 8. 37. 
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nicht fo determinirt auftritt als bei jenen, ja zum Theil (wie 

namentlich die Lostrennung vom Chriſtenthum) ihm jelbit ver 

hüllt iſt. 

Aber ſo unbeſtreitbar dieſe dauernden Verdienſte der Gro— 

tius'ſchen Lehre ſind, ſo iſt er mit eben dieſer Lehre doch auch 

der erſte und ſchon vollſtändige Begründer jener einſeitigen und 

darum falſchen Richtung, die in ihrer Folgerichtigkeit mit der 

Zerſtörung der Sitte und des Rechts endigt. Er zeichnete das 

Unternehmen vor, einen Rechtsbau aufzuführen mit Abſtraktion 

nicht bloß von dem Urheber der ſittlichen Ordnung, ſondern 

auch von dem Inhalt der wirklichen gegebenen (objektiven) ſitt— 

lichen Ordnung, lediglich aus der Natur der Menſchen. Er 

gab der Vorſtellungsweiſe den erſten Ausdruck, daß der Staat 

keine Autorität in ſich ſelbſt über die Menſchen hat, ſondern 

ſie nur durch ihren Vertrag erhalte, und keinen Zweck in ſich 

ſelbſt, ſondern nur zum Zwecke der (einzelnen) Menſchen diene. 

Dieſer Standpunkt iſt das Entſcheidende. Daß Grotius per— 

ſönlich und nebenbei ſogar an die chriſtliche Offenbarung ſich 

anſchließt, das konnte die Folgen deſſelben nicht abhalten. 

Hieraus iſt auch ſein Verhältniß zu Ariftoteles klar. Daß 

die geſellige Natur des Menſchen den Grund von Recht und 

Staat enthalte, iſt die Tradition, die von Ariſtoteles aus bis auf 

Grotius fortgeht, und inſofern hätte man das ſocialiſtiſche Sy— 

ſtem nicht als ein neues und nicht als Werk des Grotius betrachten 

dürfen. Allein es hat allerdings derſelbe Ausdruck bei Grotius 

einen ganz andern Sinn als bei Ariſtoteles. Ariſtoteles meint 

unter demſelben die Natur als die Macht im Univerſum, welche 

den Menſchen zur Geſelligkeit beſtimmte, Grotius dagegen die 

Natur als Beſchaffenheit oder Verlangen des Menſchen. Nach 

Ariſtoteles ſtrebt die Natur im Staate ihre Vollendung an 

für das, was ſie in den kleineren Kreiſen begründet, und dazu 
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ift der Menſch von Natur gejellig. Nach Grotius umgekehrt 

bat der Menſch ein gejelliges Bedürfniß, und deßhalb tft der 

Staat ein Zwed der Natur. Deßhalb kommt Ariftoteles zu 

einer (objektiven) Lehre, wie der Staat jeiner Natur nad 

beichaffen ſeyn müffe, Grotius zu einer (jubjeftiven) Lehre, wie 

er beichaffen jeyn müſſe, um der Natur des (einzelnen) 

Menichen zu genügen. 

Es iſt jo mit Grotius ein Prineip ins Leben getreten, das 

in jener Weiterbildung zur Lehre Kant’ und Nonfjeau’s, 

zulett zur franzöfiichen Nevolution mit Nothwendigfeit führte. 

Die Lehre des Grotius, daß die Unterthanpflicht ihren Grund 

in deren ſtillſchweigendem Vertrage habe, iſt bei ihm felbit 

ganz unscheinbar und unverfänglih. Sie brauchte aber nur in 

ihrem ganzen Inhalt und ihren Folgerungen entwicdelt zu wer— 

den, jo war fie das, was ein Sahrhundert jpäter die Drdnung 

Europa’ umftürzte. So ift eine Schneeflode, die ſich am 

Dergesgipfel Löft, unſcheinbar; aber fie wälzt ſich fort und 

fallt danıı als zerichmetternde Lawine in die Tiefe. 

Zweites Kapitel. 

Die Naturrehtslehrer von Grotius bis auf Kant. 

Hobbes. — Pufendorf. — Thomaſius (Gundling). — Wolf, (Darjes; Höpfner). — Wider- 

ſacher des Naturrechts (Seldenus, Coccejug, „dubia juris naturalis”). 

Der Lehre des Grotius ftellte Hobbes*) eine andere ge- 

genüber, auf demjelben Standpunft, aber von entgegengejetter 

Grundannahme Die menschliche Natur jey nicht Berlangen 

nach Gemeinichaft (gemeinfamer Befriedigung), Jondern Selbit: 

ſucht. Man ſuche die Gemeinfchaft nicht um der Genofjen, 

*) Hobbes de cive 1642. (Leviathan 1651.) 
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fondern bloß um fein ſelbſt willen. Der Uriprung der großen 

und dauernden Gejellichaften ſey deßhalb nicht das gegenjeitige 

Wohlwollen, jondern die gegenfeitige Furcht. Die nühere 

Durchführung ift diefe. Der Zultand, in welchem die Menjchen 

von Natur, d. i. vor ihrer gegenfeitigen Berpflichtung durd) 

Bertrag, fich befinden — „Naturftand“ (status naturalis) — 

ift der, daß alle gleiches Recht auf alle Sachen haben, aber 

auch gleiche Neigung einander zu ſchaden, bejonders aus Be— 

gierde nad) den Sachen. Der Naturftand iſt deßhalb ein 

immerwährender Krieg und eine immerwährende wechjelieitige 

Gefahr und Furcht. Nun aber iſt das Geje der Natur (lex 

naturae) oder — was auch Schon. Grotius hiemit ald gleich 

bedeutend gebraucht — die rechte Vernunft (recta ratio) die 

Selbiterhaltung (der Schuß des Lebens und der Glieder), was 

danach geſchieht ift gerecht und zuftändig, juste und jure, ge= 

ichehen. Das Fundamentalgebot der Natur iſt es deßhalb, den 

- Frieden zu juchen. Hieraus ergeben fich weiter zwei Folgeſätze: 

der erite, daß man jenes unbegränzte Necht des Naturjtandes 

nicht beibehalte, ſondern es theilweile übertrage, um dafür das 

Behaltene in Frieden zu befiten, und das zweite, daß man 

Verträge halte, weil nur dadurd) der Friede zu erreichen. Nicht 

minder ergeben fich aber hieraus auch die Pflichten des Mit— 

leides, der Dankbarkeit u. ſ. w. (kurz alle moralijchen Pflichten), 

indem dieje alle wechjeljeitig geübt zur Selbiterhaltung dienen. 

Sp führt Hobbes alles, was Recht und Sitte ift, auf Selbit- 

ſucht zurüd. — Alle diefe Gebote jedoch, die aus dem Geſetz 

der Natur folgen, find gar nicht verbindlich, jo lange der Natur: 

ftand währt, eben nad) ihrem eignen Prineip; denn fo lange 

man nicht der Erfüllung des Andern ficher ift, dient die eigne 

Erfüllung nicht zur Selbfterhaltung. Darum ſchweigen im Nas 

turſtand nicht bloß Die bürgerlichen Gejeße, jondern auch die 
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Geſetze der Natur, und es giebt in demfelben fein anderes Rechts— 
maaß (mensura juris) als den thatfächlichen Vortheil. Allen eg 

ift eben deßhalb das Gejeß der Natur, den Naturitand (status na- 

turalis) aufzugeben und den bürgerlichen Zuftand (status eivilis) 

zu gründen, d. h. fich vertragsweiſe in überwältigender Zahl zu 

wechlelfeitiger Hülfe gegen Friedensftörung zu verbinden. Diefe 

Verbindung ift der Staat, und erſt aus ihm geht das Mein und 

Dein, die Berbindlichfeit fremdes Eigenthum zu achten aus, weil 

nur durch ihn die Sicherheit befteht, daß auch die Andern erfüllen. 

Es darf aber eben diefer Sicherheit wegen diefe Verbindung 

nicht ein bloßes Uebereinkommen (consentire), jondern fie muß 

eine Einigung (unio) fein, d.h. es müſſen die Theilnehmer auf- 

hören, gelondert jelbititäindige Subjefte zu ſeyn und vielmehr 

alle zu Einem Willen werden, jo daß die Einzelnen feinen 

Willen und fein Recht mehr für fich behalten, jondern all ihr 

Necht und all ihre Macht (jus virium et facultatum suarum) 

auf Einen Menjchen oder Ein Gonetlium übertragen, unter 

Verzicht auf Widerftand und auf Wiederruf der Hebertragung. 

Das iſt dann die oberite Gewalt (summa potestas, summum 

imperium) oder, wie wir jagen würden, die Souveränetät. 

Dadurch ift der Staat felbit eine Perfon (persona ceivilis), un= 

terichieden von allen Einzelnen, die ihn bilden, jo daß dieſe auch alle 

zufammengenommen nicht als Staat zu betrachten find, ausgenont= 

men die fo ihn vertreten (repraesentant). Es bedarf deßhalb 

zur Gründung des Staates eines zweifachen Vertrags: des einen, 

durch welchen jeder mit jedem, und des andern, durch welchen 

Alle mit dem künftigen Inhaber der oberſten Gewalt fontrahiren, 

fich zu unterwerfen und zwar unbedingt zu unterwerfen. 

Mit diefer vollftändigen Uebertragung alles Nechts und 

aller Kraft auf die oberfte Staatsgewalt tft dieje aber notwendig 

unumfchränft (imperium absolutum). Es kann für fie diefem 

1: ; 12 
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ihrem Begriff nach weder eine höhere Gewalt beiteben, nod) 

auch eine Schranfe, denn dieje jehte eben eine höhere Gewalt 

voraus. Ste kann nicht an Geſetze gebunden ſeyn. Es fann 

ihr gegenüber fein Necht des Untherthanen geben, daß fie beachten 

müßte, fein Eigenthum, ja fein Gewiſſen, fein Urtheil über Gut 

und Bös, jondern auch hierfür ift er dem Urtheil der oberiten 

Stantsgewalt (des Souveräns) unbedingt unterworfen, und er 

fündigt deßhalb auch nie, wo er im Gehorſam gegen die Stants- 

gewalt handelt. Die Meinung, dat der Unterthan ein jelbit- 

ftändiges Urtheil über Gut und Bis habe umd eine jündliche 

Handlung, die er auf Befehl des Souveräns begeht, für ihn 

Sünde ſey, ift eine falſche und ift eine vevolutionäre Lehre 

(seditiosa opinio). Es muß endlicy auc) die Kirchenlehre, d. t. 

die Auslegung der h. Schrift, durch die Stantsgewalt (obwohl 

mittelft der Biichöfe von apoftoliiher Succeſſion) gejchehen, weil 

der Einzelne, wenn er die Befugnik folder Auslegung hätte, fic) 

jelbit die höchfte Norm des Handelns geben würde, wodurd) aller 

bürgerliche Gehorſam, ja alle Soetetät aufhören müßte. Die 

Kirche fällt deghalb auch bei Hobbes ganz zulammen mit dem 

(chriſtlichen) Staate, nemlich ev veriteht unter Kirche die unter 

einer äußern Gewalt vereinigten Chriſten. Die innere unficht- 

bare Kirche iſt hienteden bloß potentia nicht actu eine Kirche, 

Jene Gewalt aber darf aus dem angeführten Grunde feine 

andere jeyn ald eben die oberite Stantsgewalt. Nur ein jold 

einheitlicher Wille, gegen den nicht andere einander wider- 

Itreitende und einander bekämpfende Willen auffommen fünnen, 

it im Stande, die Sicherheit des Friedens, welche das oberite 

Naturgeſetz tit, zu gewähren. Die Selbitjucht, die der Kern 

der menjchlichen Natur it, kann nur durch ſolch unbegrängte 

unwiderſtehliche Macht gebändigt werden. 

Unverkennbar ſteht hienach Hobbes auf den gleichen Vor— 
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ausſetzungen, wie fie feiner Zeit eigenthümlich find und von Grottug 

zuerft ausgeiprochen wurden. Auch er erfennt feine über den 

Menſchen gegebene Ordnung mit innewohnenden fittlichen Geſetzen, 

ſondern will eine ſolche nur aus der Natur des einzelnen Menſchen 

ableiten. Auch er gründet deßhalb den bürgerlichen Zuſtand auf 

beliebigen Vertrag der Unterthanen, ſo daß ſelbſt die Geltung 

der Stimmenmehrheit, dieſer „Anfang des bürgerlichen Zuſtandes“, 

nur durch Einftimmigfeit beichloffen werben fann, und er fennt 

gar feinen andern Begriff des Unrechts (injuria) als den der 

Bertragsverleßung, jo daß gegen Die, mit denen man nicht fon- 

trahirt hat, auch fein Unrecht begangen werden fann*). Eigen— 

thümlich aber ift ihm, daß er Necht und Staat, ja die Moral ſelbſt 

entfittlicht. Das Gejeß der Natur (lex naturae), auf das allein 

er Recht und Sitte baut, iſt durchaus nichts Sittliches, ſondern 

der bloße phyſiſche Trieb der Selbfterhaltung, feine rechte Vernunft 

(reeta ratio) ein bloßes Klugheitsgeſetz. Nicht minder ihm 

eigenthümlich iſt jein politiiches Nelultat: der Abſolutismus des 

Staates, der nte vorher und auch nachher wentaltens nicht im 

dem Grade gelehrt worden, daß er jelbft die moraliſche Zurech- 

nung der Unterthanen ausichlteßt, und zwar in der Art, daß die 

Bürger nicht wie bei Platon einer höhern Harmonie, jondern 

einem beliebigen Willen unterworfen find. Zu dieſem Reſultat 

fommt Hobbes zunächſt Schon aus Folgerichtigfeit: Die Inhalt— 

loſigkeit der jocialen Verhältniffe, von welcher hier ausgegangen 

wird, die Entfleidung derjelben von ihren fittlichen Ideen, um fie 

rein auf menschlichen Willen zu gründen, muß zur unumjchränften 

Gewalt des vereinigten menschlichen Willens führen. Ju ähn— 

(ichem Nefultat gelangt in anderer Weile ſpäter Roufſeau. 

Zu eben dem hätte Grotius gelangen müfjen, wenn er aus 

*) Bib: L.cap. 12833: 

12% 
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feinem Grundſatze: salus publica suprema lex esto auch die 

Folgerungen erjchöpfend gezogen hätte. Dann aber wurde Hobbes 

auf feine abjolutiftiiche Lehre auch noch durch einen prafttichen 

Beweggrund geführt. Die Firchlichen und politiſchen Spaltungen, 

dev Bürgerkrieg, die Promptheit des Aufruhrs aus religiöſem 

Gewiffen, die ihn in feinem Vaterlande umgaben, erfüllten ihn 

mit Sehnjucht vor Allem nad) Frieden und Einigfeit, und mit 

dem Gedanfen, dat Solche nicht beitehen fünnen, wo irgend eine 

Macht des Widerftandes, namentlicy aus dem Grunde des Ge— 

wilfens und der Religion belaffen würde. In beider Hinficht, 

ſowohl in feiner materialiftiichen Yebensauffaffung, als in der 

praftiichen Energie feines politiichen Nefultats iſt Hobbes ein 

vorzüglicher Vertreter und Pfleger der Nichtung, die im Weſten 

ihre Ausbildung fand, im Gegenjate der von Grotius angeregten 

und bejonders in Deutichland gepflegten mehr fittlichen und 

innerlichen fontemplativen Betrachtungsweife, wenn gleich der 

Ausgang jener Nichtung ein ganz anderer, ja entgegengejeßter 

ward, als ihn Hobbes anftrebte. Ein wahres wiffenichaftliches 

Verdienst aber bat Hobbes durch feinen tiefen Bli in den 

Grundbau des Staats; nemlich den Gedanken der Einheit des 

Staats im Gegenfage einer bloßen Gefellichaft und, damit zus 

ſammenhängend, den Gedanken der Souveränetät hat er zuerft 

in ſeiner ganzen Tiefe ausgeſprochen; hierin Steht er über Grotius. 

Denn Grotins untericheidet den Staat bloß vom Fürften, Hobbes 

unterscheidet ihn zugleich auch vom Volke”). Insbefondere aber 

bat Hobbes das von Grotius begonnene Syſtem der Nechts- 

philoſophie wefentlich Fortgebildet, ev hat mehrere und bedeutende 

ehren, die in der Anlage des Grotius zwar ſchon vorhanden, 

*) Bei Bodinus freilich ift dev Souveränetätsbegriff nod konkreter, 
lebendiger beftimmt als bei Hobbes, aber bloß als ein gegebener, er ift 
nicht aus dem Weſen des Staats deducirt. 
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aber doch nur eingehüllt vorhanden waren, zur deutlichen Aus— 
einanderjegung gebracht. Es iſt das befonders die Lehre von 
einem Naturftande, die Deduftion, wie das oberfte Rechtsprinecip 
im Naturſtande nicht realiſirt werden kann und deßhalb dieſes 
den Staat poſtulire, die Beſchreibung des Hergangs (oder der 
rechtlichen Beziehung) wie durch Vertrag der Staat gegründet 
wird. Dieſe Lehren, wenn fie gleich am ſich nicht wahr find, find 

doch die dem Standpunft nothwendigen und haben deghalb den 

Bau des „Naturrechts“ gebildet bis zum letzten Augenblide*). 

*) Man hat vielfah Hobbes und Spinoza in Parallele geftelft. 
Dazu veranlaßte jowoh! die Mächtigfeit der beiden Geifter, als der Eindrud, 
daß bei beiden die eigentliche Ethik verihwindet und eine Naturmadt an 
die Stelle tritt, und zwar bei beiden dem nächſten Ausdrud nad) diefelbe: 
das Naturgefeb der Gelbjterhaltung, Dennoch find fie von Grund aus 

verichieden. Hobbes gründet allerdings Recht und Sitte auf den Natur- 
trieb der Selbfterhaltung; aber was er aus dieſem Naturtrieb ableitet, ift 
ihn doc eine Anforderung, ein folches, das der Menſch frei erfüllen ſoll 

und verlesen fan, fein Geſetz ift darum wenigftens nad der Form, d. i. 

der Weiſe der Erfüllung, ein wirklich ethifches, wenn es aud nach feinem In— 

halt nur ein phyfiihes ift. Dagegen Spinoza gründet Recht und Sitte 
auf die Naturmacht, d. i. die metaphyfiihe Nothwendigfeit des Univerſums. 
Sein Gefeß der Natur ſoll nicht der Menſch erfüllen, jondern die Natur 
erfüllt es jelbft und unausbleiblich, und der Menſch hat nicht Freiheit es 
zu verlegen. Es giebt gar feine Anforderung, fein Sollen im eigentlichen 
Sinne. Es fällt aljo aud die Form des Ethiſchen, das Geſetz wirft gar 
nicht ethisch, Tondern nur natürlich. Der pantheiftiiche Standpunkt läßt 
einen ethiichen Gehalt des Geſetzes zu, z. B. Selbjtaufopferung — (das 
zeigt fich Später in Hegels Lehre) — wenn gleich bei Spinoza ſelbſt aud) hier- 
von nicht viel zu finden iſt; aber er läßt nicht eine ethiiche Wirkungsart des 
Gefeßes zu. Auf der andern Seite theilt Spinoza nicht das abfolutiftifche 
Nefultat, ja er hat eine Sorge, hierin mit den angefeindeten Hobbes 
zufammengeftellt zu werden. Darauf bezieht ſich der Satz in feinem tra- 
etatus: „Die Menfchen dürfen nicht alle Gewalt auf die Obrigkeit itber- 
tragen, weil fie es nicht können“, und ev felbft giebt in feinen Briefen 
(epistola 50) den Unterſchied feiner Lehre von der des Hobbes dahin an: 
quod ego naturale jus semper sartum teetum eonservo, quodque Su- 
premo Magistratui . . , non plus in subditos juris, quam juxta men- 
suram potestatis, qua subditum superat, competere statuo, quod in 
statu naturali semper locum habet. Der Standpunft Spinoza’s hat 
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Pufendorf*) gilt als derjenige, welcher die von Grotius 

aufgeftellten Prineipien durchgeführt und jo das foctaliftiiche 

Syſtem vollendet habe. Verſteht man darunter, daß er jene 

Prineipien bewußt und folgerichtig auf den Stoff angewendet, 

jo tft das unrichtig. Eine ſolche innere ſyſtematiſche Durd)- 

bildung findet fich bei ihm nicht einmal in dem Grade wie bei 

Grotius jelbft. Wohl aber hat Pufendorf das Material der 

ethiſchen und rechtsphilofophiichen Disciplin in einer bis dahin 

nicht vorhandenen VBollitändigfeit und äußern Ordnung aufge 

führt und damit der Grotius'ſchen Lehre eine Äußere ſyſtema— 

tiihe Form gegeben. Ueberdie brachte er die Rechtsphiloſophie 

mit der Geſammtphiloſophie feiner Zeit, wie fie inzwiſchen durch 

Carteſius begründet worden war, in eine obwohl gleichfalls 

nur Außerliche Verbindung, indem er philoſophiſche Nefultate 

derjelben feinem Syſtem des Naturrechts vorausftellt. Auch 

muß das al8 eine Leiftung anerfannt werden, dab er eben in 

Folge des allgemeinen philoſophiſchen Gefichtspunftes die an— 

thropologiiche Grundlage des Nechts unterfucht: Veritand, Wille, 

Handlung, und dadurch die Anregung zur Pflege wichtiger ju- 

ristiicher Lehren, fo namentlich der Zurechnung, gab. Alles dieß 

zuſammen fichert ihm eine Stelle in der Geſchichte des Naturrechts. 

Daß er aber daffelbe auch feinem Inhalte nach gefördert, muß 

geläugnet werden. Er verflacht die Gedanfen des Grotius 

eher, als daß er fie weiter bildet; jo faßt er den Gefelligfeits- 

trieb nicht wie Grotius als wechjelfeitiges Wohlwollen, ſondern 

bloß als wechjeljeitige Bedürftigfeit, er giebt das Band zu Gott 

gegen diefen Abjolutismus feine andere Widerlegung, als daß nad Natur- 
gejeß ein folcher nicht möglich ift, und der Unterſchied zwiſchen Naturftand 
und vertragsmäßigem Zuftand kann auch gar nicht ftatuirt werden, wo 
überall die Naturmacht anerfannt ift. 

*) Pufendorf de jure naturae 1672, de officio hominis et eivis 1673. 
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und zur chriſtlichen Dffenbarung, das Grotius (freilich unfolge- 

richtig) noch beitehen ließ, mit Entichiedenheit auf und erflärt 

(troß des Widerſpruchs der Theologen) die natürliche Vernunft 

des Menjchen für die genügende Duelle fittlicher Erkenntniß, 

er bindet Gott an das Naturrechtsgefeß nicht wie Grotius 

wegen einer fittlichen Nothwendigfeit, jondern weil Gott bie 

Menſchen mechanisch nicht anders erhalten kann als durch den 

GSejelligfeitstrieb, er vermilcht die von Grotius geſchiedenen 

Sphären des Nechts und der Moral wieder vollftändig. Ja 

er verwandelt die von Grotius gegründete reine Nechtsdisciplin 

in eine Disciplin der Moralphiloſophie, eine Pflichtenlehre. 

Auch bat er feine neuen Momente für den ſyſtematiſchen Ausbau 

des naturrechtlichen Syſtems beigetragen. In der legten voll- 

endeten Geftalt des Naturrechts unter Kant wird man deßhalb 

an Grotius, Hobbes und Thomaſius, als welche die 

Elemente lieferten, gemahnt, nicht aber an Pufendorf. Sondern 

jeine hauptjächliche Bedeutung it nur Die äußere Verbreitung 

der Lehre durch ſeine eingängliche Darftellung *). 

Dagegen begründet Thomajius"*) einen innern Fort 

Ichritt und zwar einen wejentlichen Fortjchritt der naturrechtlichen 

Disciplin durch feine Scheidung von Moral und Necht, wie fie 

im vorigen Abjchnitt ausgeführt worden, daß die Vorſchriften 

für den innern Frieden moralische und nicht erzwingbar, die für 

den äußern Frieden Nechtsworichriften und erzwingbar find. Ein 

völlig nen binzufommendes Moment ift das allerdings nicht. 

Denn ſchon Grotius ſelbſt bat, wie aus obiger Daritellung 

erhellt, das Nechtögebtet und das moraliiche unter den Bezeich— 

*) Am vihtigften ift Bufendorf gewiirdigt von Warnfönig Nedts- 

philojophie ©. 50. 
**) Thomasius institutiones jurisprudentiae divinae 1688, funda- 

menta juris naturae et gentium 1705. 
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nungen Necht im ftrengern und Necht im weiter oder larern 

Sinn von einander gejchteden und beide unter verichtedene 

Prineipien geftellt, jenes unter den Geſelligkeitstrieb, dieſes 

unter die rechte Werthſchätzung der Dinge. Ja der innerfte 

Charakter der von ihm gegründeten Lehre it gerade das Be— 

ftreben, die reinen Rechtsgrundſätze herauszuftellen. Aber der 

Unterjchted iſt doch bei Grotins nicht in deutlichen Begriffen 

dargeftellt und nicht energiſch durchgeführt. Daher fam es, daß 

er fich bei den Nachfolgern verwilchte, ja völlig verlor, daß 

Hobbes die Pflichen des Mitleids, der Dankbarkeit und Die 

Pflicht der Vertragserfüllung- als gleichartig aus der Gelbit- 

erhaltung ableitet, daß eben jo Pufendorf dem rechten Ge— 

brauch der Sprache (nicht zu lügen) und den rechten Gebraud) 

der Sachen (dad Eigenthum) in ein Kapitel zujammenfaßt, 

und Abnliches. Durch Thomaſius aber tft die Trennung der 

beiden Gebiete für immer gefichert, indem er ein verjchtedenes 

Motiv oder Ziel (Innern und äußern Frieden), einen verſchie— 

denen etbilchen Charakter (justum und honestum — decorum)*) 

und eine verjchtedene Wirkung (Erzwingbarfeit und Nichter- 

zwingbarfeit) an ihnen hervorhebt, alfo nach allen Beziehungen 

fie abgrängt, und es fich zur beſondern Aufgabe jest, den Un— 

terichted durch Die ganze Ethif durchzuführen. Ueberdie war 

Thomaſius hiebei durch einen ypraftiichen Beweggrund be— 

ſtimmt, welcher der inneriten Triebfeder der ganzen Entwidelung 

angehört und jener Unterſcheidung deßhalb einen ganz andern 

Erfolg verichaffte als der des Grotius. Ihm kam es nemlich 

“ Darauf an, von der innern fittlichen, namentlich der religiöfen 

*) Das decorum umfaßt bei Thomafins die Pflichten gegen Andere, 
das honestum die Pflichten gegen fich jelbft, es liegt alſo das Pufendorf'ſche 

Syftem zum Grunde; aber beide zuſammen ftehen dem justum als einem 

völlig gejonderten Gebiete der erzwingbaren Pflichten gegenüber. 
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Sphäre jede äußere Gewalt ferne zu halten. Es it hauptlächlich 

das Intereſſe der Glaubensfreiheit, daß ihn zu der Unterfchetdung 

der beiden Gebiete antrieb, und er hat fie deßhalb auch zuerit 

und noch vor Herausgabe feiner „Fundamente des natürlichen 

Rechts“ bei einer praftiichen VBeranlaflung, nemlich zur Verthet- 

Digung der Pietiften gegen Neligionsbedrüdung durd die Dr- 

thodoren, in der Schrift „über das Necht der evangeliichen Für- 

ſten in theologischen Streitigfeiten" aufgeftellt. Hier führt er 

fie eben zu dem Mejultate hinaus, daß für Den Zweck der Se- 

ligfeit, daher der Frömmigkeit und des Glaubens, feine rechts— 

artige alfo erzwingbare Borichrift beitehen und gehandhabt wer- 

den dürfe*), und deßhalb hebt er nicht bloß, wie Grottus, den 

verschiedenen Uriprung und Zweck der moraliichen und der 

Nechtsgebote, ſondern auch und vorzüglich die verichiedene Wir— 

fung, die Erzwingbarfeit und Nichterzwingbarfeit hervor. Er 

hat in dieſer Hinfiht nicht bloß das wiſſenſchaftliche Syſtem 

des Naturrechts, Tondern auch die lebendige Abficht, Die dem 

jelben zu Grumde liegt, in einem mächtigen Schritt dem Ziele 

näher geführt, jo daß Kant hierin bloß die leßte Hand anzu— 

legen brauchte. Dem entiprechen auch die praftiichen Berdienfte 

des Thomafius, jeine Bekämpfung der Tortur, der Hexenprozeſſe. 

Das formelle Kriterium des Mechtögebietes, die Erzwing— 

barkeit, das jeitdem nicht wieder eingebüßt ward, haben denn 

die Nachfolger des Ihomafius Gundling, Gerhard, Flei- 
ſcher u). w. bejonders hervorgehoben und ausgebildet. Es ift 

*) Die Jrrigfeit diefer Thomafius’schen Lehre in Beziehung auf 
die Kirche, daß er Zwang für die individuelle Seligkeit und den indivi- 
duellen Glauben und Zwang fir die Erhaltung der kirchlichen Ordnung, 

fohin der öffentlichen Lehre, der Predigt im Namen der Kirche mit einan- 
der vermischt, habe ich in meiner Schrift: „Die Kicchenverfaffung nad 
Lehre und Recht der Proteftanten” nachgewieſen. Eben dajelbft ſiehe auch 

die nähere Ausführung des hierauf gegründeten Territorialſyſtems. 
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die Untericheidung der beiden Gebiete, die bei Thomafius eine 

Yebensfrage war, wieder zur Echulfache geworden und bleibt das 

bis auf Kant. An Gundling, dem bedeutenditen Nachfolger 

des Thomafius, zeigt fich der wifjenichaftliche Erfolg jener Un— 

tericheidung in völliger Evidenz. Sein Naturrecht (jus naturae 

et gentium) iſt reine Nechtslehre mit Ausichliefung der Moral, 

die er unter dem Namen Ethik in einem andern Werke behan— 

delt. Gundling tft aber ald reiner Anhänger des Thomaſius 

zu betrachten, wenn er fich gleich nicht dafür ausgiebt. Er geht 

zwar vielfach auf Hobbes zurück und ftelit deffen richtiges 

Verhältniß her gegen verbreitete Mißdeutung. Auch jucht ex 

die umd jene ventilirte Kontroverfe ſich nach einer Weiſe zus 

recht zu legen, unter den Anfichten aller frühern Autoren die 

richtige auszuwählen. Aber feine Grundbegriffe und Grund» 

lehren find die des Thomaſius: Die Glücjeligfeit als Princip 

der Ethik, ihre Spaltung je nad) dem äußern und innern Frieden, 

die Beichränfung des Rechtsgebiets und der vollfommenen oder 

erzwingbaren Pflicht auf den eritern, das ift der Bau jeines 

Naturrechts. Wenn er jenes Princip der Glückſeligkeit dadurch exit 

noch tiefer zu begründen jucht, daß die den Sterblichen gege— 

benen Gejeße die Erhaltung und Vollendung ihrer Natur be— 

zweden, diefe Erhaltung und Vollendung aber eben in der 

Glückſeligkeit beſtehe, jo ift das ein faum nennenswerther Gedanfe, 

Eine veränderte Behandlungsweiſe des Naturrechts tritt 

wieder ein mit Wolf). Wolf behandelt das Naturrecht Lediglich 

als Moralphilofoph. Sein für die Moral nen aufgeitelltes 

Prineip: die Bollfommenbeit des Menjchen, tft ihm überhaupt 

dad Gejeb oder Necht der Natur, und er führt es eben auch 

durch den ganzen Gejelligfeitszuftand durch. Cine Scheidung 

*) Wolf jus naturae methodo scientifica tractatum 1740—1750 und 
feine Institutiones juris naturae et gentium 1754. 
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zwiſchen Necht und Moral wie fie Thomafius hatte, befitt er 

an demfelben nicht. Zwar behält er die Untericheidung von 

vollfommener oder erzwingbarer und unvollfommener oder nicht 

erzwingbarer Pflicht bei; aber dieſe Unterſcheidung iſt bet ihm 

zufällig, nebenftebend, fie beitimmt nicht die Seftalt feines Sy— 

Items, und er hat nicht wie Thomafius einen Maaßſtab, welche 

Pflicht erzwingbar fein ſoll und welche nicht. Er theilt deßhalb 

das ganze ethiſche Gebiet wieder bloß nach dem moralijchen 

Syſtem, wie e8 Pufendorf entworfen: Pflichten gegen fid) felbit, 

gegen Andere, gegen Gott, und die Befugniß tft ihm nur Die 

Folge der (eigenen) Verbindlichkert und eigentlich nichts Andres 

als Erlaubniß: wozu ich verpflichtet bin, das muß mir auch 

freiftehen zu thun. Wolfs Moralprineip ift gewiß ein vichti= 

geres als das frühere der Glückſeligkeit )y. Aber für das Natur— 

vecht hat er, was den Snhalt deffelben betrifft, nichts geleiftet, 

er hat es nirgend weder bereichert noch ſchärfer beſtimmt. 

Höchſtens kann man die Ausbildung von mancherlet Begriffen: 

dem status moralis, der darin beiteht, Subjekt von Necht und 

Verbindlichkeit zu ſeyn, die Unterjcheidung von abfoluten und 

hypothetiſchen Nechten und dergleichen als eine Förderung der 

Klarheit auf dem ethiichen Gebiete ihm danfen. Sm Gegentheil, 

er hat die von Thomaſius gewonnene und von Gundling durch— 

geführte Ausmeffung und Abgränzung des ethiichen Gebiets 

wieder eingebüßt. Er that einen falichen Schritt, den man 

lediglich wieder zurücdnehmen mußte. Dagegen bat er eine 

Bedeutung für den formellen oder allgemeinen wifjenjchaftlichen 

Charakter des Naturrechts durch die Anwendung der demon— 

ftrativen Methode Die Philoſophie Wolfs überhaupt hat 

den Charakter, da die Demonftration ihr innerites Weſen iſt. 

*) Bergl. jedoch hierüber diefes Werkes Band II. Bud) I. 8. 29. 
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Andere Philofophen find von irgend einer materiellen Grund- 

anfehauung geleitet, die ihnen die oberite Wahrheit oder doc) 

das oberfte Problem ilt. So z. B. Spinoza von der Alleinheit 

Gottes, daher feiner Unperfönlichfeit und dem Aufgehen der 

Geichöpfe in ihm, Leibnitz im Gegentheil von der Entitehung 

und dem Daſeyn jelbititändiger individueller Geſchöpfe (prinei- 

pium individuationis). Dagegen fir Wolf giebt es keine 

ſolche oberfte materielle Wahrheit, Jondern der Syllogismus 

als jolcher it ihm Die oberfte, die einzige Wahrheit. Er nimmt 

von Leibnitz die beiden Principien der Demonftration, den 

Sab des Nichtwiderſpruchs (prineipium eontradietionis) und 

den Satz des zureichenden Grundes (prineipium rationis suf- 

fieientis) an, und führt fie durch das ganze Gebiet des Wiſſens 

durch. Das, was er und jeder andere Menjch weiß, ftellt er 

in der Form dar, daß es fich nicht wideripricht — (denn „das 

Weſen eines Dinges ift jeine Möglichkeit”, d. i. eben Denkbarkeit, 

Nichtwiderſpruch) —, indem er eben überall die Merkmale aus 

der Definition herausnimmt, die er ſelbſt (nach der Erfahrung) 

in fie gelegt; und dann gilt e& ihm als demonftrirt. So z. B. 

„Sehen ift in dem Welen eines Thieres, das Augen hat, ge— 

gründet, alſo eine Gigenjchaft deſſelben, was doch offenbar 

nichts Andres iſt als: Sehen iſt die Eigenschaft eines jehenden 

Thieres ). Am charakteriitiichiten für diefe Methode und für 

die geiftige Organtjation des Mannes ilt, dab er meint, man 

habe jelbit von feiner eigenen Eriitenz feine unmittelbare Ge— 

wißheit, jondern erhalte diejelbe (wenn aud) bei den metiten 

*) Wenn Wolf es fich einmal beigehen läßt, über diefe bloß analy- 
tiiche Weife Hinauszugehen, To gelingt es ihm übel. So z. B. beweift er: 
weil Gott das Bollfommenfte jhaffen mußte, jo müfjen die Planeten 
Inwohner haben. Er bäfte gevade jo gut aus der Volllommenheit der 
göttlichen Schöpfung beweifen können, daß die Menſchen nicht blos Beine, 
ſondern auch Flügel haben müfjen. 
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ohne Nechenichaft) erft vermittelft einer Schlußfolgerung: „Wenn 

wir deutlich erfennen wollen, wie wir durch diefe Gründe 

überführt werden, daß wir find, jo werden wir befinden, 

daß in dieſen Gedanfen folgender Schluß ftedt: Wer fich feiner 

und andrer Dinge bewußt tft, ver tft. Wir find uns unferer 

und andrer Dinge bewußt. Alfo find wir”). Sohin glaubt 

fich Wolf nicht einmal, daß er jey, wenn er nicht durch Gründe 

davon überführt iſt. Diele Ivllogiftiiche Methode wendet denn 

Wolf auch auf das ethiiche Gebiet an, und wenn das gleich 

an fich auch weiter nichts iſt als eine Abgeſchmacktheit, jo tft 

doch dadurch die Anforderung, welche der rationaliſtiſcheu Phi- 

(ofophie zu Grunde liegt: rein aus der Vernunft die Nejultate 

zu finden, zuerſt bethätigt worden, und ift dadurch für eine 

nachfolgende ſtrengere wiffenichaftliche Auffaſſung die unver: 

meidliche Alternative gejtellt, entweder dieſe Anforderung auf: 

zugeben, oder den Verſuch zu machen, wirklich bloß Vernunft- 

beariffe zu gebrauchen. Wolfs demonftrative Behandlung der 

gefammten Philofophie und daher auch der Rechtsphiloſophie 

hat feinen andern Werth, als daß ſie Anftok wurde für Kant, 

mit dem ratignaliftiichen Prineip Ernft zu machen. 

Nach Wolf jchließt ſich die vechtsphiloiophiiche Behandlung 

zwar an ihn am. Aber es iſt dennoch die Notwendigkeit, wenn 

auch nicht gerade bewußt, zum eingebüßten vichtigeren Stand- 

punft des Thomaſius zurüczufehren. Der bedeutendfte und 

erfolgreichfte Schüler Wolf, Darjes, hat zwar den ganzen 

Bau des Wolfiichen ethiſchen Syitems beibehalten, aber er benützt 

eben den zweiten Theil, die Pflichten gegen Andere, um daraus 

das Thomaſius'ſche Segment, das Gebiet dev Zwangspflichten, 

oder, wie er ed nennt, der „Jurisprudenz“ im Gegenjaß der 

) Wolf, vernünftige Gedanken von Gott, der Welt u. |. w. 8. 6. 
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„Ethik“ zu gewinnen. VBollends aber zeigt es ſich beiHöpfner, 

wie die Wolfiſche Auffalfung geſchwunden und die Ihomafius’- 

iche zurücgefehrt ift. Höpfner faht das Vollkommenheits- und 

Glückſeligkeits-Princip zufammen und als ſynonym auf, er 

verläßt die Bufendorf-Wolftiche Eintheilung des Naturrechts in 

die drei Klaffen der Pflichten, und begranzt vielmehr feine 

Disciplin nah Thomaſius' und Gundling’d Vorgang als die 

Yehre von den „natürlichen Zwangspflichten”. Er bundelt 

auch nicht primär von den Pflichten, um von ihmen aus erſt 

die Nechte zu gewinnen, ſondern überall urſprünglich von den 

Nechten. Zugleich zeigt ſich auch bei ihm ſchon, wie die allge- 

meine Gedanfenbeichaffenheit auf Kant binführt, indem er be- 

reits vielfach den Willen als das enticheidende Prineip im 

Nechte geltend macht, jo namentlich bei der Deduftion des 

Eigenthums wie des Bertrags. Wolfs Lehre ift in Beziehung 

auf Nechtsphilofopbie nur eine anregende Epilode zwilchen 

Thomaſius und Kant. — 

Es fehlt nun während diejer Ausbildung und Herrichaft 

des naturrechtlichen Syitems keineswegs an Widerſtand gegen 

daffelbe aus der richtigen Erkenntniß, daß es die menschliche 

Welt vollltändig von ihrem Bande zu Gott löft. Dieje Stellung 

nehmen Seldenus und Goccejus*) ein; und in Beziehung 

auf die Moralphiloſophie ſpäter auch Cruſius. Allein dieſe 

Gegner waren nicht im Stande, weder den innerften Sit des 

Irrthums und der Ablöſung von Gott aufzuzeigen, noch irgend 

jelbit eine das Band zu Gott erbaltende Lehre, die wiſſenſchaftlich 

genügte, zu geben. Seldenus wirft der Beyründung des 

*, Seldenus de jure naturali et gentium juxta disciplinam 
Ebraeorum 1640, bej. lib. I, cap. 7” u. 8. Henricus Coccejus Diss. 
de prineipio juris natur. 1699 und bejonders in den „Positiones pauculae 
et generalissimae . . . . praelectionibus Grotianis praemissae“. 
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Naturrechts auf die bloße menjchliche Vernunft vor den Mangel 

an einer bindenden Kraft der menschlichen Vernunft, und den 

Miderftreit der Vernunft der mehreren Menichen und Lehrer, 

was alles auf einen höhern Urheber und eine höhere Sanftion 

des Naturrechts weile. Seine eigne Begründung aber enthält 

nichts weiter als dieß: das von Gott herrührende Naturgeſetz hat 

einen obligativen und einen permilfiwen Beitandtheil; der obligative 

beiteht darin, daß man den Verträgen und den Staatöverfaffungen, 

Die man, auch wieder vertragsmäßig, eingegangen, treu blei— 

ben müſſe (pactis ae regiminum formulis eiviliter initis 

standum); der permiffive beiteht darin, daß die frei gelaffene 

Sphäre nun eben von den Menjchen wieder durch ihre Ueber: 

einfunft auf bindende Weiſe beftimmt werden fann *), wo aber 

die verbindende Kraft doch nicht aus dem Vertrag als folchen 

(ex simplici hominum ratione et consensu) entipringt, ſon— 

dern aus Gottes Erlaubniß, dab fie durch wechjeljeitige Ueber: 

einfunft das, was an fich frei ift, verbieten oder gebieten (ex 

consensu mutuo inhibere). Endlich aber find durch die 

Dffenbarung in der Schrift Gejeße Gottes verkündet, die überall 

und unbedingt obligatorisch find. Seldenus befämpft jo eine 

Seite des naturrechtlichen Syſtems, auf die es am wenigften 

anfam, indem die Naturrechtslehrer jelbjt haufig und gerne 

zugaben, dab die Verbindlichkeit ihren leten (entfernten) Grund 

in Gott habe, und jein eignes -Mejultat fällt mit dem des 

Naturrechts im MWejentlichen zufammen, daß eben zunächit vie 

Verträge die Duelle alles Rechts find. Das Einzige, was er 

voraus bat, iſt daß er, an dem göttlichen Urſprung aller mo— 

*) „Simulatque ex ejusmodi permissione quid ab hominibus sociatis 
coereitum, vetitum seu constitum est, ad illud in quod sie consen- 
serant ipsi sive pacto sive deditione sive aliter . . . . observandum 
obligatos esse.‘ 
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raliſchen Vorschriften feſthaltend, den unmittelbar geoffenbarten 

Geboten die oberfte Stelle vindiciren kann, während dieje bei 

den bloßen Vernunftmoraliften völlig bei Seite bleiben. 

Coccejus ſtimmt in der Polemik weſentlich mit Seldenus 

überein: er vermißt an der menschlichen Vernunft eine bindende 

Macht und (was freilich minder beftimmt ausgefprochen tft) am 

dem Grundſatz des gejelligen und ruhigen Lebens einen mit 

Nothwendigkeit fich ergebenden Inhalt der Gebote. Seine eigne 

Lehre aber, die er entgegenfebt, iſt gedachter und entichtedener 

als die des Seldenus. Der göttihe Wille, den er zum Princip 

macht, Soll aus jeinen Ihaten und Werfen und ſoll aus der 

Bollfommenbeit des göttlihen Weſens erfaunt werden (dev 

Dffenbarung geichteht dabei nicht Erwähnung), und aus dieſem 

Willen läßt er unmittelbar — nicht exit mittelft Vertrags oder 

mittelit Deduftion aus einem einfachen Grundſatze, der alles 

in Sich Schließen Toll — die ſämmtlichen Gebote des Naturrechts 

hervorgehen: die Freiheit der eigenen Handlungen, das Verbot 

der Beichädigung Anderer, die Nothwendigkeit des Gemeinlebens 

unter den Menjchen (societas communis) und die daraus ent- 

Ipringenden Rechte, die rechtlichen Wirkungen der Willenserflä- 

rungen, die Dispofition über das Seinige, das Erbrecht der 

Kinder, die häusliche Gewalt, die Nothwendigfeit des Staats, 

dad Anſehn und die Gewalt der Dbrigfeit. Inſoweit hat 

allerdings Coccejus wirklich dem Irrthum an jenem Syſtem 

fich entgegengeftellt: der Nativeination und der Gründung der 

Rechtsordnung auf den menjchlichen Willen und Vertrag, und 

es war ungegründet, wenn ihm damals vorgeworfen wurde, er 

lehre nichts Andres ale Pufendorf, da auch dieſer die Ver— 

nunft als ein Werk Gottes anerkenne. Allein es fehlt fürs 

erſte an jeder Vermittelung zwiſchen dem göttlichen Willen 

(ſeinen Thaten, ſeiner Vollkommenheit) und den Reſultaten, die 
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Coccejus als Inhalt deifelben lehrt, man fieht nicht, wie aus 

der göttlichen Bollfommenheit da8 Erbrecht der Kinder, das 

Anſehen der Obrigkeit u. ſ. w. folgen joll; fins andre ift auch 

die ethiihe und Rechtsordnung in ihr jelbft von ihm durchaus 

nicht begriffen, ja wenig zu ihrem tiefern Verſtändniß beige- 

tragen, es iſt alles nur pofttiv hingeftellt, ja die Grundbegriffe 

derjelben (der Begriff des Nechts, der Befugniß und dergleichen 

find viel ungenügender und unvichtiger gefaßt als von Grotiug 

und deijen bedeutendern Nachfolgern. Mit jolcher Widerjegung 

gegen das Naturrecht war deßhalb nichts ausgerichtet. 

Andere Einwendungen gegen dafjelbe, namentlich wie fie 

der Autor der damals jehr gefeterten Schrift: „„dubia juris 

naturalis” vortrug, beruben auf bloßer Skepſis und waren 

deßhalb noch weniger geeignet, jeine Herrichaft zu beeinträchtigen. 

Drittes Kapitel. 

Das Syftem Kante. 

Die Lehre Kants. — Wiffenfhaftlihes Motiv derſelben. — Verhältniß Kants zu Spinsza. 
— Miderfprud in Kants Anforderung an die Vernunft. — Ufirpation für bie 

praftifche Vernunft. — Grund der Täuſchung — daraus drei Inkonfequenzen 
feiner praftifchen Philofophie. — Anftoß zu weiterer Entwidelung: Transcendental- 

pbilofopbie, Ergebniß des Standpunfts Fichte's aus dem Kants. 

Der Gang des Kantihen Syſtems tft befanntlich vieler: 

Wir bilden alle unſere Erfenntniffe mittelft gewifler Formen und 

Begriffe, die wir nicht aus der Erfahrung jchöpfen, jondern die 

wir ſchon in und haben müſſen, bevor wir einer Erfahrung fähig 

find, 3. B. das Verhältniß von Urſache und Wirkung. Wir 

würden die wirklichen Urſachen und Wirkungen nie in diefem 

Berhältniffe, jondern als iſolirte Erjcheinungen betrachten, wenn 

es uns nicht Schon vor aller Wahrnehmung eingepflangt wäre, 

I. 13 
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Der Inbegriff diefer Denfformen und Geſetze ift die Bernunft. 

— Es fragt fih nun, ob die Vernunft, ohne welche wir feine 

Erfahrung machen fünnen, aud im Stande jey, und ohne Er- 

fahrung (a priori) Erfenntniffe zu gewähren. Und zwar tit 

nicht von folchen Erkenntniſſen die Rede, welche nichts enthalten 

als was Vernunft unmittelbar ſelbſt ift, eine bloße Ausbreitung 

deffen, was in dem Weſen jener Formen liegt (analytiiche Er— 

fenntniffe), 3. B. daß die Urjache der Wirkung vorhergeht, was 

ja eben der Begriff der Urſache ausfagt. Sondern es handelt 

fih um die Erfenntniß von Gegenftänden außer ihren eignen 

Formen (ſynthetiſche Erfenntniffe), z. B. Gott, Unfterblichkeit: 

„Ind ſynthetiſche Urtheile a priori möglich?" — Es ift diejes 

die Frage, welche ſich die Vernunftphiloſophie nothwendig aufs 

werfen mußte, wenn fie zu ihrem Bewußtjeyn gelangte, ja in 

der eben ihre Bewußtheit beiteht. Das Nefultat der Unter: 

juhung it bei Kant: Wir haben feine reine Vernunfter— 

kenntniß (feine ſynthetiſchen Urtheile a priori). Denn die Ver— 

nunft gewährt nur die Form der Erkenntniß, die Materie fommt 

uns durch die Erfahrung, d. 1. mittelft des Eindrucks äußerer 

Gegenftände auf unfere Sinne. Erft beide Faktoren zufammen 

geben eine Erkenntniß. So 3. B. ift der reine Vernunftſatz: 

„alles was geichiehbt hat ſeine Urſache“ noch Feine Erkenntniß; 

dazu dab er Erkenntniß werde, gehört erſt noch ein beitimmtes 

Gejchehendes und ein Beltimmtes, das feine Urjache ift, und 

dieſes bietet nun die Erfahrung. Alle unfere Erkenntniß iſt deßhalb 

Erfahrungserfenntnib, und jenjeits möglicher Erfahrung, ſohin 

von überfinnlichen Dingen, die nie auf unjere Sinne wirken 

(Gott, Freiheit), fönnen wir überhaupt feine Erkenntniß haben. 

Aber noch mehr als das! Auch dieſe unfere wirkliche Erkenntniß, 

alio die Erfahrungserlenntniß, ift unwahr; denn wir erhalten 

fie nur durch das Medium unjerer beiden finnlichen Anſchauungen 
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Raum ımd Zeit, und dieje find bloß uns (ſubjektiv) innewoh- 

nende Formen ohne wahrhafte (objektive) Eriftenz. Nicht das 

Beitehen der Dinge darf bezweifelt werden, ja im Gegentheil, 

ohne das würden wir überhaupt wie feine finnlichen Eindrücke 

jo auch feine Vorftellungen haben. Allein ihre wahre Beichaffen- 

beit („das Ding an ſich“) wird nicht erkannt, weil die Dinge 

(objektiv) nicht in Naum und Zeit beitehen, wir aber fie nur 

als in Raum und Zeit anzuschauen vermögen. Unſere Erfenntnifie 

erhalten daher nur Erjcheinungen, nicht die Dinge felbft. Und 

ed richten fi) die Gegenftände unjers Wiſſens (natürlich nicht 

die Gegenstände an fich) nach unjerer Erkenntnißweiſe, nicht dieſe 

nad) den Gegenftäinden. Es tft alfo die Summa: von über— 

finnlihen Dingen haben wir gar feine Erkenntniß, und unfere 

Erkenntniß von finnlichen Dingen tft irrthümlich, giebt uns nur 

die Erſcheinung, nicht das Ding an fih. Das wäre denn ein 

Berzicht auf alle Erkenntniß. Allen nun fommt auch die Hülfe: 

Die alles gilt nur von der theoretischen Vernunft, d. i. dem 

Denken, wo es darauf gerichtet ift, Gegenftände, Die außer ihm 

jelbft vorhanden find, zu erfennen. Dagegen die praftifche 

Vernunft, d. i. das Denken, wo es darauf gerichtet ift, Gegen 

ſtände (Handlungen) jelbft hervorzubringen, die nicht vorhanden 

find, aljo wo es als Sollen erſcheint, findet dieſe Gegenftände als 

Ztel ohne äußere Eindrücde auf die Sinne und daher ohne das 

Medium von Naum und Zeit rein aus feinen eignen Gejeßen. 

Es iſt nemlich in uns ein Gebot des Guten, das wir nicht aus 

der Erfahrung ſchöpfen und das uns gebietet, das Gute zu thun 

ohne alle Rückſicht auf Erfahrung, d. i. auf einen Erfolg, einen 

Nuten, eine Annehmlichfeit für uns, jchlechthin um des Guten 

willen — ein „fategorischer Imperativ”. Dieb ift aljo eine reine 

Vernunft-Erkenntniß. Aus diefem unbedingten Gebot des Guten 

folgen auch Freiheit, Unfterblichfeit, Gott rein a priori: die 

13* 
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Freiheit, weil ohne fie ein Gebot unfinnig wäre ; die Un fterblidh- 

keit oder eine jenfeitige Welt, weil hienieden nicht Lohn und Strafe 

auf die Erfüllung oder Mebertretung folgt, was die Vernunft 

folgerichtig erheiichen muß; © ott weil ohne ihn Lohn und Strafe 

ſich nicht verwirklichen könnten. Die praftiiche Bernunft iſt danach 

das Gebiet, auf welchem es wirflid reine Bernunfterfenntniß 

(ſynthetiſche Urtheile a priori) giebt; durch fie allein erhalten wir 

deßhalb von überfinnlichen Dingen ein Wiffen, und es find auch 

allein ihre Erfenntniffe wahr und verlälfig, während die theoreti= 

ichen Erkenntniſſe, da fie von der Erfahrung borgen, unwahr find. 

Dffenbar ift dieſe Unwahrheit aller Erfahrung, wie Kant 

fie zum Grunde legt, fein bloßes Bezweifeln, es ilt eine pofitive 

zuverfichtliche Behauptung und fündigt fich ſogleich als eigen- 

thümlichen Charakter feines Syitems au. Es iſt daher zu zei— 

gen, wodurch Kant zu diefer Behauptung gedrangt wurde, um 

das Weſen der fritiihen Philofophie zur Klarheit zu bringen. 

Der Grund, auf welchen fie fich ftüßt, ift die Annahme, 

daß Zeit und Raum, hauptſächlich aber, daß die Zeit eine bloß 

unferer eignen Sinnlichkeit angehörige Anschauung ſey, der in 

dem Gegenſtand nichts entipreche. Dieje Irrigfeit der Zeit- 

anichauung leitet nun Kant freilich davon ab, daß die Zeit 

feine jubfiftivende und feine inhärivende Eriftenz in den Dingen 

habe, noch auch ein abgezogener Begriff ſey. Allein ein folches 

Raiſonnement über ein einzelnes Erfenntnißelement kann un— 

möglid) die innerite Triebfeder eines Syſtems ſeyn, das eine 

philoſophiſche Epoche begründet. Mit demſelben Naiionnement 

hätte Kant auch allen logiſchen Formen (Grund und Folge — 

Unbedingtes) die Wahrheit und Objektivität abſprechen können. 

Sondern ed liegt eine viel tiefere Triebfeder zu Grunde, die 

jelbit zu diefem Raiſonnement erſt beftimmte, 

Jeder Blick auf die Welt zeigt Veränderung, That. Der 
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Bernunftzufammenhang aber ift veränderungslos — „allgemein 

und nothwendig“. Wollte nun Kant dieje fich ändernde Welt 

anerfennen, jo mußte er eine Urſache und einen Zuſammenhang 

derjelben anerkennen, welche Bernunft nicht ift und defwegen 

auch nicht finden fan. Das war ihm unmöglich, weil es der 

Grundbehauptung der Vernunftphiloſopie widerfpricht. Wollte 

er nun das Beitehen der fich ändernden Dinge läugnen, fo fand 

er auch dieſes unmöglich; weil er jehr wohl einfah und erklärte, 

dab ohne dad Beitehen dieſer Dinge fich gar nicht begreifen 

(tefe, warum wir und das und jenes und nicht immer daffelbe 

vorftellen *), und daß die Denkformen für fich noch feine Erkenntniß 

find, jondern dazu eines Gegenftandes und Inhaltes bedürfen **). 

Sp blieb ihm nur ein Ausweg: beides feftzuhalten, daß bloß 

Bernunftzufammenhang ift, und dab die Dinge wirklich beſtehen; 

und nur den Stein des Anſtoßes zu läugnen, den veränderlichen 

Charakter der legtern. Auf diefen Grund baute er jein Syſtem. 

Zeit und Kaum find nur unwahr, weil fie eben die Formen 

der Veränderung find. Wären wir nicht an diefe Formen ge- 

bunden, meint Sant, „Jo würden diejelben Beitimmungen, die wir 

uns jet als Veränderung vorftellen, eine Erkenntniß geben, in 

welcher die Vorftellung der Zeit, mithin auch die der Ber- 

änderung gar nicht vorkäme“, und dann würden wir die 

wahre Beichaffeuheit der Dinge erfennen. Nun find aber Raum 

und Zeit das Medium für alle Erfenntniß vorhandener Gegen- 

ftände; diefe kann deßhalb nur Erſcheinungen geben. Alſo löſt 

er die Schwierigkeit damit, daß er zugleich mit der Zeit auch 

Veränderung, Kauſalität, That läugnet, ja daß er eigentlich die 

Realität ſelbſt, als welche nichts Andres als „Zeitausfüllung“ 

*) Kritif der reinen Vernunft ©. 274. 275. 
**) Ebendaſ. ©. 146. 

###), Ebendaſ. ©. 54. 
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fen, läugnet, jo daß bloß Logische Verhältniſſe übrig bleiben, alles 

in bloße Denfbeitimmungen gleich als in einen mathematijchen 

Punkt einschrumpft*). Das iſt die Grundanjchauung, welche 

die vationaliftiiche Philoſophie nicht etwa aus der Forſchung 

gewinnt, fondern unbewußt ſchon zu der Forſchung mitbringt. 

Aus der Nefultatlofigkeit diefed Nejultates glaubt nun Kant 

fich in das praftiiche Gebiet flüchten zu fünnen. Das Denten 

als ethifche Anforderung nemlic) fordert jeine Gegenitände zeitlos, 

ewig, unveränderlich. Denn das tjt eben die als unzweifelhaft 

vorausgeſetzte Vorftellung feiner Zeit, dab das Ethos ein Sy— 

ſtem bloß logtjch verbundener Negeln ſey, und diefe Vorftellung 

fonnte nicht wie die des bloß logiſchen Zuſammenhangs in den 

phyſiſchen Dingen durd jeden Blid in die Welt widerlegt 

werden. Das Ethos allein alfo fonnte jo angenommen werden, 

als ob es auf blofem Vernunftzufammenhang beruhte. Hier 

oder nirgend mußte der Dit ſeyn, wo rein a priori zu erfennen 

iſt und die Nefultate dadurch die Gewißheit der logiſchen Ge— 

ſetze jelbit erlangen. Bon bier aus müfjen Gott, Unfterblichkeit, 

Freiheit bewiejen werden, um über jeden Zweifel erhoben zu 

ſeyn. — Es ift alſo diefes ganze Syitem durch die Grund— 

*) Selbſt unſere aprioriſche Funktion iſt nach Kant inficirt durch die 
Beimiſchung der falſchen Anſchauung der Zeit. Nemlich ſchon die Urtheile 
a priori, da fie die Kategorien auf ein Objekt (wenn auch nicht auf ein 
beftimmtes, jo doch auf irgend ein denfbares Objekt) anwenden, das aus 
der Sinnenwelt an unfere Wahrnehmung kommt, enthalten eine Zeitbezie- 

hung, z. B. „was gejchieht, hat feine Urſache“ ift auf die Zeiteinheit gebaut, 

es wird damit geläugnet, daß irgend etwas neu anfangen, aus der Zeit 
einheit herausfallen könne. Deßwegen find auch diefe unfere Urtheile a priori 

feineswegs für das Sachverhältniß jelbft gültig, ſondern bloß fir unfere 
Erfahrung. Es find die Grundſätze, nad welchen wir allein eine Erfah- 
rung machen fünnen, nicht aber die Geſetze der objektiven Welt. Danad) 
ftatuirt ja Kant auch in der Vernunft ſelbſt Widerfprüche („Antinomien“) in 

Beziehung auf ihre oberften Schlüffe oder Ideen, die eben ihren Ursprung 
nur darin haben, daß fie überall auf Zeitanihauung ruhen. 
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anforderung des Nationalismus hervorgetrieben: es giebt feine 

Veränderung. Spinoza behauptet den Bernunftzufammenhang 

der wirflichen Welt. Kant hingegen — jowohl als der Spätere, 

wie durch den Verſuch der Wolfiichen Schule zur Unterfuchung 

aufgefordert — Kant hat die Einficht, daß die Welt der Er— 

fahrung das Problem nicht löſen laffe, daß wir hier unlaugbar 

Veränderung, Freiheit, That finden. Er giebt daher dieje Welt 

als unwahr auf, und flüchtet fich mit jener Vernunftherrſchaft 

in eine audere, die er jelbit erit durch das Denken erichafft, in 

welcher er die Aufgabe zu erfüllen im Stande tft, weil er fie 

nach der Aufgabe einrichtet. Er ſucht ein Unbedingtes, eine 

causa sui im Sinne Spinoza’s, d. 1. ein ſolches, welches nicht 

das Erſte ift wie Gott, ſondern das unſer Denken als erite 

Borftellung enthält. Das iſt ihm der Gedanfe der Unbedingtheit 

jelbft mit den nothwendig ihm angehörenden Charakteren der 

Allgemeinheit und Nothwendigfeit. Aus ihm müſſen alle Hand— 

(ungen, und gleichfalls nach logiichem Geſetze, folgen, darin beiteht 

das Ethos. Nichts Anderes darf fie bewirkt haben, ſonſt wäre 

das Unbedingte nicht mehr, wie jein Begriff es ausſagt, der 

Grund des Bedingten. Deßhalb wird Freiheit des Willens 

poftulirt. Es wird nemlich das Beſtimmtwerden durch das 

Begehren (aljo durch Objekte außer dem Denken) geläugnet; e3 

wird aber auc) jedes Motiv außer dem VBernunftgedanfen jelbit 

— Liebe, Begeifterung wie Eigennutz — als moralwidrig ver— 

worfen. So fordert Vernunft die Handlungen fategoriich, uns 

bedingt, nur als Folgen aus ihr. Gut und Bofe find nicht 

Eigenichaften, die unferm Denken vorbergehen und es beitimmen, 

ſondern fie entitehen exit durch die unjerm Denken unterliegende 

Form der Allgemeinheit und Nothwendigfeit*). Allein das 

*) Kritik der praftiihen Vernunft ©. 102. 
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Sollen felbft ift doch eine reelle Gewalt und hat in ſich ſchon 

wieder die Vorftellung der Veränderung, indem eine Handlung 

hervorgebracht werden fol, die noch nicht ift. Es mußte naher 

der Welt der Ericheinungen überwiejen werden. Als Sollen, 

Imperativ, ald Gebot und Verbot ericheint und das Denken nur, 

weil wir der unwahren Welt dev Beränderung angehören. Au— 

Berdem würde von feinem Sollen die Rede jeyn, jondern Vernunft 

würde die Handlungen, die aus ihr folgen, unfehlbar jelbit 

vollbringen*); genauer bezeichnet: es gäbe fein Sollen und 

fein Handeln, jondern Vernunft wäre zugleich mit allen ihren 

Folgen da. Aus jenem Unbedingten wird aber nun außer der 

Beichaffenheit des Handelns auch noch die Beichaffenheit der 

intelligibeln Welt gefolgert. Als Sat dev Allgemeinheit (des 

Nichtwideripruchs) enthalte e8 die Mebereinitimmung des ihm 

entiprechenden Handelns und jeiner Folgen für die Glückſeligkeit, 

daher einen Zultand der Zutheilung nach Verdienit („das höchite 

Gut“) und einen MWeltlenfer, der diejen bewirfe — Gott. 

Diejer, als Produft jenes Unbedingten, ift denn auch an das 

Geſetz defjelben gebunden, er kann nicht VBerzeihung und Gnade 

üben. Der eigentliche Gott tft alſo auch in dieſer intelligibeln 

Welt der abftrafte Gedanke logiſcher Allgemeinheit und Noth- 

wendigfeit, ein Gott ohne Verſtand und Willen wie bei Spinoza. 

Es erhellt hieraus, dab Kant den Kanon des Spinoza 

vollſtändig anerkennt und befolgt. Der Bau jeiner intelligibeln 

Drdnung ift ganz nad) demjelben eingerichtet, wenn erihn aud) 

für die Dinge der Wahrnehmung aufgiebt. Darum zieht fich 

durch das Kant'ſche Syitem eine doppelte Welt: die der Er— 

jcheinung, d. i. des reellen Zufammenhangs der That und Begeben- 

heit, und die des Wejens, d. i. des logischen Zufammenhangs, 

*) Ebendaſ. ©. 36. 
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während Spinoza die lettere ald die einzige anerfennt, und 

die erftere aus Mangel an Nechenschaft in fie aufgelöft glaubt. 

Dem Spinoza tft die Welt, wie wir fie wahrnehmen, bloß das 

ihon jenem Begriffe nach Unbedingte mit feinen nothwendigen 

Folgen. Kant erfennt diefe Wahrnehmungen als etwas ganz 

Anderes, und daher auch Unwahres; aber die fittlichen Hand- 

(ungen, die intelligible Ordnung, d. i. der wahre Beltand der 

Dinge ift auch ihm nur die Subitanz, die allem Denfen unter: 

liegt (Mligemeinheit und Nothwendigkeit) und ihre Affeftionen. 

Spinoza läugnet in der wirklichen Welt die Freiheit (Mahl 

dieſes oder jenes zu thun). Kant nimmt fie bier an, er nennt 

fie Freiheit der Willkür; allein er läugnet fie gleichfalls in der 

wahren Welt, bier iſt alles Notwendigkeit: die Vernunft ent- 

halt die ihr gemäßen Handlungen, das Weltgericht u. |. w. ohne 

Wahl. Das unvermeidlihe Beitimmtwerden dur Vernunft 

nennt Kant Freiheit des Willens im Gegenſatze zur Freiheit 

der Willführ. Ber Spinoza fann fi) in der wirklichen Welt 

nicht8 ergeben, was nicht notwendig, mithin gerecht ift. Es 

fällt der Unterichied von Gut und Böſe. Dei Kant kann folches 

geichehen, und nur in dem Reiche, das wir ſelbſt zu bilden 

haben oder das jenſeits unferer Erfahrung liegt, ift dieje In— 

fallibilität. Er braucht daher nicht das Schlechte, welches die 

Erfahrung zeigt, zu billigen, im Reiche der Ericheinung darf er 

(oben und verwerfen umd ift befugt, Aufgaben feitzujeßen, die 

nicht ſchon erfüllt find umd für welche uns, wie wir uns er- 

ſcheinen, Wahl gegeben iſt, daher eine wirkliche Ethif zu ent- 

werfen. — So zeigt es fidh, daß Diele beiden jcheinbar faum 

verwandten Syſteme, die vor allem in der Ethik den grelliten 

Gegenſatz bilden, doch in der That wieder auf einer und der- 

jelben Grundanforderung ruhen. 

Kant wurde allgemein einer Neihe von Infonjequenzen 
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beichuldigt, fie haben aber ihren tiefern Urſprung in der Aufgabe, 

die er aller Philofophie giebt und die er — auf Vernunftphilofophie 

zugleich feitbeharrend und dennoch nicht durch fie verblendet — 

ihr nothwendig geben mußte. Denn diefe Aufgabe ift in fich 

jelbjt widerjprechend. Er fordert von der reinen Vernunft ſyn— 

thetiiche Erfenntniffe, d. i. Jolche, in welcher nicht Präpdifate aus 

einem Begriffe herausgenommen werden, die ſchon mit ihm 

gegeben find, Sondern andere hinzufommen, die er nicht enthält. 

„Die er nicht enthält“ — was heißt das anders, als: Die nicht 

nad) der Vernunft Schon von jenem Daſeyn ungertrennlich, alfo 

duch eine Urſache außer der Vernunft mit ihm verbunden find. 

Wollte daher Kant nur VBernunftzufammenhang und Erfenntniß 

aus der Vernunft, jo hätte er feine ſynthetiſchen Urtheile fordern, 

er hätte ihre Möglichkeit geradezu läugnen müſſen. Oder es 

giebt eine Syntheſe, es giebt Wirkungen, Prädikate, welche in 

ihrer Urjache nicht enthalten find, ſondern von ihr hervorgebracht 

oder unterlaffen werden fonnten. Dann tft aber in Wahrheit 

That und Veränderung, wenn auch die Form der Zeit und Des 

Naumes nur Befangenheit der Sinne ſeyn follte, dann ilt es 

nicht möglich, das Verhältni der Dinge als in Wahrheit ver: 

änderungslos zu betrachten, weil es Veränderung it, nicht 

möglich, e8 durch das Vermögen des Nothwendigen (Vernunft) 

zu erfennen, weil es ein freies tjt, nicht a priori, weil es ſich 

nicht nach dem Geſetze des Denkens, jondern nach der Urſache 

richtet, welche die Veränderung bewirkt. — Man könnte es 

verjuchen, diejes Dilemma jelbit als ein Erzeugniß unferer Be— 

fangenheit zu betrachten, die Warheit ſey eben, daß das Ber: 

änderungsloſe Dennoch eine Verbindung von Neuem, mithin ein 

Gegenftand ſynthetiſcher Erkenntniß iftz das ſey nur ung un— 

begreiflih. Damit wire man über allen Boden menschlichen 

Denkens und Borftellens hinausgeiprungen, wohin feine Prü— 
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fung mehr zu folgen vermag; aber diefe Berufung wäre 

auch gar nicht im Geifte Kants. Denn nur die Formen finn- 

licher Wahrnehmung verwirft er; feineswegs das logiſche Geſetz 

des Widerſpruchs. Nun iſt aber gezeigt worden, daß ohne 

Nüclicht auf Zeit und Raum Schon dem Gedanfen nach ſynthe— 

tiiche Erfenntnig und Veränderung ungzertrennliche Begriffe, 

dagegen jonthetiiche Erfenntniß und bloßer Bernunftzufammen 

bang (daher Finden aus der Vernunft) wideriprechend find. 

Es iſt daher jehr natürlich, daß diefer große Forſcher, der 

durch die Strenge Rechenſchaft, die er fich überall giebt, den Nang 

des grünplichiten und ehrwürdigſten aller Vernunftphilofophen 

unzweifelhaft behauptet, durch feine Unterfuchungen dahin geführt 

wurde: Vernunft gewähre auf theoretiichem Gebiete feine ſyn— 

thetiichen Erfenntniffe. Wenn er nun auf praftiichem Gebiete . 

dennoch den Wideripruch begeht, jo täujchte er fi) nur durch 

folgende VBerwechlelung: Unjer Gefühl des Sollens, der Drang, 

das Sehnen in und geht wirklich allen finnlichen Eindrüden 

vorher, es iſt infofern a priori und hat auch gewiß eine ſyn— 

thetiiche Kraft, e8 treibt zu beitimmten Handlungen, fordert 

Zuftände und verweift mit Sicherheit auf ein Verhältniß zu 

Gott, Zukunft und Seligfeit. Allein diefer Drang ift nicht 

Vernunft, ev ift eine reale Gewalt und wirft feinem inneriten 

Weſen nach als That und Veränderung, feineswegs im logiſcher 

Weiſe, feineswegs nad Art der Vernunft. Er ift auch, wenn 

gleich von den fihtbaren Einflüffen frei und über fie erhaben, 

doch nicht ein Anfangendes, jondern von einer ihm voraus— 

gehenden, von ihm unterjchtedenen höheren Urſache bewirkt. 

Gerade den Charakter an ihm aber, wodurch er ift, was er ift, 

und wodurd er allein die ſynthetiſche Macht, Andres aus ihm 

zu erzeugen, haben kann, nemlich das Neelle, die Thatkraft, 

gerade den Charakter läugnet Kant an ihm und erklärt ihn 
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für Täufchung Was er dafür als das Wahre an ihm ftehen 

läßt, den entleerten Gedanken des a priori, das hat die ſyn— 

thetiiche Macht nicht. Er bemüßt alfo den reellen (von ihm 

geläugneten) Trieb, um feine Kraft dem Denken, welches fie 

jeiner Natur nach nicht haben fanır, zugufchreiben. 

Daraus fommen nun die Infonfequenzen jeiner praktischen 

Vernunft, davon fich dieſe drei untericheiden laffen: dab er ein 

wirkliches Sittengefeß aus der reinen Vernunft folgert; daß er 

von diefem Sittengejeße nicht bloß Handlungen, jondern auch 

Zuftände gebieten läßt; und endlich, daß er aus ihm nicht bloß 

praftiiche, Sondern auch theoretiiche Erfenntniffe ableitet. 

Eben der Welt der That, welche, wo Vorhandenes erfannt 

werden joll, das Denken überjchreitet, eben diefer bedarf ja Kant 

auch bei der Erkenntniß deſſen, was hervorgebracht werden joll. 

Wie jede Voritellung, jo muß auch jedes Gebot einen Gegenitand 

haben, und diefer — die Handlung, das menschliche Verhältnik 

— gehört der Welt am, die er für bloße Ericheinung hält, und 

trägt Durch und duch ihren Charakter. Kann er es doch nicht 

entfernen, dab das Weſen der praftiihen Vernunft jelbit für 

und nicht anders evicheint, denn von dieſer Welt afficirt, als 

Sollen, als freies Hervorbringen von etwas Neuem. Das Ber: 

nunftgejeß der Allgemeinheit und Nothwendigfeit kann eben fo 

wenig ein praktisches Gebot ſeyn, als die Kategorien, oder die 

Einheit der Apperception eine Erkenntniß. Wenn nun Kant 

diefem Vernunftgeſetze den Inhalt unterstellt: „handle fo, daß 

darnach alle Vernunftweſen beitehen können!“ jo bat er damit 

die ganze Welt der Ericheinung hereingezogen, und — was er 

in der theoretischen Philofophie läugnete — diejelbe als wahr 

anerkannt. Denn lebendige Weſen und daß fie beitehen können 

oder ſich aufreiben, das find Dinge, von denen das reine Denken 

nichts weiß. Daß eine Wunde den Tod giebt, daß Entziehung 
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der Nahrung Hunger verurfacht, den man doch nicht von Ewig— 

feit her hat, furz das Fortbeftehen und das Zerſtören felbft 

find ſchon dem Gedanfen nad Veränderung. Die böchfte 

Wahrheit und der Gipfel des Syitems, das MWeltgericht, ſetzt 

ja voraus, dab gehandelt und willfürlich gehandelt, daß verän- 

dert worden; ed enthält alfo analytiich das durchaus Geläugnete. 

Wie kann nun praftiiche Vernunft, da fie die Erfahrung ber: 

einziehen muß, über die Gränzen möglicher Erfahrung hinaus— 

reichen, und wie fann fi Wahres ergeben? Zieht fie aber 

Erfahrung nicht herein: jo gebietet das Gejeß der Allgemeinheit 

und Nothwendigfeit nichts anderes, als daß etwas fich nicht 

jelbit aufbebe, und dieſes Etwas iſt wieder nichts anderes, als 

die Form der Begriffdeinheit jelbit, wie fie eben jo der theore- 

tiichen Vernunft unterliegt. Daß denfen denfen jey, fünnte 

allein der Inhalt des Imperativs ſeyn. 

Wenn Vernunft die Urfache der praktischen Gebote ift 

und daher ihren Inhalt beftimmt, jo fönnen fie, wie oben ge— 

zeigt worden, bloß die Handlungen des Individuums fordern. 

Dei Kant tft aber ihr Gegenftand auch das Beitehen allgemeiner 

Zuftände, 3. B. der Staat unmittelbar und im Ganzen, die Strafe 

als vergeltende Gerechtigkeit. Sant gefteht zu, daß dieſes dem 

uriprünglichen Weſen der Vernunft wideripricht, fie ſoll ed aber 

dadurd vermögen, „daß fie fi) a priori durch ſolche Poftulate 

jelbft erweitert“. Allein einer ſolchen Erweiterung, eines jolchen 

Strebens nad einer Welt außer und ift wohl der reelle Drang 

des Sollens in uns fähig, nicht aber Vernunft. 

Durch jolche Erweiterung fommt Kant endlich aud dazu, 

aus dem praftiichen Denken wieder theoretische Reſultate abzu— 

leiten. Nemli Gott, Unfterblichfeit, Weltgericht, von denen 

die praftiiche Vernunft nicht die Einficht gewähre, daß wir fie 

bewirken, oder daß fe bejtehen jollen, jondern daß fie wirklich 
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beftehben, wo alfo praftifche Vernunft ihrem eigenen Begriffe 

zuwider nicht auf Erzeugung von Gegenftänden, jondern auf die 

Erfenntni Schon vorhandener gerichtet tft. Darin wird Kant 

unterftüßt durch fein Läugnen der Zeit und Veränderung; denn 

mit diefem iſt wirklich der Unterſchied zwiſchen theoretiichem und 

praftiichem Erfennen aufgehoben, Zukunft und Gegenwart, 

Sollen und Seyn werden einerlei. Die That, die Wahl, die 

ihon dem Worte nad) das Praktische vom Theoretiſchen jcheidet, 

ift ja gerade das, was als unwahr aufgegeben wird. Nur follte 

auch bier vor Allem der innere Widerſpruch des Syitems am 

meiſten auffallen. Indem Vernunft Zuftände der einen Art 

fordert, erkennt Kant zwar ihre Anforderung (dad Künftige, 

von Wahl Abhängige) als wahr an, aber nicht ihre Erfüllung, 

3: B. dab ein Staat wirklich beitehen werde. Indem fie Zu— 

ftände der andern Art fordert, erfennt er nicht bloß die Anfor- 

derung, ſondern auch die Erfüllung für unausbleiblid, 3. B. 

Gott, Unfterblichfeit, Weltgericht. Er hätte jagen müſſen: Ver— 

nunft fordert Staat, Strafgerechtigfeit, Gott, Weltgericht, und 

ihre Anforderung, ihr Bejtehenjollen iſt wahr, und ift es fchon, 

weil Vernunft ſie gebietet, die fein anderes Maaß der Wahr- 

heit haben kann; aber ob fie wirklich beitehen, iſt eine Frage, 

mit der die praftiiche Vernunft gar nichts zu thun hat. Oder 

er mußte jagen: was praftiiche Vernunft fordert, das eriftirt 

auch nothwendig. Aber dann nicht bloß Gott und Unfterblich- 

feit, jondern auch durchgängige Vernunftmäßigkeit unferer Hand- 

lungen; und diefem wideripricht offenbar die Thatjache. 

So verhält ſich Kant zum rationalen Dogmatismus, fowohl 

zum fonjequenten Spinoza’s als zum vagen willfürlichen der 

Wolfiſchen Schule. Dieje deduciren die vorhandene Welt der 

Beränderung aus ihren unveränderlichen Denkgeſetzen. Kant 

zeigt, daß dieß wideriprechend ift, begeht nun aber felbft diejen 
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Widerſpruch, indem er aus eben den Prämiffen eine moralifche 

Welt deducirt, die gleichfall® That und Veränderung in fich 

ſchließt. — 

Es lag im Weſen der Kant'ſchen Kritik, der Anſtoß einer 

ganz neuen Entwidelung zu werden. Der Wideripruch des rei- 

nen Denkens und der wirklichen Welt rief jein Syſtem hervor, 

und ed mußte daher feine Thätigfeit darauf gerichtet ſeyn, Diele 

Gegenfäße Scharf zu jcheiden. Die Vernunftphiloſophie wurde 

Dadurch nicht bloß zum Bewußtſeyn ihres Unternehmens ge— 

bracht, jondern auch innerlicher, indem mit der Ausscheidung 

Vernunft ich jelbit zum Gegenſtande ihres Nachdenkens macht. 

Die Früheren betrachten die Welt, in welche fie das Denfen 

ſtillſchweigend hineingetragen. Ex betrachtet das Denken Jelbft. 

Mit dem Kunſtausdrucke: es entiteht Tranfcendentalphilofophie, 

die Philolophie, welche dem eignen Bewußtſeyn, während es 

feine Gegenftände aufnimmt, der Thätigfeit, den Mitteln deren 

es ſich bedient, zufieht. Dieje befonnene Scheidung des Erfenntniß- 

vermögens und der Objekte derjelben ruft aber nothwendig eine 

neue philoſophiſche Frage hervor, nemlich: wie iſt Erfennbarfeit 

überhaupt möglich, nicht bloß Erfennen des Wahren? Wie 

vereinigen fich die beiden gejchtedenen Welten, Vernunft und 

Gegenftände außer ihr, zu einer, jey ed auch irrigen Vorſtel— 

lung? Dieſe Frage iſt im Weſen der abitraften Philofophie 

und des ſubjektiven Prineips tief gegründet. Der Menſch, der 

ih von der Welt losreißt, muß fich fragen: wie kann diefe Welt 

dennoch Borftellungen in mir erregen? Anklänge derjelben find 

ihon die Unterfuchungen bei Carteſius, Spinoza und Leibnit 

über den Zuſammenhang des Leibes und der Seele. Nunmehr 

aber tft das ganze Schiejal der Philoſophie auf fie gelegt, ſie 

verdrängt daher für den Augenblick jede andere, um die es doch 

zuleßt zu thun ift, die von Kant jelbit noch ald die eigentlichen 
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Aufgaben ausgeſprochen werden, nad Gott, Unfterblichteit, 

Freiheit. An ihrem Faden zieht ſich nunmehr die Entwide- 

fung der Philoſophie fort, und es tt, als hätte die Menſchheit 

ihr Ziel erreicht, wenn fie fich erklären kann, wie jo fie dazu 

fommt, fich etwas vorzuftellen. 

Die Erklärung, welche ſich zunächſt darbtetet, zu der daher 

Kant, als der Beginnende, greift, it die: die Dinge wirfen 

finnliche Eindrüde auf uns, wir leihen diefen die Vernunftform, 

beides zufammen ift Vorftellung. Genaue Betrachtung zeigt 

aber das Unzureichende diejer Erklärung, und das führte auf 

das Syitem Fichte's. Der Eindrud auf die Sinne nemlich ift 

ein ganz vernunftlofer, vein phyſiſcher; er kann daher durch alle 

mögliche Steigerung fein Intelligibles werden, man müßte fonft 

eben jo gut durch phyſiſche Ingredienzien ein Denken bilden kön— 

nen. Ein Ding ift fein Gedanfe und kann nie einer werben, 

und die Gedanfenform kann nur von einem Gedanken, nicht von 

einem Körper und einer förperlichen Einwirkung afficirt werden. 

So wäre die Verbindung beider zu einer VBorftellung unmöglich. 

Kant bat bier, in der theoretiichen Vernunft, zwar nicht Die 

Wahrheit der Vorftellung, wie bet feinen praftiichen Deduf- 

tionen, aber doch dad Dafeyn derjelben uſurpirt. — Woran 

liegt ed aber nun, daß er feine Verbindung zwilchen der Ver— 

nunft und den Dingen heritellen kann, da fie Doch, wie Erfah— 

rung zeigt, wirklich beiteht? Der Grund hiervon tft, wie Fichte 

nachweift*), daß er die Vernunft als ruhende Form, mithin 

jelbjt als ein Ding betrachtet. Ein Ding und das andere, das 

ihm gegenüber gelegt ift, werden immer auseinander bleiben. 

Es mußte alfo Vernunft als bandelnd, nicht als die Denk— 

*) Dieſer Hebergang von Kant auf Fichte zeigt fih am anfchaulichften 
in den Aufjägen des Letztern in feinem und Niethammers philofophiichen 
Journal. 
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beftimmungen und Gejeße, jondern als die Denfthätigkeit 

gefaßt werden. Das war die VBorbedingung, um jene Berbin- 

dung erflärbar zu machen. Su welcher Art fie num aber er: 

Hört werden jollte, war wieder für Fichte durch die Stufe des 

Kantiichen Syſtems motivirt. Die vorausgehende Philoſophie 

bat Duchgängig die Ueberzeugung, daß nur Vernunft wahr ift. 

Kant teilt dieſe Heberzeugung, hat aber zugleich ausgeiprochen, 

was in ihr liegt, nemlich daß die Dinge unwahr find. Nun 

bat er ihre Wahrheit dennoch, nur ald eine verhüllte, behauptet. 

Das kann aber nichts Anderes bedeuten, als: wären die Dinge 

richtig erkannt, jo müßte man einjehen, daß auc) fie nichts find 

als Vernunft, d. h. aber, daß fie nicht find, daß Vernunft 

allein iſt. Diefes hat Kant damit von ſelbſt unbewußt be- 

hauptet, Fichte brauchte es nur auseinander zu ſetzen. Damit 

bat er aber auch feine Erklärung des Vorſtellens vollendet. 

Nemlich, Vernunft jey ſowohl die Denfformen, als die Dinge, 

aber beides nur, inden fie diejelben in ihrer Thätigkeit hervor— 

bringe. Wenn man 3. B. das Verhältniß von Urſache und 

Wirkung, das der Vernunft und nicht der Erfahrung angehört, 

analyſire, jo Itege in ihm jchon, daß etwas, ein Ding, das ans 

dere Ding hervorbringe. Die reine Vernunft enthalte alſo Ihon 

Objekte, die Kant'ſche Sonderung laffe ſich daher gar nicht feſt— 

halten; ſondern das unvermeidliche Hinüberſpielen von der 

Pernunftform zu dem Gegenftand außer ihr beweiſe, daß fie 

beide feine gejonderten Dinge und überhaupt feine Dinge, ſon— 

dern nur Produkte einer ungetheilten Thätigfeit find. Sp darf 

man nicht mehr fragen, wie mittelft des Erkenntnißvermögens 

und des Stoff3 ein Vorftellen und Erkennen möglich jey? denn 

es iſt fein Stoff und fein Erfenntnißvermögen, jondern bio 

ein Vorſtellen und Erkennen. 

Diejer Schritt war alfo dem Nationalismus unvermeidlich, 
L 14 
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da er darauf beftand, daß es feine Wahrheit außer der Ber- 

nunft gebe, und dennoch die Möglichkeit einer Vorftellung bes 

greiflich machen mußte. 

Diertes Kapitel. 

DAR. 6. MAIS 2. zur: 

Vollendung des rationaliftifhen Charakters. — Hemmung gegen den fubjektiven Cha- 
rafter. — Nothwendiger Fortſchritt zu Fichte. 

Kant brachte den rationaliftiichen Charakter der Ethif und 

des Naturrechts zur Entichtedenheit und führte ihn mit Bewußt— 

ſeyn durch. Er ſcheidet auch auf dem praftiichen Gebiete alles 

Empirifche, alles was von andern Objekten außer dem Denf- 

gejeße felbit herrührt, aus, und jucht allein in dieſem den In— 

begriff des Sittlihen. Das ift die Stelle, die er in der Ent- 

wicelung der Moral- und Nechtsphilofophte einnimmt. 

Er befennt fih ohne Schwanfen zu der Behauptung des 

Grotius und der jogenannten perseitas des Guten, ohne zwilchen 

prineipium cognoscendi und prineipium obligationis zu unter: 

Icheiden: Gott kann wohl ald der Urheber der Verbindlichkeit 

gegen das Geſetz worgeftellt werden, ferner als derjenige, dem 

Alle zu gehorchen nach einem Gejeße ſchuldig find; aber nicht 

als Urheber des Gejetes ſelbſt — diejes ift und kann nur die 

Bernunft jeyn, ſonſt wäre das Geſetz zufällig‘). Gott ift jo 

wenig Urheber des Gejeßes, daß er vielmehr ſelbſt unter demjelben 

ſteht. Auch Gott kann nicht anders als nad) einer Marime 

n.j.w. handeln, darf andere vernünftige Wejen nur als Zwed, 

nicht als Mittel behandeln, muß ſich als Theilnehmer an dem 

*) Metaph. Anfangsgr. der Nechtsl. (die erfte Aufl. 1797) Aufl. 2. 
©. XXVIII. 
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Neiche der Zwecke denken, wenn auch als Oberhaupt, Kann 

nicht8 hinzufügen zum Inhalt und Beweggrund des Sitten: 

gejeßes*), iſt alſo eigentlich nur der fonftitutionelle König des 

Vernunftreiches. 

Er erklärt ferner ausdrüdlich, was die Früheren nur dunkel 

anftrebten; es it fein Ethos in den Verhältniffen und Bezie— 

hungen des Lebens (als welche Gott und nicht die Vernunft 

gemacht hat), ſondern allein in unſerm nach aller Abitraftion 

noch übrigen Denken. Von bier aus fommt es exit in die 

Handlungen und jo in die VBerhältniffe. Daher iſt e8 bei ihm 

gar nicht um die Beichaffenheit der individuellen That, die in 

die wirkliche Melt eingreift und deren Ziel vollendet oder auf- 

hebt, zu thun, jondern bloß um die ohne Rückſicht auf das 

Borliegende gefahten allgemeinen Regeln, Grundſätze, denen 

nicht zu widerfprechen das Ziel alles Handelns ift. Hier zeigt 

es ſich, worauf die VBerjuche des Grotius und Pufendorf hinaus 

wollten, wenn jener**) behauptet, die moralilchen Geſetze hätten 

nicht die Gewißheit, wie Die der Geometrie, weil die Materie 

nicht von ihnen getrennt werden fönne, dieſer Dagegen die mas 

thematische Genauigkeit derſelben vertritt und das nothwendige 

Schwanfen den Verhältniſſen in der Art zuichreibt, dab Das 

moraliiche Gejeß von demjelben durchaus nicht affieirt werde ***). 

Ihn trieb Schon, nur minder deutlich, der Gedanke, daß das 

Ethos nur in der Negel und nicht in der That beiteht. 

Er ſcheidet im gleichen Sinne die Beweggründe des Willens 

aus. Alles das iſt fein fittliches Motiv, wo der Wille durch 

ein Dbjeft außer dem Denken beftimmt wird — Luft, Berlangen, 

Neigung, Liebe. Das einzige fittlihe Motiv ift die Achtung 

*) Metaph. der Sitten 1. Aufl. ©. 74. 75. 85. 
*) Grotius L.’II, € 23.8. 1. 
“)-Puf, jus natur. 1.01,°e2 2.8: 9, 

14* 
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vor dem Geſetze und zwar vor dem Vernunftgejege. Löbliche 

Handlungen aus Liebe Gottes oder dev Menjchen find jo wenig 

moraliich als (öblihe Handlungen aus Ehrgeiz und Selbſtſucht. 

Neigung und Liebe, weit entfernt Die fittliche Dualität der 

Handlung zu erhöhen, find ihr vielmehr entgegen. Darauf 

geht — und mit vollem Recht — Schiller’ Epigramm: 

Gern dien’ ich den Freunden, doch thu’ ich es Yeider mit Neigung, 

Und fo wurmt es mich oft, daß id) nicht tugendhaft bin. 

Endlich ift ihm auch dev Inhalt alles Ethos allein das Dent- 

geſetz, die Konfequenz. Seine Vorgänger, jelbit Philoſophen wie 

Leibnib, laſſen alles, was da fein joll, von der Vernunft fordern, 

und plölich tft ihnen dev Inhalt des Guten wieder Liebe, Menſch— 

lichkeit, gleichmäßige Belohnung und Beftrafung, ohne daß ſie 

wühten und erklärten, wie dieſes von den Geſetzen des Denfens 

gefordert werde, oder auch nur mit ihnen zuſammenhange. Aber 

Kant nimmt nichts als Ethos an, wovon er nicht gezeigt zu haben 

wenigitens überzeugt it, daß das Denken jelbit es unvermeidlich 

enthalte, und tilgt daher auch rückſichtslos alles, wovon er ſich 

der Unmöglichkeit dieſes Beweiſes beftimmt bewußt ift. Das fitt- 

liche Gejeß muß nad Kant ein kategoriſches jeyn, nicht ein 

bupothetiiches, das ift, welches nur unter beftimmten Voraus— 

ſetzungen der Erfahrung gilt. Es muß eben deßhalb ein bloß 

formales ſeyn, d.i. fein Objekt, feinen Inhalt, feine Materie 

haben. Das Eittengejeß tft darum fein anderes als das Denk— 

gejetz: Allgemeinheit und Nichtwideriprud. Es lautet: handle 

nad) einer Maxime, die, zum allgemeinen Gejete gemacht, fich 

nicht ſelbſt widerſpricht (eigentlich aber, die, als allgemeines Gejeb 

befolgt, den gejelligen Zuftand der Erfahrungswelt nicht ver⸗ 

nichtet). Oder nach einem andern Ausdruck: handle nach einem 

kategoriſchen Zwecke, d. i. welchen du dir nicht beliebig ſetzeſt, 

ſondern den jedes vernünftige Weſen ſich ſetzen muß. Solchen 
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Zweck giebt es aber nur Einen: die Vernunft oder das vernünf- 

tige Weſen jelbft, daher: dur mußt das vernünftige Mefen, ſo— 

wohl dich jelbft als andere vernünftige Weſen außer dir (hier 

verwechjelt Kant unmerklich dte Vernunft, Denkgeſetz, Konſequenz 

und das vernünftige Weſen, die Perſönlichkeit, das reale Sub- 

jeft) als Zweck erfennen. Von hier aus baut er denn die fitt- 

liche Welt auf, fie iſt ihm ein Neich der Zwecke, indem die 

ſämmtlichen Bernunftwejen ſich das zum Zweck ſetzen, daß jeder 

ſich ſelbſt und jeder die Andern bloß als Zweck behandle. Nach 

allem dieſem iſt das Gute, wie Kant ſelbſt nachdrücklich hervor— 

hebt, kein urſprünglicher Begriff, den das Denken vorfände, 

ſondern ergiebt ſich ſelbſt erit alö aus dem Denkgeſetze abgeleitet. — 

Eben ſo wird auch in der Rechtslehre zuerſt die äußere Freiheit 

als im Weſen der Vernunft, im Gedanken des Unbedingten, der 

Allgemeinheit unv Nothwendigkeit enthalten aufgezeigt. Das 

geſchieht ſo: das Weſen der Vernunft iſt, daß ſie ſelbſt, d. i. 

ihr Geſetz der Nothwendigkeit, das urſprünglich und allein Be— 

wirkende im Handeln ſey. Dazu iſt es nöthig, daß der Wille 

von Eindrücken der Außenwelt wirklich nicht beſtimmt werde 

(wie als Poſtulat daraus hervorgeht, daß er die Möglichkeit 

haben müſſe, nicht davon beſtimmt zu werden — Freiheit des 

Willens). Solcher Eindrücke der Welt ſind nun zweierlei: das 

im Innern erweckte Begehren und die äußerliche Gewalt. Beide 

muß das Denken überwinden, um das Unbedingte zu ſeyn. 

Indem es das Erite fordert, iſt e8 das moralische, indem das 

Zweite, ift es das Rechtsgeſetz. Moral ift daher innere Geſetz— 

gebung, Selbitzwang; Rechtsgeſetz äußere Gejebgebung, Ent: 

fernung äAußerliher Gewalt, Zwang Anderer”). — Sp wie 

*) Nicht das Subjekt alfo, auf deffen vernünftiges, d. i. aprioriftifches 
Handeln es abgejehen ift, wird vom Rechtsgeſetze gezwungen, wie bei der 
Moral, fondern die Andern. So wechlelt Vernunft, indem fie das moraliiche 
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num aber der Begriff der Außern Freiheit aus der Vernunft 

gewonnen tft, wird fofort überall unterfucht, ob das Gegentheil 

einer Anftalt diefem Begriffe widerjprechen würde, und nur dann 

wird fie anerkannt, 3. B.: „Es tft möglich, einen jeden äußern 

Gegenftand meiner Willkür als das Meine zu haben; d. t.: 

eine Marime, nach welcher, wenn fie Gejeß würde, ein Gegen— 

ftand der Willkür an fich herrenlos werden müßte, iſt rechts— 

widrig*.” Daher fteht ev auf gleicher Höhe mit jeiner 

Zeit, welche alles einriß, was nicht in diefer Art nothwendig 

war. Die Iuititute des Lehnrechts, die Kirche, welche bei den 

Helteren ihren Pla im Naturrechte behaupten, werden von 

ihm daraus verwiefen. Die Nattonalöfonomte fällt und die 

Beftenerung fommt bloß unter die Rückſicht des Schußes der 

echte. Er ift der Erfte, welcher die Anftalten, die nicht aus 

der Freiheit folgen und die doc, fein wirklicher Staat entbehrt, 

in der Theorie als Mittel für jene ableitet, wie etwa die Er— 

haltung der Armen, den Unterricht, das Verbot öffentlicher Un— 

zucht, die polizeiliche Neinlichfeit, die Beiträge für die Kirche — 

ein Ausweg, im welchem ihm nunmehr die ganze Maſſe der 

neuern Staatölehrer und naturrechtlichen Lehrbücher gefolgt tft. 

Freilich indem Kant, die Ericheinungswelt neben der Ver: 

nunft anerfennend, die Gejete durch Subjumtion des verjchie- 

denen Stoff3 unter die allgemeine Vernunftregel findet, geräth 

er in dieſelbe Nothwendigfeit, wie die Uebrigen, nicht bloß 

Gegenitände ver Erfahrung zu ſubſumiren, fondern die gewöhn— 

hen Wirkungen derjelben als Prämiſſe der Negel ſelbſt zu 

und das Nechtsgejet diktirt, umter der Hand die Subjekte, zu denen fie 

Ipricht. Diefes folgt aus der oben geritgten Inkonſequenz, daß Kant von 
der Bermunft objektive Zuftände gebieten laßt. Ihr Gebot lautet hier 

wirflih jo: fürs erjte ſollſt du dein Begehren überwinden, fürs andere 

joll es in der Welt nicht beftehen, daß du gezwungen werdeft! 
*) Ebendaſ. ©. 56. 8. 2. 
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haben. Allein Kant ift der Exfte, der einfieht, dafs dieſes nach 

der Vernunftphilofophte nicht jeyn dürfe, der weiß, was das 

heißt: continuo ratiocinationis file deducere. Er bemüht 

fich daher, wiewohl faum mit Erfolg, nachzumeifen, daß er den 

Staat nicht mittelit diefer Beobachtung gefunden habe*). 

Diejer Vollendung des abjtraften Charakters entipricht 

e8 denn auch, daß die Nechtöphilofophie jeit Kant ihren Namen 

ändert. Die Früheren hatten, wie oben gezeigt worden, irgend 

einen empiriichen Trieb zum Princip, nur die Folgerung aus 

ihm ging vein vernünftig vor fih. Für fie war daher der von 

den Römern überfommene Ausdrud, Naturrecht, immer nod) 

paffend. Das Princip Kants aber ift die Konſequenz, die 

Dentnothwendigfeit jelbft, und num ift der allein bezeichnende 

Name: VBernunftredt. 

Nenn Kant jo mit Eimem Schritte den Nationalismus 

der ethischen Geſetze vollendete, jo benimmt er ſich dagegen 

theils nicht fördernd, theils ſogar hemmend gegen das ſubjektive 

Princip. Denn der handelnde Menſch und ſeine Freiheit ge— 

hören jener Welt an, welche Kant für unwahr hält, und wie— 

wohl er ihn wie diefe Welt überhaupt nothgedrungen duldet, 

jo ordnet ex ihn doch jeiner höheren Welt, dem VBernunftgeleße, 

unter. Das äußert fi ſowohl in der wiljenichaftlichen De— 

duftton der Grundbegriffe als in den Neiultaten feiner Nechtslehre. 

Die rechtliche Freiheit tt nicht um des Menschen willen 

gegeben und folgt nicht aus feinem lebendigen Daſeyn, jondern 

fie folgt aus dem Daſeyn der Vernunftformen, und beiteht, 

*) Methaph. Anfangsgr. der Rechtsl. Aufl. 2. ©. 192. 8.32. Was K. 
hier a priori beweift, daß die Menfchen nicht bloß Vernunft find, jondern 
auch mitunter ungerecht, jo wie in ihren Urtheilen abweichend, daß beweiſt 
gewiß richtiger PBufend. aus der Erfahrung: „quis est, qui ignoret?“ 

Puf. jus nat. 1. VII, ce. 1. 8. 10. Bergl. oben Bud II. Abjn. II. 
Kap. 4 am Schluſſe. 
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damit a priori gehandelt werden könne, d. i. damit das logiſche 

Geſetz die erfte Urfache einer intelligibeln Welt jey. Sie iſt 

nicht jowohl Freiheit des Individuums, als der Gedanfe der 

Freiheit, der allen gleichen (Marime der Koeriftenz). Daher 

it fie bei jedem ſchon uranfänglich bejchränft, es beiteht ein 

Rechtsgeſetz (die Folge aus jenem Gedanken) wor aller Ueber- 

einfunft (der Folge der imdividuellen thätigen Freiheit). Aus 

jenem Gedanfen folgt mit Nothwendigfeit der Staat. Er ift 

daher ein Imperativ, unmittelbar und unbedingt von der Ber: 

nunft gefordert. Die Obrigkeit kommt aus diefem Vernunft: 

begriffe, ihre Heiligkeit und ihre Gewalt darf daher nicht in 

Zweifel gezogen, nicht von den Menjchen der Erjcheinung über 

fie entjchieden werden; daher Kants Abſcheu gegen das Gericht 

der Franzoſen über ihren König”). Aus dem Gedanfen der 

gleichen Freiheit aller, die nicht im Erlauben, ſondern nur im 

gleichmäßigen Beichränfen eines jeden befteht, Folgt exit Freiheit 

(Necht) des lebendigen Menichen und folgt indireft als leer— 

gelaffene Spähre, ſie tft ein Nichtverbot. Vernunft macht bier 

alfo das echt des Menſchen zu ihrem Necht, es folgt aus ihr 

und iſt für fie da, und fie entzieht es daher großentheils feiner 

Verfügung, worin es fich doch allein Außen könnte. 

Sie tritt aber überdieß auch unmittelbar als berechtigt auf 

und jchreibt den Menſchen erzwingbare Pflichten vor, die auch 

gar nicht mehr den Gedanfen der allgemeinen Freiheit zur 

Urſache haben. Das Subjekt diefer Nechte nennt Kant die 

Menjchheit oder den Menichen an ſich im Gegenjate zu dem 

ericheinenden Menſchen, d. i. alſo der nicht handelnde, ſondern 

von Vernunft unvermeidlich beitimmte Menſch, das logiſche Geſetz 

jelbft. Aus diefem Nechte der Vernunft werden (obwohl fie 

*) 4. 0.0. ©. 206. 
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nicht daraus folgen) die Pflichten der Familie, zwifchen den 

Gatten, zwijchen Aeltern und Kindern, abgeleitet, die offenbar nicht 

aus der Freiheit der Individuen fommen, und fie fönnen daher 

auch nach Kant nicht gegenſeitig erlaffen werden. Diejes Necht 

der Vernunft fordert Strafe als Vergeltung. Strafe tft alfo 

nicht Mittel, damit die Menjchen in Zukunft nicht verlegt werden, 

jondern eine nothwendige Folge der Vernunft, die durch Unter: 

laſſung der Strafe unmittelbar jet verlegt würde. Das Geſetz 

des Nichtwideripruchs, der Gleichmäßigfeit hat ein Necht zu 

beitehen, und fein Beftehen iſt eben die Talio. Nichtbeftrafung 

des Verbrechens wäre eben Das gegen das Bernunftgeieß, was 

Gewalt gegen den lebendigen Menſchen). Das echt der 

Vernunft macht ferner Handlungen zu Nechtsverlebungen, welche 

das Necht feines lebendigen Menjchen verlegen (die unnatürlichen 

Sünden). So ift e8 auch nur der Menih an fich (die Ver: 

nunft), welche als Mitglied der Bolfsverfammlung das Gericht 

bilden hilft und 3. B. das Strafurtheil erläßt. 

Das Daſeyn zweier Prineipien des Nechts — der Vernunft 

und des Sch — ericheint im Syſteme Kants ald vollfommen 

fonfequent, indem fie jeinen beiden entgegengejettten Welten 

entiprechen. Er ift durch jein Syitem im Ganzen berechtigt, die 

Widerſprüche zu enthalten, welche das Naturrecht durchdringen, 

und kann injofern auch ald der eigentliche Repräſentant deffelben 

gelten. Daraus erklärt fi der allgemeine Anhang, den er 

*) Das fonnte man am wenigften begreifen, und Feuerbach glaubt 
daher wegen diefer Bergeltungstheorie annehmen zu müſſen, daß Kant, als 
er jeine Rechtslehre jchrieb, altersſchwach gewefen ſey. Es ift natürlich, 
daß die Nefultate aus dem rein objektiven Vernunftprincipe Kants nicht 

berftanden wurden, da die ganze Entwicelung bei ihm nicht ftehen bYeiben 
fonnte, jondern nad) dem rein fubjektiven Fichte's ftrebte, dem Feuerbach 
in feiner Anfiht dev Strafe Schon ganz angehört. Vergl. Lind „über das 
Naturreht unferer Zeit als Grundlage der Strafrehtstheorien“, Abſchn. 2. 
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damals fand, die Autorität, die er noch jeßt bei allen abitraften 

Rechtsphiloſophen befitt. Seine Nechtslehre gleicht dem aus 

genbliclichen Gleichgewichte eines umjchlagenden Körpers, das 

den Fall verzögert und wie eine wahre Haltung und Siſtenz 

ausfiehbt. Das wirkliche Umfchlagen erfolgte erſt mit Fichte, 

der denn auch minder Eingang fand. 

Die Rechtfertigung durch jein Syſtem iſt aber noch feine 

Nechtfertigung der Sache ſelbſt. — Das Necht des wirklichen 

tenschen und des Menſchen an fich haben feine Bereinigung, 

jo wenig ald im ganzen Syitem die Welt der Eriheinung und 

die der Vernunft. Hier ift es nicht erklärt, warum denn Er— 

Iheinungen da find umd nicht alles Vernunft iſt; daher kann 

nicht abgefteckt werben, wie weit in unſern Erkenntniſſen die 

Wahrheit reicht und wo die Täufchung anfängt. So iſt es 

auch in der Ethik nicht abzujehen, warum Freiheit der Willkür 

(des Menſchen) und nicht bloß Freiheit des Willens (der Ver: 

nunft) beiteht, warım dev Zwang, wenn Vernunft ihn fordert, 

vom Belieben des Berechtigten abhängt, warum es außer dem 

Menſchen an fich auch noch ein Recht des nicht vernünftigen 

Menichen giebt. Und auch hier iſt es daher nicht möglich, mit 

Nothwendigkeit zu beitimmen, was dem Einen und dem Andern 

gebühre, in wie weit Vernunft die individuelle Freiheit zu be- 

Ihränfen oder unangetaftet zu laffen habe. Denn ein Höheres 

über beide giebt es nicht, welches jedem jeine Gränze ſetzte; 

das Necht des Menichen an fich Ichließt nun aber jeinem Be— 

griffe nach alle Freiheit der wirklichen Menjchen aus und um— 

gekehrt. Kant kann daher nicht anders, als ganz willfürlic) 

bier etwas der Vernunft, dort etwas dem Menjchen zutbeilen. 

Gr laͤßt 3. B. das Vermögen von der Verfügung der Menichen 

abhängen, dagegen die Samilienverhältniffe von der Vernunft 

beberrichen. Er will den Staat als einen nothwendigen, und 
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kann doch auch den Staatsvertrag nicht aufgeben. Damit der 

Souverän ein umbegrängtes Necht habe, iſt es nöthig, daß je- 

der Gehorchende ſelbſt (in feiner Wirklichkeit) zugleich ein Glied 

des Souveräns jey, und dennoch ift es gar nicht der wirffiche 

Mensch, ſondern jeine Bernünftigfeit, die da in der Berfammlung 

mitftimmt und im Gerichte miturtheilt, der Gehorchende ift 

durchaus ein anderer *). 

Diejer Dualismus, dieſer innere alles durchdringende Wi— 

deripruch, macht den Fortichritt zu einem ungetheilten Princip 

nothwendig. Aber auch die Hemmung der perfönlichen Freiheit 

drängte dazu. Dieſe, als die lebendige Triebfeder der Ent- 

wicelung, fonnte durd die Reaktion Kants, der fie mit wiffen- 

ichaftlicher Belonnenheit unter das Vernunftgeſetz ftellte, nur 

den Anftoß erhalten, fich mit gleicher Entichiedenheit über daffelbe 

zu erheben. — Durch Kant wurden die unlösbaren Schwierig- 

feiten offenbar, welche die Ableitung des Rechtsgeſetzes aus der 

Vernunft mit fih führt: die Unmöglichkeit, Necht und Befugniß 

des Individuums aus ihr zu gewinnen, die Frage, warım 

Vernunft, wenn fie es ilt, die fir die Freiheit zwingen muß, 

zu andern Zwecen nicht zwingen darf, und warıım fie diejelben 

Handlungen bier jhüßt, die fie dort verbietet? — Es war 

unerläßlich, das Vernunftgeſetz als Baſis der rechtlichen Freiheit 

aufzugeben und den wirklichen Menſchen in feiner freien Thä— 

tigfeit dazu zu machen. 

Sp führte auch in dieſer beftimmten Doftrin die Stufe 

Kant’s zu der Fichte's. 

*) Bergl. a.a.D. ©. 19% mit ©. 220. 
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Fünftes Kapitel. 

Das Syftem Fidhte’e. 

Perſönlichkeit ftatt Denfgefes. — Identität des Bewußtſeyns. — Läugnung des Objekts, 
fubjeftiver Idealismus. — Aufgabe alles a priori zu finden. — Reales Princtp 
in Fichte'8 Lehre und feine Folgen. — Befriedigung des Interefies der neuern 
Philoſophie durch Fichte. — Verhältniß zu Spinoza. — Unhaltbarkeit des Fichte 

ſchen Standpunftes. 

Vernunft iſt bet Fichte etwas Anderes geworden, als fie 

in der früheren Gntwidelung gewejen. Sie tft nicht mehr der 

Inbegriff der Denkbeitimmungen, fondern das denfende Weſen, 

der Menſch ſelbſt, injofern er nach jenen Beſtimmungen thätig 

it. Vernunft ift Ich, iſt Selbitbewußtiein. Die höchite Heber- 

zeugung des Nationalismus: nur Vernunft ift wahr, erhält 

dadurd) eine neue, von der frühern völlig verichtedene Bedeu— 

tung: nur Selbitbewußtieyn, nur der Denfende, Perjönliche tft 

und hat Realität. Was fich feiner nicht bewußt ift, die Dinge 

(die Denfformen felbit als jolche), das iſt gar nicht, „und wer 

anders meint veriteht fich ſelbſt nicht" — das iſt der Sat, 

den Fichte als erited und letztes Nefultat mit aller Entſchieden— 

heit durchführt. Nun jcheint zwar unfer Bewußtſeyn ſelbſt 

Zeugniß zu geben für die Eriftenz diefer bewuhtlojen Dinge. 

Allein das iſt Täufchung. Die Dinge find in Wahrheit nicht, 

te fünnen es daher auch nicht jeyn, die unjere Vorſtellungen 

von ihnen bewirken, jondern unjer Bewußtjenn allein ift, und 

jtellt fie fich vor, nur dadurch find fie, und find daher nur als 

Borgeftelltes (für ung), nicht als Seyendes (für fich). — Fragt 

man aber: warum ftellen wir fie ung vor, wenn fie doc außer 

und an fich jelbit nicht beitehen, und warum haben wir dabei 

das Bewußtſeyn, daß wir ſie vorzuſtellen genöthigt ſind? — 

ſo iſt die Anwort: das eben iſt das Geſetz des Bewußtſeyns 

(oder bezeichnender: es iſt der Begriff deſſelben), daß Objekte 
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vorgeftellt werden müſſen. Solches findet fich durch eine Selbft- 

beobachtung, die der Ausgang und die Vorbedingung aller Phi- 

(ofophte iſt. Ich werde durchaus auf feine andere Weiſe mei— 

ner bewußt — ich bin daher gar nicht —-, ohne daß ich einen 

Gegenstand, jey es auch mein eignes Ich, ald etwas von mir 

Verſchiedenes mir gegenüber ftelle. Diejer Akt ift nicht Sache 

des Schon vor ihm beitehenden Bewußtſeyns, ſondern Bewußt— 

ſeyn wird erit mit ihm. — Sch jehe aber diefem Akte, durch 

welchen ich den Gegenſtand gejeßt, jelbit wieder zu, und unter- 

jcheide mich, den thätigen (Subjekt), von dem was ich mir ent- 

gegengeſetzt (Objekt); obwohl dieſes Entgegengeſetzte auch nichts 

Anderes iſt als Ich; denn es iſt ja nur meine Thätigkeit ſelbſt. 

Das Subjekt und das Objekt ſind alſo beide nur das eine Ich 

in ſeinem Handeln, und das iſt die Identität des Selbſtbe— 

wußtſeyns, das aber nur beſteht, indem es in dieſer entgegen— 

geſetzten Weiſe thätig iſt, als Subjektobjekt. Die doppelte Reihe 

— die Thätigkeit, welche Objekte ſetzt (das reelle Ich), und die, 

welche ſie beſchaut und ſich von ihr unterſcheidet (das ideelle 

Sch), in ihrer Untrennbarfeit (Identität) iſt die Vernunft. Die 

Objekte fünnen daher nichts von ihr Getrenntes außer ihr jeyn, 

weil ihr eigner Begriff nur das Sehen dieſer Objekte ift. Ich 

muß Objekte fegen vor aller Erfahrung, denn bevor ich fie ges 

jeßt habe, bin ich gar nicht. Daß beißt aber jo viel ald: es 

giebt feine Erfahrung, d. i. fein Borftellen, das durch Urjachen 

außer dem VBorftellenden bewirkt wird, jondern die Thätigfeit, 

welche ihrer Natur nad Objekte jeßt und fie beichaut, — die 

Dernunft — iſt das allein Seyende. Die Wirkungen des Ge— 

jeßes dieſer Thätigkeit ericheinen nur für das unphilofophiiche 

Bewußtſeyn ald Erfahrung. — Die Art, wie das Sch fich ſelbſt 

fich entgegenftellt und von fich unterjcheidet, ift mannigfach, und 

daraus entiteht die Verjchiedenartigfeit dev Vorftellungen. Zwei 
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Hauptarten der Thätigfeit find vor Allem zu unterjcheiden: 

Ginmal geht die That, welche Objekte (das Nichtich) ſetzt, vor— 

aus, und die Beichauung wird von ihr bejtimmt — Erfennen. 

Fürs andere geht die Beichauung, der Begriff (das urfprüngliche 

Ich) voraus, und das Seben des Objekts richtet fich nach ihr 

— Handeln. Im erften Falle ift alles nothwendig; denn 

das Geſetz des Ich wirkt, ohne daß ich weiß wie, daß ich dieſe 

Gegenstände jeßen muß; Die reelle Thätigfeit ift eine noth- 

wendige. Im zweiten Falle beginnt das Ideelle im mir, die 

reine Thätigfeit, welche, da fie noch fein Objeft hat, dieſes 

oder jenes wählen kann; und ich bin Daher frei. Der Begriff 

des Handelns fordert daher, daß bei demſelben wirklich das 

reine, freie Sch in feiner Weiſe durch ein Objekt beitimmt werde, 

ſondern bloß aus ſich ſelbſt das Dbjeft beftimme — das tft 

da8 Sollen. 

Dab das Seßen von Objekten überhaupt im Begriffe des 

Selbitbewuhtieyns enthalten tft, hat Fichte, wie dargeſtellt wor— 

den, nachgewiejen. Wenn fic) aber die Anficht bewähren joll, 

daß fein Gegenftand und feine Erfahrung ift, jo muß gezeigt 

werden, wie das Selbſtbewußtſeyn durch das Geſetz feiner Thä— 

tigfeit genöthigt wird, fich gerade dieſe und jene Objekte vorzu= 

jtellen, und zwar alle die, welche vorzuftellen ſich jeder gebunden 

fühlt, welche nach unphiloſophiſcher Anficht außer ihm eriftiren. 

Es muß die ganze Erfahrungswelt aus dem Gejeße des Selbit- 

bewußtieyns (a priori) gefunden werden. Dieß iſt denn auch 

die Aufgabe des Fichte'ſchen Syſtems. Aus der Bernunft ift 

alfo bier nicht bloß die Form des Erfennens, jondern auch fein 

Stoff, die Dinge jelbit, es find nicht bloß die ethiichen Negeln, 

ſondern aud) die Verhältniffe, welche durch fie beftimmt werden, 

aus ihr abzuleiten. Dat Pflanzen, Thiere, andere Menjchen außer 

mir da find, daß fich das Gejchlecht durch Fortpflanzung erhält, 
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mein Leib durch Speife, welche die Erde mir gewährt, muf eben 

jo nothwendig im Begriffe des Selbitbewußtieyns liegen, als die 

gegenfeitige rechtliche Beſchränkung, die Ehe, das Eigenthum; 

denn woher jollte ich ſonſt das alles wifjen, da ich von außen 

ja überhaupt feine Borftellung erhalte, und bei dem Nichtbeftehen 

der Dinge feine erhalten fann?*) Dieje Aufgabe, die fich im 

Spiteme Fichte's gar nicht abweilen läßt, bat die größte Ver— 

wunderung erregt und durch ihren Widerftreit gegen alles ge- 

wöhnliche Denken, und gewiß auch gegen den wirklichen Beftand 

der Sache, die Verbreitung deifelben gehindert. Allein jo lächerlich 

die Unternehmung erjcheint und jo unausführbar fie fich für 

den Umverblendeten fund giebt, jo enthält fie doch die Wahrheit, 

dab der Stoff der Dinge und ihre verftändige Begränzung, die 

ethischen Regeln und die Verhältniſſe, für welche fie da find, nicht 

von einander getrennt werden fünnen, feines ohne das andere 

Beitand hat, und fie auch nur das Produft eines Aktes find. 

Der Irrthum tft nur der, dieſen Akt für den des menschlichen 

Bewußtſeyns zu halten. Aber nicht bloß die äußern Objekte, 

jondern die Denkformen jelbit leitet Fichte a priori ab. Wäh— 

vend Kant die Kategorien als vorgefunden nur in eine Tafel 

*) Hierin allein kann auch nach jenen Borausfegungen das Kriterium 
der Realität liegen. Wenn wir Borftellungen wirklicher Gegenftände (Pferde, 
Löwen) von phantaftiihen (Draden, Gnomen) dadurd unterjheiden, daß 
erftere in der Außenwelt eriftiven, letztere nur in unferen Vorftellungen, fo 
kann bei Fichte der Unterfchied nicht hierin Tiegen, weil er ja alles nur in 

der Vorftellung exiftiven läßt, fondern nad ihm ift der Unterfchied der, daß 
erftere nach den Gejetse des Selbjtbewußtjeyns, aljo in nothwendiger Weile, 
Yeßtere außerhalb dieſes Gefeßes in willkürlichen Vorſtellungsakten vorge— 
ftellt werden. Die weitere Frage, wie e8 fommt, daß ich mir unter. diefen 
Gegenftänden, die nad Nothwendigfeit den Umkreis unferes Vorftellens 
überhaupt bilden, aud) wieder in jedem Zeitmoment mit Nothwendigfeit 
gerade die vorftelle, von denen das empirische Bewußtfeyn jagt, daß fie 

mid) gerade jetst umgeben (3.8. das Haus, die Straße, in der id) wohne, 
die Menſchen, die eben über die Straße gehen), diefe Frage, auf die gleich- 
falls jein Syftem unabweisbar führt, wirft fich Fichte nicht einmal auf. 
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bringt, fie ſchematiſch ordnet, unternimmt es Fichte, ihre Noth— 

wendigfeit darzuthun, fie aus der Emmen oberiten Annahme 

ſeines Syſtems, dem der Aktualität des Selbſtbewußtſeyns nach 

dem Geſetze des Ich-Nicht-Ich, hervorgehen zu laſſen, auch 

hierin der Vorläufer Hegels, der gleichfall8 die Kategorien nicht 

als gegeben fich gefallen laßt, ſondern durch die dialektiſche Be— 

wegung fie zu erzeugen unternimmt. — 

Fichte hat das Neelle, welches allein nach der Abjtraftion 

noch übrig bleibt, das ſelbſtbewußte handelnde Sch, im fein 

Syſtem aufgenommen, und e8 erhält damit einen lebendigern 

Charakter: 

Die frühere Methode war die Subjumtion, fie gebrauchen 

die Wolfiſche Schule, die Naturrechtslehrer, Kant. Ste beruht 

darauf, daß außer der vernünftigen Negel, dem Oberſatze, auch 

noch ein Stoff ald Unterfat getrennt da jey. Die wiljen- 

Ichaftliche Thätigfeit bringt beide an einander und konkludirt. 

Fichte hat nicht zwei ſolche Hälften und kann ihrer entbehren, 

weil jein lebendiges Princip etwas außer ihm producirt, Seine 

wiſſenſchaftliche Thätigfeit jet nicht Geſchiedenes zufammen, 

jondern verfolgt jene untheilbare Produktion. Das unerläßliche 

Organ der philofohiichen Erkenntniß iſt ihm die Anſchauung: 

fie erfaffe die TIhätigfeit des Sch als folche, der abftrahirende 

Verſtand ziehe erit jodann Merkmale von ihr ab und bewahre 

ihren Inhalt als einen ruhenden, nicht mehr lebendigen — als 

Begriff — auf. Es bewährt fich hier, daß überall, wo nur 

ein Sunfe des Lebens und der That tft, die Vernunftformen 

nicht mehr zur Erkenntniß hinveichen, jondern ein totales, nicht 

einfache Beziehungen abjonderndes, Vermögen erfordert wird, 

was wir eben Anſchauung nennen. — Ferner: der Inhalt des 

Ethos ift bei Kant das Gejeß der Vernunft; die Freiheit des 

Menjchen, durch daſſelbe beitimmt zu werden, nur die Vor— 
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bedingung es zu erfüllen. Bet Fichte ift dieſe Freiheit des Ich, 
durch die Vernunft — d. i. hier den Begriff feines eignen 

Daſeyns — Sich zu beftimmen, der Inhalt jelbft: „das Sollen 

ift dev Trieb der abjoluten Selbftthätigfeit." — So ift 

auch die rechtliche Freiheit feine Folge aus dem Vernunftgebote, 

jondern eine unmittelbare That, durch welche das Sch fich als 

fret jeßt. — Das Band, das die verfchiedenen Gebiete zufam- 

menbält, tft ſonach bei Kant ein logiiches: das Vernunftgeſetz 

enthält die Formen des Erkennens, die Vorichriften des Han- 

delns und das Gebot der rechtlichen Freiheit. Bei Fichte ift 

es ein veelles: das thätige Sch erkennt, ift durch fich zum Ethos 

getrieben, jet ſich als frei. 

Diejes Syitem entjpricht dem inneriten Intereſſe der neuern 

Philofophie. Die Welt legt hier dem Menfchen feine Noth- 

wendigfeit mehr auf, die beftimmten Gegenstände ſich vorzuftellen 

und Geſetze anzuerkennen; die Nothwendigfeit liegt nur in ihm 

und der Natur ſeines Bewußtſeyns. Er thut diefes alles aus 

feinem andern Grunde, als weil er ift, es bindet ihn nichts, 

als fein eignes Daſeyn (Gott gleich). Auf der andern Seite 

it auch das logiſche Intereſſe des Nationalismus befriedigt, 

indem alles, was da ift, jchon mit dem Begriffe des Selbit- 

bewußtjeins fo gejeßt ift, daß es nicht weggedacht werden kann. 

Aber eben dadurch ift im Grunde jene erſte Befriedigung wies 

der zu nichte gemacht; denn der Menſch, wiewohl von aller 

Außenwelt frei, hat an dem logiſchen Gefeße feines Bewußt— 

jeyns den unerbittlichen Herricher. Es kann ihm nad) Demjelben 

a priori gejagt werden, welche Gegenitände er ich vorftellen, 

welche Anforderungen er an fich "machen müſſe. Und diejes 

Geſetz ift doch nicht er felbft; denn mag es immerhin feine 

Natur feyn, jo ift es doch nicht fein Wille. Er bat bei dem 

Tauſche nichts gewonnen. Dennoch ift dieß das Höchſte, was 
L 15 
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für die menschliche Freiheit erreicht werden konnte; denn dab der 

Menſch alle Objekte und fittlichen Geſetze nach Belieben mache, 

dab alfo jein freier Wille die Urfache der Vorftellungen und des 

Ethos ſey, kann nicht behauptet werden, weil dem die unläugbare 

Thatiache widerjpricht. Das Aeußerſte war, Das nothwendige 

Geſetz jeines Bewußtſeyns als die Urſache aufzuftellen, und das 

iſt nur eine jcheinbare Befriedigung, ein unerquidlicher Gewinn. 

— Deßwegen wird aud) in diefem Syſteme der Yebensfunfe, der 

auflodern will, immer wieder unterdrüct, dem griechiichen Gotte 

ahnlich, der jeine Kinder unter der Geburt verichlingt. Der 

allgemeine At des Bewußtſeyns wird durch Anſchauung beobad)- 

tet und ift Sache der Empirie, jo daß ſich nur jen Dajeyn 

zeigen, nicht feine Nothwenpdigfeit beweijen läht. Aber 

jogleich wird dieſer Akt in einen Begriff gefaßt, und nun tritt 

wie in den übrigen Syſtemen die Deduftion aus der Unmög— 

lichkeit des Gegentheils an ihre Stelle. Den Negeln des 

Spinoza wird damit vollfommen gehuldigt. Das Ich ift die 

Subſtanz und die Welt feine nothwendigen Affeftionen. Nicht 

die Thätigfeit des Ic) erzeugt fie — wie das bei Fichte 

den Anjchein hat —, jondern der Begriff des Selbitbewußt- 

jeyns enthält fie, und fie ift gegeben wie nur er ilt. 

Was aber den Inhalt der Lehre des Spinoza betrifft, fo 

tft Fichte ihm gerade entgegengefeßt. Durch ihn tft die Undenfbar- 

feit des objektiven Nationalismus klar. Das unverfönliche Welt- 

gejeß oder allgemeine Dajeyn des Spinoza tit nicht, weil nur 

der Selbitbewußte if. So war es der Gang der abftraften 
Philofophie: Spinoza's Behauptung des logiſchen Pantheismus, 

das Verfahren der Wolfiſchen Schule, alles aus den Denkgeſetzen 

zu beweiſen, forderten Kant zur Unterſuchung auf, ob der Zu— 

ſammenhang der Dinge dem der Vernunft entſpreche, damit zu 

einer Scheidung des Denkens und ſeiner Gegenſtände, ſofort zur 



5. Kapitel. Das Syftem Fichte’s. 227 

Frage nach der Erfennbarkeit. Und dieſes führte mit Fichte zu 

der Einſicht, daß nur thätiges Denken, nur Perfönlichkett tft, 

und damit zur Verwerfung des logischen Pantheismus in der 

Weiſe Spinoza's. Er trat aber dafür in einer entgegengejeßten 

Weiſe auf, an der Stelle des objektiven Nationalismus brachte 

Fichte den jubjeftiven zur Bollendung. Kant ging Schon — eben 

jo die Wolfiſche Schule vor ihm — von fich ſelbſt, dem Denfenden 

aus, injofern ift ihm die Einheit dev Apperception der Mittelpunkt 

der Vernunft; aber er lölt die Vernunft wieder von fich ab und 

behandelt fie fo als eine jelbititändige objektive Macht. Bei 

Fichte aber beiteht Vernunft nur ald das Ich; dieſes iſt alſo 

wirklich und durchgängig das Princip, es iſt Der Gott und ilt Die 

Welt, wie bei Spinoza die Subitanz, und es kann ald das eine 

und das andere reell nicht unterfchieden werden; denn es ijt erft 

es Selbft, indem es ſich die Welt einbildet (in beiderlet Stun), 

und die Welt ift nur, indem fie von ihm eingebildet wird. 

Das enthält aber, Kar gemacht, den furchtbaren Gedanken: 

nur Ich, das Individuum, der ich jo und fo heiße, bin; und 

ich bin die ganze Welt, und höre ich auf thätig zu ſeyn, ſterbe 

ich, jo ift nichts mehr. Daß mehrere jelbitbewußte Weſen jeyen, 

darf Fichte nicht annehmen; wie jollten dieſe verichiedenen Ichs 

zu einander fommen, eines auf das andere wirfen und ihm 

das Bewußtſeyn feines Daſeyns beibringen? Alles Nichtich ift 

ja nur men Ich. Meine Voritellung von andern Menjchen 

fann, wie jede andere, nicht durch ihr Daſeyn bewirkt worden 

jeyn, fie ijt das Produkt meiner eignen Denkthätigkeit, dieſe 

it hinreichend fie zu erzeugen, und nichts Anderes außer ihr 

es vermögend. Dieje andern Menſchen, mit denen ich verfehre, 

Fremde, Freunde, Verwandte find nicht wirklich jelbitbewußte 

bandelnde Weſen, jondern nur als ſolche von mir auf noth— 

wendige Weiſe vorgeftellt, wie die Wejen des Traumes. Eben 

15° 
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fo wäre es mit Gott, wenn ein Anhänger Fichte'8 ihn glauben 

wollte. Er könnte immer nur das Geſchöpf feiner Intelligenz 

ſeyn, fein Ich, das er fich gegenüber fett, nicht etwas Anderes, 

nur für ihn, nicht für fih, nur ein Vorgeitelltes, nicht ein 

Seyender. — Dieß zu denken ift Wahnfinn, und Fichte geiteht 

e8 fich auch nicht, daß fein Syſtem jo zu denfen auffordert. 

Er täuſcht fih damit, daß er das Ich nicht als das feinige, 

fondern als das eines jeden, oder auch als das vernünftige 

Weſen überhaupt betrachte. Allein ein jolches Sch erfüllt ſchon 

die ganze Welt, und es iſt nicht abzuſehen, wo noch ein anderes 

neben ihm beitehen ſollte. Wollte aber Fichte ein allgemeines 

Sch zu Gott machen, das erjt in den vielen Menjchen fich in- 

dividualifirt und von ſich untericheidet, Jo wäre dieſes der Schritt, 

den unmittelbar nad ihm Scelling that, der aber auch Fichte's 

Syſtem aufhob. Denn nad Fichte ift das Sch noch durchaus 

gar nicht, bevor ed fich Jih gegenüberftellt umd jo zum Bewußt— 

jeyn gelangt*), damit iſt ed aber ein individuelles Sch, Fichte 

oder jeder jeiner Leſer als der Einzige betrachtet; das allge- 

meine Sch wäre ein feiner jelbit noch nicht bewußtes. Dieſes 

individuelle Ich geht auch Durch das ganze Syftem. Wenn das 

allgemeine Sch das Princip Des Rechts wäre, das fich als frei 

jett, jo wire nur ein nothwendiges Geſetz wie der Kant’iche 

Menſch an ſich oder jelbit die Natur des Spinoza als frei geießt; 

daß ich, du, ev frei jeyen, wäre damit nicht gejagt, ſondern ge= 

läugnet. Auf leßteres aber it das Fichte'ſche Naturrecht gegründet. 

Wenn ferner im Naturrecht bewiejen wird, daß das Ich fich 

andere Sch gegenüber ſetzen müffe, jo fann auch diefes nur Sinn 

haben bei dem Individuum Wohl hat Fichte in fpätern 

Schriften, die überhaupt den frühern nicht treu find, das allge- 

*) Wiſſenſchaftslehre ©. 11. 
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meine Ich hereingezogen, von dem er denn auch nicht den rechten 

Gebrauch zu machen weiß. Aber auf den Fortgang der Philo- 

jophie, jo wie auf feine eigne Nechtslehre wirkt nur dieſes Syſtem 

des: Mein Ih“). Durch Fichte ift daher die Sfoltrung des 

*) Das Ih Fichte's ift allerdings gleich Kant’s Einheit der Apper- 
ception (devem bloßer lebendigerer Ausdruck es ift), reines Ich, nicht em- 
pirifches Ich, es ift bei demfelben von jeder materiellen Beftimmtheit, die 
id in miv wahrnehme, abftrahirt, und die bloße reine Denfthätigfeit dabei 
aufgefaßt. Aber um deßwillen, daß es reines Ich ift, ift es doch Feines- 
wegs objektives Ih. ES bfeibt immer eben fo wie jene Einheit der 

Apperception fubjeftive Denfthätigfeit, Setzen der Objekte für ein (ſubjek— 
tives) Bewußtſeyn, wie ja ſchon die Bezeihnung „Ich“ Fundgiebt. Es ift 
daher nothwendig Individuum, wenn gleich nicht das Individuum N. oder 
B., jondern Individuum ſchlechthin. So fpricht fih dem auch Fichte 
jelbft im Syſtem der Sittenlehre ©. 307 aus: „Nun liegt es allerdings 
in der Schheit, daß jedes Ich Individuum ſey; aber nur Individuum über- 

haupt, nicht das beftimmte Individuum A. B. C. Da e8 fonad) der Ichheit 

überhaupt zufällig ift, daß ich das Individuum A. eben X. bin, und der 
Trieb der Selbftftändigfeit ein Trieb der Ichheit weſentlich als ſolcher ſeyn 
joll, fo geht er nit auf die Selbftftändigfeit von A., jondern auf die 
Selbftftändigfeit der Vernunft überhaupt. Die Selbftftändigfeit der Ver— 
uunft als ſolcher ift unfer letztes Ziel, nicht die Selbftftändigfeit Einer Ver— 
nunft, inwiefern fie individuelle Vernunft ift.” Man kann alfo Fichte's Ich 

höchftens als das allgemeine Gefeß des fubjeftiven Bewußtſeyns, nie aber 
als etwas Objektives verichieden von dieſem Bewußtjeyn (wie etwa das 

abſolute SH Schellings) fi) vorftellen. Dann aber ift es wieder ein Ab- 
ftraftes wie Kants Bernumft, joll es ein Neales feyn, fo ift e8 eben das 

Denken des Individuums Selbſt als Fichte Später (vielleicht nicht ohne 
Beranlaffung Schellings) dahin fortfchreitet, man müſſe aus dem Ich (doc) 
wohl dem realen fubjeftiven Denken) auf einen Grund deffelben fchließen, 
jo über dafjelbe hinausgehen, und diefer Grund des Dafeyns deffelben jey 
Gott, vermag er diefen Gott doc auch wieder nicht als eine Nealität zu 
faffen, jondern bloß als ein Bild, Schemen, aus welchem die Thätigfeit 
des Sch, die ja eben nur im Bildmachen, Darftellen befteht, ausgeht. Jenes 
Urbild, der Gott, ift auch hier noch nichts für fih und in fich, ſondern 
bloß die Duelle oder das Gefet der vorftellenden und handelnden Ichthä- 
tigkeit, und die Welt ift danach nicht unmittelbar von diefem Gott hervor— 
gebracht, fordern von dem jubjeftiven Ih (dem Bewußtjeyn) nad jenem 
Bild oder Geſetz vorgeftellt. Fichte's Lehre bleibt deßhalb unter allen Ge- 
ftaltungen reiner Idealismus, reiner Subjeftivismus und pure Bewegung 
ohne inhaltlihes Seyn. Sie ift nichts Andres als ein Beweglichmachen 
des Kant'ſchen Kategorienfyftens. 
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Menſchen aufs höchfte getrieben. Derjenige, welder philoſophirt, 

betrachtet ſich als den Mittelpunkt und, wie es darausnot h— 

wendig folgt, als die Urſache der Welt. Es zeigt ſich aber hier, 

wo es zur Deutlichkeit kommt, daß dadurch mit einer wirklichen 

Welt und mit wirklichen Menſchen außer ihm jedes Band aufge— 

hoben iſt, daß er zu ihnen, von denen er ſich frei macht, nicht 

wieder gelangen kann. Der Menſch und ſein Denken kann nicht 

der Mittelpunkt der Dinge oder des Wiſſens von ihnen ſeyn. 

Sechstes Kapitel. 

SE eh 

Abſtrakter Charakter der Ethik. — Vollendung des fubieftiven Charakters — daraus 

Gegenfäge zu Kant — Deduftion des Rechtsgeſetzes. — Sonderung des Nedts 
und der Moral nah Fichte. — Löſung der früheren Widerfprüde. — Andere 

Folgen diefes Standpunkte. — Rückkehr des Widerſpruchs in entgegengefeßter 

Weiſe. — Parallele des Naturrechts und der franzofifhen Revolution in den bei— 
den Stufen. 

Es iſt auf dem praftiichen Gebiete eben jo wie auf dem 

theoretiichen nur Eine Modifikation, welche Fichte dem Syſteme 

Kants giebt, die nemlich, daß überall das, was dort ruhende 

Denkform ift, hier zur Thätigfeit des Sch wird. Der ganze 

Aufri des Syftems bleibt derjelbe, es ſchieben ſich nur die 

Linien nad) diefem andern Gefichtspunfte So ift denn auch 

Kants Lehre vom Ethos, daß es im nichts Anderem als im 

Handeln a priori beftehe, beibehalten. Aber a priori Handeln 

it bei Kant, dab nach dem logiſchen Geſetze der Allgemeinheit 

und des Nichtwideripruchs, deßhalb nach einer Marime gehandelt 

werde, die in der Durchführung fich nicht wideripricht ; bei Fichte 

dagegen ift a priori Handeln, dal das Sch nur aus fich, daher 

nach feiner Ueberzeugung, nach dem für Pflicht Erkannten handle. 

Hier und dort wird das Handeln nach Cinwirfung Außerer 
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Gegenftände und der Lult und Unluft, die fie erregen — das 

empiriſche Handeln, — als das dem Sittlichen Entgegengeſetzte 

betrachtet, und fittlich ift nichts Andres, als davon frei zu ſeyn, 

wie namentlich Fichte es ausdrückt: du ſollſt die Natur als Mittel 

für die Vernunft (d. i. das Geſetz des denfthätigen Ich), nicht 

diefe ald Mittel für jene gebrauchen. Aber das Handeln von 

innen ilt bei Kant Konformität mit dem logiichen Geſetze, daher 

der als allgemein möglichen Maxime, bei Fichte dagegen die 

Aktualität des Ih als ſolchen. Handeln aus Begeifterung ift 

darum die leßte Loſung der Fichteichen Ethik. — Einen Inhalt 

hat denn auc Fichte's Princip der Begeifterung fo wenig als 

Kants Gejeß der Allgemeinheit und des Nichtwideripruchs einen 

jolchen bat. Wie das Ethos nad) Kant ein formales (abitraftes, 

inhaltloſes) Geſetz iſt, jo nach Fichte eine formale (abitrafte, in- 

haltloje) Begeilterung. Die Aufgabe, die er der fittlichen Welt 

(der Gemeinichaft der vernünftigen Weſen) ſetzt, fich wechjel- 

jeitig anzufeuern, daß fie aus Ueberzeugung handeln follen, 

giebt offenbar noch feinen Inhalt der Ueberzeugung. Sener 

Modifikation des Kant'ſchen Standpunktes gemäß nehmen denn 

auch die beiden Poſtulate Kants: Bergeltung nach Berdienit 

und Gott als Nichter! bei Fichte eine andere Geftalt an, oder 

vielmehr, nachdem fie bei Kant ſchon zu Schattenbildern ge= 

worden, fallen fie bei Fichte (wie in allen Stüden das Objeft) 

gänzlich weg. Die Vergeltung, bez. die Seligfeit darf nicht im 

einem Genuffe von was immer für einer Art, ſondern nur in 

der gänzlichen „Befreiung von aller Abhängigkeit" gejucht wer- 

den, d.h. fie darf nicht in einem Gute außer dem überjinnlichen 

(vernünftigen) Handeln gefucht werden, jondern nur in dieſem 

jelbft, und das iſt die wiewohl nicht begreifliche (in der That 

ſehr leicht begreifliche) moralische Weltordnung, dab jenes Hans 

dein nach der Vernunft (d. i. nach Freiheit von Sinnlichfeit) 
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auch zu diefer Befreiung führt. Von äußerlich (in der objef- 

tiven Welt) an die Handlung gefnüpften Folgen, wie fie Kant 

jenſeits der Zeitlichfeit poſtulirt, iſt alfo feine Neve. Eben daher 

bedarf es auch feines Richters und Vollſtreckers, der dieje Fol: 

gen zutheilte, feines Gottes, Gott ift nichts Andres ald der In— 

begriff der Beziehungen dieſer überfinnlichen Ordnung auf mein 

moraliiches Handeln”). Die Religion jelbit iſt deßhalb bei 

Fichte nichts Andres, als daß jenes rein formale, nicht empi— 

riiche Handeln als ſolches gewollt und daß geglaubt werde, die 

Geligfeit, d. i. die Freiheit von aller Abhängigkeit, jey an das— 

jelbe gefnüpft, was immer feine Folgen in der empirischen Welt 

jeyn mögen. Dieſer Glaube it die Religion. Die Neligion 

bat danach durchaus Fein Objekt, nicht einen Gott außer uns, 

nicht eine jenjeitige Melt nach diefem Leben, nicht befondere Ge— 

bote, fie ift nichts Andres ald die Bewußtheit des moralischen, 

d. 1. unempiriſchen Handelns von feiner unemptriichen Natur. 

Moraliihe Gemeinschaft und Kirche fallen auch völlig zufammen. 

Sie find eben die Beſtrebung, fich gegenfettig zu ſolch apriori— 

chem Handeln anzufeuern“). Dieſe im Höchſten erregte und 

über den äußern Gütern erhabene, aber völlig inhaltloſe, ab- 

jtrafte Begeifterung geht denn auch durch feine „Neden an die 

deutjche Nation“. Fichte wird gerade vor allen deutichen Phi— 

*) „Daß nun der Menſch die Beziehungen jener Ordnung auf ſich 
und fein Handeln, wenn ev mit Andern davon zu reden hat, in dem Be— 
griff eines eriftivenden Wefens zufammenfaffe und firire, das er viel- 
leicht Gott nennt, ift die Folge der Endlichfeit feines Geiftes, aber 
unſchädlich, wenn er jenen Begriff nur zu weiter nichts benützt .... .“ 
So Fichte in feiner „Appellation gegen die Anklage des Atheismus” ©. 41. 
Es ift in der That eine ſtarke Naivetät, ein ſolches Bekenntniß als Recht— 
fertigung gegen die Anklage des Atheismus auszuſprechen, und eine noch 
ſtärkere Zumuthung von Seiten der Philoſophen, daß wir ſie als ſolche 
gelten laſſen ſollen. 

**) Vergl. über das alles Fichte Syſtem der Sittenlehre nach den 
Principien der Wiſſenſchaftslehre, bei. S. 304 folg. 
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loſophen als der Philoſoph der praktiſchen Sittlichkeit gefeiert. 

Er verdient das auch um deßwillen, daß er die Nation zur Er— 

hebung über die materiellen Zuſtände und Intereſſen und deren 

Selbſtſucht (über Beſitz und Genuß) zur reinen Begeiſterung für 

eine Idee und Aufopferung für eine Idee belebte. Denn theils 

iſt das an ſich ſchon wenigſtens eine (die formale) Seite der 

wahren Sitte, theils war damals das nächſte Ziel der Begei— 

ſterung glücklicherweiſe durch das Leben gegeben: die Befreiung 

des Vaterlandes. Es war damals ein Aufruf zur kräftigen 

geiſtigen Erhebung gegenüber äußerer Gewalt und innerer Er— 

ſchlaffung. Aber als bleibendes Vorbild, als Verkündigerin 

wahrer und voller Sitte kann Fichte's Lehre nimmermehr gelten, 

jo wenig von der praftiichen als von der wiſſenſchaftlichen Seite. 

In diefer Eigenschaft wäre fie der Berfall der wahren Sitte. 

Die Nation müßte fi aufreiben oder zerfallen, welche das 

bloße Handeln aus Begeifterung, das Sichhingeben fir irgend 

eine Idee ohne einen bejtimmten fittlichen Inhalt, ohne ein 

bejtimmtes Gebot für die menjchlichen Lebensverhältuiffe zum 

alleinigen Bande ihrer fittlichen Gemeinjchaft hätte. Sedes Ziel, 

mit Begeiiterung, mit Erhebung über die Sinnlichkeit ergriffen, 

würde danach als fittlich gelten, jollten auch die heiligiten Ge— 

bote der objektiven fittlihen Drdnung nicht angeftrebt, ja ſogar 

verlegt werden. Es beruht das auf dem Aeußerſten der Sub- 

jeftivitätsrichtung, daß bloß die Großartigfeit und Selbftbefrie- 

digtheit des Subjefts, nicht aber auch die in fich gegründete 

fittliche Ordnung ihre Geltung hat. Es bat fich die Unwahr— 

beit diefer Lehre ſpäter an den handgreiflichiten Berirrungen in 

der Piteratur wie im Leben dargethan. Denjelben Gedanken 

inhaltlofer Schthätigfeit hat Fichte auch in die Pädagogik ein- 

geführt, indem der Hauptinhalt jener Reden an die deutjche 

Nation darauf gerichtet ift, alles politive Willen und Lernen 
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aus Erziehung und Unterricht zu verbannen, und den Zögling 

bloß aus feiner reinen Denfthätigfeit den ganzen zufünftigen 

Wiſſensbeſitz produeiren zu lafjen. 

In Beziehung auf die Nechtslehre fommt zunächft in Be— 

tracht, daß Fichte nicht bloß die ethiichen Regeln a priori findet, 

fondern auch die Verhältnilfe und Objekte derielben, das Da— 

jeyn der Luft, der Erde, anderer Menjchen, meines eignen Lei— 

bes u. |. w. Ich muß nad der Vernunft in mir, nicht weil 

ich es außen vorfinde, mir einen Leib zujchreiben, die Exiſtenz 

anderer Weſen annehmen u. |. w., und zwar merkwürdiger 

Weiſe werden diefe äußern Objekte nicht aus Ideen der Natur, 

Jondern aus ethiichen Ideen deducirt. Die Naturphilojophie 

fällt ſonach ganz aus, alles iſt Ethik. Es hat nemlich nad) 

Fichte's Standpunkt die Natur gar feine eigne Bedeutung als 

Ausdrud von Gedanken, Sondern fte iſt nur da, damit die ver- 

nünftigen Weſen fie als Objekt ihres vernünftigen Handelns, 

namentlich ihrer wechjelfeitigen Selbftbeichränfung haben. Die 

Melt iſt nur „das verfinnlichte Material unſerer Pflicht, die 

it Das eigentlich Neelle in den Dingen, der wahre Grund aller 

Erſcheinung“). ES tt darum auch ihre Bedeutung nur, dab 

fie eine gemeinfame jey, nicht wie fie ſey. Das alles nun ift 

Folge feiner Anficht vom Erkennen, und betrifft feine Methode 

im Allgemeinen, ohne daß fie bedeutenden Einfluß auf den 

Inhalt der Nechtslehre insbeſondere hätte. Das Wejentliche 

jeiner Nechtölehre ilt, daß er den fubjeftiven Charakter des 

Naturrechts vollendete, wie Kant den rationaliftiichen. 

Die rechtliche Freiheit folgt bei ihm nicht aus dem Ethos 

(der praftiihen Vernunft), ſondern aus dem reellen Daſeyn des 

Ich. Sie iſt daher ſchon von vorn herein die Freiheit des Indivi— 

*) Appellation S. 49. 
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duums, nicht der Gedanfe allgemeiner Freiheit und Gleichheit. 

Sie hat nicht das Ethos zum Zwecke, fie ift fich jelbft Zweck. 

Sie iſt nicht ein erit zu Nealifivendes, ein Gegenftand des 

Sollens, jondern em ſchon Beftehendes: das Sch fett fich als 

frei durch feine reelle Kraft, und wenn es fich beobachtet, kann 

e8 fich nur als frei finden. „Die Freiheit iſt philofophiich, nicht 

ethiſch, nothwendig.“ . Mit ihr ift Ichon ihrem Begriffe nad) ver 

Zwang gegeben, er folgt alſo gleichfall8 nicht aus dem Ethos. 

Die Freiheit des einzelnen Menjchen iſt bei Kant jchon ur— 

Iprünglich beichränft, weil fie erſt aus der allgemeinen Freiheit 

hervorgeht, welche ihr bei der Zutheilung ſelbſt Maaß und Gränze 

gebt. Ber Fichte iſt fie maaß- und ſchrankenlos, weil das Sch 

jelbft unmittelbar ſie ſetzt. Sie beiteht „in dem Nechte des 

vernünftigen Weſens, in der Sinnenwelt allein Urfache zu jeyn“. 

So jchranfenlos als fie jelbit muß natürlich auch das in ihr 

enthaltene Zwangövermögen ſeyn. Diefe meine unmittelbar 

daſeyende und daher zunächſt unbeichränfte Freiheit und Mög— 

(ichfeit Zwang zu üben iſt das Princip der Nechtölehre. 

Das Geſetz des Selbitbewuhtieyns fordert, daß das Sch 

andere denfende Weſen annehme, wie jchon in der thenretiichen 

Philoſophie dargethan werden mußte, durch dieſe Entgegen- 

jeßung allein entiteht Individualität, Selbitbewußtjeyn. Gebt 

es fich andere denfende Weſen gegenüber, jo muß es ihnen eben 

damit dafielbe unbegrängte Bermögen, wie fic) jelbit, zufchreiben. 

Es darf aber ferner jeine eigne, zuerſt geſetzte Freiheit, als Die 

eines vernünftigen Weſens, nicht aufgeben, und muß alfo die 

Anerkennung derjelben von den ihm gegenüber Geletten fordern. 

Dazu ift nöthig, fürs erſte, daß es fich jelbit freiwillig für fie 

beichränfe, außerdem würde e8 nicht als ein vernünftiges ihnen 

gegenüberftehen, denn nur die eigne Mäßigung it das Kriterium 

des Bernunftwejens. Fürs andere it nöthig, dab in demſelben 
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Akte in wechfelieitiger Bedingtheit die Andern fich für es be- 

ichranfen. Um alles, wie es zuerit gejett worden: meine Ver— 

nünftigfeit und Freiheit und die aus ihr deducirte Freiheit der 

Andern auch im Handeln beizubehalten, nicht eins derſelben 

wieder aufzuheben und dadurch einen Wideripruch zu begehen 

— tt Rechtsgemeinſchaft nöthig. Ihr Inhalt iſt das 

Rechtsgeſetz; es iſt alſo durch die Konſequenz aus dem Be— 

griffe des freien Individuums gefolgert. 

Damit hat Fichte erreicht, was das Naturrecht will: er hat 

dem Rechtsgeſetze ein eignes von der Moral geſondertes Princip 

gegeben, ohne die wiſſenſchaftliche Verbindung einzubüßen, und 

das war nur durch den Standpunkt ſeines Syſtems möglich. 

Scheinbar findet es ſich zwar ſchon bei den Früheren, vor allen 

bei Kant: Moral iſt innere Geſetzgebung (Selbſtzwang), Recht 

äußere (Zwang Anderer); alſo ganz verſchiedene Legislationen!? 

die Einheit beider iſt die praktiſche Vernunft, das Geſetz der 

Allgemeinheit und Nothwendigkeit. Allein eben weil die Einheit 

beider hier in einem Geſetze oder Begriffe liegt, ſo iſt die Son— 

derung ganz unnütz, ſie leiſtet nicht, was durch ſie geſucht wird. 

Beide Geſetzgebungen müſſen nemlich jenem Begriffe gemäß in 

übereinſtimmender Weiſe wirken, und wenn ſie einen entgegen— 

geſetzten Charakter annehmen, wie es wirklich der Fall iſt, ſo 

erſcheint dieß als ein Widerſpruch der praktiſchen Vernunft in ſich 

ſelbſt. Fichte dagegen hat ſeiner Sonderung dadurch den Erfolg 

geſichert, daß ihre Einheit keine logiſche iſt, ſondern die lebendige 

des ſelbſtbewußten Weſens. Jedes Lebendige kann ſeiner Natur 

nach, alſo konſequent, in verſchiedener Weiſe thätig ſeyn, was der 

Begriff, das Geſetz nicht kann. Das Ich enthält einerſeits einen 

Trieb zu einer beſtimmten Thätigkeit — ſo erzeugt ſich Moral; 

andrerſeits iſt es ſchon ein Daſeyn, eine Macht, ein frei Wollendes, 

Handelndes — ſo entſteht das Rechtsgeſetz. Der Trieb und die 
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Macht find ihrem Weſen nach von entgegengeſetzter Wirfung, 

und das Ich, weldyes fie beide ift, bleibt defjenungeachtet eins 

und dafjelbe. So konnte Fichte jagen: „Wie die moralifche 

Gefinnung Liebe der Pflicht um der Pflicht willen ift, fo ift 

hingegen die politiiche, Liebe jeiner jelbit um fein jelbft willen 

RES BE N liebe dich jelbit über alles, und deine Mitbürger um 

dein jelbft willen!)“ während das Kant'ſche Vernunftgefeß nur 

dad eine Ziel haben kann, daß überall nach der Bernunftnoth- 

wendigfert gehandelt werde. — Durch diefe nicht bloß den 

Worten und dem Dekorum, jondern dem Erfolge nach beitehende 

Sonderung tft Fichte in den Stand gejeßt, jene Probleme zu 

(öfen, mit denen man ſich vor ihm nur vergeblich beichäftigte. 

Es it fein Widerſpruch der Vernunft, daß im Nechtögebiete 

gezwungen wird, obwohl die Nechtspflichten auch von der Moral 

gefordert find. Denn nicht das Ich als mein Trieb (als Ethos) 

zwingt hier, jondern das Sch ald Dafeyn und Macht, das meinige 

die andern, Die andern dad meinige. Es iſt fein Widerſpruch, 

daß Diejelben Handlungen bier verboten, dort geichüßt find. 

Das Gejeb wohl könnte nur durchgängig fie gebieten und ver- 

bieten in einer und derjelben Art: „es läßt ſich gar nicht ein- 

leben, wie aus dem unbedingt gebietenden und dadurch über alles 

fich erſtreckenden Sittengejeße ein Erlaubnißgeſetz ſollte abge- 

leitet werden fünnen””*). Nemlich dab es etwas als Mittel 

gebrauche (das Erlauben), was zunächit und unmittelbar feinen 

Zweck aufhebt, damit e8 indirekt vielleicht zu ihm führe, it 

gegen die Natur eines Geſetzes. Allein das Ich, das hier die 

freien Handlungen jchüßt, ift fein Geſetz, es iſt das unmittelbare 

Daſeyn ſelbſt. Es tft endlich der Widerjpruch entfernt, daß aus 

dem Nechtögejeße Befugni folgt. Denn fie folgt hier nicht aus 

*) Naturredt 2. Th. ©. 114. 
**) Naturrecht Einleitung W. II. 
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ihm, fondern ift Schon vor ihm da, aus dem Ich, umd das 

Rechtsgeſetz ſelbſt wird erit aus ihr abgeleitet und enthält, wie 

es als Gejeß muß, nur die Beichränfung, nicht die Freiheit. 

Diefe Wideriprüche ſuchten ſchon die Frühern zu entfernen; 

der Standpunkt aber, durch welchen Fichte allein te zu entfernen 

vermochte, führt zugleich zu andern Folgerungen, die im Natur- 

recht vorher wenigſtens nicht ausgebildet waren. Mein Trieb 

(Moral) it jener Natur nad) bindend, unbedingt gebietend. 

Meine unbegränzte Macht aber (Bafis des Rechtsgeſetzes) keines— 

wegs, im Gegentheil ſchließt fie ihrer Natur nach jedes Geſetz 

aus. Was aus ihr vernünftig gefolgert wird, auch dieſes kann 

ihr im Handeln auszuüben nicht unbedingt geboten werden, 

eben weil fie Freiheit ift. Es muf immer von ihr abhängen, ſich 

Abm zu unterwerfen: „Da ſie (Die Menjchen) aber frei gelebt 

find, jo könnte eine ſolche Gränze nicht außerhalb der Freiheit 

ltegen, ald wodurch diejelbe aufgehoben, feineswegs aber als 

Freiheit beichränft würde, ſondern alle müßten durch Freiheit 

jelbit ſich dieſe Gränze jeßen, d. h. alle müßten es ſich zum Gejeße 

gemacht haben, die Freiheit derer, mit denen fie in gegenſei— 

tiger Wechjelwirkung ftehen, nicht zu ftören” *). Die Konjequenz 

aus dem Begriffe meiner Freiheit, die Nechtsgemeinjchaft, ift 

aljo für mich nichts praftiich Nothwendiges, ſondern nur Rath, 

wie ich es einzurichten habe, falls ich den Folgen jenes Be- 

griffs entiprechen, „falls ic Eonfequent feyn will“. „Das 

Nechtögejeß iſt nicht praftiich, ſondern techniſch-praktiſch.“ 

Daraus folgt nothwendig: Es giebt unmittelbar feine 

Rechte auf einen beftimmten Gegenftand, z. B. Eigenthum, Fa- 

milienvechte, wie Kant ſolche aus dem Vernunftgeſetze ableitet. 

Denn jeder iſt, wenn er nicht felbft freiwillig fich bejchränft, 

*) Naturreht Einleitung N. II. 



6. Kapitel. Die Rechtslehre Fichte's. 239 

unendlich über alles berechtigt, ſo daß jede Schranke erſt durch 

beliebige Uebereinkunft entſtehen kann. „Alle Rechte auf etwas 

gründen fi auf einen Vertrag“). Das Urrecht des Men- 

ichen, das er vor der bürgerlichen Gejellfchaft hat, iſt nicht wie 

bei den Frühern die Freiheit, welche nach der Maxime der 

Koexiſtenz eingejchränft, aber in dieſer Schranfe auch ethiſch 

gefichert it. Sondern es iſt das unbegrängte Vermögen, dem 

ein gleiches der Andern bedrohlich entgegenfteht, und feine an- 

dere Sicherung gegeben ilt, als die Möglichkeit, fich mit ihnen 

zu vereinigen und einen Staat zu errichten. Der Staat fommt 

hier wahrhaft aus einem DVertrage, denn feine Errichtung ift 

beliebig, und eben fo feine Geftaltung. Das Nechtsgejet Schreibt 

beide nur problematijch vor, auf den Fall, dat man konſequent 

ſeyn wolle. Er darf in jedem Augenblicke wieder aufgehoben 

und nen errichtet werden; daher Fichte's entjchiedene Billigung 

der franzöfiichen Revolution. Zwar geftattet auch Fichte wie 

Kant gegen jeden Widerjeglichen den Zwang, der ihn in den 

Staat nöthigt**). Allein bei Kant ift diefer Zwang Folge der 

Pernunftnothwendigfeit, die den Staat unbedingt gebietetz bei 

Fichte ift er nur die Folge der unbejchränkten Willkür der be— 

reits Vereinigten. Sie fünnten ihn mit gleihem Grunde zwingen, 

Menuet zu tanzen, und er hat diejelbe Freiheit, wenn ex der 

Stärfere ift, ihren Zwang zu erwiedern; denn was nöthigt ihn 

fonjequent zu jeyn? Ein vernünftig nothwendiger Zwang. ift 

es ohnedie nicht, denn feine Freiheit wird ja mittelft defjelben 

nicht durch fich ſelbſt beichränft, johin aufgehoben. Es be— 

währt fich bier, was oben behauptet worden, daß der ſubjektive 

Nationalismus das denfende Individuum zu Gott macht, wie 

der objektive Die unperjönliche Vernunft. Das frete Sch als ab- 

*) Naturreht 2. Thl. ©. 266. 
*x) Naturreht Einleitung N. II. 
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foluter Anfang der Nechtölehre kann fo wenig gebunden werden, 

wie das allgemeine Weltgeſetz Spinoza’s. Dort find alle Hand- 

(ungen rechtmäßig, weil die Natur, hier weil das Sch fie wirkt. 

Der erite Charakterzug der Fichte'ſchen Nechtslehre tit 

alſo: das Rechtsgeſetz hat feine Macht über die Menichen, jon- 

dern es hängt von ihrer Willfür ab, e8 zu verwirklichen. Nun 

fragt es fich aber nach dem Inhalte defjelben, falls man ihm 

wirklich nachfommen wollte? Auch hierin charakterifirt ſich der 

Standpunkt des Syftems. Das Recht des Vernunftgejeßes, des 

Kant'ſchen Menſchen an ſich, muß fallen: Nur der perfön- 

liche ift berechtigt. Die Freiheit des lebendigen Menjchen 

it die ausſchließliche Urfache des Zwanges. So wird das 

Recht der Ehe getilgt, Ehebruch freigegeben: „der Staat kann 

eben jo wenig Geſetze gegen ihn geben, noch Strafen feitießen, 

nod) gegen irgend eine außereheliche Befriedigung des Geſchlechts— 

triebes. Weſſen Nechte follten denn durch dieſes Vergehen 

verleßt werden?) Sp kann auch die Strafe nicht Vergel- 

tung ſeyn; denn der Gedanfe der Lebereinftimmung hat fein 

Recht, und weflen (welches Menſchen) Necht jollte durch die 

Vergeltung befriedigt werden? Das Geſetz der Gleichmäßigkeit, 

daß bei Kant Vernunft ift, ift bei Fichte ein bloßes Ding ohne 

Selbit. Fichte muß, fragen: wer tft diefe Ehe oder dieſe ver- 

geltende Gerechtigkeit, daß jte einen Zwang über mich üben 

jol? Kann fie erkennen, Objekte von ſich unterjcheiden, fich 

Zwede vorjegen? iſt fie ein thätiges jelbftbewußtes Weſen wie 

ich? Und ift fie dieſes nicht, fo ift fie überhaupt nicht, fie ift 

bloß mein Produkt. Wie könnte ich fie als frei und berechtigt 

mir denfen, als fähig, in der Sinnenwelt Urjache zu jeyn, da 

fie doc eine Sinnenwelt gar nicht zu jeen vermag? — Wie 

*) Naturrecht 2. Thl. ©. 201. 
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es daher in der erſten Beziehung heißt: die Freiheit darf nur 

durch die Freiheit beſchränkt werden, ſo in der zweiten: ſie 

ſoll nur um der Freiheit willen beſchränkt werden. Hier— 

mit erſt iſt der Menſch in ſeiner Perſönlichkeit das ausſchließ— 

liche Princip des Rechtsgeſetzes. Nur wenn ich will, bin ich 

dem Zwange unterworfen, und wenn ich mich ihm unterwerfe, 

ſoll ich dieſes nach der Vernunft bloß thun zu meiner eignen 

Sicherheit. „Liebe dich ſelbſt und deinen Nächſten um dein 

ſelbſt willen!“ Auf dieſen Punkt war das Naturrecht noth— 

wendig gedrängt, und auf dieſem höchſten Punkte zeigt ſich denn 

auch wieder ſeine Unhaltbarkeit: 

Die Trennung des Ich als Trieb und als Freiheit machte 

es allein möglich, die früheren Widerſprüche zu heben. Aber 

damit iſt auch das wechſelſeitige Durchdringen beider aufgegeben. 

Die Freiheit kann und ſoll ſich zwar dem Trieb unterwerfen, 

das aber iſt die Art des Ethos überhaupt; das Eigenthümliche 

des Rechtsgebietes, daß fie ſich ihm unterwerfen muß, iſt nicht 

mehr zu gewinnen. Das lebendige Ich, das ein ideales Sollen 

erfennt, reell aber von diefem unabhängig tft, kann nur dann 

noch gebunden werden, wenn auch die Urjache jenes Sollens 

eine reelle Macht bat. Aus jedem der Probleme, die Fichte 

(öft, wächſt eine neue, der früheren gerade entgegengejette 

Schwierigkeit heraus. War e8 dem Naturrechte vorher uns 

möglich, aus dem Bindenden der Vernunft, von dem es aus— 

ging, die Sreiheit zu gewinnen; jo vermag nun Fichte nicht, 

von der Freiheit, die er zum Princip macht, zu einem Binden- 

den hinaufzufteigen. Dad VBernunftreht hört in der That 

auf, und eine völlig gejeßloje Willkür bleibt übrig. 

Mechtfertigt Fichte den Zwang des Nechts dadurch, daß er 

ihn nicht aus dem Ethos, jondern aus der urjprünglichen Freiheit 

des Sch ableitet, jo hat er dafür auch die ethiiche Bedeutung 

5 16 
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des Zwangs eingebüßt. Er ift bloß noch faktiſche Macht, und 

nur dad Gefühl eines zufälligen Unterliegens kann er bei dem 

Gezwungenen erregen. Er gleicht dem fogenannten Nothrechte 

der Früheren und Kante. Der vom Brette heruntergeftoßen 

wird, weil der Andere die Macht hat und bier fein Gejet mehr 

über ihnen tft, wird nicht dafür halten, daß ihm hierin nur was 

ihm gebührt geichehe, wie dieſes doch der Schuldner 3. B., der 

zur Zahlung gezwungen wird, dafür halten joll. Selbſt im Staate 

hat das Necht feine ethiiche Garantie. Der Staat gründet ſich 

auf Vertrag, worauf gründet ſich aber der Vertrag jelbit? 

Brauche ich nach dem Nechtöbegriffe vor dem Staate den Vertrag 

nur dann zu halten, wenn ich will, jo auch den Vertrag, der 

die Nechtsgemeinichaft enthält, den Staat jelbit. Nur die Stärke 

dev Vereinigten bindet mich, wie bet Spinoza, und fünnte mich 

zu irgend etwas Anderem eben jo zwingen, als zu dieſer Kon— 

ſequenz aus meiner Freiheit. Der Zwang, welchen die Geſammt— 

heit der Bürger gegen den Verlegenden übt, iſt ſohin ſelbſt nichts 

Anderes, ald die durch die Hebertretung entfejfelte Gewalt. 

Iſt e8 übereinftimmend, daß im Nechte erlaubt wird, was 

Moral verbietet, weil Erlaubniß und Gejeß bier nur von der 

Freiheit ausgehen, jo wird dadurch alles Erlaubni und nichts 

mehr ift Gejeß. Inſofern der Nechtöbegriff wirklich bindet, als 

innerlicher Trieb, ift er nichts Anderes als Moral, wie Fichte 

jelbjt behauptet, und es ift dann feine Scheidung von der Moral 

und jeine eigenthümliche Behandlung bet Fichte noch viel unge— 

gründeter als bei den Uebrigen. Inſofern er aber nicht innerlich 

auffordert, aljo etwas Anderes als Moral ift, infofern ift er 

überhaupt gar feine Aufforderung; erift ein Spiel des 

Dentens, eine Anweilung, wie man etwas ganz Gleichgültiges, 

zu dem man eben Laune hat, konſequent einzurichten habe. 

Diejes alles hat Fichte gar fein Hehl und hält dennoch 
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jene Nechtölehre für wohlbegründet. Aber der Nerv felbft, 

ohne den fein Bernunftrecht und fein Recht überhaupt beftehen 

fan, iſt krankhaft, das iſt die Beichränfung für Andere, ſey 

dieſes auch eine bloß problematiiche. Hierin verhehlt fich Fichte 

die Folgen jeines Princips, weil er, wenn er fie fich geftände, 

das Prineip aufgeben mühte, was er doch auch wieder nicht 

fann, wenn er nicht in die alten Wideriprüche zurücfallen will. 

Nemlich den Begriff der Befugniß, der pofitiven Berechtigung 

hat Fichte gewonnen, weil er fie nicht aus dem bejchränfenden 

Vernunftgeſetze ableitete, jondern als das Urjprüngliche jebte. 

Nun iſt es aber Ichlechterdings unmöglich, daß Konſequenz von 

ihr aus zu einer Beſchränkung führe, ganz abgeſehen davon, ob 

ſie ſich dieſer Konſequenz unterwerfen müſſe, oder nur ſolle, oder 

ob ſie auch etwas ganz Gleichgültiges ſey. Konſequenz fordert 

im Gegentheile, daß ich mich nicht beſchränke, ſondern mir die 

Uebrigen unterwerfe. Das: „liebe dich ſelbſt über alles“ folgt 

aus meiner unbeſchränkten Freiheit; nicht aber das: „und deinen 

Nächſten um dein ſelbſt willen“. Fichte gelangte zu der Be— 

ſchränkung und Rechtsgemeinſchaft nur durch eine doppelte 

Täuſchung. Der Grund, durch welchen er ſie poſitiv darthut, 

iſt der: „Wie ich, das vernünftige Weſen, mich als frei und 

Andere als frei geſetzt habe, muß ich auch wollen, daß ſie mich 

als vernünftiges (freies) Weſen anerkennen; das erreiche ich 

nur, wenn ich mich mäßige." Die wirkliche Mäßigung (wohl 

ihre Möglichkeit) liegt aber nicht im Weſen der Freiheit, jon- 

dern in dem des fittlichen Triebes, und als frei habe ich mid) 

zur Baſis des Rechts gemacht, nicht als Durch Vernunft ges 

trieben. War das lette, jo konnte meine Freiheit ſchon zuerft 

gar nicht daneben auffommen, fie ift ſchon durch und durch 

beftinmt, id) müßte volllommen handeln, um von den Andern 

als vernünftig anerkannt zu werben, und wir befinden und eben 

167; 
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da, wo diejenigen, welche das Recht aus dem Ethos finden. — 

Die offenbare Infonjequenz aber, welche ich begehe, wenn ich 

zuerft mich als unendlich frei jeße und dann wieder beichränfe, 

ſucht Fichte Dadurch zu entfernen, daß die Beſchränkung ja auch 

wieder nur fir die Freiheit jey. Das ift aber eine Verwechjelung 

meiner Freiheit mit ver allgemeinen Freiheit oder der 

Freiheit Anderer, auf deren Untericheidung doch gerade die Ei— 

genthümlichkeit diejes Syftemd beruht. So wie der erſte Grund- 

fat lautete: Meine Freiheit kann nur duch meine Freiheit 

bejchränft werben (nicht durch Die Anderer oder den Gedanken 

der Freiheit), ſonſt ift fie nicht als Freiheit beſchränkt, ſondern 

aufgehoben — eben jo muß der zweite lauten: Meine Freiheit 

joll nach der Konfequenz nur für meine Freiheit (micht für die 

Anderer oder die allgemeine) fid) beichränfen, außerdem u. |. w. — 

Das Eine fordert das Andere. Nimmt Fichte den eriten Saß 

zurücd, jo bat er ein anderes Princip, als das freie Sch, welches 

den Zwang übt, ev ift zum Kant'ſchen Standpunkte zurücgefebrt. 

Beharrt er auf ihm, jo muß er auch auf dem zweiten beftehen, 

und Dann fordert die Konjequenz aus meiner Freiheit nur er— 

ſtens: Erhalte fie dir, begieb dich nicht in Sklaverei, jey Klug 

und beichränfe fie, wo du fie außerdem verlieren fünntelt, ver- 

jtelle dich, halte wo es Noth thut Wort! wie Mackhiavelli diejes 

Syſtem ausgeführt hat. Und ſodann zweitens pofitiv: Mache 

deine Freiheit, die du zuerst als unendlich gejeßt haft und der 

du Andere nur darum gegenüber geftellt haft, um durch den 

Gegenja zu ihrem Bewußtſeyn zu gelangen, made fie num 

auch reell zur unendlichen, indem du die mit Freiheit Begabten, 

des Widerſtandes ſtets Fähigen dir unterwirfft und fie in der 

Unterwerfung erhältft. Mache dich, wenn du kannft zum Herr- 

Iher der Welt. — — Dahin führt nothwendig Freiheit des 

Individuums als Prineip der Nechtslehre. 
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Das Leben tft überall folgerichtiger als die Wiffenschaft. 

Während die rattonaliittiche Richtung in der deutſchen Wiſſenſchaft 

ihre beiden Principien — die Denfnothwendigfeit und das 

reelle Ich — nicht konſequent auseinander hält, fondern das 

feßtere, wie eben gezeigt worden, noch zum größten Theile vor 

feinen Folgen erbebt und fich mit den Nejultaten des exfteren 

bemäntelt, hat die Geſchichte in Frankreich beide in ihrer 

ganzen Entichtedenheit nebeneinander geftellt. &8 tft eine gleich 

in die Augen fallende und daher längit anerfannte Parallele 

zwilchen dem Naturrechte und der franzöfilhen Nevolution. 

Die Parallele beiteht aber nicht bloß im Allgemeinen, jondern 

jelbit in dem Abitufungen. Die Republik entjpricht (zwar 

nicht im der Entſtehung durch das Gericht über den König, 

wohl aber in den Grundſätzen ihres Beſtehens) dem Kant’ 

ihen Standpunkte Hier wird zwar alles, was nicht aus 

dem Begriffe der Freiheit folgt, zeritört; aber es tft doch 

noch der Gedanke der Freiheit und Gleichheit eine Nothwen- 

digkeit, die über allen Individuen fteht, von der fie ihr echt 

erit erhalten. Vernunft, die unperſönliche, hält den Scepter. 

Allen fie hatte, wie die Kant'ſche, feine reelle Macht fich zu 

behaupten. Der lebendige Menſch Folgt nicht ihren mathe— 

mathiſchen Linien, fie wollte die Herrichaft über den Perſön— 

(ichen führen; aber er war der ſtärkere. — Da entitand das 

Syſtem des reellen perjönlichen Sch, das Napoleons, dev feinen 

andern Gedanfen mehr über fich hat, als feine eigne Frei— 

heit, der ſich nur bejchränft, wenn er will, und nur fir feine 

Macht. Er ift gebunden durch die verftäindige Konſequenz 

aus feinem eignen Willen, das untericheidet ihn von andern 

Sroberern. Darum jchweift er nicht ab in zufälligen Unter- 

nehmungen, in zweclofen Neigungen. Es ift als ob mehr die 

berechnete Durchführung der Macht ihn erfreue, als ihr wirk— 
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ficher beliebiger Gebrauch. Aber auch allein die ſe Konſequenz 

bindet ihn. 

„Keicht bei einander wohnen die Gedanken, 
Doch hart im Naume ftoßen fih die Sachen.” 

Fichte konnte ſich täufchen und feinem urjprünglich fret 

geiettten Ich eine Beichränfung deduciren. Aber das lebendige 

Sch, das feine Freiheit nicht dem Geſetze der Nepublif und 

ihrer Gleichheit verdankt, jondern der eignen reellen Kraft — 

fonnte die Inkonſequenz nicht begeben und ſich eine Beichrän- 

fung für Andere auflegen. Und nur für Ein folches Ich, 

wenn ed konſequent ilt, hat die Welt Raum. 

Siebentes Kapitel. 

Zufammenfaffung der Ergebniffe, das Naturreht in feiner 
legten Geftalt. 

Mifhung yon Kant und Fichte als Charakter des Naturrechts, wie es bie allgemeine 
Bildung erfüllt. — Abriß der naturrechtlichen Doktrin, wie fie durchſchnittlich in 

den Lehrbüchern fich darftellt. 

Mit Kant ift das Naturrecht, das Grotius begründet, 

zum wiffenjchaftlichen Abichluß gebracht. Die nachfolgende 

Bearbeitung durch Fichte hat keineswegs den Standpunft 

Kants überwunden und verdrängt, fie hat nur eine jolche Kritik 

an demjelben geübt, die diejer wieder umgefehrt an ihr üben 

fönnte. Denn ihr gegenjeitiges Verhältniß it nur das: von 

den beiden Stüßpunften, zwijchen denen das Naturrecht Ichaufelt, 

weil es nicht möglich ift, auf beiden zugleich zu ſtehen, dem 

freien Ich und dem logiſch nothwendigen Geſetze, nimmt Fichte 

jeine Stellung bloß auf dem eriten, Kant dagegen vorzugs— 

weile auf dem leßten. Ia die Lehre Fichte’S ericheint hiedurch, 

was feine ganze Anlage betrifft, mehr als ein Extrem gegenüber 
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der Kant’ichen Moderation. Die Geftalt, in welcher dag Natur: 

vecht Die deutſche Wiſſenſchaft zuleßt erfüllte, ift daher vorherr— 

chend die Lehre Kants. Bon ihm wird der ganze Bau des 

Naturrechts entnommen, nur in den einzelnen Nejultaten neigt 

man fich zu Fichte, indem hiefür der allgemeinen flahern Vor— 

ſtellungsweiſe die Willkür des Menſchen (das empirische Ich) 

einleuchtender iſt als Kants Ichlechthin nothwendiges Gebot (der 

homo noumenon). So jtellt fich namentlich in dem beltebte- 

ften und am öfteften aufgelegten Lehrbuch jener Zeit, dem von 

Gros, das Verhältniß dar. Der Inhalt des Naturrechts, bei 

diefem jeinem Abſchluß gelöft vom Zuſammenhang mit einem 

beitimmten Syitem der Philoſophie, als allgemein herrſchende 

willenichaftliche Vorſtellungsweiſe ift der folgende: 

Die Lehre des „Naturrechts" oder „VBernunftsrechts” muß 

ausgehen vom Naturitande, im Gegenjate des bürgerlichen 

Zuftandes, d. 1. einem Zuſtande natürlicher Willkühr ohne Necht 

und Staat. Nicht dab ein jolcher Zuftand im der Wirklichkeit 

je exiſtirt zu haben braucht; aber er muß in Gedanken an— 

genommen, es muß in Gedanken von dem vorhandenen Necht 

und Staat abſtrahirt werden, um vein aus der Natur oder 

Vernunft des Menjchen (des Individuums) die Nothwenpigfeit 

von Necht und Staat und die Pegel, wie fie beitehen jollen 

und inwieweit fie binden, abzuleiten. 

Aus der Natur oder Vernunft des Menichen ergiebt fich 

num, dab der Menich als finnlichevernünftiges Weſen Freiheit 

haben muß und zwar jowohl innere Freiheit, d. 1. von äußern 

Eindrüden unabhängig lediglich durch Vernunft (das logiſche 

Gele) beftimmt zu werden, als auch äußere Freiheit, damit 

er als Vernunftweſen (d. i. nach jenem logiſchem Gejete) in 

der Sinnenwelt wirkſam ſeyn könne. Die Geſetze, die aus der 

innern Freiheit und für ſie folgen, bilden das Gebiet der Moral, 
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die Geſetze, die aus der Außern Freiheit und für fie folgen, 

bilden das Gebiet des Nechts. 

Die Aufere Freiheit, die dem Menſchen als Vernunftweien 

zufommt, ift an ſich unbegrängt. Allein da jedem Menjchen 

ſolch' unbegrängte Freiheit zufommt und die Freiheit Aller auf 

ein und daſſelbe Objekt, die Sinnenwelt, gerichtet iſt, jo wiirde 

die Freiheit der Sämmtlichen fich gegenfeitig aufheben. Darım 

folgt aus der Vernunft, ald dem Geſetze des Nichtwideripruchs, 

der Grundjaß: jeder muß jeine Freiheit jo weit einfchränfen, 

dab die der Andern daneben beitehen könne. Dieb tft die 

Marime der Koeriitenz. Site ilt der oberite, ja der ein— 

zige Grundſatz des Naturrechts. Alle andern (über Eigenthum, 

Ehe, Staat) find nicht jelbititindige Nechtsgrundfäge, ſondern 

nur Anwendungen diejes Einen auf verichtedene thatjächliche 

Berhältnilfe, und was nicht aus dieſer Maxime hervorgeht, 

alfo was nicht auf gegenjeitige Anerkennung und Selbitbeichrän- 

fung der Freiheit abzwecdt, das kann möglicherweife dem mo— 

raliſchen Gebiete, nie aber dem Nechtögebiete angehören, deß— 

halb nie mit Zwang vorgefchrieben werden. Eben diefe an 

ſich unendliche Freiheit mit der Einſchränkung durch die gleiche 

Freiheit der Uebrigen tft das Urreht des Menſchen. (Das 

Urrecht iſt nur der jubjeftive Ausdruck deffen, was die Marime 

der Koexiſtenz objektiv ausdrückt, Das Urrecht bezeichnet 

daher das Recht des Menjchen, zu nichts den Anderen ver- 

bindlich zu jeyn, als wozu fie auch) wieder ihm verbindlich 

gemacht werden können“). Darinn liegt denn auch, daf der 

Menſch nicht bloßes Mittel für Andere werde und aufhöre 

Zweck zu jeyn: 

*) In diefem von Kant gegebenen Begriffe des Urrechts ift der Ein- 
fluß des Rouſſeau'ſchen Gedankens, daß die Freiheit auf der abſoluten 
Neciprocität beruhe, nicht zu verkennen. 
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Das ift die Deduftion des Nechtsprineips, das erfte und 

hauptſächlichſte Werk des Naturrechts; es folgt nun das zweite, 

die Subjumtion der Berhältniffe unter diejes Prineip: 

Zunächſt folgt aus der Koeriftenz der Freiheit die gegen- 

jeitige Nichtwerleßung der Perſon — der fürperlichen Eriftenz, 

der freien räumlichen Bewegung, der Ehre —, das find die 

angebornen Rechte (nicht mit dem Urrecht zu verwechleln). 

Es folgt aus ihr jofort das Eigenthum; denn die äußere 

Freiheit und abjolute Wirkſamkeit („Kaufalität”) des Menſchen 

in der Sinnenwelt fordert, daß er jede Sache jeinem Willen 

unterwerfen fünne, und die Stoeriftenz diejer Freiheit fordert, daß 

Einer den Andern, der ſolches gethan, in feinem Verhältniß zur 

Sache nicht ftöre, — der Akt folcher Unterwerfung der Sache ift 

die Occupation. Es folgt endlich aus ihr die Verbindlichkeit 

der Verträge; denn vermöge jener abſoluten Wirkſamkeit in 

der Sinnenwelt muß der Menſch aud die Handlungen des 

Andern, da auch fie der Sinnenwelt angehören, jenem Willen 

unterwerfen (deffen „Willkür als Beſtimmungsgrund von Hands 

(ungen in Befit nehmen”) können; jedoch vermöge der daneben 

beitehenden Freiheit des Andern nur jo weit als diefer felbft 

einwilligt. Diefer aber hat die Möglichkeit, einzuwilligen, weil 

im Weſen der Aubern Freiheit auc) die eigne freie Selbftbe- 

Ichränfung derjelben liegt. Der Aft jolher Einwilligung, ſohin 

der Erweiterung der Freiheit auf der einen und ihrer Selbit- 

beicehränfung auf der andern Seite iſt der Vertrag. (Sit num 

bloß dieſe Willenseinigung dev Grund der Verbindlichkeit der 

Verträge, jo Folgt daraus, daß- der Inhalt des Vertrags rechtlich 

gleichgültig it und jedweder Vertrag, weh denkbaren Inhalte 

er ſeyn möge, in gleicher Weiſe verbindlich iſt; Deffenungeachtet 

führen die Naturrechtslehrer nur diejenigen Spected von Ver— 

trägen auf, welche ſie im gemeinen Necht vorfinden.) 
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Ein Weiteres als dieß läßt fich unmittelbar aus der 

Marime der Koexiſtenz nicht wohl ableiten. Was fonft als 

Nechtsinftitut gilt, gilt daher nur mittelit des Vertrags. Die 

Ehe it ein Vertrag auf den gegenfeitigen Gebrauch der Ge— 

ichlechtsfunftionen. Gin anderer Zweck, namentlich die Lebens: 

gemeinfchaft, liegt nicht in der rechtlichen Natur des Ehevertrags, 

außer durch Nebenberedung, und jeder Inhalt des Chevertrags 

(She auf Zeit, Polygamie, Blutjchande) it durch Einwilligung 

beider Theile rechtlich ftatthaft und gültig, So 3. B. Gros 

nach Fichte's Vorgang. Kant jedoch jucht die ausſchließliche 

Geichlechtsgemeinschaft als nothwendigen Inhalt des Ehevertrags 

und zwar unmittelbar aus der Marime der Koexiſtenz und dem 

Urrechte des Menichen nachzuweilen, indem das Gegentheil den 

andern Theil zum bloßen Mittel made. Cine Erziehungse 

pfliht der Neltern gegen die Kinder beiteht auf dem Nechts- 

gebiete nicht (jo nicht bloß die Frühern, Grotius, Thomafius, 

ſondern auch Gros und Andere), wohl aber hat nad) Gros 

jeder (micht bloß die Aeltern) ein Recht, den Unmündigen als 

noch willensunfähigen auch gegen ſeinen Willen zu erziehen. 

Kant aber behauptet auch bier wieder eine naturrechtliche Ver: 

bindlichfert der Welten, ihre Kinder zu erziehen, aud dem Grunde, 

daß wer eine Perfon „ohne ihre Einwilligung” in die 

Melt geſetzt (jo gewiſſermaaßen ihren Willen verleßt) bat, 

verbunden ift, fie auch mit ihrem Zuſtande zufrieden zu machen. 

Das Erbrecht iſt gleichfalls ein Vertrag, nur mit der Modi: 

fifation, daß ein Moment der Schwebe eintritt zwijchen dem 

Anerbieten (das erſt mit dem Tode umwiderruflich, aljo ein 

wirkliches Anerbieten tft) und der Annahme, während defien die 

Geſammtheit die Sache dem Erben bewahrt (Kant). Inteſtat— 

erbfolge natürlich gilt nur als vermuthliche teftamentariiche. 

Sp beruhen die Familienverhältniſſe lediglich auf beliebigem 
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Bertrag oder fallen nach Anficht der meiſten Naturrechtslehrer 

aus dem Mechtögebiete gänzlich aus. 

Eine Specied des Vertrages ift der Gejellichafts- 

vertrag, d. 1. die freiwillige Bereinigung Mehrerer zu einem 

gemeinjamen Zwed, für welchen Rechte und Berbindlichkeiten 

der Theilnehmer feitgefeßt werden. Solche Gefellichaften find 

die Erwerbgejellichaft, die Ehe, die Kirche, vor allen ausge— 

zeichnet aber der Staat. Alle andern Gejellichaften nemlich 

find rechtlich gleichgültig, d. h. es iſt nach dem Rechtsprincip 

einerlet, ob fie eingegangen werden oder nicht. Sp die Handels- 

gejellichaft, die Ehe, die Kirche. Nur Eine Gefellichaft ift 

rechtlich nothiwendig, das Nechtöprineip erfordert, daß fie beitehe, 

das iſt ver Staat. Nemlic) jener oberite Grundſatz des Vernunft: 

rechts gebietet zwar die die wechjeltige Anerkennung der Freiheit 

(Unverleßlichfeit der Perfon, des Eigenthums, der Verträge); 

aber die Menichen einzeln vermöge ihrer finnlichen Beſchaffenheit 

erfüllen fte nicht. Ihre Erfüllung kann nur dadurch erreicht 

werden, dab die Menjchen durch Bereinigung ihrer Kräfte eine 

Macht beritellen, die jeden Einzelnen, wenn ev fich weigert, zur 

Erfüllung zwingt. Die Gefellichaft hiefür ift der Staat. Deß— 

wegen tft ev umd nur er eim Poſtulat des Rechtsprincips. 

Der Staat iſt danach die Gejellichaft zur zwangweiſen 

Realiſirung der Maxime der Koexiſtenz. Sein Zwed iſt Schuß 

der Rechte der Einzelnen, wie fie aus djefer Marime folgen. 

Was daher nicht aus diefer Marime folgt und ihr dient, das 

kann vernunftgemäß nicht Gegenitand des Staatsverbandes, der 

Staatögejeße, kurz des Staatszwangs ſeyn, z. B. Öffentliche 

Bildung, öffentliche Sitte, öffentlicher Wohlitand. Htefür einen 

Zwang zu üben, verlebt das Nechtöprineip. (Die vielfachen 

Einrichtungen in den wirklichen Staaten, durd welche für ſolche 

Zwede Zwang beiteht, werden von Ginigen nad) ftarrer Kon— 



2523 III. Buch. II. Abſchn. Beſond. Ausbild. d. Naturr. in d. einz. Syftemen. 

jequenz verworfen, von Andern durch Umweg gerettet, entweder 

dadurch, daß dieſe Zwecke mittelbar zum Schuß der Nechte 

dienen, indem der Gefittete, Gebildete, VBermögliche dem Leben 

und Eigenthum minder Gefahr bringt; oder dadurd, Daß die 

Staatsmitglieder außer dem eigentlichen Staatsvertrag auch 

noch nebenbei einen ftilljchweigenden Vertrag für dieſe andern 

Zwecke geichloffen.) 

Wenn nun auch der Staat im Allgemeinen ein Poltulat 

de8 Nechtöpineips tft, To kann er doch unter den beftimmten 

Menschen vermöge der Freiheit des Vernunftweſens nur durch 

‚ihre eigne Einwilligung zu Stande kommen, allo durch Ver— 

trag. Ob die Staaten in der Wirklichkeit thatlächlich durch 

Vertrag entitanden find, ift hiebei gleichgültig; aber rechtlich 

kann die Gewalt des Staats und die Gehoriamspflicht der Un— 

terthanen nur auf einen ftillfchweigenden Vertrag gegründet und 

nur nach den Folgerungen aus einem jolchen beurtheilt werden. 

Dieß tft der gefammte Inhalt der Doftrin, Die den Namen 

des „Naturrechts" oder „Vernunftrechts“ führt, nachdem das 

anderwärtd hereingezugene Material ausgeichteden und ihre 

eigne Gliederung rein herausgeſtellt tft. Ihre eigenthümliche 

Behandlung iſt die Ableitung von Recht und Staat aus der 

Natur oder Vernunft des (einzelnen) Menſchen. Ihre charak— 

teriſtiſche Lehre iſt fürs erſte die Beſchränkung der erzwingbaren 

Gebote und des Staatszwecks auf den Schutz der Rechte des 

einzelnen Menſchen, und fürs andere die Läugnung aller von 

ſelbſt beſtehenden Gewalt und ausſchließliche Begründung der— 

ſelben in Einwilligung und Auftrag der Untergebenen. Recht 

und Staat beſtehen danach nur durch die individuelle Freiheit 

und nur zum Zwecke derſelben. 
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Vierter Abſchnitt. 

Beurtheilung der abitraften Rechtsphiloſophie. 

Die abitrafte Nechtsphilofophie muß mit Fichte als be— 

Ichloffen betrachtet werden, obwohl der Nationalismus auch in 

Ipäteren Syſtemen noch bericht und durch Hegel in gewiſſem 

Sinne erſt jeine Vollendung erhielt. Denn durch das letzte Syftem 

iſt bloß jeinen Anforderungen an das Verfahren vollftändig Genüge 

geichehen; das Intereſſe der Nichtung aber hat mit Fichte die 

Befriedigung erlangt, welche es überhaupt zu erreichen im Stande 

it. Es weicht nun wenigſtens zunächit aus den Begebenheiten 

der Welt und aus den Beltrebungen der Wiffenichaft, um einem 

neuen, anfänglich jogar ihm widerjprechenden, Plab zu machen. 

Daher fommt es, daß in den ſpäteren Syitemen, wo immer der 

abftrafte Eharafter und damit unläugbar die Triebfeder menſch— 

licher Iſolirung herrſcht, dieſe es fich doch nicht geftehen will; 

ferner daß die Nefultate der Rechtsphiloſophie, welche bis hieher 

individuelle Freiheit anftreben, von nun an die entgegengejette 

Nichtung annehmen, und fo, wiewohl durch Abitraftion gefunden, 

dennoch das Sntereffe verleßen, welches allein zur Abſtraktion 

führte, wie diejes bei Hegel entichieden der Fall ift. Zu dem 

Streben, dem Nationalismus völlig zu genügen, gejellt fich 

nemlich von Fichte an, wenn auch nicht immer bewußt, das 

entgegegengejette, von ihm frei zn werden. — So lange das 

Princip des Nationalismus noch das des Lebens war, durfte es 

fich zeigen, wie es ift, und es fand die allgemeine Anerkennung. 

Jetzt iſt es nur noch Prineip der Schule, es ift Der Zeit entgegen- 

geſetzt, muß fich ihr fügen, und kann ihr dennoch nicht genug thun. 

So ift denn auch dem Syſteme Hegels das glänzende Loos nicht 

geworden, wie jenen frühern. Dieje riffen Das ganze Zeitalter 
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wie im Schwindel mit fich, die Koryphäen jedes Faches gaben 

fich willig zur Durchführung her und ſuchten ihren Ruhm darin, 

und ſelbſt die untern Kreife der gebildeten Welt wurden bald von 

der neuen Vorftellungsweile oder Gefinnung erfüllt, während 

diejes neuefte Syftem ſowohl bloß auf den engen Kreis der Schule 

eingejchränft bleibt, ald auch bei den hervorragenden Männern 

feine Unterftügung, oft den entichiedenften NWiderwillen findet. 

Ber Schelling war es gerade die antirationaliltiihe Eigenſchaft, 

die zuerst und gerade die Getjtreichiten ergriff, und das Gefühl, 

daß diefe noch nicht Durchgedrungen, was in der Folge wieder 

defjen Verbreitung hemmte. Die alles wird die weitere Dar— 

ftellung beitätigen. Hier war nur die vorläufige Bemerkung nöthig, 

um es zu rechtfertigen, daß ſchon bei Fichte die Beurtheilung 

des Naturrechts ihre Stelle erhielt, dennoch aber in derjelben 

auch die fpäteren Syſteme mitunter berührt werden, wo es die 

allgemeinen in ihnen wiederkehrenden Charakterzüge betrifft. 

Erſtes Kapitel. 

Logiſche Prüfung des Naturredts. 

Logiſcher Widerfprud in dem rationaliftifhen Verfahren. — Anwendun; auf das Natur- 

recht. — Mangel der Gewißheit für den reinen Dernunftbeweis. — Widerſpruch 

des Inhalts: der vom Naturrechte geforderten Grundbegriffe — ber aus ihm fich 
ergebenden Einrichtungen. 

Es iſt ein Leichtes in abstracto zu behaupten: „Alles tft 

das Erzeugniß eines nothwendig wirkenden Gejeßes. Dieſes 

(Gott) enthält die Welt ſchon feiner Natur nach, und es fonnte 

nichts werden, als was ilt; was aber ilt, das mußte werden.“ 

Diejer Gedanke jcheint der einfachite, in fich übereinftimmenpfte 

zu jeyn, der den Denfer allein vollfommen zu befriedigen im 

Stande iſt durch die Einheit, welche er über alles Daſeyn aus— 
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breitet. Allein er kann fich nur dadurd erproben, dab dieſes 

Gefeß wirklich ausgeiprocdhen, und daß es begreiflich gemacht 

werde, wie die Dinge alle aus ihm hervorfommen. Dahin 

vorzubringen unterläßt die Menge derer, welche in ſolcher Phi- 

loſophie das Heil juchen, fie beruhigen fich bei jener Annahme, 

ihr glaubend ohme zu denken, und das bezeichnet aufs genauefte 

jener ewige Spruch: daß halbe Philojophie von Gott entferne, 

wahre zu ihm zurücdführe. Wer jenes Gejeß und die Art, wie 

es die Dinge bervorbringt, gefunden hätte, dev müßte allerdings 

die ganze beftehende Welt, ohne etwas von ihr zu erfahren, aus 

fich jelbft zu finden im Stande ſeyn, da ja nur folches exiftirt, 

was nach jenem Geſetze nicht unterbleiben fonnte. Ein folcher 

müßte aber eben deßhalb auch das Künftige willen, er müßte ein 

Prophet ſeyn in viel höherer Weiſe ald die der Vorwelt. Nicht 

bloß einzelne Lichtblice, von einem andern MWefen mitgetheilt, wür— 

den ihn erleuchten ; dte ganze Zukunft bis ans Ende der Welt mühte 

vor ihm aufgedecdt liegen. Und nicht anderswo könnte er die 

Kunde geichöpft haben, als aus jeinem eignen Denfen, das am 

beiten davon wiffen muß, da es ja jelbit der Gott ift, welcher das 

Gegenwärtige hervorgebracht hat und das Künftige vollenden 

wird. Nach eimer Beltrebung von Sahrhunderten das einfache 

Geſetz und die Weiſe ferner Produktion fennen zu lernen, nachdem 

eine jo große Menge feiner Erzeugniffe vorliegt, ſollte e8 endlich 

doch gelungen jeyn! Aber noch kann ſich Fein Syitem dieſes 

Fundes rühmen. Spinoza iſt bei der Berficherung ftehen ges 

bfieben, dab die Dinge nur nothwendige Aeußerungsarten der 

einen Subitanz jeyen: er bat nicht nachgewiejen, warum die 

Subftanz gerade dieje Arten annehmen mußte, oder auch nur 

fonnte. Fichte, in feiner frühen Periode Schelling, Hegel 

haben die Nachweiſung verfucht, und es iſt nicht Schwer zu 

zeigen, daß fie von ihmen nicht geleiftet worden. Kant bat fte 
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im Grunde pofitiv aufgegeben. Man braucht fich aber hier 

nicht auf die ausnahmslofe Erfahrung mißglüdter Syſteme zu 

berufen, die Nachweiſung ift nur deßwegen milglüct, weil der 

Hergang, den fie vorausjegt, in fich ſelbſt widerjprechend und 

daher jchlechterdings unmöglich iſt — das iſt eine bloß ver: 

neinende Behauptung und Fann daher aus dem Begriffe diejes 

geforderten Hergangs jelbit bewieſen werden. 

So wenig als die Einheit von der Wiſſenſchaft aufgegeben 

werden fann, eben jo wenig aud) die Mannigfaltigfeit, welche un— 

läugbare Erklärung fordernde Thatjache iſt. Es fragt fich daher, 

wie das Mannigfaltige bei jener Vernunfteinheit beitehen könne? 

Hier giebt e8 zwei Wege: der eine läßt es aus dem Einfachen 

jelbit hervorfommen — das tft der entjchiedene, fich jelbit klare 

Nationalismus. So Spinoza, Fichte, Hegel. Der andere 

nimmt einen ſchon mannigfachen Stoff außer der Bernunft an, 

durch welchen dieſe, außerdem einfache, fich mannigfach äußert. 

So Kant und die Schule vor ihm. Der erfte Weg offenbart 

jogleich jeinen Widerſpruch. Das Einfache, Ununterſchiedene, 

dad nur nach einem nothwendigen, fich immer gleichen Gejeße 

wirft, kann nicht Verſchiedenartiges hervorbringen. Warum 

folgere ich aus dem Umbedingten (jey dieſes nach Spinoza die 

allgemeine Subjtanz, oder nach Fichte dev Begriff des Selbit- 

bewußtjeyns) das einemal die Pflanze, das anderemal das 

Thier, und nicht immer ein und daffelbe? Wenn ich von ber 

noch beitimmungslojen Subſtanz oder Intelligenz ausgehe, 

darf ich dieſes unmöglich. Sch müßte aljo dazu noch vor meiner 

Folgerung eine Mehrheit unterjchiedener Beftimmungen in dem 

Unbedingten annehmen. Dann tit aber die Einheit jelbjt auf- 

gegeben, die ja eben darin befteht, daß vor der Folgerung nod) 

nichts unterichteden jey und durch dieſe, obwohl gleichmäßige, 

Bewegung allein-erit die Unterichtede fich ergeben. — — Der 
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andere Weg, welcher die Mannigfaltigfeit in dem Stoffe beftehen 
und durch die Vernunft ihr nur die Einheit verleihen läßt, ift 

außer Stand, eine Verbindung zwilchen beiden herzuftellen. Das 

einfache Denkgeſetz und der mannigfache Stoff find fich völlig 

heterogen und fünnen nichts gemeinſam herworbringen. Um mit 

dem Verjchiedenartigen in nothwendiger Weile verbunden zu 

werden, müßten im Denfen jelbit jchon verichtedenartige, dem 

Stoffe entiprechende Beziehungen alfo ein Manntgfaches gegeben 

ſeyn. Man hat num dennod aus einfachen reinen Vernunft- 

gejegen und jenem Stoffe verjchtedene Schlüffe als nothwendige 

abgeleitet. Das war das Verfahren der dogmatiichen Philojophie 

vor Kant, ja Kants ſelbſt in feinem praftiichen Theile. Es tit 

aber dabet die Konklufion uſurpirt, wie bei dem Verfahren des 

eriten Weges der Unterfat. Beides bewirkt man, indem man 

dem als ununterichteden poftulixten Principe Doch wieder ver- 

ſchiedene Beſtimmungen vor aller Folgerung unterlegt, und wähnt, 

man hätte fie exit duch die Folgerung gewonnen. Sit man 

auf letterem Wege folgerichtig, jo geht die Mannigfaltigfeit 

der Dinge, der Regeln nicht aus der Vernunft hervor, jondern 

fie ift fertig und gegeben vor ihr, fie hat feinen Theil an ihnen. 

Dann aber ift die Einheit, die man behauptet, immer nur Ein- 

heit des Denkens jelbit; der Stoff, den ed aufgenommen und 

mit dem es in feiner nothwendigen Verbindung ftebt, erhält 

niemald dadurch Einheit. Man müßte alfo auch hier entweder 

jene wiljenjchaftliche Anforderung der Einheit aufgeben, oder fich 

nach einem Mittelpunfte außer dem Denfen umjehen, aus welchen 

wirklich Manniafaches hervorgehen könnte, d.i. Vernunftphiloſophie 

verlaffen. Sant hat diefe Unzulänglichkeit der Bernunft am tief- 

jten erkannt. Nehmen wir feinen Stoff (Dinge außer unjerem 

Denken) an, jo laßt fi daraus nicht erklären, warum wir 

verschiedene Boritellungen haben; nehmen wir aber diejen mans 

IE 17 
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nigfachen Stoff an, ſo iſt die Vernunft, die kein im eigentlichen 

Sinne Mannigfaches geſtattet, gar nicht mehr das Princip, die 

Urſache der Dinge, und kann nichts mehr aus ſich ſelbſt finden. 

Das iſt die Enge des Kant'ſchen Syſtems. Er hätte daher 

die Abſtammung der Welt aus dem reinen Denken und das 

Wiſſen a priori nicht bloß in der theoretiſchen, ſondern auch in 

der praktiſchen Philoſophie, er hätte fie ferner im jener nicht 

bloß proviſoriſch und velativ wegen unferer Vorſtellung von 

Peränderung, Sondern definitiv und abjolut aufgeben jollen. 

Statt defien juchte er den widerjprechenden Anforderungen da— 

durch zu genügen, daß er einen wideriprechenden Zuftand po— 

ſtulirte; ſynthetiſche Erkenntniß ohne Veränderung, d. i. ein 

Mannigfaches, das doch fein Mannigfaches iſt. 

Beide Verſuche und die Unmöglichkeit der Ausführung zeigt 

denn auch das Naturreht. Fichte und Hegel wollen von 

ihrer einfachen Vorausſetzung aus durch denſelben logiſchen Prozeß 

nicht bloß die Nechtsregeln erhalten, jondern die verjchiednen 

menschlichen VBerhältniffe ſelbſt. Bon Hegel wird noch befonders 

die Nede ſeyn. Fichte hat ald einfache Vorausſetzung den Be- 

griff des Selbſtbewußtſeyns ohne allen andern Inhalt als die 

Nerfmale der Entgegenlegung eines Nicht-Ich gegen das Ich, 

Dieje Entgegenfeßung ift der Begriff des Selbitbewußitjeuns, und 

iſt e8 ohne dat diejes oder jenes der Gegenftand der Entgegen- 

jeßung jeyn müßte. Warum joll nun der immer gleiche Begriff 

des Selbſtbewußtſeyns fordern: jetzt daß ein organifirter Leib, 

jebt daß andere Menfchen, dab das Bedürfniß der Nahrung, 

Wohnung, Erziehung u. |. w., woraus fi) die Mehrheit der 

Nechtsinftitute ergiebt, entgegengejeßt werden, und nicht will- 

fürlich, Tondern nad) einem nothwendigen Schluffe jedesmal ge- 

ade dieſes? Die Antwort, welche Fichte hierauf in Bereitichaft 

bat, ift diefe: Das Reſultat meiner erſten Folgerung tft ein neu 
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hinzufommender Beitimmungsgrund für die zweite, wodurch diefe 

anders ausfallen muß als jene; z. B. habe ich zuerft vernünftige 

Menjchen außer mir unmittelbar aus dem Geſetze des Selbſt— 

bewußtſeyns als nothwendig erfannt, jo muß ich jest, aber aud) 

jetzt exit, folgern, daß mir eine Wirkung auf fie möglich ſeyn, daß 

ich einen Leib haben müffe. Die Unwahrheit it nun zunächit, 

daß die abitrafte Einwirkung = der beftimmte Leib ſeyn müffe; 

jodann aber liegt fie ſchon darin, daß die erite Folgerung ein 

beitimmtes Nefultat gegeben babe. Jener Begriff des Bewußt— 

jeyns, wenn er mit der Entgegenjegung des Nichtich wirklich ſchon 

bezeichnet, Schon etwas ift, kann nad) feiner Denfregel irgend ein 

beitimmtes Nichtich ergeben, ſey diejes ein Leib, andere Men— 

ichen, oder was immer. Von dem Abftraften zu irgend einem 

Konfreten tft eine unüberfteigliche Kluft. — — Die ſämmtlichen 

Naturrechtslehrer und Kant hingegen ſetzen die manntagfachen 

Verhältniſſe außer der Bernunft voraus; allein das Gerechte an 

ihnen joll doch immer die einfache Vernunftregel ſeyn. Nur infofern 

ſich ein Sat durch Subjumtion des ethiich noch gleichgültigen 

Verhältniffes unter diefe Negel nothwendig ergeben hat, nur 

injofern tft ev gerecht. Dieſem ſteht nur das Hindernif entgegen, 

daß ſich ſolche nothwendige Sätze nicht ergeben. Die Vernunft: 

vegel bleibt immer nur fie jelbit, die, ftofflofe, und die Berhält- 

niſſe bleiben immer ſie ſelbſt, die ethiſch gleichgültigen. Die 

Regel nimmt den Stoff, den man ihr unterſtellt, auf, würde 

aber eben ſo gut einen andern aufnehmen; beide aſſimiliren ſich 

nie zu einem untheilbaren Produkt. In das logiſche Geſetz des 

Nichtwiderſpruchs, welches Kant unter dem Namen Allgemeinheit 

und Nothwendigkeit als reines Vernunftgeſetz zum Princip der 

Moral macht, würde die konſequente Moral eines Franz Moor 

eben ſo gut paſſen als die Kantiſche, wenn man nicht ein außer 

jenem Geſetz liegendes Ziel des menſchlichen Weſens und der 

10% 
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Berhältniffe in der Welt annimmt, denen ſolche Moral allerdings 

widerfpricht. Dann aber ift diejes Ziel und nicht jenes Vernunft- 

geſetz das pofitive Prineip der Moral, das die Mannigfaltigkeit und 

Beftimmtheit der Vorschriften bewirkt. Eben fo wentg ergtebt ſich 

aus dem abftraften Begriff der Freiheit und einer gleichmäßigen 

Beichränfung für Andere irgend ein beftimmtes Nechtsinftitut. In 

diefer Freiheit darf ja vor der Subjumtion noch nicht Necht über 

das eigne Leben oder über Sachen u. dgl. angenommen werden. 

Aus der unendlichen, alle Gegenftände befaffenden, ſoll die bloße 

Beihränfung zu einem gleichen Schuße für Andere erit die be- 

ftimmten Gegenftände der Freiheit erzeugen. So wie man 

Recht auf Sachen, welches das des Andern ausichließt, daraus 

deducirt, kann man eben jo gut ein Sehderecht nach bejtimmten 

gleichen Normen ableiten. Denn in welcher nähern Beztehung 

Steht der leere Begriff der unendlichen Freiheit zu den Gliedern des 

Andern, als zu Sachen, die ihm nad) demjelben alle eben fo qut 

als jeine Glieder gehörten. Verträge ergeben fich durchaus nicht 

als nothwendig, jelbit wenn man einen gejchichtlichen Zulammen- 

bang zwilchen dem Momente des Verjprechens und dem nachfol- 

genden annimmt: ift die Freiheit nicht verlegt, wenn ich aſſertoriſch 

lüge, warum wenn promiſſoriſch? Warum hält es Kant für 

Berleung der Freiheit des intelligiblen Menjchen, die ihn zum 

Mittel herabjete, wenn fein Gatte ihn nicht ausſchließlich zum 

Gatten hat, warum nicht bei anderen Beziehungen, 3. B. daß 

man fich diejes und zugleich jenes Menjchen ald Domeſtiken be 

dient? — Alles diejes könnte aus dem Begriff der gleichen Freiheit 

Aller, wenn man die menjchlichen Verhältniſſe darunter bringt, 

jo und anders feitgejeßt werden, und beides ohne Widerſpruch. 

Was zu der richtigen Entſcheidung nöthigt, tft allein der göttliche 

Beruf, zu welchem Freiheit wirklich ertheilt, der Inhalt der ihr 

eingeräumt ift, nicht der ihr nach Denfgejegen eingeräumt werden 
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muß. Es iſt der Beruf des Menfchen, durch Verkehr fich zu 

erhalten, durch Verträge gebunden zu werden, in ausschließlicher 

Ehe zu leben. Nur die Beitimmung der Sachen, die Art wie, 

und der Zwed wozu fie gebraucht werden, enticheidet, ob fie 

res communes, Sachen der Gemeinde oder Privatiachen feyn 

jollen. Die Verhältniffe haben alſo jchon eine Mannigfaltigfeit 

ethiiher Beltimmung vor der Vernunftfolgerung, welche dieſe 

nur anerkennt, nicht erzeugt, und hätten fie diejelbe nicht, jo 

würde dieſe auch nicht dazu gelangen. Das Denken ift nicht 

dad Bewirkende des Ethos, und die Wilfenschaft muß, ſowohl 

um die beitimmten ethiichen Anforderungen zu erfennen, als 

um die Einheit in ihnen zu erhalten, ein anderes Princip als 

die Vernunft juhen. Wohl fann das Wahre nirgend dem 

Denfen widerjprechen, und jene logiichen Negeln oder den gege— 

benen Inſtituten abjtrahirten Begriffe müffen fi in allem Ethos 

finden. Eine Vorſchrift, die fich ſelbſt wideripräche, wäre feine 

gerechte, weil fie überhaupt nicht beftände. Freiheit und Be— 

ſchränkung find die unvertilgbaren Merkmale alles Nechts, das 

ewige gerechte Necht ift ohne fie daher nicht denkbar; allein fie 

find noch nicht felbft ein Necht und fönnen, man mag ihnen 

was immer für einen Stoff unterlegen, auch feines erzeugen, 

nicht bloß nicht das gerechte, ſondern überhaupt feines. Sie 

find bloß die Schranken defjelben, die mit dem entgegengeleßteiten 

Inhalte fich vertragen. Das eben iſt von Spinoza bis 

Hegel die ftetS in andern Formen wiederfehrende 

Unwahrbeit, der ewige Selbftbetrug der rationa- 

liſtiſchen Denfweife, daß jie die Dinge, die ethiſchen 

Anforderungen aus der Wirklichkeit entlehnt und 

ihrer Entwidelung unterftellt, und, was irgend 

einer Denfform nicht widerspricht, ald nothwendig 

von ihr gefordert außgiebt. 
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Alles Nothwendige hat nur analytiihen Charakter. Es 

fann mit aller Folgerung und Bewegung nur dasjenige feten, 

was es Schon vor der Folgerung war und was fchon vor der 

Folgerung in feinen Begriff nothwendig gehört. Hält man feit 

an dem Sat des Spinoza, jenem Nerv des Nationalismus: 

„mit der Urſache iſt die Wirkung unaufhaltiam gegeben”; jo 

iſt alles Analyſe, e8 giebt nur Eines. Dieſes tft entweder ein 

Einfaches, Ununterjchiedenes; dann kann mit aller denkbaren 

geſetzmäßigen Entwiclung nichts aus ihm herausgebracht wer- 

den, als das Einfache, Ununterichtevene. Dder es wird gleich 

von vorn herein als ein mannigfach Beitimmtes angenommen; 

dann hat man mit einem Sammelbegriff begonnen, was gerade 

das menschliche Denken nicht erträgt. Die Anforderung der 

Wiſſenſchaft, die Anforderung des Menjchen, daß Einheit in 

den vielen Dingen und ethiichen Anforderungen beitehe, wird 

alfo durch das abitrafte Verfahren, welches diefe Einheit in der 

Vernunft jucht, nicht befriedigt. Denn wenn fie hierin läge, jo 

dürfte fein Mannigfaches beitehen. Sm Gegentheil, wenn die 

unläugbar vorhandene Mannigfaltigkeit durch Einheit bewirkt 

jeyn joll, jo kann die Welt und das Ethos nicht ein nothwen- 

diges Geſetz zur Urſache haben. 

Es wird damit nicht geläugnet, daß wir alle Erkenntniß, und 

ſo auch die des Gerechten, nur durch unſer Erkenntnißvermögen 

erhalten, das man immerhin Vernunft nennen möge. Allein die 

ruhenden Denkbeſtimmungen, welche die abſtrakte Philoſophie 

unter Vernunft verſteht, ſind nur geeignet, einen Inhalt, den 

wir ſchon beſitzen, in ſeiner Beſtimmtheit feſtzuhalten, ſeinen 

Verluſt, ſeine Verwirrung durch Hinüberſpielen in Anderes zu 

verhindern — ein bloß negativer Gebrauch. Und ſelbſt das 

thätige Denken und Erkennen (Vernunft in einem höheren und 

reicheren Sinne), welches nicht in dieſen hohlen iſolirten Formen 
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befteht, ift immerhin doch nur das Mittel der Erkenntniß, nicht 

der Gegenftand derjelben. Diefer ift außer uns: der göttliche 

Geiſt und jeine freien Thaten, die Natur, die er geichaffen, die 

Geſchichte, die er gelenkt, das Wort, das er verfündigt, das Ziel, 

dad er der Welt gejeßt. Das Wahre, das Gerechte iſt john 

das, wozu Vernunft in ihrer Thätigkeit gelangt, nicht das, was 

fte it; was durch fie, nicht was aus ihr gefunden wird. 

Sie fieht das Licht und zeugt von dem Lichte, aber fie tft nicht 

das Licht und bat das Licht nicht gemacht. Das eben tit die 

Verkehrtheit des Nationalismus, dab er das Organ der Wahrheit 

für dieſe felbft hält, und deiwegen mit Zerlegung und Betrachtung 

dieſes Drgand auch den Inhalt des Wahren, den es ihm erft 

verschaffen joll, erhalten zu haben wähnt. Selbit Fichte, obwohl 

er Scheinbar die Vernunft als handelnde, jchaffende auffafst, jucht 

doch alle Erkenntniß in dem, was fie ilt, was der vom Handeln 

abgezogene Begriff des Selbitbewuhtieyns als nothwendiges 

Merkmal enthält. Niemand war noch jo thöricht zu behaupten, 

dab die fürperlichen Werkzeuge, durch welche wir Nahrung 

empfangen und verbreiten, unjere Nahrung ſeyen. Solcher 

Behauptung aber entipricht das Verfahren des Nationalismus. 

Vernunft ignorirt alles Wiſſenswürdige außer ihr und betrachtet 

nur ſich, die beim Erfennen thätig ift. Sie verihmäht vie 

Speife, die ihr geboten ift, um — wie der Erfolg in allen 

Gebieten des Wiſſens gezeigt hat — in ihr ſelbſt zu vertrocknen. 

Vernunft als Prineip der Wilfenichaft enthält, wie gezeigt, 

feine Einheit, fie enthält aber auch feine VBerficherung der Wahrheit, 

und befriedigt jo feines der allgemeinen wiljenichaftlichen Interefjen. 

Kant zeigt die Unzulänglichfeit des ontologiichen Beweijes, auf 

welchen alle Bernunftivfteme gebaut find. Nemlich der Begriff 

des objoluten Wejens, man mag fi) darunter den perjönlichen 

Gott oder auch nur den des leeren Dajeyns denken, enthält noch 
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nicht die Nothwendigfeit, daß wirklich Daſeyn beitehe. Es iſt 

fein Widerſpruch mit dem Begriffe des Seyns, daß es fein 

Seyn gebe. Kant überfieht hier, feinem allgemeinen oben ge— 

zeichneten Charakter gemäß, indem er bloß das Denkgeſetz zum 

Maaße macht, die eigentliche Gewähr dieſes Beweijes, nemlich 

das Daſeyn deſſen, der philojophirt, und das nad) dem Satze 

des Wideripruchs allerdings Daſeyn überhaupt poftulirt. Man 

fünnte fonft weiter gehen ald Kant und fragen: wer büryt für 

den Sab des Widerſpruchs jelbit, der den ontologiichen Beweis 

verbürgen oder nicht verbürgen ſoll? Nur ein Neelles, ein 

Seyendes und jeine Einheit mit dem Wiſſen, alfo ein Wiffender 

fann die Probe für fi) und für anderes Dajeyn enthalten. 

Dieje überall zu Grunde liegende Berficherung brachte Fichte zum 

Bewußtſeyn, der ſie gleich im Anfange jener Wilfenichaftslehre 

auseinanderjeßt. So findet fich auch in der Beziehung auf die 

Gewähr der Annahmen derjelbe Fortichritt wie auf die Annahmen 

jelbit. Wird nun aber das eigne Daſeyn, welches diefe Bürg- 

haft geben joll, auch zum Prineip genommen, jo gewährt es 

diejelbe nicht. „So wahr ich bin!“ iſt bei einem endlichen 

Weſen eine Schlechte Berficherung. Denn es giebt für das „ich 

bin“ jelbit feine Gewißheit, daß es nicht in meiner Macht ſteht, 

ob ich auch noch im nächiten Augenblicke ſeyn werde. Alles 

aber, was auf diefes Bewuhtjeyn des Daſeyns als Folge ges 

baut iſt, hört mit ihm auch auf. In einer der berühmteften 

Stellen Homers, die vor vielen andern durch Wahrheit ergreift, 

ſchaudert Heltor vor dem Sflavenloofe der Andromache nad) 

jeinem Falle; aber er tröftet fich: dieſes Loos wird nicht ſeyn — 

jo gewiß es eintritt — denn er felbft, Heftor, wird ja dann 

nicht mehr jeyn. Die abſtrakte Subjtanz, die mit meinem Da- 

ſeyn logiſch geſetzt iſt, kann nicht causa sui feyn, da ich ja ſelbſt 

nicht causa mei bin. Mein Leben ſelbſt tft nur ein Erfahrungs: 
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ding, ein Veränderliches, ein Vorübergehendes, es fordert ein 

Ewiges ald Grundlage. Das Denken fanın eine folche nicht 

jeyn, denn es iſt jelbit erit Folge, nicht bloß Folgerung meines 

Seyns. 8 hat mic) als reelle Borausfegung und fann daher 

nicht wieder die meintge jeyn. Es muß alfo ein reales Dajeyn 

außer mir als das Ewige angenommen werden, das dem mei— 

nigen und dadurch der Realität meines Denkens die ewige 

Verbürgung gewährt. Nicht was aus dem Begriffe meines 

Daſeyns, ald Grunde, Be folgt, ift mir das Ueberzeugende, 

jondern was mein ganzes Weſen (als Wirfung) auf reelle Weile 

erklärt. Eine nod) größere Probe und Beitätigung aber verlangt 

fein menschliches Gemüth. — — Die Methode des Naturrechts 

lautet aljo: das und das tjt ewig abjolut gerecht, jo wie ich 

ein denfendes Weſen bin. Dagegen iſt einzuwenden: Fürs 

erite, wenn ed feine andere Duelle der Entjcheidung giebt, als 

daß du bift und denkt, jo kann eben jo gut dieſes als jenes 

gerecht jeyn. Fürs andere: wenn fich auch beftimmte Ntefultate 

ergeben würden, jo hätten fie doch feine Gewähr ihrer ewigen 

abjoluten Wahrheit. Denn dein Denfen hat für fi) gar feine 

Nealität, und du jelbit nur eine vorübergehende relative. 

Dat die Methode des Naturrechts, welche Mannigfaltigkeit 

der ethischen Vorſchriften anerkennt und diejelben dennoch aus 

der Vernunft ableitet, fich jelbit damit wideripricht — tft jomit 

gezeigt worden. In gleichem Widerſpruch fteht der Suhalt 

deſſelben, wie fich die beveit8 in der vorausgegangenen Dar- 

ftellung ergeben bat und bier nur kurz zulammenzufaffen tft. 

An zwei Voltulaten ald Grundlagen des Nechtd muß die 

Abitraktion feithalten: Freiheit des Individuums, und ein Ges 

jeß der reinen Vernunft, das fie beichränfe. Dieje Grundlagen 

aber find unvereinbar. Iſt das Vernunftgeſetz Princip der 

Deduktion, jo ſchließt fie Freiheit aus; iſt es die individuelle 
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Freiheit, fo duldet fie feine Beichränfung. Es bleibt nur die 

Wahl zwiichen logiihem Despotismus und individueller Willkür. 

Dieje beiden Principien in ihrem entichtedenen Gegenjate weijen 

denn aud die Syſteme Kant’ und Fichte's auf. Und ed 

bat fi) das Nejultat ſchon bei den Grundbenriffen beitätigt: 

Kant, von der logiihen Nothwendigfeit beginnend, vermag nur 

ein Nichtverbot, nicht eine Berechtigung zu deduciven; Fichte 

hingegen, vom reellen Ich ausgehend, gelangt zur Anarchie. 

Eine dritte Partei aber bildet die Geſammtheit der Naturrechts- 

(ehrer außer diejen Univerſalphiloſophen, welche darin- beiteht, 

daß fie unbewußt bald das eine, bald das andere diejer ent= 

gegengejekten Dinge zum Princip macht. Der Widerſpruch 

hierin iſt einleuchtend und begegnet überall. So behauptet 

Wolf vom Prineipe der Freiheit aus: es giebt feine societas 

und fein imperium ohne freiwillige Uebereinkunft. Dagegen 

leitet ex wieder die Alterlihe Gejellfchaft aus der Vernunft: 

vorichrift der Kindererziehung ber und unzähliges Andere. Der 

Repräſentant diejer Partei ift Feuerbach. Cr ragt vor allen 

BDearbeitern durch Schärfe, Genanigfeit und Umficht hervor, 

und das Naturreht — in jo weit es unabhängig von einem 

univerjellen Syſtem der Philoſophie und daher zugleich von 

juriftiichem Bedürfniß und Urtheil bejtimmt fich fortbildete — 

hat mit ihm die Vollendung jeiner Grundbegriffe erreicht. In 

der Deduftion jelbit bleibt er fich überall treu, und wenn ex 

deſſen ungeachtet zu Widerjprüchen gelangt, fo fann diejes nicht 

anders ald in den Ausgangspunkten feinen Sit haben. Sein 

Slaubensbefenntniß in jeiner Kritik des natürlichen Nechts ent- 

hält denn auc die Bermengung des Kant’ichen und Fichte’ichen 

Standpunktes (denn die Nechtslehre kann beider Principien nie 

entbehren; wenn reine Spekulation jogar den Muth hätte, 

eines aufzugeben), und gerade durch die Sicherheit jeiner Ge- 
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danfenfolge zeigt fich ihre Umnvereinbarfeit. Er will wie Fichte 

das Recht des Individuums als Princip des Rechtsgeſetzes, 

damit dieles ſich von der Moral untericheive, es joll feine nur 

negative Erlaubniß jeyn, jondern eine „pofitiv janftionirte” Be— 

rechtigung, ein „juriltiiches Vermögen“. Aber wie Kant will er 

auch, daß die praktische Vernunft Princip des Nechtögejeßes ſey, 

jenes juriftiiche Vermögen muß aus der praftiichen Vernunft 

folgen und zum Zwede der praftiichen Vernunft (der Moral) 

beitehen, damit es ethiſch geheiligt und damit es beſchränkt jey. 

Beides iſt unläugbar erwieien. Allein eben dadurch fieht fich 

Feuerbach auf den enticheidenden Punkt gedrängt: wie kann die 

pofitive Berechtigung aus der praftiichen Vernunft folgen, wie 

läßt fie fich daraus ableiten? Er vermag es fich nicht zu bergen, dab 

jolches nicht möglich tft, und nimmt deßwegen zu der Kant'ſchen 

Unerfennbarfeit der Dinge feine Zuflucht: es jey gewiß, daß fie 

aus der Vernunft folgen müffe, das Wie? aber laffe fich nicht 

begreifen*). Das tft nun offenbar ein ganz falicher Gebrauch 

von dem Ding an fih. Denn wie etwas, das wirkkich aus der 

Vernunft folgt, aus ihr folge, das hält Kant wohl für erfennbar, 

jonft müßte er alles Erkennen aufgeben. Die Unbegreiflichfeit 

des Wie? bezieht fich bei ihm nur auf unfer reelles Gefühl des 

Sollens, nicht Darauf, was der Gegenftand dieſes Sollens ilt, 

und welcher Art die Vernunft ihn als nothwendig enthält. Auch 

dürfte überhaupt ein Zurüdziehen hinter die Kant'ſche Unerkenn— 

barfeit gegenwärtig Schuß zu gewähren nicht mehr im Stande 

jeyn. Und jo bat denn die Feuerbach'ſche Kritik — der Kulmi— 

nationspunft des Naturrechts — fein anderes Nejultat als 

dad oben ausgejprochene: Naturrecht fordert pojitive 

Berechtigung des Individuums, und fordert, daß 

*) Kritif des natürl. R. ©. 265. 
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fie aus einem VBernunftgejeße hervorgehe; wie 

dieſes aber möglich fey, tft nicht zu begreifen. 

Man könnte den Widerjpruch in der Ableitung der allgemeinen 

Begriffe fich gefallen laſſen, weil diefe Ableitung bloß wilfen- 

Schaftliches Intereſſe hat. Allein auch bet den beitimmten Inſti— 

tuten treiben jene entgegengeſetzten Prineipien zu entgegengelebten 

Reſultaten, und der Staatdmanı, der dem Naturrechte huldigt, 

ſieht ſich überall zu widerjprechenden Einrichtungen aufgefordert. 

Folgt man nemlich der Freiheit des handelnden Menſchen, ſo 

muß man ihr die Möglichkeit, eine Veränderung zu bewirken 

einräumen, und die Produkte dieſes Handelns, alſo die Ungleich— 

heit des Nechtszuftandes anerkennen: Eigenthum, Zunftrechte, 

politiiche Vorzüge, furz alle wohlerworbenen Nechte was immer 

für einer Art. Dann hat man aber die unabänderliche Gleich- 

beit des Vernunftgeſetzes verlegt. Will man umgefehrt diejer 

genügen, jo muß man jeden gejchichtlich bewirften Vorzug auf: 

heben, nicht bloß Standes-, Gewerböprärogative, jondern auch 

ungleiches Eigenthum, durch Vertrag entitandene Forderungs- 

rechte. Den die uriprünglich gleiche Möglichkeit eines jeden, 

die gleichen Nechte mit den Andern zu erhalten, iſt entweder 

nirgend oder überall eine Nechtfertigung der jeßt beitehenden 

Ungleichheit. So find die Loofungsworte des Naturrechts „Freiheit 

und Gleichheit" ein logiſcher Widerſpruch. Sie ergeben zwar 

nirgend pofitive Entſcheidung; aber daß fie negativ die eine durch 

die andere ſchon dem Begriffe nad) aufgehoben werden, tft gewiß. 

Freiheit fordert That, das iſt Veränderung, Ungleichheit. Gleich- 

heit hingegen fordert ſtets Unabänderlichkeit, ſchließt That und 

Freiheit aus. Wenn nun bald dem einen, bald dem andern Principe 

gefolgt wird, jo darf wenigitens ſolches Verfahren nicht für 

ein durch Vernunft nothwendig geleitetes ausgegeben werden. 
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weites Kapitel. 

Reelle Prüfung des Naturredts. 

Auflöfung der Sittlichfeit in bloße Denkrichtigfeit. — Negativität der Ethik, der Moral 

wie des Naturrechts. — Verhältniß der negativen und ber pofitiven Freiheit und 
Gleichheit. — Zerſtörung des Hffentlihen Rechts. — Die Wahrheit des Motivs des 
Nationalismus und des Vernunftsrechts. 

In einer Unterfuchung, welche ihr Maaß nicht ausſchließlich 

in der Logik, ſondern zugleich in den menschlichen Intereſſen 

und deren Befriedigung Jucht, iſt es erlaubt, durch das bloße 

Hervorheben der Nejultate, welche in dieſer Beziehung entjchei= 

dend find, eine Kritit zu führen, und wie bisher logiſch aus 

der Unhaltbarfeit der Principien die Unhaltbarkeit der Nejul- 

tate gefolgert wurde, jo nun umgefehrt aus der Widrigfett der 

Nejultate die Unwahrheit der Grundlagen zu beweijen. 

Das Ethos jelbft, nicht bloß fein beitimmter Inhalt, wird 

bier erft aus dem Denfen abgeleitet, ſey es aus dem Begriffe 

meiner als denfenden Weſens (ſub. Nat.), oder aus dem Denken 

als Urſache der Welt (obj. Nat.). Damit iſt der eigenthümliche 

Charakter des Ethos aufgehoben, der in einem urſprünglich realen 

Verhältniſſe beſteht. Sittlichfeit hat feinen andern Werth mehr 

als Folgerichtigkeit und Unfittlichkeit ift nur eine Art von In— 

fonjequenz, nemlich der logiſche Widerſpruch zwiſchen Denfen 

und Handeln. Defjen find Kant und Fichte fich deutlich be- 

wußt, nur die Ethifer, welche feinem ganzen Syiteme fich an— 

ichließen, halten die Moral ihrer Theorie noch für das, was ihr 

unmittelbares Bewußtſeyn von ihr hält, für etwas Selbititändiges 

und Eigenthümliches. Die Duelle des Ethos, das Denken, wird 

aber ſonach durch falſche Schlußfolge viel unmittelbarer verlebt, 

als durch ein Handeln, welches ihm wideripricht; jene wäre 

Daher eine viel größere Sünde. Man fträubt fich gegen ein ſolches 
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Reſultat, jo Sicher es fich auch aus der Grundlage ergiebt; doch 

findet fich eine Spur deffelben in Hegels Behauptung, dab 

die Meinung der Begrängtheit unſerer Erkenntniß die Todſünde 

ſey). Aus meinem Begriffe kann immer nur folgen, daß ich 

etwas bin, nicht daß ich etwas ſoll. Denn mein Denten hat 

feine reale Macht über mich, ein Trieb, wie das Sollen ihn 

enthält, durch das Denfen bewirkt, ift unbegreiflich, eben jo die 

Scheu, welche fich mit dem Ethos verfnüpft. Gewiſſen tft nur 

dann faßlich, wenn zwei reale Weſen angenommen werden, nicht 

bloß der Handelnde, fondern auch der Vorſchreibende. Noch, 

einleuchtender tft es, dak die Denfnothwendigfeit als allgemeine 

Urſache der Welt alles Sollen ausichlieft. Denn Sollen be- 

fteht ja darin, daß der Eine fordert, der Andere aber unterlafjen 

fann; was aber jenes Gejeh der Nothwendigfeit in jedem be- 

ftimmten Falle mit fich bringt, das ilt unvermeidlich, ſonſt wäre 

es eben nicht die Folge eines nothwendigen Geſetzes. Spinoza 

giebt daher offen und umerjchroden den Begriff des Sollens, 

des Guten und Böſen auf. Und mit Hegel fommt die Philofophie, 

wie ſich zeigen wird, in Wahrheit auch wieder dahin. 

Der Inhalt des Ethos aber, welcher aus der Bernunft 

abgeleitet wird, kann nicht anders ald negativer Natur ſeyn. 

Vernunft will nichts erzeugen, ſie Schließt nıft aus. Ihr Gebot 

mag Handlungen oder Unterlaffungen vorichreiben, jo iſt es nur 

auf Vermeidung defjen gerichtet, was nicht gethan, was nicht 

unterlaffen werden darf. Das Ethos iſt von vorn herein mit 

einem Begriffe fertig, und was gefordert wird, iſt nicht damit 

etwas werde und geichehe, ſondern daß jener Begriff nicht auf- 

gehoben werde. Es iſt nur das zu thun, deffen Gegentheil 

vernunftwidrig tft. Alle Tugend iſt Pflihterfüllung — Nicht: 

*) Hegels Encyflopädie Aufl. 2. 8. 386. ©. 363. 
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Uebertretung. Der uriprüngliche jelbititändige Werth der That 

ift daher nicht anerkannt, fte hat nur abgeleiteten aus der Konz 

jequenz; die Mebereinjtimmung der Marimen, nach welchen 

gehandelt wird, iſt das Entjcheidende, nicht fie felbit. Jede 

wahre pofitive Tugend — Liebe, Glaube — iſt That und ift 

es ununterbrochen, fie fann gar nicht unthätig gedacht werden. 

Pflichterfüllung Dagegen iſt am ſich thatlos; denn wenn fich 

auch feine Aufforderung ergiebt, jo iſt deßwegen diefe Tugend 

doch nicht unterbrochen; und wird daher aud gehandelt, jo tft 

eben weil das Handeln nicht der Kern an ihr ift, der Grundſatz 

die Hauptiache, dem die That nur dad Mittel ift, fein eignes 

Nichtbeitehen zu verhüten. Das Ethos iſt daher zu löſen wie 

ein mathematiſches Exempel: es muß bewiejen werden fünnen, 

was Pflicht ift, und was nicht, und überall ift die Pflicht ent- 

weder erfüllt oder niht. Denn Pflichterfüllung, wie fie ohne 

allen pofitiven intenfiven Gehalt ift, it auch feiner Steigerung 

fähig. Was aber jedes unbefangene Gemüth als das Höchfte 

verehrt, find pofitive Tugenden, die uriprünglich und ihrem 

Weſen nad in That beitehen, unendlich |trebend und jchaffend, 

daher durch feinen fertigen Begriff zu finden und zu erihöpfen. 

Wer könnte das Weſen der Liebe 3. B. aus dem Begriffe des 

Denkens oder Sollens finden? und welches find die Hand- 

(ungen, die fich wieder nothwendig aus dem Benriffe der Liebe 

ergeben, oder wird ſich wahrhafte reelle Liebe mit diejen aus 

ihrem Begriffe zu folgernden begnügen ? Sie läßt, wo fie be- 

jteht, immer das Denfen weit hinter fich, und feine Moral: 

philoſophie dürfte e8 wagen vworzujchreiben oder auch nur im 

Voraus erkennen zu wollen, was fie leiltet. Jede großartige 

That, jede Aeußerung des Heldenfinnes, des wahrhaft gott- 

erfüllten Gemüthes ift daher eine Ueberrafhung und von der 

Empfindung begleitet, dab fie nicht a prori zu finden war, 
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Denn fie ift eine neue Schöpfung, wunderbar wie die Schöpfung 

überhaupt. Der geringite Gegenftand außer uns erfüllt uns, 

wenn wir ihn ernitlich betrachten, mit dem Gefühle der Uner- 

faßlichfeit. Es ift eine wunderbare Empfindung in dem „Es 

iſt!“ — „Diefer ift dein Vater, dein Freund, durch dieje bift 

du in diefe Lage gefommen”, warum gerade dieje? ja warum 

bift du jelbft gerade diefer, der du num bift? Und dieſe Uner- 

faßlichfeit befteht darin, dak das Seyn ſich nicht in Denfen 

auflöfen läßt, daß es nicht logiſch nothwendig, Sondern fein Grund 

in einer höheren freien Macht it. Wie unerfahlih muß erit 

diefe Macht ſelbſt jeyn, Gott, und die pofitiven Tugenden die 

er will, die jeinem Weſen gleichen! Sie find von unergründlicher 

Tiefe. Man kann von dem perfönlichen Gotte nicht wie Spi— 

noza Sagen: ich kenne ihn, oder ich fenne ihm nicht; ſondern: 

ich kenne ihn, könnte ihn aber noch unendlich mehr fennen. 

So bei den chriftlichen Tugenden; der Menfch hat fie bier geübt, 

er fann fie aber noch mehr üben, das fordern fie, aber unendlich 

mehr iſt auch nicht über ihre Anforderungen. Es iſt feine 

Gränze, wie weit fie fich iteigern fünnen. Liebe und Glaube 

fünnen an Wärme, an Stärfe, an Erregtheit immer wachen, 

weil Leben und That nicht bloß Element ihrer Neußerung, Jondern 

ihr Weſen jelbit, das Hohe an ihnen iſt. Der Nationalismus 

aber will nur das, was er beberricht. Er macht daher Gott 

zum Abitraftum ded Seyns, das nicht mangeln kann, und die 

Tugend zur Pflichterfüllung, deren ethiicher Werth nur darin 

beftebt, daß ihr Gegentheil das Denken aufheben wide. Mit 

diefen Abſtraktis kann er umgehen wie er will, ex vermag fie 

völlig zu erfaſſen, in ſein Denken aufzulöjen, weil er ſie nur aus 

ihm machte; fie find minder geheimnißvoll und wunderbar als 

eine Grasblume. Sp mußte aus der neueren Ethik alle pofitive 

Tugend Ichwinden. Die Liebe wird von Kant geradezu als ein 

- 
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vernunfte (moral-) widriges Motiv verwiefen. Bei Hegel ift 

fie geduldet als geringere Stufe, auf welcher Vernunft noch mit 

dem Stoffe verwebt ift; die höchſte iſt auch hier Pflichterfüllung, 

welche vom logiſchen Prozeffe unvermeidlich gefordert ift und nur 

im Bemwußtjeyn jener geſchiehts). — Bor Allem mußte der 

Glaube die Anerkennung, dab er zum Ethos gehöre verlieren. 

Denn er ift im höchſten Sinne pofitiv, ein Seen, eine Syntheſis, 

und der äußerſte Gegenſatz des bloß analytischen Denkens. Er 

beiteht nirgend, wie diejes, im bloßen Ausjchließen der Möglich- 

feit eines andern, alfo im bloßen Seßen deſſen, was man ſchon 

hat. Wovon fih immerhin als möglich, ja als wahrjcheinlich 

denfen läßt, daß es fich anders verhalte, 3. B. daß Chriſtus 

auferftanden, dab wir auferitehen werden, das wird mit der 

Macht der Freiheit — aljo nicht in einem Vorausgehenden 

enthalten, jondern uranfänglich —, mit einem ſchöpferiſchen Aft 

zum Gegenftande des Wiſſens gemacht, die reinite That des 

Willens. So wie allein der Muth Freiheit giebt und beurfundet, 

nicht die Ängftlich berechnete Sicherung, welche nur dann guten 

Ausgang anerfennt, wenn jchlechter undenkbar tft; fo auch nur 

der Glaube und nicht die logisch nothwendige Deduftion. So 

pofitiv der Glaube jelbit tft, fo pofitiv iſt es, Daß er eine ethijche 

Anforderung ift. Nur eine freie That fonnte dieſe Anforderung 

feftjegen. Aus feinem notwendigen Gejeße läßt fie ſich ab- 

feiten, weil diejes zu jenem Beftehen feines Glaubens bedürfen, 

daher feinen fordern kann, ja ihn ſelbſt unmöglich macht, da 

am Ende gewußt werden muß, was ed enthält und was es 

ausschließt. Mit dem Gotte des Chriſtenthums fteht und fällt Die 

ethiiche Bedeutung des Glaubens. Er kann ihn fordern, weil er, 

was er thut, auch unterlaffen könnte, und daher die Gejchöpfe 

*) Hegels Enchflopädie 8. 447. 
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immerfort nicht wiffen, jondern nur glauben fünnen, dab er es 

thun werde: Da ev ihn aber fordert, jo iſt dieß, weil er ihn 

fordern wollte, nicht weil derjelbe durch fein Dajeyn umd 

feinen Begriff ohne jeine That nothwendig gefordert wäre. 

Sp befteht denn auch die Vortrefflichfeit des Naturrechts 

nur darin, das was dem Begriffe des Nechts wideripricht aus— 

zuſchließen. Dadurch iſt es das vollendete, das abjolut gerechte 

Necht. Es iſt alfo nur bleibend, weil es nicht mangeln Tann, 

weil es nichts Anderes enthält, als die Beftimmungen, ohne die 

Recht überhaupt nicht denkbar iſt; während alle pofttiven Nechts- 

bildungen, die abjolnt höchſte wie die geringeren, noch vieles ent- 

halten außer dieſen, was eben deßhalb wechjeln kann, ohne daß 

der Nechtsbegriff dadurch aufhörte. Der höchſte Zuitand, welcher 

bloß Ewiges enthält, hat demnach feine andere Tugend, als 

dieſes, welches wechjelt oder doch wechſeln fünnte, nicht zu haben. 

Als wenn, weil das Höchſte ewig und unabänderlich ift, auch 

jedes Unabänderliche das Höchſte jeyn müßte. — Dieſer Begriff 

des Nechts, die Merkmale der Freiheit (in abstracto) und ihrer 

Beichränfung find von Anfang der menschlichen Verhältniſſe 

fertig und gegeben; es bedarf aber nichts als ihrer, um den 

höchſten Nechtszuftand zu erfennen und herzuftellen. Nicht Neues, 

Höheres foll gebildet, nur das außer diefem Begriffe Yiegende 

ſoll entfernt werden, und geringe Einficht muß bhinreichen, den 

Bau der rechtlichen Welt, der nach dieſer Säuberung feiner 

Verbefferung mehr fähig tt, für die Ewigfeit zu vollenden. 

Das dem Rechtsbegriffe Wipderiprechende jchließt zwar dieſe 

Gerechtigfeitslehre aus, als da wäre Nechtlofigfeit eines Men— 

ſchen oder Anarchie. Nicht minder aber alles Große, alles 

Ungeahnte, das jo wenig mit jenen beiden Merkmalen gegeben 

it, als Liebe und Begeifterung mit dem Begriffe der Pflicht. 

Wie aus der Moral die pofitiven Tugenden verbannt wurden, 
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fo auch aus dem Nechte alles, was nicht durch Wegdenken 

gefunden werden kann, was ein lebendiger Trieb nach edlen 

Geſtaltungen hervorgebracht. So mußte der ganze Staaten— 

bau des Mittelalters, dieſes poſitiv hohe Kunſtwerk, ohne 

weitere Prüfung ſeines Inhalts, welche dieſes und jenes zu 

tadeln fände, ſchon deßwegen im Ganzen verworfen werden, 

weil ſich alles dieſes auch anders denken läßt, als es hier be— 

ſtand, ohne daß deßhalb der Begriff des Rechts aufhörte, weil 

es das Erzeugniß einer Kraft iſt, welches Neues zu bilden ver— 

mag und der es Vernunft nicht nachthun kann. — Das höchſte 

Loos der Menſchheit, zu welchem Kant fich erhebt, iſt der 

ewige Friede, d. i. daß Nichtfrieg, Nichtzerftörung jev. Solches 

allein hat Bernunft an die Stelle des pofitiven Zuftandes zu 

jegen, auf welchen 3. B. die Nepublif des Platon und die 

wahrhaft chriſtlichen Schriftiteller, wenn auch nur in einzelnen 

Zügen, binweilen. 

Diefe rein negativen Anforderungen haben dennoch eine 

Berwandtichaft gerade mit den höchiten pofitiven im Gegenſatze 

zu den wechjelnden, minder vollendeten Zuftänden. Nur da= 

durch haben fie bei der erſten Betrachtung und bei ihrem 

Klange die Meinung für ih. Ste find aber deifenungeachtet 

diejen pofitiven Anforderungen durchaus entgegengeſetzt. — 

Durch ſolche DVerwandtichaft bat der Gedanke der Rechts— 

gleichheit der Menſchen die allgemeine Begeiſterung erregt, 

und auch jeßt, nach Erlöſchung dieſes Feuers, wird fich feiner 

verbehlen dürfen, daß dieſe Gleichheit der Menſchen allen 

wahrhaft befriedigt und das Gegentheil derjelben gewiß ein 

MWideritreben erregt. Allein dieſe Gleicheit des Rechts aller 

tenjchen iſt nicht deßwegen das allgemein Einleuchtende, weil 

der Begriff des Menſchen fie enthält, jondern weil die Idee 

des Menſchen, feine göttliche Beftimmung, diejelbe will, und nur 

187 
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in der Art wie diefe, nicht wie jener die Gleichheit fordert, hat 

fie diefe Macht der Ueberzeugung. 

Die Freiheit aus dem Begriffe tit nur deßwegen allen 

gleich, weil fie feinem eine beſtimmte tft, eine Gleichheit der leeren 

Möglichkeit; wo fie mit einem Inhalte ſich erfüllt, beftimmte 

Rechte erwirbt, beftimmte Freiheit wird, wird ſie auch ungleich. 

Die Freiheit aber, zu welcher der Menſch von Gott für das 

Ende beftimmt ift, iſt eine pofitive und fie ift in ihrer Wirklichkeit 

und ihrem Inhalte, der allein ihr Werth tft, allen diefelbe. 

Ste duldet nicht, wie jene, eine Verſchiedenheit des Befites, 

Genuffes, der geiftigen Erkenntniß u. ſ. w. Die Freiheit der 

Platoniſchen Edlen, von feiner irdischen Sorge behaftet bloß 

dem Göttlichen nachjtreben zu dürfen, dieſe pofitive Freiheit ift 

jedem Menſchen beftimmt. Und dab der größere Theil der 

Menichen, in Nahrungsjorgen gebannt, mit feiner Beichäftigung 

an Gemeines verwiejen iſt, it nicht minder gegen die Gleich— 

heit der Idee, ald Erwerbunfähigfeit einer Menſchenklaſſe gegen 

die Gleichheit des Begriffes it. Diejes iſt nur ein Beiſpiel 

der pofitiven Freiheit, die nach der Idee allen gleich ift. Denn 

der volle Inhalt derjelben läßt fich nicht von vorn herein be- 

zeichnen und erichöpfen, wie der der negativen, jondern er tft 

Sache der Zufunft, einer Steigerung, deren Ende uns verhüllt 

it. — Man könnte einwenden, dieſe ppfitive Gleichheit liege 

nicht in der ewigen Gerechtigkeit: was kümmerts dich, wenn 

neben dir noch höheres Leben fich entfaltet, noch höheres Glück 

befteht, genug, daß du das Necht haft zu feyn was du bift; 

darf fich die Staude darüber beflagen, daß fie nicht der Frucht- 

baum, oder der Kiejel, daß er nicht der Diamant tft? Allein 

mit Unrecht. Denn es iſt feinem Menſchen geftattet, zu ſeyn 

was er ilt, jo lange er nicht ſeyn darf was jeine Idee tit, 

und dieſe ilt bei einem wie dem andern diejelbe: das Ebenbild 
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Gottes zu jeyn. Nach diefer Beftimmung aber muß jeder auch 

das höchfte Recht haben, und über das höchfte hinaus giebt es 

‘fein höheres. Daher ift nach derjelben Idee, welche poſitive 

Gleichheit der Menſchen für das Ende fordert, auch die Ungleichheit, 

welche in dem wirklichen Zuftande nicht vermieden werden fann, 

gerechtfertigt. Denn die Menjchheit im Ganzen entipricht ihr 

nicht, der Einzelne nicht, der eine aber mehr als der andere. 

Darum it es billig, daß die Staude fich überlaffen und der 

Fruchtbaum gepflegt werde, daß der Kiefel auf der Gaffe liege 

und der Diamant die Krone des Königs ziere. in anderes 

Necht muß der Mann haben als die Frau und das Kind, ein 

anderes der ımgebildete dem Niedrigen zugewendete Arbeiter 

und der arbeitsfreie Grumdbefißer, jo weit der Beruf des Ge— 

Ichlechts, des Alters, des Standes vder der Klaſſe e8 mit fich 

bringt. — Jene negative Freiheit hingegen tft ſchon fertig und 

in jedem Augenblicke gefordert, der Begriff des denkenden We— 

jens ift in allen Menjchen, während zum Ideale der Menſch 

fich exft bilden und von Gott erhoben werden muß. Go muß 

nach dem Begriffe der Unterjchted des Glaubens jchon jeßt aus 

dem Nechte weichen, denn der Begriff enthält Feine beftimmte 

Neligion, und er berechtigt jede gleich nur deßwegen, weil er 

feine berechtigt. Dagegen nad) der Idee des Menjchen iſt er 

Ehrift. Sit fie wahrhaft erreicht, jo ift fein Unterjchied der 

Berechtigung wegen des Glaubens, umd jeder tit in der be- 

ftimmten erhabenen Weiſe berechtigt, wie das Chriſtenthum fie 

mit fich bringt. So lange aber die Menſchheit nicht dazu gelangt 

iſt, ift die ungleiche Berechtigung der Neligionsparteten eben 

durch die Gleichheit der Beftimmung gerechtfertigt. Die pofitive 

Gleichheit zu erhalten wird man durch Aufhebung der Unter 

ichtede nicht bewirken, weil man mit diefer auch zugleich den 

Inhalt zerftören mühte, deffen Beſtimmtheit nur in dieſer Vers 
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fettung mit dem gegenwärtigen ungleichen Berufe gegeben tt. 

Eine Solche Freiheit und Gfeichheit aber, welche feines beitimmten 

Inhalts bedarf, braucht nur dieſe Ungleichheit aufzuheben um 

fie berzuftellen. Nach diefem negativen Prineipe wird denn jede 

Verschiedenheit des Nechts entweder als gerecht ericheinen, weil 

fie außer der Sphäre der Gleichheit liege, oder im andern Falle 

ald Ungerechtigkeit verworfen werden müffen. Das Maaß 

des pofitiven Prineips bat noch ein Urtheil in der Mitte — 

die Unvollfommenbeit, die eine relativ gerechte ift für Zeit 

und Verhältniß, velativ ungerechte für das Ende der Dinge. 

Sie wird auch zwilchen ſolchen Vorzügen unterjcheiden, welche 

ihrem Begriffe nach nur Einigen durch den Nachtheil der Anderen 

zufommen fönnen, und dieſe je nach den Verhältniffen ald un- 

vollfommen oder ald ungerecht betrachten, und zwilchen folchen, 

die entweder gar nicht oder doch nur wegen der Beichränftheit 

des gegebenen Zuſtandes Andere verfürzen, z. B. die Sicherung 

der geumdherrlichen Familien, nie ihren Glanz, ihr Vermögen zu 

verlieren, ein ununterbrochenes Band großer Erinnerung in den 

Generationen zu erhalten, das Recht des geiitlihen Standes, 

nie durd andere als Firhliche Beichäftigung fich nähren zu 

müſſen. Vorzüge der lebtern Art betrachtet nun jene Anficht 

mit neidiſchem Auge und ſucht fie nur als dem Begriffe wider: 

Iprechend zu tilgen. Dieje hingegen fieht in ihnen jchon den 

Inhalt der pofitiven, einſt Allen gleichen Freiheit; wenn fie auch 

nicht gerade dieſe beſtimmte Art, jey es überhaupt oder vorüber- 

gehend, billigt. Sie geht nicht darauf aus fie zu tilgen, ſon— 

dern auch die Andern dazu zu erheben. Sie will nicht den 

Adel bürgerlich, ſondern fie will den Bürger adelig machen. 

Sp macht denn auch im Ganzen das pofitiw gerechte Necht 

(jo weit anders im vollendeten menschlichen Zuitande von Recht 

geredet werden kann), wie Das abftrafte, auf Ewigkeit Anſpruch. 
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Es hält fich aber nicht wie diefes für das höchite, weil e8 un— 

abänderlich, jondern es hält fich für unabänderlich, weil es das 

höchſte iſt. Es iſt jelbit eine beftimmte Nechtsbildung, und 

jeine Höhe beiteht in jeinem Inhalte, in den Kräften, welche es 

hervorbringt, in der Angemefjenheit an höhere Naturen, an be— 

ftimmte lebendige Weſen. Es erklärt die Nechtsbildungen der 

Erfahrung für wecjelnd, nicht weil jede beftimmte Nechtsbil- 

dung ihrer Natur nad eine vergängliche ſeyn müßte, fondern 

weil fie alle jene bejtimmte noch nicht find, die da ſeyn joll. 

Das Unterjcheidende der geichichtlichen Anficht des Ethos 

beiteht mithin feineswegs darin, daß fie bloß ein relatives Urtheil 

zuließe, oder das Vergangene feithielte, Jondern daß ihr Abjolutes 

eine Zufunft tft, ein Ziel der Dinge, das exit fommen joll. 

Diejes find die Folgen des abjtraften Charakters, nad) 

welchem nur das logiſch Nothwendige Gültigkeit hat. Sie find 

daher unvermeidlich in jedem Vernunftſyſteme, wenn fie auch 

in verichiedener Geftalt und in dem einen verhüllter als in dem 

andern ericheinen. Es iſt nun noch der Ueberblick der Folgen 

zu geben, wie fie das jubjeftive Princip, unmittelbar wirkſam, 

hervorruft; denn fie find das Unterjcheidende zwiſchen dem 

Gange bis Fichte und dem nachfolgenden. — — Die moraliiche 

Anficht wurde durch die jubjeftive Triebfeder in der Wiſſenſchaft 

weniger affierrt ald im Leben. Hier nemlich begann Verleßung 

der heiligiten Verhältniſſe für geringen Fehltritt, ja für erlaubt 

gehalten zu werden, wenn nur nicht unmittelbar Menſchen wehe 

dadurch geichah. Die Wifjenjchaft aber mochte auch auf mora= 

liſche Würde nicht verzichten und fand an ihrer über die Mens 

ichen gejegten logtichen Nothwendigkeit eine Aegide, unter welche 

in dieſer Zeit der Noth jene Verhältniffe geflüchtet werden 

fonnten, wiewohl dieſes nur durch willfürliche Unteritellung 

geichah, denn das unbedingte Verbot des Ehebruchs und der 
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Blutihande 3. B. läßt ſich eben jo wenig aus der Logik als 

aus dem Wohlbefinden anderer Menjchen beweilen. In der 

Nechtsanficht dagegen ſcheute ſich auch die Philofophie nicht 

vor den Nejultaten, wenn bloß Freiheit und Recht des Men— 

ichen als Princip der Geſetze durchgeführt werden jollte. Sie 

hatte gerade an ihrer Moral einen Nücdhalt und fonnte, was 

fie auch Heiliges im Nechte zeritörte, ſich immer der Entſchul— 

Digung bedienen, daß dieſes eben nur aus den Zwangsinftis 

tuten entfernt, Teineöwegs aber aufgehoben ſey. So wurde 

fonjequent die Nüdficht auf Würde und Schönheit des Staats 

in jeiner Erſcheinung aus den Gejeßen feiner Einrichtung ver- 

bannt — Blasphemie, Selbftmord, Meineid, wo er nicht be- 

ſtimmte Perjonen gefährdet, ſelbſt Mord eines zum Tode Ver: 

urtheilten, der alſo jelbft fein Necht mehr auf fein Leben bat, 

fonnten nicht als Verbrechen gelten — Ehe mußte willkürlich 

zu löjen jeyn, Verlegung der Ehe frei gegeben werden. Sede 

Beſchränkung im der Verfügung über Sachen (ſeyen fie auch 

von der Natur für Generationen bejtimmt, 3. B. Wälder) oder 

in der DBetreibung von Gewerben zum Zwecke allgemeinen 

Wohlſtandes wurde ohne Rückſicht auf den Erfolg ſchon an 

fich ſelbſt unzuläſſig. Die Begriffe Vaterland, Nation, bei wel- 

hen der Menſch ſchon in einem nichtgewählten Verbande erſcheint, 

haben feine Stelle in diefer Nechtslehre. Jedes Aggregat von 
Menſchen kann fi zu einem Volke machen, und jedes Volk ift 
ed nicht, wenn fie nicht wollen. Der Kern des Naturrechts 
als philoſophiſcher Lehre it nicht fowohl die Volksfouveränetät, 

ald die Souveränetät der Einzelnen, und die Souveränetät des 

Volkes als eines Ganzen über ihnen hat gerade damit auf- 

gehört. Keiner ift durch irgend etwas gebunden, dem er nicht 
freiwillig ſich unterwirft. Nur was zufällig alle wollen, ift 
Geſetz, und ſtimmen fie nicht überein, jo kann es nicht zu einem 
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Gejete fommen. Dieſe Souveränetät jedes Einzelnen gründet 

den Staat als Staatövertrag, deſſen Beltand und Inhalt daher 

Einjtimmigfeit erfordert. Sie regiert ihn fortwährend. Denn 

alle Gewalt gilt nur als Produkt jenes einitimmigen Befchluffes, 

jey Ste num Gewalt eines Monarchen, einer Repräſentation, 

oder auch bloße Gewalt der Stimmenmehrheit. Der König, 

die Neprälentatton, ja das ganze Vol, jo weit es nad) einem 

Geſetze der Abſtimmung Beichlüffe faßt, find nur Beauftragte 

und Deamte jenes uriprünglichen Volkes, d. h. der unvereinigten 

einzelnen Menjchen. Im der Kirche führte dieſe Anficht zur 

Vollendung des Kollegialſyſtems, nach welchem die Kirche und 

ihr unabänderlicher Inhalt nicht mehr Geſetz für die Glieder, 

jondern der Wille der Glieder Gefeß für die Kirche iſt. Mit 

diefen Nefultaten wie Schon mit ihrem Prineipe ift der Begriff 

des öffentlichen Nechts völlig aufgehoben. Es iſt fein Staat 

mehr, feine Kirche, feine Familie, deren Recht gälte; nur ein 

Recht der Individuen, einzeln und zulammengezählt, alles ift 

Privatrecht. Die Menichen find im Staate, nicht um Einheit 

zu bilden, jondern um ihre getrennte Eriftenz zu jichern. Wo 

jene Verhältniſſe — weil die Noth dazu treibt — noch An— 

erfennung finden, iſt diejes nicht um ihretwillen, ſondern weil 

die Menjchen ſich dazu verftanden. Das Scheinbar öffentliche 

Recht ift nur eine freiwillige Uebertragung, und daher eine 

widerrufliche, des Privatrechts. So geht das Ethos der Welt 

unter, das Göttliche verfchwindet von der Erde. Den Menſchen 

bleibt es überlafjen, ob fie es in ihrem Innern pflegen wollen; 

nie aber darf den heiligen Urbildern und dem Verlangen in 

ihrer Bruft auch eine äußere Geftaltung entiprechen, in welcher 

fie ausgeprägt wären und ihr Sinn fih fihtbar fund gäbe, 

Eine Welt nad) folder Lehre beichaffen, könnte fein menjchliches 

Gemüth ertragen. Das zur Heiligung Berufene müßte die 
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Profanität, das Lebendige die Leere und Negativität aufreiben. 

Und der Tod aus Nichtbefriedigung des Sehnens oder aus 

Langeweile an der Monotonie ilt die Strafe, welche das Ver— 

nunftrecht fich jelbft unvermeidlich auflegte, wenn es im Stande 

wäre, was es fordert auch auszuführen und für die Dauer zu 

erhalten. — 

Die innerfte Unwahrbeit aber des Naturrechts und die 

jedem Unbefangenen einleuchten muß, jo wie fie ausgejprochen 

wird, it Die, daß e8 die innewohnende Beitimmung der 

Lebensverhältniſſe völlig unbeachtet läßt. Jedes menſch— 

liche Lebensverhältniß trägt eine eigenthümliche Beſtimmung in 

ſich und legt damit den Menſchen einen Beruf auf, es nach 

derſelben zu erfüllen, zu geſtalten. Darauf beruhen die mora— 

liſchen Anforderungen für daſſelbe, darauf auch die Anforde— 

rungen ſeiner rechtlichen Anordnung. So iſt es z.B. die inne— 

wohnende Beſtimmung der Ehe (die Einigung der Gatten zur 

vollſtändigen Lebensgemeinſchaft) — und nicht die gegenſeitige 

Belaſſung der Freiheit unter den Gatten — aus welcher die 

geſammte rechtliche Geſtalt der Ehe hervorgeht: die Verpflich— 

tung zur Treue und zur Gemeinſchaft in allen Schickſalen, das 

Verbot der Polygamie, der Blutſchande, der willkürlichen Schei— 

dung; es iſt die Beſtimmung des älterlichen Verhältniſſes, aus 

welcher einerſeits das Recht der väterlichen Gewalt, andrerſeits 

die Pflicht der Ernährung der Kinder hervorgeht. Eben ſo 

verhält es ſich mit jedem andern menſchlichen Lebensverhältniß: 

Vermögensverkehr, Erwerbſtänden, politiſchen Ständen, Ge— 

meinde, Staat, Kirche. Dieſe Beſtimmung der Lebensverhältniſſe 

iſt das Princip ſowohl für die Ethik als auch für das Recht. 
Auf ſie zielt in der That alles wirkliche Recht, und das Recht 

iſt vernünftig in dem Grade als es ihr gemäß die Verhältniſſe 

geſtaltet. Für das Naturrecht nun aber iſt dieſe innere Be— 
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ſtimmung der Lebensverhältniffe gar nicht vorhanden, es nimmt 

in allen Lebensverhältniſſen nicht fie, jondern bloß die Freiheit 

und gegenfeitige Anerkennung der Freiheit der Menjchen zum 

Maaßſtabe. Damit entgehen ihm nothwendig die wahren An— 

forderungen eines vernünftigen oder der Natur entiprechenden 

Nechts. Das was Gott oder die Natur in jedem Verhältniß 

und durch jedes erreichen will, wird nicht angeftrebt, ſondern in 

“allen nur das Gleichmäßige, dab die Menſchen ihre Freiheit 

behalten, feiner zu etwas genöthigt werde, was er nicht felbit 

gewollt. Darum it das Naturrecht in allen Sphären des 

Lebens deſtruktiv; denn dejtruftiv bedeutet eben nichts Andres 

als die Zerftörung der Drdnung, welche durch die Natur eines 

Verhältniſſes gefordert ift. Es iſt deſtruktiv in der Familie, 

nad jeiner Lehre jollen Blutichande, Polygamie, willfürliche 

Scheidung frei gegeben werden; deitruftiv für den foctalen 

Derband, es joll nicht die geficherte Erhaltung Aller beftim- 

mende Rückſicht jeyn, jondern bloß das freie Gewährenlaffen. 

Es iſt insbejondere deftruftiv fir den Staat. Es erkennt nicht 

die Aufgaben, die in der Beltimmung des Staats liegen, eine 

höhere Drdnung über den Menichen zu handhaben, nicht die 

organische Vertheilung der Stellungen für deren Erfüllung, 

nicht die Autorität und Gewalt, welche ihm für eben diefe Be— 

ftimmung von ſelbſt und urſprünglich zufommt; ſondern es 

betrachtet den Staat als einen beliebigen Zuſammentritt der 

Menichen zu bloßem Schuß ihrer Freiheit mit nothwendig gleicher 

Stellung und ohne irgend eine Gewalt, ald welche die Menjchen 

freiwillig in ihm errichten. Das ganze Unternehmen des Na— 

turrechts tjt ja Fein anderes als das, die wahre objektive Lebens— 

ordnung, die eben in der Beltimmung der LZebensverhältniffe 

liegt, zu ignoriven, und eine jolche Drdnung bloß aus der Natur, 

näher aus der Freiheit des Meuſchen abzuleiten, der Erfolg 



284 IM. Bud. IV. Abſchn. Beurtheilung der abftraften Nechtsphilofophie. 

fann denn auch fein andrer jeyn, als die Zeritörung dieſer 

Ordnung. — Diefe Beltimmung der Yebensverhältniffe tft der 

Punkt, auf welchem die wahre Nechtsphilofophie fteht gegen- 

über der falichen des Naturrechts *). 

Platon verlett in feinem Stante das Recht der einzelnen 

ſdenſchen und wird gerade dadurd) verhindert, das Ideal des 

Schönen, für das er ed opferte, zu erreichen. Hier zeigt ſich das 

Entgegengejette. Alles wird der menjchlichen Selbſtſtändigkeit 

geopfert und fie zernichtet fich jelbft, bloß durch ihre Ausſchließ— 

lichkeit. Denn in diefer Ausſchließlichkeit kann ſie fein freies 

Dafeyn über ihr anerkennen und fällt unter die ftarre Noth— 

wendigfeit der eignen Denfformen, welche Perjönlichfeit und 

Freiheit nicht dulden. In der Schuliprache ausgedrüdt: Sub- 
jeftivitat als Princip führt notwendig zur Abftraftion, und 

dieje tilgt wieder die Subjektivität. Ein Motiv, das fich ſelbſt 

zeritört, fannn in dieſer Geftalt wenigitens nicht das wahre jeyn. 

Auf der andern Seite aber fann ein Motiv nicht ohne Wahrheit 

ſeyn, welches einige Sahrhunderte hindurch den Glauben ber 

Guten und Würdigſten für fich hatte und die hevvorragenpften 

Geifter in Bewegung jeßte. Diefe Wahrheit iſt nun aufzufuchen: 

Was zur Abitraftion auffordert, iſt die Bewußtloſigkeit 

und daher Zufälligfeit aller Umgebung. Das Gefühl der Ab» 

hängigkeit des geichaffenen Dajeyns hat dem Menſchen nie ges 

fehlt; aber er konnte fich nicht für das Gejchöpf dieſes bunten, 

feiner jelbjt nicht mächtigen Weſens halten, als welches bie 

Welt ericheint. Sp ſieht Spinoza die Einheit und Intelli— 

genz in jenem Gemüthe und fteht jtaunend und mit Ehrfurcht 

vor ihr, gleich als vor einem andern höheren Weſen als er 

jelbft ift. Sie muß er in der Welt ausgeprägt finden, wenn 

*) Berge. diefes Werkes II. Band 11. Bud 8. 5. 
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er dieſe nicht verachten ſoll. Weil er num thatjächlich Feine 

Macht befitt, ihre Erſcheinungen umzuändern, fo hält er das 

Nuhende, Unabänderliche in jeinen Verſtande für das, was fie 

erzeugt hat und verbindet. Der Berlauf der Entwidelung aber 

erhob dieſe ruhende Intelligenz zu einer thätigen. Das NRefultat, 

das durch den wilfenjchaftlich Folgerichtigen Gang bis auf Fichte 

zulett gewonnen wurde, tft: Nur der Selbftbewußte ift. 

Alles Unperjönliche hat nur ein abgeleitetes Da— 

jeyn und fordert Perjönlichfeit als Urfade Nur 

der Perjönlihe ift berehtigt und fann Zweck feyn. 

Damit iſt wirklich das Recht des Lebendigen über das Todte, 

des Veritändigen über das Einſichtsloſe, Unbewußte philofophiich 

feitgeitellt umd das wahre lautere Motiv des Nationalismus 

zu Ende geführt. — Allein der Abweg ift der, daß hier immer 

noch menjchliche Perſönlichkeit — wie bei Spinoza das ruhende 

Verſtandesgeſetz — als das allein Beftehende und daher ala 

das Abiolute betrachtet wird, oder auch der bloße Begriff der 

Berjönlichkeit, welcher denn immer wieder zn der menschlichen 

zurückführt. Daraus kommen die widerfinnigen Nejultate: Die 

Welt — von der ed nunmehr erkannt tft, daß fie nicht denkbar 

it außer als das Werk eines jelbitbewuhten Urhebers — kann 

nur das Werk unjeres Selbitbewußtjeyns jeyn. So muß 

unjer mitgetheiltes und daher nur zum Aufnehmen fähiges 

Denfvermögen die Stelle eines urjprünglichen und fchaffenden 

annehmen. Die Welt ſelbſt — weil ihre Geftalt wirklich eine, 

nothwendige und umabänderlihe für uns tft — hörte auf 

überhaupt dad Werk einer freien Intelligenz zu jeyn; es 

muß behauptet werden, dal die Schöpfung den Schöpfer zwinge, 

Das iſt der negative Gewinn der Nichtung, die Wahrheit, 

welche durch Unausführbarkeit des entgegengejeßten Verſuchs 

ſich ergiebt: aus der menjchlichen Intelligenz kann die Welt 
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nicht abgeleitet werden, es iſt eine andere Urſache zu ſuchen. 

Nach dem pofitiven Gewinne derjelben kann aber diefe Urſache 

nur eine perjönliche ſeyn, weil alles Bewußtloje fein urjächliches 

Dafeyn hat. Die tiefere Einſicht in den Gang der neueren 

Philoſophie fichert daher gegen die Vergötterung dev Materie, 

nicht minder aber gegen die Vergötterung des unperjönlichen 

Vernunftgeſetzes, mit der fie, fich ſelbſt mißverftehend, begann 

und von der auch das Prineip der handelnden Vernunft zu 

befreien nicht im Stande iſt, fo lange fie bloß als menjchliche 

oder ald Vernunft in abstracto gefaßt wird. Dieje Einficht 

it das Ziel des Nationalismus außer ihm ſelbſt, bei welchem 

angelangt er aufgegeben werden muß, welche daher in jeinem 

eignen Verlaufe nicht erwartet werden darf. Nicht minder 

bat der Nationalismus einen wahren Beweggrund in dem Bes 

ftreben, die Welt nach der ihr innewohnenden, in ihr ausge— 

prägten Intelligenz zu begreifen. Gott als die abjolute In— 

telligenz bat jeine Schöpfung nicht nach Zufall, ſondern nach 

ſeiner Intelligenz gebildet, und jollte der Menſch, der ein Eben- 

bild Gottes ift, auch in dem getrübtelten Zuſtande, nicht we— 

nigitens ahnungsvoll und annäherungsweile dieje Intelligenz 

erfennen? Der Irrthum liegt nur darin, die bloße Vernunft 

— die formalen Denfbeitimmungen — für dieje thätige ſchöpfe— 

tische Intelligenz zu halten, deren Erzeugniß und Ausdruck die 

Welt iſt. 

Auch im Ethos iſt Befreiung von allem Geſchaffenen, ſeiner 

ſelbſt nicht Bewußten und nicht Mächtigen, das wahre Motiv 

der Abſtraktion. Der Menſch kann nicht bloßes Mittel ſeyn für 

den Staat, ſo wenig als er Produkt der Natur ſeyn kann; er 

ſteht über beiden durch die Würde der Perſönlichkeit. Sein 

Glück, ſeine Freiheit, ſeine That iſt das, was ſeyn ſoll, und das 

vollendetſte Gebilde des Staats, ohne Erkenntniß und Wollen 
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der Individuen ausgeführt, hat feinen ethiſchen Werth. Allein 

über ihm ift eine Perjönlichkeit, deren Abficht zu erfüllen ihm 

Ziel it, ſey es nun auf einzelne Handlungen oder auf die 

Erhaltung dauernder Verhältniſſe gerichtet. Statt der ftarren 

politiichen Tugend der antifen Welt und der flachen profanen 

der neuejten Zeiten, nad) der nur ein Menſch des andern Göße 

ilt, müßte danach wieder jene uriprüngliche Tugend die Herrichaft 

führen, welche die Gotteöfurcht zu ihrem Mittelpunfte hat. 

Aber auch in der Ethik wurde, wie in der theoretischen Philo- 

ſophie, nur menschliche Perjönlichfeit zum Grunde gelegt, und 

dieje Losreikung bewirkte die Schredfen der neueren Zeit umd 

ihre Leere. Jener Befretung von dem Unperjönlichen hingegen 

verdanft man die großen politiichen Reſultate, zugleich die 

dauernden MWohlthaten und die Zierde des Zeitalters, die es 

vor allen anderen ruhmvoll auszeichnet. Ihr Inbegriff tft 

Humanitätim edeliten Sinne des Worts. Sie jchaffte 

die Tortur und die Leibeigenichaft ab; fie gewährt Freiheit der 

Forſchung und Mittheilung, Freiheit der Beitrebung in dem 

Höchſten, wie im Geringiten, fichert daher den Austritt aus 

Staat und Kirche, den Schuß wentgitens der Privatrechte bei 

jedem Glaubensbefenntniß. Sie erzeugt die Toleranz, welde 

den Menschen für fich jelbit gelten läßt, fein Wollen anerkennt, 

jein Vermögen erwägt und daher Ichonend ift gegen die Ver— 

blendung Einzelner oder ganzer Völker in Glauben und That. 

Wie war dagegen im Altertbum und im Mittelalter der Menſch 

vom Menjchen jo ganz und gar geichieden durch Neligion, 

Staat, Stand, jo dat Einer völlig aufhörte für den Andern 

noh Menſch zu jeyn! Und welche aubere Verfolgung und 

innere Verachtung fanden die lauteriten, edelſten Beſtrebungen 

bei den anders Denfenden! Dieſe Güter werden zwar nicht 

mehr mit der Freude empfunden, weil man ihrer jet gewohnt 
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ift und fie im Gefolge großen Unweſens erhielt, ja es fehlt 

nicht, daß fie leichtfinnig aufgegeben und fie wieder zu zeritören 

verfucht wird. Wir fehen viele die Leibeigenichaft in Schuß 

nehmen, um biltoriich, den Fanatismus predigen, um religiös 

zu ſeyn. Die chriftlichen Religionsparteien, von der früheren 

Sceidewand befreit, durch das eigne Intereffe zur Annäherung 

aufgefordrrt, fangen im Gegentheile an, fich wieder feindlic, 

gegeneinander abzujchliegen. Statt der freien Erziehung, welche 

offene männliche Selbitjtändigfeit begünftigt, glaubt man wieder 

ſklaviſche Zucht einführen zu müffen. Allein diefe Bemühungen 

der Reaktion find ihrer Natur nach vorübergehend und ohne 

Erfolg, die öffentliche Stimmung iſt ihnen entgegen, die Menſch— 

heit läßt fih das, was mit jo großen Dpfern erfauft worden, 

nicht wieder entreißen. — — Daß jene Menichlichfeit in der 

Denkweiſe wie in den öffentlichen Einrichtungen eine edle Frucht 

der neueren Wiſſenſchaft it, wird fein Unbefangener verfennen. 

Sn ihr beiteht der bleibende Werth des jetzt mihachteten 

Subjeftivität3-Standpunftes, und wenn Die Zeritörung, welche 

er durch den bezeichneten Abweg bewirkte, uns nöthigt, eine 

neue Lehre zu fuchen, welche die vertilgte Herrlichkeit wieder 

aufrichte, jo Dürfen wir doch nur eine ſolche anerkennen, die 

zugleich jene Errungenschaft fichert. 

Befreiung des Menschen von der Natur und den bewußtlofen 

Gebilden der fittlichen Welt it alfo das mit der Stufe Fichte’s 

unmittelbar Gewonnene Das Bedürfniß eines Höhern, als 

menjchlicher Perjönlichfeit, und Erkenntniß deſſelben als eines 

Perjönlichen tt das, worauf diefe Stufe mit Nothwendigfeit 

hinweilt, wenn auch von ihr aus die Philoſophie, damit fein 

Weg unverfucht bleibe, andere Schritte vornahm. 
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Fünfter Abfchnitt. 

Das Syftem der Nevolution als die Vollendung 

des Naturredht3. 

Erſtes Kapitel. 

Die Ausbildung der Volksſouveränetätslehre bis auf 
Rouſſeau. 

Verhältniß des Liberalismus und der Revolution zum Naturrecht. — Die Vertheidigung 
der Empörung in Folge der kirchlichen Bewegung Buhanan, Milton, Lan— 

guet), — Berbindung des Naturrehts und der Empürungsiehre (Sidney, 

ode). — Die jefuitifche Lehre. 

Das Ereigniß in Franfreich am Ende des vorigen Jahrhun— 

derts, das wir Schlechtbin die Nevolution nennen, hat jene 

große weltgeichichtliche Bedeutung nicht in dem bloßen Afte der 

Empörung, jondern in der zufammenhängenden Lehre, die durch 

dafjelbe verwirklicht wurde. Die Revolution tft feine bloße Ge— 

waltthat und Umwälzung, fie ift ein Syitem von Grundläßen 

und Einrichtungen, ein ſtaatsrechtlich-politiſches Syſtem. Ja es 

iſt für dieſes Syſtem ſogar gleichgültig, ob es auf dem Wege 

„friedlicher Entwickelung“ oder auf blutigem Wege eingeführt 

wird, es bleibt immerdar daſſelbe Syſtem. Auch das, was man 

Liberalismus nennt, im techniſchen, geſchichtlich feſtgeſtellten 

Sinn des Worts — wohl zu unterſcheiden von dem, was man 

nach bloß ſprachlichem Sinn unter liberaler Denkart und liberalen 

Einrichtungen verſtehen müßte — iſt nichts Anderes als dieſes 

Syſtem der Revolution, ſey es nun in ſeiner vollen energiſchen 

Durchführung, oder ſey es in einer Abſchwächung, wie die 

natürlichen Lebensbedingungen, der äußere Widerſtand oder die 

eigne Schlaffheit ſie mit ſich zu bringen pflegen. 

Der Liberalismus oder die Revolution in dieſem Sinne iſt 

die Wirkung eben der Prineipien, auf welchen das „Naturrecht“ 

beruht. Sie erſcheinen hier in ihrer letzten folgerichtigen Durch— 

I. 19 
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bildung wie dort in ihrer unterften Grundlegung, bier von ihrer 

praftiichen wie dort von ihrer theoretiihen Seite. Das Natur- 

recht Sucht apriorische Erklärung und Nechtfertigung des Staates, 

die Nevolution dagegen aprioriiche Errichtung und Geltaltung 

des Staates. Das heit: jenes macht den Berfuch, den Staat 

in Gedanfen abzuthun und rein aus der Bernunft zu deduciren, 

dDiefe macht den Verſuch, ihn in der Wirklichfeit abzuthun und 

rein aus der Nernunft einen neuen zu gründen. Nach beiden 

aber wird der Vernunftitaat bloß auf dem Gedanfen der Freiheit 

oder des MWillend des Menfchen aufgeführt. Das Naturrecht 

it darum jo nachgiebig, wo «8 die Wirklichkeit gegen fich hat, 

es läßt ſich jeden Zuſtand gefallen und ſucht ihn durch Unter- 

legung einer ftillihweigenden Einwilligung zu rechtfertigen, um 

jein theoretijches Intereffe zu befriedigen; die Nevolution dagegen 

will die Macht der Wirklichkeit brechen, fie vernichtet jede Ein- 

richtung, die nicht aus ihren reinen Vernunftbegriffen folgt. 

Jenes erdichtet für jede VBerfaffung, die Menſchen hätten fie 

gewollt, damit es fie als frei denfen könne, dieſe duldet feine 

Verfaſſung, die fie nicht gewollt, damit fie wirklich frei jeyen. 

Der Scriftitellee des Liberalismus im emineten Sinne 

it Rouſſeau. Ber ihm ift das Princip des Altern Natur: 

rechts folgerichtig auf den Punkt geführt, auf welchem es die 

vollſtändige Lehre der Nevolution ergiebt und es nichts weiter 

bedurfte als der Vollziehung. Er geht deßhalb der franzöfiichen 

Nevolution voraus, ähnlich wie die Erklärung des Phyſikers 

dem Grperimente. Doch zeigte er fih als jchlechten Phyſiker; 

denn dad Experiment mißlang. 

Es hat fi aber das Naturrecht feineswegs aus fich ſelbſt 

heraus zu der Lehre Rouſſeau's und der Nevolution fortge- 

bildet, jondern die praftiiche Wendung und die Energie fommen 

aus einer anderen Duelle, deren Strömung durd) die neuere 
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Geſchichte zieht und deren Zuſammenfluß mit dem Naturrecht 

erft die Lehre der Revolution ergab. Diejer andere Zug der 

Gedanken iſt hier aufzuzeigen. 

Die Kicchenverbeiferung des ſechszehnten Sahrhunderts hat 

bei den romaniſchen Völkern und in der reformirten Fraktion zu— 

gleich einen entſchieden politiichen Charakter angenommen. Es 

wurde zunächſt ſchon won Anbeginn für die Kirchenverfaffung ge— 

lehrt, daß nach unabänderlicher göttlicher Ordnung (jure divino) 

die chriftliche Gemeinde als die Gemeinde der Heiligen die oberfte 

Gewalt in firchlichen Dingen haben müfje. Das wurde jodann 

in mehreren Ländern, bejonderd wo die Staatögewalt der Re— 

formation oder doc) der Firchlichen Gemeindeherrſchaft widerftand, 

dahin ausgedehnt, dab die Gemeinde der Heiligen, das Volk 

Gottes, überhaupt und daher auc für den bürgerlichen Zuftand 

von Gotteöwegen die oberite Gewalt habe und dekhalb Könige, 

die Gottes Gebot widerjtehen, abzujeßen, zu richten und zu 

jtrafen befugt, ja verpflichtet jey. Aus diejer Lehre gingen die 

mächtigen Bewegungen in Schottland und England, ging in 

England namentlich die Staatsumwälzung hervor, die man uns 

beichadet tiefgegründeter VBerfchiedenheit dennoch mit Necht als 

die Vorläuferin der franzöfiichen zu betrachten pflegt. In diejer 

Geftalt, in welcher fie die Bewegung erfüllte, als theofratiiche 

Auffaffung von der Herrichaft der Heiligen, geſtützt auf Einge— 

bung des heiligen Geiltes, auf Parallelen zum alten Teftament, 

in dieſer Gejtalt hat fie nie eine wiljenichaftliche Darlegung er— 

halten. Aber es gingen aus diefer Bewegung und meilt auch 

zur Vertheidigung derjelben Darlegungen hevvor, die durch an— 

dere in dem Bereich der wilfenschaftlihen Bildung damaliger 

Zeit liegende Mittel dasjenige zu begründen juchten, was jene 

ſpecifiſch-theokratiſche Auffaffung im Leben vollbracht hatte, Das 

find die Schriftiteller um die Zeit diefer veligiösspolitiichen Striege 

19 
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und Empörungen, welde man als die „Königthumsbe— 

kämpfer“ (Monarhomachen) zu bezeichnen pflegt, bejonders 

Languet, Buhanan, Milton”). 

Diefe Schriftiteller haben die gleichen Triebfedern der Gefin- 

nung jo wie ähnliche Aufforderungen und Zwecke ihrer Echriften. 

Languet jchreibt ald franzöſiſcher Hugenotte gegenüber der 

föntglichen Macht, die den evangeliihen Glauben unterdrüdte"*), 

Buhanan rechtfertigt das Verfahren der Schotten gegen die 

fatholiiche Maria Stuart, Milton führt die berühmte Ver— 

theidigung des engliichen Volks wegen der Hinrichtung Karls 1. 

gegen die Anklage des Salmafius. Aber auch das ganze Ma— 

terial der Gedanken und Beweisgründe iſt ihnen zum großen 

Theil gemeinfam, nur dab Milton fowohl an demofratijcher 

Färbung als an Neichthum der Gedanken und Meifterichaft 

der Darftellung die Andern überragt. 

Sie befämpfen vorerit die Lehre, „daß der Fürft nicht an 

Gejete gebunden ſey“, die man dem jpätern römischen Nechte 

entnahm und gegen die Bewegung im fnechtenden oder fnechti- 

ihen Sinn gebrauchte. Ihre eigne Lehre aber ift die Erhebung 

der Völker über die Fürften: daß alle Gewalt vom Volk aus: 

geht und exit Durch das Volk auf den König übertragen jey, daß 

das Volk deßhalb höher und mächtiger (superior et potentior) 

als der König, daß es, wenn übel vegiert wird, die Gewalt zu 

eben dem Zweck wieder fordern fünne, zu welchem es fie über- 

*) Junius Brutus (Hubert Languet, 7 1581) vindieiae con- 

tra tyrannos — Buchanan (7 1582) de jure regni apud Scotos — 
Milton pro populo Anglicano defensio; 1651. 

**) Der am lebendigjten hervortretende Gedanke Languets ift, daß, 
wenn der König die wahre Kirche unterdrüdt, „Sdolatrie” einführt, das 
Volk zu Widerftand und zur Beftrafung des Königs aufgefordert ift, da 
Gott jagt: „wer den Namen des Heren nicht anruft, foll des Todes fter- 
ben“ (quaest ID. 
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tragen, endlich daß es auch die Strafgewalt über den König 

habe. Bewieſen wird das: zunächſt aus der Natur der 

Sad)e (lex naturae), weil die Gewalt nur zum Zweck des Volks 

beftehe, weil ein Bolf möglich jey ohne König und nicht umgekehrt, 

weil das Volk früher jey als der König (fo gleichmäßtg bei Allen) 

— ferner aus der heiligen Schrift, den Ausiprüchen, daf 

die da herrichen nur Diener jeyn jollen, daß wer den Namen 

des Herrn nicht anruft (auch der König) des Todes fterben fol, 

deßgleichen den altteftamentlichen Vorgängen, namentlich der 

Erwählung Sauld durch das Volf —, dann aus dem Vor— 

bild der Nömer (befonders bei Milton), theil8 den Aeuße— 

rungen berühmter Männer, 3. B. des Cicero, Tiberius, theils 

den Staatsgeſetzen, namentlich der lex regia, durch welche das 

Volk die Gewalt auf die Katfer übertragen —, enplich au 8 

der Analogie zu firhlidhen Verhältniſſen (bei Bu: 

chanan und Languet), indem bereits in der fatholiichen Kirche 

eine mächtige Partei behauptete, daß die gefammte Kirche (das 

Epiſkopat) über dem Papfte jey, daß man den Papft und den 

Menichen, der Papſt jey, unterjcheiden müſſe u. dgl. 

Das aljo ift ein bier bereits ausgebildeter Gedanke, daß 

alle Macht und Majeftät urjprünglich beim Volk iſt und nur ab— 

geleiteterweile beim Köntg*). Aber diefer Gedanfe ericheint hier 

noch vereinzelt ohne Zuſammenhang mit einer allgemeinen wiſſen— 

ichaftlichen Auffaſſung des Staates, wie die Naturrechtslehre 

des Grotius und Hobbes eine folche tft. Namentlich fehlt bei 

allen diefen Schriftitellern der dem Grotius'ſchen Naturrecht 

angehörige Gedanfe von der Gründung des Staates durch Ber- 

trag, in welchem exit prineipmäßig der menjchliche Wille über 

*) „Ut potestatem sie majestatem etiam populo adimere et in re- 
gem conferre studes, vicariam si vis et translatitiam, primariam certe 
non potes uti nec potestatem.” Milton cap. 7. 
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alle Autorität gefegt it. Wohl faſſen ſie mitunter das Verhältniß 

zwifchen Fürſt und Volk als Vertrag oder Bündniß auf; aber 

die Einigung des Volks und die Konftitutrung defjelben zum 

Staate leiten fie nicht aus Vertrag her. Es wird denn aud) 

jener Grundgedanfe von der höhern Gewalt des Volks über den 

König nicht dazu angewendet, die Volksherrſchaft als einen 

nothwendigen und fortdauernden Berfaffungszuftand darzuthun, 

Sondern bloß dazu, den vereingelten Aft der Empörung zu 

rechtfertigen. Es tft nirgend davon die Rede, ob das Volk die 

Gewalt behalten und übertragen folle, und die Nüdforderung 

der Gewalt wird überall nur auf den Fall bezogen, dab der 

König fie verichuldet*), außerdem wird ihm ein wirkliches und 

erbliches Necht der Herrichaft nicht abgeiprochen. Aus demjelben 

Grunde veritehen fie auch unter dem Volfe, das über den König 

richten Soll, das geordnete “gegliederte Wolf, daher die Herr— 

ichaften, Obrigfeiten, füntglichen Beamten, furz die Großen **) 

(deren Anſehen fie freilich auch wieder auf eine Volksermächti— 

gung zurücdführen), oder doch jedenfalls das Volk in feiner 

durch die Natur bereits gegebenen Einheit, ohne daß Diele ſelbſt 

erit aus Zuftimmung der Einzelnen abgeleitet würde. 

Sp beſtand damals das Naturreht als wilfenschaftliche 

Staatstheorie, die aber im Leben gar nichts zu ändern, namentlich 

nicht die beitehende Dbergewalt zu erichüttern unternahm, und 

*) Selbft bei Milton cap. 6 u. 7. 
**) Hubert Languet, namentlich am Ende der quaest. III: „Aujus 

vero foederis seu pacti (d. i. zwifchen Fürft und Volk) regni officiarii 
vindices et eustodes sunt.” Als ſolche werden aufgezählt folche, die den 
„Schirm des ganzen Königreichs itbernonmen“ (Comesstabuli, Mareschalli, 
Patrieii, Palatini), und jolche, die fir eine Abtheilung (marchiones, co- 

mites, consules majores). Eben jo quaest. II: „qui universum populi 
coetum repraesentant.” Milton vindieirt für England nad) Maaßgabe 
der damaligen Berfaffung die oberftrichterliche Gewalt der Plebs ohne be- 
fonderes Stimmredt der Optimaten. 
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diefe Empörungslehre, welche ohne wiffenschaftliche Auffaffung 

des Staats bloß auf den praftiichen Zwed ausging, das Wolf 

zum Nichter über die Könige und zum Nächer der Tyrannei 

zu machen. Es tjt zuerft Sidney und nad) ihm Locke, welche 

diefe praftiiche Empörungslehre und jene wiffenschaftliche Staats— 

lehre des Naturrechts mit einander verbanden und dadurch das 

Syſtem der Nevolution gründeten, das dann Nouffeau zu 

Vollendung brachte. 

Stdney folgt der Spur jener Schriftiteller, namentlich 

Miltons, befimpft die Lehre von der gejelofen füniglichen 

Gewalt und dem unbedingten Gehorfam, namentlich gegenüber 

Silmer, beweilt aus der Natur der Sache die Supertorität der 

Völker über die Fürften, die Freiheit dev Menjchen in Einrichtung 

ihrer Verfaffungen und Auswahl ihrer Herriher. Dazu nun 

eignet er fich die naturrechtliche Deduftion des Staates an, und 

zwar in der Geftalt, Die ihr jein Landsmann Hobbes gegeben: 

wie die Menichen uriprünglich in einem Naturſtande völliger 

Unabhängigkeit ich befinden und aus wechleitiger Furcht durch 

Bertrag den bürgerlichen Zuftand errichten”). Aber gemäß je 

ner lebendigen Triebfeder der Beugung des Königthums unter 

das Volk modificirt er diefe Naturrechtstheorie, macht fie aus 

einer beichaulichen zu einer revolutionären. Das geichieht am 

enticheidenditen durch jeine Bejeitigung des ftillichweigenden Ver— 

tragd, den das Naturrecht bis dahin allgemein dem Beſtande 

der Staaten untergelegt. Er nimmt den eriten Sat des Natur- 

rechts an, daß die Unterthanen der Staatsgewalt nicht anders 

gebunden jeyn können als durch ihre Einwilligung; aber er läugnet 

jeinen zweiten Sat, daß überall und namentlich unter despotiſcher 

Berfaffung diefe Einwilligung ertheilt oder vorauszuſetzen ſey, und 

*) Sidney (f 1683) discourses of government cap. Il, sect. 1. 
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(äugnet darum, daß die Unterthanen wirklich gebunden jeyen. 

„Man muß", jagt Sidney”), „die trügerischen Einbildungen 

aufgeben, daß ein Fürft, der zur Krone durch Succeſſion (), 

Eroberung oder Uſurpation gekommen, durch das Volk gewählt 

ſey .. . es wäre wahrhaft lächerlich zu jagen, daß die Bewohner 

Griechenlands, Neapels oder Toskana's ſtillſchweigend ein- 

willigen in die Negierung des Großheren, des Königs von 

Spanien oder des Großherzogs, während es gewiß ift, daß 

diefe unglüclichen Bölfer die Tyrannei verwünjchen, unter der 

fie ſeufzen. Solche Bölfer, wenn fie auch in einem tiefen 

Stillihweigen verharren, fonfentiven jo wenig in die Tyrannei 

ihrer Souveräne, ald ein Menſch konſentirt beraubt zu werden, 

wenn er ohne eine Wort zu reden jeine Börſe einem Räuber 

giebt, der ftärfer ift ald er.“ Mit diefem Gedanken tritt das 

Naturrecht, d. i. die Grotius'ſche Staatsvertragslehre, aus dem 

Stadium der Kontemplation in das Etadium der That. Er 

findet fich nicht bei Grotius, Hobbes, Pufendorf, Thomaſius, 

Wolf, Kant, jelbft nicht bei Fichte. Aber er findet fich bei 

Sidney und nach ihm bei ode, bei Rouſſeau. Er unterjcheidet 

die beiden Hauptphafen der modernen Nectsphilofophte, das 

naturrechtliche und das revolutionäre Syſtem. 

«ode **), der durch feine Lehre von der Thetlung der Gewalt 

nad) einer andern Nichtung hin neue Bahn brach, nemlich für 

Ausbildung des Fonftituttonellen Syitems, fteht in diefer Hinficht 

nur auf gleichem Boden mit Sidney, wenn auch vielleicht in 

einer gediegenern Ausführung. Auch er verbindet, und in der- 

*, Cap. II, sect. 6. 

**) Locke two treatises of government, 1680. Die Eigenthümlichfeit 
im Locke's Naturrehtstheorie jelbft, die fich auf feinen empirischen Stand- 

punkt gründet, ift in diefer Sinficht nicht von Einfluß. Bon ihr wird evft 
im Anhang zu diefem dritten Buche näher gehandelt werden. 
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jelben Weiſe wie Sidney, die Naturrechtstheorie (das „„perfeet 

freedom ” des Naturftandes und die Gründung des Staates 

auf Vertrag) mit den Ideen der Königthumsbekämpfung. Darin 

jedoch nähert er fich noch einen Schritt an Nouffeau, daß er 

den Gedanken, der übrigens bereit bei Milton dämmert, be- 

ſtimmter ausjpricht: die fünigliche Gewalt fey niemals eigent- 

liche Souveränetät (supreme power), oder fünne dod nur in 

gewiffem Sinne ala folche betrachtet werden*). Indeſſen ruht 

doch jeine ganze Auffaffung immer noch darauf, daß der König 

durch Vertrag und Mebertragung ein wirkliches Necht (wenn 

auch nicht Die Souveränetät im eigentlichen Sinne) erlangt, 

und er widmet deßhalb gleich den Borgängern einen eignen 

Abſchnitt der Nechtfertigung dev Empörung gegen die Tyrannen, 

das ift dem Beweis, dab dem König ber Mißbrauch die (alfo 

wirklich) übertragene Gewalt wieder genommen werden fünne. 

&8 blieb daher, um die Volfsiouveränetätsichre zu vollenden, 

immer noch der Schritt übrig, daß das Volk feine Gewalt gar 

nicht überträgt, der König nie ein Necht erlangt, daß deßhalb 

der ganze Begriff einer Empörung wegfällt, indem Entthro— 

nung des Königs, ſelbſt grundloſe, nichts Andres ift als Die 

immerdar zultändige Verfügung des immerdar legitimen Sou— 

veräns, des Volks. Dieſen Schritt that Rouſſeau. 

Gleichzeitig ward die Empörungslehre, wiewohl von einem 

ganz andern Standpunfte aus, durch die Jeſuiten ausgebildet. 

Sie lehrten im Intereſſe des Papſtthums, dab die weltliche 

) Nemlic das Volk als gejetgebend ift das supreme power, aber da 
die gefegebende Verſammlung nicht immer in Thätigkeit ift, jo möge man 
wohl die erefutive, die zugleich einen Antheil an der Gefetsgebung hat, 
supreme power nennen; aber eben nur als Erefutor der Geſetze 8. 149. 
Sn hatte auch Milton (cap 8) von dem englifhen König gejagt: „neque 
enim ad leges ferendas sed ad ceustodiendas a pupulo latas constitutus 
erat.” 
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Gewalt nicht gleich der Firchlichen won Gott ſey, diejelbe ſey 

nemlich zwar ihrem Weſen nad) (materialiter) von Gott, aber 

ihrer beftimmten Form nach (formaliter), d. i. was die beitimmte 

Regierungsform und die beftimmten Negenten betrifft, jey ſie vom 

Volke oder der Gemeinde (a populo vel communitate), johin 

nicht göttlichen, Jondern menschlichen Ntechtes*). ES ift das der- 

jelbe Gedanke, wie früher Milton und ſpäter Nouffeau ihn aus- 

geiprochen; da Eriterer jagt; „die Gewalt (potestas) ift von Gott 

aber nicht die Fürften (principes)“, und Leßterer: „es iſt nicht 

klar, daß Gott will, daß man diefe Negierungsform diejer andern 

vorziehe, oder dah man eher dem Jakob gehorche als dem Wilhelm, 

und dieß tft eg, um was es ſich handelt.” Der Schluß liegt 

dann aber auf platter Hand: wenn die Menfchen nur nicht Die 

obrigfeitliche Gewalt überhaupt abichaffen, ſondern bloß einen 

beftimmten König abjeßen, der als jolcher ja von ihnen feine 

Gewalt herleitet, jo jündigen fie nicht gegen eine göttliche In— 

ftitution. So tft denn auch in demjelben Geifte ſchon im Anfang 

des fiebzehnten Sahrhunderts der Spanische Jeſuit Mariana in 

gewiſſer Beziehung noch weiter gegangen al jelbit die franzöftiche 

Revolution. Er geitattet die Empörung nicht bloß dem Volke, 

das fie im feiner Verſammlung bejchließt, Sondern wenn eine 

ſolche Berfammlung nicht möglich iſt (si publici conventus 

facultas erit sublata), jo hat jeder Einzelne die Aufforderung, 

den Tyrannen zu morden, denn dadurch, dal den Bürgern die 

Möglichkeit der VBerfammlung-genommen tft, hört doch ihr Wille 

nicht auf, die Tyrannet zu vernichten, die Verbrechen des Fürften 

zu beitrafen u. j. w. Nur durch Gift darf es nicht geichehen, 

theil3 weil die Hinrichtung durch Gift feine in der Ehriftenheit 

übliche Strafe iſt, theils weil dadurch auch Andere als der 

*) Suarez de legibus lib. III, cap. 4& S. „Der Proteft. als polit. 
Prineip.“ 
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Tyrann gefährdet werden. Namentlich wird der Meuchelmord 

Heinrichs II. durch einen Mönch geprieſen“). Wie die Em— 

pörungslehre von den Vertretern des Papalſyſtems aufgeftellt 

wurde, eben jo wurde fie von den Vertretern des gallifanischen 

Episkopalismus bekämpft“). 

Daß demnach auch die Jeſuiten weſentlich beitrugen, das 

königliche Anſehen zu untergraben und die öffentliche Geſinnung 

für die nachfolgende Staatsumwälzung empfänglich zu machen, 

iſt außer Zweifel. Dennoch hat ihre Lehre in ſich ſelbſt keine 

Gemeinſchaft mit der des Naturrechts und der Revolution, 

wenn ſie auch in den beſtimmten Reſultaten und ſogar in der 

Weiſe der Argumentation mit ihr zuſammentrifft. Denn dieſe 

ftellt das Königthum unter den rein menschlichen Willen des 

Volks, fie aber befämpfen es im leßten Zwed zu Gunſten einer 

theofratiichen Gewalt, der auch das Volf unbedingt unterworfen 

ſeyn ſoll, gleichwie jeine Fürſten. 

Zweites Kapitel. 

Rouſſe au. 

Aufnahme der bis dahin ausgebildeten Lehren. — Eigenthümliches Princip. — Lehre 

über das Grundverhältnig des Staatsverbandes und deren Korrelate. — Lehre 

über bas Verhältniß der Negierung. — Lehre über ben Zweck des Staatsyerban- 

bes. — Beurtheilung. 

Bei Rouffeau ***) findet ſich die ganze Summe der Gedanfen, 

wie fie bis auf ihn von den Naturrechtslehrern (Groting und 

Hobbe8), von den DVertheidigern dev Empörung (Languet, 

Buchanan, Milton), endlih von denen, die bereits aus 

*, Mariana de rege et regis institutione lib. I, cap. 6 et 7. 
*) Petrus de Marca de concordia etc. lib. II, cap. 2. 

**) Rousseau du contrat social. 1762, 
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beiden geihöpft (von Stdney und Locke), ausgebildet waren: 

daß die Menjchen von Natur frei und unabhängig durch Ver— 

trag den Staat gründen zu ihrem Schuß und Nuben; dat Ans 

jehen und Gewalt, da fie niemand von jelbft über feines Glei— 

chen hat, nur auf Hebertragung ſich gründen; dab das Volk die 

Gewalt, die es übertragen, auch wieder zurüdfordern und über 

feinen König richten dürfe. Das alles ift nur die Erbichaft, 

die er von feinen Vorgängern empfängt. Man fragt daher, 

worin beiteht feine Eigenthümlichfeit, welches ift das neue und 

mächtige Prineip, durch das er als Wollender dieſer Gedanfen- 

Entwidelung, als Nepräjentant der weltgeichichtlichen Kataftrophe 

der Nevolution ericheint? Das läßt fich mit Emem Worte 

ausdrüden: Es iſt die Unveräußerlichfert der Freiheit, 

Die Freiheit iſt ſchon bis auf ihn das Princip der Entwicke— 

(ung, die abjolute Unveräußerlichkeit der Freiheit wird erſt von 

ihm zum Prineip gemacht und als folches durchgeführt. Das 

it der Charakter und ift der Inbegriff feiner Lehre. 

Danach widerlegt er zuvörderft die Behauptung des Grotius, 

daß, wie ein Mensch ſich vertragsmäßig in Sklaverei begeben, 

jo auch ein Volk einem Fürften fich übergeben, ja ohne Vor- 

behalt übergeben fünne. Auf feine Freiheit verzichten, entgegnet 

er, heißt auf feine Eigenſchaft als Menſch verzichten, auf die 

Nechte der Menſchheit, ja auf ihre Pflichten, und es iſt feine 

Beräußerung ftatthaft, wo Feine Entichädtgung, fein Aequivalent 

möglich. Der ſtaatsgründende Vertrag hatte bet Grotius einen 

eivilrechtlihen und darum zufälligen, er erhält jo bet Nouffeau 

einen publiciftiichen und nothwendigen Charakter. Es iſt die 

Pflicht des Menſchen und des Volkes frei zu ſeyn, die Bewah- 

rung der Freiheit darum eine öffentliche Nothwendigfeit, nad) 

welcher die Gültigkeit des Staatsvertrags fich richtet. 

Als Problem aber ergiebt fih von diefem Princip aus: 
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eine jolche Art der Staatsverbindung (forme d’association) zu 

finden, daß die Freiheit wirklich nicht veräußert werde, 

jondern jeder, indem er dem Staate gehorcht, nur fidh jelbft 

gehorcht, daher jo frei bleibt wie zuvor. Dieſe Staatöform tft dann 

nothwendig die von der Natur gebotene, die allein ftatthafte, 

jede andere auch bet der geringften Abweichung (moindre mo- 

difieation) nichtig. Während die Frühern ein mannigfaches 

Rechtsverhältniß für möglich hielten je nach der beſtimmten Ver- 

faffung, jo ericheint hier nur eins als rechtmäßig und als gültig 

für alle vorhandenen Staaten. Diefe Form (les clauses de ce 

contrat), aljo die Löſung des Problems tft nun nad) Rouſſeau: 

Die vollftändige Entäußerung jedes Gejellichafts- 

gliedes mit allen jeinen Rechten an die ganze Ge— 

meinschaft Die Meinung Rouſſeau's, hiedurch jenes Problem 

wirklich gelöft zu haben, beruht darauf: Fürs erfte muß die 

Entäußerung an Alle, an die ganze Gemeinschaft geichehen, 

niht an ein von diefen „Allen“ vwerichiedenes Subjekt, einen 

König, Senat, eine Nepräjentativverfammlung; denn dann ent- 

äußert man fich bei der Entäußerung dennoch nicht, weil man 

ja jelbit ein gleicher Theil diejer „Alle“ bleibt und deßhalb wieder 

gerade jo viel gewinnt ald man aufgiebt, oder mit andereni 

Ausdrud, die abjolute Neciproeität ift es, durch welche 

die Freiheit troß der Veräußerung unveräußert bletbt, und es 

find deßhalb die ſocialen Verpflichtungen nur um dieſer Reciprocität 

willen verbindlich. Fürs andere muß ed totale Entäußerung 

ſeyn ohne Vorbehalt (sans reserve); denn dadurd, daß fich 

jeder mit allen feinen Rechten hingiebt, wird die Lage eine gleiche 

(condition egale), und exit da tritt wirklich die abſolute Reci— 

procität ein. Würde ein Glied der Gefellichaft irgend etwas, 

ein erworbened Necht behalten, jo ſtände ed mit dieſem den 

Andern gegenüber, fie entäußerten fi ihm zum Schuße diejes 
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Rechts und erhielten nicht daſſelbe zurüc, fie hätten alſo wirk— 

lich einen Theil ihrer Freiheit entäußert. Die Unveräußerlich- 

feit der Freiheit in diefem Sinne ſchließt ſonach die Gleichheit 

in fich, und es iſt deßhalb auch das Princip der Gleid- 

heit, das bei den Frühern fehlte, zuerit von Rouſſeau aufgeftellt 

und wilfenschaftlich Durchgeführt. — Auf ſolche Weiſe wird die 

Freiheit nicht aufgegeben, und der Zwang, der durch den 

Staatövertrag übernommen wird, ift fein anderer als daß die 

Aſſociation das Mitglied eben zwingt frei zu ſeyn (on le 

forcera d’etre libre). 

Durch dieſe vollftändige Altenation Aller an Alle entjteht 

denn ein Wille der ganzen Affoeiation ald Einheit. Dieß ift 

der allgemeine Wille (volonte generale), an welchen alle 

Einzelne gleichmäßig fonfurriven, der aber doch als Einheit über 

allen Einzelnen ſteht. Er ift der Souverän Das heit: 

die Gewalt kann feinem andern Subjefte zufommen als diejem 

Willen, welcher das beitändige Ergebni der ſämmtlichen Willen 

als Sleichberechtigter und Sleichmitwirkender ift. Die Souveräne— 

tät ift unveräußerlich bei der Gejammtmaffe, und darum eben 

vealifirt fich die Umveräußerlichkeit der Freiheit. Volk, Staat, 

Souverän, allgemeiner Wille find darum ganz daſſelbe. 

Jede andere Staatsverfaffung iſt danach unftatthaft. Es 

it nicht ftatthaft, daß ein Fürft, ein ariltokratiicher Körper, eine 

nad) einem Genius geordnete Volksverſammlung die Souveränetät 

habe. Sondern nur der Kolleftivwille der Sämmtlichen iſt 

. Jouverän. Und zwar bedeutet das nicht etwa: „es ſoll jo jeyn, 

man müſſe danac) ftreben”, fondern „es iſt“. Das Nechts- 

verhältniß iſt überall dieß. Was ſich anders verhält, ift ungültig, 

iſt unrechtöbeitändig. Der Gefammtwille ift immer und überall 

befugt und iſt aufgefordert, feine legitime Souveränetät einer 

ſolchen uſurpirten Souveränetät gegenüber zu bethätigen. 
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Der Grundgedanke, ja eigentlich der Gefammtinhalt von 

Rouſſeau's Lehre iſt hienach die unveräußerliche und unüber- 

tragbare Gewalt oder Souveränetät des Volks, d. i. der Ge- 

jammtmaffe oder des Kolleftivwillens. Als feine Korrelate er— 

geben fich denn die Untheilbarfeit, die Unvertretbarfeit und die 

Unumſchränktheit diefer dem Volke zuftebenden Gewalt. 

Das Volk hat die Gewalt untheilbar. Es fünnen nicht 

Zweige der Gewalt, namentlich die erefutive Gewalt, abgetrennt 

und auf den Fürſten übertragen werden (Gegenſatz gegen Mon— 

tesquien und auch gegen Locke). Denn dadurch würde ein Sub: 

jeft der Gewalt entitehen, ein Wille, wire es auch nur in irgend 

einer Sphäre, gelten, der nicht jener allgemeine Wille ijt*). 

Das Volk hat die Gewalt unrepräjentirbar. Abges 

ordnete des Volks können feine Gelee geben, denn auch fie 

find immer ein Anderes als der Geſammtwille, find ein Wille, 

beit dem nicht jeder gleichmäßig konkurrirt. Geſetze, welche 

nicht das Volk jelbft gegeben oder bez. genehmigt hat, find nicht 

Geſetze, haben feine Geltung. Es giebt darum nur wenige 

Staaten, die wirkliche Gelege haben. Das engliſche Volk glaubt 

frey zu ſeyn, es iſt aber nur frei im Momente der Wahlen 

für das Parlament; wie dieje vorüber, „it e8 Sklave, iſt e8 

nichts" *). Zu dem Ende müfjen auch regelmäßig Verſamm— 

(ungen des ganzen Bolfs gehalten werden, und zwar ohne 

Berufung durch Magiltrate, aus eigner Macht des Volks, und 

jobald das Wolf verfammelt ift, weicht alles Anjehen der Ma— 

giltvate; denn wenn der Nepräjentirte ericheint, hat der Reprä— 

jentivende feine Bedeutung mehr ***). 

Das Volk hat die Gewalt unumihränft Es kann 

*).Livre Il, chap. 2. 

**) Livre. III, chap. 15. 
=), Ebendaſelbſt chap. 13 u. 14. 
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nicht an Grundgejeße (loix fondamentales) gebunden ſeyn; 

denn eine ſolche Gebundenheit fünnte doch nur auf Vertrag 

beruhen, das Volk (dev Souverän) kann aber nicht mit fich 

ſelbſt Eontrahirt, fich gegen fich jelbit vertragsmähtg verpflichtet 

haben. &8 fann nicht beichränft ſeyn durch erworbene Rechte, 

denn e8 hat ſich ja jeder ohne Vorbehalt entäußert. Es kann 

zwar irren über jein Beſtes; aber es kann nicht Unrecht thum, 

denn es giebt fein Unrecht gegen fich jelbit *). 

Diele Säße: die Souveränetät ift unübertragbar, untheilbar, 

unvertretbar, unbeichränfbar beim Volke, find nur nad) verjchtede= 

nen Seiten hin der Ausdrud des Einen Gedankens der unver— 

auberlichen Freiheit des Menjchen in Rouſſeau's Sinne. Durd) 

fie ift das Grundverhältniß des Staatöverbandes bezeichnet. 

Aber auch in dem weiteren Ausbau der Staatsverfalfung 

bat Rouſſeau's Lehre gar feinen andern leitenden Beweggrund 

und Zwed, nicht etwa die Trefflichfeit Der gouvernementalen 

Elemente u. dergl., jondern bloß und allein die Wahrung der uns 

veräußerten Volksgewalt. Daß nemlich die Geſammtmaſſe nicht 

ſelbſt und unmittelbar regieren kann, iſt eine thatſächliche Noth— 

wendigkeit, über die man nicht wohl hinweg kann. Auch Rouſſeau 

gibt daher zu: Nur für die Geſetzgebung als die oberſte ent— 

ſcheidende Gewalt (welche allgemeine Regeln für allgemeine 

Gegenſtände feſtſetzt) könne das ſouveräne Volk nicht repräſentirt 

werden; dagegen könne es repräſentirt werden für die Regie— 

rung. Die es hiefür repräſentiren ſind das „Gouvernement“, 

*) Liv. I, chap. 6. Zwar erkennt Rouſſeau Gränzen der ſouveränen 
Gewalt an den natürlichen Nechten der Bürger, ihrem Leben, ihrer Frei- 
heit. Allein fie müſſen alles opfern, was für die Gemeinſchaft von Belang 

ift (importe), und über die importance entfcheidet nur der Souverän; 
liv. II, chap. 4. Es ift nicht eine Summe beftimmter Nechte, welche der 
Souverän nicht antaften darf, fondern die abjtrafte Freiheit, deren Gränze 
er jedesmal beliebig feftjegt. Darauf beruht der Staatsabfolutismus. 
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es kann das ein Fürft, ein Senat, Ariftofratie, Nattonalreprä- 

jentation u. |. w. jeyn. „Souverän” und „Gouverne- 

ment" find danach etwas völlig Verichiedenes. Allen entjchei- 

dend fir die unveräußerliche Gewalt des Volks tft nun eben das 

Verhältniß zwiſchen Souverän (Volk) und Gouvernement (Fürft, 

Senat), und von diejem lehrt Rouſſeau, daß es feine vertragg- 

mäßtge Uebertragung der Gewalt, ja überhaupt fein Vertrag 

ſey, ed müſſe daffelbe vielmehr jo angejehen werden: das Volt 

beitimmt als Souverän durch ein Gejeß die Form des Gou— 

vernement3 und bezeichnet dann in eben diefer Eigenjchaft 

durch einen Akt (Wahlakt) die Perjonen für daffelbe. Beides, 

das Geſetz und der Wahlakt find nur Ausflug der Machtvoll- 

fommenbeit des Volkes und nichts Andres. Das Gouvernement 

erhält deßhalb dadurch nicht eine Gewalt, nicht ein Necht, nicht 

eine Bertragsitellung zum Volke, ſondern bloß einen Auftrag, einen 

Dienft, für den ed verwendet wird (commission, emploi). 

Die Magiltrate (König, Cenat) find bloße Bedientefte des ſou— 

veränen Volkes (simples officiers du Souverain), die in 

jeinem Namen die Gewalt üben, deren bloße Depofitäre fie find. 

Das Volt kann daher diefe Gewalt einichränfen, abändern, 

zurücknehmen, wann es ihm gefällt (quand il lui plait), und 

umgekehrt die Magiftrate (auch ein König) können diejelbe nicht 

niederlegen, abdiciren, denn fie ift nicht ihr Necht, ſondern ihre 

Pflicht, Sache des Gehorjams gegen den Souverän und fein 

Geſetz. Im dieſer Weiſe müſſen alle beftehenden Berfaffungen 

erflärt und rechtlich beurtheilt werden. Es iſt das unumſtöß— 

liche Naturgeieß, gegen das fein pofitives Geſetz gilt; das all- 

gemeine Staatsrecht. Es giebt darum nad) Rouſſeau gar feine 

Berichtedenheit der VBerfafjung Er unterjcheidet zwar auch 

die Staatsformen Monarchie, Ariſtokratie und Demokratie, aber 

nur als verichtedene Formen des Gouvernements, nicht als 

B 20 
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Formen der Souveränetät, daher nicht wahrhaft ald verjchie- 

dene Verfaffungen. Denn eine wahrhafte WVerichiedenheit der 

Perfaffung kann nur auf Verichiedenheit des Subjekts der 

Souveränetät beruhen, nicht auf Verichiedenheit der Drganija= 

tion der Negierung, am allerwenigften wenn dieje noch dazu 

eine immerdar widerrufliche, ſohin immerdar nur thatjächliche, 

nicht rechtliche ift. Welche diejer Formen des Gonvernements 

beftehen jolle, das it ihm eine offene Frage, eine Frage der 

Klugheit und Zweckmäßigkeit, ja er widerräth ſogar die demo- 

fratiiche Form des Gouvernements, weil in diefer der Souverän 

und das Gonvernement nicht unterjchteden (distingues) find, 

was Ste jeyn jollen. Aber unter allen diefen Formen der Re— 

gterung bleibt jedody unverrüdbar die abjolute Demokratie der 

Derfaffung, welche feine Lehre vom jouveränen und unvertret- 

baren Bolfe Fonftituirt*). 

Es unterjcheidet alfo Rouſſeau eben jo wie jeine Vorgänger 

(Lode und Montesquieu) die Gejeßgebung, die Sache des 

Volks, und die Vollziehung oder Negierung, die Sache des 

Gouvernements bez. des Königs iſt; aber darin weicht er von 

allen jeinen Vorgängern ab, dat er dem Organe dieſer Voll- 

ztehung nicht eine wirflihe Gewalt oder irgend ein Recht ein- 

räumt, jondern ed bloß als recht- und willenlojes Werkzeug 

der Gejammtmafje behandelt. Damit bedarf es feiner Necht- 

fertigung der Empörung mehr, wie noch Locke fie unternimmt, 
jondern es Fällt der ganze Begriff der Empörung weg. Das 
Bolt verfügt überall nur über feine eignen Dienfte, die es prefär 
aufgetragen, es verändert nicht einmal ein Rechtsverhältniß, 
wenn ed den König entthront, jo wenig als der König ein 

Nechtöverhältnig ändert, wenn er feinen Minifter entläft. 

*) Livre Ill, chap. 1 und 4 und chap. 16 und 17. 
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Endlich ift auch das Ziel, das Rouſſeau dev Wirffamfeit 

des Staates jebt, lediglich beitimmt durch das Princip der un— 

veräußerlichen Freiheit, d. i. der auch in der Aſſociation unver— 

rückbar behaltenen gleichen Lage. Dieß Ziel it ihm nemlich 

das Öffentlihe Wohl (bien publie), nicht in dem Sinne 

des Wohls Aller nad) ihren verschiedenen Lagen und Berhältniffen, 

jondern nur das Wohl Aller in der Allen gleichmäßigen Tage, 

nicht Befriedigung der ſämmtlichen Intereſſen, die für die ver: 

ſchiedenen Klaffen verichteden beitehen, jondern nur Befriedigung 

derjenigen Intereſſen, die ein Bürger gerade jo wie der andre hat. 

Danach untericheidet er auch einen allgemeinen Willen (volonte 

generale) und einen bloßen Willen Aller (volonte de tous). 

Wenn nemlich im Volfe Feder, namentlich jeder Kreis fein bejon- 

dered Wohl anftrebt bei der Abjtimmung, jo tft das Geſammt— 

ergebniß nur der Wille Aller; wenn aber das Volk, die Sämmt— 

lichen, nur jenes Allen gleichmäßige Intereſſe anftrebt, dann erſt 

it das Ergebniß wahrhaft (materiell) allgemeiner Wille. Eine 

Garantie jedoch dafür, dab das lebte und nicht das erſte erfolge, 

giebt Rouſſeau nicht, ja Jucht er nicht, außer eben der Bejeitigung 

der Verjchtedenheit der rechtlichen Stellung (namentlich auch 

alles Eorporativen Verbandes), vermöge welcher er auch auf 

Bejeitigung der Verſchiedenheit des Intereſſes rechnet*). 

Dieb tft denn der Punkt, von weldem aus Nouffeau 

folgerichtig auf den Kommunismus fortgeführt werden müßte, 

Denn für den Zwed, das Sutereffe zu einem durchgängig 

gleichmähigen zu machen, genügt ed nicht, bloß Die Verjchieden- 

heit dev rechtlichen Lage zu befeitigen, e8 müßte dazu jed- 

wede Verichtedenheit der Page, vor Allem aber die Verjchie> 

denheit der Vermögenslage beeitigt werden. Außerdem wird 

*) Livre Il, chap. 3 u. 4. 

20 * 
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bei der Gejammtabftimmung immer ein Intereffe der Vermög— 

lichen und ein Intereſſe der Vermögensloſen gegeneinanderitehend 

einwirken, und e8 deßhalb immer nur zu einem „Willen Aller“, 

nicht einem „allgemeinen Willen” fommen. — 

Rouſſeau gehört hienach im Allgemeinen der Gedanfen- 

Entwidelung an, wie fie von Grotius wiſſenſchaftlich angeregt 

war — dem Syitem ded „Naturrehts" —, ja er bringt diejelbe 

zur Vollendung, treibt fie auf ihre höchſte Spitze. Cr gehört 

ferner insbejondere der romanischen Fraktion diejer Gedanfen- 

Entwidelung infofern an, daß er hiebei den Willen des Menichen 

bloß empiriſch, materiell auffaßt, jeden Reſt eines höhern Gebots, 

einer Nothwendigfeit vertilgt. Ber Kant ilt es die Freiheit 

der Andern als ein Vernunftgebot (ein Gebot des homo nou- 

menon), welde in den Staat treibt, bei Rouſſeau ift es 

bloß die Sorge um fich ſelbſt, der eigne Nußen*). Die perjün- 

liche Eigenthümlichfeit Rouſſeau's beiteht aber darin, daß ev die 

Erhaltung der Freiheit des Menjchen jelbft zum abjoluten Gejeße 

macht, fein Aufgeben der Freiheit durch Freiheit auch im geringften 

Punkte gejtattet. Das ift feine Lehre von der unveräußerlichen 

Freiheit des Menjchen, von der unverrücdbaren Gleichheit der 

Lage Aller, woraus dann die unveräußerliche unvertretbare 

Gewalt oder Souveränetät des Volks von ihm gefolgert wird. 

Während Frühere (die Empdrungs-Vertheidiger) die Souverä- 

netät des Volks bloß als eine potentielle (latente) Macht 

annehmen, die, wo es Noth thut, hervorbricht und der tyranntichen 

*) Sa (dev menfchlihen Natur) premiere loi est de veiller à sa 
propre conservation, ses premiers soins sont ceux, qu'il se doit à lui- 
meme; livre I, chap. 2. Comment les (feine Kraft und Freiheit) enga- 
gera-t-il sans se nuire et sans negliger les soins qu’il se doit? chap. 6. 
AS der Verpflihtungsgrumd der ftaatsgründenden engagements wird an- 
gegeben: qu'en les remplissant on ne peut travailler pour autres sans 
travailler aussi pour soi. Livre II, chap. 4. 
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Regiernng ein Ende macht, jo tit fie nach Nouffeau eine noth- 

wendig und immerdar aftuelle Macht; das Volk (die Sämmt— 

lihen) fann feinen Augenblid aufhören, fie wirklich und voll- 

ftändig jelbit auszuüben. Der Wille des Menſchen und deß— 

halb der Wille ſämmtlicher Menſchen — folleftiv, aber in ganz 

gleicher Lage gedacht — ift in unausgejeßter Aktualität Duelle 

und Herr der foctalen Ordnung. 

Zwar hat man behaupten wollen, daß Nouffeau an feinem 

„allgemeinen Willen” doch ein höheres Princip habe als die 

bloße Kollektion der Einzelwillen, weil er ihn von dem „Willen 

Aller“ (volonte de tous) unterfcheidet. Allein dieſe Unterjchet- 

dung bedeutet, wie gezeigt worden iſt, gerade das Gegentheil, 

dab der allgemeine Wille auc) jeinem Inhalte nach feine höhere 

harmoniſche Ordnung, jondern bloß das abftrafte gleiche Wohl 

der Einzelnen enthalten joll, und fie bezieht ſich jedenfalls nur 

auf die innere Anforderung an die Abftimmenden, nicht auf ihr 

verfaffungsmähiges Verhältniß. Für diefes Ipricht Rouſſeau viel- 

mehr überall auf das entichtedenite es aus, daß der allgemeine 

Wille (der Souverän) nichts Andres jeyn kann als der Wille 

Aller, d. h. an welchem alle Einzelne in völlig gleicher Weile 

fonfurriven. Mit dem allgemeinen Willen Schellings und 

Hegels hat diefer Begriff Rouſſeau's nicht die entferntefte Ver- 

wandtichaft. Was Rouſſeau zum Princip und zur Macht der 

ioctalen Drdnung macht, iſt alfo nur der Wille des Menjchen 

ohne höhere Nothwendigfeit, ohne ein Anjehen, ein Gebot über 

ihm, und tft der Wille des Menſchen ſchlechthin in feiner Selbit- 

jucht, gelöft von jedem fittlichen Ziel, von jeder harmoniſchen 

Lebensgeftaltung, die er anzuftreben hätte, daher nur das Men— 

ichenrecht ohne Menfchenpflicht. Was als Inhalt, Pflicht, Tu— 

gend bleibt, ift dann auch wieder nur der Menſch jelbit: das 

(finnliche) Wohlbefinden des Menschen, die Majeftät des Menfchen, 
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und danach die Majeftät des DVolfes. Die Begeifterung bat 

feinen anderen Gegenftand als die Hingebung unter die Mehr: 

heit, die Anerkennung der Gleichheit, die Brüderlichteit. Die 

Geſetze Gottes und der Natur — für Einzelleben, Familie, 

Staat, Kultus — alles das finft, und nur die Heiligfeit des 

Bolkswillens wird zur abjoluten Macht, fie tft Neligion, Moral, 

Gerechtigkeit. Das ift der Geift Rouſſeau's, es iſt der Geift 

der Nevolution. 

Sieht man nım aber auch ab von diefem Mangel des wahr- 
haft fittlichen Gehaltes, betrachtet man Rouſſeau's Lehre bloß ald 

das, wofür fie ſich ausgiebt, als ein Syſtem der gleichen Freiheit 

(richtiger Willfür) und gleichen Befriedigung des Menjchen, die 

grundjäßlich anerfannt und mechantich gefichert werben ſoll, jo zeigt 

fie fich jelbit im diejer Eigenjchaft ald unhaltbar. Rouſſeau bes 

geht den handgreiflichen Irrthum, da, wo es fi) um Freiheit 

und Befriedigung handelt, die abftrafte Einheit der Sämmtlichen 

(das bloße Abltimmungsrefultat) für gleich zu halten mit den 

Periönlichkeiten, aus welchen fie beiteht. Er legt, wie das nicht 

anders möglich, Necht und Gewalt jener abitraften Einheit bet, 

während Freiheit und Befriedigung doc) für die fonfreten Perſön— 

(ichkeiten angeftrebt werden jollen und nur als Freiheit und 

Befriedigung von Perfönlichfeiten, nicht aber als Freiheit und 

Befriedigung eines Kolleftivwejens einen Sinn haben. Darauf 

berubt der Faliche Kalkul der Neciproeität, daß, wenn ich mid) tau— 

jend Stimmen unterwerfe mit gleichem Theil an der Abftimmung, 

ich meine Freiheit nicht aufgebe, da ich arithmetiſch eine eben io 

‚große Zahl von Willen mir verbindlich gemacht, als die Zahl tft, 

der ich mich verbunden ; als wenn nur das Formelle, die gleiche 

Betheiligung an den Formen der Beichlußfalfung, und nicht das 

Materielle, ver Inhalt des Beichluffes für meine Freiheit und 

Befriedigung das Enticheidende wäre. Deßgleichen der faljche 
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Sat, daß der allgemeine Wille nicht unrecht thun könne, weil 

niemand unrecht thun kann gegen ſich jelbft. Daß jenes Kollektiv. 

weſen gegen ſich, die abftrafte Einheit, nicht unrecht thun fann, 

ilt fein Beweis dafür, dab es gegen fich, die Fonfreten Perjön- 

(ichfeiten, aus denen es beiteht, nicht unrecht thun könne. Das 

wirkliche Ergebniß von Nouffeau’s Lehre it darum in der That 

nicht einmal Freiheit (Willkür) und Befriedigung des Menichen, 

was er anftrebt, ja auch nicht der Mehrheit der Menjchen (denn 

diefelben, die heute in der Majorität quillotiniren laffen, werden 

morgen in der Minorität jelbit guillotinixt); jondern nur Frei— 

heit und Befriedigung des abftraften Majoritätengeleßes. 

Glaubt nun Nouffeau, die abitrafte Abſtimmung müffe mit 

dem Intereſſe der Menjchen, wenigitend der Mehrzahl, deßhalb 

zufammenfallen, weil alle das gleiche Recht und dadurch die 

gleiche Lage haben, jo müßte er einmal jchon weiter gehen als 

er ging, nemlich, wie oben gezeigt worden, aud) die Vermögens— 

fage gleich machen, und ſodann würde auch dus nicht genügen, 

da immer der Unterichted von Gelundheit, Arbeitskraft, Schön— 

heit, Intelligenz, Bildung, fittlicher Ueberzeugung u. |. w. übrig 

bliebe. Dann aber wäre immer überjehen, daß die Menfchen 

auch bei gleicher Lage eben dahin jtreben, diefelbe zu ihrem 

Bortbeil ungleich zu machen, und die gleichmäßige Konkurrenz 

gar feine Bürgſchaft giebt, daß nicht das Ungerechte oder Un— 

billige bei der Abitimmung durchgejegt werde. 

Die Unveräußerlichfeit der Freiheit muß Rouſſeau völlig 

zugeftanden werden. Aber weder fchließt die Achte Freiheit 

eine unverrücdbare Gleichheit der Lage ein (der engliſche reis 

gutsbeſitzer ift frei, wenn gleich) der Lord eine noch günftigere 

Stellung hat, der jein Ausfommen hat ift frei, wenn es gleich 

Reichere giebt), noch iſt ein Schluß von der Unveräußerlichfeit 

der Freiheit auf ſouveräne Gewalt des Volkes zuläſſig. Die 
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Souveränetät bat nie dem Volke zugeltanden, jo dab es fte 

durch Veräußerung aufgegeben, fie ilt von Anbeginn beim ge— 

ordneten Staate, bei der verfaſſungsmäßigen Autorität, und 

die Somveränetät gehört nicht, wie die Freiheit, zu der „Be- 

ichaffenheit als Menſch“, gehört nicht zu den Rechten und 

Pflichten der Menjchheit). 

Uebrigens wenn Rouſſeau die unwiderrufliche Uebertra- 

gung der Gewalt auf den König von Seite der Volksmaſſe als 

eine Infonjequenz des Grotius befämpft, jo begeht er jelbit 

eben dieje Snfonjequenz, da er eine unwiderrufliche Uebertragung 

der Gewalt auf die Volfsmaffe von Seite der Einzelnen lehrt. 

In meiner „unveräußerlichen Freiheit" liegt es, daß ich mich 

audy der Geſammtheit der Uebrigen nicht unmideruflich binden 

fann, und wie Nouffenu jelbit für die erite Gründung des 

Staates Einftimmigfeit fordert, fo mühte er für jeden fünftigen 

Aft fie fordern, widrigenfalls Bertragsfündigung offen laffen. 

Beruht die ethiſche Geſtalt des Gemeinweſens bloß auf dem 

Willen der einzelnen Menſchen, ſo müſſen ſie dieſelbe auch wenn 

ſie wollen wieder aufheben können. Die Volksſouveränetät führt 

darum nicht bloß zur Anarchie, ſondern ſie iſt die Anarchie. 

In Rouſſeau's Darſtellung erſcheint nun das Syſtem der 

Revolution im ſtrengſten wiſſenſchaftlichen Gange der Deduktion. 

Im Leben löſte es ſich auf in eine Reihe einzelner Poſtulate, 

die aber nichtsdeſtoweniger in innerem unauflöslichen Zuſam— 

menhang ſtehen. Es ſind das bekanntlich die folgenden: 

Die Volksſouveränetät — daß die Geſammtmaſſe 

des Volks bez. die Mehrheit fortwährend als oberſte Autorität 

und Gewalt gelte, alle Obrigkeiten dieſelbe nur im Auftrag 

deſſelben beſitzen und deßhalb nach dem Willen des Volks 

*) Die nähere Beleuchtung der einzelnen Behauptungen Rouſſeau's ſ. 
in diefes Werks Il. Bande bei den betreffenden Materien. 
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derjelben wieder entkleivet, zur Rechenſchaft gezogen und be 

ſtraft werden fünnen. 

Die Demofratie — daß die Gefammtmaffe (alle Ein- 

zelnen) eben fo die oberſte Gewalt (Gejeßgebung) aud) wirklich 

(aktuell) und unmittelbar ausübe. (1793.) 

Die Freiheit — daß der Staatsbürger in feiner Freiheit 

nicht beichranft ſey außer jo weit es für die gleiche Freiheit der 

Uebrigen nöthig, alfo nicht zum Zwede öffentlichen Wohlſtandes, 

öffentlicher Sitte, öffentlichen Glaubens, dab daher feine Schranfe 

der Gutszertrümmerung, der Anſäſſigmachung, des Gewerbbe- 

triebs, der Seftenftiftung, folgerichtig auch des fittlichen Aerger— 

nifjes beitehe (Erklärung der Menichenrechte). Diejes Poſtulat ift 

nicht jowohl durch Nouffenu vertreten, jondern vielmehr durch 

?ode, durch die Nordamerifaner, durch Turgot und Andere. 

Die Gleichheit — daß auch in allen öffentlichen Ver: 

haltniffen jede Verſchiedenheit des Rechts je nach jüchlichen 

Lagen (3. B. Grundbeſitz), nad) Standes= und Berufsftellung, 

nach forporativer Zufammengehörigfeit aufhöre (Erklärung der 

Menichenrechte). 

Die Vernunftmäßigkeit — daß die vernünftige, d. 1. 

die von der jeweiligen Mehrheit als vernünftig erfannte Ein: 

richtung ſofort und unbedingt hergeftellt werde, ohne Rückſicht 

auf geichichtliche Zuftände und überlieferte Denkweiſe, obne 

Rückſicht auf erworbene Nechte, letztere nicht bloß weichen 

müfjen, jondern dem vernunftmäßigen Zuftande gegenüber über: 

haupt gar nicht als Nechte gelten fünnen. 

Die Abihaffung der Staatsreligion — daß ber 

Staat gleichgültig ſey gegen das religtöfe Bekenntniß, jeden 

Kultus geftatte, feinen als öffentlichen fanftionire, die Lebens— 

verhältniffe (3. B. Ehe) ohne Nüdficht auf geoffenbartes Gebot 

geftalte, den Bürgern ohne Unterjchied des religiöjen Befenntniffes 
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das gleiche volle politiiche Necht gewähre. Nur in diefer Hin- 

fiht hat Nouffeau ſelbſt eine abweichende Lehre. Wermöge 

jeines tiefern Blicks erkennend, daß der Staat ohne religtöfen 

Smpuls der Gefinnung nicht beitehen kann, aber von gleicher 

Abneigung gegen das Chriſtenthum wie die ganze Nichtung, 

fommt er auf das Nefultat: e8 müſſe eine Religion von Staats— 

wegen erfunden und eingeführt werden, die aber auch nur den 

Staat zum Zweck hat. Ihr gefammter Inhalt ift: dab es ein 

höchftes Weſen giebt, und die bürgerlichen Gejeße unter jeinem 

Schuß Stehen. Dieſe Neligion muß jeder annehmen bei Todes— 

Itrafe oder Verbannung, und eine andere darf im Staate nicht 

beitehen *). 

Das find die Poftulate, welche die Nevolution zu verwirk— 

lichen unternahm, es find diejenigen, in welchen bis auf Diele 

Stunde der Liberalismus fich bewegt, wenn er gleich der beite- 

benden Macht des Königthums gegenüber das Aeußerſte der 

Volksſouveränetät und Demokratie nicht herausfehrt und die 

folgerichtige Durchführung der individuellen Freiheit vielfach 

aufgiebt gegenüber dev Macht der natürlichen Lebensbedingun— 

gen, beſonders wo die materiellen Intereſſen es erheiichen. 

Mas vom Naturrecht gefagt iſt, muß natürlich eben jo gelten 

von diefem Syſtem, das nur die praftiiche Vollziehung des Natur— 

rechts iſt. Auch diefes hat fein Weſen in der Losreißung menſch— 

licher Freiheit von der höhern Macht und Autorität über ihr, in 

der Auflöfung des organiich gegliederten Staats zu einer unter— 

ſchiedloſen Maſſe, in der Nichtbeachtung der beftimmten verſchie— 

denen Lebensverhältniffe und ihrer innewohnenden Beitimmung. 

Auch bier auf dem praftiichen Gebiete verfehlt diefe Richtung 

ihr eignes Ziel. Sie macht die individuelle Freiheit zum ausjchlieh- 

*) ©. das letzte Kapitel von Rouſſeau's Contrat social. 
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lichen Prineip; aber mdividnelle Freiheit tft da nicht erreicht, mo 

die einmal eingeräumte Sphäre, das erworbene Recht, nicht ge— 

ſchützt iſt und wo ein Kolleftivweien, das ſouveräne Volf oder 

die, fo in feinem Namen handeln, die Anforderungen der Freiheit, 

wahre oder vermeintliche, mit unbegrängter Gewalt handhabt. 

Wie das Naturrecht zwiſchen zwei Fundamenten, der individuellen 

Freiheit und dem logischen Geſetze jchaufelt, ohne auf einem feite 

Stellung faffen zu fünnen, eben jo der Liberalismus als das 

lebendigere Syſtem zwiichen den beiden Fundamenten: indivi- 

dueller Freiheit und Gemeinwillen. Er fußt einmal auf der 

Ungeftörtheit des Smdividuums wie Turgot, Bayle und viele 

Führer von 1789, und kommt dann zur Ohnmacht, ja Auflöjung 

des Gemeinwejens, er fußt das anderemal auf der Macht des 

einheitlichen Volks, auf der Verbrüderung (fraternite), wie 

Rouſſeau, Nobespierre und die heutigen Socialiften, und zernichtet 

dann die individuelle Freiheit. Die Gliederung der Yebensver- 

hältniffe nach) einer höheren Ordnung, der Schöne vollendete Bau 

der Jittlihen Welt entgeht ihm überall, und damit auch das 

innere Maaß für die Freiheit des Einzelnen, für die Stants- 

gewalt, für alle die verjchtedenen Elemente des menschlichen 

Zuftandes. — Aber auch jener Fortichritt des öffentlichen Zuſtan— 

des, den wir oben als Folge des Naturrechts priefen, tft, wie fich 

von ſelbſt veriteht, durch dieſe praktiſche Geltendmachung feiner 

Prineipien und zwar vorzugsweile durd fie errungen worden. 

Ja das iſt noch die bejondere Frucht des Liberalismus, daß er 

nicht bloß bei Necht und Freiheit des Individuums jeine Wir: 

fung bejchließt, wie das Naturrecht, jondern fie auch auf das 

Bolt ald Geſammtheit ausdehnt. Der Gedanfe der Unverletz— 

barfeit der VBölferindividualitäten ift ein vühmliches (wenn auch 

vielleicht infonjequentes) Produft des Liberalismus, das Die 

naturrechtliche Deduktion nicht erreicht haben würde. Defgleichen 
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die Anforderung der aftuellen Selbitthätigfeit des Volks in 

Geſtaltung jeines öffentlichen Zuftandes. Das Naturrecht geht 

nur bis zur perfönlichen und bürgerlichen Freiheit; durch welche 

Negierungsform dieſe geſchützt werde, wenn nur auf fichere Weiſe, 

liegt zunächſt außerhalb feines Gebietes. Der Liberalismus 

geht fort bis zur politischen Freiheit, daß die Macht, die Gejeße 

feftzujegen, jelbit ein unveräußerliches Necht der Menſchen ift. 

Hier aber ift das ſchwere Mißverſtändniß, daß die wahre For- 

derung der Freiheit und Selbitthätigfeit des Volks, das Necht 

jeinen öffentlichen Zuftand zu wahren und mitzubeltimmen, in 

die faljche Forderung der Volfsjouveränetät, d. 1. des Nechts 

jeinen öffentlichen Zultand primär und ausichlieglich zu beftim- 

men, umgewandelt und daß das Volk jelbit nicht als geglie— 

derte Einheit, jondern als bloße Kollektion der Maffe aufgefaßt 

wird. Wenn fih die Nichtung von dieſem trüben Beiſatz ab- 

flärt, dann wird ſich dasjenige herausitellen, wa8 man im 

ächten Sinn ald liberal anguerfennen bat und worin die 

bleibende Frucht der Gedanfenentwidelung beiteht*). 

Anhang zum dritten Buche. 

Materialiitiihe Rechtsphiloſophie. 

Einen Öegenjat gegen die von Carteſius begonnene und 

mit Hegel vollendete rationaliſtiſche Nichtung bildet diejenige, 

welche man gewöhnlich die empirische zu nennen pflegt und 

die in England und Frankreich ihre Pflege erhielt. Hierbei 

wird „empiriſch“ in einer andern Bedeutung gebraucht, als in 

*) Berg. diefes Werks II Band bei den betr. Materien. 
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welcher oben die Nechtsphilofophte des Ariſtoteles empiriſch 

genannt wurde. Dort nemlicd) bezieht ſich der Ausdruck auf 

das Objekt, die vorhandene Erfahrungswelt; hier auf das 

Subjeftive des Erfenntnißmittels, die finnlihe Wahrnehmung. 

Dort jollte deßhalb „empiriſch“ den Gegenjat gegen das Ideale 

ausdrücden, d. 1. gegen eine erfüllte Anschauung, deren Inhalt 

aber einer andern, höhern, die wirklichen Bedingungen über: 

fteigenden Welt angehört; bier dagegen ift e8 der Gegenſatz 

gegen dad Nationale, gegen die reinen leeren Gedanfen: 

beftimmungen und Gedanfengejeße und überhanpt gegen das 

Denken. Es ift eine Nichtung gemeint, welche den Stoff und 

deſſen finnlichen Eindrud als das Uriprüngliche und injofern 

Einzige, hingegen die Bernunftform, ja allen Gedanfen, alles 

Geiltige bloß ald Wirkung deffelben betrachtet. Sie wird deß— 

halb viel richtiger als ſenſualiſtiſche oder, in ihrer auberften 

Durchführung, als materialiftiiche Richtung bezeichnet, denn 

als empiriſche. 

Locke's Lehre vom menſchlichen Erkennen *) legte nad) der 

dur Bacon gegebenen Vorbereitung den Grund diejer Nich- 

tung, noch auf rein theoretiichem, fontemplativem Gebiete. Wäh— 

rend die rationaliſtiſche Lehre alle Erfenntni aus der Vernunft 

(den eingebornen Ideen oder logiſchen Kategorien) ableitet, fo 

umgefehrt behauptet Locke, daß die Vernunft in diefem Sinn 

(als uriprünglich Eingebornes) gar feinen Beitrag unfers Er— 

fennens liefere, Jondern alles Erfennen aus Erfahrung, d. 1. 

durch Einwirfung des äußern ftofflichen Objekts auf unfere 

Sinne entitehe. Daß wir eingeborne Ideen, Vernunftkatego— 

rien, Artome haben, mittelft deren wir denken, läugnet Locke 

nicht, aber er hält dieje jelbft nur für ein Erzeugniß der finn- 

*, Locke de intellectu humano. 
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lichen Eindrücke. Er betrachtet den menjchlichen Geift oder 

Berftand als tabula rasa, die Qualitäten der äußern Dinge 

wirfen finnliche Eindrüde in uns, und diefe wieder ein Bild in 

jenem Leeren des Verſtandes (3. B. Ton, Farbe, Wideritand). 

Durch Kombination diefer Eindrücke und durch Abjtraftion aus 

ihnen bildet der Verftand die Verhältnißbegriffe, 3. B. aus der 

finnlichen Wahrnehmung ſucceſſiver Eindrücke bildet der Veritand 

den Begriff der Zeit, aus der finnlichen Wahrnehmung, daß 

ein Eindrucd durch den andern zu eriltiven beginnt, bildet ev den 

Begriff von Urfahe und Wirkung. Während aljo die Ratio— 

naliften die Vernunft abgejehen von aller Thätigfeit ihren In— 

halte nach als Duelle aller Erkenntniß betrachten, jo betrachtet 

Locke umgekehrt fie als völlig inhaltlos, und nur ihre Thätigkeit 

(Abftraftion, Kombination) joll aus den finnlichen Eindrücken 

die Erfenntniffe, ja jelbit die reinen Verhältnikbegriffe bilden. 

Sp entiteht alle Erfenntniß durch Senjation, und die Re— 

flerion (dieſe Veritandesthätigfeit) wird felbit bloß als eine 

innere Wahrnehmung, alfo im Grunde jelbit wieder ald Sen— 

jation gefaßt, wehhalb Kant bezeichnend jagt; „Yeibniß in: 

telleftuirt die Exrjcheinungen, jo wie Locke die Verftandesbegriffe 

ſenſificirt.“ Es ift dieſe Funktion des Verſtandes eigentlich auch 

nur eine pallive, das Denken ein matertelles Ding, das durd) 

materiellen Anftoß in Bewegung gejegt wird. Die höchſte Ge- 

wißheit ilt denn auch für Locke folgerichtig die Gewißheit des 

Iinnlichen Eindrudd und damit des Dajeyns Auferer Dinge, 

während umgekehrt für die Nationaliften diejes völlig in Zweifel 

geftellt und nur die logiſche Form ald das abjolut Gewilfe 

betrachtet wird. Die Durchführung diejes Gedanfens, der 

Aufbau aller oberjten Begriffe gemäß demjelben ift meifterhaft, 

ode überfieht dabei nur, daß finnliche Eindrüce, wie er fie 

Ihildert, gar nicht möglich find ohne Schon im Voraus vorban- 
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dene Vernunftbegriffe; jo z. B. um das Succefftve der Ein- 

drüde wahrzunehmen, muß man ſchon die Anſchauung der Zeit 

mitbringen; um wahrzunehmen, daß ein Eindruc „durch“ den 

andern beginnt, muß man jchon die Idee der Kaulalität mit- 

bringen, weßhalb denn auh Hume von diefem Standyunfte 

aus mit Necht dazu fortichreitet, den Kauſalzuſammenhang zu 

bezweifeln, indem Erfahrung des Nacheinander jchlechterdings 

niemald auch ein Durcheinander beweiſe. Ja dieſe Thätigkeit 

des Verſtandes, die er ohne Verſtandesinhalt an dem ſinnlichen 

Material vor ſich gehen läßt, die Abſtraktion und Kombination, 

Reflexion, muß ja doch ein Geſetz haben, und das wäre wieder 

eine eingeborne Idee, eine vom ſinnlichen Eindruck unabhängige 

Kategorie. 

Auf dem praktiſchen Gebiete nun führt dieſer Standpunkt 

nothwendig dahin, die Befriedigung und zuletzt die ſinnliche Be— 

friedigung als das letzte Ziel anzunehmen. Wenn der ſinnliche 

Eindruck die Quelle und die oberſte Wahrheit des Erkennens 

iſt, ſo muß er auch nothwendig die Duelle und oberſte Regel des 

Handelns ſeyn. Locke ſelbſt läugnet daher, daß es eingeborne, 

alſo an ſich nothwendige praktiſche Ideen gebe, die Tugend ſey 

anzupreiſen nicht weil ſie uns eingeboren, ſondern weil ſie nützlich 

iſt, und dem entſprechend iſt es der Zug der engliſchen Moral— 

philoſophen in ihrer großen Mehrzahl und der franzöſiſchen, 

welche dieſer Richtung folgen: daß Befriedigung, Wohlbefinden, 

Glückſeligkeit als ethiſches Princip angenommen, und ein ſelbſt— 

ſtändiger Werth, eine ſelbſtſtändige Nothwendigkeit des Guten 

aufgegeben wird. Mehrere derſelben, beſonders am Anfang der 

Theorie, von perſönlich edler Denkart, mildern das Reſultat 

des Princips, jo daß es nicht deutlich zum Bewußtſeyn fommt, 

dadurch daß fie eben eine Befriedigung durch das Gute, durch 

MWohlthätigkeit u. |. w. lehren. Das tritt aber im jpätern 
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Verlauf je mehr und mehr zurüc, und wird die finnliche Bes 

friedigung zum Mittelpunft der Ethik. Eben fo ſtuft ſich das 

manntgfach ab, wie weit die eigne Befriedigung (Egoismus) ald 

Grund (damit nicht nothwendig auch als Zwed und Inhalt) an: 

genommen wird, wie weit von vorn herein die gemeinjame Be- 

friedigung*). Die leßte folgerichtige Durchbildung des jenjualifti- 

ichen Princips zu einer geſammten Weltanichauung tft endlich 

das „Syitem der Natur" von Mirabaud. Nach ihm giebt 

es feinen Geist, das Univerfum oder die Natur ift nur Materie, die 

nach ihren nothwendigen Geſetzen wirft. Das ift in der That 

die unerläßliche Vorausſetzung, wenn Lode’s Erkenntnißtheorie, 

daß das Erkennen nur Wirkung finnlicher Eindrücke tft, richtig 

ſeyn joll. Es giebt alfo feinen Gott, die Vorſtellung defjelben ift 

eine Erfindung der Furcht oder der Unwiſſenheit. Der Menich 

ift ein durchaus materielles Weſen, das Denken eine Wirkung 

der materiellen Bewegung der Gehirnnerven, jeder Gedanfe 

entſteht nur durch die finnlichen Eindrücke der materiellen Ob— 

jefte. Mit dem Ende des irdiſchen Lebens iſt das menjchliche Yeben 

fir immer zu Ende, es giebt fein Fortleben als allein im Ruhme, 

in der Erinnerung der Nachwelt. E38 giebt feine Freiheit des 

Handelns, jede That ift eine nothwendige Wirkung der Anzie— 

hung und Abitogung. Gut oder Bös tft etwas, je nachdem 

es zum Glück, das heißt zur kontinuirlichen finnlichen Luft führt. 

Das Bee it deßhalb die Neligion, die, dur Strafen 

u Die Aufeinanderfolge der ſenſualiſtiſchen Moralſyſteme und ihre 
verschiedenen Fraktionen, deren Darlegung hier nicht die Aufgabe ift, giebt 
jehr gut Erdmann in feiner Gefhichte der neuern Philofophie. Es Tiegt 
übrigens diefen eudämoniftiihen Moralfyftemen die Wahrheit zum Grunde, 
daß nad) der ewigen Ordnung die Befriedigung der Perfönlichfeit nicht 
minder ein ſelbſtſtändiges abjolutes Ziel ift als die Erfüllung des höhern 
(göttlichen) Gebotes. Der Irrthum ift nur, daß hier diefe zum bloßen 
Mittel für jene gemacht, und daß meift die Befriedigung in das Wohl- 
befinden des Menjchen nach feiner empirisch-finnlichen Eriftenz geſetzt wird. 
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ſchreckend, den Genuß ftört, durch eine vorgehaltene Zukunft 

um die Gegenwart bringt. Die Parallele dieſer vollendeten 

materialiftiichen Anſchauung zur vollendeten rationaliſtiſchen, ſo— 

hin logiſch-pantheiſtiſchen Anſchauung im Nefultat tft unverfenn- 

bar. Statt Gott eine nothwendige gejeßmäßige ihrer felbft 

unbewuhte Bewegung, möge man fie Materie, Subitanz, logi— 

ches Geſetz, Idee nennen, feine Freiheit des Menſchen, feine 

Uniterblichkeit. Selbit die Verwerfung der Neligion als eines 

Unfittlichen bat ihre Parallele im pantheiſtiſchen Syftem, da 

Hegel die chriftliche Beicheidung des Willens für die höchfte 

Stufe des Unfittlichen erklärt”). Durch die Beichränfung des 

menschlichen Genuſſes greift das Chriſtenthum eben jo jehr in 

das Herz des matertaliftiichen Pantheismus, wie durch die Be— 

Ichränfung des menschlichen Denkſtolzes in das Herz des ratio- 

naliltiihen Pantheismus. Der Inhalt der Moral jedoch, wie 

ſich von ſelbſt verfteht, it zwilchen Nationalismus und Ma— 

rialismus von Grund aus entgegengeſetzt “). 

Was die Rechtsphiloſophie anlangt, ſo hat Locke ſelbſt 

keineswegs eine eigenthümliche, ſeinem empiriſchen Standpunkt 

entſprechende Rechtsphiloſophie geſchaffen, ſondern im Ganzen 

das Naturrecht, dieſes Erzeugniß der rationaliſtiſchen Richtung, 

das die damalige Zeitbildung erfüllte, angenommen und es nur 

im Einzelnen ſeinem empiriſchen Standpunkte gemäß modifi— 

cirt“*). Er macht wie die andern Naturrechtslehrer ven ein— 

zelnen Menſchen in jeiner Sonderung zum Princip der Rechts— 

ordnung, lehrt die uriprüngliche völlige Freiheit und Gleichheit 

*) Encyklop. $. 386 (neuefte Ausgabe Ill. 36) und Borrede zu 

Hinrichs' Religionsphilofophie. 
**) Bon dem pofitiven Mittelpunkt der Wahrheit über den beiden 

Richtungen ift gehandelt in diefen Werke II. Band I. Bud $. 22 umd 

29 und 37. 
**xx) S. Locke's oben angeführte „treatises of government.‘ 
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des Naturftandes und die Gründung des Staats durch Vertrag, 

und beichränft den Zwed des Staats auf den Schuß der 

Einzelberehtigung. Aber er fabt hiebei den Menjchen nicht 

rationaliftiich von Seite des reinen Willens, der abitraften 

Freiheit, wie jene; ſondern jenjualiftiich von Seite feiner ganzen 

finnlichen Griftenz. Demgemäß lehrt er für den Naturftand, 

alio vor der vertragsmäßigen Grrichtung ded Staates, ein 

Naturgefeß, das von vorn herein eben die ganze empirijche 

Einzeleriftenz des Menschen („Leben, Freiheit, Geſundheit, Be- 

ſitzthum“) enthält, nicht bloß einen allgemeinen Satz, aus dem 

erft durch Folgerung das eine und das andere gewonnen wird. 

Er lehrt insbefondere für den Naturftand die unmittelbare Gel- 

tung des Eigenthums. Während alle frühern Naturrechtslehrer 

das Eigenthum aus vertragsmäßiger Einführung ableiten, und 

auch Kant, der davon abgeht, es doch immer aus der wechſel— 

ſeitigen Anerkennung des Willens ableitet, deßhalb auch ſeinen 

Erwerb in der Willensäußerung (dev Decupation) findet; ſo 

dedueirt Lo de das Eigenthbum aus dem empirischen Bedürfniß, 

weil ohne dafjelbe bei Gemeinbefiß die Menichen ver Saden 

nicht gebrauchen fünnten (the use of men). Er jett dem- 

gemäß den Erwerb des Eigenthums in die Arbeit, als durch 

welche die Sachen eben dem Bedürfniß eines Menſchen dienend 

gemacht werden, nicht in die Decupation, durch welche bloß 

der Wille fich ausdrückt, und erkennt urſprünglich auch eine 

Gränze des Gigenthbumerwerbs an der Möglichkeit der Bear— 

beitung und der Verwendung für das eigne Bedürfniß. Un— 

begränzter Eigenthumserwerb habe nur da Sinn und Zweck, 

wo Handel und Wandel und das Taufchmittel des Geldes befteht, 

und dieß alle werde allerdings exit durch Vertrag begründet *). 

*) Beide Beziehungen (Kant’8 und Locke's) zufammen geben die 
Wahrheit. ©. diefes Werkes zweiten Band Bud) III. 8. 22 u. 29, 
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Endlich lehrt Locke bereits für den Naturftand und daher jedem 

Einzelnen zuſtändig ein Strafrecht gegen den, welcher 

das Naturgeſetz übertritt. Auch dieſes gilt unmittelbar kraft 

jener vollen empiriichen Griltenz des Menfchen und zu ihrem 

Schutze und bedarf nicht erit vertragsmäßiger Einführung, das 

ift der Einwilligung des zu Beitrafenden. Ja die Errichtung 

des Staates iſt ihm jelbit nichts Andres als daß jeder auf 

die Ausübung dieſes uriprünglih ihm zufommenden Straf- 

vechtes verzichtet und vielelbe von der Gemeinjchaft ausüben 

läßt. Deßhalb theilt fi auch, wie er ausführt, die Staats- 

gewalt grundjäglich in die beiden Funktionen, die geſetzgebende 

und die vollziehende; jene nemlich beſtimmt die Gejeße, deren 

Verletzung Strafe nach ſich ziehen joll, diefe fügt die Strafe 

zu. Solder Strafihuß aber für die Einzelberechtigung, welche 

die Sämmtlichen nun ftatt des Einzelnen ſelbſt üben, und nichts 

Andres, it das Weſen und die Bedeutung des Staates. Wäh— 

vend die Übrigen (rattonaliftiichen) Naturrechtslehrer erfüllt find 

von dem Sdealen, daß der menjchliche Wille (abgejehen von 

jedem Inhalt und Gegenftand) allein Urjache der menfchlichen 

Zuftände ſey, jo Lode von dem Nealen, daß der Menich in 

jeiner finnlihen Exiſtenz geihüßt und unabhängig ſey, und 

insbejondere daß das, was empiriich die Grundlage derjelben 

bildet, das Beſitzthum, geihüst jey. Deßhalb ift das Haupt- 

mittel bei jenen der Vertrag, als in welchem ſich der reine 

inhaltlofe Wille bewährt, bei Locke dagegen das unmittelbar 

dem Menſchen zufommende Eigenthum, das unmittelbar dem 

Menſchen zufommende Necht, durh Strafe und Vorbeugung 

da8 Seine zu ſchützen. Charakteriftiih für den empirischen 

Standpunft Locke's iſt auch noch das, daß er für die Dauer 

des ehelichen Bandes, im Gegenjate wechjelnder Geſchlechts— 

vermichung, „zwar nicht als den einzigen, aber doch als den 

21* 
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hauptſächlichen Grnnd“ das Erforderniß des Zujammen- 

bleibens der eltern für die Erziehung der Kinder angiebt. 

Auch fommt ex nicht, wie die andern Naturrechtslehrer, in 

Berlegenheit, die väterliche Gewalt zu begründen. Gerade die 

empiriiche Exiſtenz der Kinder erheiicht diefe Gewalt, während 

der Gedanfe des Willens der Kinder, den Die andern zu ihrem 

Prineip haben, fie ausjchließt. Dieſem Standpunft gemäß bleibt 

auch Locke für immer und grumdiäglic von Rouſſeauſunter— 

ichteden, obwohl er in der Lehre von der Bolfsjouveränetät 

gegenüber der königlichen Gewalt die nächite Vorftufe zu ihm 

it. Locke fteht nemlich immer feſt auf der Unabhängigfeit der 

Einzelexiſtenz in ihrem beftimmten, finnlid) gegebenen Umkreiſe, 

diefev muß das Gemeinwejen dienen; während Rouſſeau fie im 

allgemeinen Willen als ununterichiedener Einheit untergehen 

läßt. Der bloße abftrafte (wenn auch nur jelbitfüchtige) Wille 

der Einzelnen kann zujammenfliegen zu jolchen gleich inhalt- 

Iojen allgemeinen Willen, dagegen die finnliche Exiſtenz der 

Einzelnen bleibt immer gejchteden. Bei Lode ift es deßhalb 

nicht der gemeinfame Wille, auf welchen der Nachdruck gelegt 

wird, jondern das gemeinfame Gejeß, die Megel (standing 

rule), nach welcher die Einzelrechte gejchüßt find, und der un— 

parteiiſche „Nichter auf Erden”, der bei Streit über die Anz 

wendung entjcheidet. Diejes bildet ihm den Gegenjaß gegen 

den Naturſtand, nach welchem jeder Einzelne die Negel fich 

jelbit giebt, und gegen den Abjolutismus des Königs, nad 

welchem diejer allein die Regel giebt und anwendet. Es iſt 

das ein Zug, der jehr charakteriftiich den Engländer unter 

Icheidet von dem Franzoſen. Wenn Lode auch zufolge philo— 

ſophiſcher Abjtraftion nicht die überfommenen Gejeße und die 

erworbenen Nechte vertritt, wie Burke, ſo vertritt er doch 

immerhin beitimmte unverbrüchliche Gelege und die Sicherung 
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einer beitimmten rechtlichen Erijtenz, nicht den imaginären An— 

theil an einen ſouveränen geſetzloſen Kolleftivwilfen. 

Inſoweit äußert ſich der Einfluß des ſenſualiſtiſchen Stand- 

punftes auf die Nechtsphilofophte bei Locke. Eine folgerichtige 

und radikale Durchführung deffelben, und deßhalb auch nad 

jeiner äußerſten Geſtalt als Materialismus, geben einmal das 

Syitem Benthams, das mehr ijolirt als individuelle Kon— 

ception dafteht (beionderd bemerfenswerth durch jeine Verwer— 

fung der Menjchenrechte und der übrigen rein formalen Lehren 

des rattonaliftiichen Syftems, denen er das materielle Wohl, 

den Nutzen gegenüberftellt), jodann aber die neueren franzöfiichen 

Socialtheorien in allen ihren Fraktionen: Kommunismus, 

St. Simonismus, Socialismus. — Der innerfte Brenn- 

punft diefer Theorien tft nemlich fein anderer, als daß ver 

Genuß der höchſte und lebte Zweck des menschlichen Lebens ift, 

und deßhalb auch das menſchliche Gemeinwejen feine andere 

Aufgabe und Nichtihnur hat, als jedem den gleichen und den 

höchſtmöglichen Genuß zu verichaffen. Durch die rationaliftiiche 

Rechtsphiloſophie war das vollbracht, daß die Menjchen nicht 

unter einer etbiichen Gottgebotenen Drdnung und daher alle 

mit gleichen, mit unveräußerlich gleichen Anjprüchen ſich gegen- 

überftehen. Sie faßte aber ald Inhalt diefer Anſprüche nur 

die abftrafte Freiheit, jey e8 die freie Bewegung in der indis 

viduellen Sphäre wie das Naturrecht, jey es die gleiche Theil— 

nahme an der Gemeinbeherrichung wie der Rouſſeau'ſche Libe- 

ralismus. Da war denn jchon mit voller Wahrheit zu ent- 

gegnen, daß es wenig mit dieſer abjtraften Freiheit und abjtraften 

Gleichheit gethan jey, wenn durch die Ungleichheit des Befites 

die wirkliche Lage der Menfchen verjchieden, für den einen 

Ueberfluß, Glüd, Freiheit, für den andern Mangel, Noth, Ab— 

hängigkeit iſt. Es war eine richtige Entgegnung, daß wenn 
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wegen der gleichen Natur des Menjchen feiner an Macht und 

Einfluß etwas vor dem andern voraus haben dürfe, eben jo 

jehr auch an Lebensgenuß, an Beſitz und Bildung fein Vorzug 

beitehen dürfe. Sch habe in der eriten Auflage dieſes Buches 

(1830) dem Naturrecht diejelbe Entgegnung gemacht, ald wir 

in Deutjchland noch nichtd von den Soctaltheorien wußten *). 

Wird nun vollends mit deutlichem Bewußtſeyn die finnliche 

Befriedigung als das letzte Ziel der Dinge betrachtet, jo er- 

giebt fich mit Nothwendigfeit eine Lehre von dem menschlichen 

Gemeinwesen, nach welcher daſſelbe feine andere Aufgabe hat, 

als durch Arbeit Genußmittel zu verschaffen und fie jo zu vers 

theilen, dab der Gennß der gleiche iſt. Die Genuß verichaffende 

Arbeit iſt die höchſte Beichäftigung des Menjchen, der Hand- 

arbeiter der oberite Stand. Das Genießen ilt die Erfüllung 

der Beſtimmung unſeres Dafeyns, und nur das bleibt noch als 

Sittlichkeit, vielmehr ald Schein der Sittlichkeit, daß des eignen 

Genufjes unbejchadet der Genuß Säimmtlicher angeftrebt wer- 

den joll. Die Begeilterung für den gleichheitlichen Genuß iſt 

das einzige Erwärmende in dieſer materialiltiichen Lehre, wie 

die Begeifterung für die gleichheitliche Theilnahme an der ober- 

ten Gewalt das Erwärmende an der vationaliftiichen Revolu— 

tionslehre it. Dagegen alles, was Erfüllung eines höhern 

Gebotes über den Menjchen ift, Die Heiligfeit der Ehe, die 

Handhabung der Gerechtigkeit, die Sammlung und Erhebung 

des menschlichen Gemüths für ein Meich über dem irdiſchen 

Genufje, and die Erhaltung der Anitalten der Religion und 

der Bildung die darauf hinführen, die Befeſtigung eines Anſe— 

hens umd einer Gewalt, die eben ald Organ diefer höhern 

*) ©, diefes Bandes erfte Aufl. ©. 197. 
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oder anderer Obrigkeit, alles das hat feine Stätte in diefer 

Drgantlation des Genuſſes. 

Was für den vattonaliftiichen Standpunft das nackte, feiner 

Beſtimmung tm fittlihen Weltgangen entfleidete Recht ift, das 

ift für den matertaliftiihen Standpunft der Genuß. 

Der Socialismus Fonriers und der Diftributismus 

St. Simons find nicht ganz folgerichtig, indem fie dem 

Schickſal, d. i. der größeren Arbeitsbegabung eines Menschen 

vor dem andern, oder auch ver Gerechtigkeit, daß die größere 

Anftrengung mit mehr Genuß belohnt werden folle, noch ein 

Feld der Ungleihmachung übrig laffen, was ſich mit ihrem ober- 

jten Axiom, dem gleichen Genußanſpruch der menjchlichen Natur, 

nicht vereinbart. Daſſelbe gilt von Proudhon’s Lehre, unter 

Beibehaltung des gejonderten Eigentbums und. Erwerbs den 

Lohn nicht zwar dem Werthe des Erzeugniſſes johin der Ar— 

beitöbegabung, aber doch nad) der aufgewendeten Arbeitszeit 

zuzuwenden. Die folgerichtige Durchführung des Standpunftes 

giebt der Kommunismus. In der That die Feindichaft gegen 

das Eigenthum mußte das Endergebniß der materialiſtiſchen 

Richtung ſeyn, die mit Locke dem Keime nach begann. Denn 

Eigenthum iſt ja eben ein Gedanke, ein Rationales, nicht Sen— 

ſualiſtiſches. Entkleidet man das Vermögensverhältniß der ra— 

tionalen Beimiſchung, ſo bleibt eben nichts übrig als der Genuß. 

Im Kommunismus iſt folgerichtig der ganze Gedanke des Rechts 

grundſätzlich aufgegeben. Nicht einmal mehr die Klugheits— 

gerechtigfeit der Socialtheorie, daß der geichiektere und fleißigere 

Arbeiter mehr haben jolle, bleibt übrig. 

So find es denn die vier Yolungsworte: Nieder mit dem 

Chriſtenthum, dem Königthum, der Ehe, dem Eigen— 

thum, mit welchen die matertaliftiiche Weltanſchauung fich auf 

den praftiichen Gebiete in unseren Tagen folgerichtig vollendet 
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bat. Die Soctaltheorien und insbejondere der Kommunismus 

haben eben mit der materialiftiihen Philoſophie (Lode, Helves 

tius u. ſ. w.) Ernft gemacht, wie die Sidney-Rouſſeau'ſche 

Revolutionstheorie mit der vationaliftiihen Philoſophie (Car— 

tefius, Grotius u. j. w.) Ernſt machte. 

Hiermit iſt jedoch dieſe Richtung nur von Seite ihrer Zer— 

ftörung — und das ift unläugbar die ohne allen Vergleich vor- 

herrihende Seite — bezeichnet. Sie zeritört das Reich Gottes, 

die fittliche Lebensordnung. Aber fie hat dennoch auch einen 

Kern der Pflanzung, ähnlich wie das Syſtem der Revolution. 

Die Freiheit, die gleichheitliche Freiheit der Menſchen iſt auch 

ein Theil der fittlichen Ordnung, wenn aud) nicht der alleinige, 

und es war eine Aufforderung fie geltend zu machen, gegen— 

über der Ueberhebung einer einzelnen Klaffe und der Nieder: 

drüdung, ja zum Theil entwürdigenden Niederdrüdung des 

zahlreichern Beftandtheils des Volks. Eben jo ilt die materielle 

Befriedigung und die Zutheilung der notwendigen Befriedigung 

für jeden Menſchen gleichfalls ein Theil der fittlichen Ordnung, 

und es iſt eine Anforderung fie geltend zu machen, namentlich 

in Zuſtänden des übertriebenften Ueberfluffes auf der einen und 

des Außeriten Mangel auf der andern Seite, wenn fie aud 

bier nicht in dem rechten Sinn geltend gemacht wird. Durd) 

den Liberalismus find die unabhängigen Menſchen, die Befiter, 

zur Anerkennung ihrer Würde und ihres gebührenden Antheils 

an Geftaltung des Gemeinweiens gefommen; die Socialtheorie 

wird wenigitend mit ein Anitoß ſeyn, daß die Nichtbeiiger zu 

dem ihnen gebührenden Maaß der Lebensbefriedigung gelangen. 

Wie es jett eine Unmöglichkeit iſt, daß der Adel eine Stellung 

zum Bürgerftand einnehme wie vor der Revolution, jo wird 

es dereinit unmöglich jeyn, daß man die Kinder in den Fabrifen 

verfümmern, die Arbeiter durch Ueberbürdung aufreiben laffe, 
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oder den Arbeitöluftigen einem Schiefale überlaffe, ohne jede 

öffentliche Fürforge. Darum muß man der vationaliftiichen 

Naturrechts- und Nevolutionstheorie wie der matertaliftiichen 

Soctaltheorie im Ganzen ald verkehrten und verderblichen 

Lehren entgeygentveten, aber man darf Die bedeutenden Züge der 

Wahrheit, oder doch die wahren Miotive, die fie in fich ſchließen, 

nicht verfennen, mar muß ſuchen einer auf die Wahrheit ge- 

gründeten Totalanjchauung des menschlichen Gemeinweſens dieſe 

Züge anzueignen. Der pofitive Gewinn, welchen die vationa- 

liſtiſche Ethik und Nechtsphilofophte gebracht hat, ift in den 

frühern Kapiteln überall herausgeftellt worden. In Beziehung 

auf die Soctaltheorien habe ich daffelbe in dem zweiten Bande 

dieſes Werks, wo fie überhaupt näher charakterifirt und geprüft 

find, verfucht. Die Bedeutung und daher auch die Wahrheits- 

züge der Socialtheorien find aber nad) der Natur der Sache 

minder ethiicher und rechtsphilojophticher als nationalökonomi— 

icher Natur. Aus diefem Grunde ilt auch auf ihre detatllirtere 

Darftellung in einer Gejchichte der Nechtsphilojophie zu ver- 

zichten. Sie bleibt füglich einer eigen Unterfuchung und Aus— 

führung vorbehalten *). 

*) ©. II. Band diefes Werks 1. Abtheilung III. Bud 8. 31 folg. ı. 
IT. Abth. 8. 22 folg. (Anm. zur IV. Aufl. Eine noch eingehendere Dar- 
ftellung der Socialtheorien ift jet durch Beröffentlihung von Stahl’s 
Borlefungen über die Parteien in Staat und Kirche. Berlin 1868. 2. Aufl. 
gegeben.) 
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Bragmatifche Rechtsphiloſophie. 

Erſter Abfiıhnitt. 

Der tieren Par eee 

(Macchiavelli und Montesquien.) 

Trennung des Naturrehts und der Politif und Grund derfelben. — Macchiavelli. — 

Die Eonftitutionelle Theorie Lode's und Montesquiews. — Ihr Werth und ihre 

Einfeitigfeit. — Betrachtungen über den mechaniſchen Schuß der Bolfsfreiheit 
fowoht als der Regierung. — Montes quieu's wiſſenſchaftliche Größe im All— 

aemeinen. 

6; it eine Eigenthümlichfeit der neuern Zeit, daß ihre Staats— 

lehre (das Naturrecht) und ihre Staatsfunft (die vorzugsweiſe 

jogenannte Politik) zwei völlig geichtedene Wiſſenſchaften find. 

Dieſe Trennung it das Werk des Getites, welcher in dieſer 

Periode die Wiſſenſchaft beberricht. Das Ethos wird in der 

Vernunft geiucht, diefe hat aber feine Macht über die Be— 

gebenheiten und den natürlichen Erfolg; was die Auferlichen 

Verhältniſſe fordern und abnöthigen, ftimmt gar nicht mit ihrer 

Konſequenz überein, verhält fich feindlich gegen fie, die Rückſicht 

auf diejelben kann daher nicht Sache der Ethik des Staats 

jeyn. Diejenigen auf der andern Seite, welche aus dem na— 

türlichen Erfolg der Handlungen und Nechtöinititute Marimen 

für die wirklichen Einrichtungen und Staatsgefchäfte juchen, 
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müfjen dadurd aufgeben, was aus jenen abitraften Principien 

folgt, oder ſehen ſich doch gar nicht veranlaft auf diefelben 

zurüczugehen. Eine andere Duelle des Ethos aber bietet ihnen 

die Zeit nicht, höchſtens tt das wirffam, wovon gerade Die 

Perjönlichkeit des Staatsmannes als von einem erhabenen Ziel 

erfüllt ift. Die eine Macht, von der zugleich alle reale Wir- 

fung und jedes ideale Ziel ausgeht, ift aufgegeben. Was die 

fittlihen Vorſchriften ertheilt, die Vernunft, hat daher feine 

Macht über die Begebenheiten, und was die Begebenheiten 

fenft, die Natur, ift gleichgültig gegen die fittlichen Vorſchriften. 

Dadurch find Naturrecht und Politif ohne alle Berührung, ja 

völlig heterogene Wilfenichaften. Das Naturrecht beichäftigt 

fich bloß mit Ableitung aus allgemeinen Grundfäßen, der Ver: 

nunftmäßigfeit ohne Nüdficht auf einen Erfolg im Leben, auf 

Zweckmäßigkeit, die Politit bloß mit der Zweckmäßigkeit ohne 

Unterfuchung der VBernunftmäßigfeit dev Zwede. Die Nejultate 

des Naturrechts oder des Fiberalismus, der ja nur feine praf- 

tiihe Ducchbildung it, haben deßhalb den Charakter ftarrer 

unbiegfamer Konſequenzen, abjoluter Gerechtigfeitsgebote, fie 

find bloß ftaatsrechtlicher nicht politischer Natur; die Nefultate 

der Politif dagegen haben den Charakter willfürlicher außer: 

licher Mittel und Veranftaltungen. Eine organische Wiſſenſchaft, 

die von der innen Beitimmung der Lebensverhältniſſe ausginge, 

wäre nothwendig die Wilfenjchaft zugleich der Vernunftmäßig— 

feit und der Zweckmäßigkeit. An ihre Stelle tritt hier auf der 

einen Seite eine abitrafte Rechtsphihoſophie, auf der 

andern Seite eme mechaniſche Staatsfunft. 

Ungeachtet dieſer Trennung aber find fich doc) das Natur— 

recht und die neuere Politif im Sunerften verwandt. Zur Ab» 

ftraftion von allem, was da tit, konnte freilich eine Forichung 

nicht gelangen, die gerade darauf ausgeht, zu beobachten, welches 
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der Erfolg der Geſetze nach der wirklichen vorhandenen Natur 

der Menfchen, ihrer Handlungsweiſe und Schidfnle jeyn möchte. 

Allein das Princip der neuen Weltepoche mußte auch in dieſer 

Richtung analoge Wirkungen wie im Naturrechte hervorbringen. 

Die nächſte iſt die, daß die natürlichen Folgen der Inſtitute bloß 

in Beziehung auf ſubjektive willkürliche Zwecke unterſucht wer— 

den. Es iſt ein ganz anderer Sinn, mit welchem Ariſtoteles 

und mit welchem die neueren Politiker den Gang der menſchlichen 

Begebenheiten beobachten. Jener ſucht ihm das Geſetz, das in 

ihm ſelbſt liegt, abzulernen, den Willen der Natur aus ihm zu 

finden, um daraus erſt das Ziel zu erhalten, welches er ſich 

ſelbſt vorſtecken fol. Dieſe hingegen wählen ihr Ziel nach 

Willkür und Zufall, es iſt wenigſtens keine Unterſuchung mehr 

darüber, und ſie wollen von der Natur nur lernen, wie ſie 

dieſelbe gebrauchen müſſen für ihr Vorhaben. Sie wollen 

nicht ſich der Natur unterwerfen wie Ariſtoteles, ſondern um— 

gekehrt die Natur ihrem Willen unterthänig machen. Man 

fann die Weiſe des Ariſtoteles die teleologiſche, die der 

nenern Politifer die pragmatifche nennen. — — Dad 

Aeußerſte in dieſer Nichtung erreichte Machiavelli. Sein 

Wahlſpruch it wirklich: „gerecht it, was zu meinem Zwecke 

führt.“ Vor Macchiavelli's empörender Gleichgültigkeit gegen 

das Sittliche bewahren Montesquten die eigne Ehre und 

die feiner Nation. Allein das beliebige Wählen in Zweck und 

Mittel ift das Weſen der Richtung und durchdringt daher auch 

ſeine wiſſenſchaftliche Tchätigfeit. Was feinen Zweck in ſich 

ſelbſt trägt, erſcheint bet ihm vielfach als Mittel für Anderes, 

Ja ſelbſt die politiiche Freiheit behandelt er als einen Zwed 

den fi) die Staaten ſetzen können, nicht den fie fich jeßer 

müfjen. 

Die erite Epoche für die neuere Politik begründet Mac 
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hiavelli’s Bud „vom Fürften”*). Es ift ein Syſtem wohl- 
bevechneter und energiicher aber vielfach verabicheuungswürdiger 
Rathſchläge zur Befeftigung fürftlicher Gewalt. Macchiavelli 
fennt nur ein WVerwerfliches: die Schmach, zu wollen und nicht 
zu vermögen. Man hat deßwegen gezweifelt, ob fein Bud 
vom Fürſten im Exnfte gemeint ſey. Es herrſcht aber in ibm 
kein anderer Charakter als in den Discorſi und den florentini= 
hen Geſchichten. Auch in den letztern wird nie der Meuchelmord 
mipbilligt, jondern nur der Mangel an Entjchloffenheit und 
Geſchick in feiner Ausführung. Italien war damals nicht nur 
am edlern Gefinnungen, jondern felbft an den gewöhnlichen Tu— 
genden der Mechtlichfeit und Treue völlig leer. Nur dafür war 
noch DBegeifterung: entweder von Andern nicht beherricht zu 
werden, oder über Andere zu herrſchen. Um dieſe beiden Pole 
dreht fih Macchiavelli's Staatsweisheit. Wie in feinen Dig- 
corft alle andern Rückſichten verichwinden gegen die Erhaltung 
dev republifaniichen Verfaffung, jo in diefem Buche gegen die 
eine Tendenz: die Befeftigung fürftlicher Gewalt. Er nimmt die 
menschlichen Dinge nicht wie fie jeyn Sollen, jondern, nach feinem 
eignen Ausdrude, wie fie find; wir dürfen jagen: wie fie in der 
Entartung, welche ihn umgab, waren. Er empfiehlt dem Fürften, 
die Abkömmlinge verwandter Dynaftien aus dem Wege zu räu— 
men; unterjucht, wann es ihm gut jey fein Wort zu halten, wann 
nicht, wie Einer, der durch Verbrechen auf den Thron gelangt 
it, es anzuftellen habe um ihm zu behaupten, und findet in 
Cäſar Borgia fein Ideal des Fugen Fürften. Es ift un: 
gerecht, wenn Schlegel und Andere den politiihen Charakter 
Macchiavelli's aus antiker, namentlich römischer Bildung erklären. 
Die Eriheinung ift im Gegentheil ein Ergebni des neuern 

*) Macchiavelli „il prineipe“ 1513. 
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Geiftes, diefe Willfür der Zwede und Nüdfichtslofigfeit der 

tittel ift der römtschen Welt durchaus fremd, ihrer Sinnesart 

it Macchtavellt jo wenig verwandt, daß er jogar die römischen 

Begebenheiten häufig mißverfteht. Selbſt fein künſtleriſcher 

Sharafter als Nedner und Geſchichtsſchreiber it nicht römiſch. 

Ihm fehlt das Gehaltene, das ſtolze Maaß der römiſchen Dignitas; 

dafür zeichnet ihn die florentiniſche Glut und Lebendigkeit aus, 

es reihet fih That an That, nivgend ein ruhender Stoff, nichts 

Derichwimmendes, jo wie am füdlichen Himmel die Gegenſtände 

fich ſcharf begränzen und Tay und Nacht Jich folgen ohne Däm— 

merung. — — Ihre tiefere Begründung, wenn auch nicht ihre 

Vechtfertigung, hat Macchiavelli's Lehre in dem Entwicdelungs- 

trieb des öffentlichen Zuftandes jener Periode, und das verichaffte 

ihr auch die große nachhaltige Wirkung. Es war die Zeit, daß 

die Zeriplitterung der Nation in Mdelsherrichaften zu Ende 

gehen und ein Starkes Königthum als einheitliche Macht des 

Staates aufgerichtet werden jollte. Ganz bejonders mußte die 

Sehnſucht danach in Stalten erwachen, das durd die Unabhän— 

gigfeit, Bedrückung und Wechjelbefehdung der Großen im äußer— 

ten Verfall war. Dieß nun it es, was Macchiavelli anftrebt, 

wenn gleich nicht durch erlaubte Mittel. Er nimmt diejelbe 

Stellung auf dem theoretischen Gebiete ein wie Ludwig Al. 

auf dem praftiichen. Es wurde damit das erite Fundament 

des neuern Staatenbaues gelegt. | 

Dem politischen Syſteme Macchiavelli's folgte ein anderes 

mehr wilfenichaftliches, indem es nicht Die Zweckmäßigkeit der 

Regentenhandlungen, jondern Die Zweckmaßigkeit der dauernden 

bürgerlichen Einrichtungen zum Gegenitande hat. Seine Be- 

gründer find Lode und Montesquieu“). Es it das die 

*, Locke two treatises of government 1680, treat. II. Mon- 
tesquieu de l’esprit des lois 1748, livre XI, chap. 1—7. 
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jogenannte Eonftitutionelle Theorie, ein Syſtem zu Gun- 

iten des Volks, wie das Macchiavelliitiiche zu Gunften des 

Fürften. Dennoch jchließen beide jehr wohl ineinander in ihrer 

ſtufenmäßigen biftoriichen Folge, da auch die wirkliche Staaten- 

bildung mit der Koncentrirung aller Gewalt im Fürften begann 

und dann zur Betheiligung der Nation an diefer einheitlichen 

Gewalt Fortichritt. Macchiavelli und Montesquten zufammen 

geben das Bild des nenern Staats, jedoch nach dem allgemeinen 

Charakter der willenichaftlihen Auffaffung in diefer Periode 

nur von ſeiner mechaniſchen Seite. 

ode ift der erfte Erfinder ver fonftitutionellen Theorie, d. t. 

der Lehre von der nothwendigen Theilung der gejeßgebenden 

und der erefutiven Gewalt. Bei ihm ift diefelbe auf der Baſis 

des Naturrechts und der Volksſouveränetätslehre aufgetragen. 

Er gelangt nemlich zu ihr durch den Gedanken, daß nur das 

Volk jelbit fich Gejeße zu geben befugt tft und der König deß— 

halb feiner Hauptitellung nach nur Exekutor der Gejeße jeyn 

kann. Es berubt bei ihm deßhalb noch die Lehre weniger auf 

mechantjcher Berechnung als auf grundſätzlicher Nothwendigkeit, 

fie iſt weniger politisch als vechtsphilofophiich, und Locke ift darum 

eben jo jehr Vorgänger Rouſſeau's als Montesquieu's. 

Eben deßhalb bat er fie aber nicht nach jener poliſchen oder 

mechanischen Seite hin zu der Durchbildung und Determination 

gebracht wie Montesquten, und wenn Locke auf die Auffaffung 

der englischen Nation von ihrer Verfaſſung und dadurd auf 

dieje jelbft einen mächtigen Einfluß geübt hat, jo hat dafür 

Montesquieu nachher aufdem Feltlande die allgemeine wiſſen— 

ichaftliche Anficht beftimmt und tt das Banner geworden für 

eine Partei des Konftitutionalismus im Unterichiede des 

Liberalismus. Er hat ein Syftem vollendet, das einen 

langen Zeitraum hindurch die alleinherrichende politiiche Lehre 
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geweſen, gleichwie das Naturrecht die alleinherrichende vechts- 

philofophiiche Lehre. Es ift diefes Syitem darum füglich in 

jeiner Geftalt bei Montesquieu dazulegen. 

Staaten haben, lehrt Montesquteu, außer dem allgemeinen 

Zweck der Selbiterhaltung noch einen beiondern (particulier) 

Zwed, den fie fich jeßen, jo die Nömer die Eroberung, die Inder 

die Neligion, die Chineſen die öffentliche Ruhe, die Marſeiller 

den Handel. Sp kann ſich denn auch ein Staat die politijche 

Freiheit als beiondern Zweck ſetzen; dieß that der englilche, 

und die Grundläße jeiner Verfaſſung find die allgemein noth— 

wendigen für politiihe Freiheit. Die politiiche Freiheit iſt nach 

Montesquien die Unabhängigkeit und Sicherheit des Einzelnen, 

in der Sphäre, welche die Gejeße ihm einräumen, nicht geitört 

zu werden. Sie kann daher nur durd) eine Einrichtung erreicht 

werden, welche den Mißbrauch der Staatögewalt unmöglich 

macht. Dazu muß die Gewalt nach ihren verichiedenen Zweigen 

an verichiedene Subjekte vertheilt jeyn, jo dab dieſe fich gegen— 

jeitig in Schranfen halten (il faut, que par la disposition 

des choses le pouvoir arrete le pouvoir). Unter diejer wech- 

jeltigen Hemmung der Gewalten bleibt dann der Einzelne in 

jeiner gejeßlichen Sphäre gefichert. Die Bereinigung der drei 

Gewalten, der geießgebenden, richterlichen und vollziehenvden, 

vernichtet, ihre Trennung begründet die Freiheit. Das erite Er— 

forderniß tft die Abjonderung der richterlichen Gewalt, fie befteht 

auch bereits in allen europäischen Staaten. Das andere Er- 

forderniß aber ift die Trennung der legislativen und erefutiven 

Gewalt, und das tt das innerite Princip der engliihen Ber: 

faffung, auf welchem dort die politiiche Freiheit beruht. Die 

legislative Gewalt muß einer Berfammlung von Bolfsrepräfen- 

tanten, die erefutive Gewalt einem Individuum, einem Monarchen 

zufommen, theils weil nur das Wolf berechtigt ift, ſich Geſetze 
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zu geben, und dieß unmittelbar jelbit zu thun nicht vermag (hier 

Ipielt auch Montesquieu in die Naturrechtstheorie hinüber), 

theilö weil eine Berfammlung geeigneter ift zur Berathung, ein 

Individuum geeigneter zu thätiger Entſchließung und augenblicd- 

licher Handlung (resolution active, action momentande). Die 

legislative Gewalt muß ſelbſt wieder in zweit Körper mit wech- 

jeljeitigem Verhinderungsrecht ſich theilen: den einen bilden die 

aus allen Klaffen gewählten Abgeordneten, ven andern die oberite 

Klaſſe „ver durch Geburt, Neichthum, Würden Ausgezeichneten“ 

in erblicher Weife, ſowohl um dieje Bevorzugten gegen die Mehrzahl 

der Andern zu jchüßen, ald um eine neue wechjeljeitige Schranfe 

innerhalb der Gewalt aufzurichten. Die erefutive Gewalt nun 

(der Fürft) kann nur dadurch wirkfam eine Schranfe bilden ge— 

gen die legiölative, daß fie auch einen negativen Antheil an der 

gejeßgebenden, d. i. ein Veto erhält, außerdem könnte ja die 

gejeßgebende Berfammlung durch ein Geje fie ſelbſt abjchaffen. 

Auf der andern Seite fann die gejebgebende Gewalt nur das 

durch wirkſam eine Schranfe bilden gegen die exefutive, daß fie 

die richtige Vollziehung der Gejeße überwacht und jichert, nicht 

zwar durch vorausgehende Verhinderung, das würde alle Boll- 

ziehung aufheben, aber durch nachfolgende Verantwortung und 

Beftrafung. Allein dieſes würde wieder die erefutive Gewalt 

in die völlige Abhängigkeit von der legislativen bringen und 

dadurch unfähig machen, ihr ein Gegengewicht zu ſeyn. Da ift 

es denn der Ausweg, und das tft die Spibe des Syſtems, der 

Inhaber der vollziehenden Gewalt jelbft muß unverantwortlich 

jeyn (sa personne doit &tre sacr6) ; aber feine Nathgeber müfjen 

verantwortlich jeyn, und er muß nichts vollziehen dürfen ohne 

Mitunterjchrift, alſo Berbürgung eines Nathgebers. Damit tft 

der Mechanismus ſelbſtſtändiger Gegengewichte vollendet. „Hier 

habt ihr, jagt Montesquteu, die Grundverjaffung des Gouver- 

J. 22 
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nements, von dem wir Sprechen. Das Corps legislatif iſt dort 

gebildet aus zwei Theilen, deren einer den andern hemmt durch 

ihr gegenjeitiges Berhinderungsvecht. Beide find gebunden durch 

die erefutive Gewalt, die es jelbjt wieder iſt durch die legis— 

lative. Dieje drei Mächte müßten in eine Ruhe und eine Un— 

thätigfeit gerathen. Aber wie fie durch die nothwendige Bewe- 

gung der Dinge genöthigt find zu gehen, te werden gezwungen 

ſeyn zu geben im Einklang (concert)." 

Der Unterihied von Montesquieu und Xode ift un: 

verfennbar. Montesquieu lehrt feine abjolute Nothwendigfeit 

dieſer Verfaffung und deducirt ihre Grundlage nicht aus jolcher, 

dagegen hebt er die mechaniſche Wirkung der Trennung der 

Gewalten zu einem jelbjtitändigen Prineip hervor und ver— 

arbeitet e8 zu einem Syitem. Es werden von ihm alle Regie— 

rungsformen, auch der Unterjchted von Monarchie und Despotie, 

nad) demjelben bemeifen, und er leitet daraus einen ins Detail 

durchgebildeten Mechanismus der Verfaſſung ab, wie er fich 

bei ode nicht in dem Grade findet. — 

Dieje Lehre hat das große Verdienit, die mechantiche Seite 

der Staatöverfallung und namentlich der englilchen Konititutton 

vichtig beleuchtet zu haben. Sie zeigt jowohl die Natur und 

eigenthümliche Bedingung Der verjchiedenen Funktionen der 

Staatsgewalt, als fie die Wahrheit berausftellt, daß die Son- 

derung diejer Funktionen und die Konfurrenz verichtedener Ele- 

mente für diejelbe die Garantie der Freiheit gewährt. Allein 

ed iſt ihr großer Irrthum, daß fie dieſe mechanische Seite für 

die hauptjächliche, ja einzige hält. Schon den Zwed des 

Staats faßt Montesquieu damit in nur Außerlicher und nega= 

tiver Weiſe. Er ijt ihm die bloße Ungeftörtheit des Einzelnen, 

nicht ein pofitiv Gutes, eine Herrlichkeit in feinen eignen Ein- 

vihtungen und in dem Leben, deſſen Form, Träger und Schirmer 
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er ilt, nicht eine Vollendung des öffentlichen Zuftandes, und 

die Staatdgewalt fommt danach bloß von Seite ihres Miß— 

brauch in Betracht (lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir), fie 

bat feine andere Aufgabe ald ihre eigne Neutralifirung. Vollends 

aber erfennt er in den Verfalfungselementen nur den Mecha— 

nismus der gegenleitigen Beſchränkung, nicht ihre eigne lebendige 

organiiche Bedeutung, die Bedeutung des Königthums, die Be— 

deutung der Grundariſtokratie, und bleibt eben damit auch bei 

der Trennung der Gewalten ftehen, ohne zugleich das Band der 

Einheit zu finden. Die engliiche Verfaſſung, aus welcher dieſe 

Theorie abgezogen it, beiteht nicht aus ſolchen mechaniſchen 

Elementen und enthält feine ſolche Theilung der Gewalt. Der 

König it im der engliichen Verfaſſung nicht ein Individuum, 

das bloß zu dem Zwede aus der Menge gegriffen ift, um die 

Bollziehung, für die es momentaner Entſchließung bedarf, zu 

beforgen und das Parlament zu bejchränfen, er iſt das Haupt 

der dynaſtiſchen Familie, die biltoriich die erhabene Stellung 

über dem Volke einnimmt, und tft der perjönliche Träger der 

Majeftät der Staatsordnung. Die Pairie ift nicht ein bloßes 

Gegengewicht gegen die Volfsrepräjentanten, fie tft in ihr jelbft 

ein natürliches Volkselement von einer eigenthümlichen politi= 

schen Bedeutung. Deßgleichen find in der englifchen Verfaffung 

nicht die Legislative und erefutive Gewalt an ſich getrennt und 

nur äußerlich aneinandergeſchmiedet mittelft des königlichen Veto, 

ſondern fie find urfprünglich eins in der Souveränetät des Kö— 

nigs, und es kommt nun für die eine Funktion die gleiche Theil: 

nahme des Parlaments hinzu. Sa es beiteht in Wahrheit nad) 

engliicher Verfaſſung auch für die Gejeßgebung fein bloßes Veto 

des Könige. Das würde ja vorausfegen, dab das Parlament 

für ſich allein Geſetze (statutes, nicht bloße bills) gebe, Die 

dann der König, ähnlich wie die römischen Volfstribunen, nur 

22” 
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inhibirt. Das wirkliche Verhältniß ift vielmehr das, dab der 

König die Geſetze giebt, jedoch nur unter Zuftimmung, oder, 

wie die äußere Form fich feitgeießt bat, nur auf Vorjchlag des 

Parlaments fie giebt. Der „Aſſent“ iſt eine pofitive Sanktion 

des Gejeßes, Fein bloßes Veto. Daß dort thatjächlich das 

Parlament die Gejeße beftimmt, ift unläugbar; aber thatjächlich 

beftimmt es nicht minder die Vollziehung und Negierung, ja 

thatfächlich duldet es jchwer ein Veto des Königs. Die Staats- 

gewalt iſt dort rechtlich geeinigt beim König und it thatjächlic) 

ungetheilt in überwiegendem Maaße beim Parlament. Mit 

Necht jagt Nouffeau von Montesquieu's Thetlung der Gewalt, 

fie ſey ahnlich, wie wenn man einen Menſchen zertheilen, dem 

Einen den Willen, dem Andern den Veritand, dem Dritten das 

Gedächtniß geben wollte. Die Nachfolger Montesquien’s trie- 

ben den bloß mechaniſchen Chrakter folgerichtig noch weiter. 

Sie bejeitigen den Neft eines natürlicheariftofratiichen Elements 

und wollen zwei gleichartige, nur nach Zufall oder Wahl ge- 

theilte Kammern, und fie bejeitigen den Erſatz einer organischen 

Einheit, die Anfügung der erefutiven Gewalt an die legislative 

mittelit de8 Veto, und wollen einen bloß erequivenden Fürften. 

So iſt es jpäter von Vielen gelehrt, jo in mancher ephemeren 

Konftitution romanischer Länder eingeführt worden. Die Macht 

der Konfervation, Die in der wahrhaft fonftitutionellen Ver: 

faſſung, namentlich der englischen, liegt, beruht nun aber haupt- 

jächlich auf ihrem organiichen Charakter; von ihren natürlichen 
Elementen bat nemlich jedes jeinen'Schwerpunft und fein Maaß 
in ſich eben nad) jener Natur, dadurch behauptet es fich und 
begrängt fich jelbft wie die andern. Dagegen in diefem bloßen 
Mechanismus, wie die Eonftitutionelle Theorie ihn lehrt, hat 
fein Element, da fie alle von Natur gleichartig find, eine na- 
türlihe Nothwendigfeit gerade dieje Stelle einzunehmen, und 
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ed ftrebt daher jeded die andern zu verdrängen. Es entfteht 

ein gegenfeitiger Vernichtungskampf, der mit der Alleinherrichaft 

eines Elements (des Raths der Fünfhundert, des Direftoriums 

u. dgl.) endigt. 

Solchergeltalt hat die politische Wiſſenſchaft diefer Periode 

ein negatives Ziel, wie der Nationalismus ein negatives Princip, 

und wenn das Naturrecht den menschlichen Zuftand von feiner 

Pegel mittelft des logiſchen Gejeßes beftimmen läßt, jo bie 

politiſche Theorie für ihren Zweck mittelit des mechanischen. 

Es ift demzufolge jeit den lebten Sahrhunderten eine 

weitverbreitete Vorſtellungsweiſe geworden, die Verfaſſungen 

müßten in jeder Beziehung jo eingerichtet jeyn, daß die Regie— 

renden ihre Aufgabe nicht bloß erfüllen werden, jondern nicht 

unerfüllt laffen können; der Freiheit dürfe nichts überlaffen werden, 

ſondern alles müffe mit unausbleiblicher Nothwendigfeit in Er— 

füllung treten. Das Motiv ſolcher Theorien iſt offenbar bloß 

der Mangel an Vertrauen und Zuverficht. Die Menjchen, die 

Negierenden find unzuverläffig, ihr Wille mag gut ſeyn, er 

fünnte ja aber auch jchlecht jeyn. Sicherung gewährt nur eine 

Macht über ihnen, die diefen Wille beherriche. Es fragt ſich 

nun, was für eine Macht? Ein gläubiges Zeitalter jucht fie 

eigner Vorficht unbeichadet in der Ehre, in der fittlichen Scheu, 

in der Furcht Gottes, wie Joſeph jagt: Fürchtet euch nicht, 

denn ich ſtehe unter Gott! Es ſucht fie zugleich in ferner in 

der Welt gegenwärtigen Macht, welche die Begebenheiten lenkt 

und da fichert, wo feine Berathung hinreicht. Sit aber der 

Menih tolirt von dem großen Jufammenhang und jeinem 

wahrbaften Mittelpunfte, jo hält er fich nur da geborgen, wo 

ihm ein Geſetz hilft, das jelbft nicht anders jeyn und wirken 

fann als es tft, deffen Beiltand alfo gar nicht ausbleiben fann. 

Das mechaniſche Geſetz tit die allein übrige Zuflucht. Ihm 



342 IV. Buch. Pragmatiſche Rechtsphiloſophie. 

wird dann nicht bloß die Enticheidung der Naturverhältniffe 

unterworfen gedacht, Kriegsmacht, Geld, Handelsbeziehungen; 

fondern auch die menschliche Natur und ihre lebendigen Trieb: 

federn, deren mathematiiche Berechenbarkeit dabei vorausgejeßt 

wird. Aus jolcher Duelle fommt das bloß mechaniſch (ohne 

Berückſichtigung und Anerkennung der von der Natur gegebenen 

Völkerindividualitäten) aufgefabte europäiſche Gleichgewicht und 

die majchinenmähige Berechnung der Sicherheit im Staate, 

Es ſoll dadurch fein Volk das andere unterjochen können, feine 

Gewalt im Staate über ihre Gränze jchreiten fünnen, und es 

ſoll dazu die Hülfe deffen nicht nöthig jeyn, bei dem man feine 

Gewißheit bat, weil niemand feinen Plan weiß, deifen Hülfe 

daher auch ausbleiben fünnte, auf den man gerade vertrauen 

muß; ſondern die Einrichtungen follen hinreichen, die ohne 

Bewuhtieyn und Wahl durch ihre Natur foldhe Unterjohung 

oder Meberichreitung unmöglich machen. Wie der Nationalismus 

eine Grundlage der Welt und einen Zuſammenhang der Dinge 

mit ihr Sucht, die nicht bloß find, wie Gott und ſein Thun, 

fondern die nicht nichtfeyn fünnen, das Seyn jelbit und das 

logiſch in ihm Enthaltene; jo jucht diefe Politif eine Einrichtung, 

bei der man fein Vertrauen mehr zu haben braucht, jondern 

alles, was man wiünfcht, beitehen und eintreten wird, weil es 

nicht nichtbeitehen, nicht ausbleiben fan. Nach dem Naturrechte 

joll es allein der Menſch und das logiſche Gejeb ſeyn, mas 

Recht und Sitte beitimmt; bier allein der Menſch und das 

mechaniiche Geleß, was die Begebenheiten und den Erfolg be- 

wirft. Auch in diejer Beziehung hat die pragmatiiche und ab- 

itrafte Nechtöphilojophie ein gleiches Loos; beide wollen den 

Menſchen befreien, und beide, weil fie doch alle befreien wollen 

und daher wieder einen Band, ein beherrichendes, über ihnen 

juchen müffen, fommen dahin, ihn einem ftarren und willenlofen 
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Geſetze zu unterwerfen, die abjtrafte Philoſophie der Vernunft- 

nothwendigfeit, die pragmatiiche dem Staatsmechanismus, 

Platon hat die Aufgabe des Menjchen an der des Staats 

erklärt; uns iſt es immer natürlicher, den entgegengejeßten 

Weg zu gehen. Die fihernden Anftalten der Staatsverfaffung 

haben denjelben Werth als die Vorficht der einzelnen Menfchen. 

Nun ift eine weite Kluft zwijchen dem Manne, der es verichmäht, 

DBligableiter zu gebrauchen, weil der Ausgang doc Gottes ſey, 

und dem Manne Jean Paul’s, der nicht aus dem Haufe geht, 

ohne einen Blitableiter mit fich zu tragen. Das Unterjcheidende 

it nicht bloß der Grad der Vorſicht. Sondern jenes ftört nicht 

die Beichäftigung des Yebend, und was man fich ohne das 

durch eigne Thätigkeit verichaffen kann, dazu ſoll man nicht 

müßig auf höhern Beiltand hoffen. Dieje ängſtliche Fürjorge 

hingegen, die alles berechnen will, nimmt den beiten Theil der 

Kraft und Thätigfeit auf fich, die einem höheren Beruf als 

jolcher Sicherung zugewendet jeyn jollten. Der diejen Beruf 

gab, wird die Sorge, die man damit unterläßt, auf fich nehmen. 

Ihm ift zu vertrauen, und aus Mangel an Vertrauen den 

Beruf verſäumen, um fich jelbft zu Schügen, tft ein Frevel gegen 

ihn, der, da er nicht wirklich hilft, während Andere feiner gar 

nicht bedürfen, überdieß noch ins Yächerlihe fallt. So ift e8 

mit den Staaten. Diele Berechnung der Gewalten im Stante 

und der Regierungen gegeneinander und das Streben nad) 

einer Vertheilung, wodurd fie ſich nach Naturgeſetzen gegen: 

feitig am Mißbrauch verhindern, ift ein Gewinn und eine Ehre 

der neuern Zeit. Aber dieſe negative Seite des Lebens ſoll 

nicht zur poſitiven gemacht werden. Der fonititutionelle Mecha- 

nismus ſoll eine Schranfe jeyn für die Stantögewalt; aber 

er ſoll nicht ihre Thätigkeit jelbit pofitiv beitimmen. Cs joll 

von ihm allein nicht eine Bürgjchaft erwartet werden, daB 



344 IV. Bud. Pragmatifhe Nechtsphilofophie. 

iiberall das Nechte und Angemelfene geichehe. Es muß eine 

weite Sphäre der Freiheit bleiben, für welche Vertrauen zur 

Regierung, nicht Sicherungsmittel gegen fie, erforderlich ift. 

Das Bewußtſeyn, dab alle menjchliche Berechnung Doch nicht 

ausreicht, Joll überall dagegen wahren, dab nicht unedle An— 

ftalten gewählt werden, weil fie jcheinbar allein des Erfolgs 

gewiß machen. Das gilt gleihmäßtg für die Negierung gegen 

das Volk wie umgefehrt. Lenkt bloß der Menſch und das 

mechanische Gejeß die Begebenheiten, jo hat er nur die Alter- 

native: entweder jedes Mittel nach diefem Geje zu gebrauchen, 

oder fich, und das wäre hier feinen Staat, aufzuopfern. Und 

wenn er das leßte nicht will, ja nicht darf, fo bleibt ihm nur 

das erfte — Jo Machiavelli. Daraus ift es Kar, daß die 

Erſcheinung Macchiavelli's nicht erſt einer Erklärung durch be— 

jondere Umftände und Abfichten bedarf; fie iſt nur die fonfe- 

quente Durchführung defjelben Principe, das allgemein für 

das rechte gehalten wurde. Läßt man einer höhern Macht 

noc etwas zur Leitung über, dann fällt diefe ganze Art der 

Politifz oder man will jelbit alles verjorgen, dann fommt man 

unvermeidlich auf jeinen Standpunft. Macchiavelli ift der 

Spinoza der Politif. ES ift diefelbe Losreikung von dem 

lebendigen Gott, welche in der Philoſophie zum Spinozismus, 

in der Politif zum Machiavellismus mit Nothwendigfeit führt. 

Beide ericheinen am Beginne der Richtung, fo dab fie fich auf 
beiden Gebieten jogleih mit aller Entſchiedenheit anfündigt. 

Beide wurden von den Spätern, obwohl dieſe Loch nur ihre 

Nachfolger find, verfeßert, aus feinem andern Grunde, als 

weil fie wußten was fie wollten und den Muth hatten, vor 

feinem Reſultate zu erbeben, zu welchem die einmal betretene 

Bahn führt. — Die Montesquieu’sche Lehre unternimmt es 

in ihrer Art nicht minder, das Verhältniß von Fürft und Volk 
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der fittlichen Impulſe zu entfleiden und bloß auf Mechanismus 

zu gründen. 

Die nenere Geichichte zeigt jowohl die wahre Seite diejer 

negativen Politif, als auch ihre verderbliche, wenn fie zur po— 

fitiven gemacht wird. Ihr tft die Geftalt der Staaten zu ver: 

danfen, durch welche fie allein exit diefen Namen verdienen, 

nad) der die Drdnung des Ganzen alle Theile durchdringt und 

in fich ſelbſt einen bleibenden Schuß gegen zufällige individuelle 

Willkür findet. Ste hat aber auch, da fie zum wahrhaften 

Ziele gemacht wurde, Anforderungen verleßt, denen fie eigentlich 

nur dienen ſollte. So find dem Syſteme des Gleichgewichts 

Völkerindividualitäten preisgegeben worden. Für die mechaniſch 

fihere Ausführung der Regierungsmaaßregeln wurde Ehre, 

Recht und Freiheit der Bürger durch geheime Polizei, Hause 

juchungen, Verlegung des Poltgeheimnifjes beeinträchtigt. Um— 

gekehrt hat die Volkspartei, wo fie zur Gewalt fam, den König 

völlig ohnmächtig geftellt, damit er feine Macht mißbrauchen 

fönne. Endlich ift Sogar die Anficht gang und gäbe geworden, 

daß Sittlichfeit, Offenheit und Ehre in den politischen Verhält- 

niſſen zurüctreten müſſen, daß es bier nur darauf anfomme, 

jtch gegenjeitig zu erforschen und zu überliften. Die Politik hat 

fih damit dem allgemein Menfchlichen entfremdet; denn, wie 

Platon jagt, es ift nicht möglich, dafs diefelbe Natur die Wahr: 
heit liebe und die Lüge. Der Stimme des fchlichten Mannes, 

den fie verleßte, Fonnte fie nichts Anderes als den Hochmuth 

entgegenjeten, daß er das nicht verſtehe, dab dergleichen Elein- 

liche Nüdfichten, wie Wahrheit und Menjchlichfeit, gegen die 

großen Intereſſen der Staaten, das iſt gegen einen fichernden 

Mechanismus nicht in Betracht fommen. Die Staatsmänner 

jehen auf die beengenden unfruchtbaren Formen der Scul- 

philoiophie mit Berachtung herunter; aber die Kehren der Politif 
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waren in diefer Zeit auch nicht minder geiftlos und unjchöpfe- 

riſch. Dahin muß es alfo fommen, wenn die Politik fich nur 

von den Streben leiten läßt, geyen alles Denfbare fich zu 

fichern. Allen der Ausgang jelbit lehrt, daß das Gleichgewicht, 

der fonftitutionelle Mechanismus, die Hausfuchungen und alle 

Unredlichfeit und Verſtellung doch nicht leisten, was man will. 

Die mechaniichen Gejebe lenfen jo wenig die wirklichen Bege— 

benheiten, als die logischen Kategorien uns die Erfenntniffe ge— 

währen. Hingegen fann ein Bolf einer gerechten gejeßlichen 

Staatölenfung gewiß ſeyn, auch wo es nicht die Außeriten me— 

chaniſchen Schußmittel (willfürliche Steuerverweigerung, abjolute 

Minifterverantwortlichkeit) befißt, und braucht auf der andern 

Seite eine edle Negierung nicht ängſtlich Nänfe zu Ichmieden, 

mit Geheimniß fich zu umziehen, Necht und Würde des Men: 

chen zu verlegen; jondern fie fann ihrer guten Sache ver: 

trauen und redlih und offen zu Werfe geben. In Wahrheit 

num vertraut jemand, nicht daß Die gute Sache ihn ſchützen 

fönne, jondern daß Gott ihm beiltehen werde, um deſſentwillen 

allein die Sache die gute iſt und er fie gewählt hat. — — 

Montesgqguren hat nun außer dieſer durchgebildeten Ein- 

ſicht in den Mechanismus der Staatsgewalt — der konſtitutio— 

nellen Theorie — noch ein anderes Verdienſt um die wiſſen— 

ſchaftliche Rechtserkenntniß. Er beobachtet nemlich den Erfolg 

der Geſetze, die Angemeſſenheit der Mittel nicht bloß in Bezie— 

hung auf die Einrichtung der Staatsgewalt und für den Zweck 

der politiſchen Freiheit, ſondern durch alle Gebiete der Geſetz— 

gebung und für alle in der Geſchichte ihm entyegentretenden 

Zwede der Staaten. Er giebt ein vollitändiges Syitem der 

Staatöfunft. Im diefem führt er num die rechtsphilofophtiche 

und volitiiche Betrachtung, die ſich mit den Grundjäßen oder 

den Erfolgen bloß im Allgemeinen ohne Rüdficht auf beitimmte 
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Zuftände beichäftigt hatte, aus diefem Unbeftimmten zurück und 

betrachtet die rechtlichen Einrichtungen (die „Geſetze“) im Zu— 

jammenhang mit dem gefammten Zuftand eines Volks: Landes— 

beichaffenheit, Klima, Temperament, Sitten, Bildung, Neligton. 

Er folgt hierin der Spin, die Schon Ariftoteles und nachher 

Bodinus betreten. Aber bet Dielen tft das mit anderem ver- 

mischt, bei Montesquien dagegen tritt dieſe Einficht und die ihr 

zufolge angeltellte Unterfuchung als die alleinige Aufgabe jeines 

Buchs auf, es iſt dadurch ſowohl der Grundgedanfe felbit ener- 

giicher und durchdringender zum Bewußtſeyn gebracht, als auch 

ein unendlich größerer Reichthum an Reſultaten gewonnen als 

bet jenen. Ganz bejonders zeichnet ſich unter diefen NRejultaten 

aus feine Yehre von den Triebfedern der verſchiedenen 

Negterungsformen: dab nemlich die Triebfeder der Despotie 

die Furcht, die der Monarchie die Ehre, die der Ariitofratie 

die Mäßigung, Die der Demokratie die Tugend jey. Aus 

dieſen Triebfedern, die er weniger Scharf und deutlich definirt 

als richtig und beftimmt handhabt, leitet er Sowohl Marimen 

der Negierung als Inititutionen für jede Art der Verfaſſung 

ab, die wahr und tief gegriffen find. Die Triebfedern der Furcht 

und der Mäßigung bedürfen faum näherer Erläuterung. Unter 

Ehre veriteht Montesquieu nicht den Ehrgeiz, Sondern die 

eigenthümtliche Selbftihätung, die in den germaniſchen Völkern 

bis gegenwärtig aus Geburt und aus Dienft des Fürften fließt. 

Sie ift ein Impuls der Gefinnung, dab nur der eignen Ehre, 

dem hohen eignen Berufe gemäß gehandelt werde, und tft na= 

mentlich ein Band zum Fürften, als welcher der Mittelpunkt 

alles Geburtsanjehens und aller Weihe des Dienftes ift. Sie 

zu pflegen durch Sitte und Einrichtung iſt allerdings der Nerv 

der Monarchie bis auf die fonftituttonelle Aera herab. Selbit 

jegt dürfte diefe Triebfeder nicht aufhören, namentlich bei den 
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öffentlichen Dienern, wenn auch jetst der fünigliche Dienst und 

der Dienft des Gemeinwejens in ihrem Inhalte fich identifteiren. 

Der tiefite fittlihe Sinn dieſes germaniichen Zuges iſt übrigens 

die Hochſchätzung des allgemeinen fittlichen und des befondern 

joctalen Berufes, mit dem man fi) jelbft, feine eigne Perſön— 

ftchfeit als Eins anfieht, jo daß man nicht jenem etwas ver- 

geben kann ohne diefer, nicht dieſer ohne jenem, und es beiteht 

diefer Zug in feiner wahrhaften oder entarteten Geſtalt, je 

nachdem mehr die Höhe des Berufs für die perjünliche Befrie- 

digung oder mehr die Perſon für die Heilighaltung des Berufes 

und der Stellung dient. Im diefer wahren Geftalt follte er 

gegenwärtig nicht beim Adel vertilgt, Tondern vielmehr ein Ge— 

meingut der Nation werden. Im Frankreich beiteht etwas ver 

Art. — Unter Tugend als Triebfeder der Demokratie ver- 

jteht Montesquieu nach feiner eignen Grläuterung die Liebe zur 

Gleichheit, oder, wie man auch noch hinzufügen fann, die Liebe 

zum Gejeße, das gleichmäßtg für Alle gilt. Die Befriedigung 

an der unmandelbaren Handhabung des Gefeßes (lex est res 

dura inexorabilis) und die ftrenge eigne Erfüllung des Geſetzes, 

der Verzicht auf perlönliches Vorrecht und die Eiferiucht gegen 

Vorrecht Anderer, das ift die Geſinnung, auf welcher die De- 

mofratie beruht. Die Tugend im eigentlichen und allgemeinen 

Sinne, die Reinheit der Sitte, iſt damit zunächit nicht gemeint; 

aber allerdings mischt ſich auch ihr Begriff hier ein, ſowohl 

beit Montesquien als in der Wahrheit; denn ſolch ſtrenge Unter- 

werfung unter die Pegel des Gemeinweiens tft mit Sittenlofigfeit 

nicht wohl verträglich, ſondern jeßt eine Seelenbeichaffenheit 

voraus, die auch im Privatleben der Pegel fi unterwirft. 

Darum Fann allerdings die Demokratie viel weniger als die 

Ariftofratie oder vollends die Monarchie ohne Tugend des 

Volks im eigentlichen Sinne beſtehen. Ueberhaupt muß in der 
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Demofratie der Charakter der Menjchen das erjegen, mas in 

der Monarchie die Stärfe der Negierungsform gewährt. ine 

höhere Kraft der Erhaltung als dieje vier Triebfedern giebt für 

alle Negierungsformen das lebendige Chriſtenthum, wie Mon- 

tesquien ſelbſt erklärt”). Doc behalten, muß man hinzufügen, 

die verſchiedenen Staatenbildungen immerdar ihre eigenthümlichen 

Anforderungen und damit auch ihre eigenthümliche fittliche In— 

bividualität, und die chriſtliche Gefinnung wird deßhalb dieſe 

Triebfeder der Ehre in der Monarchie und der ſtrengen Geſetzes— 

ordnung in der Demokratie nicht aufheben, ſondern verflären. 

Diejer ganze Gefichtspunft num, den Montesquieu für feine 

Zeit neu eröffnete, ift eine Leiſtung von noch allgemeinerer und 

injofern höherer Bedeutung ald die Fonftitutionelle Theorie, ja 

diefe jelbft ericheint bet ihm nur ald ein Theil in jener. Das 

begründet feinen unfterblihen Ruhm. Cr ift hierin Vorläufer 

der tiefern geichichtlichen Erkenntniß, wie fie in unfern Tagen 

durch die hiftortiche Juriſtenſchule, die ſpekulative Philoſophie 

und andere Beltrebungen vertreten tft. Seine Befangenheit je= 

doch in der pragmatilchen Auffaffung, daß alles als Mittel für 

einen Zweck entitanden ſey und entitehen jolle, verhindert ihn 

noch, die von ihm gewonnene Einfiht zu ihrer ganzen Tiefe zu 

führen, wie die unten im dritten Abjchnitt dieſes Buches näher 

zu zeigen tft. 

*) „Les prineipes du Christianisme bien graves dans le coeur, 
seraient infinement plus forts que ce faux honneur des monarchies, 
ces vertus humaines des r&publiques et cette crainte servile des etats 
despotiques.” Göſchel Zerftreute Blätter (Il. 1. 305) hat finnreih 
diefe Stelle hervorgehoben als die, mit der Montesquieu über fi) jelbit 
hinausweift und zugleich das wahre Verhältniß des ChriftentHums zu jenen 
Triebfedern bezeichnet. 
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Zmeiter Abſchnitt. 

Verhältni des Konftituttionalismud zum 

Liberalismus. 

Gemeinſchaftliches und Entgegengeſetztes. — Die Konſtitutionaliſten von 1789. — 
Sieyes. — Konſtitutionalismus unter der Reſtauration: Benjamin Conſtant — 

Die Doktrinärs. — Wahrer Konſtitutionalismus. 

Das Naturrecht und ſohin in letzter Durchbildung der 

Liberalismus iſt die rechtsphiloſophiſche Lehre des Zeitalters, 

der Konſtitutionalismus ſeine politiſche Lehre. Beide ſtehen 

auf einer Baſis, Freiheit und Berechtigung des Menſchen. 

Aber ſie verfolgen eine ganze divergente Richtung, jener als 

Vernunftmäßigkeits- oder Gerechtigkeitslehre, dieſer als Zweck— 

mäßigkeitslehre, deßhalb kommen ſie auch zu ganz entgegen— 

geſetzten Reſultaten. Der Konſtitutionalismus, den Erfolg im 

Auge, will Theilung der Gewalt, weil die Maſſe in ihrer Allein— 

herrſchaft ſelbſt ihre Freiheit zernichte; der Liberalismus, nach 

der Konſequenz aus der abſoluten und gleichen Berechtigung 

des Menſchen, will ausſchließliche ungetheilte Herrſchaft der 

Maſſe. So haben ſie in der Revolution zuerſt gemeinſam die 

alte Monarchie geſtürzt — es war der Sieg des Princips der 

Subjektivität über die objektive Autorität —, dann aber fam 

es nothwendung unter ihnen jelbit zum Kampf. Dort forderte 

man den Mechanismus der zwei Kammern und des föntglichen 

Veto, hier eine unabgetheilte und unbeſchränkte Nationalreprä- 

jentation. Es ſiegte die rechtsphiloſophiſche Lehre des Zeitalters 

über jeine politiiche Lehre. Bor dem wüthenden Andrang des 

Liberalismus zeritiebten die Maximen der fonftitutionellen Theorie, 

eö fielen die zwei Kammern, das Veto des Königs, zuleßt der 

König ſelbſt. Mean unternahm es nun, die Lehre Rouſſeau's 

in ihrem ganzen Umfang auszuführen. Später exit nach dem 

Sturze der Schredensregierung fehrte man wieder zurüd zu 
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dem Mechanismus der Theilung der Gewalt, aber nicht im 

urjprünglihen Montes quieu'ſchen Sinne, jondern im Sinne 

Sieyes”. 

Wenn man die Lehre Rouſſeau's und Montesquieu's jede 

in ihrer jchlechteften Geftalt, in ihrer unwahrften Seite auffaßt 

und dann beide mit einander verbindet, jo erhält man das po— 

litiſche Syſtem Sie yes'. Rouſſeau's Gedanke des allgemeinen 

Willens, der trotz ſeiner Bildung aus den Einzelwillen wenig— 

ſtens doch den Anſpruch eines einheitlichen Willens macht, wenn 

gleich mit Unrecht, entkleidet Sieyes dieſer Einheit und faßt 

ihn bloß als Zuſammenſetzung, als Mehrzahl der Einzelwillen. 

Die Zahl iſt darum Sieyes' oberſtes Princip, und alle politiſche 

Bedeutung entſcheidet ſich ihm als ein Rechnungsexempel. 

Fragt man, was Adel und Geiſtlichkeit für eine Bedeutung in 

der Verfaſſung haben ſollen, ſo antwortet er: ſie ſind ein 

Neunzigtheil der Franzoſen. Fragt man, ob der König ein 

Veto haben ſolle, ſo antwortet er: der König iſt nur Ein 

Franzoſe gegenüber fünf und zwanzig Millionen Franzoſen. 

Dehgleihen Montesquien’s MWechjelbeichränfung der Ge— 

walten, die doch noch eine organiiche Beimiſchung hatte und 

außerdem doch aus wirklichen, wenn auch nur fünftlich gebildeten 

Gewalten beftand, faßt Sieyes ausſchließlich mechaniſch. Die 

Elemente, die ſich beſchränken ſollen, müſſen aus völlig gleich— 

artigem Stoff, nemlich der Geſammtmaſſe, hervorgehen, und 

müſſen auch völlig gleichartig bleiben, ſie dürfen daher nicht 

bleibende Träger einer Gewalt werden, ſondern nur für den 

Moment eine Befugniß des Gegengewichts erhalten. Danach 

verwirft er das königliche Veto und die Adelskammer, aber er 

will (wie er das ſchon in ſeiner Schrift über den dritten Stand 

ausſpricht), daß die Volksrepräſentanten ſich in zwei, ja in 

mehrere Kammern theilen mit gegenſeitiger Verhinderung. Die 
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jogenannte erefutive Gewalt macht er völlig abhängig von der 

gejegebenden, und alle Stellungen müfjen vorübergehender 

Natur, von bejtändiger Wahl abhängig jeyn. Damit tft die 

Lehre von einer mechaniichen Selbitbeichränfung der Gewalt 

und die Lehre von der ungetheilten abjoluten Herrſchaft der 

Mafje allerdings theoretiich vereinigt, nur ift dem Erfolge nad) 

jene Selbftbejchränfung nicht geeignet, weder die Mafjenherrichaft 

zu moderiren, noch ſich jelbit zu erhalten. Aus diefem Geiite 

find die nachfolgenden Verfaſſungen Frankreichs hervorgegangen 

bi8 zum Katjerreich, feine der Eriftenz fähig. Die trefflichite 

Karikatur ihres Princips giebt der Verfaſſungsentwurf, den 

Sieyed dem erften Konful Buonaparte vorlegte. Nach ihm 

ſteht an der Spibe des Reichs ein Großwähler (Proclamateur- 

Electeur), unabjebbar, unverantwortlic, nad außen repräſen— 

tirend. Gr bildet die Negierung (Staatsrat) und Minifter) 

aus Kandidaten, die das Volk vorjchlägt; aber er jelbit hat 

feinen Antheil an der Regierung. Die Gejeßgebung ilt getheilt 

zunächit an drei Organe: die aljo gebildete Negierung, das 

Volfötribunat, die Gejegebungsbehörde. Die beiden erſten 

haben Gejeßvorjchläge zu machen und gegen einander zu ver 

theidigen oder zu befämpfen, und die dritte entjcheidet. Dazu 

tritt endlich noch ald Viertes ein fonititutionelles Geſchwornen— 

gericht, welches auf Appellation der Negterung oder des Tri— 

bunats das Urtheil der Gejeßgebungsbehörde kaſſiren kann. 

Alle diefe Behörden find in gleicher Weiſe aus der Maffe und 

durch dieſe jelbit und auf kürzere Dauer gewählt. Uebrigens 

tft ein jolder Großwähler, der jehs Millionen Einkünfte ver- 

zehrt, aus Bolkskandidaten die Regierung komponirt, nad) 

außen figurirt und ſonſt jich in nichts einmijchen darf, die 

reinſte Darjtellung eines fonftitutionellen Königs wie der Libe- 

ralismus fich ihn denkt. 
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Als nun die Neftauration wieder die Monarchie in Frank— 

reich aufrichtete, war man gendthigt zur fonftitutionellen Theorie 

in Sinn Montesquien’s zurüdzugehen, und da vichtete fich die 

politiiche Doktrin hauptjächlich auf ein Verhältniß, das bei Mon- 

tesquien nicht durchgebildet tjt und in welchem die Entſcheidung 

über den Schwerpunft der Verfaffung liegt. Das ift das Ver— 

hältniß der erefutiven Gewalt zu ihren Nathgebern und dadurch 

denn zu der gefeßgebenden Verſammlung, der dieje verantwortlich 

find. Nah Montesquieu's nur negativem Gefichtspunft, daß 

fein Mißbrauch von der öffentlichen Gewalt gemacht werde, mußte 

ed genügend ericheinen, daß der König nichts ausführen kann 

ohne die Minifter, und dieſe verantwortlich find. Aber das 

Leben fordert eben, dab nicht bloß fein Mißbrauch, fondern daß 

ein Gebrauch von der öffentlichen Gewalt gemacht, daß regiert 

werde, und es fragt fich: wer foll regieren, ber König oder die 

Minifter, der von der Volksrepräſentation Unabhängige oder 

der völlig unter ihr Stehende? Mit andern Worten: foll die 

Bolfsrepräjentation ein Faktor der Gefehgebung und Wächter 

der Gejeße jeyn, oder joll fie die gefammte Negierung beſtim— 

men? Diejes nur war der Punkt, den vor andern Benjamin 

Gonftant*) aufgriff. Er will das Königthum, das eine uns 

vermeidliche TIhatjache geworden, und die Freiheit, d. i. die 

Bolfsherrichaft, vereinigen und findet die Vereinigung darin, 

daß der König zwar eine Macht, aber nur eine auögleichende, 

nicht eine jelbit beitimmende Macht ſeyn ſoll. 

Conſtant's Lehre ift nach) dem Vorgange Clermont— 

Tonnerre’s die: man müſſe von der erefutiven Gewalt nod) 

eine fönigliche unterjcheiden; jene jey dann die Attribution 

der Minifter, diefe jey die Attribution des Königs und werde 

*), Benjamin Constant reflexions sur les constitutions et les 

garanties, nebft den Additions in den ouvrages vol. I. 

r 23 
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geftüt durch religiöfe Erinnerungen und Ueberlieferungen (par 

des souvenirs et par des traditions religieuses). Die ere- 

futive befaffe die eigentliche Regierung, die voyale dagegen jey 

eine neutrale Macht, fie jey da um überall auszugleichen, unter 

andern Gewalten zu enticheiden, zu temperiven. Dem König 

fomme es deßhalb zu, die Kammer als die gejeßgebende Ge— 

walt aufzulöjen, die Minifter ald die exefutive Gewalt zu ent- 

fernen, die Strafurtheile der Tribunale als der richterlichen 

Gewalt dur Begnadigung zu forrigiven. Ihm komme es 

defgleichen zu, die Gefeße zu verwerfen und jo den beitehenden 

Zuftand zu erhalten. Dagegen alles Andere, der Entwurf und 

die Einbringung der Geſetze in die Kammer, der Vollzug der Ge— 

jeße, Die Adminiſtration u. ſ. w. jey Sache der exekutiven Gewalt, 

der Miniſter. Dieje dürfen nicht bloße pallive Inſtrumente 

des Königs jeyn, darum müffen fie als jelbititändige Inhaber 

einer Gewalt angejehen werden. Auf diefer Vierzahl der Ge— 

walten beruhe die Zrefflichfeit der Staatsverfallung und Die 

Tiefe der Einficht in fie. 

Was diefe Gedankenkonception in ſich ſelbſt anlangt, fo 

ift fie auch wieder eine mechanische Auffaffung der Verfaffung. 

Statt die Staatögewalt als urjprüngliche Einheit zu erfennen, 

die in ihrer Entfaltung nach den verjchiedenen Funktionen die 

Mitwirkung mannigfacher Elemente erhält, wird fie bier aus 

vier unabhängigen Gewalten zufammengejebt, ja gewifjermaaßen 

ift der Mechanismus der Gewalt jchon in fich fertig mit der 

legislativen Gewalt der. Volfsrepräjentanten und der erefutiven 

der Minifter, und es tritt nur noch die ausgleichende königliche 

hinzu. Das iſt nun von vornherein ein verfehlter Gedanke, 

daß mit einer königlichen Gewalt diefer Art die veligiöjen Tra- 

ditionen ſich verbinden jollen. Dieje verbinden fi) nur mit 

dem Königthum, das ſouverän, das die über das Volf gejebte 
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Dbrigfeit ift, aber nicht mit einem Königthum, das von vier 

nothwendigen Räderwerken das vierte ift. Eben fo gut fönnten 

ſich die religiöfen Traditionen mit den drei andern, ja nach dieſer 

Auffaffung noch am meilten mit der Nepräjentation des ſou— 

veräinen Volks verbinden. Aber jelbft mechaniich ift die Auf- 

fafjung nicht durchführbar. Das oberite Anjehen und die wirkliche 

Regierung, die ihrer Natur nach eins find, laffen fich eben nicht 

jo trennen, deiwegen fommt Gonftant zu Zehren, die aller Be- 

gründung und aller innern Hebereinftimmung entbehren: über 

Krieg und Frieden ſoll die fönigliche Gewalt enticheiden, über 

Die ganze innere Negierung die erefutive Gewalt, d. i. die Mi— 

nifter, — die Befugniß, die von den Kammern disfutirten Gejeße 

anzunehmen oder zu verwerfen, joll der König haben, die Be- 

fugniß, Gejeße den Kammern zu proponiren, ſollen die Minifter 

und zwar ohne den König Fraft ihrer erefutiven Gewalt haben 

(welch eine königliche Gewalt, ohne deren Zuftimmung und Er: 

mächtigung die Minifter Geſetze vorschlagen !), — das Veto foll 

zugleich) aus der Natur der füniglihen und aus der Natur der 

erefutiven Gewalt, welche leßtere namentlich am meiften die 

Unausführbarfeit eines Gejeßes erkenne, folgen, und dennoch 

fann e8 offenbar den Miniftern nicht zufommen, jondern nur 

dem König. Der ganze Begriff aber ift ein unhaltbarer, daß 

diejenigen Träger einev Gewalt jeyn jollen, die in jedem Augenblic 

willfürlich entfernt und zwar definitiv entfernt (nicht bloß wie 

die Deputirten durch Kammerauflöfung einer neuen Beitätigung 

unterftellt) werden können. Deßgleichen der Begriff, dab das 

eine bloß ausgleichende neutrale Macht jeyn jolle, welche die 

Rinifter urfprünglich ernennt, nicht bloß hinzutritt, um fie zu 

entfernen oder unpaffende zu verweigern. Allerdings jollen die 

Miniſter, wie Gonftant fordert, feine paſſiven Inftrumente jeyn; 

allein daraus folgt nicht, daß fie Träger einer eignen Gewalt find. 

23* 
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Allerdings ift der König auch eine ausgleichende temperirende 

Macht; allein das ift nur die Wirfung davon, daß er Souverän 

ift und fo alle Elemente und Funktionen des Staates durch— 

dringt; von der Souveränetät aber ift auch eine urſprüngliche und 

pofitive Einwirkung untrennbar. Nimmt man dieje und johin die 

Souveränetät weg, jo kann die königliche Gewalt auch nicht dieſe 

ausgleichende Macht üben. Es find die meiften dieſer Attribu- 

tionen dann unmotivirt. Als Theorie betrachtet iſt deßhalb Con— 

ſtant's Auffaffung eine Verichlechterung der Montesquien 

ſchen, ex zieht fie ind Ueberfünftelte und Widernatürliche. 

Sieht man aber auf den legten praftiichen Erfolg, jo ift 

ſolche Abfonderung einer königlichen Gewalt von der erefutiven, 

während fie fi für eine Stärfung des Königthums auögiebt, 

in der That eine Schwächung defjelben; denn die Hauptjache 

dabei ift doch nur, dab hiedurch die exrefutive Gewalt vom 

König gelöft und den Miniftern felbititändig übertragen werden 

jol. Nah Montesquieu's Lehre fommt diefe dem König 

zu und er muß fich dabei nur der Miniſter bedienen, dieje haben 

einen nur negativen Einfluß auf diefelbe; nad Conſtant's Lehre 

fommt fie an fih und urjprünglid den Miniftern zu, und der 

König hat dabei nur den negativen Einfluß, fie zu temperiren. 

Es iſt Das: le roi rögne, mais il ne gouverne pas. Zwar 

tritt Conſtant der ertremen Lehre der Revolution auf dem 

Standpunkt Montesquien’s entgegen, er will ein königliches 

Beto, eine erbliche Pairskammer u. ſ. w., er will alſo, wie in 

England, monarhiiche Formen. Aber er will doch die königliche 

Gewalt in ihrer pofitiven Thätigkeit bejeitigen, gleichfalls wie 

in England, und nod) viel ftärfer, weil er das grundjäßlich und 

in jcharfer Grenze anftrebt, was in England bloß thatfächlich 

und deßhalb weniger determinixt befteht. — Aud er fteht im- 

merdar auf dem Boden der Volksſouveränetät, er corrigirt 
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Rouſſeau nur in Beziehung auf den Umfang, nicht in Beziehung 

auf das Subjekt der Volfsfouverinetätslehre. Die Souveränetät 

ſoll ihre Gränze haben an der Gerechtigkeit, und auch dieſe 

findet ev nur an den individuellen Nechten; aber in diejer Be- 

gränzung ſoll fie doch dem Volfe zuftehen, nicht Schon in urſprüng— 

licher Weiſe der verfaſſungsmäßigen Autorität über dem Volke. 

Dieß iſt num Conſtant's ausgeiprochenes Bekenntniß. Was er 

aber nicht ausſpricht, ich weil nicht, ob auch nicht anftrebt, iſt, 

daß die erefutive Gewalt, die er den Miniftern beilegt, that- 

Jachlich nicht eine Gewalt der Minifter wird, Sondern eine Gewalt 

der Kammern, denen fie verantwortlich find, und daß felbft die 

angeblich ausgleichenden Akte des Königs (Veto, Kanımerauf- 

löſung u. dgl.) nur unter dev Aſſiſtenz eines Minifters und daher 

unter der Allgewalt der Kammern, ſoweit fie die Wähler für fich 

haben, geübt werden, daß alſo bei diejer Theilung nicht wie 

nad Montesquten mehrere Gewalten, jondern nur die eine 

Gewalt der Wähler in Frankreich aufgerichtet wird. Gonftant 

verbindet Konftitutionalismus und Liberalismus in der Art, daß 

er von erfterem nur die Formen nimmt, in der Sache aber den 

(eßtern verwirklicht. Die Stellung der föniglichen Gewalt in 

England, wo fie auf Sitte beruht und je nach der perjönlichen Be— 

gabung des Könige auch jedesmal modiftcirt werden kann, tft für 

dort nicht zu tadeln. Aber es tft ihon fein Grund vorhanden, 

diefe Stellung allgemein für einen wohlverfaßten Staat zu 

fordern, und es iſt im Gegentheil allgemein vom Uebel, ſie 

grundſätzlich und rechtlich zu firiren. Vollends aber hierin eine 

Bereinigung des Königthums mit der Volksherrſchaft, d. i. eine 

Erhaltung des Königthums zu fehen, ift eine Täuſchung. 

Ein anderer und befjerer Verfuch, der unter der Neftauration 

gemacht wurde, das liberale und fonftitutionelle Syftem mit dem 

Königthum in Einklang zu bringen, ift die Lehre der wenigen 
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Männer, welchen man die Bezeichnung „Doftrinärs” gegeben 

bat. Sie ift ausgegangen von Royer-Collard, fortgebildet 

von Gutzot*). Dieje kleine Fraktion fteht gleichfalls, wie fie 

felbft e8 ausdrücdt, auf dem Boden der Nevolutton oder des 

neuen Frankreich gegenüber der Kontrerevolution und dem an- 

cien regime. Das heißt, fie will die Gleichheit vor dem Ge— 

jeße und die vorherrfchende Macht des Mittelftandes, und will 

das Gouvernement representatif, die geordnete und dem Ein: 

fluß der ganzen Nation geöffnete Regierung im Gegenſatze des 

Zuftandes, daß Adel und Geiftlichfeit und namentlich der Hof 

die Negierung beitimmen und fie zu Gunften ihrer Ueberhe— 

bung über die andern Stände ausbeuten. Darum vertrat fie 

alle Inftitutionen, welche auf freie Bewegung im focialen Zu— 

ſtand und in der Gedanfenmittheilung ausgehen, vor Allem 

aber ftrebte fie gleich den andern Fraktionen des neuen Frank— 

reich eine freie und wahrhafte Nepräjentation an, daß die De: 

putirtenfammer wirklich den Ausdruck der Meinung der zahl: 

reichen Mittelflaffe gebe, wie Noyer= Eollard es bezeichnet, Die 

verite des eleetions, indem die unter der Neftauration befte- 

hende Einrichtung nur de fausses Elections, de faux deputes 

habe. Nun ift das ſchon eine Berichtigung des Liberalen Sy: 

Items, daß die doftrinäre Schule die freie Nepräfentation nicht 

auf die abftraften Principien der allgemeinen gleichen Berechti- 

gung gründet und damit ind Maaßloſe treibt, nicht wie die 

„bürgerliche Gleichheit" (Abjchaffung der Privilegien) jo aud) 

die „politiiche Gleichheit” (gleiche Konkurrenz an Ausübung der 

Staatögewalt) fordert; ſondern fich an die wirklichen natürlichen 

Elemente des Volkszuſtandes anfchließt, Die Bedeutung des 

Handels, die Bedeutung der Heinen Landbefiter u. dergl. für 

*) Noyer-Collards Neden in dev Deputivtenfammer. Guizot 
„du gouvernement de la France depuis la restauration.” 
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den Staat hervorhebt und deßwegen eben den Einfluß und die 

innere Organiſation des Mittelftandes anftrebt. Es iſt ferner 

eine noch grümolichere Berichtigung jenes Syftems, daß fie als 

Ziel und Vollendung des öffentlichen Zuftandes nicht die Herr- 

haft des Volkswillens (dev Majoritäten) erfennt, fo wenig als 

die unumjchränfte königliche Gewalt kraft göttlichen Nechts, 

ſondern vielmehr die Herrichaft dev Vernunft, der Gerechtigkeit, 

des Nechts (la souverainete de la raison, de la justice, du 

droit), und in diefem Sinn jowobl die Souveränetät der 

Geſammtmaſſe ald die Souveränetät des Individuums befampft 

und ein höheres Bindendes über dem Menjchen geltend macht. 

Das alles jedoch iſt feine Eigenthümlichfeit der Doktrinärs, es 

find, wenn gleich im geringerm Grade, die Grundſätze auch 

anderer einfichtövollerer und gemäßigterer Vertreter des neuen 

Sranfreich, wie namentlich Conſtants. Sondern was das 

Specifiihe der Lehre der „Doktrinärs“ ausmacht, ift ihr Be— 

fenntniß zur „Yegitimität" und ihre eigenthümlide 

Auffaffung der Legitimität. Sie verftehen unter Legi— 

timität ein Necht des Königs, das nicht auf Volkswillen beruht 

und nicht auf göttlicher Einſetzung (das lebtere ſey die Legi- 

timität des Aberglaubens), jondern jelbititändig in fich begründet 

iſt und feine Wurzel im der Geſchichte hat. Wie nemlich das 

Bolf und jeder einzelne Staatsbürger ihre Freiheit als Necht haben, 

jo müſſe aud) die Regierung ihre Stellung als Necht haben*). 

Das gebe dann eine Wechjeljeitigfeit (rdeiprocite) der Nechte. 

Es iſt alſo der Nechtscharakter, den die ganze Verfaffung, das 

*) „C'est, qu’il ne suffit point & la societe, que le droit se ren- 
contre dans les eitoyens; elle a besoin, qu'il reside encore dans le 
gouvernement. C’est peu, que chaque homme possede et revendique 

ses libertes comme un droit legitime, si le pouvoir qui commande aux 

hommes, n’exerce aussi un droit legitime à leurs yeux.” Guizot du 

gouv. chap. 7. 
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ganze Syſtem des öffentlichen Zuſtandes in allen Beſtandtheilen 

haben ſoll, worauf die Legitimität gegründet und was als ihr 

Begriff ausgegeben wird. Alles Recht aber habe ferner ſeinen 

Anfang in der Gewalt und in bloß thatſächlichen Zuſtänden, es 

erwachſe erſt durch die Geſchichte zum Recht. Darum werde 

die königliche Gewalt, die urſprünglich auch nur eine thatſäch— 

liche, auf Stärke gegründete ſey, erſt durch die Geſchichte und 

zwar namentlich erſt durch eine lange Dauer zur rechtlichen 

Gewalt, d. i. zur Legitimität. Nicht minder gelte das aber 

auch hinſichtlich der Freiheit des Volks, auch dieſe entſtehe an— 

fänglich als Thatſache (deßhalb meiſtens als Anarchie) und reife 

erſt in der Geſchichte zum Rechte, zur wahren Freiheit. Es 

ſey deßhalb auch die Nachweiſung von großem Belang, wie das 

franzöſiſche Volk von jeher Rechte und Freiheiten beſeſſen habe, 

eine Freiheit von geſtern ſei keine wahre Freiheit. Damit hat 

die Doktrine ein geſchichtliches Element aufgenommen, das den 

übrigen Fraktionen des neuen Frankreich fremd iſt, und es iſt 

ſowohl hierin als auch bei dem Gedanken der „Souveränetät 

der Vernunft” der Einfluß Burke's auf die Doktrine nicht zu 

verfennen. Wie num hienach die lange Dauer zur Legitimität 

erforderlich ift, jo mußte fih die Doftrine ſpäter für Louis 

Philipp mit einer Duaftlegitimitit begnügen; aber fie vertrat 

übereinftimmend mit ihren Principien wie mit der Wahrheit 

den Sat, dat Louis Philipp König geworden weil (parceque) 

und niht obſchon (quoique) er ein Bourbon ift. Während 

alfo mach der liberalen Anficht das Königthum bloß als ein 

Auftrag (emploi) des Volks befteht, nach der fonftitutionalifti- 

hen bloß als eine mechaniſche Einrichtung, fo nach der Lehre 

der Doktrinärs als eine ſelbſtſtändige und auf hiſtoriſcher Grund: 

lage ruhende Berechtigung. Auch für die Ausübung der Negie- 

rung, namentlich die Wahl der Minifter, vindicirt Royer-Collard 
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(10. Febr. 1820) dem König eine gewiſſe Selbititändigfeit; 

Guizot freilich fordert auch hiefür den entjcheidenden Einfluß 

des Mittelitandes, doch ift jene Behauptung nicht ſo ſcharf und de— 

terminirt, daß ein ermäßtgendes Verſtändniß ausgeichloffen wäre. 

Auf dieſe Weiſe ſoll dem „neuen Frankreich” (oder der 

„NRevolution”) die Legitimität gewonnen werden, bie es nur 

aus Mißverſtändniß und wegen der falichen Stellung des legi- 

timen Königthums von fich geftoßen babe. Revolution und 

Yegitimität in dem Sinne, in welchem fie hier genommen wer- 

den, find auch in der That jehr wohl vereinbar. Die gewöhn— 

lihe Beichuldigung gegen die Doktrinärs, daß fie eine unhalt— 

bare richtige Mitte behaupten, ift deßhalb unbegründet. Vielmehr 

ift die Doftrine eine große Berichtigung falſcher Meinungen, 

ein großer Fortichritt zur wahren Erkenntniß; aber fie tft das 

noch feineswegs vollltändig. Es mangelt ihr vor Allem und 

hauptſächlich die wiffenichaftliche Durchbildung und Zuſammen— 

Ihliegung ihrer Prineipien. Die Bezeichnung ,„,doetrine”, die 

fie zufällig durdy Nover-Eollards häufigen Gebraud) Diejes 

Worts erhielt, ift für fie feineswegs die treffendfte. Wohl tft 

fie vermöge ihres Doppel Interefjes nicht von einer Partei- 

feidenschaft fortgeriffen, fondern muß überall durch veritändige 

Ueberlegung das Maaß juchen, und das mag man doftrinär 

nennen; aber fie hat viel weniger Doftrine, d. i. metaphyſiſche 

oder überhaupt prineipielle Grundlegung und Abrumdung, als 

irgend eine Parter Frankreichs, Liberale, Konftitutionelle, Legi— 

timiften. Die Doktrine nimmt nemlich insbejondere das König: 

thum als gegebenes und das als folches fein Necht haben müffe; 

aber warum es ein Königthum giebt, was der letzte Grund 

deffelben tft, darauf antwortet fie nicht. Damit reicht man aber 

nicht aus, denn aus dem bloßen nadten Grundjaße, daß jede 

Stellung im öffentlichen Zuftande als ein Necht geachtet werden 
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müffe, könnte man auch eine Yegitimität (d. i. eine unentzieh- 

bare Stellung) der Minifter folgern. Es ift durch die Doftrine 

dem Königthum nur feine rechtliche und feine hiltoriiche Bedeu— 

tung zuerkannt, nicht auch feine fittliche Bedeutung, kraft der 

es als eine Autorität über dem Bolfe beftehen ſoll; die ſpe— 

cifiſche Heiligkeit und Ehrfurcht defjelben läßt ſich aber durch 

die bloße Anerkennung eines Nechts und jenes hijtoriichen Be— 

ftandes nicht erklären und nicht ſichern. Ja die fönigliche Be— 

rechtigung ericheint hienach als durchaus derjelben Art wie jede 

andere, die des Eigenthümers, des Bürgers, und man war Dei: 

halb genöthigt, das Erforderniß langen gejchichtlichen Beſtandes, 

das der Legitimität eigen iſt und aus ihrer tiefiten fittlichen 

Bedeutung (der Unterwerfung unter die höhere göttliche Fü— 

gung) ftammt*), als einen allgemeinen Grundſatz für alle Rechte 

auszuſprechen. Dieje Lehre kann deßhalb die bloß Verftändigen 

befriedigen, man wird fich mit ihren praftiichen Anwendungen 

meiſtens einveritanden erklären müſſen, fie tft die wohlthätigite 

und gejundelte, die jetzt in Frankreich beiteht. Aber die tiefere 

fittliche und vollends die religiöje Grundlage der Staatsver- 

faffung gewährt auch fie nicht, wenigſtens nicht in willenichaft- 

licher Begründung. 

Das Königthum iſt nicht eine bloß mechanische, jondern 

eine organische Inſtitution, und es ift nicht eine bloß äußer— 

liche hiftoriicherechtliche, jondern es iſt eine ethiiche In— 

jtitution. Der König ift nach fittlicher (und das tft im tiefiten 

Grunde göttlicher) Ordnung die Autorität über dem Volfe, Er 

ift darum der Träger der Einen untheilbaren Staatögewalt, die 

fich jedoch von diefem Mittelpunkt aus in ihre Zweige entfaltet 

und in diefer Entfaltung noch andere eben jo mächtige Träger 

*) ©. diefes Werks II. Band 2. Abtheilung 8. 74. 
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erhält, er ift Souverän. Das iſt das Grundverhältnii des 

politiichen Zuftandes, und daran knüpft fich die religiöfe Innig— 

feit des Bandes, die Conſtant vergeblich dem mechaniſchen pouvoir 

royal zu gewinnen jucht. Hiermit ift aber die fonftitutionelle 

Berfaffung (die Wahrheit der Charte) aller Grade und tft na— 

mentlich auch die jetzige Berfaflung Frankreichs nicht im Wider: 

ſpruch. Es ift nicht wideriprechend, dab mit der fouveränen 

Gewalt des Königs, Die eine gegebene über dem Volke ift, fich 

ein Necht der eignen Mitherrichaft des Volfes verbindet, und 

dieſe Mitherrichaft des Bolfes mit dem König ift 

das wahre Weſen fonftitutioneller Verfaſſung im 

Gegenjaß gegen die liberale wie gegen die fonftitutionelle 

Theorie”). Sie befteht darin, daß das Volk gemäß feiner Frei: 

beit die Grundſätze und Ziele, nach welchen es beherricht wer- 

den fol, zugleich mit dem König beftimmt (durch eine formelle 

und unmittelbare Theilnahme an der legislativen Funktion und 

den mittelbaren Einfluß auf die Regierungsfunktion), und daß 

es ihre Aufrechthaltung überwacht und ſchirmt gegenüber der 

föntglichen Negierung, die dazu durch verantwortliche Organe 

geführt wird. Aus diejen einfachen und natürlichen Elementen 

des Staats, dem ſouveränen König und dem freien Volk, 

und nicht aus dem abftraften Mechanismus der Gewalt it 

die Verfaffung zu begreifen und die Theilnahme an den ein- 

zelnen Funktionen zu bejtimmen. Sole Mitherrichaft kann 

denn vom verschiedensten Umfange ſeyn, von einer beveutenden 

Unterordnung unter die fönigliche Gewalt, wie in den deutjchen 

fonftitutionellen Staaten, oder von einer thatjächlichen Prä— 

ponderanz über die föniglihe Gewalt, wie in England, in 

Franfreih — das unterjcheidet die Konititutionen in revolutio— 

*) ©. diefes Werfs II. Band II. Abtheilung $. 53 folg., $. 96 und 
hauptſächlich auch 8. 149. 
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nirten und in nicht vevolutionirten Staaten —, aber fie darf 

das Fundament, auf dem fie ruht, das ihr vorausgehende ur— 

ſprüngliche königliche Anfehen nie abjorbiren, nie grundiäßlic 

das Köntgthum herabſetzen, daß es bloß den Volfswillen zu 

vollftrecfen oder unter andern Gewalten als eine hinzutretende 

Gewalt zur equilibriven habe. 

Nur diefe Auffaffung erklärt naturgemäß und ungezwungen 

die wirkliche Eonftitutionelle Berfaffung, wie fte in England ſich 

gebildet hat: die Fünigliche Sanktion der Geſetze, das Veto 

(richtiger das Erforderniß des königlichen Aſſent, damit ein 

Geſetzentwurf Geſetz werde), die Ernennung der Minifter und 

das fpecifiiche Anjehen des Königthums. Nur fie gewährt auch 

eine wirkliche Vereinigung von Königthum und nationaler Frei— 

beit und kann deßhalb den Empfindungen beider Parteien ge— 

nügen, die bloß mechaniſche Betrachtung des Königthums fteht 

immer bloß auf der einen Seite der Volfsfreiheit. Nach diefer 

Auffaſſung muß der Volfevertretung allerdings ein Einfluß, ein 

größerer oder geringerer je nach dem betreffenden Staate, auf 

die Wahl der Minifter und auf die Principien der Negterung 

zufommen; aber nicht der allein enticheidende Einfluß wie nad) 

der Itberalsfonftitutionellen Theorie. Es find zwei Willen, der 

fünigliche und der Bolfswille, die, beide geltend, fich einander 

ermäßigen, berichtigen: der föntgliche muß fich erproben an dem 

des Volks; wenn er mit diefem dauernd zerfällt, jo kann er 

nicht beitehen; aber der Volfswille muß fich bejchränfen unter 

den füniglichen, der König bat nicht bloß die freie Adminiftra- 

tion auf der Baſis der allein vom Volke (öffentliche Meinung, 

Kammern) beitimmten Principien, er hat einen eben jo wejent- 

lichen Antheil an Beſtimmung diefer Prineipten ſelbſt. Es fommt 

jo em Drittes heraus, wie überall wo jelbititändige Kräfte 

fich gegeneinander in Harmonie jeßen, während nach jener Theorie 
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der König bloß den Volkswillen vollbringt, oder höchftens bet 

Spaltung in der Volfövertretung eine ergänzende, ermäßigende 

Thätigfeit übt, auch nicht um feinen Willen, jondern um den 

wirklichen Bolfswillen zur Geltung zu bringen. Das Verhältniß 

aber zwilchen König und Miniltern iſt dann nicht das zweier 

Gewalten, einer exefutiven und einer neutralen ausgleichenden, 

jondern es ift der Souverän, der allein die Gewalt hat mit 

jeinen verfaffungsmäßig nothwendigen Organen, die aber den— 

noch nicht bloße „paſſive Agenten” des Souveränd find, und 

zwar um deßwillen nicht, weil fie eine Verpflichtung auf die 

Derfalfung, ein Gewillen, eine Ehre haben, und weil eine Ein- 

fiht und Sachveritändigfeit in ihnen reprälentirt ift, welche 

fih nidyt mit der föniglichen Qualität von jelbit und nad) 

Nothwendigfeit verbindet. Weder die urjprüngliche und pofitive 

Einwirkung des Königs, noch die Selbititändigfeit des Minifters 

fann aljo- fehlen, und das Maaß der einen und der andern 

wird, eben weil ein untheilbares Zulammenwirfen erforderlic) 

it, ih immer nach der perjönlichen Begabung an Einficht und 

Charakter richten. 

Die Theorie der englischen Schriftiteller, noch auf Locke 

fußend, ift eben jo mechantiich als die Montesquieu'ſche. Aber 

in England iſt das minder ſchädlich, weil die verfaſſungsmäßi— 

gen Stellungen jelbit durch Geſchichte und Herfommen überall 

genau bezeichnet und befeitigt find, und die parlamentarijche 

Form und Sprachweile, weit entfernt diefer mechanischen Auf: 

faffung zu entiprechen, vielmehr ein Achtes organiiches König— 

thum ausdrüdt, ja in viel höherem Grade ausdrüdt als es 

wirklich beiteht. Dagegen in Frankreich und Deutjchland, wo 

man die verfallungsmäßigen Stellungen erſt noch zu beitimmen 

im Begriffe Steht, fommt e8 auf reine Doftrin an. 
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Dritter Abfchnitt. 

Die Anfiht über die Entitehung des Rechts. 

Anftcht über die Urfahen und Motive der Begebenheiten und ber Gefetgebung. — Einfluß 

des Nationalharafters und deffen Gebrauch bei Montesquien. — Ethiſche Folge 
diefer Anftcht über die Entftehung des Rechts. — Gegenfas gegen biefelbe: bie 

Schule der geſchichtlichen Suriften. 

Wenn die Naturrechtslehrer und die Politifer in der An- 

ficht über das Ethos fich wideriprechen, jo ſtimmen fie doc) in 

der über die Entitehung des wirklichen Nechts überein. So 

wie nemlicy beide Nichtungen aus der Triebfeder menschlicher 

Unabhängigkeit und Selbftthätigfeit hervorgehen, jo betrachten 

fie alle gejchichtlichen Erſcheinungen als menschliche Erzeugniffe. 

Es fehlt dem, ganzen Zeitalter beinahe die Vorftellung, wie fid) 

etwas Andres habe bilden fünnen, als daß Menſchen es wiljend 

und wollend gemacht hätten; es jey denn, daß der rohe finnlos 

wirkende Zufall zu ihrer Schande als Zeichen ihrer Schwäche 

es veranlaßt habe. Dem göttlichen Geiſt, der die Gejchichte 

lenkt und auf dem menjchliche Freiheit nur als auf ihrem 

Grunde fich bewegt, hat ſich die Wiſſenſchaft verichloffen. Nun 

it e8 überhaupt dad Natürliche, fich den menschlichen Geift jo 

zu denfen, wie er in der eignen Zeit und Umgebung tft. Der 

Gedanke, daß er jelbit in der Folge der Zeiten jene Beichaffen- 

heit verändert habe, Liegt um fo mehr der Vorftellungsweije 

ferne, nach welcher er nicht durch die Geſchichte gebildet wird, 

jondern im Gegentheil allein fie bildet. Aehnliche Heberlegung, 

ähnliche Anficht, al3 fie in unfern Tagen, in unfern Zuftänden 

ſich zeigt, wird daher, wo nicht allen Menjchen, doch den her— 

vorragenden Männern jeder Vergangenheit zugejchrieben und 

ihre Thaten und Anordnungen daraus hergeleitet. Es wird 

wohl zugegeben, daß die Gejeßgeber des Altertbums hie und 
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da durch Die Vorurtheile ihrer Zeit befangen waren; aber das 

betrifft nur Einzelnes und it eben ihre Schwäche. Im Ganzen 

habe die Gefinnung, welche fie umgab, für welche fie ihre 

Geſetze machten, bloß als Stoff auf fie eingewirft, fie mußten 

auf die herrſchende Vorftellungsweile Rückſicht nehmen, fonft 

fonnten fie ihre Zwede nicht erreichen; keineswegs jey ihr 

eignes Urbild, ihr Urtheilen und Wollen dadurch beftimmt. 

Die Art zu denken und Abfichten zu haben, welche ihre Gejeß- 

gebung eigentlich in Thätigkeit jet, wird unabhängig von ihrer 

Zeit unjerer jeßigen ähnlich gedacht. Sie find außer der Na— 

tion geftellt und bewegen fie von dieſer Stelle aus; nur die 

Hebel müffen fie an ihr ſelbſt befeitigen. So läßt Macchiavelli 

die Nömer, die Führer des Senats und des Volkes, frei vom 

römischen Charakter in Der Art vefleftiven, wie fie als kluge 

Männer, als Ebenbilder feiner felbft auch in jeinem Staate 

hätten vefleftiren können. So hätte Moſes Opfer, Priefter- 

ftand, Blutrache unmöglich für das Anzuftrebende halten können, 

für das, was um ſein ſelbſt willen beftehen fol. Er zollte 

diefe Einrichtung, die er ſelbſt wohl für unvernünftig erfannte, 

bloß der Meinung feiner Nation, weil er allein auf dieſem 

Wege feine anderweitigen großen Zwede erreichen fonnte. 

Daß Speijen umrein jeyen, daß ein Feierjahr göttliche Ver— 

ehrung enthalten fünne, war nie jein eigner Glaube, jondern 

er verordnete dieß alles nur deßhalb als religiöjes Gebot, um 

dadurch deito ficherer Geſundheit, Fruchtbarkeit, was man auch 

jet noch für paffende Beltrebungen eines weiſen Mannes hält, 

zu erreichen. Lykurg hielt nicht die Hingebung an den Staat, 

die Entäußerung jedes einzelnen Nechtes und Befites für das 

an fih Nechte und Nothwendige; er gebrauchte jolches nur, 

um das immer noch anerkannte Ziel der Staaten, die militä- 

riiche Stärke, jeinen Spartanern zu verichaffen. Luther jelbit 
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dürfte nach der Anficht der Aufgeflärten nicht an Chriftus und 

die Wunder geglaubt haben; feine Anerkennung des Evange— 

liums war nur ein Mittel, um für die Aufklärung, die damals 

noch nicht von Grund aus eingeführt werden fonnte, den eriten 

Anstoß geben zu können. Im Nüdficht auf die wirkliche Ent- 

ftehung der Begebenheiten ift daher auch die oben bezeichnete 

pragmatiſche Hebertreibung, die gar nichts um jein jelbit willen 

beitehen läßt, die allgemeine Vorſtellung; denn nur durch fie 

fünnen die geichichtlichen Erjcheinungen von diefem Standpunfte 

aus erklärt werden. Man fonnte ſich die Entitehung der Ho— 

meriichen Geſänge nicht anders begreiflich machen, ald da man 

irgend einen moralischen Zweck, irgend eine nützliche Lehre, 

welche durch fie bewiejen werden ſollten, dem Dichter unterlegte. 

Dieß thun anerkannte Gefchichtichreiber. Daher fommt es, daß 

ſelbſt Montes quieu bei feiner reichen hiftoriichen Kenntniß, 

jo richtig er die Folgen der Geſetze beobachtet, oft eben jo un— 

richtig über ihre Entitehungsgründe urtheilt. Auch er nemlic) 

giebt fich nicht der unbefangenen Anschauung hin, wie ein Motiv 

und Ziel, das die Menſchen ohne daß jie es gewählt haben 

beherrscht, die Einrichtungen hervorbringt; alles ſoll nur als 

Nittel für das oder jenes mit bewuhter Wahl ergriffen worden 

jeyn. Die uriprünglich germantjche Triebfeder der Ehre, die 

nit den Alteften Nechtsanfichten zufammenhängenden Familien— 

Fideikommiſſe behandelt er, ald jeyen fie um die Monardie zu 

erhalten eingeführt, die Umverleßlichfeit des Königs in England 

als Mittel für jenen Staatsmechanismus, die beiondere Kammer 

der Pairs, die ihnen, ald größere Theilnahme an der Regierung 

jelbit, das höchſte Vorrecht war, als bloßes Schußmittel in 

ihren andern Vorrechten nicht gekränkt zu werben. 

Zwar bat man nie aufgehört großes Gewicht auf den 

Nationalcharakter zu legen, auf den Einfluß, den er auf die 
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Geſetzgebung immer gehabt habe, und freilich noch mehr auf 

den, welchen er haben jolle. Und am meiften auf Montes- 

guten weiſt das allgemeine Urtheil hin, als auf die Fundgrube 

der Beobachtungen und Marimen diefes Einfluffes. Montesquieu 

ſpricht es auch aus, daß die Geſetze für ein Volk jo paſſen 

müſſen, daß es nur ein beſonderer Zufall iſt, wenn die des 

eines Volkes auch für ein anderes paſſen. Man betrachte aber 

ſeine Auffaſſung des Nationalcharakters! Der Nationalcharakter 

der Franzoſen beſteht nad) ihm ) darin, daß fie Geſelligkeit und 

Fröhlichfeit lieben, gerne fcherzen und ſchwätzen und ſich leicht 

mittheilen, daß fie lebhaft, zuweilen unbefonnen, ja unartig, 

daß fie tapfer, großmüthig und offen find. Der Charafterzug 

der Athenienjer, wodurch fie den Franzoſen ähnlich find, ift 

ihr gentales Weſen, dem gemäß fie bei den ernjthafteften An— 

gelegenheiten Scherz und witige Ausfälle mit Beifall aufnehmen. 

Die Spartaner hingegen find troden, mürriſch und verichloffen **). 

— — Was fünnen nun jolde Eigenfchaften für großen Einfluß 

auf das Necht haben? Selbft wenn die Bejchreibungen voll 

ftändiger find, laſſen fich höchftens einzelne Beitimmungen aus 

ihnen erklären. So pflegt man denn immer große Erwartun— 

gen von dem Einfluffe des Nationalcharafters zu haben, weil 

die Theorie jo lautet; wenn derjelbe aber wirklich nachgewielen 

werden foll, jo hat er fich verflüchtigt. Es ift auch ganz na— 

türlich, daß in dieſer Epoche der Wiffenichaft der wahre Begriff 

des Nationalcharafters gänzlich fehlt. Die Iſolirung des 

Menichen verhinderte ihn. Denn nun fieht man die Nation 

nicht ald einen Geiſt an; jondern wie die Menjchen, die ihr 

angehören, als vereinzelte fich zeigen, das ericheint als National- 

charakter. Die Nichtung, das individuelle Ethos der Nation, 

*) Montesquieu esprit des lois liv. 19, chap. 5. 
**) Ebendaſ. chap. 7. 

I. 24 
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das nur im Ganzen wirkſam ift, gebt damit nothwendig ver— 

Ioven, 3. B. das Streben nad Schönheit und Ebenmaaß des 

Staates, nach Weltherrichaft, nach Gliederung und Abjtufung 

von Ständen. Denn feiner fann em ſolches Streben aus und 

fir ſich jelbft haben; ev wird bloß davon ergriffen, wenn es 

in der Nation da iſt. Was nach der Losreißung übrig bleibt, 

ift nichts als jene, gar nicht mehr auf ein bejtimmtes Objekt 

gerichteten, bloß ruhenden Gigenjchaften des Qemperaments 

oder der Intelligenz, 3. B. Lebhaftigkeit, Phlegma, Wi. Da— 

ber iſt es auch nad) Montesquien*) nur ein Chaos zufälliger 

Dinge, „welche dazu beitragen, die Weile des Denfens und 

Handelns zu beftimmen, Klima, Gejete, Staatsmarimen, alte 

Beiipiele, Sitten und Gebräuche, Neligion (deren beitimmter 

Inhalt natürlich hier auch als zufällig entitanden angejehen 

wird). Aus allem diejen bildet fi) das, was wir National 

charakter nennen.” — — Der Nationalcharafter im wahren 

Sinne aber it, was die Nation als das höchſte Ziel ihres 

allgemeinen Strebens erfennt und will. Er ift ihre totale Ge— 

ſinnung, ihre fittliche Beſtimmtheit. Dieje wirkt alle bedeu— 

tenden Ericheinungen des Lebend — virtus est actuosa — 

und jo geht aud das Necht aus ihr als ein Ganzes hervor. 

Diejes Ziel und dieſes Urtheil haben ihr nicht zufällige Um— 

ſtände beigebracht, Klima und alte Gebräuche; fie find ihr von 

einer lentenden Abficht angewiejen. Nationalcharakter tft 

ber göttlide Beruf einer Nation. 

Dieje Anficht über die wirkliche Entftehung des Nechts, 

wie fie hier bezeichnet worden, ift von einer bedeutenden Folge 

für die Ethif. Wenn nemlich wirklich alle Einrichtungen durch 

den überlegenden menjchlichen Geift erzeugt find, jo muß es 

*) Ebendaf. chap. 4. 
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diefem auch eben jo zuftehen, fie wider aufzuheben, andere an 

ihre Stelle zu jeßen. Wohl kann hier Klugheit gebieten, fie 

zu Ionen zu irgend einem Zweck, insbejondere dazu, um allen 

Einrichtungen, und johin auch den eignen, durch die Gewöh— 

nung an ihren umaufhörlichen Beltand Ehrfurcht und Stärke 

zu fichern. So behandelt ſchon Ariftoteles die Frage, ob 

man unvollkommene Geſetze beitehen laſſen jolle, damit nicht 

die Vorstellung von der Heiligkeit aller Geſetze geſchwächt werde; 

oder ob man dem allgemeinen natürlichen Triebe nad) Bervoll- 

fommnung folgend fie umguändern habe. Und was fich von 

diefem Gejtchtspunfte aus dafür und dagegen vorbringen läßt, 

it von ihm wohl erichöpft. Das iſt aber immer feine Chr: 

furcht, weldye der Handelnde jelbft vor den Geſetzen hätte, Die 

ihn an ihrer Nenderung verhindert, fondern nur das Beftreben, 

daß Andere eine ſolche haben mögen, und er ift nicht mehr 

verhindert, wenn er glaubt, entweder daß die Andern dennoch 

ihre Ehrfurcht beibehalten werden, oder daß er fie auch ohne 

das zum Gehorſam bringen könne. Auch it es nur die Achtung 

der Gefeße überhaupt, welche bier in Frage fommt; nicht 

die vor den beftimmten Gejeßen, welche eben jeßt beitehen 

und durch die Geſchichte herab fich gerade jo ausgebildet haben. 

Die beftimmten Geſetze fünnen auch als ſolche nad) jener An- 

ficht feine Heiligkeit haben, denn vor dem, was fie gemacht hat, 

der Klugheit anderer Menjchen, dem Klima und der Landes- 

beichaffenheit, hat fein Menſch Urſache jich zu beugen und an— 

betend zu verehren. — Da nun jede Nichtung ihr Aeußerſtes 

erreichen muß, damit der Menich fie vollkommen fennen lernt, 

fo kam es denn zuleßt dahin, daß alle Scheu zu Ändern und 

aufzuheben verihwand und die Regierungen mit der Legislation 

geradezu erperimentirten. Hierin vereinigten ſich denn jene bei- 

den von einem Uriprunge ausgehenden, von einem Geilte bejeelten, 

24* 
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nur nad verjchtedenen Wegen fich trennenden Beftrebungen, 

die Naturrechtslehrer und die Politiker. In der rückſichtsloſen 

Umwandlung ftehen fie fich gleich, jte weichen nur in dem Ziele 

derjelben ab. Nach jenen tft es die Verwirklichung ihrer ab- 

ftraften Folgerung, nach dieſen find es entweder willfürliche 

zum Theil untergeordnete Zwede, oder regelmäßig und im All— 

gemeinen die mechanische Sicherung des Staats und einer jeden 

jeiner unentbehrlichen Funktionen. 

Gegen dieſe Anfiht von der wirklichen Entitehung des 

Nechts und von dem ethilchen Verhältni zu dem beitehenden 

bildet die Schule der gejchichtlichen Suriften den Gegenſatz. 

Das ift, jo wie fie bis jeßt beiteht, ihre Eigenthümlichkeit. 

Man muß diejes ald die erite Aeußerung betrachten, durd) 

welche die gejchichtliche Anficht in der Rechtsphiloſophie fich 

wirkſam zeigt. 



fünftes Bud. 

Spefulatine Rebtsppilefepbie 

WM, man des Iermeges zweck her gewaht wird, pflegt 
mam wieder einzulsnfen, uud me eine Zerſtẽrung geendet hat, 

ta set mm wieder aufjubonen Die abitrafte Richtung 

hatte alle Seiligen Bande ter Wüllfie preisgegeben. anfängfich 
zwır umr jene unfühtburen gebeimmigvcllen, die allem dem 

Glauben ſich mit Gemiäbeit fnmdgeben, die mumittelbaren Be- 

jeßumger tes Marien zer Gett; zulest aber an Die Ber- 
hãſtrĩe weſche mit dem ꝑhuiſchen Leben vermebt, mmanfhörlich 

zegewmürfig find, ver denen audy, mer minder im jeim Inneres 

Kb fummeit, die Ehrfurcht wicht verliert. Wie mm dus Gefühl 

für tie Leere ur Schlechtigkeit eines joldhen Zuftandes lebendig 

murde, je auch die Einfüchk im die Unmahrheit der Berftellungs- 

meie, melde zu ihr führte 
Dirre Berbülinöte üben eine Macht über den Menichen, die 

Bill abgeleitet werden fm Nan bat das Verhältnis der 

Gatten durch Vertrag zw begrũnden gefucht. aber das mar nicht 

möglich bei dem Verhältnis zmücden Weltern und Rindern. Und 
tie Familie überhunpt äußert ihre Felgen nicht bleß für bie, 
weiche ihe Band eingiagen oder zw ihm gehören; jeder Dritte 
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wird von ihnen berührt und muß ſie anerkennen. In ältern 

- Zeiten nahm die Familie die Blutrache und forderte das Wehr— 

geld. Setzt hat der Injuriant der Frau dem Manne Rede zu 

ftehen; der Nang, der Gerihtöftand, der Wohnort der Frau 

richtet fich nach dem Manne. Bon bloß innerlihen moraliichen 

Pflichten tft hier feine Nede; denn die Beitimmung des Klä- 

gers, des Gerichtes, find ihrer Natur nad) allein etwas Aeußer— 

(iches und Rechtliches. Dieje Beltimmungen aber, wodurd) jede 

Ehe auf alle Mitbürger einen rechtlichen Einfluß hat, müßten 

als ein Unrecht gegen dieje ericheinen, wenn man ihren Grund 

in der Webereinfunft der Gatten juchen wollte. Sit es doch 

nirgend geftattet, daß jemand mit einem Freunde eine Gemein- 

ichaft des rechtlichen Zuftandes eingehe. So muß die Familie 

jelbft als jolche ein Necht haben, unabhängig von dem echte 

der Menichen, welche fie bilden. 

Ein gleiches Recht muß auch dem Staat zuitehen. Ihn 

fonnte man zwar mit mehr Anjchein auf dte ftillichweigende 

Eimvilligung gründen. Denn die Bürger können ohne phyſiſche 

Affterrung im Staat ein- und wieder austreten. Es find bier 

nicht wie in der Familie Die verichiedenartigen Beziehungen — 

Mann und Frau, Neltern gegen Kinder, Kinder gegen Neltern 

—, welche durch ihre Eigenthümlichkeit und ihre unabänderliche 

Austheilung jeden Gedanken der Willkür entfernen; das Ver: 

hältniß zwilchen Herrichenden und Gehorchenden fünnte in jedem 

Augenblick umgewechjelt werden. Allein die ſtillſchweigende Ein- 

willigung, um als Grund der Bürgerichaft gelten zu fönnen, 

jet ja Schon ein Necht des Staates voraus, nach welchem Die 

Bürger ihre Meinung zu erklären verpflichtet wären. Der 

Bürger müßte in Kenntniß jeyn, daß er das Band aufheben 

dürfe und wie. Nun Sieht ſich aber jeder ſchon beim eriten 

Erwachen jeines Bewußtſeyns vom Staat umfangen, er ift ſchon 
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mit vielen Banden an ihn gefettet, hat Rechte genoffen ohne 

eignes Zuthun, und Berbinplichfeiten übernommen, bevor er 

wußte und wollte. Und warum endlich darf der Staat, d. i. 

die Kontrahenten, fih über das Territorium abfchließen und 

jedem dritten Nichteinwilligenden oder Austretenden den Grund— 

befit vermehren? Selbit die äußere Macht, mit welcher der 

Staat wird und ift, verhindert jede Zurückführung auf menſch— 

Iihen Willen. Diejen ewigen Bau, welcher allen Zeiten die 

unverwüftliche Dauer entgegeniebt, würde menjchliche Klugheit 

weder aufzuführen noch zu erhalten im Stande jeyn. Würde 

man einem Menichen, der vom Staate nichts wühte, die in 

unzähligen Richtungen ftürmende Bewegung des Bolfslebens 

vormalen, das ſtete Anmwogen gegen den Staat — denn alle 

Sntereffen der Einzelnen find gegen ihn und jeine Ordnung 

—, er würde an die Möglichkeit des Staates weniger glauben, 

als jebt die Meiften an das ewige Neich. Diefe zwingende 

Macht des Staates, durch welche er befteht, die feined menſch— 

lichen Willens bedarf und gegen die menschlicher Wille nichts 

ausrichtet, beurfundet einen ihm jelbft innewohnenden, höhern 

als menichlihen Willen. 

Mit diefer Einfiht in Macht und Necht, welche den fitt- 

lichen Verhältniffen jelbit eigen find, beginnt eine neue Periode 

in dem allgemeinen Urtheil über das Gerechte. In praktischer 

Weile, auf Erfolg und Wirkſamkeit in den öffentlichen Begeben- 

beiten berechnet, machten es die politiichen Schriftiteller, welche 

die Nevolution befämpften, geltend. Mit rein wilfenschaftlichem 

Intereffe ericheint e8 im der deutſchen Rechtsphilojophie in dem 

Begriff des objektiven Willens, der ſittlichen Or— 

ganismen, der dem Syſteme Schellings jeinen Urjprung 

verdanft und auch das Naturrecht Hegeld von den frühern 

untericheidet. Damit ift der Anfang zur geichichtlichen Anficht 
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gemacht. Denn es ift nun eine Urſache außer dem Menjchen 

und feinem Denfen ald Grund des Ethos und der Rechte ans 

erkannt, es war nur noch nöthig, diefe Urſache auch als han— 

delnd und felbitbemußt zu betrachten. Das geſchah indeſſen 

feineswegs mit diefem eriten Schritte. Sondern der Wille und 

das Necht der Familie, des Staates erjcheinen hier nod als 

ihr eigner Wille und ihr eigned Necht, ſtatt eines wollenden 

Herrichers über ihnen; daher ihr Dajeyn nicht bloß für den 

Menschen, fondern abjolut nothwendig. Durch dieſe über- 

menschliche und doch thatlofe, bloß durch ihr Seyn und ihre 

Geftalt glänzende Macht hat unfere Nechtsphilojfophie in dieſer 

Periode eine nahe Berwandtichaft mit der griechiichen, was ſich 

auch in der Bewunderung Schellings für die Platoniſche Re— 

publik und für die griechtiche Staatöverfaffung äußert. Sie 

unterſcheidet fich aber wejentlich von derjelben. Denn einerjeits 

bat fie das voraus, daß fie den Keim des Gefchichtlichen in fich 

trägt, und Scelling zieht daher jogleih den Fortſchritt der 

Staatenbildung in fern Syftem. Auf der andern Seite aber 

jo weit fie noch ungeschichtlich tft, tft fie Dieß Durch Die Anfor— 

derung, das beitimmte bejondere Daſeyn aus einer veinen uner— 

füllten Urfache als ein nothwendiges abzuleiten; die gött— 

liche Freiheit, welche die geichichtlihe Bewegung leitet und 

allein beitimmt, die der griechiichen Anficht bloß mangelt, ift 

Daher hier noch immer pofitiv abgehalten. Die ſpekulative 

Philojophie, welche den großen Umſchwung der Wiffenichaft 

bezeichnet, ift in ihrer erſten Geftalt noch pantheiftiiche 

Philoſophie, aber fie enthält den Keim und den Hebergang 

zur geſchichtlichen, zur hriitlihen Philoſophie. 
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Erfter Abſchnitt. 

Die Philofophie Schellinge. 

Erſtes Kapitel. 

Das Syſtem im Ganzen. 

Herauskommen aus dem Syftem Fichte's — Gleichheit ihrer Elemente — Folgen bes 

obiektiven Gebrauchs derſelben — bie allgemeine Geftalt des Schelling'ſchen Sy— 
ftems. — Werth des realen Principe bei Fichte und feiner Objektivtrung durch 
Schelling — Erhebung der Philofophie. — Störendes Princip — Widerfpruc 

deffelben gegen das ganze Syſtem. — Entfaltung der riftlihen Anficht im Sy— 
fteme ſelbſt — Wurzel des Hegel'ſchen Spftems. 

„Ich will mein Selbit zu ihrem Selbſt erweitern!" — 

das bezeichnet den eriten Schritt, mit welchem Schelling aus 

Fichte heraustrat. Das Syſtem des Lebtern befand fih im 

der Lage, entweder folgerichtig das denfende Individuum zum 

AM zu machen, oder willfürlich eben jo viele Welten als 

Menſchen anzunehmen und fie ohne Verbindung außer einander 

beitehen zu laſſen. Schelling hält darum an dem Reſultate 

Fichte's feſt, daß den materiellen Dingen außer und fein Seyn 

zufommt, fondern bloß Vernunft iſt); aber die eigne thätige 

Bernunft, welche er zum &v xal näv machte, faht Schelling 

als allgemeine Vernunft, war bei ihm das individuelle Ich die 

Subſtanz, jo iſt ed bei Scelling das abjolute Sch. Diejes 

bildet im fich die Welt, und damit auch alle einzelnen „enpdlichen, 

empirifchen” Schs, ohne jelbft ein folches zu ſeyn. Auf diejes 

All-Ich überträgt ſich denn die Fichte’jche Lehre des Bewußt— 

ſeyns in allen ihren Momenten. Man muß diefe Nachbildung 

*) „Das Eine Grumdvorurtheil, auf welches alle andern fid) vedueiren, 
ift fein anderes als daß e8 Dinge außer ung gebe.” Schelling Trans- 
cend. Idealismus. ©. 8. 
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nach dem menschlichen Bewußtſeyn im Auge behalten, um in 

den eriten Schriften Schellings Klarheit zu finden. Schelling 

jelbft konnte faum eine Anichauung des von ihm dargeftellten 

Univerfums haben, außer mittelit dieſes Vorbildes. 

Das Sch Fichte'3 ſetzt fich einer Natur nach, alſo noth— 

wendig, ein Nichtich entgegen; das tft feine handelnde reelle 

Seite, und ed ift nicht vor diefem Alt. Eben jo ift der erfte 

Akt des abjoluten Sch (Gottes) bei Schelling das Neale, dieſes 

it = abjolute Macht Gottes, abjoluted Handeln, abjolute 

Nothwendigfeit. — Dus andere Moment des Fichte’ichen Ich 

ilt, dab es ſeine That (das Dbjeft) wieder bejchaut, ſich von 

ihr unterfcheidet, jey es ihr vorausgehend oder nachfolgend 

(theoretiich oder praktiſch) — das iſt jeine ideelle Seite, der 

Sit der Freiheit. Ihm entipricht dann bei Schelling die 

andere Seite des Abjoluten, nach welcher es Ideales, Urwiſſen, 

abfolute Weisheit Gottes, Freiheit ift. — Aber in beiden Mo— 

menten ift es doch nur die eine Subſtanz (bier das abjolute, 

wie dort das individuelle Sch), welche thätin, welche das Wire 

fende, das Seyende in beiden it, — und das iſt die Identität 

zwilchen Subjeft und Objekt, bei Schelling im Univerfum, bei 

Fichte im Selbitbewußtieyn. Es giebt fein Objekt im alten 

Sinne, nemlic fein bloßes Seyn, fein Ding, jondern alles iſt 

That, Aeußerung einer Kraft, die jelbit geiltig tft, daher dem 

erfennenden Geifte homogen. Diefe Kraft aber ift nach Schel- 

ling außer dem Menschen; erſt durch die permanente Entgegen- 

jeßung ihrer urſprünglich zugleich jevenden Wirkung in Subjeft 

und Objekt entjteht Bewußtjeyn*). Es iſt alfo die allgemeine 

Bernunft, welche ſich nach Schelling handelnd zum Gegenftande 

macht, den fie als Denfen wieder beichaut (Subjektobjeftivirung). 

*) Ideen zu einer Philofophie der Natur ©. 136. 
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Als Objekt macht fie ſich aber zu vielem und befonderem in 

den Dingen, in den einzelnen Menfchen, wie das Ich Fichte’s 

in jeinen Borftellungen; während fie injofern fie Subjeft bleibt 

und fi) von dem Objekt untericheidet — als Wiſſen — immer 

das eine und allgemeine it (Identität des Allgemeinen und 

Beiondern). Denn wiewohl fie nur in den einzelnen Menfchen, 

als empiriiches Ich, wirklich weiß und erfennt, fo iſt Doch dieſes 

Erkennen als jolches ein Allgemeines, und jeder hat das fichere 

Gefühl, daß fein Wiffen nicht er als Individuum, daher nicht 

willfürlich, fondern nur die Wirkung einer allgemeinen Wahr- 

beit, daher nothwendig iſt. 

Statt des Mifrofosmus ift ſo der Mafrofosmus wieder 

hergeftellt und das an jenem beobachtete Geſetz auf ihn tiber: 

tragen. Es beiteht nun wieder eine Welt, die nicht die Ur— 

täuſchung in fich trägt, daß der, welcher fie jelbft ift, fie für 

etwas außer ihm hält; jondern für das individuelle Sch, dem 

fie außer ihm ericheint, it fie es auch in der That. Dennoch 

it die Möglichkeit der VBorftellung, an der auch diefes Syſtem 

zuerft heraufwächit*), gerettet. Kant gelangte nicht zu ihr, 

weil er Vernunft als ruhend betrachtet und fie deßhalb vom 

Reellen völlig Icheidet. Fichte gewann fie durch die Identität 

des Selbitbewußtieynd, das handelnd beides iſt. Schelling 

behauptet fie durch die Identität jeines Abjoluten, das gleich- 

falls jene Alte des Bewußtſeyns in fich vereinigt. Die Sache 

und ihr Begriff find bei Schelling jo wentg als bei Fichte ein 

und dafjelbe, jondern die Subftanz, das Subjeft ift eine und 

diefelbe, obwohl fie, indem fie handelt, die Dinge, indem fie ihr 

Handeln beichaut, das Willen derfelben ift, jo wie nach Fichte 

ich, der Vorftellende, und ich, der mich von meinem Vorgeftellten 

) A. a. O. Einleitung. 
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Untericheidende, dennoch ein und daffelbe Ich bin. Durch die 

Zurücjegung der Identität von dem menjchlichen Bewußtſeyn 

in das Univerfum felbit ift daher erreicht, daß das Objekt nicht 

geläugnet und dennoch das Band zwilchen ihm und unferer 

Vorſtellung nicht aufgegeben zu werden braudt. Die Frage: 

wie iſt Vorftellung möglich? wird deßhalb von nun an auch 

verlaffen und es tritt wieder die nach dem Beftande des Seyns 

in ihre Nechte. 

Jene allgemeine unperfönliche Vernunft muß ſich nothwendig 

ihrem Weſen nad zu den beitimmten Dingen und einzelnen 

Perfönlichfeiten machen, wie das Ich Fichte's zu feinen Vor— 

stellungen. Daher ift Vernunft allein, und alles was ift, ift 

bloß Vernunft. Die Aufgabe der Philofophte ift darnach, wie 

bei Fichte, die Erfahrungswelt aus der Vernunft zu finden; 

aber nicht als eine bloß vorgeftellte, fondern als eine wirkliche, 

nicht zu zeigen, warum ich fie denfen muß, jondern warum die 

Dernunft außer mir fie bilden muß. Um diefe Aufgabe zu 

löſen, findet Schelling die Mittel eben in jenen beiden Reihen 

oder Potenzen, die bei Fichte das Ich bilden, dem Nealen und 

Idealen. Was dort als Prozeß des Bewußtſeyns erſcheint, 

wird hier zum Prozeß der Welt. Beide Potenzen, die gleich 

abſolut ſind, von denen keine ohne die andere je beſteht, ſind 

als lebendige, handelnde in einer mannigfachen Durchdringung 

begriffen, in welcher ein ſtetes Aufwärtsſteigen von der Vor— 

herrſchaft des Realen zu der des Idealen ſtattfindet — der 

Prozeß der Potenzen. Der Menſch, die Perſönlichkeit iſt ſelbſt 

nur eine Stufe in dieſem Prozeſſe; denn das Abſolute, das nur 

als zugleich Reales und Ideales beſteht, iſt ſchon in dieſer 

Doppelheit wirkſam, bevor es dieſe Stufe erreicht, ſchon in den 

unterſten Naturprodukten. Nach Schelling iſt daher nicht mehr, 

wie bei den Früheren, Objekt und Reelles daſſelbe; denn es 
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giebt fein Objekt, in welchem nicht ſchon Die ideelle Seite wäre, 

in den Dingen felbft it ſchon die göttliche (allgemeine) Ver— 

nunft, ohne das fönnten fie feine beftimmten begränzten Dinge 

ſeyn und auch nicht von uns ald den Trägern der allgemeinen 

Vernunft erfannt werden”). Der Prozeß der Potenzen bleibt 

aber nicht Stehen bei dem Menſchen; die VBerhältniffe unter den 

vielen Menjchen und die wirklichen Begebenheiten in der Welt, 

da fie doch ſelbſt nichts Anderes als die Wirfungen jener all- 

gemeinen Vernunft ſeyn können, müſſen gleichfalls aus ihm 

erflärt werden. Es ift zu zeigen, wie das Abſolute mit der: 

jelben Nothwendigfeit, mit der es die (d. i. die beitimmte, vor- 

bandene) Natur, jo auch der Staat und die Gefchichte, wie fie 

fich wirklich zugetragen hat, werden mußte. Jedes Ding, jedes 

Verhältniß, jede Begebenheit, alles was da ift oder auch nur 

als Gedanke beiteht, fann nur das Ergebniß dieſes Prozeſſes 

jeyn. Hier zuerft aljo wird die wirkliche Welt nicht bloß in 

ihrem ganzen Umfange, wie Schon bei Fichte, Sondern auch in 

ihrem eignen Zuſammenhang Aufgabe der Philojophie. Da— 

durch entitehen denn die jebt jo geläufigen und allgemein ge— 

pflegten Wiffenichaften als Zweige der Philofophie, von denen 

vor Schelling feine Ahnung war: Philofophie der Natur, 

Philofophie der Geſchichte, Philofophte der Neligion, Philo- 

ſophie der Mythologie, der Offenbarung u. |. w., d. i. nicht 

was man ehedem unter diefem Titel veritanden hätte und im 

unphilojophiichen Publikum auch heutzutage dahinter vermuthet, 

eine Betrachtung und Beurtheilung über die Wahrheit oder 

*) Es war im Spfteme Schellings durchaus feine Gefahr, daß der 
Geift verförperlicht werde, wie der Name Naturphilofophie befürchten machte. 
Die Natur wird gerade durch diefen Prozeß felbft zu einem zwar nicht 
Berftehenden, aber doch Berftändigen, Berftand an ſich Tragenden. Die 
Gefahr war im Gegentheil nur die, daß das Neelle an ihr verloren gehe 
und fie ein bloßer Abdrud von Gedanfenformen werde. 
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Unwahrbeit der politiven Neligton, über die empiriichen Ur- 

jachen oder dem fittlihen Werth ver geichichtlichen Thaten und 

Greigniffe, ſondern die Nachweifung, wie nad) den weltbilden- 

den Potenzen, welche die Philoſophie ermittelt hat, die Ge— 

ihichte gerade fo, in dieſen Ereigniffen und Thaten vor fid) 

gehen, das religiöſe Bewußtſeyn des Menjchengeichlechts gerade 

dieſe Neligionsvorftellungen in nothwendigem Prozeſſe durch— 

gehen, alſo dieſe Kulten aufeinander folgen mußten. 

Hierin beiteht denn die mächtige Umwandlung der Philo- 

ſophie, die als der Gegenfaß von Spefulation gegenüber 

der Neflerion ansgedrüdt wird. Das Wejen der Speku— 

lation ift, jedes Einzelne in der Totalität alles Seyns und 

danach in Seiner abjoluten Urſache und jeiner abjoluten Be— 

deutung zu erkennen, während die Neflerion das Einzelne nur 

in Beziehung und Zuſammenhang mit anderen Einzelnen, 

daher nur die abgeleiteten Urfachen und vie relative Be— 

deutung zu ihrem Gegenitande macht. Die Neflerion jucht 

für eine phyſiſche Erſcheinung, 3. B. für die Tropfbarfeit des 

Waſſers, eine äußere einzelne Urſache, den Drud der Luft; 

damit aber eröffnet fi die Frage, warum iſt dad Waſſer 

nicht gleich andern Körpern jo Stark der Luft zu wideritehen 

u. dgl. Die Spekulation dagegen erklärt das aus der ab- 

joluten Bedeutung des Waſſers, daß es die Darftellung 

des Unenplichen im Endlichen tft, danach müfje einerjeits 

jeder Theil dem Ganzen gleich ſeyn, andrerſeits die Verend— 

lichung ſich darſtellen, und dieſe Darftellung jey die Tropf- 

barkeit. Die Neflerion jucht für ein gefchichtliches Ereigniß, 

z. B. die Nevolution, die einzelnen empirischen Urſachen, die 

in der That ſowohl unerihöpflih find als auch jede wieder 

auf andere Urſachen zurückweiſt. Die Spekulation erklärt 

dafjelbe aus feiner abjoluten Bedeutung in der ZTotalität der 
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Geſchichte ): es muhte ein Moment eintreten, daß das Speale 

(Reflexion, Wille) die Uebermacht habe über das Neale (den 

hiſtoriſchen Beſtand); dieſes Moment it die Nevolution. Sie 

it alfo abjolut nothwendig, und jene empiriſchen Urjachen find 

ſelbſt nur der Ausflug diefer abſoluten Nothwendigfeit. Eben 

jo wie mit den Urfachen verhält es fich auch mit den Zweden. 

Die Reflexion betrachtet eine Einrichtung der Natur oder der 

menschlichen Geſellſchaft, 3. B. die Ehe, als bloßes Mittel, 

3. B. zur Fortpflanzung, und ruft dadurch die weitere Frage 

hervor: wozu ſoll nun diejer Zweck jelbit, die Fortpflanzung, 

dienen, warum ſoll eine Unzahl von Menſchen beftehen, deß— 

gleichen warum find die Bedingungen der Natur jo, daß jener 

Zweck nur durch jenes Meittel erreicht werden Fan, warım 

bat die Natur nicht andere Wege eingerichtet? Die Spekulation 

dagegen ſucht die abjolute Nothwendigfeit diefer Einrichtung 

(der Theilung in Gejchlechter, der Begattung) wie diejes Zwecks 

(der Vielheit der Menſchen) in der Totalität der Schöpfung: 

ed müſſen fi) die demiurgiichen Principien zuletzt perſönlich 

als Geſchlechter daritellen, und das Band, die Einheit derjelben, 

fi) als das Schaffende bewähren. Die Neflertion bewegt fich 

immerdar im Kauſal- und Finalzuſammenhang. Der Kauſal- und 

Finalzuſammenhang aber jett die beftehende Natur oder Welt 

als die bejtimmte, die fie iſt, voraus, er erklärt nicht, warum 

und wozu fie eben dieje geworden. Die Spekulation unter 

nimmt es daher, den abjoluten Zufammenhang zu zeigen. Das 

Mittel zu dieler Erkenntniß der abjoluten Bedeutung der Dinge 

it denn eben jener Prozeß der Potenzen (ſpäter bei Hegel der 

dialektiſche Prozeß). Wie er die oberite und alleinige Urſache 

alles Seyenden und Gejchehenden ift, jo muß er denn auch Die 

*) Bol. diefes Werkes I. Band I. 8. 14. 
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hinreichende Erklärungs- und Erkenntnißquelle dieſer jeiner 

Wirkungen ſeyn. 

Das Höchfte aber in der Schöpfung und Geſchichte, man 

fünnte nach vulgärer Betrachtungsweile jagen, der letzte Zweck 

derjelben iſt nach Schelling die Kunft. Denn fie iſt eben die 

oberfte zugleich reale und ideale Thätigkeit, alſo die vollendetite 

Wirkjamfeit der Urmacht, deren Weſen es ja gerade tft, in 

ſolcher Durchdringung der beiden Potenzen Produkte zu bilden. 

Während Hegel, da er die reinen Gedanfenbeitimmungen, die 

Logik, als die weltbildende Macht erkennt, folgerichtig die Kunft 

als untergeordnete Stufe, und als die abjolute Vollendung 

vielmehr die Wiffenichaft betrachtet, muß umgefehrt eben fo 

folgerichtig Schelling, der die weltbildende Macht als jchon 

urjprünglich real wirkend erfennt, als ihren höchſten Ausdruck 

die Kunft anſehen. Er macht daher den fünftleriichen Charakter 

zur Anforderung für jede höchſte Leiſtung und zum inneriten 

Weſen der Dinge. Es iſt der Zwed des Staats ein Kunftiwerf 

zu ſeyn, es it Die Gejchichte in ihrem inneriten Wejen und 

ihrer höchſten Bedeutung ein Kunſtwerk, und der ift der Achte 

Hiftorifer, der fie als Kunftwerf darzuftellen vermag. Die 

Wiſſenſchaft ſelbſt muß in ihrer höchſten Bollendung als fünft- 

leriiche Reproduktion ericheinen. 

Mit der vollitändigen Anerfennung des Objekts entfteht 

aber wieder die Durch Kant bejeitigte Schwierigkeit, wie die 

Deränderung in der Welt fich denken laffe, da doch alles Ber: 

nunft und Nothwendigfeit ift. Zeit und Veränderung zu läugnen 

war nicht mehr möglich, ohne den Gewinn, daß Vernunft eine 

thätige tft und die Objekte erkennbar, daher ſelbſt Gegenftand 

der Deduftion, jelbit Vernunft find, furz den ganzen Fortjchritt 

jeit Kant wieder aufzugeben. Veränderung mußte anerkannt 

werden, es war nur der Ausweg der, anzunehmen, daß fie 
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jelbit in dem Unveränderlichen auf eine unveränderliche Weile 

enthalten jey, das Eine jeiner Natur nach ein Vieles ſeyn zu 

laffen und den Wechjel oder Fortjchritt al die nothwendige Weiſe 

des Dajeyns zu betrachten. Zeit und Raum find daher hier 

nicht jubjeftive Formen, fie find wirkliche Wejen, Formen, welche 

das Abjolute in feinem Prozeſſe annehmen muß, jeine nothwen- 

digen Affeftionen. Sie find aber deßhalb auch nicht als Zeit, 

ald Veränderung wahr; jondern das Wahre, die Einheit in 

der Zeit ift die Ewigkeit, d.h. die Zeitlofigfeit, aeternitas, 

nicht aeviternitas*). So iſt auch das Abjolute, das nichts 

Beitimmtes iſt, in allem Wechſel der Dinge und Begebenheiten 

das Wahre, das Uriprüngliche und Lebte. Das Sollen beiteht 

in nichts Anderm als der Nüdfehr des befonderen Sch zu dem 

Abfoluten, Unbeſtimmten“). Die ganze Welt aljo mit allen 

ihren Formen von Zeit und Veränderung, That und Begeben- 

beit ift in fich jelbit getragen als die eine unveränderliche, zeit- 

(ofe, in ihrem Wechſel jelbit nothwendige Vernunft. 

Das Vermögen aber, das Zeitloje in der Zeit, das Eine in 

dem wahrhaft Vielen in der Bewegung und That, die Totalität 

in dem Einzelnen wahrzunehmen, it Anſchauung. Diefe ift 

daher das Organ der Philojophie. Sie ift intelleftuale An- 

ſchauung, weil nicht die jchon feſt und finnlich beftimmt gewordenen 

Dinge, jondern das Handeltt der Urfräfte jelbit angeſchaut werden 

joll. Die auf fie gegründete Darftellung, wie dad Beränderliche 

auf zeitlos notwendige Weiſe in dem Unveränderlichen ent- 

halten ift, alio die wilfenichaftlihe Methode, welche dieſes Sy- 

Item fordert, beit Konftruftion; eine Benennung, welche 

der Geometrie nachgebildet ift und durch die der Gegenſatz 

gegen die logiſche Methode aus dem Sabe des Widerſpruchs 

*) Bom Ich als Princip der Philofophie ©. 57. 59. 

**) Ebendaſ. ©. 55. 57. 

E 25 



386 V. Bud. I. Abſchnitt. Die Philoſophie Schellings. 

bezeichnet jeyn fol. Denn aus der Konftruftion finden, heißt 

aus der Totalität einer Figur finden. Dieſe iſt als ſolche ein 

Abiolutes, nicht noch tiefer zu Begründendes, das feinem eignen 

Gejete gehorcht und ein Mannigfaches von Theilen in ſich ſchließt, 

ein ſchon urjprünglich gegliedertes Ganzes. Ihm fteht entgegen 

der Beweis, nad welchem eim höherer Sat vorausgeichidt 

und der frazliche als davon getrennt darunter gejtellt wird. 

Auch die Fichte'ſche Methode iſt Konftruftion in dieſem Sinne; 

das Selbitbewuhtieyn ift eine Totalität, welches alle Produfte 

als integrivende Theile enthält, nad) feinem eignen, aber gar 

nicht außer diefen Produkten beftehenden Geſetze. Nur gründet 

fih die Fichte'ſche Konftruftion auf Anſchauung des Bewußt- 

ſeyns, die Schelling’ihe auf die des Als. 

In den Abhandlungen über das abjolute Sch, über den 

tranfcendentalen Idealismus u. |. w. bat Schelling die logiichen 

Fundamente jeines philoſophiſchen Gebäudes gelegt. Den Aufriß, 

wie die Theile fich in einander fügen, zeigen dann feine Vorlefungen 

über das afademilche Studium. Dabei äußert ſich die innerfte 

Triebfraft des Syſtems, das Schöpferische, der reale Ausdrud 

von Ideen ald Weltprincip in jeinen Abhandlungen und Ge- 

Iprächen über Kunſt. Die wirkliche Durchführung des Syſtems 

aber begann er zunächſt bei der Natur, daher jchreibt ſich die 

Benennung „Naturphiloſophie“. Hier zeigt fich denn jene Kon— 

ception, daß er durch die beiden Potenzen des Nealen und 

Idealen und deren Einheit die ganze Natur in allen ihren Stufen 

und Gebilden erzeugen läßt. Die Einheit beider, das Band 

(copula), faßt er dabei jelbit wieder als eine Potenz, ja als 

das Centrum, als die eigentlich ſchaffende Kraft. Dieſes Band 

drüdt in dem Verbundenen jein eignes Weſen aus, das eben in 

der Identität beiteht. Es kann auch genannt werden die unendliche 

Liebe jeiner jelbjt, unendliche Luft fich zu offenbaren, ſich zu 
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wollen, zu bejahen. Die Welt ift nur der Abdruck dieſes ewigen 
unendlichen Sichjelbitwollend. Diejes Band tft in der Natur 

nach feiner einen Seite (der vealen) Die Schwere, als welche alle 

‚Dinge bindet, in der Allheit Eins macht, indem fie Alle in den 

Mittelpunkt drängt; nach der andern Seite (dev idealen) da 8 

Licht (Lichtprincip), als welches gleichfalls die Dinge einigt, 

inden e8 als Ganzes in jedem feiner Theile und jedem Gegen- 

jtande, dem es innewohnt, gegenwärtig und vollftändig gegen- 

wärtig iſt. Durch die Schwere find die Dinge äußerlich eins, fie 

find in Einem Punkte geeinigt, durch das Lichtprincip find fie inner: 

lich eins, fie find fich jelbit untereinander gegenwärtig (dev All- 

gegenwart ber Olairvoyance ähnlich). Daraus ergeben fich auch 

Raum und Zeit. Der Naum ift die Form der Dinge ohne das 

Dand, die Neyation des Bandes, und das Band (ald Schwere) ift 

die Negation des Naumes (die Attraktion des Gentrums hebt den 

Naum auf). Eben damit jeßt die Schwere auch die Zeit, denn 

durch das Drängen in den Mittelpunkt jeßt fie die Dinge in Be— 

wegung, und durch die Bewegung it ja die Zeit gejeßt. Schwere 

und Licht find denn die beiden Principien, welche in ihrer Ent- 

gegenjeßung und wieder ihrer Durchdringung die Natur bilden. 

Sp ilt der Abdruck der Schwere in ihrem eignen Bereiche das 

Feite, Starre, die Erde (hier tft jeder Theil endlich, für ſich abge- 

ichloffen, relativ won dem andern verschieden und polariich ihm 

entgegengejeßt),; der Abdrud des Lichtprincips im Bereich der 

Schwere ift die Luft (bier ift im Einzelnen das Ganze enthalten, 

jeder Theil abjolut von der Natur des Ganzen); Abdrud der 

Identität beider iſt das Waſſer, darum bat das Waſſer die Tropf- 

barfeit vom Prineip der Schwere (Princip der Berendlichung) 

und die Präſenz des Ganzen in den Theilen vom Princip des 

Lichts. Das Licht jelbit als jolches wirft auf diejes ganze Bereich 

der Schwere (diefe drei Elemente) und entfaltet die Knospe der 

25* 
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Dinge, um fich felbit in ihnen anzuſchauen. Sm derjelben Weiſe 

der Konftruftion werden die Grundkräfte der Natur (Magnetismus 

und Elektricität), deßgleichen ihre Gebilde jelbit gewonnen: die 

organiſche Natur, das Pflanzen, das Thierreich, endlich) der 

Menich, bei welchem der Gegenjat der beiden Principten (des 

Lichts und der Schwere) fich als Gegenſatz des männlichen und 

weiblichen Gejchlechts daritellt, wo es fih dann bewährt, daß 

die Eiuheit (copula) das Schaffende ift, indem aus der Ver— 

bindung der Gejchlechter das neue Daſeyn fommt. Doc) jelbit 

im Menschen hat jenes ewige Band (des Lichts und der Schwere, 

des Unendlichen und Endlichen) nur einen vergänglichen Ausdruck, 

es muß endlich jeinen vollfommenen und unvergänglichen Aus— 

druck jeßen; das geichieht durch den Weltbau und die göttlichen 

alles aufnehmenden Geltirne. Was aber ift Gott in diejem 

Aufbau der Natur? Er ift eben das Eine im All, das All im 

Einen, die Allkopula. Beweis feines Dajeyns zu verlangen ift 

Thorheit, wer kann nad) dem Daſeyn jeined Dajeyns fragen ? 

Wir empfinden ihn als Doppelpotenz im Wechſel unſers Lebens, 

im Schlaf und Wachen, wo er uns bald der Schwere hingiebt, 

bald ins Lichtweſen zurüditellt. Die Allkopula aber iſt in uns 

jelbft als Vernunft, die Zeugniß giebt unjerm Geilt. Es handelt 

ſich bei Gott nicht von einer äußern und übernatürlichen „Sache“ 

(die Behauptung einer übernatürlichen Perjon ignorirt Sch. völlig), 

jondern von dem unmittelbar Nahen, dem allein Wirklichen, zu 

dem wir jelbit gehören und in dem wir find. E8 tft nicht eine 

Gränze, ein Diefjeits, erſt zu untericheiden, weil es in der That 

feine jolhe giebt. ISmminenz und Tranjcendenz find hier gleiche 

und leere Worte, da dieje wahre Anjchauung den Gegenjah 

jelbft aufhebt und in ihr alles zufammenfließt zu Einer gott- 

erfüllten Welt. Alſo Gott ift nichts Andres als Weltieele, 

dieſe Schöpfung gebärende, aus fich ausgehende, in ſich zurüd- 
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itrömende Kraft. Er tft die ewig Schaffende Natur*). Der Pan 

theismus erfcheint hier in feiner blühendften Darftellung (der 

Stelle in Goethe's Fauft: „wer kann ihn nennen?” vergleich- 

bar), wie bei Hegel in jener trodnern, abitraften Darftellung. 

In eine neue Epoche aber trat das Syſtem Schellings, 

als er durch den Stoff fortgeführt wurde von der Natur auf 

den Menjchen felbit, damit auf die andere Seite des philofo- 

phiſchen Problems, die Geichichte. Sie beginnt mit feiner Ab- 

handlung „über das Weſen der menschlichen Freiheit“. Das 

Problem diefer Abhandlung tft nicht bloß, wie der Titel lautet, 

die Freiheit, jondern tiefer gegriffen die Schöpfung des Men- 

ſchen und die Geichichte des Menſchengeſchlechts; nemlich es ſoll 

durch diefelbe die Eriftenz eines Weſens mit Gottesbewußtieyn 

und mit Freiheit und dadurch zugleich mit dev Möglichkeit des 

Böſen, und foll die bejtimmte Art des Gottesbewußtjeyns, wie 

die Gejchichte in ihren verſchiedenen Epochen fie zeigt, erklärt 

(ihre Nothwendigfeit nachgewiejen) werden. Er löſt das Pro— 

blem der Hauptiache nach durch die Mittel feines bis dahin 

ausgebildeten Syſtems. Es ift eine venle Potenz in Gott, die 

den Stoff alles Daſeyns ausmacht, durch welche die jelbit- 

ftändige Kreatur möglich iſt — der „dunkle Grund“, die „Sehn- 

sucht in Gott“, die „Natur, in Gott“, die von feiner bildenden 

Kraft (dev geiitigen idealen Potenz Gottes) unterjchteden ift; 

die ideale Potenz in Gott, der göttliche Geift, bildet in diefer 

die Geftalten der Weſen (ganz entiprechend dem Princip der 

Schwere und des Yichts). Die vollendete Einbildung des Geiſtes 

in diefen dunfeln Grund giebt den Menichen, er ift darum im 

Centro der Schöpfung, er hat das Gottesbewußtieyn, weil bier 

*) Bergl. bei. Schelling: Die Weltfeele (über das Berhältnif des 

Realen und Sdealen in der Natur). So heift e8 auch einmal: die Schwere 
jey der „ganze Gott“ infofern er ſich als Einheit in der Vielheit ausdrüdt. 
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der Geift völlig zu jener Durchbildung oder Embildung in den 

Stoff gelangt iſt; aber der Menſch trägt auch jenen dunfeln 

Grund, die andere Potenz, in ihm, er tit aus dieſen beiden gött— 

lichen Mächten gewoben, daher hat er die Möglichkert, fich jener 

erftern hinzugeben, fie in fich wirken zu laffen, jo der Materia— 

fität zu verfallen, aus der er erhoben tit, und das iſt das 

Bhfe*). Die Aufeinanderfolge der Neligtonen aber ift eben ber 

göttliche Prozeb jelbit. Der Gott verwirklicht ſich ja nur jelbit 

im Menschen, er verwirklicht ſich aber in einem verichiedenen 

Verhältniß, einer Stufenfolge feiner eignen Wotenzen, dieſe 

Stufenfolge ift eben die Mythologie. Daraus erklärt fich jene 

erorbitante Behauptung Scellings: daß die mythologiſchen 

Götter Wirklichkeit hatten, das will nicht jagen, Daß Zeus, Venus 

u. ſ. w. als individuelle Wejen und mit der Gefchichte, welche 

die Poefie ihnen zujchreibt, gelebt hätten, ſondern daß der da— 

malige Gott wirklich nichts Andres war als eine Macht von 

der Art, wie das Gottesbewußtſeyn jener Zeit (die Mythologie, 

abgejehen von poetilcher Verarbeitung) ihn auffaßt. Ganz na— 

türlich, das mythologiſche Bewußtſeyn iſt nur der Spiegel oder 

vielmehr es iſt ſelbſt die einzige Verwirklichung Gottes, d. i. 

der Weltmächte in jenem Stadium. Gott unterliegt danach 

ſelbſt einem Prozeß, die Geſchichte des Gottesbewußtſeyns iſt 

die Geſchichte Gottes, eben ſo wie auch die Natur ſeine Geſchichte 

iſt. Darum wirft Jakobi dieſer Abhandlung mit Recht vor, 

daß ſie einen werdenden Gott lehre, und Schelling lehnt 

das eigentlich nicht ab, ſondern vielmehr beſtätigt es, indem er 

in ſeinem „Denkmal Jakobi's“ entgegnet: ob denn der Gott 

*) Die Erklärung, wie der einzelne Menſch im einzelnen Fall ſich frei 
entſcheidet und dennoch eine Nothwendigkeit des Handelns durch die be— 
ſtimmte Natur dieſes Menſchen, ſeinen Charakter gegeben iſt, hat an dieſem 
Ort fein Intereſſe. Vgl. darüber den 1. Band J. 8. 41. 
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des alten Teſtaments nicht ein ganz anderer ſey ald der des 

neuen? Das bier begonnene Problem enthält Schon dasjenige, 

dad der Gegenftand der neueren Beltrebungen Schellings 

it: Mythologie, Dffenbarung, d. i. die innerite Gejchichte des 

Menichengeichlechts. 

Henn man diejes Syitem in feinen erften Anfängen und 

in jeinen feititehenden Sätzen analvfirt, fo fünnte man es für 

eben ſo unfruchtbar als die früheren halten. Es hat nody die 

alte Anforderung der Vernunftphilofophte, dat alles nach einem 

nothwendigen Gejeße da jey und gar nicht anders gedacht wer- 

den fünne, als es ijt*). Es ift ihm noch eine leere Subftanz 

das Ev xal zav, und zwei Bewequngen derjelben, gleichfalls 

noch ohne Inhalt, erzeugen die Welt. Dann muß es aber 

überrafchen, in der Ausführung Geift, was der früheren Ver: 

nunftphilojophie fehlt, zu finden, und eine Fülle ftetS neu er- 

zeugter Gedanfen, während jene nur das Cine, was ihre 

Grundanficht it, im immer wiederfehrender Anwendung durch— 

führen. Geiltvolle Behandlung und ein todted Syftemverbinden 

fich nicht zufällig. Um jene erflärbar zu finden, muß Diejes 

ihon einen lebendigen Keim im fich tragen. Und diejer ift 

das reale Princip, das Princip der That. 

Selbit Syinoza, ſo realiſtiſch feine Lehre zu jeyn Scheint, 

hat fein wahrhaft reales Prineip. Die Realität feiner Subitanz 

wird ja erit aus ihrem Begriffe (causa sui) abgeleitet, iſt alſo 

jelbft nur ein Produft des reinen Denfens. Der Weltzuſammen— 

bang iſt deßhalb nach ihm nicht einmal ein phyſikaliſcher, ſondern 

bloß ein mathematischer. Fichte iſt der Erſte, welcher die dem 

*) Das Naifonniven aus den leeren Vernunftkategorien verwirft zwar 
Schelling Ihon von Anbeginn; allein alles Befondere ift ihm hier doc 
noch auf eine nothwendige, gefegmäßige Weife in dem Allgemeinen enthalten 
und muß daher aus dieſem Gejege (a priori) gefunden werden Fünnen. 

Das Allgemeine bedarf des Bejondern zu feinem Dafeyn. 
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Rationalismus allein zugängliche Nealität bemüßte, die That 

des Subjefts, und damit that er unbewußt den eriten Schritt 

zur Ueberwindung defjelben. Schelling bat diejes Neelle für 

fein Abfolutes beibehalten, Dadurch untericheidet er fich von 

Spinoza. Die reine Subitanz tft ihm fein Seyn, fein Ding 

fondern ein lauteres Können, nichts ald Seen; die Art, wie 

die Affeftionen in ihm enthalten find, nicht ein fertiges Inſich— 

begreifen, jondern ein (wenn gleich nothwendiges) Hervorbringen, 

ein Verhältniß lebendiger Kräfte Analytiſche Säbe werden 

bei Schelling zu thetiichen*), Kants Frage: wie find ſynthetiſche 

Urtheile möglich, d.i. wie enthält die Vernunft Dinge außer 

fih ? wird hier zu der: wie fommt die reine Urthat dazu etwas 

Beitimmtes zu thun, was nicht mehr reine That ift? Es tft 

damit anerfannt, daß nur im Handeln Syntheje möglich tft. 

Selbft die Bezeichnung „Identitätsſyſtem“ könnte man mit der: 

„Spftem der That" vertaufchen. Denn die That enthält die 

Einheit zwiichen dem Thätigen und der Affeftion in der Thä— 

tigkeit; außer dem aber giebt es feine Spentität. Das bloße 

Seyn, das nicht handelnde, kann gegen ein anderes nur entweder 

völlig einerlei, wo jede Zwei ausgejchloffen ift, oder durchaus 

nur zwei, nur ein anderes ſeyn. Bei Spinoza iſt daher die 

Identität des Bequiffd und der Sache nur behauptet, bet Kant 

ift fie aufgegeben, nur bei Fichte und Schelling ift fie ein- 

zuſehen, jo wie fie bei Hegel wieder unbegveiflich wird. 

Diefes veale Princip erhält aber feine wahre Wirkſamkeit 

erſt dadurch, dab das erichaffende Handeln nicht mehr das des 

Menjchen ift, von welchen gewiß tft, dab er nichts hervorbringen 

fann, was für fih und in fich felbftftändig würde. Nun erft 

fommt zu dem Reellen der That (des Subjefts) noch das Neelle 

*) Vom Ich als Prineip 20. ©. 81. 
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ihres Produfts (des Objekts) hinzu. Fichte hatte das todte 

Objekt nur aufgehoben, bier erſt ilt es jelbft lebendig gemacht*). 

Die Schöpfung hat nun nicht mehr das menschliche Individuum 

zu ihrem Mittelpunkt, wie nicht mehr zu ihrem Urheber; die 

Rückſicht auf das Verhältniß der Dinge zu mir (id) ftelle mir 

zuerſt Menichen gegenüber, dann Sachen, dann einen Yeib 

u. ſ. w.) wird abgeworfen. Die Urfraft der Schöpfung felbft 

ift der Mittelpunkt; wie fie auf reelle Weile, aljo nad) ihren 

eignen Bedingungen, wirft, muB zugejehen, es müfjen Natur 

und Geihichte in ihrem Zulammenhang, in ihrer Zeit: und 

Stufenfolge aufgefaßt, aus unlern leeren Bernunftfategorten 

die Dinge zu erklären, muß aufgegeben werden“). So ift e8 

der Philoſophie möglich gemacht, wieder den ganzen Reichthum 

und die Lebendigfeit der Schöpfung in ſich aufzunehmen. Die 

Natur’ ift nicht mehr ein bloßes Mittel dafür, dab die vernünf- 

tigen Subjefte fich gegenfeitig hinfichtlich ihrer Nechte ausein- 

ander ſetzen, wie bei Fichte, fie hat ihre Bedeutung in ihr 

felbit, und zwar nicht bloß die der Zwecmäßigfeit, wie Kant 

fie ihr zuichreibt, jondern die, dab fie Ausdrucd des Göttlichen 

ift (z. B. das Licht iſt die Manifeftation des Weſens des 

Geiftes im Körperlichen, darum tit es). Dieß iſt die Objecti= 

vität des Schelling’ihen Syſtems, mit dev auch, jo weit fie die 

“ Behandlung leitet, der Nationalismus aufgehört hat. Mit ihr 

hört aber auch die pragmatiiche Anficht Auf. Die Welt, die 

Natur ift num fein Gegenſatz mehr gegen die Vernunft. Statt 

der beiden Herricher, dem blinden Zufall und dem vernünftigen 

Menichen, hat die Geſchichte num einen einzigen Herrſcher, der 

feiner von dieſen beiden ilt, die Macht des Abjoluten und feine 

*) Ueber das Weſen der menihlichen Freiheit ©. 420. 
**) Darlegung des wahren Berhältniffes der Naturphilofophie zu der 

verbefjerten Fichtejhen Lehre ©. 35. 36. 



394 V. Bud. 1. Abſchnitt. Die Philofophie Schellings. 

Evolution. Wenn die Ereigniffe nothwendig zum Weltprozeffe 

gehören, jo fünnen fie nicht das Werk menschlicher Berechnung 

und Wahl ſeyn. Die beftimmte Stufe, welche jedes Zeitalter 

in dieſem Prozeſſe einnimmt, beftimmt ihr Ethos und beitimmt 

das Ethos, die Beitrebungen und die Thaten der Einzelnen. 

Die Welt, welche eine objektive That it, d. i. das Erzeugniß 

einer reellen Kraft außer mir, nimmt nun eine ganz andere 

Geſtalt an, als die bloß meiner Vorſtellung ihr Daſeyn verdankt. 

Denn die Akte meines Bewußtſeyns ſind willkürlich, oder in 

Wahrheit zufällig von den jedesmaligen Objekten erregt, fie 

fönnen oder müſſen in jedem Momente abbrechen ohne konti— 

nuirlichen Verlauf ihrer Gebilde. Dagegen die Produkte der 

Welt, wenn fie von einem Handeln außer mir herfommen, bilden 

einen ununterbrochenen Strom diejer Thätigfeit — ein Werden. 

Dieſe beiden Züge, die Objektivität und das Werden, find die 

Eigenthümlichfeit des Schelling’ichen Syitems, durch Die es Die 

Philofophie der Zeit genannt werden muß. Denn auch den 

gefetertiten Dichter unferer Zeit. zeichnet nicht bloß die Objekti— 

vität aus, die an ihm gepriefen wird, jondern zugleich jener 

andere Zug. Es ilt eine Schönheit ver Goethe'ſchen Nomane, 

die durchaus fein anderes Werk der Poefie aufzuweiſen bat, 

dab in ihmen gleich der Wirklichkeit ein Werden dargeſtellt tft. 

Mir jehen eine Leidenjchaft in ihrem erften Keime, wir jehen 

fie wachien und groß werden und zuletzt alles Andere verdrängen. 

Es iſt und wie im Leben in jeder Stufe und Nüance, als hätte 

fie von jeher jo beitanden, wir jehen aber zurüd, daß fie ge= 

worden, und finden doch feinen Uebergang wo? und wie? Mit 

demjelben unfichtbaren Wachsthum bilden, verändern ſich die 

Zuftände, die Verhältniffe um fie ber. Das Gefühl ewigen 

und nothwendigen Beftehens und doch zugleich ihres zeitlichen 

Entitehens und Verwandelns begleitet uns wie in unjern eignen 
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Lagen und Schickſalen. Diejes nie ftille ftehende Wachsthum, 

diejes lebendige Werden beherricht auch die Anjchauung Schel- 

(ings, und fein Syitem tft ein unaufhörliches Ringen es dar- 

zuftellen. Derſelbe Zug iſt eine Eigenthümlichfeit Savigny's 

in feiner Sphäre und läßt ihn als Begründer der gefchichtlichen An— 

ficht des Ntechts ericheinen, obwohl andere weientliche Züge derſel— 

ben von Andern früher und erichöpfender ausgeführt worden find. 

Mit diefer Erhebung der Philojophie mußte die Anforderung des 

fünftleriichen Charakters an fie entitehen; denn Kunſt iſt eben 

Nachbildung nach dem Geiſte, der in der Schöpfung lebendig thättg 

it. Daher iſt Schelling der Erite, der jene Anforderung macht, 

und in der modernen Zeit auch der Einzige, der ihr entipricht. 

Mit diefem großen Fortichritt der Philofophie tritt aber 

zunächit in anderer Beziehung ein Mangel um jo fühlbarer 

hervor. Es fommt nemlich durch dieſen eriten Schritt des Sy— 

ſtems von jelbit: daß das Abfolute feine Perfönlichkeit ift. Das 

Sch der Welt iſt ſchon, bildet die ganze Natur, bevor es nur 

wahrhaft ein Sch wird. Bevor es fich von feinem Objekte 

untericheidet, nicht wie das Bewußtſeyn Fichte! zugleich mit 

dieſer Unterjcheidung, macht es die Natur, mithin als ein ſelbſt 

Nichtienendes. Es wird ‚auch niemals Perfönlichkeit. Denn 

das Selbſtbewußtſeyn der Kreatur it nicht Perfönlichfeit Gottes. 

Ich, der ich da jage: „ich bin“, bin nicht Gott, und die Vernunft, 

welche alles iſt, als ſolche, kann nie jagen: ich bin. Das 

Entſtehen menſchlicher Perſönlichkeit iſt ſelbſt nur eine Abſtraktion, 

die in der allgemeinen unperſönlichen Vernunft vorgeht und nur 

von dem Produkte derſelben, nicht von dem Weſen, welches ſie vor— 

nimmt, gewußt wird"). Dieſes iſt der befürchtete Pantheismus 

dieſes Syſtems, nicht im Sinne der Immanenz, fondern in dem, 

*) Ideen zur Naturphiloſophie S. 130 bis 140, 
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daß Gott fein von den Geſchöpfen unterichtedenes Selbitbewußt- 

ſeyn bat. Die Bhilofophie iſt in ſolcher Weile von dem menschlichen 

Bewußtſeyn als Urſache und Mittelpunkt der Dinge zum Uni— 

verfum zurückgekehrt, es iſt Objektivität gewonnen; aber fie 

bat die Perfönlichfeit des Unbedingten noch nicht errungen. 

Die war ein natinlicher Durchgangspunft der Philofophie. 

Sie fonnte nicht plößlic von dem Menfchen auf Gott ſpringen; 

zuerit mußte dev Welt das ihr entzogene Leben wieder ertheilt 

werden. Es lag aber die Nöthigung dazır auch in der rationa= 

ftftiichen Anforderung, daß alles vom menſchlichen Geilte müſſe 

gefunden werden fünnen — die unbeichränfte Exrforichlichfeit 

des Wahren. Sp lange man auf diejer befteht, jet man voraus, 

daß die Urjache der Welt fich vollitändig wie fie ift im Bewußt— 

ſeyn des Denfenden finde; wie fünnte er ſonſt ihre Wirkungen 

wilfen? Nun ift aber die Freiheit und Wahl, die ich in mir 

finde, nicht die Urſache der Welt, ſonſt fünnte ich fie aud) an— 

ders machen, dieſe Freiheit ift bloß die meinige und hat feinen 

Einfluß auf fie; was ich in mir ald Allgemeines finde dagegen, 

it nur das Nothwendige, das Geſetz. Denn die Freiheit Gottes, 

wenn er eine jolche bat, it eben das nicht Mittheilbare, feine 

Perjönlichfeit muß ſein Eigenthum bleiben, wir können niemals 

Er werden. Was er in feinem nur in ihm vorhandenen Ent: 

ihluß wollte und will, können wir nur durch jene freiwillige 

Mittheilung und nur jo weit al$ diefe reicht, willen. Sollen 

wir daher durch unſer Denfen das Abfolute und den Zuſammen— 

hang der Welt finden, ſo darf daſſelbe kein Freies, es muß 

das Allgemeine ſeyn, was ſich auch in uns vollſtändig findet, 

das nothwendig Wirkende — die unperſönliche Vernunft. Dieſe 

Annahme liegt alſo nothwendig in der Vernunftphiloſophie, aber 

keineswegs hängt fie überhaupt, wenn man von Vernunft— 

philojophie abjicht, mit den Grundlagen des Schelling’ichen 
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Syſtems untrennbar zufammen; im Gegentheil, fie widerspricht 

geradezu dem Mejen deifelben. Durch fie wird alles, was als 

eigenthümlicher Zug, was als hoher Gewinn fich in ihr an- 

kündigt, in bloßen Schein verwandelt. That und Schöpfung 

find diejes nicht mehr, wenn alles nach einer vorausgehenden 

Nothwendigkeit fommen mußte. Das Werden jelbit iſt fein 

erden, wenn Schon von Anfang an nichts Anderes möglich 

war, wenn ed nicht in feinem Innerſten auch eine Geſchichte 

it. Das iſt es aber nicht, wenn Gott, Statt der freie Urheber 

deffelben zu ſeyn, ihm ſelbſt unterliegt, fein eignes Dajeyn ftatt 

eines Handels ein bloßes Werden iſt. Unſer Intereffe, das 

Wahrheitsgefühl fordert eine Nothwendigfeit in allenı Gejchaffe 

nen, das iſt aber nur die Unabhängigkeit von unjerer Willkür 

und die Beherrihung durch eine andere Intelligenz; bier jedoch 

würde dieſe Nothwendigfeit ed in fich jelbit, fie würde es für 

Gott. Die Freiheit des Individuums und das Ethos, welche 

ſchon von Anbeginn des Syſtems mit erftaunlicher Kraft gegen 

die hereinbrechende Laſt des Pantheismus aufrecht erhalten 

werden, müßten dennoc, aufgegeben werden; jo wie auch das 

Ziel des Sollens ftatt in eine pofitive Vereinigung von Perſön— 

lichkeiten, in welcher beide beitehen, die göttliche und die menjch- 

liche, in das Verſchwinden aller Perfönlichfeit geſetzt werden 

müßte gegen die Grundanficht, daß reelle Produktion und ihre 

unendliche Steigerung das Ziel der Urkfraft ift. Die höchfte 

Wahrheit dieſes Syſtems, daß lebendige Kräfte das Univerſum 

bilden, läßt fich nicht halten und durchführen, ohne daß fie von 

vorn herein in einer Perjönlichkeit verbunden wären. Denn daß 

diefe Kräfte gerade in diejer beitimmten Stufe fich durchdringen, 

diefed beitimmte Pruduft bilden, dafür muß die Philojophie 

einen Grund wiffen, es kann nicht Sache des Zufalls jeyn. Soll 

dieſer Grund nun Nothwendigfeit jeyn, die Natur diejer Kräfte, 
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deren fie fich nicht entäußern können, jo würde ihre Lebendigkeit 

aufhören, ihr Charakter als Kraft; fte würden zu bloßen Sub- 

ftanzen, die aneinander gebracht als Faktoren ein Produft geben 

müffen. Allerdings enthält das Produkt beides, das Neale und 

Ideale; aber jeine Beſtimmtheit ift doch noch etwas Anderes als 

das allgemeine Weſen diejer Kräfte, es iſt ihr bejonderer Ge— 

brauch, und warum it er gerade diejer in einem jeden Fall? 

Etwas Anderes zu erichaffen, als fie jelbit it, ilt das Weſen 

der lebendigen Kraft. Geſchähe diejes nicht nach Freiheit, jo 

müßte fie das zu Schaffende ſchon anfänglich ſelbſt gewejen ſeyn. 

Daß der Baum Wurzel, Stamm und Blätter ift, iſt notwendig; 

daß aber der Suamen den Baum giebt, ift ein Wunder, eine 

Schöpfung und Sache der Freiheit, wenn auch bier nicht jeiner 

eigen. Sa man muß weiter fragen, da Scelling das ganze 

Univerfum aus jeinem Abjoluten hervorgehen läßt, als eine Offen: 

barung des Abjoluten anfieht, was denn diejes Abjolute in ihm 

jelbft jey, bevor e8 fih in der Welt und den Dingen offenbart 

bat, und da bleibt nichts als das Abſtraktum: Die Indifferenz 

des Nealen und Idealen, des Subjekt und Objekts, und es iſt 

dann aber auch Schon aus diefem Grunde nicht begreiflich, wie 

dieſes leere, inhaltloſe, geiſtloſe Abjolute in einer jo reichen erfüllten 

Welt fich fund geben jolle, wie die Erfülltheit eine Offenbarung 

und Selbitwerwirflichung der Leere jeyn könne. Das ift denn 

der Eindrud, der durch alle Schriften Schellings ſich durchzieht: 

eine Fülle des Lebens (dev anregenden Ideen, tiefichlagenden 

Ahnungen) in ver Durchführung; wenn es aber auf den letzten 

Grund fommt, da endet es in der kahlſten Abſtraktheit, in welcher 

alles wieder erſtirbt. Man wird ergriffen von der Strömung 

diefer Gejtalten; aber fteigt man hinauf zu ihrer Duelle, an 

der man fich laben möchte, jo iſt fie verfiegt, und man begreift 

nicht, wie jolde Strömung aus ihr kommen konnte. Es find 
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zwet verichtedene Menfchen in dem Syſtem, ein ahnungsvoller 

Dichter, der da göttliche Dinge beſingt, und ein abftrafter Phi— 

loſoph, der das Univerſum jfeletifirt. 

Durch Schelling entjtand denn auch jene Auffaffung, die 

man als das innerite Gharakterzeichen des Pantheismus be— 

trachten kann: daß das individuelle Leben als Neyation und 

Deraubung des Allgemeinen ericheint. Auf fie werden wir bei 

der Darftellung des Hegel'ſchen Syſtems zurüdfonmen. 

So liegt es in dem Weſen dieſes Syitems, nach welchem e8 

weder die jubjeftive Bernunftthätigfeit noch irgend eine ruhende 

beichloffene Macht als das Unbedingte erkennt, auf einen per— 

Jönlichen, frei beitimmenden Gott hinüberzuleiten. Ein ſchöpferi— 

ſches Prineip iſt daher das Poltulat, welches Scelling von 

vorn herein macht; er behandelt jchon in feinen eriten Schriften 

die Potenzen mit völliger Freiheit, er hat fein Geſetz aufgeftellt, 

nad) welchem ſie Jich durchdringen müflen, jo daß fie gerade dieſe 

und feine andern, nicht mehr und nicht weniger Geftalten erzeugen 

müßten. Sa man fünnte lagen, er behandelt fie mit poetijcher 

?icenz. Es iſt feine Ordnung und Nothwendigkeit des Forte 

gungs, es werben oft die partifulariten Beziehungen zu ent- 

icheidenden Bindegliedern. So machen die göttlichen alles auf: 

nehmenden Geftirne bei ihm den Schluß der Schöpfung, auf 

welchen fie im Fortgang vom Menſchen aus hingeführt wird, 

ftatt umgefehrt, jo wird die Zeit ald Produft der Schwere in das 

Syſtem eingereiht, jo ift die Kirche bloß ein Surrogat der unter: 

gegangenen demokratischen Form des Staats u. dgl. Vollends 

bei Schellings Nachfolgern ward diefe Freiheit zur Willkür, 

Wenn die Kanttaner jubjumirten, wenn Fichte, wie Jakobi das 

Gleichniß durchführt, mit jenem Ich Nichtich ſtrickt; ſo kann man 

von der Schule Scellings jagen, daß fie mit feinen Potenzen 

wirrfele, was aber freilich um jo weniger gelingen konnte, als 
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zu diefem Spiele das Glüd des Genies gehört. Diefer 

Willkür gehörte denn auch der Verſuch mit den Zahlenverhält- 

niffen an, fo wie überhaupt die geiftreiche Manier, die in ter 

Freude, des alten logiſchen Zwangs überhoben zu jeyn, an den 

zufälligften Combinationen fich ergößt, bei der fich gut anhört 

und einleuchtet, was fie jagt; aber auch Anderes und Entgegen- 

gejeßtes eben jo einleuchten würde. Von diefer Manier ift 

denn auch der jonit wahrhaft geiftuolle Adam Müller in- 

fieirt, indem er mit feinen Krieg gegen die Elemente, jeinem 

Verhältniß einer Eins über Zwei, Gleichnig von Mann und 

Meib, Jugend und Alter, die durch und durch eigenthümlichen 

Verhältniſſe des öffentlichen Lebens zu löſen jucht. 

Es iſt auch ein fteter Fortichritt im Syſtem Schellings, in 

welchem die Perjönlichfeit Gottes immer mehr Herrichaft erhält, 

in demjelben Grade aber auch Vernunftphiloſophie aufgegeben 

wird, jo daß der Anfang und das Ende fich gar nicht mehr gleichen. 

So heißt es zuerſt: „Außer der Vernunft ift nichts, und in 

ihr iſt alles"), u. dgl. Dagegen in der Folge: „Die ganze 

Natur jagt uns, dab fie feineswegs vermöge einer bloß geome- 

triihen Nothwendigfeit da iſt; es tft nicht lautre reine Vernunft 

in ihr, jondern Perjönlichfeit und Geift. — — — Die Schöpfung 

it feine Begebenheit, ſondern eine That. Es giebt feine Er- 

folge aus allgemeinen Gejeßen, jondern Gott, d.h. die Perjon 

Gottes, iſt das allgemeine Gejeß, und alles, was geichieht, 

geichieht vermöge der Perſönlichkeit Gottes, nicht nach einer 

abitraften Nothwendigfeit, die wir im Handeln nicht ertragen 

würden, geſchweige Gott**)." „Ste jagen: Gott muß jchlechter- 

dings übermenſchlich ſeyn. Wenn er nun aber menjchlich ſeyn 

wollte, wer dürfte etwas dagegen einwenden? — — — — 

*) Zeitfchrift fir ſpekulative Phyſik 2.8.2 9. ©. 2. 
**) Weber das Wefen der menſchlichen Freiheit ©. 482. 
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Alſo kann ich ihm auch nicht zum Voraus vorschreiben, was er 

jeyn ſoll. Er ift, was er ſeyn will. Mlfo muß ich erft feinen 

Willen zu erforichen juchen; nicht aber ihm zum Voraus wehren, 

zu jeyn, was er jeyn will*)." Die Abhandlung über das Weſen 

der menjchlichen Freiheit ift überhaupt wie in Beziehung auf 

den Stoff jo auch in Beziehung auf die Lehre eine Epoche in 

der Entwidelung des Schelling’ichen Syitems. Vollends aber 

fam während der langen Pauſe, die jeit diefer Abhandlung bis jett 

(1854) in der jchriftitelleriichen Thätigkeit Schellings eingetreten 

it, jene Umwandelung der Örundanficht zum entichiedenen Durch— 

bruch. Sie ilt vielleicht mit beftimmt durch Jako bi's Angriff, 

vielleicht durch die inzwilchen erfolgte Ausbildung des Syſtems 

Hegels, in welchem Schelling fich ſelbſt feinen pantheiftiichen 

Standpunkte nach objektiv wurde; gewiß aber und hauptjächlich 

durch den Stoff jelbit. Seitdem Schelling im Fortgang feiner 

Arbeit nicht mehr die Natur, Sondern das religiöſe Bewußtſeyn 

zum Objekt hatte, fonnte er, dem es auf die Erklärung des 

Objekts ankam, der deßhalb nie mit der Nüdjichtölofigfeit wie 

Hegel von vorn herein fertige Formen dem Dbjefte aufdrang, 

nicht mehr bei der alten aprioriichen Deduftion und der Voraus— 

jeßung einer unperjönlichen MWelturfache, die auch ev anfangs 

mit völliger Entjchiedenheit verfündigt hatte, beharren. So bes 

zeichnete denn Schelling in jeinen Borlefungen von 1828 die 

Syſteme des Nationalismus von Carteſius an bis auf die Ge— 

genwart als jolche von bloß logiſchem Charakter im Ges 

genjaße des geſchichtlichen Charakters, in dem Sinne, wie 

das oben (Bud, II. Abth. 1.) ausgeführt wurde, wenn ich an- 

ders ihn richtig verftand. Dieß tft in der That ein Simſons— 

Akt, mit welchem ex den Tempel der bisherigen Philojophie 

*) Brief an Ejhenmayer ©. 91. 

1: 26 
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aus feinen Pfeilern hob umd das ganze Heer der Feinde, ſich 

jelbft aber mit ihnen, unter deffen Trümmern begrub. Im der 

neueften Lehre Scellingg — nah dem MWenigen, was mit 

Sicherheit davon zur öffentlichen Kunde gefommen, zu urthetlen — 

it das leitende Motiv auch fein anderes als: das große Objekt, 

das menschliche Gottesbewußtjeyn in jenem Verlaufe zu erklären. 

Er bringt an diefe Erflärung allerdings die Hebemittel jeines 

urjprünglichen Syſtems mit heran. Wie die Potenzen des Realen 

und Spealen, der Schwere und des Lichts und der Kopula uns 

in der Abhandlung über die menschliche Freiheit unter verän- 

tertem Namen als dunkler Grund, Sehnſucht u. dal. wieder 

begegnen, jo find jte auch jet in den Potenzen des Seyn-Kön— 

nenden, Seyn- Müffenden u. |. w. kaum zu verfennen. Eben 

jo gewiß iſt aber das beitimmte Bekenntniß Schellings zum per— 

ſönlichen Gott, der felbit der Entwicefung des Gottesbewußtſeyns 

nicht unterliegt, ſondern ewig über ihr erhaben fteht, und zu den 

Thatſachen der Offenbarung als thatlächlicher unallegoriicher 

Wahrheit. Ob nun jene frühere Grundanichauung, die Schelling 

nicht aufgiebt, und dieje Anerkennung eines perfönlichen Gottes 

und jeiner wirklichen Thaten, welche die Schöpfung und Offen— 

barung jeyn follen, mit einander vereinbar find, darüber läßt 

ſich ein Urtheil wiffenichaftlich nicht begründen, jo lange nicht 

die neuejte Lehre Schellings in authentische Mittheilung uns 

vorliegt”). Jedenfalls aber lag es in dem Syſtem Schellings, 

in jeiner apriorischen pantheiftiichen Geftalt nicht abjchließen, 

fich nicht als bloße Vernunftphiloſophie vollenden zu fünnen. 

Dagegen hat Hegel von Schellings Standpunft aus jenes 

widerjtreitende rationaliltiiche Element feitgebalten und durch— 

geführt — die Bernunftnothwendigfeit in der Welt und damit 

*) Anmerk. zur 4 Aufl. Zu erinnern ift, daß diefe Worte Anfangs 
des Jahres 1854 gejchrieben find. 
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dene Art aber, wie dieſe Momente, das Eins und die Vielen, 

ſich durchdringen, bildet die Geſchichte des Staats, die Geſchichte 

der Welt. Im antiken Staat (den Republiken) war die Ein— 

heit und Vielheit in unmittelbarer (abſoluter) Verbindung, die 

Menge wußte ſich als einen Staat, von dem ſie ſich nicht löſen 

konnte, und die Einheit des Staats, der Staat ſelbſt exiſtirte 

wieder nur in dieſer Menge, dem Volke. Die Einheit (Staats— 

gewalt), die da herrſchte, war ja nichts Andres als die Vielen, 

die da gehorchten. Im modernen Staat dagegen iſt dieſe Iden— 

tität aufgehoben, die Einheit ſteht als Monarch, der nicht zu— 

gleich Viele iſt, gegenüber der Vielheit, dem Volke, in welchem 

ſich jeder wieder bloß als Einzelner fühlt. Die Einheit herrſcht 

fo über die Vielheit, als von ihr getrennt, deßhalb in „abſtrakter 

Geftalt“, während auf der andern Seite die Vielheit durch 

ihre Entgegenfebung gegen die Einheit in Einzelheit zerfällt 

und damit aufhört, dad Werkzeug der Allgemeinheit zu jeyn. 

Als Erſatz für den Verluft der wahren Einheit (Sdentität) im 

Staate bedurfte deßhalb die moderne Welt der Kirche, welche 

diefe Einheit im Idealen (Subjeftiven) daritellt. „Der Begriff 

der Monarchie iſt darum mit dem der Kirche wejentlich ver 

flochten." Beides find Wirfungen oder Surrogate des verloren 

gegangenen wahren Staates”). Der gegenwärtige Staat tft 

darıım ein umerfrenlicher, indem Privatrecht und öffentliches 

Recht (Subjektivität und Objektivität) ſich von einander los— 

geriffen haben. Darum tft auch die gegenwärtige Jurisprudenz 

nicht Anwendung von Ideen, jondern beruht bloß auf empiri— 

ihem Scharfſinn“). 

*), Akad. Stud. ©. 229. 230. 
3%) Man wird hierin ſchon die Manier nicht bloß, fondern auch die 

Grundgedanken finden, aus welchen Hegel Rechtsphiloſophie und philofo- 

phiſche Konftruftion dev Weltgeſchichte hervorging. 
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der nie bloß allgemeiner Wille, ſondern immer ein in feinen 

verichiedenen Stufen beftimmter Wille iſt. Dazu führte die 

Ausbildung des Syſtems, die Konftruftion des Univerſums aus 

den beiden Thätigfeiten des Abjoluten. Der objektive Wille 

(das Abfolute) wird nun in der abgeftuften Durhdringung 

dieſer Thätigkeiten zu verichtedenen Geftalten, den Urbildern der 

moralichen Pfliht*) und den vechtlichen Verbindungen, die 

eben dadurch, daß fie aus dieſem Weltprozeſſe hervorgehen, 

Totalitäten, d. t. fittliche Drganismen find. Wie jener aufwärts 

gehende Schöpfungsprozeß in der Natur die verichiedenen Meiche, 

Gattungen, Arten mit Nothwendigfeit erzeugte, jo in der fitt- 

lichen Welt die Gebilde der Familie, des Staats, der Kirche. 

Die verſchiedene Geſtalt, welche diefe in der Gejchichte, aljo 

nad) einander annahmen, ift gleichfall8 nur das Werk der ge- 

ſetzmäßigen Erzeugung, die in der Natur nebeneinander bildet. 

Sp iſt der Staat der Organismus der Freiheit**), oder auch 

die „Darmonie der Nothwendigfeit und Freiheit”, das daher 

jeine wahre Beichaffenheit, dab alles was notwendig it zu= 

gleich frei geichieht, und alles was frei geichieht zugleich ein 

Nothwendiged war. Der Staat ift aber der Ausdruck dieſer 

Harmonie im Realen — er it nemlich ein geiltiges (mithin 

ein freies) Leben in einer ftehenden, Außerlich befeitigten Form, 

aljo im Realen, Nothwendigen ich äußernd —, die Kirche da— 

gegen ift Ausdruck derfelben im Idealen, fie ift eine Aufere 

Gejtaltung und Gemeinschaft auf dem Boden des Geiltigen 

(Subjeftiven), des Erfennens und Glaubens. Der Staat ift 

auch die höchſte Daritellung der Spentität des Allgemeinen und 

Bejondern (Einen und Vielen); denn Eine öffentliche Drdnung 

verbindet bier eine Menge von Partikularwillen. Die verjchie- 

*) Borlefungen über die Methode des afademifhen Studiums ©. 146. 
*) Afad. Stud. ©. 226. 
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dene Art aber, wie diefe Momente, das Eins und die Vielen, 

fich durchdringen, bildet die Geſchichte des Staats, die Gefchichte 

der Welt. Im antifen Staat (den Republiken) war die Ein- 

heit und Vielheit in unmittelbarer (abjoluter) Verbindung, die 

Menge wuhte ſich ald einen Staat, von dem fie fich nicht Löfen 

fonnte, und die Einheit des Staats, der Staat jelbft exiftirte 

wieder nur in dieſer Menge, dem Wolfe. Die Einheit (Staats- 

gewalt), die da berichte, war ja nichts Andres als die Vielen, 

die da gehorchten. Im modernen Staat dagegen ift dieſe Iden— 

tität aufgehoben, die Einheit fteht als Monarch, der nicht zu= 

gleich Viele ift, gegenüber der Vielheit, dem Wolfe, in welchem 

fi) jeder wieder bloß als Einzelner fühlt. Die Einheit herricht 

fo über die Vielheit, als von ihr geirennt, deßhalb in „abftrafter 

Geſtalt“, während auf der andern Seite die Vielheit durch 

ihre Entgegenfegung gegen die Einheit in Einzelheit zerfällt 

und damit aufhört, das Werkzeug der Allgemeinheit zu jeyn. 

Als Erſatz für den Verluft dev wahren Einheit (Spentität) im 

Staate bedurfte deßhalb die moderne Welt der Kirche, welche 

diefe Einheit im Idealen (Subjeftiven) darftellt. „Der Begriff 

der Monarchie iſt darum mit dem der Kirche wejentlich ver— 

flochten.“ Beides find Wirfungen oder Surrogate des verloren 

gegangenen wahren Staates”). Der gegenwärtige Staat ift 

darum ein umerfrenlicher, indem Privatrecht und öffentliches 

Recht (Subjektivität und Objektivität) fi) von einander los— 

geriffen haben. Darum it auch die gegenwärtige Surisprudenz 

nicht Anwendung von Ideen, jondern beruht bloß auf empiri— 

ihem Scharffinn""). 

*) Afad. Stud. ©. 229. 230. 
**) Man wird hierin ſchon die Manier nicht bloß, fondern aud die 

Grundgedanken finden, aus welchen Hegels Rechtsphiloſophie und philofo- 

phiſche Konftruftion der Weltgefhichte hervorging. 
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Sp ericheint denn vom Standpunkt diefes Syſtems auch 

das Necht nach feinem abjolnten Zuſammenhang in der Tota— 

(tät aller Weltbeziehungen, es ericheint gleichfalls als eine 

nothwendige Manifeltation der weltbildenden Vernunft. Wie 

diefe im Stufengang ihrer Potenzen fich als Natur, als Menich, 

als Weltgeichichte beftimmt, jo auch ald Necht und als Stant. 

Die Philofophte des Nechts hat darum den Staat „aus Ideen 

zu konſtruiren“, d. h. fie muß anfchauen und nachweiſen, wie 

das Abfolute nothwendig Recht und Staat überhaupt und ihre 

bejondern Snititute und deren geichichtliche Geftalt erzeugen 

(ſeyn) muß, und wie, in ihnen jelbft jowohl als in dieſen ver: 

ichiedenen Geftaltungen doch immer nur das Eine, Allgemeine, 

Abſolute ausgedrüdt ift. 

Mit diefer Behandlung fallt das ganze frühere Naturrecht 

in Form und Inhalt. E85 fällt jener Formalismus, die Sub— 

ſumtion vernunftlofer Berhältniffe unter eine allgemeine abitrafte 

Vernunftregel, bei welcher man eine einzelne Beziehung („Ein— 

zelheit", 3. B. die der Freiheit) willfürlich herausnimmt, um 

die „übrige Maffe nad) ihr zu verziehen”; jondern die Ver: 

bältniffe und ihre Negel ergeben fich zumal und untrennbar als 

Ein Produkt der Idee. Es wird nicht mehr die Ethif aus dem 

Begriffe des Menschen abgeleitet, ondern Die Urmacht und ihre 

reelle Produktion erzeugt die Dinge, die Menjchen und die 

fittlichen Gejeße, und zwar zufammen, die freie Perſon für das 

Geſetz, das Geſetz für die frete Perſon; „dern alles Leben be- 

fteht nur in gegenfeitig fich befchränfenden Kräften.” Die 

Widerſprüche und Probleme, aus der Vernunft Freiheit und 

zweierlei Geſetze zu deduciren, verschwinden; denn jene Urmacht 

bringt Totalitäten von Berhältniffen hervor, die das eine und 

das andere enthalten, in denen nach dem beiden Grundfräften 

auch überall das Entgegengejeßte ich durchdringen muß. 
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Durch die Begründung des Rechts in einem höhern ala 

menschlichen Dajeyn und Willen ift in der Nechtölehre die 

Objektivität wieder errungen. Die Anftalten find nicht mehr 

bloß für den Menjchen da, jondern eine höhere Bedeutung zu 

erfüllen, fie richten fich nicht nach jeinem Zwede, fondern nad) 

dem Urbilde, das fie daritellen jollen. Daher die Anforderung, 

daß der Staat ein Kunftwerk jey, daß Schönheit des öffent 

fichen Yebens, große, erhabene Einrichtungen beftehen, um thret- 

willen, nicht um irgend ein Individuum ald legten Zwed zu 

befriedigen. Der Staat hat ein Recht Staat zu jeyn. Die 

logiſche Konjequenz, vordem im pofitiven Nechte wie im Ver— 

nunftrechte ald das Höchſte anerkannt, ift gebührend unter: 

geordnet*). Das lebendige Spiel der Kräfte, die mannigfache 

Weiſe, in welcher jene beiden Potenzen, das Allgemeine und 

Beiondere, die Freiheit und Nothwendigfeit, fich durchdringen 

und dadurch einen Reichthum von Geſtalten erzeugen, ift das, 

was ſeyn fol. Die Moralität erhebt ſich ihrem Inhalte nach 

von dem beichränften Standpunkte der Cinzelbeit, der Pflicht- 

mäßigfeit, dem: „ich joll dieſes und jenes thun!“ zu einem 

Totalen, der Anerkennung eines Allgemeinen über dem Men- 

ichen, als deifen bloßer Theil ex in Betracht kommt, zu der 

Anforderung „Gott ähnlicher Gefinnung, des Einswerdens mit 

Gott**)." — Dieje Objektivität und Lebendigkeit wurde der Ethik 

aus dem realen welterzeugenden Princip des Syitems, und fie 

hätte durch das Bedürfniß der Zeit nicht bloß Eingang, jondern 

Dauer und allgemeines Berftändnik finden müffen, wenn nicht 

jene allgemeine Hemmung auch auf die Ethik fich erſtreckte. 

Das Syſtem bat fih auf den Standpunkt der Urmacht 

geftellt. Allein jo lange es nicht den vollen Gebrauch von der 

) Ebendaſ. ©. 228. 

*) Berhältniß der Naturphilof. zu Fichte S. 10. Akad. Stud. ©. 145. 
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göttlichen Freiheit macht, hat es die jchöpferiihe Kraft noch 

nicht, auch den Menfchen wieder in jeiner Sphäre als Mittel 

punkt zu betrachten, wie Gott jelbit ihm diejes verleiht. Deb- 

wegen erjcheinen hier Handeln und Wiſſen als gleichen Wer— 

thes*); denn jo müfjen fie ericheinen, wo man fie nur auf das 

Abſolute bezieht, fie nur als jeine Darftellungen würdigt; 

während auf den Menjchen bezogen Handeln, das Produft 

der Wahl, Ipecifiich höher ift als Wiffen, das unfremvillige, 

wie das allgemeine Bewußtſeyn dieſes beftätigt. Wenn daher 

im Altern Naturrechte das Recht in der Moral gleichlam auf- 

geht, nemlich alles nur auf ein Handeln des Einzelnen abzielt; 

jo trägt bier die Moral jelbit die Farbe des Rechts, fie nähert 

ſich dem griechiichen Ethos, das darauf zielt, daß beſtimmte 

Erſcheinungen in der fittlichen Welt beitehen. Jede Pflicht 

fommt aus einer Idee (Produft der Potenzen), welche die 

Handlung darzuftellen hat**); weniger dab fie eine That, als 

Daß fie ein Bild jey, Scheint ihr Zweck zu jeyn. Die uriprüng- 

(ihe Lebendigfeit würde aber dadurch wieder herunterfinfen 

zur bloßen Darftellung eines folcyen Lebens. Der Staat als 

„öffentliche Sittlichfeit" würde fich von der des Menichen nicht 

mehr im innerften Weſen, Jondern nur dem Grade nach unter- 

iheiden; denn das Unterjcheidende — bier die bewußte, daher 

von Wahl abhängige, in jedem Augenblick neu zu gebärende 

Gefinnung; dort die feitgewordene, ihrer jelbit unbewußte, in 

einem öffentlichen Bau bloß ausgedrücte Negel — diejes Unter: 

ſcheidende tritt zurüc, wenn beide bloß als die nothwendigen 

Aeußerungen der welterzeugenden Kräfte in Betracht kommen. 

— — €&8 war daher der Fortjchritt nothwendig, daß die Ur— 

macht jelbit freier, ſchöpferiſcher, individuelles jelbitftändiges 

*) Ebendaf. in der 1. Borlef. und am Anf. der 6. Borlef. 
**) Chendaj. ©. 146. 
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Daſeyn wollend und nad) ihm den Handlungen das Maaß ges 

bend gedacht wurde. Eignet man fic) aber jene Anftchten, die 

in der Lehre Schellings gleichlam nur auftauchen, für fich 

allein an und bildet fie aus, jo fommt man zu den Rejultaten 

Hegels, nad) weldhem die Moralität nur ein Kapitel des 

Naturrechts it, und nicht in der That des Menschen, in der 

Erfüllung der Pflicht, fondern in dem Studium des Abfo- 

(uten, in dem Beſtehen der Pflicht erreicht ift. 

Eine andere Folge ift es, daß der Staat nicht bloß nicht 

den Menjchen zum Zwed, jondern überhaupt gar feinen Zwed 

außer ihm bat. Er ift fich jelbit der höchſte Zweck, jo wie er 

mit zum Daſeyn des Abjoluten auf eine nothwendige Weile 

gehört. Man kann dann nicht mehr fragen: „was will Gott 

(das Abfolute) mit dem Staate?“ jo wenig als: „was will er 

mit der Natur, oder was will Gott mit fich ſelbſt, wozu ilt 

Gott da?" Er ift eben in einer beftimmten Stufe Natur, in 

einer beitimmten Staat, und kann nicht anders als es ſeyn. 

Der Staat, die Kirche, die von einem perjönlichen Gotte gewollt 

find, find zwar göttlich, aber nicht ſelbſt Gott, fie find unmittelbar 

höher als der Menſch; injofern Er fie will, muß diejer fich ihnen 

unterorduen; aber fie find nicht das zuletzt Gewollte, da das 

Ebenbild Gottes, der perlönliche Menſch, ein Höheres ſeyn muß, 

als das ihm nicht Gleichende. Und es ift denkbar, ja zu er— 

warten, daß er einit den Staat nicht mehr will und die vor- 

übergehende Unterordnung aufhört, die jelbft im Grunde nicht 

dem Staate, jondern der Perjon Gottes gezollt wird. Sit aber 

Gott nicht der Schöpfer des Werdens, ſondern jelbit dem Werden 

unterworfen, jo ilt er der Staat und der Staat ift Gott in 

einer beftimmten Affektion. Fordert er num unläugbar Untere 

ordnung des Menichen, jo muß er eine höhere Geftalt Gottes 

jeyn als der Menſch jelbit, und dab er ein Unperfönliches tft, ift 
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nicht bloß fein Nachtheil, ſondern gerade ein entjchiedener Vor: 

zug. Im Stante hat der Gott Perjönlichkeit und Selbftbe- 

wußtſeyn wieder aufgegeben, wie er fie urfprünglich als das 

Abſolute nicht hatte, er iſt in ſich zurückgekehrt. 

Endlich bedarf das wohl feiner Nachweiſung, daß fich aus 

den Abftraftheiten — Allgemeines, Beſonderes, Einheit, Viel— 

heit, Freiheit, Nothwendigkeit — kein Staat ergiebt, ſo wenig 

als aus den Abſtrakheiten des Realen und Idealen eine Natur, 

und wenn Schelling den Rechtsphiloſophen vor ihm ein Ver— 

ziehen des natürlichen Verhältniſſes der Dinge vorwirft, jo 

trifft ihn der Vorwurf nicht minder, wenn aud) in anderer 

Meile, denn ftärler kann man den Inititutionen der Weltge- 

Ichichte nicht Gewalt anthun, als es geichieht, wenn Schelling 

Die Kirche als ein Surrogat der untergegangenen antifen Staats— 

verfallungen daritellt nad) dem Gefichtöpunfte der Identität von 

Einheit und Vielheit. Das heit doch gewiß nach einer „Ein— 

zelheit die übrige Maſſe verziehen“. 

Damit find die Abwege bezeichnet, welche dieſes Spitem in 

fich ſchließt und die in der nächitfolgenden philoſophiſchen Lehre 

noch ſtärker heraustreten. Es ſelbſt fonnte ihnen nicht gänzlich 

verfallen, weil es an dem ursprünglich Nealen, das es feithielt, 

ein beſſeres Element beſaß, durch das es bewahrt wurde. Das 

Prineip, mit welchem fte zufammenhängen, tft nur die Bafıs, auf 

welcher es ich Durch die Art jenes Heraustretens aus Fichte 

befand und von der aus es fich erhebt. Man darf es daher 

nicht für Willkür anjeben, daß ich die Daritellung der Schelling'- 

ſchen Lehre jchwebend gehalten; die richtige Auffaffung fordert 

ed gerade, feinen Moment und feine Anficht als geichloffen und 

ruhend feitzuhalten. Es iſt ein unaufhörliches Wachsthum in 

diefem Spiteme, und ſeine Gebilde müffen daher nur als die 

Keime und Knospen betrachtet werden, aus denen Blüthe und 
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Frucht erſt hevvorbrechen wollen. Jede Behauptung tft bier 

nicht das, was fie zunächſt anfündigt, jondern das, wohin fie 

strebt. — Der einfachite bequemfte Weg der Philoſophie wäre 

es geweſen, vom Ic Fichte's zum Ich Gottes überzugehen; wenn 

fie nicht eine höhere Beitimmung zu erfüllen hätte, nemlich: die 

Immanenz der Welt in Gott zu erfaffen. Dazu mußte Gott 

zuerit in der Welt angeichaut werden, damit er dann, über ihr 

erfannt, doch noch immer auch in ihr erblictt werde. Es ift das 

unausgejeßte Beftreben Schelling 3, die Allgegenwart und All: 

wirfiamfeit Gottes immer klarer, immer näher vor das geiftige 

Auge zu bringen. Der Anfang feines Syitems gleicht daher, 

um von ihm jelbit ein Bild zu leihen, dem dunfeln Grunde, welcher 

die Sehnjucht ift, den Gott zu gebären. Man darf daher weder 

dieſen Anfang ſelbſt für fich allein al8 das Wahre betrachten, 

noch darf man über ihn ein Urtheil oder auch nur eine Vor— 

ftellung bilden, abgelehen von der Sehnjucht nad) dem, was er 

gebären will. Denn diefe Sehnſucht „bat er nicht, jondern er 

ist Ste.” Hemmt man die lebendig vorwärts ftrebende Entwicke— 

fung, fo ift aud) das, was man feftzubalten wähnte, nicht mehr 

das, was es ilt. Man fann den Süngling nicht als Süngling 

erhalten; man muß ihn entweder Mann werden laffen, oder zum 

Leichnam machen. In diefem Sinne habe ich bier abfichtlich die 

Seite der Schelling hen Lehre hervorgehoben, von welcher 

das Syſtem Hegel jeinen Uriprung herleitet. Schelling 

jelbft hat Sich Ipäter nicht mehr mit Recht und Staat beichäftigt. 

Aber eine viel reichere, lebendigere, innigere, und mit der höch— 

ften Bezeichnung, eine viel menfchlichere Nechtsphilofophie, als 

fie in ten Vorlefungen über das akademiſche Studium noch 

ericheint, wäre von dem Schriftiteller !,über das Weſen der 

menschlichen Freiheit" zu erwarten geweſen; jollte auch in 

diefer Abhandlung nicht im Ganzen ein alles ändernder Fort- 
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Ichritt gemacht fenn, Jondern etwa nur Die eine Stelle vor— 

fommen: 

„Der Wille des Menichen ilt der in der Tiefe ver- 

„Ihloflene göttliche Lebensblic, den Gott erſah, als er 

„ven Willen zur Natur faßte. In ihm (dem Menfchen) 

„allein hat Gott die Welt geliebt.“ 

Die Herrschaft des Unperfönlichen iſt ein nothwendiger 

Durchgangspunkt der Schelling’ichen Lehre; fie tft aber auch ein 

allgemeiner Charakterzug jener Zeitperiode. So hat die äſthetiſche 

Schule ausgeiprochen: Kunſt und Schönheit find um der Kunft 

und Schönheit willen da, nicht damit Menjchen durch fie be— 

friedigt oder gehoben werden — im jchneidenditen Gegenſatze 

zu der kurz vorausgegangenen Voritellungsweife, nach welcher 

jedes Kunftwerf daran gemeffen wurde, ob es die Menjchen be= 

wegen könne, ihre Schuldigfeit zu thun. Bet denen, die alles 

auf die Spibe zu treiben ſich zum Geichäft machen, tft es ſogar 

Mode geworden, in dem reinen Untergang jeiner jelbit für em 

Allgemeines, eine Idee, von denen man eigentlich nicht weiß, 

was fie find, das Ziel ihres Daſeyns zu finden, auf perjünliche 

Fortdauer zu verzichten und den Wunſch derſelben als Fleinlich, 

eigenfüchtig und ſchwach darzuftellen. Eine ſcheinbar großartige 

Gefinnung, in der That widernatürliche und unwahr großthuende 

Verkehrtheit. Ste beruht auf einer Vergötterung, nicht der Natur, 

d. i. des Sinnlichen, ſondern des unperjönlichen Gedanfene. Die 

jo viel uneigenmüßigern und erhabenern Anbeter diejes Gottes 

möchten aber, wenn man genauer prüft, den auf beichränfte oder 

Hleinlich eigenmüßige Weile Unfterblichfeit und einen Liebenden 

Gott fordernden Sokrates oder Apostel Paulus, wenigitens nad) 

der Stimme der meilten Beurthetler, dennoch faum übertreffen *). 

*) Als ich dieß 1829 ſchrieb, war dieſe pantheiftifche Verfehrtheit und 
Meberhebung noch in ihren leifeften Anfängen. Sie beihränfte ſich auf die 
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Man hat den metiten Schriftitellern jener Zeit, zum Theil 

den Koryphäen unferer Literatur, den Vorwurf des Myſticismus 

gemacht. Dabei vermiſcht man die Bedeutungen dieſes Wortes, 

den hingebenden Glauben und die Unverftändlichfeit, die keines— 

wegs in einem nothwendigen Verbande ftehen. Jene Schrift: 

ftelfer find mitunter unverftändlich, myſtiſch, aber darum nicht 

gläubig, und find gerade injoweit unverſtändlich, als fie nicht 

gläubig find. Leben, Schöpfung, Neichthum, Freiheit beberrichen 

das Bewußtſeyn und jollen das Erzeugniß der ohne Wiffen 

und Wollen thätigen, der. unperjönlichen Urkraft ſeyn. Was 

aus diejer Grundanficht folgt, kann niemals veritändlich werden. 

Der Nationalismus hatte Gott und die Welt aufgegeben, diefe 

Periode ergriff die Welt wieder bewundernd und begeiltert, aber 

noch ohne den Gott. Alle von bier ausgegangenen Erzeugniffe 

iprechen daher wohl durch eine tiefe heilige Ahnung an, aber fie 

find zum Theil nur ein trübes Ineinanderwogen, aus dem fich 

exit, wenn jenes Eine höchſte Wort geiprochen tft, Licht und 

Klarheit erheben fann. Auch für mehrere Züge in den frühern 

Schriften Schellings, die eben deßhalb exit die Folge beleuchtet, 

gilt das hier Gefagte: Wie das Abjolute hier Körper, hier 

Naturwirkungen*), bier menjchliche Verbindungen wirft, wie die 

Spdentität des Eins und des Vielen die Griechen beftimmte eine 

Republik zu jeyn, die Germanen Vafallenheere zu haben, das 

begreift feiner außer durch lange Angewöhnung. Aber dem 

Schlichteiten iſt es klar zu machen, Gott wirfe auch in abjoluter 

Weile die Naturwirkungen, nicht bloß eine aus der andern, er 

wolle die Harmonie in der Gejchichte, nach welcher die äußern 

Schule, und man juchte das Befenntniß zu ihr eher zu verhilllen. Seitdem 
iſt fie in fürchterlicher Weiſe entfaltet und erftarkt. Sie ift eine Richtung 

in der Nation geworden, und man trägt fie jplitternadend zur Schau. 
*) Berhältn. der Naturph. 3. Fichte S. 35 ff. 
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Schickſale und das innere Streben der Menſchen und Völker 

im Einklang ſtehen, ſo daß nicht bloß das eintreten muß, was 

empiriſche Urſachen hat, ſondern auch das, was zur Vollendung 

jenes totalen Kunſtwerks der Geſchichte nach ſeinem Ideale gehröt 

und was er deßhalb ſelbſt unmittelbar (abſolut) bewirkt. 

Zweiter Abſchnitt. 

Die Philofophie Hegelß. 

Erſtes Kapitel. 

Das Syftem im Öanzen. 

Rationaliftifcher Charakter. — Grundgedanke. — Philoſophiſche Aufgabe und Bedürfniß 

befonderer Methode: die Dialektik. — Abriß des Syſtems. — Innerftes Motiv 
bes Syftems und Urfprung auch der Iogifchen Theorie in diefem Motiv. 

Die Grundanforderung Hegels tft die allgemein rationa= 

liſtiſche: „Der ganze Fortgang des Philojophirens als metho- 

diſcher, d. h. als nothwendiger, ift nichts Anderes als nur bloß 

dad Segen desjenigen, was in einem Begriffe ſchon enthalten 

ift." Auf diefem Fortgange foll alles, was ift, alfo „dur 

Analyſe“ fich ergeben *). Danach kann feine freie That Urfache 

der Welt jeyn. Alle Dinge find ſolche, welche nicht fehlen oder 

anders jeyn, ja nicht einmal anders gedacht werden fünnen. 

Hält man auf dem Standpunkte des frühern Schelling’ichen 

Spitems daran feit, jo muß man unvermeidlih zum Stand- 

punkte Hegeld gelangen. Das reelle Prineip, die That, als 

*) Encyflopädie 2. Aufl. 8. 88. N. J. 
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welche ich nicht aus den Denfbeitimmungen ergtebt, muß wieder 

aufgegeben, das Denfen ald das Alleinige bewahrt merden.. 

Nun iſt aber feine Rückkehr zu den früheren Stufen möglich. 

Es kann nicht nody eine reelle Welt außer diefer Vernunft an- 

genommen werden, wie bei Kant. Die Vernunft fann nicht 

als Vernunft des Individuums gelten wie bei Fichte. Nicht 

als Vernunft eines höhern frei handelnden Weſens; denn dem 

widerjegt fich ja eben die Grundanforderung. Es bleibt alfo 

nur übrig, die Vernunft als Vernunft Feines Weſens, jondern 

als unverjönliches Denfen zu faſſen und dieſes für das All 

der Dinge zu erflären, den Gott, außer welchem nichts ift — 

das iſt der fonjequente objektive Spealismus Hegel. 

Vernunft als das Unbedingte ift ihm reines Denken, d.i. 

ohne gedachtes Objekt, ohne einen andern Inhalt als feine 

eignen allgemeinen Formen und Beitimmungen, 3. B. die Vor— 

jtellungen des Seyns, Nichte, Dajeyns, Etwas, Gränge, Qua— 

lität, Duantität, Urſache, Wirkung, Urtheil, Schluß u. ſ. w. 

Sie iſt Jubitantielles Denken, d. i. ohne denfendes Subjeft. 

Subjtantiell nemlich ift dasjenige, das feine Eigenschaften nicht 

annimmt, jondern dem fie anhaften als feite, unabweisbare, 

fertige, von dem man nur jagen kann: ed ift jo und jo be- 

ichaffen, nicht: es macht fich freiwillig zu dieſem und jenem. 

Sein Gegenſatz tft das Aktuelle (Subjeftive), der Charakter der 

Perjönlichkeit. Das jubitantielle Denken iſt daher ein folches, 

welches nicht Denkt, jondern bloß Denken ift. Dieſes Denfen 

alſo — ohne Subjeft und ohne Gegenitand, der Inbegriff aller 

reinen Denfbeitimmungen als ein Syſtem — iſt das Unbedingte, 

Eine, Gott. Es iſt aber auch das All; die ganze erfüllte Welt, 

wie fie ift, muß nad feinen eignen Gejeßen mit ihm gegeben 

ſeyn, fie ift nur die Analyje diejes Denkens. Die Logik ift 

Gott, die reine vor, die durchgeführte nah Erſchaffung der 
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Natur und des endlichen Geiltes*). Die reinen Denfformen 

find ſonach das GSelbititändige und Urlächliche, alles Andere 

von ihnen bewirkt oder vielmehr aus ihnen folgend. „Die 

nothwendigen Formen und eignen Beitimmungen des Denkens 

find die höchſte Wahrheit ſelbſt ).“ So wird alles reelle jelbit- 

ftändige Dajeyn als eine bloße Ericheinungsweile jener leeren 

logiſchen Verhältniſſe betrachtet, und umgefehrt werden dieje, 

welche nur als Formen, Dualitäten eined Seyenden, und «ld 

von ihm Bewirktes beitehen, zum allein Reellen gemadt. 

Dat die Univerfalität der Aufgabe, wie fie Schelling, ja 

ſchon Fichte der Philofophie geitellt hat, für das Syitem Hegels 

fortbefteht, iſt einleuchtend; fie hat. hier nur eine andere Färbung. 

Auch er muß aus der Vernunft das ganze All darthun, auch er 

muß die Zeit und Begebenheit nur ald eine unveränderliche, 

nothwendige Affektion jenes zeitlojen Denkens betrachten; aber 

wenn bei Schelling Die Welt als ein Leben des Abjoluten, als ein 

Erzeugniß von Kräften durch reelle Bewegung erjcheint, ſo er- 

icheint fie hier wieder ähnlich wie bei Spinoza als feine Modifika— 

tionen, als das im Denken begriffene ohne andere Bewegung 

als eine logiiche, die Analyje. Schellings Aufgabe ift e8 nachzu— 

weilen, wie die Bernunft (dad Urjprünglich Neale und Ideale) 

Natur und Gejchichte herworbringen mußte, Hegels, wie die Ver- 

nunft (das reine Denken) Natur und Gejchichte jeyn muß ***). 

Alllein bei Löſung diefer Aufgabe zeigt fid) die Schwierigfeit: 

wie kann dieſes reine Denken aus ſich herausfommen, ein anderes 

werden ald es urjprünglich tft, nemlich ein Syſtem erfüllter 

*) Ginleitung zur Logik ©. XII. 
**) Einleitung zur Logik ©. XII. 

33%) Wenn e8 daher Encykl. 8. 244 heißt: „Die Idee entichließt fich, 
die Idee entläßt fich frei“, jo ift Ddiejfes eine leere Nedensart. Als wenn 

ihr eine Wahl gegeben wäre, und als wein fie vefleftiven, überlegen könnte, 
bevor fie zum Menschen geworden ift. 
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Statt leerer Gedanken Natur), ein jelbitdenfendes, perjünliches 

Weſen ftatt bloßen Denkens (Menich)? Sa wie fommt es nur 

dazu, ſelbſt das vollitändige reine Denken zu jeyn? Denn als 

jolches it e8 ja eine Mannigfaltigfeit von Beltimmungen, wo 

jollte num jeine Einheit zu juchen ſeyn; die Einheit von Kants 

Apperception, von Fichte'8 thätigem Bewußtſeyn tft ja aufyegeben, 

es bleibt die leere regungsloje Subftanz, wie wird dieſe nur 

zur vollftändigen reinen Logit? — Es ift, damit das Eine zu 

einem Mannigfachen werde, fchlechterdings eine Bewegung und 

jomit auch ein Anſtoß zu diefer Bewegung vonnöthen. Einen 

ſolchen hatte Fichte bei gleicher Aufgabe an dem Ich, das perſön— 

lich, feiner Natur nach immer thätig tft. Allein Hegel hebt gerade 

Willen und Perlönlichkeit als Urjprüngliches auf, dieſe, welche 

allein der Anftoß der Bewegung ſeyn fünnen, ſollen erſt im Ver— 

folge derjelben erzeugt werden. Derjelbe Irrthum nun (nemlic 

das Reale am Nealen zu läugnen), welcher ihn in diefe Schwie- 

vigfeit gelegt hat, gewährt ihm auch ein Mittel gegen dieſelbe, 

und dieſes it das perpetuum mobile feiner Dialektik. Es 

jey das Geſetz alles Denkens: jede Vorftellung und jede Sache 

iſt nicht bloß fie ſelbſt (abſtraktes Moment), jondern fie ift auch 

die ihr entgegengejette und hebt ſich ſomit jelbit auf (Dinlefti- 

iches Moment), jo wie eine dritte, welche ihre Einheit ift, d. h. 

welche ihr gegenfeitiged Sichaufheben, ald die Wahrheit beider, 

jet (jpefulative8 oder poſitiv vernünftiges Moment), 3. B. 

Seyn, Nichts, Werden, oder Necht, Verbrechen, Strafe *). 

Daß irgend eine Borftellung den Denfenden auffordere, 

auch eine andere ihr entgegengefette fich worzuftellen, tft, wenn man 

feinen Willen bat, der diefer Aufforderung folge, noch gar nicht 

binveihend um weiter zu ſchreiten; es ift dazu durchaus nöthig, 

*, Eucykl. 8. 79 ff. 

1. 27 
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daß fie die andere ſelbſt ſey. Um ohne einen Denfenden das 

bloße Denken ſich jelbft ausipinnen zu laſſen, darf alle Syntheſe 

nichts Andres als Analyje ſeyn, und die Analyje was immer 

für einer Vorftellung, ſey ed auch der leeriten (des reinen Seyns), 

muß die wollftändigite Syntheſe (das ganze Univerfum) geben; 

denn das nicht Schon in jener leeriten, einfachiten Beſtimmung 

Enthaltene könnte, da feine That Neues hinzufügt oder bildet, 

außerdem gar nicht zum VBorichein kommen. Das Seyn tit 

daher eben jo gut das Nichts; „Das Necht ift das Unrecht, der 

Betrug*)." Zu ſolcher Annahme aber, die Hegel bedarf, um 

nur einen Schritt vorwärts zu fommen, konnte auch niemand 

greifen, als wer alles Reelle geläugnet hat. Jene Dialektik ift _ 

nur durch diefen Standpunkt nöthig; fie konnte aber auch nur 

von diefem Standpunft aus angenommen werden. Daß dasjenige 

fich fette, was in der That fich ausschließt, Fan man nur dann 

glauben, wenn man von dem: „in der That“ feine Vorftellung 

bat, wenn man das bloß Gedachte Ichon als Seyendes anfieht. 

Denn nur in der That, d. 1. reell, ſchließt ſich das Entgegen— 

geſetzte aus, als bloß Gedachtes kann es neben einander beſtehen, 

ja ſich ſogar gegenſeitig bedingen. Das Endliche ſchließt das 

Unendliche aus, und bleibt ſelbſt beſtehen, es hebt ſich ſelbſt kei— 

neswegs auf. Eben ſo das Seyn das Nichts. Aber es wird das 

Endliche bei dem Unendlichen vorgeſtellt: denke ich das Unend⸗ 

liche, ſo denke ich eben damit nothwendig auch das Endliche, zwar 

als ein nicht Vorhandenes, als ein nicht Seyendes, aber ich 

denke es doch. Behandelt man nun den leeren Gedanken ohne 

reelles Daſeyn ſchon als ein Seyendes, ſo ſteht nichts im Wege 

zu ſagen: die Vorſtellung ſetzt und enthält ihren Gegenſatz und 

hebt ſich ſomit ſelbſt auf; alles was ſich verneint, iſt eben 

*) Naturrecht 8. 87. 



1. Kapitel. Das Syftem im Ganzen. 419 

dadurch — indem es doch zufammen gedacht werden muß — 

das zufammen und in einander Bestehende. 

Zunächſt alſo iſt nach logiſchem Gejeße jede VBorftellung eben 

jo Sehr ihre eigne Aufhebung und das Setzen ihres Gegenfabes, 

und diejer auch wieder jeine eigne Aufhebung und das Seßen 

der erften — dialektiſches Moment. Diejes jagt aber Feine 

der beiden entgegengejetten VBorftellungen unmittelbar aus; im 

Gegentheil was fie unmittelbar ausfagt, ift, daß fie fie jelbft 

ſey, und nicht das ihr Entgegengefeßte — abitraftes Mo— 

ment — erit der betrachtende Denfer findet in ihr diefes Umſchla— 

gen. Es iſt daher nad) Hegel eine dritte Vorftellung nöthig, 

weldye diejes Sich-jelbitsaufheben und Sich-gegenſeitig-ſetzen der 

beiden unmittelbar ausfagt. Das Werden 3. B. kündigt 

gleich an, daß das Nichts ſich aufhebt und das Seyn jet, und 

umgefehrt, daß das Seyn ſich aufhebt und das Nichts ſetzt 

(denn wo ein Werden ift, ift ja noch fein Seyn, ſondern einft= 

weilen noch Nichts). Dieſes Dritte ift ſohin die Einheit beider, 

welche zwar Schon außer ihn bejteht, aber in ihm erſt erfcheint, 

ſich als jolde jeßt und anfündigt. Gie ift nicht mehr 

bloße Aufhebung wie das Dialeftiihe Moment, jondern ein 

Setzen; e8 wird bier nemlich das gegenjeitige Uebergehen ſelbſt 

als die Wahrheit beider gejeßt — das jpefulative oder 

positiv vernünftige Moment. Auch diefes muß nach der 

Anforderung des Syſtems ſchon mit der Analyje der beiden 

eriten gegeben jeyn; weil ſonſt die Philofophie in ihrem metho- 

diſchen Fortgang nicht finden könnte, daß eine ſolche Verbin— 

dung der beiden da tft, und noch weniger, welche fie ift*). 

Auch bei diefem jpefulativen Momente ift nicht etwa eine Vor— 

ftellung oder Sache gemeint, in welcher die beiden entgegen- 

*) Enyfl. $. 88%. 1. 

27% 
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gefeßten eriftiren, fondern nur, in welcher fie beide gedacht 

werden müffen, welche die Vorſtellung beider vorausjeßt, 3. D. 

die Strafe enthält jo das Necht und das Verbrechen in ſich 

und iſt daher ihre als ſolche gejeßte Einheit. 

Auf diefe Weile jchreitet da8 Syſtem Hegeld fort. Nem— 

lich diefe dritte Vorftellung, welche aus der erften durch Ver— 

bindung des in ihr enthaltenen Gegenſatzes mit ihr gewonnen 

worden, muß nun jelbft wieder als diele dritte einen Gegenſatz 

enthalten, fich) aufheben und zu einer neuen vereinigenden füh- 

ven, bis fich zuleßt alle Denkbeſtimmungen, das Weltall, Die 

Natur, der Menſch mit allen feinen Anlagen, Funktionen, Ver— 

bindungen, die Begebenheiten der Gejchichte, wie fie fich wirklich 

zugetragen, kurz alles was da iſt und gedacht wird, ergeben 

bat; wodurch es fich denn bewährt, daß dieſes alled ſchon in 

der Vorftellung des reinen Seyns enthalten tft, nicht nicht-ſeyn 

fan, wenn nur jene Borftellung ift, und nothwendig gerade 

jo gefunden werden muß, wie es wirklich ift, wenn man nur 

jene leere Borftellung nach dem ewig gleichen Denfgejeße 

(Dialektik) analvfirt*). 

Zunächſt wird auf diefem Wege der. Inbegriff oder die 

Totalität der reinen Denkbeſtimmungen entfaltet, die aber nad) 

der Grumpbehauptung des Syitems die eigentliche und alleinige 

Mejenheit der Dinge find — die Logik. Die Logik umfaht 

deshalb nicht bloß das, was man vorher (namentlich bei Kant) 

als Denkformen (Kategorien), d. 1. ald die Mittel des menich- 

lichen (jubjeltiven) Begreifens, aufführte (Dualität, Quantität, 

Modalität u. ſ. w.), Sondern ſchon alles, was als Beichaffenheit 

der wirklichen Außen Welt zu Grunde liegt, nur von allem 

*) „In diefem Wege hat fi) das Syftem der Begriffe zu bilden, und 

in unaufhaltſamem, veinem, von außen nichts heveinnehmendem Gange fid) 
zu vollenden.“ Einl. 3. Log. ©. XX. 
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Konfreten, Wirklichen entfleidet, 3. B. Leben, Gejchlechtsunter- 

ichted (merfwürdigerweile in der reinen Logik vor der Natur 

ein Geichlechtsunterichted!), Erkennen, Wollen, Gutes (vor der 

Perfönlichfeit und Subjeftivität ein Wollen und em Gutes!). 

Ferner ftellt deßhalb die Logik nicht die Negeln des menfchlichen 

(jubjeftiven) Denkens dar, jondern die Gedanfenverhältniffe, 

welche die Sachen an ſich tragen, die Typen der Welt, aus 

welchen jedoch die Welt von jelbit hervorging ohne Hülfe einer 

That, oder wenn man fich jo ausdrüden will, die Negeln, nad) 

welchen der Gott (das reine unperjönliche Denfen) denft, wel- 

ches Denfen eben die Welt bildet (oder vielmehr tft). Deß— 

halb ericheinen hier die Beltimmungen „Begriff“, „Urtheil“, 

„Schluß“ nicht als Funktion ded menschlichen Geiites (Diele iſt 

nur ein untergeordnetes Moment), jondern als die oberften 

Weltverhältniffe. Um diejer Charaktere willen bezeichnet auch 

Hegel feine Logik als eine objektive Logif im Gegenſatz der 

jubjeftiven Logik, die von Ariftoteles bis auf ihn beftand. Der 

„Begiff” namentlich ift der Mittelpunkt des ganzen Syſtems, 

er iſt in Hegels Weltanichauung ungefähr das, was Gott in 

der hriftlichen. Diefer „Begriff“, der alle Dinge und Bege- 

benheiten wirkt, ift nicht etwa (wie man ſonſt vulgär ſich das 

denkt) der Begriff eines ihm vorausgehenden Objekts, ſondern 

im Gegentheil das Objekt geht erſt aus ihm hervor, er befteht 

vor allem Dbjeft als reines Kategorienverhältnik. Er iſt die 

Totalität der reinen Denfbeitimmungen und (vermöge jenes 

dialeftiichen Geſetzes des Gegenſatzes) zugleich die Nothwendig- 

feit, dab dieſe reinen Denkbeſtimmungen fich äußerlich in bejon- 

dern Dingen realifiven müffen. Darum tft er auch die Einheit 

des Allgemeinen und Bejondern. Dieje Nothwendigkeit iſt ja 

nach dem ganzen Standpunkt allein die Urjache und das in= 

nerfte Gentrum der Welt. Zugleich mit diefer jeiner noth— 
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wendigen Verwirklichung in einem Dbjeft gedacht ift er Die 

Idee. 

Dieſes Ganze der Denfbeitimmungen, die als ſolche in 

einander find, fordert nach dialeftiichem Gejete, dab es im 

entgegengejegten Charakter jey, nemlih au&einander im 

Raum und Zeit, dieß iſt die Natur. Die ganze Natur ift 

darum nichts Andres ald der Wiederabprud jener Gedanfen- 

beftimmungen in diefem Außerlichen Bereiche. Deßhalb: fie iſt 

„die Spee in ihrem Andersſeyn.“ Es iſt nicht etwa die Realität, 

welche den jpecifiichen Eharafter der Natur im Gegenſatze des 

reinen Denkens ausmacht, denn dieſes reine Denken joll ja auch 

real, ja ſoll die eigentliche Realität jeyn, jondern das bloße 

Außereinander in Raum und Zeit macht ihn aus. Aus der 

Natur kehrt das Denken (Idee) zurück zu fich jelbit als Geiſt, 

zunächit des Menjchen (Ipefulatives Moment von Logik und Natur). 

Der Geiſt (Perjönlichkeit) it die Einheit der Idee (jener Tota— 

(ttät der Denkbeitimmungen) und der Natur. Nemlich in der 

Natur iſt die Idee fich Außerlich geworden, hat fich als Idee 

negirt (da fie ein Außereinander ift), als Geiſt (Menſch) behält 

fie dieß ihr Naturdajeyn, aber negirt dafjelbe wieder durch ſich 

als Idee, indem der Menſch mittelft jeiner Gedanken von allem 

Naturdaſeyn, jogar jeinem eignen abitrahiren kann. Nicht das 

Selbitbewußtjeyn als jolches, das als ZTotalität in jedem Aft 

ift, das als Ureriftenz nicht wieder aus anderem erflärt werden 

kann, nicht diejes hält Hegel darum für das Wejen der Perſön— 

(ichfeit oder des Geiftes, jondern die Abftraktionsmöglichkeit, und 

die Kulmination, die höchſte Bewährung der Perjönlichkeit ift 

darum die Möglichkeit des Selbſtmords. — Der Geift jelbft 

durchgeht aber ſofort wieder die dialeftiiche Entwicelung. Er 

ift zunächft Geift des Individuums, jubjeftiver Geift, die 

Perjönlichkeit, das Ich, das Die Welt und andere Perjönlichkeiten 
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fich gegenüber hat, als einen Gegenſatz, den es ausſchließt, und 

das deßwegen Hegel die „abitrafte” Perſönlichkeit nennt, in 

dem Sinne des „abitraften“ Moments der Dinleftif, ſodann 

Das Gegentheil deifen, der in dem menschlichen Geſammtdaſeyn 

(den ſocialen Einrichtungen und den Epochen der Weltgeichichte) 

ausgeprägte Geiſt — objeftive Geift, und die Einheit beider: 

das Aufnehmen dieſes objektiven Geiftes (des in den Inſtitu— 

tionen und der Geſchichte ausgeprägten Gedanfens) in den 

menschlichen (ſubjektiven) Geiſt — abjoluter Geift. Diefe 

letzte Nealifirung des Geiftes hat drei Stufen: das Aufnehmen 

der alfo der Welt zu Grunde liegenden Gedanfen in Sinn 

und Gefühl, dieß it die Kunst und die Religion, und end- 

lich das Aufnehmen derjelben in den Gedanken jelbit — die 

Philoſohie. In Kunſt und Religion nemlich ift durch die 

Befangenheit in der Materie und Subjeftivität die wahre Be- 

ichaffenheit des ſich entfaltenden Gottes noch nicht erfannt. 

Denn was das religiöje Gemüth anbetet, iſt in Wahrheit nichts 

Andres als diefe Architeftonif von Vernunftbeftimmungen, die 

fich in Natur, Recht und Staat darftellt; aber in feiner Be— 

ichränftheit überkleidet es diejelbe mit ganz andern Vorftellun- 

gen, als da find Perjon Gottes, Yiebe, Vorſehung. Erſt in 

der Philofophie wird das befeitigt und die Logik als der wahr: 

hafte Gott erkannt. Die höchſte Verwirflihung des Gottes 

ansich iſt demnach der Staat und deſſen ſtufenmäßige Ent— 

wicelung, die Weltgeſchichte; die höchſte Verwirklichung Des 

Gottes für ſich, d. 1. wo er zu jeinem Selbſtverſtändniß 

fommt, das Gejeß erkennt, nach welchem er ohne es zu er- 

fennen (bloß jubitantiell) die alles geworden it, iſt die Phi— 

(ofophie. Sie ift der Schluß und das Ziel der Schöpfung. 

Damit bat fi der Gott, das Alljeyn vollendet. Bon bier 

aus wird denn die ganze Gedanfenfonception klar. Es ift 
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nicht jenes leere Seyn, mit welchem die Wiſſenſchaft methodisch 

beginnen mußte, das eigentliche Prineipium, jondern dieſer (un- 

perſönliche) Weltgeiit tft es, das univerjale Seyn, das in der 

Weltgeſchichte ſich ausprägt und im der Philojophie fich jelbft 

erkennt, und.die Dialektik iſt ſein eignes Geſetz und Wefen, 

nach welchem es das alles ilt, von der leeriten Vorftellung an 

(dem Nichts) bis zu der Fülle der Welt, und in allen Mo— 

menten dennoch dafjelbe Allfeyn, der „bei ſich bleibende Geiſt“ 

ilt. Das lebendige Motiv des Syſtems ift denn fein anderes, 

als den perjönlichen überweltlichen Gott zu befeitigen und die 

Welt in ihr jelbit ohne Gott begreiflich zu machen. Die Macht, 

von der der Dichter ſingt: 

„Sn Lebensfluthen, in Ihatenfturm 
Wal’ ich auf und ab, 
Wehe hin und her, 
Geburt und Grab, 
Ein ewiges Meer, 
Ein wechfelnd Weben, 

Ein glühend Leben,“ 

dieſe Macht, die nichts im ihr jelbft tft, Jonbern bloß im ewigen 

Gebären und ewigen Wiederzurücfehren beiteht, joll begreiflich 

gemacht werden. Schelling, der daffelbe anitrebte, faßte fie 

als Prozeß der Potenzen, die abjolute Indifferenz tft ihm der 

Gott, der ſich dann in dieſen beiden demiurgiichen Kräften ent- 

faltet und jo ald Neales und Ideales, Schwere uud Licht die 

Welt gebiert. Da bleibt aber immer etwas übrig, was nicht 

begreiflich gemacht, nicht in Denfbeftimmungen aufgelöft werden 

fann, der „dunkle Grund”, welcher nicht aufgeht. Darum faßt 

Hegel jene Macht als vein logische. So nimmt er alle all- 

gemeinen Beltimmumgen, die er aus der vorhandenen Welt ab- 

ftrahirt (Quantität, Qualität, Mechanismus, Chemismus, Leben, 

Geihleht, Drganismus, Willen, Wollen u. ſ. w.) und ballt 

fie zufammen als „Begriff“ oder „Idee“, welche nun die Mitte 
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und Einheit des Univerfums iſt, Körper und Geifterwelt aus 
ſich emaniren läßt und wieder in fi) zurücknimmt, und fo da 
die Emanation, wie das Zurücnehmen, ſelbſt nur ein Logiicher 
Fortgang find. 

Don hier aus wird auch der innerfte Urſprung der Hegel’- 
ſchen Dialeftif ar: Schelling hatte die Grundanſchauung 

Spinoza's wieder aufgenommen: Gott iſt das Allgemeine, die 
Weltſubſtanz, Weltvernunft, nur daß er ihn nicht als ſtarre 
Subſtanz, ſondern als ewigen Prozeß auffaßt. Danach iſt 
Gott (das Allgemeine) nicht außer in den Dingen, hat nicht 
ein von ihnen geſondertes Daſeyn in ihm ſelbſt, er iſt nur 
indem er die Dinge iſt. Umgekehrt aber haben die beſondern 
Dinge auch fein eigentliches Seyn, ſondern find nur der Prozeß 
der Weltvernunft, alſo ein beſtändiges Geſetzt- und Aufgehoben— 
werden — (Strömen) — des allgemeinen Seyns. Gott iſt nur 
als die Dinge, die Dinge ſind nur als Gott. Das Allgemeine 
iſt dad Beſondere, das Beſondere iſt das Allgemeine*). Alles 
individuelle Daſeyn und Leben erſcheint danach als eine Nega— 

tion, nemlich als Aufhebung und Begränzung der allgemeinen 

Subſtanz (der Weltſeele, des Weltlebens), das dann wieder 
aufgehoben werden, zurückkehren muß in jenes. Der Schmerz 

Auch fin Schelling gilt deßhalb der von Spinoza aufgeſtellte Satz: 
omnis determinatio est negatio, jede Beſtimmtheit, jedes Beſondere ift 
ein Begränztes, Gott aber muß das Unbegränzte feyn. Die befonderen 
Dinge als die Beftimmungen Gottes find zwar infofern wirklich auch eine 
Begränzung Gottes; allein fie werden ja ſämmtlich auch immer wieder auf- 
gehoben im das Allgemeine, find nur Erfcheinungen, Produkte des Prozeffes. 
Indem nur das Allgemeine, das den weltbildenden Prozeß durchgeht, das 
Bleibende, Wirklichſeyende ift, jo ift es im ihm felbft beſtimmt und begränzt, 
und dennoch das Unendliche, Unbegränzte. Die heißt (befonders fpäter bei 
Hegel) die pofitive Unendlichfeit. Im Unterfchiede der negativen oder 
„ſchlechten“ Unendlichkeit, die bloß das Endliche (oder die Endlichkeit) 
bon vornherein abhält, läugnet, entwickelt dieje vielmehr das Endliche, aber 
nimmt e8 ewig wieder in ſich zurück. 
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in allem individuellen Leben ijt eben der Raub, den es am all: 

gemeinen Leben begeht, und die Nerjöhnung iſt eben jeine Rüd- 

fehr in diejes, jein Aufhören als individuelles Leben. Der 

perſönliche ſchöpferiſche Gott jett nicht bloß feine Geſchöpfe, 

ſondern er konſervirt fie auch, fie find ihm ein Poſitives, weil 

er ihrer Aufhebung nicht bedarf, um zu ſeyn. Der pantbeiftiiche 

Gott hat jein Seyn nur in den Dingen; um es nit an fie 

zu verlieren, muß er es ihnen wieder nehmen, ſie find ihm ein 

Negatives, er fann ihnen nur das Seyn eines Moments (Mo- 

ment in feiner dopvelten Bedeutung gebraudt) einräumen, feine 

dauernde Exiſtenz, ſonſt find fie, und der Gott bat aufgebört 

zu ſeyn. — Dieß ift denn auch die Grundanihauung Hegels, 

der Glaube, von dem er ausgeht. ES iſt ihm aber die Aufgabe, 

diefelbe begreiflich zu machen und als eine notbwendige darzu— 

legen. Das nun findet er von Schelling nicht geleiftet, von 

ibm findet er fie zu willfürlid und unmittelbar angenommen. 

Bei Schelling nemlich iſt es eine unmittelbare Anſchauung, daß 

das Allfenn im Beiondern fi negirt und dieſes aufbebend 

wieder in ſich zurücdfehrt — die Einheit des Allgemeinen und 

Bejondern. Deßgleichen dab die Weltiubitanz (Gott) zualeich 

das Reale und Ideale iſt — Einheit des Nealen und Idealen. 

Für alles das hat Schelling feine Nachweiſung als eben die 

Anfchauung des Univerfums jelbit, auf die er ſich beruft, und 

feine Zerlegung und logiſche Deduftion. Darauf geht der be- 

fannte Ausſpruch Hegels: bei Schelling ericheine der Geiſt „als 

aus der Piltole geſchoſſen“. Deßwegen ſetzt Hegel es ſich zur 

Aufgabe: daſſelbe Reſultat joll auf logiſchem Wege als ein 

Nothwendiges ſich ergeben, es joll nicht ald Artom bingeftellt 

oder von einer bejondern Gabe unmittelbarer philoſophiſcher 

Anſchauung abhängig gemacht, jondern wiffenichaftlich gewonnen 

werden. Zu dieſem Zwede giebt er der Spingziftiich-Schelling’- 
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hen Weltanſchauung eine Methode, d. h. er erfindet eine 
neue Logik, dev bisherigen entgegengejeßt, durch welche fie 
begründet werden joll. Die und nichts Anderes tft feine 

Dialektik. Nemlich bis dahin beruhte die Logik auf dem 

Sabe des Widerſpruchs, d. t. dab das Entgegengefehte fich 

ausſchließt. Daraus ergiebt ſich aber gerade das Gegentheil 
jener Anſchauung: das Allgemeine ift nicht das Befondere, das 

Beiondere ift nicht das Allgemeine, das Ideale ift nicht das 

Reale, Gott iſt nicht die Dinge, die Dinge find nicht Gott. 

Darum alfo muß das Umgefehrte gelten, die wahre Logik muß 

vielmehr auf dem Satze der Einheit der Gegenfäße 
beruhen. Damit, wie jene Weltanfchauung behauptet, die 
allgemeine Weltſubſtanz ſelbſt die befondern Dinge ſeyn und 

diefe wieder, aber als gejeßte, in fich zurücknehmen fünne, darf 

auch das logiſche Geſetz fein anderes jeyn, als daß jede Vor- 

ftellung (jedes Logiſche) zugleid) die ihr entgegengefeßte ſey, und 

eine dritte, in welcher ſie dieſes Entgegengejeßte wieder in ſich 

aufhebt. Hegels Dialektik ift offenbar nicht auf logiſchem Wege 

gefunden, auf diefem Wege wäre es niemandem eingefallen zu 

behaupten, daß gerade der Widerjpruch die Wahrheit jey; fie 
it hervorgetrieben aus der pantheiftiihen Weltanichauung in 

Scellings Geſtalt, die Hegel bereits vorfand, fie hat feinen 

andern Beweggrund als den, begreiflich zu machen, wie dag 
Allfeyn zugleich das Bejondere, das Unendliche zugleich) das 
Endliche, kurz wie Die unperjönliche (in fich unbeitimmte) Welt— 
macht die Dinge jeyn kann ohne aufzuhören fie jelbft zu ſeyn. 

Aus dieſem Beweggrund hat Hegel feine Dialektik gefunden, 

und an eben dieſer Weltanfchanung, die ihm von vornherein 

feftiteht, fand er ihre Gewißheit. Aber nachdem er fie einmal 

zu diefem Zwecke erfunden, jo wird fie ihm natürlich fofort zu 

einem jelbititändigen oberiten logiſchen Geſetze, denn ein folches 
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muß fie ja ſeyn, wenn fie als die wahre Logik jene Welt- 

anſchauung ftüßen joll, und jo gebraucht er fte nicht bloß für 

jenes Grundverbältnig des Weltzujammenbhanges, jondern auch 

für alles Einzelne, fie wird die alles beitimmende Methode 

jeines Syſtems, jo daß ihm nunmehr fein Nejultat als wiſſen— 

ichaftlicy gefunden und in feiner Wahrheit erkannt gilt, das 

nicht auf diefem dialeftiichen Wege fih ergab*). 

Danach mag auch flar werden, wie vergeblich die Bemü— 

bung ift, in Hegeld Philoiophie die Vorausſetzung eines per— 

jünlihen tranjcendenten Gottes nachzuweilen, oder doch die 

Läugnung eines ſolchen Gottes zu bejeitigen. Man ftreitet fich 

daber über den Sinn einzelner Stellen, und Hegel war über 

dieſen Punkt im Ausdruck jehr vorfichtig. Allein das ganze Syſtem 

hat gar feine andere Bedeutung als bloß die, die Welt ohne 

tranjcendenten Gott begreiflich zu machen; und der Kern des 

Spitems, die eigenthümliche dialeftiihe Methode, ift nur zu 

diefem Zweck erfunden und wird finnlos, wie man einen perſön— 

lichen Gott unterlegt; denn dieſen vorausgeſetzt ift das Allge— 

meine (Gott) nicht jein Gegenjaß, die Dinge, ſondern völlig un— 

abhängig von ihnen, nie von jelbit in fie übergehend, iſt das 

Unendliche nicht das Endliche, jondern jenfeitö deſſelben u. ſ. w. 

Wenn nun gleich die Dialeftif nur zur Begründung der 

Spinwziltiich - Schelling’ihen Weltanschauung erfunden worden, 

jo wird doch dieſe wejentlich durch fie verändert, der pantheiſtiſche 

Charakter zwar bleibt derjelbe, aber das innere Verhältniß der 

weltbildenden Macht und ihrer Gebilde wird ein anderes. Indem 

Hegel es unternahm, die Grundanſchauung Schellings logiſch 

zu dedueiren, ſohin ſie in lauter begriffliche Beſtimmungen auf— 

zulöſen, hat er das reale Element in derſelben aufgehoben. Nach 

) Vergl. Hegel Geſchichte der Philofoyhie Bd. III. ©. 662 u. 683. 
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Selling it das Weltprincip ein urſprünglich zugleich Neales 

und Ideales, und das Univerfum hat von vornherein feine Mitte 

nur in der Einheit von Natur und Gedanke, ja das Reale er: 

Icheint ald das Erſte (prius), das erſt in das Ideale verflärt 

wird; bei Hegel dagegen iſt das Weltprineip bloßes Denten, 
und eben diejed bloße Denfen ift die Mitte des Univerſums. 

Nah Schelling iſt auch die Wirkſamkeit diefes Princips eine 

veale, das Ineinanderwirken der Potenzen, nad) Hegel eine bloß 

logische; die Dinge ergeben fich dort indem im Stoff eine reale 

Macht überwunden wird durch den Gedanfen, bier indem ein 

logiſches Geſetz ſich vollzieht. Schellings Spitem geht denn 

auch nur aus von der Sdentität jener beftimmten Gegenfäße, 

der Einheit der Weltmacht und ihrer Individuation, der Ein- 

beit von Natur und Geift, Hegels Syftem dagegen von der 

abitraften Lehre, dab die Gegenſätze überhaupt eins find. 

Mit Hegel hat daher der Nationalismus jein Aeußerftes 

erreicht und iſt vollendet. Er bat fürs erite bloß das Denfen 

no als Prineip, ja als einzige Nealität übrig; feine jenfeits 

dejjelben anerkannte wirkliche Welt wie Sant, nicht das denfende 

Subjekt wie Fichte, und nicht die urſprünglich reelle Natur des 

Abjoluten wie Schelling. Ferner ijt in den früheren Syſtemen 

dieſes Denken jelbit ſchon ein mannigfaltiges, deſſen einzelne 

Beitimmungen nicht wieder aus etwas Anderem mit Nothwen- 

digfeit folgen. Man kann 3.B. fragen: Warum habe ich nicht 

bloß die Beftimmung der Qualität, fondern auch die der Duanz 

tität, Die der Gränge, des Werdens, des Einen, des Vielen? Will 

das Denken vollftindig von allem abftrahiren, wovon es ab— 

ftrahiren kann, ſo muß auch von der Perſon des Denfers nicht 

nur, jondern jogar von jeinen eignen beſtimmten Kategorien 

abjtrahirt werden; denn es wäre ja auch ein Denfen nod) 

denfbar, das gerade dieje oder jene Kategorie (z. B. Maaß, 
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Form, Schein, das eine oder dad andere) nicht an fich hätte; 

es iſt alio feine terjelben dem Denfen a priori nothwendig. 

Wenn es ſich in folder Art von allem Inhalte befreit, fich völlig 

aushöhlt, jo bleibt nur Eines übrig: jeine reine Aunftion, 

durch die es Denfen ift, d. i. das Untericheiden (ſich Entgegen: 

jegen) und Verbinden. Nichts Andres enthält die dialektiſche 

Bewegung Hegel; Tiefe beiden Abitrafta der Denktbätigfeit, 

Entzgegenjegen und Verbinden, find das Princip, mit weldyem er 

das Spitem beginnt und ohne andere Mittel aufbaut. Dem 

man kann nicht jagen, daß bei ibm fich irgend wer oder was in 

diefer Form des Untericheidens und Vereinigens bewegte und je 

die Melt erzeugte: nicht die Idee, das vollftändige veine Denfen, 

denn dieje wird ja jelbit erſt durch fie gebildet — etwa das leere 

Senn oder Nichts? Es iſt alie offenbar die leere Bewegung 

jelbft, welche alles madht, und richtiger ald: „die Logik iſt Gett,“ 

wie Hegel jagt, hätte er gejagt: „das logiidye Geſetz der drei 

Momente it Gott." In dem ganzen Spiteme trägt denn aud 

alles den Schein logiicher Notbwendigfeit, der Zufall, die Un- 

vernunft jelbft find nur notbwendige, = vernünftige, Formen 

der Vernunft; nach dem Geſetz des Gegenſatzes nemlich muß 

das nothwendige Denken auch einmal als Zufall und Unvernunft 

fich ſich ſelbſt entgegenſetzen. Das ganze Univerſum erſcheint 

hier aus Gedankenbeſtimmungen gemacht — ohne andere Zuthat, 

und eben ſo ein jedes Ding in die leerſte Gedankenbeſtimmung 

des Seyns wieder auflösbar. Es iſt dieß die Vollendung des 

ſyſtematiſchen Gebäudes und die vollſtändige Durchführbarkeit 

der Definition, wie ſie der Rationalismus fordert”). Hegel 

proteftirt zwar gegen alle Definitionen, aber doch wohl nur 

gegen die in den Formen Anderer und in der Unvollendung ; 

*) ©. oben II. Bud 1. Abſchn. 
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er muß die Nichtigkeit der Definition anerkennen, welche irgend 
einen Begriff oder Sache durch die dialektiſche Bewegung rüd- 
wärts wieder zu Nichts bringt nach der Strenge einer mathe: 

matiſchen Gleichung, 3. B. dieſe Definition von Unrecht: 

Unrecht ift = dialekt. Moment (entgegenfeßende Bewegung) von 
echt. 

Recht iſt — ſpekulat Moment (verbindende Bewegung) von 

Wille des Individuums und der Subftanz. 
Wille ift = peful. Mo- | Sudividuum tft = fye- | Subſtanz 

ment von Gefühl und kul. Moment von ir 
Denten. Logik und Natur. | Seyn. 

U. ſ. w. bis endlich in allen Kolonnen wieder das reine Seyn 
erſcheint. Es iſt dann alles aufgelöſt in ſeine Elemente bis 
auf das Seyn und die Beſtimmungen: dialektiſches und ſpeku— 
latives Moment, welches eben ſelbſt die einfachen Elemente 

find — das ſoll die Definition *). 

Sp iſt ſich Hegel wie fein Anderer der vattonaliftischen 

Aufgabe treu bewußt und verftößt nie gegen den Kanon. Aber 
da zeigt ed ſich auch, wie die Anforderung des Nationalismus 

unvermeidlich dahin führt, daß der unendliche Reichthum des 

Lebens ald die ewige Wiederkehr einer und derfelben Denfform 

erſcheint. Dieſes Syſtem hat daher auch die am meiften durd) 

Subjettivität befangene, die manierirtefte Behandlung, obwohl 
ed auf Objektivität, d. 1. Unbefangenheit dev Methode, Anſpruch 
macht, wie jeder, der nur ein Buch aus diefer Schule aufichlägt, 
fih überzeugen mub. Wer, wie Hegel mit großem Gewicht 

) So müßte freilich auch eine hriftliche Philofophie alles auf den 
Willen Gottes zurückführen. Allein fürs erfte würde zuletzt ftatt des leeren 
Seyns der jelbftbewußte Schöpfer erjcheinen. Firs andere ift der Wille 
Gottes der Art, daß er hier diefes, hier ein anderes wollen fan, während 
das Gejet der dialeftiihen Bewegung immer einerlei ift. 
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von ſich ausſagt, nur der Sache ſelbſt und ihrer eignen Entwicke— 

lung folgt, der ſollte doch wenigſtens mitunter auch won ſolchen, 

die ſeine Methode nicht kennen, verſtanden werden; denn die 

Sache ſelbſt iſt ja wohl den ſonſt Verſtändigen und Unterrichteten 

nicht ſo gänzlich fremd. Allein da in der That von Hegel das 

Weſen der Dinge ſelbſt ignorirt und nur ſein ſubjektives Schema 

in ſie gelegt wird, ſo iſt es natürlich, daß ein anderer Menſch, 

der dieſes Schema nicht kennt, auch rein nichts von dem Ge— 

ſagten verſteht; dagegen wer das Schema weiß, häufig auch 

gar nichts Neues mehr erfährt, ſondern nur das Geſchäft des— 

jenigen ausübt, welcher einen in Chiffern geſchriebenen Brief 

bekannten Inhalts durch Kenntniß des Schlüſſels dechiffrirt. 

Dieſe Monotonie und den innern Lebensmangel zu verhüllen, 

werden in der Darſtellung gewöhnlich die übertriebenſten Be— 

zeichnungen gebraucht, dem Bewußtloſen, den Abſtraktionen ſo— 

gar alles das mit Affekt, mit Lob, Tadel, ja Indignation zu— 

geſchrieben, was nur dem Lebendigen gebührt, eine Weiſe, die 

ſich natürlich bei den Schülern Hegels zur widerlichſten Ver— 

zerrung ſteigert. 

Zweites Kapitel. 

Die Rechtsphiloſophie Hegels. 

Grundcharakter der Hegel'ſchen Rechtsphiloſophie und Umgränzung ihres Gegenſtandes. 

— Konſtruktion des geſammten ſittlichen Gebietes in abſtraktes Recht, Moralität, 

Sittlichkeit. — Konſtruktion der Weltgeſchichte. — Konſtruktion der konſtitutionellen 
Monarchie. 

Daß der Charakter der Rechtsphiloſophie bei Hegel ganz 

andrer Art ſein muß als in der Periode von Grotius bis auf 

Kant, iſt einleuchtend. Vordem beſchäftigte man ſich mit "der 

Frage, was man um das Rechte zu treffen wählen ſolle, in 



2. Kapitel. Die Nehtsphilofophie Hegels. 433 

der Vorausjeßung, dab man durch eigne Thätigfeit den höhern 

Willen zu vollbringen habe und ihn zu diefem Zwecke durch 

Nachdenken zu erfennen ſuchen müffe. Bei Hegel hingegen ver- 

wirklicht fi) der Gott, wie es in feiner logischen Bewegung 

liegt, von ſelbſt. Es Darf niemand darum bejorgt ſeyn, daß 

das Nechte geichehe; das Willen bat bloß den Zwed, einzu- 

eben, was ohne dieß geichieht, e8 folgt dem Handeln, das 

eben damit ein unfreies wird, nad), ftatt ihm vorauszugehen. 

Das was ſeyn Toll (das DVernünftige, Nothwendige) iſt, e8 

als ein Nothwendiges zu begreifen ift die einzige Aufgabe. 

Diejes iſt die Anficht, welche der objektive Nationalismus ha— 

ben muß, wie ſchon oben bei der Darftellung Spinoza's 

gezeigt worden tft. Dieß drüdt jener berühmte Sat aus: 

„Was vernünftig ift, das it wirklich, und was wirklich ıft, das 

it vernünftig." 

Das Gebiet, welches Hegels „Philoſophie des Rechts oder 

Naturrecht und Staatswiffenichaft" umfaßt, iſt nicht, wie der 

Name lautet, Recht und Staat allein, fondern das ganze fitt- 

lihe Univerfum: Necht, Moral, Staat, Weltgeichichte. Das 

Gemeinjame diejed Gebiets ift, daß eine Denknothwendigkeit 

(Bernunftbeitimmungen) durch handelnde Individuen zur Exiſtenz 

gebracht wird. 

Wie nun das Univerfum überhaupt aus dem jubjeftlojen 

Denfen hervorgeht, d. t. dad weder Denfen des Menſchen noch 

Denken Gottes it, Jondern das Denfen jchlechthin, die in un— 

ſerem Geifte vorgefundenen reinen Denkbeitimmungen; in derjelben 

Weiſe geht denn auch diefes fittliche Univerfum aus dem ſub— 

jeftlojen Willen hervor, nicht dem menschlichen Willen wie 

bei Rouſſeau, nicht dem göttlichen wie nad chriftlicher Anficht, 

ſondern aus dem Willen ſchlechthin, den in allem Wollen vor- 

gefundenen reinen Willengmomenten, aus dem Willen ald Begriff. 

I. 28 
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Danach haben Necht, Moral, Staat, alle etbiihen Vorfchriften 

und Einrichtungen feinen andern Grund und Zwed, als diejen 

ſubjektloſen, unperjönlichen Willen zu realifiven, und feinen ans 

dern Inhalt als die reinen (formalen) Momente, die in allem 

Wollen ſich finden und aus denen eben der Begriff des Willens 

abftrahirt ift. Die Periode von Grotius bis dahin baut das 

Recht auf den Willen des Individuums, Hegel baut es auf 

das, was er den objektiven Willen nennt. Diejer ift aber nicht 

wahrhaft objeftiver Wille, nicht aftueller Wille einer höhern 

Macht über dem Menſchen; jondern nichts Andres ald die 

Abftraftion von jeinem eignen Willen. Alſo der Mechanismus 

des Willens in feine Momente zerlegt ift e8, der den Bau der 

fittlihen Welt ergeben jol. Das Verfahren Hegeld iſt denn 

auch fein andres als daß er diefen Mechanismus (Formaltsmus) 

des Willens aufzeigt in der Betrachtung des Wollens des ein- 

zelnen Menfchen, d. i. durch Abſtraktion von unſern Entichlüffen, 

und dann ſofort das bier Gefundene auf die etbiichen Einrich- 

tungen als Parallele oder Analogie überträgt. 

Wenn wir das Wollen mit Abitraftion von allen be— 

jtimmten Entichlüffen, alſo den Willensaft ſchlechthin 

beobachten, der fich bei jedem Entſchluſſe findet, jo enthält er 

nach Hegel folgende Momente, die jeder an jeinem eignen Be— 

wuhtieyn erproben fann: 

1. Das Ich, abftrahirt von jedwedem möglichen Inhalt, 

jet fich ald veines Ich, als abjolute Möglichkeit, abjolutes 

Können — Moment der Allgemeinheit. (Es tft dabei nicht 

außer Acht zu lafjen, da Hegel unter dem Ich noch nicht das 

Ich eines Individiuums, das volle Selbitbewußtjeyn, meint, 

jondern es it ihm der Begriff, die unperjönliche Weltmacht, die 

fih eben bier im Individuum als abjolutes Können, als noch 

völlig inbaltlofe Möglichkeit jet.) 
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2. Es ſetzt ſich, Ddiefem allgemeinen unbeftimmten Ich, 

einen beitimmten Inhalt, Gegenitand, gegenüber, d. i. Trieb, 

Neigung, Zwed, Grundſatz — Moment der Bejonderung. Das 

it aber noch feineswegs, es wähle einen jolchen, jondern es 

bietet fih ihm ſolcher Inhalt und Gegenitand dar, es tritt 

ihm eine Aufforderung zum beftimmten Entichluffe gegenüber, 

und dieſes wird eben (da nicht das individuelle Ich, Sondern 

das pantheiltiiche All-Ich zu Grunde gelegt ift) als eine That, 

ein Setzen des Ich jelbit dargeftellt. 

3. Es beſchließt. Dieb iſt die Einheit jener beiden Mo- 

mente; denn das Ich, indem es den beitimmten Entſchluß faßt 

(das Beſondere aus der unendlichen Möglichkeit auswählt), 

it fich zugleich bewußt, dab es jelbit doch immer jenes all- 

gemeine Können ilt. Mit dem Entichluffe hat denn das 

All-Ich (der Begriff) fich als Individuum, als Ich des Ent- 

ichließenden gelegt. (Als wenn jenes allgemeine Können nicht 

auch ſchon ein Können des Individuums wäre)*). 

Durch dieſe Funktionen iſt aber der Willensbegriff bloß als 

Wille eines Menichen, als jubjektiver Willensa ft realifirt, und 

daher nur als die gleichmäßige Form für einen mannigfachen 

und zufälligen Inhalt unzähliger ſolcher jubjeftiven Willensafte, 

guter und jchlechter. Der Begriff des Willens muß fich aber 

rein als Willensbegriff realifiren, in einer dauernden objektiven 

Eriftenz, daher jo dab dieſe drei Funktionen, aus welden er 

beiteht, zugleich jein Inhalt und zwar fein einziger Inhalt find, 

*) Bol. diejes Werkes 11. Bd. 1. $. 39. ©. 117. In der Entfaltung 
diejer drei Willensmomente befteht denn nad) Hegel das Wejen der Freiheit, 
„die fonfrete Freiheit”. Wir würden das gerade die abftrafte Frei- 
heit nennen. Hegel abjtrahirt nemlich ganz von der Frage, wodurd es 
fommt, daß der A. gerade den beftimmten Entſchluß M. faßt, der B. den 
beftimmten Entihluß N. Nur daß überhaupt gewollt wird (dev Forma— 
lismus des Willens), ijt ihm die fonfrete Freiheit. 

28* 
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Das geſchieht durch den Bau der fittlichen Ordnung. Diejelbe zer- 

fallt nemlich in die drei Momente: das Recht (abſtrakte Recht) 

oder das Recht der Perfönlichkeit, d. i. Eigenthum und Vertrag, 

— dann die Moralität, d. i. die moraliichen Anforderungen 

an den einzelnen Menichen Wohl, Glückſeligkeit, Nächitenliebe, 

das Gute als Zwed und als Triebfeder), — endlich die Sitt- 

lichkeit; bierunter veriteht Hegel die dauernden Bande md 

Ordnungen der menschlichen Gemeinjchaft: Familie, bürgerliche 

Gejellichaft, Staat und den geſetzmäßigen Fortgang der Welt 

geichichte. Diefe drei großen Verhältniſſe der fittlichen Welt (Necht, 

Moral und Sittlichkert in diefem Sinne) find aber nichts Andres 

ihrem innerften Weſen und Inhalt nach als eben jene drei Mo— 

mente der Willensfunftion. Nemlich im abitraften Necht, dem 

Eigenthum, vealifirt ſich das Moment des bloßen Könnens, des 

Allgemeinen, noch völlig Beltimmungslofen, denn Eigenthum ſey 

nichts Andres als alles vornehmen zu fünnen, nichts beitimmtes 

zu wollen und anzuftveben, ſondern die abjolute leere Möglichkeit 

(gleichwie das Ich, bevor fi) ihm nur irgend eine Aufforderung 

des Handelns bietet); deßwegen erkennt auch Hegel den Nuten 

oder die Befriedigung gar nicht als wejentlicyes Moment des 

Eigenthums, denn das wäre ja bereits ein beſtimmter Zwed, 

jondern lediglic das Können. In der Moralität vealifirt fich 

das zweite Moment, daf der Wille (d. i. der ſubjektloſe Wille als 

Weltmacht) ſich einen Gegenftand oder Inhalt gegemüberftellt 

(wie oben Neigung, Trieb u. ſ. w. jo hier Nußen, Wohl, Glückſelig— 

feit), aber noch nicht als beichloffenen, ſondern bloß als Aufforde- 

rung, Daher hier als Sollen. Das Vorhandenſeyn der Anforde- 

vung, nicht deren Erfüllung, entipricht genau jenem zweiten Mo: 

ment, des Willensbegriffes, und das Wejen der Moral tt darum 

lediglich das Sollen und die „Zufälligkeit“ dev Erfüllung. Es tft 

die Aufforderung zu irgend einem bejtimmten Thun im Gegen- 

VE 
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jate jenes unbejtimmten Alles - Könnens und zu nichts Deter- 

minirt-ſeyns. In der Eittlichkeit, d. 1. den ſocialen Einrichtungen, 

vealifirt jich das dritte Moment; bier hat der Wille (immer 

der jubjeftloje Wille als Weltmacht) den befondern Inhalt nicht 

bloß fih (als Ich) gegenübergeftellt als Anforderung, ſondern 

wirklich bejchloffen ; denn Familie, bürgerliche Geſellſchaft, Stant 

find nicht bloß Anforderungen und Zwecke, ſondern beitehende 

Snititutionen, ſtets wirkliche Eriftenzen. Es find die zur „Natur“, 

zu einem äußerlichen Dajeyn, zur „vorhandenen Welt" gewor— 

denen ethiichen Beftimmungen. Das Weſen dieſer Inſtitutio— 

nen it denn auch nicht die Erfüllung ihrer höhern Anforderung 

(der freien Hingebung und Aufopferung), ſondern ihre von der 

Wahl des Individuums unabhängige Eriftenz. 

Dieß iſt Hegel Grundanschauung von dem Bau der fittlichen 

Welt. Es verwebt fich aber in diefe drei Sphären, die er alfo 

begründet, nothwendig noch ein anderer Faden der Entwicelung. 

Das Recht (in jenem weitern Sinne, oder die fittliche Welt) ift 

nemlich jubitantieller Wille (Denkregel, Begriffsnothwendigkeit), 

der durch den jubjeftiven Willen (die Menſchen) zur Eriftenz 

fommt. Es iſt darum in jenen drei Sphären nicht bloß der 

Gang, wie der Willensbegriff ſich als Funktion des Entjchluffes 

auseinanderlegt, ſondern auch zugleich der Gang, wie er als 

Verhältniß des jubitantiellen und fubjeftiven Willens fich aus- 

einanderlegt, ausgedrückt. Ste enthalten die Einheit (Ununter- 

ichiedenheit) des jubjtantiellen und jubjeftiven Willend — dann 

die Divemtion oder Entgegenfeßung derjelben, — endlich das 

Seten derjelben als unterichiedener und dennoch geeinigter. 

Im abitraften Hecht (Privatrecht) beiteht die Einheit, Ununter- 

ichtedenheit derjelben. Denn der jubitantielle Wille (das Geſetz) 

will bier von vorn herein nur was der jubjeftive Wille will. 

Was das Individuum will binfichtlich ferner Glieder, feines 

ne TE den Be EC 
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Eigenthums, feiner Forderung, das iſt eben damit auch das 

Geſetzliche. Das Ethos beftätigt hier den Willen des Indivi- 

duums, der nur für ſich will und alles Andere ausjchlicht. 

Die Moralität ift die Diremtion des jubjtantiellen und ſub— 

jeftiven Willens. Iener (das Ethos) fordert hier Aufgeben des 

jubjektiven Willens, und das Geforderte jteht als ein Aeußeres 

(Nicht-Ich) dem Individuum gegenüber. Die Moralität ift aljo 

der Gegenfab des Rechts; denn das Allgemeine, Nothwendige 

und der Wille des Einzelnen find dort vereinigt, hier fich entgegen- 

geießt. Das Verbrechen iſt zwar auch ſchon ein Gegenjat des 

Nechts, aber nicht der vollitändige wie die Movalität (sie); 

denn hier tit es bloß ein einzelner Wille, der fi dem Allgemeinen 

entgegenfebt, in der Moralität aber ericheint der Begriff des 

Einzelwillens jelbit ald Gegenjag des Allgemeinen. In dem 

Verbrechen ift deßhalb der Gegenjat zwilchen Geſetz und Indi— 

viduum ein zufälliger, bier ein begriffsmäßiger. Eben deßhalb 

iſt nun das Necht auch die Moralität; denn ich kann (nach dialek— 

tiichem Gejeß) den Gedanken der Einheit jener beiden Momente 

(Jubjtantieller und jubjektiver Wille) nicht haben, ohne zugleich 

ihre Entgegenfeßung auszuichließen, mithin den Gedanken dieler 

gleichfalls zu haben, und dieſe Entgegenjegung ilt, wie gezeigt 

worden, nicht anders denfbar als im Begriff der Moralität. 

Die Sittlichfeit (Aamilie, Staat u.).m.) ift die Unterjcheidung 

jener beiden Momente und zugleich ihre Einheit. Familie und 

Staat find Aufforderungen für das Individuum und zugleich 

jeine Befriedigung und ſein Schuß (find zugleich Pflicht und Recht), 

fie ftehen den Individuen gegenüber als ein fittlicher Bau 

außer ihnen und find Doch zugleich nur durch fie und in ihnen 

jelbjt realifirt, find nur die Gejammtheit der Individuen. Zum 

Begriff des Staats und der Familie gehören ſchon die Indivi— 

duen, und auf der andern Seite erfennen dieje, daß ihr innerftes 
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Weſen nicht fie jelbjt als Perfonen find, jondern die Subftanz, 

das unperfönlihe Denken, die logiſche Nothwendigfeit, welche 

der Staat ift*). Im Staate tft daher das Geſetz zugleich von 

der Wahl, d. i. von der freiwilligen Befolgung der Menjchen 

abhängig, und dennoch hat es auch eine von ihrer Wahl un- 

abhängige Eriftenz; es beiteht nemlich ungeachtet ihrer Ueber— 

tretung immer ald Regel fort. Die Sittlichfeit ift denn das höchite 

Moment des Ethos, und es iſt nicht mehr bloße Aufgabe, jondern 

ein ſchon Erfülltes. Sollen und Seyn fallen bier zufammen. 

Derjelbe logische Prozeß, der jenen Grundbau der fittlichen 

Welt bildet, wiederholt fih nothwendig auf jeder Stufe. So 

iſt das (abitrafte) Recht auch jein Gegentheil: Unrecht und 

Verbrechen, und die Einheit des Rechts und diejes feines Gegen- 

theils: die Strafe. Die Sittlichfeit ift Familie, fie it ihr Ent- 

gegengejeßtes: mehrere Familien, bürgerliche Gejellichaft, und 

die Einheit derjelben: der Staat. Der Staat fett ſich zunächſt 

unmittelbar ald Staat — innere Berfaflung, er febt ſich 

jofort andern Staaten gegenüber und in ein Berhältniß zu ihnen 

— außeres Staatsrecht, er jebt fich endlich als Einheit des 

Staates und der vielen andern Staaten (d. i. als alle Staaten, 

alle Volksgeiſtey — Weltgeift. Diejer entfaltet wieder im 

dialektiſchen Prozeß feine Epochen, — das ift die Weltgeſchichte. 

Sp ergeben ſich vier Weltreihe: Das erſte ift das orienta= 

liſche als die jubftantielle Stufe, auf welder bloß der über: 

menschlihe Wille (Gott, Religion) herricht, und der Menich 

(jubjektiver Wille) völlig vechtlos in demjelben aufgeht, jener 

jelbit aber alles wahrhaften Snhalts und aller Nealifirung im 

*) Eneykl. $. 514. Dieſes Bemwußtfeyn, nur die Subftanz zu feyn, 
hat freilich) nur der Philofoph als Elare Erkenntniß; aber ein jeder ift da— 
von durhdrungen, indem fein Gefühl gehorchen zu müſſen eben nichts An— 
deres ift als diefes Bewußtſeyn. 



440 V. Bud. II. Abſchnitt. Die Philofophie Hegels. 

Dieffeits entbehrt. Das griechiſche Weltreich ift der nächite 

Schritt der Divemtion. Hier ift der jubjeftive Wille bereits 

gelöft von dem jubitantiellen Willen zu eigner Exiſtenz umd 

Berechtigung gefommen, aber doc noch demjelben ſich völlig 

hingebend, fich überall nur auf ihn beziehend; dieß ift die Idea— 

fität, der Rhythmus des griechiichen Lebens. Das römiſche 

Weltreich ift die völlige Divemtion des jubitantiellen und 

jubjeftiven Willens, indem die Patricter (eine orientaliſche Prie— 

fterfafte), jenen reprälentirend, bloß auf die gegebene Religion 

und Kaftenverfaffung als höher geheiligt halten in völliger Ge- 

fühllofigfeit gegen den Menjchen und fein Bedürfnig, die Blebejer 

dagegen bloß ihr ſubjektives menjchliches Bedürfniß und Necht 

geltend machen ohne Rückſicht auf ein höheres Bindendes. Beide 

Momente werden dadurch geiſtlos, und zu ihrer Außeriten Tren- 

nung und Entgegenfeßung in der römiſchen Gejchichte gelangt, 

find fie der Schmerz der Welt, der die Verlöhnung im Chriſten— 

thum erheiſcht. (Alſo nicht die durch die Gejchichte aller Völker 

gehende Entgegenjeßung des Sollend und Wollens, nicht die 

Sünde und ihr Gefolge, der Tod u. ſ. w. verlangt nad) Berföhnung, 

iondern die Entgegenjeßung jener beiden Momente, einer objef- 

tiven Nechtsordnung und der jubjeftiven Berechtigung, wie die 

römiſche Verfaffung und Geſchichte fie enthält.) Für dieſe Ver- 

jöhnung find die Suden das bereit gehaltene Volk, und fie ift 

gegeben, indem Chriſtus als Gottmenſch die beiden Momente 

des Subitantiellen und Subjeftiven in ſich vereinigt. Die Idee 

des. Chriſtenthums oder diefer Verſöhnung iſt aber objektiv ver- 

wirflicht erit in dem vierten, dem germaniichen Weltreid. 

Hier nemlich find die höhere Objektivität des Staats und der 

Verfaſſung mit ihrer ausgebildeten Architeftonif der Vernunft: 

beitimmungen einerjeits und die höchite jubjeftive Freiheit und 

Berechtigung andrerjeitd zur vollften Einheit gefommen, was in 
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der modernen (fonftitutionellen) politiichen Entwicelung feine 

(eßte Vollendung findet. (Hierin alfo, in dem Baur der focialen 

Welt, und nicht im der Hetligung des Chriſten und der hriftlichen 

Gemeinde und in den Verheißungen der zufünftigen Welt, dem jen- 

jeitigen Neich Gottes, liegt die Nealiftrung des Chriſtenthums.) 

Was nun insbejondere die Staatöverfaffung betrifft, jo 

führt die dinleftiiche Entwidelung aus dem Begriffe der Gewalt 

zur fonftitutionellen Monarchie. Die Gewalt nemlich 

hat zunächſt das Moment der Allgemeinheit (Regeln zu geben) 

— die gejeßgebende Gewalt; dann das Moment der Bejon- 

derheit (dieje Regeln zu vermitteln, durchzuführen in die beſon— 

dern konkreten Verhältniſſe) — die Negierungsgewalt; endlich 

die Einheit beider — die fürftlihe Gewalt, die da Centrum 

it für beides. Die fürftliche Gewalt joll nicht irgend einen 

Anhalt der Gefeße, der Maaßregeln geben, jondern nur die 

fette formelle Enticheidung (Sa und Nein! den Punkt auf das 

I), fie repräfentirt deihalb wieder das dritte Moment im 

Willensbegriff, den Entihluß, dem bereit3 der Inhalt (Trieb, 

Neigung) als anderes Moment vorausgegangen ift und in wel— 

hem der Wille fich als imdividnelles Ich fett. Deshalb muß 

fie aud) einem individuellen Ich, einer Perjönlichfeit, Subjek— 

tivität (Monarchen) zufommen. Die Negierung ald Subjums 

tion wird durch die Mehrern, nemlich die Beamten, verjehen. 

Die gejegebende Gewalt durch den Fürſten als die durchaus 

entichetdende Macht; und zugleih durch die Stände, damit 

das, was an Sich allgemeine Angelegenheit, in ſich Nothwen- 

diges ift, zugleich fich ald für ſich Allgemeines, d. i. der 

Menge (den „Vielen“) Bewußtes darftelle. Dieb ſubjektive 

Moment it eine Beltimmung der zur Totalität entwicelten 

Idee, darin liegt die Nothwendigfeit der ſtändiſchen Berfallung. 
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Drittes Kapitel. 

Logiſche Prüfung der Lehre Hegels. 

Unbeftimmtbeit der Hegel’fhen Dialektif in ihr felbft. — Erfchleihung ihrer Refultate. 

— Unfähigkeit für die Wechſelwirkung der Dinge. — Anwendung beffen auf die 

Rechtsphiloſophie. — Befondere Ingifhe Mängel der Nechtepbilsfophie. — Bertil- 

gung des Unterſchiedes von Nealität und bloßer Gedankenbeſtimmung in Hegels 

Lebre. 

Der Nerv und das Geheimnik des Hegel’ihen Spitems 

it die Dialeftif. Sie bildet den Zufammenhang, in weldyem 

bier alles ericheint, fie ift der einzige Weg des wahren Erfen- 

nens; was nicht in dieſer dialektiſchen Entwidelung erfannt ift, 

ift nicht in feiner Wahrheit erkannt, ja fie ift der Weg, auf 

welchem die wirkliche Erzeugung der Dinge erfolgt. Die Frage 

nah der Wahrheit der Hegel’ihen Lehre beruht deßhalb ein- 

fah auf der Frage, ob diejes Dialeftiihe Geſetz wirklich das 

wahre logische Gejeb, ob es wirklich die welterzgeugende und 

welterhaltende Macht iſt? 

Es iſt nun keineswegs wahr, daß eine Vorſtellung die ihr 

entgegengeſetzte in ſich ſchließt oder ſetzt. Ausſchließen oder auch 

als Ausgeſchloſſenes Involviren iſt kein Setzen, und es kann 

deßhalb nicht geſagt werden, daß die Vorſtellung zugleich die 

ihr entgegengeſetzte ſey, oder deren (xeale) Exiſtenz poſtulire. 

So iſt das Unendliche nie das Endliche, und die Exiſtenz des 

Unendlichen poſtulirt nicht, daß es auch Endliches gebe. So 

iſt das reine Seyn, wenn es auch nicht beſtimmtes Seyn 

iſt, niemals gleich Nichts, es iſt immer ſpecifiſch eine Poſition, 

wenn auch die leerſte, die erſt Ausfüllung fordert, und iſt deß— 

wegen ewig Gegenſatz und bloß Gegenſatz gegen das Nichts. 

Selbſt aber der Zuſammenhang der entgegengeſetzten Vorſtel— 

lungen, daß ſie ſich durch die wechſelſeitige Ausſchließung we— 

nigſtens in Gedanken wechſelſeitig bedingen, gilt nur von den 
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fontradiftoriichen Gegenjäßen, nicht aber von den Fonträren. 

Möge man jagen, dab das Seyn und Nichts, das Endliche 
und Unendliche, das Necht und Unrecht wechjeljeitig als Vor— 

ftellung ſich poftuliven, von Logik und Natur, von Recht (Be: 
rehtigung) und Moral (Sollen) fann man das nicht jagen. 

Wenn id) z. B. mir dad Denfen (die raum- und zeitlofen Io: 
giſchen Berhältniffe) voritelle, jo nöthigt mic) diefe Borftellung 

durchaus nicht, zugleich eine Körperwelt zu denfen. 

Die größte logische Blöße Diefer Dialektik befteht aber in ihrer 

völligen Vagheit. Denn die Begriffe „Gegenſatz“ und „Einheit“, 

in denen fie ſich bewegt, werden in dem verichiedenften Verftändnif 

gebraucht und angewendet. Der Gegenfaß, den, wie fie behauptet, 
jede Voritellung (oder Sache) poftulirt, ift mitunter der kontra— 
diftortiche, mitunter der konträre, mitunter nur ein andered 
Exemplar, jo 3. B. das Endliche poftulirt jeinen kontradiktoriſchen 
Gegenſatz des Unendlichen, Dagegen die Familie fordert nur andre 
Samilien oder die Mehrheit dev Familien, und der Uebergang 
beruht bei dem Endlichen ins Umendliche darauf, daß an daß eine 
bet dem andern gedacht werden muß, bei dem reinen Seyn und 
Nichts dagegen darauf, daB man am veinen Seyn (dem Erfolg, 
Nutzen nach) doch nicht mehr habe ald am Nichts. Eben fo die 

Einheit der beiden Gegenſätze (jpefulatives Moment) ift bald von 

der Art, dab beide in einem dritten nur gedacht werden, bald 

daß fie in demfelben real verbunden find, bald daß das eine das 
andere vernichtet. Sp z. B. das Werden ald Einheit des Seyns 

und Nichts hebt das Nichts auf zu Gunften des Seyns, das 

erft neu entitehen joll; die Strafe ald Einheit des Nechts und 

des Verbrechens hebt das Verbrechen auf zu Gunften des Nechts, 

das wieder hergeftellt werben joll; dagegen die fürftliche Gewalt 

als Einheit der gejeßgebenden umd regierenden Gewalt fonfervirt 

fie beide, und der Weltgeift (Meltgefchichte) ala Einheit der 
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verjchiedenen Staaten und veridhiedenen Nolfszeiiter bebt Diele 

insgeſammt einen nad dem andern auf. Der Vorwurf, welchen 

Hegel den Gegnern maht”), dak fie beim Abttraftum der Ein: 

beit fteben bleiben, itatt Mich eine beitimmte Weile er Eimbeit 

zu denfen, trifft alio nicht minder ibn jelbit. ES beitcht Die 

Einbeit der Gegenſätze (dialeftiiches Moment) nur darın, dah 

das Eine den Gedanfen des Anden, gleidriel in welcher 

Art, involvirt, und es beitebt die unmittelbare Ericheinung mt 

Betbätigung dieler Einbeit (pekulatives Moment) nur darım, 

dab bei einem Dritten beide m was immer für einer Be— 

zie hung zujammen gedacht werden müflen **). Wie könnte em 

ſolches Chamäleon ven logiſchem Geieke die wahre Logik ent- 

halten? Bollends aber ein logiſches Geiek, das zugleich Die 

oberite, die einzige Urſache der Dinge ſeyn toll, mükte dech netb- 

wendig feit und ſcharf beitimmt in ibm jelbit jenn. Sonſt beruht 

ja die ganze Welt überall auf dem Zufall, ob ſich daS Geſetz 

gerade in dem oder jenem Sinne verftanden bat. — Diele Unbe— 

ſtimmtheit findet audy ihre hinreichende Erflärung am dem Metiv 

aus welchem Hegel Dialeftif hervorging. Er mard, wie gezeigt 
worden, auf fie zunächſt nur geführt, um die Spinszifiii- 

Schelling ſche Beltanidauung zu Htüßen, daber um die Identität 

des Allgemeinen und Beiondern, des Idealen und Realen zu 

deduciren; zu eben dieſem Zwede aber, damit fie als logiſches 

Geich gelte, mußte er viel weiter greifen, nemlich die Identität 

des Gegeniages ſchlechthin bebaupten und alle Reiultate bierams 

*) Encyfl. 8. 573. ©. 3%. 
Ze Dt [ 

zugeben, daß es eine Borftellung if; ferner dak, wen man fie analyiırt, 

die Beftimmung von Seyn, aber auch von dem Idlehihin Andern deiel- 
ben, dem Nichts, darin enihalien if, Ferner dab dire beiden Beiiim- 
mungen ungeirennt im dieſer eimen Borkiellung find; io dab Werden jemit 

Einheit des Seyus und Nichts in“ Encytl. ©. 103. 
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ableiten. Dadurch ift er denn genöthigt, dieſes Geſetz der 

Einheit der Gegenläße in der diverjeiten und vagſten Weiſe zu 

veritehben, um die Beyriffe und Dinge ſämmtlich im daſſelbe 

aufnehmen zu fünnen. 

Iſt demgemäß dieje Dinleftif eine Täuſchung in ihr ſelbſt, 

ſo iſt ſie es nicht minder in Beziehung auf ihre Reſultate. In 

dieſer Vollendung des Rationalismus zeigt ſich auch ſein Unver— 

mögen am evidenteſten. Durch dieſe bloße Bewegung des Ent— 

gegenſetzens und Verbindens kommt nichts heraus; wenn nicht 

dasjenige, welches entgegenſetzt, zu welchem verbunden werden 

muß, ſchon andenwärts her gegeben iſt Weil es fich gezeigt hat, 

dab die Linien, welche Abftraftion zu ziehen allein im Stande 

iſt, das erfüllte, förperhafte Leben nicht zu faffen vermögen, fo 

zog num Hegel mittelft feines Poltulates des Gegenſatzes auch 

Linien in die Duere. Allein die lebendige Duelle läßt Sich fo 

wenig in ein Neb von Fäden Ichöpfen als in eine einfache Reihe. 

Die Natur 3.B. ift nad) Hegel die Idee (das reine Denken) in 

der Form ihres Anders = jeynsd. Nun iſt die Natur wohl ein 

Anderes ald das reine Denken, und wenn fie wirklich bloß das 

Denken ift, das Denken im einer andern als feiner eignen Form; 

mithin ſein Gegentheil. Aber das Gegentheil des reinen Den- 

fens iſt noch immer nicht Natur; dazu gehört das beftimmte 

Anders-ſeyn, dad wodurd Natur eben die Natur ift, und das 

it nicht im Begriff des reinen Denkens, nicht in dem der Zeit: 

lichkeit und Räumlichkeit, oder der Zeit- und Naumlofigfeit ent= 

halten; Sondern ein ganz Selbititändiges, von welchem die Dia- 

(eftif wohl, wenn fie es erhalten hat, die Kategorie des Gegen— 

jates zum Denfen aufzeigen, das fie aber nie aus diejer Kategorie 

erhalten kann. Alles beitimmte Dajeyn iſt alfo weder von feinem 

Entgegengefeßten logiſch poftulirt, noch iſt e8 bloß der Gegenjaß 

diejes andern. Eben jo find im Mtenjchen, der nad) Hegel die 
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Einheit von Natur und Logik ift, wohl Natur und die Denf- 

beftimmungen ungertrennlich verbunden, der Begriff des Menichen, 

wenn man ihn analyfirt, beiteht nicht ohne dieje beiden; aber 

das Syſtem der Denkbeitimmungen und Natur mit einander zu 

Einem verbunden, find deßwegen nod immer nicht (wie Hegel 

folgert) = Menſch. Man wird aus dieſen beiden und der 

Nothwendigfeit ihres Zufammenbeziehens noch) nicht das finden, 

was der Menich it. Das Beltimmte des Menſchen, wodurd) 

er es iſt, Selbſtbewußtſeyn, Perjönlichfeit ift etwas außer den 

vorausgehenden Datis und der dialeftiichen Negel. Natur, Geift 

uud alles das iſt alfo nicht in dem „reinen von außen nichts 

bhereinnehmenden Gang” gefunden, wie beaniprucht wird. Gleich 

der erite Schritt des Syitems, dad „Werden“, iſt auf jolche 

Meile erichlichen. Das Werden ift nicht bloß eine gemeinfame 

Denfbeziehung des Seyns und Nichts, es ift eine eigenthümliche 

Bewegung und pofitive Thätigfeit, wovon fih in der Vorftel- 

(ung jener beiden nichts findet. Es iſt aber ein jolches Zuſam— 

menbeziehen in einem Dritten überhaupt auch gar nicht logiich 

nothwendig. Sch könnte beim leeren Seyn und Nichts ſtehen 

bleiben, immer zuſehen, wie fie gegenfeitig ſich aufheben, und 

immerfort jagen, daß ſie daffelbe find — wozu ein Drittes? 

Das dritte Moment ift nur defwegen logijch nothwendig, weil 

ed num einmal ein Werden und weil es Menjchen giebt und 

die logiiche Entwicelung zu Schanden wird, wenn fie fi) der 

Mirklichfeit nicht adäquat macht. Daß auf ſolche Weiſe ein 

nener pofitiver Inhalt mittelft feiner Beziehung zu den anfäng- 

lichen oder Schon gefundenen Beftimmungen hereingezogen wird, 

obwohl ſich diefer Inhalt aus jener Beziehung nicht ergiebt, 

nicht in ihr enthalten und nicht aus ihr zu finden tft, daß aljo 

dasjenige ald Produkt der dinleftiichen Bewegung ausgegeben 

wird, was fie nicht jelbit erzeugen fonnte, jondern bloß nad) 
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ihrem Schema neben einander ftellte: darin befteht die 

Sophiftif dieſes Syſtems. Es iſt jene oben gerügte Sophiftif 

des Rationalismus überhaupt, nur in einer beſondern Form. 

Die Erſchleichung iſt immer in der ſpätern Stufe ſchwerer 

nachzuweiſen, als in den frühern; weil hier ſchon ein größerer 

Vorrath ſolcher falſchen Gewinnſte daliegt, von welchem dann 

der neue wieder unterſchieden werden müßte. Durch ſolche ſtets 

weiter ſich ausbreitende Uſurpation von Gedanken und Reali— 

täten entſteht denn das Werk, das in Erſtaunen ſetzt: daß das 

Denken von ſeinen leerſten Anfängen ſich zu Geſtaltungen em— 

porarbeitet, in denen von Pracht und Herrlichkeit, von Wille 

und That, Gefühl und Liebe die Rede iiſt. 

Es ſoll diefem dialektiſchen Gejeße gemäß alles durch Negation 

der Negation entitehen, das jey das Geheimnik der Schöpfung *). 

Aber die Neyation der Negation wird nie etwas ergeben fünnen, 

wenn nicht eine wahrhafte Pofition vorausging, welche zuerit 

negirt wurde, und das leere Seyn-Nichts iſt doch Feine folche 

Polition. Seine Negation zu haben und fie aufzuheben ift eine 

Befreiung und Steigerung alles Daſeyns; aber fie jeßt Dajeyn 

voraus. Der Glaube tft ftärfer nach überwundenem Zweifel, 

die Lebensfriiche freudiger nach überftandener Krankheit. Aber 

was fünnte der Glaube nach der Ueberwindung des Zweifeld 

ſeyn, wenn er nicht jchon vorher jelbit etwas gewejen wäre? 

wenn er des Zweifeld Schon zu feinem Dafeyn, nicht bloß zu 

jeiner Erhöhung bedurft hätte? Wenn die uriprüngliche Pofi- 

tion (ein wahrhaft reelles, erfülltes Dajeyn) ihre Negation 

freiwillig jeßt und überwindet und mit jchöpferiicher Kraft ein 

Neues hervorbringt: dann bildet ſich eine Welt. Soll aber die 

Syntheſe der Art jeyn, dab ihr Produft mit dem Voraus— 

*) Eneykl. $. 82. 
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gehenden nothwendig gegeben ift, d. h. ſoll fie zugleich Analyſe 

jeyn: jo it ihr Produft auch immer — Nichts. 

Wenn hienach die Dialektif Hegels nicht im Stande ift, wie 

fie es anipricht, die wirklichen Exiſtenzen zu ergeben, jo iſt fie am 

allerwenigften im Stande das Ineinanderwirfen diejer Eriltenzen 

in der wirklichen Welt zu ergeben. Denn wo immer ein Denk— 

gejeß, wie hier das dialektiſche, als das pofitiv erzeugende gilt, 

da iſt Steifheit unvermeidlich, die Dinge können nur in der Rich— 

tung in Betracht fommen, welde der logiſche Zug fordert; der 

Reichthum der Beziehungen, welchen jedes Yebendige nach allen 

Seiten bin bat, im welchem es fich wechjeljeitig dDurchdringt, gebt 

für die Wiffenichaft verloren. Durch dieje Ungelenfigfeit erhellt 

es nicht, in welchem unmittelbaren Zuſammenhang das ipäter 

nach Mittelitufen Producirte mit dem Frühern ſteht, oder daß 

überhaupt in einem. Wie namentlich iſt Folgendes einzujehen: 

Sn dem früheren Abjchnitte ergiebt fi) das Verhältniß von Urſache 

und Wirkung, der nothwendige Kaufalnerus der Begebenheiten 9; 

in dem jpätern num ericheinen alle Ereigniffe als die logiichen 

Folgen des Ganges der Weltgeihichte. Wie fommt es nım, 

daß der logiiche und dab der Kaufalzufammenbang dafjelbe 

Produkt geben? Es fordert z. B. der Begriff der Schönheit, 

daß die Griechen ald Repräſentanten deſſelben in mannigfache 

Stämme zerfallen **); wie fommt es nun, daß die Fortpflanzung 

der Urväter und die durd) äußere Creigniffe und Bedürfniß 

bejtimmten Wanderungen, nad) dem Gejeße von Urjadye und 

Wirkung gleichfalls in jich jelbit richtig, gerade bei diejer Nation 

dieje Mannigfaltigfeit von Stämmen hervorgebracht haben? 

Dder wenn man der franzöfiihen Revolution, die eintreten 

mußte, weil die Momente des Willens fie logiih enthalten, 

*) Eucyfl. 8. 143. 

**) Naturrecht $. 356. 
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nachrechnet, wie fte nach dem Kauſalnexus aller vorausgegan- 

genen Begebenheiten, aller Motive der Einzelnen, aller zufälli— 

gen Creigniffe fi ergeben hat — wie fommt es, daß aud) 

bier die Rechnung richtig fich findet? Warum begegnet es nicht 

einmal, daß entweder eine ungeladene Flinte losgeht, um die 

logiſche Folge zu befriedigen, oder umgekehrt ein Dranien, den 

die Idee erſchießen laffen muß, leben bleibt, weil gerade das 

Pulver feucht geworden it? Wodurch hat der logiſche Prozeß 

über den Kaufalmerus vie Herrichaft 2 

Man könnte ed num verjuchen, dieſe Dialeftif dadurch zu 

halten, daß man fie bloß als die Form der Welt betrachtete, 

den Inhalt, die Dinge jelbit anderwärts her entitehen ließe. 

Allein dann würde es ſich fragen: wenn die Dialeftif die Dinge 

nicht gemacht hat, was hat fie denn gemacht? und fo lange 

diejes nicht beantwortet ift, könnte es auch gar nicht entichieven 

werden, ob jene die wahre Form ift. Im Gegentheil, find die 

Dinge niht Durch fie gemacht, To ift auch gar fein Grund da 

anzunehmen, daß fie nach ihr gemacht ſeyen. Das wahre 

Syſtem der Welt müßte allertings zeigen, wie in jeder höheren 

Stufe die geringeren enthalten und verbunden find; allein es 

würde diefe höhere dennoch als eine neue Schöpfung, nicht 

bloß als ein Produkt jener geringeren nach notwendiger logi= 

icher Negel betrachten. Auch würde es feine Stufenfolge in 

Hegels Weiſe anerkennen, in der, wie in militäriicher Rang— 

ordnung, ein Begriff nad) dem andern folgt; jondern dad mans 

nigfachfte Wirken, ein Verknüpfen nad) allen Seiten hin, wo 

jeder Faden taufend Fäden ſchlägt. So beſcheiden iſt indeſſen 

Hegels Behauptung von feiner Dialeftif auch gar nicht. Sein 

Syſtem beruht darauf, daß fie nicht bloß die Form der Welt, 

fondern die einzige Urfache ihres Snhaltes ift: und wenn irgend 

ein Inhalt ſich findet, der nicht Durch die dialektiſche Bewegung 
L 29 
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jelbft gerade der nothwendig jeyn muß, der er num tit: jo 

muß er feine Lehre aufgeben. 

Die Erichleichung, welche der dialeftiichen Methode überhaupt 

zur Laſt fällt, trifft natürlich auch ihre ganze Durchführung Durch 

das Naturrecht; denn es geichieht auch fein Schritt ohne fie. 

Es iſt unwahr, daß ein Inftitut das Beſtehen des ihm entgegen- 

gejettten fordert, und was als die Einheit der Gegenſätze aus— 

gegeben wird, ift im beiten Kalle nicht bloß dieſe, Jondern nod) 

etwas außer ihr, was von dem Gange des Syſtems nicht berührt 

wird. Familie 3. B., welche die Anordnung des Verhältnifjes 

der Fortpflanzung enthält, ift dadurch, alles Uebrige zugeſtanden, 

doch noc etwas Anderes als bloß das Produft der Begriffe: 

Einheit und Entgegenjeßung einer ethiichen Nothwendigfeit und 

des einzelnen Willens; denn ſonſt müßte ja aud jenes Ver- 

hältniß in diejen Faktoren enthalten jeyn. Es find aber bloß 

dieſe Begriffe, welche in der ſyſtematiſchen Entwidelung das 

Weſen der Familie ergeben und volftändig bilden müſſen. Wie 

im alten Naturrecht alles, was gerade folgen joll— ſey es, weil 

ed bejonders gewünscht wird oder weil die Wirklichkeit es for— 

dert —, dadurch bewiejen wird, daß es ſich nicht widerjpricht; To 

im Naturrechte Hegels dadurd, daß die Funktion des Entgegen- 

ſetzens und Verbindens in ihm vorfommt. In Wahrheit iſt aber 

der ganze eigne vedlic) gewonnene Inhalt des frühern Natur: 

rechts nur der: „das fich jelbft Wideriprechende iſt nicht;“ und 

des Hegelichen: „es giebt einander wideriprechende Dinge und 

eine Verbindung derjelben." Was nun dort dasjenige jelbft ift, 

welches fich nicht wideripricht, oder bier, welche fich entgegen- 

gejeßte Dinge denn wirklich beftehen, davon zu reden, hat weder 

das Eine noch das Andere die Mittel. Soll aber etwas Beitimmtes 

gefolgert werden, wo wirklich nichts Beftimmtes folgt, ſo hängt 

es natürlic) vom Belieben ab, was man folgert. Daher iſt auch 



3. Kapitel. Logiſche Prüfung der Lehre Hegels. 451 

im Naturrecht Hegeld, wie im Altern, ja noch mehr, die Willkür 

herrſchend. Hegel macht Kant den Borwurf, daß aus feinem 

bloß formalen Geſetze ſich eben jo wohl Gütergemeinfchaft als 

Eigenthum folgern läßt; daſſelbe gilt in noch höherem Grade 

von Hegelö formaler Bewegung. Warum 3. B. ift das dialektiſche 

Moment von Recht das Unrecht und Verbrechen, nicht das Necht 

eines Andern; dagegen das dinleftiiche Moment von Familie, von 

Staat, nicht Unfamilie, Unftaat, ſondern mehrere Familien, andere 

Staaten ? Bollfommen der dialeftiichen Methode entiprechend wäre 

es, wenn man Statt des Fortgangs, welchen Hegel gewählt hat, fol 

genden ſubſtituirte: Das Andere des Staats iſt der Unftaat, das ift 

etwa eine Näuberbande. Man hätte damit die Nothwendigkeit 

auch dieſes Begriffs und diefer Sache in der Weltordnung darge: 

than, und das ilt ja unerläßlich ; denn das Moment des Verbrechens 

als Gegenſatz des Nechts enthält noch gar nicht diefe vernünftige 

Architeftonif des Verbrechens. Nun wäre das ſpekulative Mo— 

ment für Staat und Näuberbande zu juchen, und als jolches 

ftellt fi) dar der — Naubftaat. Der Naubitaat kann ohne 

jene beiden Begriffe nicht gedacht werden; in feinem Gedanfen 

ipielen die Gedanken des Staats und der Näuberbande unauf- 

baltiam in einander, fie gehen ftetd eines in das andere über. 

Raubſtaat iſt daher die Einheit von Staat und Bande und fomit 

das Wahre an beiden, wie nad Hegel die Strafe die Einheit 

von Recht und Verbrechen und ſomit das Wahre an beiden ift. 

So beruht die ganze Deduftion des Naturrechts theils auf 

jener ſchillernden Haltung des dialeftiichen Gejeßes, theils auf 

jolcher Erichleichung der Nejultate. Sie hat aber noch ihre bejon- 

dern logiſchen Mängel. Fürs erfte ift der eine Faktor derfelben, 

der übermenjchliche Wille, das reinſte Abftraftum, die bloße 

Negation ded menichlichen. Ex hat an ſich feinen Inhalt, jondern 

erhält ihn erft, nachdem ein menjchlicyer da tft, den er aufheben 

297 
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kann. Dieſer übermenſchliche Wille iſt darum in einem Momente 

eine bloße Anforderung, im andern ein Inſtitut, im dritten eine 

Begebenheit, im vierten die Vorſtellung der Perſon Gottes u. ſ. w., 

und doch immer daffelbe, nemlich er bat immer das Kriterium: 

nicht Menſch zu ſeyn und doch eine Beziehung zum Menjchen zu 

haben. Fürs andere entipricht der Bau der fittlihen Welt, den 

Hegel aus der Analogie zu den drei Momenten des Willensaftes 

aufführt, dieſen in feiner Were. Denn beim Willensafte it 

eben das Ich, welches fich bewußt ift, alles zu können, auch 

dafſelbe, welces jofort den Entſchluß faßt; in jenem Bau der 

fittlihen Welt dagegen ilt das allgemeine Können, das im Recht 

der Perjönlichfeit (dem Eigenthum) realifirt jeyn ſoll, ein Können 

des Individuums, und der Entichluß (die Verwirklichung), welche 

in der Sittlichfeit (Familie und Staat) realifirt ſeyn ſoll, jeden- 

falls ein Entichluß des jubftantiellen Willens. Auch die ein- 

zelnen Momente entiprechen fih nicht. So z. B. ilt das all- 

gemeine Können beim Willensaft ein wirklich Unbegrängtes, 

Undeterminirtes, Dbjeftlojes, dagegen das (abitrafte) Recht der 

Perion oder das Eigenthum it ein Können nur in beitimmter 

Gränze und in Beziehung auf ein beitimmtes Objekt. 

Die Erichleichung der realen Nejultate theilt nun Hegel mit 

der ganzen rationaliftiichen Entwidelung. Das aber tft das Eigen- 

thümliche bei ihm, daß das Logiiche nicht wie im der vulgär 

rationaliſtiſchen Auffaffung als bloßes Mittel, jondern als die 

Sache jelbit, als das eigentliche Weien, als das allein Reale ericheint 

und damit nothwendig dem wirklich Nealen als ſolchen die Realität 

abgeiprochen wird. Dieje Unwahrheit, das bloß Gedadhte als 

Seyendes zu behandeln, gebt denn durdy das Syitem im Gan— 

zen wie im Einzelnen und tft jein eigenthümlicyer Charaf- 

ter, der auch der Grund jeiner Unverftändlichkeit für die meiſten 

it; weil der gejunde und wahre Sinn fie gar nicht vermu— 
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thet*). Deßwegen erſcheint hier das Nichts, dev Mangel an aller 
Realität, ſelbſt als eine Realität, wie das Seyn, es ift eine mit- 
handelnde Perion, ja eine welterzeugende Potenz. Die Schöpfung 
geht nicht etwa bloß von dem Nichts aus (terminus a quo); ſon— 
dern das Nichts iſt jelbft der in Bewegung ſetzende Trieb (causa 
per quod). — Die negative Beftimmung ift reicher als die pofitive; 

denn fie enthält die politive und noch etwas dazu — nemlich 

ihre Aufhebung **). Freiheit des Willens beiteht darin, dat im 

Entſchluſſe mit dem Bejchloffenen zugleich fein Gegentbeil (die 

Möglichkeit alles Andern) als Gedachte gelegt find; die reelle 

Kraft der Enticheidung, daß ich im fonfreten Falle zwiichen A 

und B wählen kann, fommt nicht in Betracht, e8 wird gar nicht 

einmal unterjucht, ob meine Enticheidung durch Zufall, durch ein 

Geje außer mir oder bloß durch mich bewirkt werde; genug, 

während das Eine geihieht, wird alles andere Mögliche daneben 

gedacht. Es beiteht alfo immer die Möglichkeit des Andern 

als gedachte, ſollte es auch z. B. durch Prädeftination unmöglich 

ſeyn, daß es wirklich werde — und das ift Freiheit ***). 

*) Sur diefem Charakter erinnert die Philofophie Hegels an das Poft- 

horn Münchhaufens, deffen Töne fih von felber bfiefen. 
**) Einleitung zur Logik ©. XX verfihert diefes Hegel felbft von der 

Kombination zweier zu einem dritten, z. B. die Beftrafung ift reicher als 
das Recht. Er wird es aber aus demfelben Grunde fhon von der un— 

mittelbaren Negation behaupten müſſen. 
*x) Naturrecht 8. 5ff. vorzüglid $. 15. Anmerk. Dadurch allein ge- 

winnt auch Hegel die nichtige Vorſtellung eines unperfönlichen, fubftan- 
tiellen Willens, eines Willens, welcher nicht will, fondern nur Wille ift; 

wenn nemlich in irgend einer Einrichtung ein beftimmter Sinn (gleihjam 
als gewollter) ausgeprägt ift und nad) der Natur der Einrichtung die 
Möglichkeit, daß ihr Dafeyn oder jener Sinn von dem Menſchen aufgehoben 

werde, zwar in der That nicht vorhanden ift, aber doch bei ihr nothwendig 
gedacht werden muß, jo ift dieß ein fubftantieller Wille. Es find hier 
nemlich alle Requifite vorhanden, welche Hegel an den Willen macht: ein 
beftimmter verwirklichter Inhalt und die der BVorftellung ſich darbietende 
Möglichkeit eines andern. Das Eigenthümliche des Willens, das Wollen 
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Eben daher fommen jene merfwürdigen, ja unglaublichen 

Uebergänge, in welchen das Syſtem fortichreitet. Es werden 

nemlich die verichtedenartigften, ja entgegengeleßteiten Dinge als 

die an einander grängenden Stationen des meltbildenden Pro— 

zeffes dargeſtellt nach ihrer Berwandtichaft in irgend einer ſolchen 

einzelnen logiſchen Beziehung, die nichts weniger als ihr Wejen 

erichöpft. So z. B. bildet der Tod ded Individuums den 

Uebergang vom Leben ins Erfennen*), denn im Tode des 

Individuums babe das Allgemeine (die Gattung) bereits das 

Befondere in fih zurücdgenommen; das gejchehe aber in noch 

höherem Grade im Erkennen (Denken), wo das Allgemeine (die 

Dentregel) nicht bloß eine bejondere Eriftenz, jondeın Die 

befondere Exiſtenz als ſolche (das Objekt) in ſich, das Allge— 

meine, zurücdnehme. Darum bilden das Leben in der Natur, 

der Tod in der Natur und das Erkennen den juitematiichen 

Fortgang. Im gleicher Weije bildet der Beweis den Ueber— 

gang vom Erkennen ins Wollen”); denn im Beweiſe nehme 

der Geiſt das Objekt nicht an ald ein unmittelbar Gegebenes, 

ſondern als ein Nothwendiges, ſohin durch das Denfen (alfo 

die ſubjektive Thätigfeit) Bewirktes. Im Wollen aber werde 

vollends das Objekt nur durch die jubjeftive Thätigkeit (alfo 

durch dad Denken) bewirkt. Darum bilden Erfennen, Beweis, 

Wollen den ſyſtematiſchen Fortgang. In derjelben Weile, wie 

jelbft, und die wirkliche Wahl, welche jenes Weſen nicht haben kann, wird 
itberhaupt nicht gefordert. Der Staat 3. B. hat einen beftimmten Sinn. 
Es muß ihn alfo jemand gewollt haben. Der Menſch natürlich nidt. 
Der perfönliche Gott auch nicht; denn er ift nicht. Alſo das unperfünliche 
Denken. Diejes aber, jollte man glauben, fünnte ihn nicht gewollt haben, 
weil es jelbft Feine Wahl hat. Allein nad Hegel gehört zu dem Willen 
auch Feine Wahl, jondern nur, daß der Gedanke der Möglichkeit des andern 
beftehe. 

*) Encykl. dritte Ausg. ©. 395. 66. 
*x) Ebendaſ. ©. 405. 



3. Kapitel. Logische Prüfung der Lehre Hegel. 455 

bereits oben dargelegt worden, iſt das Verbrechen der Weber: 

gang vom Necht in die Moral. Während man fonft das Ber: 

brechen für viel weiter von dev Moral entfernt glaubt als das 

Necht, zeigt fich hier, dab es ihr viel näher, ja ganz dicht an 

ihrer Gränze liegt; denn im Verbrechen hat Tich bereits der 

Einzelwille ald Gegenſatz gegen den jubftantiellen Willen, das 

Geſetz, geleßt, was er in der Moralität nun vollitändig thut, 

da bier begriffsmähig ein Sollender und eine Anforderung ein- 

ander entgegen ſtehen. 

In diefer Vernichtung aller wahrhaften Nealität liegt auch, 

wie oben bereits gezeigt worden, die Wurzel der Selbittäuichung, 

ohne die jeine Dialeftif von vorn herein nicht möglich gewejen 

wäre. 

Um deiwillen iſt aber auch von Hegel nicht, wie von den 

frühern Nationaliften, bloß Unwahres gelagt, Tondern alle 

Wahrheit rein vertilgt; feine Lehre giebt nicht nur dem Nicht- 

jenenden Nealität, Sondern fie ſpricht fie allem Sevenden ab. 

Das dialeftiihe Geſetz nemlich it der alleinige Inhalt des 

Syſtems, es wird durch die Schöpfung durchgeführt, angeblich 

fie erzeugend, in der That fie vorfindend und zerſtörend. 

Alles, was da tft, Natur, Geſchichte, Kunft, Religion werden 

nach jolhem Schema an einander gereiht, einem jeden ald das 

Beftimmte, das es jelbit ift, die Wahrheit abgeiprochen, und 

bloß die abftrafte Beziehung — dab es einen Gegenſatz gegen 

ein anderes bildet, oder die Borftellung von zwei andern in 

fich verbindet — als das Wahre an ihm erklärt. So ilt alle 

Realität pofitiv und durchgängig aufgehoben. Hegel gelangt 

daher mit Zug nie zu einer wirflihen Welt. Seine Dialektik 

ichreitet vom reinen Denfen zur Natur, weil jenes ſich aufheben 

und feinen Gegenſatz jeßen müſſe. Nealität, Selbitftändigfeit 

und Urſächlichkeit kann nun nicht das Eigenthümliche Diejes 
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Gegenjates, aljo der Natur, feym, weil das alles ſchon dem 

reinen Denfen jelbjt zugeltanden war. Es bleibt bloß Die 

Zeitlichfeit und Räumlichkeit). Was kann aber beitimmen 

diefe zeitliche und räumliche Natur als eine wirklich jevende, 

reelle anzımehmen, und nicht als eine ſolche, welche bloß als 

zeitlich und räumlich gedacht ift, wie wir ja auch im Traume 

eine in Zeit und Naum auseinander gehende Natur haben, 

der nur das Mejentliche der Natur, die Nealität, fehlt, die 

aber alle Nequifite der Hegel’ichen Natur am fih trägt. Der 

objektive Idealismus Hegels tft nicht minder eine bloße Traum: 

welt, als der jubjeftive Fichte's, aber überdieß noch ohne 

einen Träumenden. 

Sp wird denn auch feinem ethiichen Inſtitute vergönnt, 

es ſelbſt zu ſeyn, um jeined eignen Inhalts willen Dajeyn zu 

haben; nur feine eimfeitige, Außerliche Beziehung zu einem an- 

dern, Sein ſchematiſches Verhältnis nach jener Dialeftif giebt 

ihm Exiſtenz und Bedeutung. Die Moralität kann nad) Hegel 

ihr Weſen und ihren Zwed nicht darin haben, dat ihre Gebote 

erfüllt werden; ſondern daß fie als Aufgaben beftehen. 

Die Familie, der Staat, haben nur darin ihre Bedeutung, daß 

vorher der Gott ſich als Wollen, ſodann als Sollen geſetzt 

hat und nun ein Drittes dialeftiich nöthig ift, in welchem beide 

gedacht werden müſſen. Die Figur, welche herauskommt, wenn 

man Recht, Moralität und Staat nicht in ihrem ganzen er— 

füllten Daſeyn betrachtet, jondern bloß in der einen abitraften 

Beziehung, dab im Rechte eine Uebereinftimmung des Ethos 

mit meinem Villen, in der Mioralität eine Entgegenjeßung und 

im Staate beided (wiewohl nicht einmal in derjelben Beziehung) 

gedacht werden muß — Diele Figur ift die alleinige Urſache 

*) Eneykl. 8. 247. 
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jeines Daſeyns, und fein Inhalt ſelbſt foll nur durch fie be- 

ftimmt ſeyn. In ähnlicher Weile hält eine andere Philoſophie 

die Zahlenverhältniffe, in welchen die Dinge fich gegeneinander 

befinden, für die Urſache und das innerite Weſen derjelben. 

So fönnte man annehmen, dab nur die verichiedenen Figuren, 

welche nach neueren Entdedungen von den tünenden Körpern 

durch ihre Schwingungen gebildet werden, die wahre Bedeutung 

eines großen Mufifitüds jeyen. Eine natürlihe Folge ilt es, 

dab alle diejenigen, welche die Inititute und Begebenheiten 

jelbit für etwas halten und der Erforihung ihres eigenthüm— 

lihen Weſens obliegen und fidy daher nicht mit dem leeren 

Spiel beihäftigen, bloß jene Kategorien in ihnen herauszufinden, 

3: B. Savigny, Neander u. |. w., von dieſer Schule ge= 

ring geihäßt werden. Es ſoll gar nicht geläugnet werden, daß 

dergleichen Ilogiiche Figuren jo wie Zahlenverhältniffe wirklich 

fih durch die Inſtitute und Begebenheiten der fittlihen Welt 

bindurchziehen. Das aber ift die Schönheit der Schöpfung, 

dab jedes Erzeugnik unzählige Seiten zugleich erfüllt, dab das 

neu und frei Geichaffene in einem wiederfehrenden Gange, 

gleich als wäre es unvermeidlich, an das Gegebene ſich an— 

reiht. Diejes Vorbild hat fich die Kunft genommen, darum 

ichreitet die freie Dichtung in gejegmäßigem Rhythmus fort. 

Allein wer möchte den Inhalt der Dichtung aus Versmaaß 

und Reim ableiten? Und dann möchte der Rhythmus der 

Welt ein höherer und reicherer ſeyn, als die Figur der drei 

Momente oder die Tetras. Man kann nicht vermuthen, daß 

der Künſtler, der allein die wahre Meiſterſchaft über ſeinen 

Stoff beſitzt, mit ſolch dürftiger Monotonie ſich begnügt habe. 
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vierkes Kapitel. 

Neale Prüfung der Lehre Hegels. 

Untergang der Perfönlichkeit und Freiheit. — Pantheismus. — Verhältniß zur drift- 

lichen Offenbarung. — Wahre ethifhe und politifhe Nefultate und mangelhafte 
Seite derfelben. — Trennung des Syſtems und diefer Refultate. — 

Prüft man die Lehre Hegels nad der realen Seite, d. i. 

inwiefern fie die innerften Anforderungen, die unmittelbar ges 

wiffen Heberzeugungen, die tiefite Sehnſucht des menichlichen 

Gemüthes befriedigt, jo wird das Urtheil an allen Punkten auf 

das eine Gentrum der Enticheidung zurücgeführt werden: daß 

Perjönlichfeit und Freiheit in dem pantheiſtiſchen 

Spyitem untergehen. Das fubitantielle Denken ift der An— 

fang und das Ende, das A und das D, Perſönlichkeit nur eine 

Durchgangsſtufe, nur das Mittel, um jenes Unperfönliche zu 

jeiner Eriftenz, jeinem Sichvonfichuntericheiden, zu bringen. 

Das Individuum und feine Befriedigung tft darum nirgend ein 

bleibendes Moment, ein letter Zweck, es wird nur gejeßt, um 

wieder in die Subftang zurückzugehen. Danach wird die Glück— 

jeligfeit der Menfchen und das Streben nad) ihrem Wohl als 

ein untergeordneted? Moment, als das noch nicht wahrhaft 

Sittlihe angeſehen, Unfterblichfeit wird aufgegeben, im Gegen 

theil die Idee des Lebens realiſirt und befreit fich gerade durch 

den Tod des Individuums”). (Niemand aber möchte das 

* „Im Tode erweift fih die Gattung als die Macht über das un- 
mittelbare Einzelne. — — Die Idee des Lebens aber hat damit fich 
nit nur von irgend einem bejondern unmittelbaren diefen befreit, fon- 
dern von diefer erften Unmittelbarfeit überhaupt, jie fommt damit zu 
fi, zu ihrer Wahrheit; fie tritt hiermit als freie Gattung für fid 
jelbft in die Eriftenz. Der Tod der (nur unmittelbaren) einzelnen Beſon— 
derheit ift das Hervorgehen des Geiftes.” Encykl. dritte Ausg. ©. 39. 
Das ift zwar in Beziehung auf das Leben itberhaupt gejagt, nicht fpeciell 
vom menſchlichen Leben; aber eben weil es vom Leben überhaupt feinem 



4. Kapitel. Reale Prüfung der Lehre Hegels. 459 

Fortbeitehen des Allgemeinen, der Welt, der wir als Theil 

angehören, für feine eigne Uniterblichfeit halten.) Nicht wo 

das Individuum wählen fann, tit Freiheit, jondern wo es nicht 

wählen fann, wo eine Regel ohne jeinen Willen verwirklicht 

iſt; das Denkgeſetz ſoll frei (d. i. feine Realiſirung nicht vom 

Menſchen abhängig) ſeyn, und nicht der Menſch. Nicht die 

Menihen handeln in der Geidhichte, wie unjere bisherigen Ge— 

ihichtichreiber wähnten, jondern das Logiiche Geſetz der drei 

Momente. Die unlautern Abfichten und Motive der ſcheinbar 

Handelnden jchmälern daher ihren Glanz nit; wenn nur durd) 

fie das von diejem Geſetze Geforderte ausgeführt wird. Das 

her werden die, welche joldhe jubjektive Fleden als Fleden be: 

trachten, pinchologiiche Kammerdiener genannt (die meilten frei= 

lich mit Recht), ſcheinbar als würde hier menſchliche Größe in 

Schuß genommen, in der That, weil fie geläugnet ift, der 

Menid als ein zwar bewußtes, aber nicht aus eigner Beſtim— 

mung handelndes Drgan des Iogiihen Prozeſſes betrachtet 

wird”). Nicht der Menſch weiß fich in der Familie, dem 

Staate, in der Philofophie, in Gott und der lebendige Gott in 

ihm; jondern das Syſtem der Denfbeitimmungen, der Gedanfe 

der Familie, des Staats u. ſ. f. wiſſen fi) im Menjchen, wie 

man etwa jagen fünnte: der Spiegel beichaut fich im Menichen. 

Es ilt der Zwed der rechtlichen Inſtitute nicht, Perſönlichkeit, 

Gedanken nah gilt, muß es ja aud vom menſchlichen gelten. Ueberdieß 
liegt diejelbe Behauptung auch jpeciell hinſichtlich des Menſchen ſchon darin, 
daß derielbe als „abftrafte Perjünlichfeit” bezeichnet wird. Denn dieß 

heißt: fofern ih mich als Ich weiß und das All als ein Anderes (Ent- 
gegengefettes) von mir, bin ich (oder vielmehr ift die Weltmacht, die fi 
als mein Ich jest) im unmwahren Momente, ich muß daher als Ich aufge- 
hoben werden, muß mein Andres jeyn, das Al außer mir, und nidt etwa 

der hingebenden Gefinnung, fondern der Eriftenz nad (die Weltmacht tritt 
in das Moment mid als Ich wieder aufzuheben). 

*) Naturredt ©. 121. 
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ſey es menschliche oder göttliche, zu befriedigen, jondern im 

Gegentheil fie aufzuheben ; nur zu dem Ende, fie wieder negiren 

zu fönnen, um fi dadurch einen Inhalt geben zu fünnen, hat 

Vernunft die Menſchen gelebt. Hier iſt es auch gar nicht die 

That, worin die Erfüllung des Ethos befteht, jondern ein bloßes 

Daſeyn, indem es in Initituten und Negeln ausgedrüct tft, die 

fich ſelbſt nicht wifjen, Die von den Menfchen verleßt werden, aber 

doch im Allgemeinen als Negeln undInftitute unaufhörlich beftehen. 

Die „ſubſtantielle“ Sittlichkeit ift höher als die perjönliche und 

aktuelle Sittlichfeit, das heißt, die Ausprägung von Gedanken 

und Gejeßen in dem unfreiwilligen (durch Zwang oder Drohung 

des Zwang erzielten) Handeln der Menſchen iſt höher als das 

innerlich gute, geheiligte Wollen und freiwillige Thun der Men— 

ichen. Der jchlechteite Staat iſt demnach eine höhere Erſcheinung 

al8 der vollendetite Menſch; denn fein Begriff enthält eine rei— 

chere Entfaltung der Voritellungen des Allgemeinen und Be— 

ſondern. Daß das logische Gejeb der drei Momente (der Gott 

in jeiner Intenſion) nun auch alles, was es enthält, auseinander 

breite, und man endlich wifje (Philofophie), daß die ganze Fülle 

der Geſtalten nichts iſt als jenes Geſetz, oder genauer ausge— 

drüct, daß das Geſetz jelbit ſolches von ſich wilfe — das ift 

das leßte Ziel der Dinge. Hegel Lehre jagt dem Hungernden 

und Düritenden, wenn er fich jättigt und labt: „nicht deine Er- 

quickung will der Weltgeift!" Sie jagt dem Liebenden, dem 

Begeifterten, dem Andächtigen: „nicht dein Gefühl, deine Erhebung, 

deine Seligfeit will der Weltgeift! Sondern in diefen Vorgängen 

und Empfindungen iſt die Bewegung des Entgegenjeßens und 

Perbindens auf die mannigfachite und entwiceltite Weiſe aus— 

gedrücdt, und das jollen fie, das it ihre Wahrheit!" — Es 

ift wahr, daß wir Vielen nur das wahrhaft find, was wir für 

das Eine find. Aber dieſes Eine ift Gott, ex iſt ein beitimmter, 
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der er ift, ſchon in fich felbit wahr, und wir find etwas Wahres 

für ihn und find bleibend. Allein nad) Hegel ift dieſes Eine 

die leere Unbeſtimmtheit. Es iſt jelbft nichts, und wir find 

nichts für e8 als feine Unwahrbeit, die am Ende auch als 

jolhe zu erfennen, e8 zu feinem einzigen Ziele hat. 

Zwar hat die Perfönlichkeit jcheinbar eine große Bedeutung 

in diefem Syſteme, ſie ilt ein nothwendiges Moment in der Ent- 

wicelung des Weltgejees, und das Chriftenthum jelbit wird deß— 

wegen belobt, dab es das Necht der Individualität gefichert habe. 

Allein eine Verjönlichkeit, die nur durch einen logiſchen Prozeß 

und daher auch zulett nur für ihn da tt, beiteht nicht wahrhaft 

als Perſönlichkeit. Deßwegen tft ed wieder nicht auf die reelle 

beitimmte Perjönlichkeit abgejehen, auf mich und dich und ihn; 

ſondern auf Perjönlichkeit in abstracto, die ein ewiges Moment ift, 

wie der Gedanke des Allgemeinen jelbit. Dieje wird verwirklicht, 

jo lange es Menjchen giebt; wenn immerhin die Individuen und 

die Gejchlechter dahin fterben, dieje ftirbt nie. Die vielen Men— 

Ihen im Staate haben ihr Necht vertreten zu werden, deßwegen 

find Nepräfentativ - Verfaffungen vernünftig nothiwendig; aber 

nicht damit A und B und C, alle die da wirklich leben, vertreten 

find, ſondern damit die Kategorie der Vielheit ihr äußerliches 

Drgan habe. Daß wir öfters unſer Recht im Staate nicht erhalten, 

iſt feine Unvollendung unjerer Staaten. Unſer Necht ift ung ja 

in abstraeto garantirt, es iſt Die Anerfennung des Nechts der 

einzelnen Menjchen im den bleibenden Geſetzen ausgefprochen und 

durch die Nechtsübung und ihr Bekenntniß dargeftellt; die Ver: 

nünftigfeit unferer Staaten läßt daher auch gar nichts zu wünjchen 

übrig. Das Berhältniß von A und B in der Sade X ift ja 

nur ein zufälliges, auf deſſen gerechte oder ungerechte Behand: 

lung für fich jelbit nichts anfommen kann; im Gegentheil es ift 

jogar vernünftig nothwendig, dat die Bernunft auch Zufällige, 
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als ihr Gegenfaß, ſey, mithin nicht jede Sache gerecht ent— 

ichieden werde. Ariltoteles warf die Frage auf, ob gute 

Geſetze oder gute Negenten befjer jeyen. Seine Unterſuchung 

iſt durdy den Maaßſtab geleitet, in welchem Falle die einzelnen 

Verhältniſſe beifer entichteden werden; auf dieje beitimmten 

alſo ift e8 bei ihm abgejeben. Ber Hegel fällt Schon Diele 

Frage weg; denn auf die beitimmten VBerhältniffe und bethei- 

ligten Perfonen für fich jelbit fommt nichts an. 

Die Diffonanz, welche nur zu reell die Welt durchichneidet, 

ericheint bier bloß als abftrafte und findet auch in der Abjtraftton 

ihre Löſung. Nicht daß wir, die beſtimmten Menſchen, im beftimmten 

Falle anderd wollen als wir jollen, wie der Apoftel jagt: „ic 

thue nicht das ich will; ſondern das ich haſſe, das thue ich,“ 

dab alles Daſeyn auf einen Zuftand der Vollendung hinweift, 

den es zu erringen ſich im Schweiße des Angefichts vergeblich) 

abmüht — nicht diejes tft die Diffonanz der fittlichen Ordnung 

nad Hegel. Sondern dab das Wollen und das Sollen über- 

haupt exiftiren, dab es zwei ſolche Vorftellungen giebt. Wie 

fann nemlich Vernunft, diejes unbeitimmte Eine, Wollen und 

doch auch Sollen jeyn, und fie muß doc) beides jeyn, da alles nur 

fie it? Dieſer Diffonanz liegt die tiefere unter, daß wir getrennt 

find von Gott und ein anderes Wollen und Streben haben als 

das jeinige ilt. Auch dieſer Widerſpruch der That iſt bei Hegel 

zu dem loyilchen geworden, dab ein Menſch, eine Perjönlichkeit, 

beiteht, und die Vernunft (Gott) doch das unperjünliche allge— 

meine Denfen ift — wie es einer aus diejer Schule entichieden 

ausdrüdt: daß ein Sch beiteht, it die Sünde. — — Wie dieſe 

Philofophie da den Widerſpruch findet, wo er nicht beitebt, 

nemlich darin, daß es verichtedene Morftellungen giebt, jo findet 

fie aud) die Löſung da, wo fie nicht tft, darin, daß die verſchie— 

denen VBorftellungen in einer dritten verbunden werden fünnen. 
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Die ganze Menjchheit harıt auf Wiederherftellung jenes Zuftandes, 

in welchem menjchliches und göttliches Dajeyn fi im Einklang 

finden. Wir haben als Ehriften die Zuverficht, Daß einft der 

Tag vollendeter Erlöfung fonmen werde. Dann wird unjere 

Natur geläutert ſeyn, daß wir nichts wollen was wir nicht 

jollen, und wir werden alles dürfen was wir wollen. Wie wir 

unjerm Weſen nad) aus Gott geboren find, werden wir aud) 

unjerm Handeln nad in Wille und That aus ihm ſeyn. Dieſes 

it der Zuftand, deſſen Eintreten zwar, wer den Glauben nicht 

bat, bezweifeln fann, den er aber doch als die allein wahrhafte 

jung anerkennen muß. Bei Hegel hingegen iſt die Einheit des 

Gottes (des unperlönlichen Denfens) und des Menſchen, des 

Sollens und des Wollend wieder darin, Daß irgend ein neuer 

Begriff gefunden werde, in welchem alle diefe notwendig gedacht 

werden müfjen, und daher der eine in den andern hinüber ſpielt. 

Der Begriff des Stants it nicht denkbar ohne Wollen und 

Sollen und Dürfen, nicht ohne den Gedanken eines allgemeinen 

Nothwendigen und einzelner Menjchen, und feine dieſer Vor: 

itellungen it in jeinem Begriffe ohne die andere denkbar; aljo 

it der Staat die Löſung der Widerſprüche. Daß die einzelnen 

Menichen oft ein ganz Anderes wollen, ald der Staat will, 

dab jedem Menſchen noch viel Wollen, Dürfen und Sollen übrig 

bleibt, was nicht vom Staate erfüllt und beftimmt ift, davauf 

fommt nichtd an; genug daß ein Inſtitut beſteht, in deſſen Vor— 

jtellung alle dieje andern Vorftellungen nothwendig vorfommen. 

Allein dab ih ein Theil der Schöpfung bin und daher fie zu 

meinem Begriffe gehört, wie ich zu dem ihrigen, tft fein Troſt 

dafür, daß ich leide, Frank bin, fterbe. So aud wenn Vernunft, 

indem fie fich) zum logischen Gebäude des Staats macht, die 

Menſchen als ein nothwendiges Material enthält, jo tjt Diejes 

feine Verſöhnung des Schmerzes, dab das Dajeyn der Menſchen 
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ein anderes ift als das ewige fie beherrichende (welches in Wahr- 

beit nicht der Staat ift), oder auch nur dafür, dab ihr Wollen 

und Begehren oft und gewöhnlich ein anderes iſt, als dieſes ver— 

jtandige Gebäude, der Staat, jelbit. Kein menjchliches Gemüth, 

welches wei was es will und nicht die „Eitelfeit eines befondern 

Wiſſens“ höher anichlägt als die von allen gewollte Seligfeit, 

wird mit diefer Lölung fich beruhigen. Wenn daher Hegel fich 

rühmt, jene allgemein erjehnte Erlöſung nicht mehr als Senfeits 

zu haben, ſondern fie zum Dieſſeits gemacht, fte in die Gegenwart 

hereingezogen zu haben, jo kann man ihm nur zugefteben, daß, 

wenn er überhaupt echt hätte, er uns wohl die Ausficht auf 

dad fommende Heil geraubt; aber feineswegs, daß er uns ein 

gegenmwärtiges bereitet oder auch nur gezeigt habe. — 

Hegel wird von Anbeginn der Vorwurf des Pantheis— 

mus gemacht; dagegen erklärt nun Hegel eben jo unausgeſetzt, 

daß diefer Vorwurf ungegründet, ja dab er unfinnig jey*). Der 

Angriff iſt fo oft behauptet und fo oft geläugnet, dab Wiederholung 

deſſelben jchon abgeſchmackt erjcheint, und jo würde dieſe Phi- 

Iofophie das Feld behaupten, als hätte fie die, welche folches 

gegen fie geltend machen, wohl überjeben, jey aber felbit von 

ihnen nie verftanden worden. Es muß daher beides unterfucht 

werden, was mit dem Vorwurf und was mit der Widerlegung 

gemeint tft. Der Vorwurf geht feineswegs darauf, wie Hegel 

es deutet, daß nichts außer Gott ift, alle Dinge aus ihm und in 

ihm find; das wird, je gläubiger Eimer tft, ev auch um fo Fieber 

*) Eneyfl. 8. 50 und $. 573. Diefe Ausführungen über den Pan- 
theismus der Hegel’fchen Lehre und ihre Stellung zum Chriftenthum gab 
ih Schon in der 1. Aufl. bei Lebzeiten Hegels vor der Herausgabe feiner 

Neligions-Philofophie. Durch letztere ift e8 allgemein befannt und anerkannt 
worden, daß nad Hegel Gott erft und nur im Menfchen zu feinem Be- 

wußtſeyn fommt. Sch habe in den jpäter erichienenen Werfen nur beftä- 
tigt gefunden, was mir aus den früheren allein ſchon völlig Klar war. 
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zugeftehen. Sondern der Vorwurf gilt der Unperfönlichfeit Gottes: 

dab Gott in den philoſophiſchen Syitemen das All it, wird 

nicht getadelt; jondern daß er nur das All ıft. Sie unterjcheiden 

zwar den Gott von den Dingen; die Subitang als ſolche ift 

nicht die Affeftionen, dev Beyriff des Allgemeinen ift in jedem 

Dinge, aber die Dinge find nicht der Begriff des Allgemeinen. 

Allein Gott ift jo nur durch die Abftraftion von jeinen Affef- 

tionen gejchieden: veell und in dev That ift ihm fein Dajeyn 

außer ihnen gelaffen. Der Philoſoph untericheidet ihn von der 

Melt; aber er unterſcheidet fich nicht jelbit von ihr, er it fich 

nirgend bewußt: „hier bin ich Gott, ohne Daß ich ein beftimmtes 

Geichöpf bin,” da er fich überhaupt als Gott nicht bewußt ift. 

Dielen Vorwurf laßt nun Hegel gewiſſermaaßen gegen die frühern 

Pantheiiten, namentlihb Spinoza, gelten, aber nicht gegen fein 

eigned Syſtem, aus dem Grumde, weil jene bet der Beftimmung 

Gottes als der Subitanz ſtehen bleiben, er aber ihn zu der des 

Geiſtes hinaufführt. So glaubt Hegel die Periönlichfeitt Gottes 

gerettet und den Vorwurf des Pantheismus bejeitigt zu haben. 

Nun iſt aber dieſer Geilt, welcher die letzte Stufe des Gottes 

ift, nur infofern perjönlich, als er endlicher Geiſt, Bewußtſeyn 

der Menschen ift. Die Periönlichfeit Gottes beiteht alſo nad) 

Hegel darin, dab zu dem All der Dinge, welches Gott ift, unter 

anderem auch perlönliche Wejen gehören. — Die Thatjache zeigt 

auch, dab bier wirklich die gefürchteten Folgen des Pantheismus 

eintreten. Der Gott, welcher alles tt, und außer diefem allen 

nichts iſt, ift eben fo gut auch das Böſe. Daher find Verbrechen 

und Sünde in diefem Syfteme notwendig ſich ergebende und 

nothwendig wieder aufzuhebende Momente, durchaus nicht im. 

anderer Art, als Natur, ja als Necht, Moralität, Religion ſelbſt. 

Als vergängliche find fie alle nothwendig, auch das Verbrechen ; 

als bleibende alle unwahr, auch die Neligion. Nur das Eine 
1. 30 
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bleibt: die dialeftiiche Bewegung und das Wiffen, daß nur fie 

ift, die Philofophie. Nur zwiſchen diejer und allem andern, 

dem Bergänglichen, befteht ein wejentlicher Unterichied; ſonſt 

feiner. In einem ganz andern Sinne ald Hegel den Saß: 

„was wirklich ift, das ift vernünftig," an die Spite feines 

Naturrechts ftellt, müßte er in Wahrheit ihn anerkennen: 

„Gerecht ift, was aus der leeriten Denkbeſtimmung nad) 

„nem Geſetz der drei Momente ſich ergiebt — alles 

„was denkbar iſt.“ (Sm Grunde freilich gar nichts.) 

Hegel ſtellt aber nicht bloß ein pantheiltiiches Syſtem auf, 

jondern er treibt auch den Mißbrauch, der ſchon vor ihm im 

der Philojophie begonnen, aufs äußerſte, daß er diefe dem 

Chriſtenthum diveft entgegengejeßte Lehre in die Ausdrucksweiſe 

des Chriſtenthums Fleidet und dann mit großem Nachdrud be- 

bauptet, mit demjelben im Uebereinftimmung zu jeyn, damit 

durch die Autorität des üffentlihen Glaubens die Wahrheit 

jeiner Lehre noch um jo mehr befejtigt werde. 

Daß die Religion nad) Hegel nicht willen kann, wie Phi- 

loſophie ſich zu ihr verhält, fondern nur die Philoſophie weiß, 

wie es ſich mit der Meligion verhält, verſteht fich won jelbit*); 

denn die Religion ift ja nur der, als jolcher unwahre Durch— 

gangspunkt, durch welchen Gott zuleßt dazu fommt, Philojophie 

zu jeyn, wo er aljo erſt einjehen fann, was er mit jeinen frü— 

hern Stufen eigentlich wollte. So darf man fi) denn nicht 

wundern, wenn etwas als chriftliche Lehre ausgegeben wird, 

was fein Chriſt, ja fein Menſch nur der Beachtung wertb, 

viel weniger für den Inhalt jeines Glaubens hält, und dagegen 

das ald unwahre Form aufgegeben wird, was gerade jeder 

Gläubige als dad Wejentliche verehrt. Um einzujehen, daß 

*) Enecyklop. ©. 520. 
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Hegels Anficht die chriftliche ift, fommt es allein auf den Unter- 

Ihied des fpefulativen Denkens von den Formen der Vorſtel— 

lung und des refleftivenden Verſtandes an*). Der Unterjchied 

diejer Formen beiteht aber darin: Das allgemeine Denken fagt: 

ich bin niemals du, er, ed. Und Hegeld Denken jagt: ich bin 

du und er, Gott tft zuerft nur Es, dann wird er ich und du, 

und wir alle, und ift dabet immer als Gott auch nur Es. 

Hegels Philofophie hat jo die Mittel, das Tieffte des Chriften- 

thums, die Dreieinigfeit, zu faffen**). 

Nemlich Gott ift eritens das Weſen, die Subſtanz in 

. allem Daſeyn; infofern tft er Gott Vater, der Schöpfer. 

Scöpfer ift er num freilich nur nach der unwahren Vorſtel— 

lungsweiſe von Urſache und Wirfung überhaupt; in Wahrheit 

iſt er in diefem erſten Momente das Abftraftum der Allgemein- 

heit, des Seyns, in welchem jedes beitimmte Dafeyn analytiſch 

enthalten tft. Diejes Abftraftum tft aber nach der pafjenditen 

Meberfeßung der philofophiihen Sprache in die populäre jo 

viel als: Gott Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Das Prädikat: „allmächtig“ ift auch nicht in dem gewöhn— 

lihen Sinne zu nehmen, nemlich, der machen kann was er 

will. Der philofophiihe Sinn deifelben ift vielmehr: der 

machen kann was er muß, oder bezeichnender, der jeyn muß 

was er iſt — der nichts machen fann. 

Die Denkbeitimmung der Allgemeinheit (Gott Vater) fordert 

nun ihr Entgegengejeßtes, die Bejonderheit und Mannigfaltigkeit, 

d. 1. die ganze Welt, die Natur, die einzelnen Menjchen. Dieb 

it das dialeftiiche Moment der allgemeinen Subjtanz, populär 

ausgedrüdt — das Erzeugte, der Sohn deö Gottes. Das 

Allgemeine ift aber jelbit das Befondere, diejes iſt analytiich in 

*), Encyfl. ©. 518. 
##) Enoyfl. 8. 566 ff. 

30* 
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jenem, wie bei allen Gegenfäßen — darin befteht die Einheit 

Gottes des Vaters und des Sohnes. 

Daß nun in dem ganzen Univerfum in jedem Ding und 

Gedanken die Vorftellungen des allgemeinen Weſens und der 

bejondern Beitimmtheit zu Ems verbunden werden, im jedem 

Seyenden weder die Bejonderheit ohne die Allgemeinheit noch 

umgefehrt gedacht werden kann; dieß iſt die Einheit beider, die 

als Solche gejett und beurfundet ift — „der heilige Geift“, der 

in der Welt gegenwärtig iſt. Dieß iſt das Miyftertum der 

Trinität, der wahrhaft gemeinte Inhalt der jumbolifchen chrilt- 

lichen Erzählung, welche nun ganz plan und leicht veritändlich _ 

it. Ihn jo plan gemacht zu haben, ilt die Folge jener großen 

Entdeckung Hegels, mit deren Lobe die Vorrede zu jeiner En- 

cyklopädie beinahe allein erfüllt it”). 

Hegel macht den Befennern der geoffenbarten Religion 

den Vorwurf, fie ſeyen vielmehr Bekenner der nicht geoffen- 

barten, nemlich nicht offenbaren, indem fie behaupten, daß man 

von Gott nichts wiſſen könne, er ſelbſt aber halte an der ge— 

offenbarten Neligton, nach welcher Gott in allen jeinen Mo— 

menten gewußt werde, die da annimmt, daß Gott nicht netdiich 

die Erkenntniß jeiner vorenthalte**). Als wenn je em Ehrift 

behauptet hätte, von Gott nichts zu willen, als wenn nicht 

jeder Diele Neidlofigkeit Gottes jelbit damit anerfennt, dab er 

die Offenbarung durch das Evangelium glaubt und eine fünftige 

*) Man darf daher Hegel fragen, was es ihm denn für ein Intereffe 
haben könne, od Tholuf fid) bloß mit dem Leiden oder auch mit der 

Auferftehung Chrifti bejhäftige; denn was Tholuk unter dem einen oder 

dem andern verfteht, ift beides für Hegel gleih unwahr. Oder was 

kann es ihn intereffiven, wenn Tholuk Schwierigkeiten im dem riftlichen 
Dogma der Dreieinigkeit findet? Was Hegel unter der Dreieinigfeit 
meint, daran zu zweifeln ift wohl Tholuk jo wenig als ivgend einem 
andern Menſchen je in den Sinn gefommen. 

**) Encykl. ©. 492. 
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vollitändigere hofft. Der Untericdhied des Glaubens von der 

Philoſophie Hegels iſt keineswegs der, dab der erite feine Of— 

fenbarung annimmt, jondern dab er eine freiwillige, Hegel 

aber eine unvermetdliche annimmt. Der hriftliche perſön— 
liche Gott, der Schöpfer Himmels und der Exde, d. i. der fie 

gemacht hat und auch ungemacht hätte laffen fünnen, der ift, 

was er ift, auch ohne fie — diejer, der jeinen Gejchöpfen die 

höchſte Seligfeit gewähren will, theilt ihnen jeine Erfenntniß 

mit, weil er will, nicht weil er muß, und daher auch in der 

Art und in dem Grade, wie er will. Dem Chriften ift daher 

Gott nicht unbefannt; aber er kann, jo lange dieje freiwillige 

Dffenbarung nicht vollitändig it, ſich auch nicht einbilden, daß 

er den ganzen Weltplan, dab er die Zufunft oder auch nur die 

Vergangenheit, die Urjachen und Abfichten, nach welchen fich 

alles ereignet hat, wife — eine Ueberzeugung, die er gerade 

mit denjenigen theilt, welche als eifrige und gründliche Forjcher 

verehrt werden. Er wird aber dennoch feinen Gott für das, 

was er ihm ſchon mitgetheilt hat, als einen „neidlojen” zu 

preiien hinreichende Urjache habe. — — Nach Hegel aber tft 

die Dffenbarung eine nothwendige, fie ift nicht die That Gottes, 

jondern jein Weſen; der Gott ift ja gar nicht, ja er fann gar 

nicht gedacht werden, wenn er ſich nicht offenbart. Die ab- 

itrafte Subitanz, fie mag wollen oder nicht, iſt zugleich die, 

weldhe alle ihre Momente und Beitimmtheiten angenommen 

bat, außerdem wäre fie fein „logiih Reelles“; darunter gehört 

denn auch das Gewußtwerden in allen ihren Momenten von 

einem Individuum, d. i. Offenbarung. So wenig ald man ed 

der Zirfelfläche danken wird, dab fie nicht bloß die Totalvor- 

ſtellung der Zirfelfläche, jondern auch die einzelnen Radien, das 

Gentrum, die Peripherie ift, jo wenig kann man es diefem Gotte 

danfen, dab er fich offenbart, d. h. dab er Gott ift, wenn 
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anders auch die bier geoffenbarte Kenntniß des Danfens werth 

wäre. Das Prädikat der Neidloſigkeit kann doch offenbar dem 

nicht gegeben werden, der ſein Geſchenk nicht zurüdhalten konnte, 

ja der erft dann erfährt, dab er es gegeben, wenn es ſchon ge 

geben ift, nemlich wenn er in dad Moment der Philoſophie 

getreten ift. Denn ohne dab er das Bewußtſeyn der einzelnen 

Menichen geworden ift (denen es eben jeine Erkenntniß gewährt), 

weiß diejer Gott jelbit nicht einmal, was er iſt, ja jogar nicht, 

dab er ift. Ein zu feiner Offenbarung genätbiger Gott kann 

denn aud fein Jota zurüdbebalten. Wie man zu jagen bat: 

er muß ſeyn was er iſt — jo aud: ermuß offenbaren was 

er it. Deßwegen mu die Philoſophie alles willen, was Gott 

ift, ihrer Einficht fann nichts verborgen bleiben; denn was fi 

in ihr — über die e& der Gott nit mehr binausbringt — 

nicht offenbart, das ift nicht. Ein Plan Gottes, den fie nicht 

wüßte, wäre nur tautologiſch mit einem Plan Gottes, den Geit 

nicht wühte, da fie doch allein der ſich wiſſende Gott ift. — 

Es dürfte nady dem, was von mir und was jeitdem von 

jo vielen andern Männern auseinandergejegt worden, die völlige 

iowohl logiſche als reale Unbaltbarfeit des Hegelichen Enitems 

erwieien jeun”). Dagegen bat Hegel völlig unabhängig ven 

jeinem Syſtem als ſolchen vermöge jeiner periönlichen Geiftes- 

begabung durch tiefe und fruchtbare Gedanfen die Erkenntniß 

des Zeitalterd in ausgedehnten Gebieten witlenichaftlih und 

fittlich gefördert. 

Das gilt namentlich gerade für Ethik, Rechtsphiloſophie 

und Politif, um welche Hegel ungemeine Verdienite bat. Ber- 

) In dieien Kapiteln (der zweiten Auflage), die beionders der Kritif der 

Hegel’jhen Lehre beſtimmt find, find größtenthrils nur die Argumente zujem⸗ 
mengeftellt, welche ſchon in der erſten Auflage volltändig gegeben, aber in den 
beiden vorausgehenden Kapiteln an veridiedenen Orten eingereiht waren. 
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möge jeines objektiven (jubitantiellen) Vernunftprincips erhalten 

bei ihm die fittlihe Macht über den Menſchen und die Inftitute, 

die fie fordert, ihr Anjehen wieder. Familie und Staat haben 

ihren Zwed in fich, find nicht bloßes Mittel für dag Indidi— 

duum (ja jegar wird in pantheiltiicher Uebertreibung das ge— 

rade als ihr Zwed betrachtet, die Individuen als jolche aufzu- 
heben), deßgleichen haben fie ihre Nothwendigfeit, den Grund 

ihrer Geltung, in ſich, gründen ſich nicht auf Willen und Ver— 

trag der Individuen. So hat Hegel die zu jeiner Zeit verbrei- 

teten Irrlehren fiegreich befampft: die Lehre Kants, welde 

die Freiheit des Individuums und die bloße Rüdficht auf das 

Nebeneinanderbeitehen der Menſchen (Marime der Koeriftenz) 

zum ansichlieglichen Princip des Rechts und Staats macht, 

welde die Ehe als bloßen Bertrag über die Geſchlechtsfunk— 

tionen auffaßt, jie überhaupt in allen ihren fittlichen Zügen 

(Verbot der Polygamie, der Blutichande, der willfürlichen 

Scheidung) aus der Rechtsordnung in die bloße jubjeftive Moral 

verweilt, die Lehre Rouſſeau's von der Souveränetät der 

Maſſe, die Lehre Feuerbahs von der Strafe als bloßer 

pinchologiicher Abſchreckung, aljo als bloßer Sicherung der Ge— 

jellihaft, die Lehre Beccaria's von der Unzuläffigfeit der 

Todesitrafe. Eben jo hat Hegel auf dem Gebiete der Moral 

die Nichtigkeit jener Auffaffungen gezeigt, welche zum Princip 

derjelben die individuelle Ueberzeugung, die edle Abficht, die 

inhaltloje beliebige Begeilterung machen, und vollends jenes 

Intereſſe unfittliher Gentalität, dab großartige Individuen über 

der jonftigen Ordnung der Menſchen jtehen, dab der Genius 

nur in ihm jelbit das Maaß und Gejet feines Handelns trage. 

Dieiem allen ſetzte er den fittlichen Ernſt des Gejeßes und feiner 

objektiven über alle Subjeftivität erhabenen Macht entgegen. 

Er würde auch jebt der Vergötterung des Fleiiches, der Ueber— 
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hebung über das eheliche Band zu Gunſten des Bandes der 

Empfindung und Peidenjchaft, dem Kultus des Genius und 

allen ähnlichen Ericheinungen unferer Zeit im gleichen Sinne 

und mit der gleichen Energie entgegentreten. 

Insbeſondere hat Hegel auch die Einficht in die Staats— 

verfaffung und deren Elemente, namentlich die Würdigung der 

konſtitutionellen Monarchie wejentlich gefördert. Der konſtitu— 

tionellen Theorie mit ihrer mechaniichen Theilung der Gewalt 

ftellte er die Einheit der Stantögewalt als fürftliche Gewalt 

und deren organiiche Entfaltung entgegen. Nicht minder aber 

bekämpft er die privatrechtliche fendaliftiiche Lehre Hallers. 

Der Haupttadel in Beziehung auf feine politifchen Nejultate 

ift der Mangel aller höheren Sanftion und der Mangel 

alles geſchichtlichen Princips. Wie er den lebendigen 

Gott und Seine Drdnung aufgtebt, jo fehlt ihm auch das, was 

allen denjenigen politiihen Wahrheiten, die er wirklich lehrt, 

ihre Beltätigung und Bürgichaft geben kann. Die bloße Logik, 

der Begriff, die im Menſchen vorgefundenen Gejeße und Be— 

ftimmungen des Denfens gewähren feine Heiligkeit und feine 

Macht, die da die Gemüther bände und fie mit Scheu und 

Ehrfurcht erfüllte Ja fie gewähren nicht einmal ein feftes 

Nejultat. Nach dev Beweglichkeit, die ihre Natur ift und ges 

vade in Hegeld Dialektik noch ihre höchſte Steigerung erreicht, 

können fie eben jo leicht überall für das entgegengefette Re— 

jultat verwendet werden. So hat feine Lehre gar feine Bürg— 

Ichaft jelbit dagegen, daß fie aus fich jelbit heraus zu allen 

den Loſungen der Nevolution, von denen er fie fiegreich befreite, 

wieder zurückgeführt werde, wie das die Erfahrung gezeigt hat. 

— Ferner wie ed eine rein logiiche Entfaltung des Begriffes 

it, worauf er die menjchlichen Zuftände gründet, durchaus nicht 

freie That weder Gottes noch der Menjchen, jo beachtet er auch 
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nicht das, was durd That wird: das pofitive überfommene Necht 

und die in ihm begründeten erworbenen Nechte, und hierin fteht 

feine Lehre jelbit und von vornherein ſchon auf demſelben Boden 

mit der Nevoluttion. Das pofitive Necht und die erworbenen 

Rechte gehen allerdings nicht aus dem Logos hervor, jondern 

find das Werk der Geichichte, der menschlichen Thaten bis dahin. 

Deßwegen haben fie feine Stelle in jeinem Syitem, ja er hat 

die entichtedenite Abneigung gegen fie. Daraus erklärt ſich jein 

MWiderwille gegen die englische VBerfaffung, deren Hauptzug ge 

ade die Heilighaltung des überfommenen Nechts und ber er— 

worbenen Rechte it, fein Widerwille gegen die römische Gefchichte, 

jeine Parteilichkeit für die deutſchen Souveräne im Gegenjabe 

gegen die Stellungen und Anſprüche, die aus dem deutjchen 

Neichsverbande herrühren ). Es ſchließt deßhalb fein eignes 

Verfaſſungsideal auch alle in ſich ſelbſt gegründeten und orga— 

niſirten und ſich ſelbſt geltend machenden Rechte von Unter: 

thanen, Ständen, Körperſchaften aus. Es iſt ihm jede Ver— 

faſſung tadelnswerth, in welcher ſolche Rechte beſtehen, ſo daß der 

Geſammterfolg erſt allmälig ihnen abgewonnen werden muß, ja 

aus ihrer Geltendmachung ſich ergiebt, jedd Verfaſſung, bei 

welcher eine wirkliche Macht des Widerſtandes beſteht. Son— 

dern ſein Verfaſſungsideal fordert eine Einrichtung, daß die 

Regierung gleich von vorn herein von Einem Punkt aus mit 

logiſch mechaniſcher Konſequenz ſich vollziehe, und die ſubſtan— 

tielle Staatsnothwendigkeit jene perſönlichen (ſubjektiven) Rechte 

ſich nur ſchein bar entgegenſetze ohne wirkliche Macht des 

Widerſtandes, ſich nur mittelſt derſelben unfehlbar ſelbſt zur 

Vollziehung bringe. Gleichwie überall die Subftanz das ſub— 

*) ©. Hegels Abhandlung über die englifhe Reformbill und über die 

Würtembergiſchen Landſtände. Bergl. aud meine Philofophie des Rechts 
ll. Band II. Bud 8. 9. 
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jeftive Moment nur zu ihrem eigen Zwed jet, um es wieder 

in fi zurüdzunehmen, jo auch hat die Regierung als Subftanz 

des Staats das Volk und die Staatsbürger nur zu ihrem 

Mittel, um fich mittelft ihrer (Icheinbar freien) Thätigkeit zu 

verwirklichen. Er bat deßhalb Vorliebe nur für die fürftliche 

Gewalt und noch mehr für die Beamten, in welchen er eben 

jene fubjtantielle Staatsnothwendigfeit im Gegenſatze gegen das 

Subjeftive (dad Volk) repräſentirt findet, auf welchen dieſe 

Sicherheit des Staatsmechanismus ruht. Er will danach die 

Beamten nicht bloß in der Regierung haben, fondern auch die 

Ständeverfammlungen ſollen gleichfall8 und hauptſächlich Beamte 

in fich Schließen, weil diefe eben den „Staatsfinn“, den obrig- 

feitlihen Sinn haben*), d. h. nirgend perjönliche gelonderte 

echte vertreten, jondern nur die Negierungsthätigfeit, den 

jubitantiellen Staat als folchen. Ja Sogar die Volfsvertretung 

überhaupt tft ihm nur dazu da, damit in der Negierungsthäs 

tigfeit, die an fi der Fürst und feine Beamten eben jo gut 

verjorgen würden, auch noch das Moment der jubjeftiven Theil- 

nahme und Aneignung enthalten jey. Die andere ja primäre 

Beteutung, daß durch die Volfsvertretung eine Bürgichaft und 

ein Schuß für reale Nechte des Volks umd der einzelnen Unter 

thanen gewährt werden foll, wird von ihm nicht bloß nicht 

beachtet, Jondern geradezu verworfen. Es kann der Form nach 

feine Ichlagendere Aehnlichkeit geben, als die zwiſchen Karpzovs 

Kirchenverfaſſungs- und Hegels Staatöverfaffungslehre. Nach 

Karpzov hat im Bereich der Kirche der Lehrſtand die innere 

Gewalt („„potestas interna”), d. i. den Inhalt der Anordnun— 

gen zu beitimmen, der Fürlt die äußere Gewalt („potestas 

externa”), d. i. diefen Anordnungen die bloße Sanftion zu 

*) Hegels Philof. des Rechts 8. 310. Abhandl. über die Witrtemb. 
Tandftände. 
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geben, das Volk die Approbation, ob auch die Neprobation 

bleibt zweifelhaft, wenigftens wird der Eintritt derſelben nicht 

vorausgejebt*). Eben jo hat nah Hegel im Bereich des 

Staates der Beamtenftand die innere Gewalt, mittelit feiner 

joll der logisch nothwendige Inhalt der Negierung fich feten, 

der König hat die äußere Gewalt, die bloß formelle Entſchei— 

dung (das Ja und Nein, den Punkt auf das S), das Volk in 

jeiner Vertretung hat die Aneignung, ob auch die Verwerfung, 

die Abwehr, ift zweifelhaft, wenigſtens wird der Eintritt deffen 

nie vorausgejeßt. Daß Hegel die Volksfreiheit nicht zu weit 

treibt, müßte danach jedem klar jeyn. Eben jo wenig lehrt ex 

freilich eigentlichen Despotismus, d. 1. arbiträred Gouvernentent, 

Negierung nach Laune und Willkür und vollends unter dem 

Vorwande göttliher Ermächtigung des Fürften zu ſolch per— 

jönlichem Belieben. Er will, daß der Verstand herriche, das 

Sächlich-Nothwendige geichehe; das war die Anficht der Weiſen 

zu allen Zeiten, zu denen freilich weder ein Nouffeau noch 

ein Filmer zu rechnen find. Aber diejer Verſtand tft ihm der 

logiſche Formalismus, und was die Einrichtung betrifft, durch 

welche ev zur Eriftenz fommen joll, fo fteht Hegel im Ueber: 

maabe auf Seite der Beherrichung von oben gegenüber der 

freien Gmporbildung von unten und innen. Seine Lehre ift jo 

wenig ultraroyaliftiih als ultraliberal; aber fie ift 

ultragouvernemental. Es ſoll alled durd) die geordnete 

(objektive) Macht, die Negierung, vollbracht werden, das Volk 

nimmt dad mit Bewußtſeyn und dadurd frei anz nicht aber 

darf auch das Umgefehrte eintreten, dab aus dem frei innerften 

persönlichen Triebe (Subjeftivität) der Einzelnen, der Aſſocia— 

tionen, des Volkes, der Stände heraus fih ein Werk vollbringe, 

*) Bergl. meine „Kirchenverfaffung nad Lehre und Recht der Pro- 
teſtanten.“ 
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und die Regierung nur leite, ſanktionire, bez. ermäßige, oder 

die Stände die Regierung abhalten, berichtigen. Er iſt ein 

Gegner der freien Bewegung, die aus dem Ungeordneten, Un— 

klaren, erſt zu Ordnung und lichter Geſtalt ſich herausbildet, 

und nicht minder der unantaſtbaren Rechte, deren Inhaber erſt 

durch innere Ueberzeugung zum Anſchluß an das Gemeinjam- 

Erjprießliche gebracht werden müffen. Das alles ift das noth— 

wendige Ergebnii des ganzen Syſtems, das überall nur auf 

dem Umperjönlichen, Subjtantiellen, logisch Nothwendigen fteht, 

und die Perſönlichkeit (Subjektivität) berunterdrüdt zu einem 

unfelbftitändigen Momente, einem jelbit Inhaltsloſen, in wel— 

chem nur jenes fich vefleftirt und beipiegelt. 

Ber alle dem aber, was an Hegels politischer Anficht noch 

auszuſetzen tft, hat er doch die Einficht in die Grundgeftalt der 

fittlichen und bürgerlichen Ordnung dadurh in hohem Grade 

gereinigt und gefördert, daß er eine höhere (Jubitantielfe) ethiſche 

Drdnung und die Freiheit und Berechtigung des Menſchen in 

untheilbarer Einheit als ihr Weſen erfannte, 

Diejer ganze Standpunkt, durch welchen Hegel jo mächtig 

über der Ethik, Nechtsphiloiophie und Politif vor ihm hervor— 

vagt, ift zwar durch Schelling gewonnen; Hegel hat durch— 

geführt, was Schelling Schöpferiich angeregt und in den Grund— 

zügen bereits ausgeiprochen hat. Allen es tft die Durchführung 

als ſolche und dazu im dieſer jelbitjtändigen und eigenthüm— 

lichen Weile ein unſchätzbares Verdienſt. Darin bat Hegel 

überhaupt einen Vorzug vor Schelling, daß Schelling mei— 

ftens bloß die allgemeinen Sdeen giebt und einzelne Anwen— 

dungen, die ſich ihm gerade darbieten und zur Verdeutlichung 

und Beitätigung feiner Ideen geeignet jcheinen, daß er gleichjam 

mit jeinen Ideen hin- und herbligt, Hegel dagegen dieſe Ideen 

durch das ganze Objekt Turchbildet. Man weiß bei den wid) 
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tigften Gegenſtänden der Wiſſenſchaft und des focialen Lebens 

(3. B. Logik, Eonftitutionellev Monarchie) haufig nicht wie 

Schellings Lehre, faſt überall aber wie Hegels Lehre fid) zu 

derjelben verhält. Das gewährt ihm einen großen Vorſchub in 

der Ausbreitung, aber es gewährt ihm vielfach auch eine grö- 

Bere Umficht und Sicherheit. 

Man möge num dariıı nicht etwa einen Widerſpruch finden, 

dab das Syſtem Hegeld als ein durchaus unhaltbares befampft 

und dennoch jeine große Leiſtungen im vielen wifjenjchaftlichen 

Gebieten und namentlih dem rechtsphiloſophiſchen anerkannt 

werden. Es ijt ein bloßes Vorurtheil, daß dasjenige was von 

einem fonjequenten Denker ausging, auch alles in einem un— 

auflöslichen Zuſammenhang unter fih ſtehe. So wenig die 

Thatſachen der Natur und des joctalen Lebens, die im Syſteme 

Hegel vorgeführt werden gleich als ergäben fie fi) einzig aus 

ihm, wirklich ein Erzeugniß des Syſtems find, und etwa mit 

demjelben ftehen und fallen, eben jo wenig die befjere fittliche 

und politiiche Würdigung ſolcher Thatjachen, Die Hegel aus der 

veiferen Bildung feiner Zeit und dem eignen verjtändigen Ur- 

theil jchöpft. Das wird dadurch betätigt, dal dieſelbe Wür- 

digung ſich auch bei andern Zeitgenofjen findet, die nichts we— 

niger als dem Syſtem Hegels zugethan find. Des mächtigen 

Vorgängers Hegeld, der den hiefür entjcheidenden Schritt der 

Philojophie vom Subjektivismus zur Anerkennung der Objek— 

tivität gethan, joll in diefer Hinficht gar nicht gedacht werden, 

weil bei ihm die Ideen, welche den Umſchwung bezeichnen, 

gleichfalls im Zuſammenhang eines wenigftens verwandten phi— 

loſophiſchen Syſtems ericheinen. Aber haben niht Schleier- 

macher, Savigny, Walter gleichzeitig mit Hegel die fitt- 

liche Bedeutung der Ehe im Gegenſatze der frühern profanen 

Auffaffung zur Einficht gebracht? Sit die objeftive Macht des 
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Staats im Gegenſatze der Lehre von Staatsvertrag und Volks— 

ſouveränetät, die Bedeutung der Strafe als Gerechtigkeit und 

nicht als bloßen Schutzes der Geſellſchaft nicht auch von Burke, 

Adam Müller und andern Schriftftellern der Kontrerevolution, 

die ſubſtantielle Einheit des Volks von der hiſtoriſchen Schule 

geltend gemacht worden? Sit die geiltwollere Würdigung der 

weltgejchichtlichen Epochen, namentlich ter griechtichen und rö— 

miſchen, nicht gleichzeitig von der neuern Philologenſchule, für 

die Nömer namentlich von Niebuhr, ausgegangen? Ich hebe 

das hervor, nicht um Hegels Verdienft damit zu verkleinern, 

er iſt und bleibt hierin mit einer der Träger der Zeit und ihres 

Mendepunftes, Jondern nur um zu beweilen, dab dieß alles 

weder feinen Urſprung in Hegels Dialektik oder jonitigen phi— 

loſophiſchen Principien hat, noch durch feine pantheiltiiche Welt— 

anichauung bedingt tt. Ich hebe es hervor zur Nechtfertigung, 

dab ich Hegels philoſophiſches Syitem als eine abjolute und 

verderbliche Irrlehre bekämpfe und dennoch bei vielen und ge- 

wichtigen fittlihen und politiihen Wahrheiten auf Hegel als 

einen ihrer erften oder bedeutenditen Vertreter zurückweiſe. — — 

Es ift gerade die Periode der Philoſophie unter S helling 

und Hegel, von der das Schwanfen, die Unflarbeit und die 

allgemeine Verwirrung ſich herichreiben. Ein tiefer veicher Geift 

geht Durch diefe Entwicelung, der die flachen Formen älterer 

Denkweiſe von Grund aus zeritörte, aber nicht wie fie jelbft leicht 

und bequem zu fafjen ift. Es möge daher erlaubt jeyn, bier 

noch einmal zu überjehen, was durch fie bewirkt worden it. 

Das große Motiv, welches fie bewegt, iſt — Objektivität 

und Gejchichtlichfeitt. Damit wurde die Unwahrheit der Ab- 

Itraftion erkannt, welche nur das Ruhende, Unabänderliche zu 

faffen vermag. Damit wurde die Aufgabe der Philojophte von 

der Vernunft des Menſchen zum Univerſum erweitert. Die 
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frühere Philofophie hatte die Welt der Vernunft gegenüber- 
geitellt, ftillichweigend Zufall in der Gejchichte und Natur an- 
genommen. Hier ericheint alles als das verftändige Werk der 
einen Weltmacht, jo daß Wiſſenſchaft nicht Wiſſenſchaft ift, wenn 
fie e8 nicht auch in diefem univerfalen Zuſammenhang erkennt, 
nicht ein jedes als von ihr gemacht in fich aufnimmt. Die 
pragmatiiche Anficht, welche die Begebenheiten als dag Wert 
willfürlicher menſchlicher Abfichten betrachtet, und die jubjeftiv- 
vationaliftiiche, welche fie ignorirt, fallen zugleih. Mit diefer 
Aufgabe, auch in dem ſcheinbar und fir uns Zufälligen den 
Sinn zu ſuchen, die ganze Geſchichte, die ganze Schöpfung als 
ein großes Kunftwerk zu betrachten, verbindet fich dann die 
eigenthümlich geiftwolle Behandlung, durch die Schelling her- 
vorragt. Sie beiteht in dem Streben, alles vom Gentrum 
aus, wie Gott jelbft es anfieht, zu betrachten. Daher die ma- 
giſche Gewalt feiner Darftellung, daher das Ueberrafchende in 
den Anfichten, das Aufzeigen eines Zufammenhangs, Rhythmus 
und einer künſtleriſchen Bedeutung, die von dem einzeln menſch⸗ 
lichen Standpunkt aus nothwendig verſchwinden müſſen. S chel— 
ling jagt im Grunde von den Erſcheinungen der Welt, wie 
Homer von jenen Helden: „To hießen fie bei den Menichen, 
jo aber bei den unfterblichen Göttern.“ 

Die Ethik durchdringt das Gefühl nothiwendiger Unterwer- 
fung unter ein Höheres. Die fittlichen Pflichten, die rechtlichen 
Inſtitute haben ihre Bedeutung nicht mehr ausſchließlich durch 
ihre Folge für das Befinden der Menſchen; ſondern durch die 
innewohnende Herrlichkeit, d. i. durch das, was ſie für den gött⸗ 
lichen Geiſt ſind, der ſie nach ſeinem Zwecke geſchaffen. Es 
beſteht wieder wahres öffentliches Recht, unantaſtbare Heiligkeit 
der Obrigkeit und das Bewußtſeyn allgemein wahrer, von zu⸗ 
fälliger Ueberzeugung unabhängiger ethiſcher Anforderungen. 
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Allein eine verfehrte Befriedigung vertilgte den Gewinn, 

welchen die Wahrheit des Motivs verheißen. Bei dem Ziele, 

das dieſe Richtung mit Macht anftrebt, ift fie in den alten Banden 

gefangen: fie macht noch immer die Anforderung bloß logtichen 

Zufammenhangs. Dadurch wird jenes übermenſchliche Dajeyn 

ein unperjönliches; daß diejed dennoch zugleich handle, dab eine 

Geſchichte ſey, ilt wideriprechend. So muß denn Leben und 

That und Gefchichte wieder im einer Denkregel untergehen und 

gerade die Zeritörung für das gejucht werden, was durch den 

neuen Umſchwung erreicht werden Jollte. Leben, Freiheit, Perſön— 

(ichfeitt und Geichichte werden nun jelbit nur die Produkte der 

mechanischen Abwindung einer Formel. Sogar die Univerjalität 

der Wiſſenſchaft gereicht bloß zum Verderben, indem fie num, 

wie fie jelbit leblos iſt, auch außer ihr fein Leben mehr beſtehen 

läßt, ſondern alles in ihren Stillſtand und Tod hereingieht. 

Die Wahrheit, dab in jedem neuen Produkte der Schöpfung die 

vergangenen mit eingewebt find, wird zu der Unmwahrbeit, daß 

ed im Grunde fein aeues Produft giebt, die neue Stufe in der 

früheren Schon enthalten, nur analytilch aus ihr herausgenommen 

zu werden braucht, dab feine Schöpfung, feine freie Lenkung 

der Dinge iſt. Wenn man bei diejer Anficht ftehen bliebe, jo 

müßte man zweifeln, ob die Ueberwindung der pragmatiſchen 

Anficht für einen Gewinn zu halten jey. Denn wenn die Freiheit 

Gottes aufgegeben ift, jo iſt es doc) immer noch troſtreicher, die 

Welt von der Freiheit der Menjchen vegiert zu ſehen, als von 

den nichts wiffenden und nichts wollenden Gejete. Es hätte 

nicht die Pragmatik aufgegeben werden jollen — der Zuſam— 

menhang durch That und Abfiht. Nur jollte an die Stelle 

menschlicher Pragmatif die göttliche treten. Der objektive Ra— 

tionalismus duldet dieſes nicht. Daher erklärt ſchon Spinoza 

in jeiner Dffenbeit: Gott hat nicht Verſtand und Willen, und, 
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da er behauptet, der Menſch könne nicht gegen Gott fündigen, 

verwahrt er fich jorgfältig gegen den Ausdruck; „göttliche Bor: 

herbeſtimmung“, als welde er nicht anerkennt. Die Anficht 

Hegels tft hierin feine andere, und er follte, um Mißverſtand 

zu verhüten, ſich nicht des Ausdruds: „Plan der Vorſehung“ 

für feinen Prozeß der Gejchichte bedienen”). Denn das tft 

gerade die Eigenthimlichkeit ſeiner Anficht, dab nichts voraus- 

gejehen, ſondern alles erit hinterher gewußt wird, nachdem es 

geichehen. 

Im Ethos wird jene unbedingte Unterwerfung zu der unter 

die leere Gedanfenform. Dieſe, jelbit unfrei, kann auch) feine 

freie Erxiftenz außer ihr dulden — daher Untergang des Indi— 

viduums. Es iſt nirgend jelbit der Zweck; jener Gott will nur 

immer fich jelbit, und den Menfchen nur um feiner felbit willen. 

Die Steifheit der Abftraktion, welche früher den Menjchen zum 

Egoiften gemacht hat, macht num Gott dazu; wenn man anders 

diefem Abftraftum jenes Prädikat des ſelbſtbewußten Geiſtes 

beilegen darf. Das Ethos ſelbſt aber in feiner Bollendung 

befteljt num nicht mehr im freien Handeln, in unausgejeßter 

Ichaffender That; daber es auch nie individuell werden, nie Die 

beitimmte That fordern kann. Sondern e8 beiteht in einer Architek— 

tonik von Denkbeitimmungen, welche die feiten Einrichtungen Des 

Lebens an ſich tragen. Die Sittlichkeit iſt dadurch im ftrengften 

Sinne matertalifirt. Endlich ift in diefem Reiche der Ge— 

danfennothwendigfeit alles, was da ſeyn ſoll und kann, auch 

wirklich da. Denn wo Freiheit beſteht, daß das, was ſeyn jollte, 

nicht wirklich beitände, da Fünnte nicht alles das Erzeugniß des 

nothwendigen Prozeſſes ſeyn. Sp muß diefer Zuftand ver Welt 

ald das, was jeyn ſoll, als die Berwirklihung alles Hohen gelten, 

*) Encyfl. ©. 492. 
L; öl 
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die Ausficht auf Seltgfeit, auf eine überichwengliche Herrlich 

feit jenſeits der Wirklichkeit, die nicht aus Gedanfenbeftimmune 

gen gemacht, aus dem Seyn analytiſch herausgenommen wer- 

den kann, fällt zufammen, und die Emficht im dieſen trodenen 

Mehanismus it die einzige Entihädigung für ihren Verluft. 

Dazu fommt aber der Wahn, jene Probleme gelöſt zu haben, 

welche bis jet der Vorſehung zu verhüllen gefallen bat, die 

menschliche Freiheit und ihr Verhältniß zum ewig beichloffenen 

Weltplan und ähnliche; indem das Verfahren des Gedankens, 

wie er dieſe Vorftellungen bildet und die Frage aufwirft, für 

die Löſung, die Kenntniß der logischen Figur, in welcher die 

Sache ericheint, für das Weſen der Sache jelbit fonjequent ge- 

halten wird. | 

Endlih bat die ſpekulative Philoſophie das Tiefite und 

Wahrſte des natürlichen und fittlichen Weltzuſammenhanges, 

dad dem vulgären Nationalismus völlig verichloffen it, zu 

ihrem Centrum gemacht: das Bedürfniß und die Wirklichkeit 

einer Verſöhnung des Menjchen umd der Macht, die über dem 

Menſchen tft (des Objektiven, Subjtantiellen und des Sub— 

jeftiven). Aber auch von dieler höchſten Wahrheit befitt fie 

nur den Schatten. Statt der Verſöhnung und Einigung leben- 

diger Perfönlichkeiten, der göttlichen und menfchlichen, durch 

lebendige That, begnügt fie ih mit der Verſöhnung logticher 

Momente und ihrer bloß begrifflich geeinigten Darftellung. 
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Fünftes Kapitel. 

DIE HS ed ge ir 

Gleichheit der jüngern Schule mit Hegel in der pantheiftifchen Weltanfhauung. — Ber- 
ſchiedenheit ihrer fittlihen Stellung zur Philoſophie. — Daraus die verfchiedenen 

Refultate für Religion, Politik und Weltgeſchichte. — Urfprung biefes Abfalls in 
Hegels eigner Lehre. 

Die Schule Hegels theilt ſich befanntlich in zwei Fraktionen. 

Die ältere halt fi in allem genau an den Meifter, in Lehren, 

Formen, Sympathien. Die jüngere (die „Iinfe Seite") da— 

gegen nimmt eine ganz andere Stellung. Gegen dieje nun 

wird von außen die Anklage des Atheismus und Radikalismus 

erhoben, und auch die Glieder der andern Fraktion zeihen fie 

des Abfalld von der Lehre Hegeld. Sie jelbit dagegen eriwie- 

dert, dab das, was Gegenſtand der Anklage ift, in der Haupt- 

ſache von Hegel jelbft, den man neben ihr mit Ehrfurcht zu 

nennen pflegt, eben jo ausgeiprochen worden, und jo weit das 

nicht der Fall, es doch die nothwendige Konſequenz feiner Lehre 

ſey, Die er eben ſelbſt noch nicht erkannt oder auszusprechen 

Scheu getragen habe; aud) hierin ſey deßhalb durch fie nur 

die nothwendige Fortbildung der Philofophie Hegels vertreten. 

Es fragt fich deßhalb, wie verhält ſich Tiefe jüngere Fraktion 

der Schule zum Metiter ? 

Die pyantheiftiihe Weltanſchauung tft jchon bei 

Hegel völlig diefelbe wie bei diejen jeinen Nachfolgern. Die 

Läugnung des perjönlichen überweltlichen Gottes, die Läugnung 

perfönlicher Fortdauer nah dem Tode, die Abftreifung jedes 

Jenſeits nach dem Dieffeits ift von Anbeginn das Centrum des 

Syſtems. Allerdings beobachtet Hegel dabei einen gewifjen 

Anftand, er verfündet dieje Nefultate nicht mit dem Nachdruck 

und Gepränge wie die Jüngern, ex will nicht die ganze Auf— 

merfjamfeit auf fie lenfen, um dadurch das öffentliche Bewußt— 

5 
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ſeyn zur Entſcheidung zu bringen zwijchen philofophiicher und 

vulgärer (veligtöfer) Borftellung, im Gegentheil ex jucht fie eher 

der Aufmerkſamkeit zu entziehen. Aber deffen ungeachtet find 

fie bei ihm in derjelben Stärfe wie bei diejen, und zwar nicht 

etwa noch eingehüllt (implieite), jondern völlig entfaltet (ex- 

plieite), deutlich, beftimmt, unverfennbar und ihm jelbit be- 

wußt. In diefem Hauptpunfte ift fein Unterichted zwilchen 

Hegel und feiner jüngern Schule. Das ift hoffentlidy durch Die 

obige Gelammtdarftellung des Syſtems über den Zweifel ges 

ftellt, es ift überdiek von dieſen jüngern Nacyfolgern jelbit durch 

unzählige einzelne Belegitellen befräftiat. 

Dagegen aber hat Hegel eine ganz andere ſittliche Stel— 

(ung bei feiner Philofophie ald die jüngere Fraktion. Seine 

ganze Lebensrichtung, eben jo wie die Schellings, ging auf Be— 

kämpfung des Princips der GSubjeftivität, des Einzelwillens 

oder Einzelgeiftes, der die Welt und ihre Geſtaltung beitimmen 

will, Statt fie über fi) anzuerkennen. Daher hat Hegel eine 

tiefe Ehrfurcht vor dem Gegebenen (dev Objektivität), vor 

dem, was vor der menschlichen Reflexion als welterhaltende und 

weltbeherrichende Einrichtung beiteht. Es zu begreifen, nicht 

es zu zeritören und ein Anderes an die Stelle zu jeten, ift 

jein Streben. Er bat eine Ehrfurcht vor der öffentlichen Re— 

ligion. Wenn er gleich ihren Inhalt nur für den ungeläuterten 

und inſofern falſchen Ausdruck jener eignen philoſophiſchen 

Erkenntniß anſieht, jo hält er doch ihren Beſtand als Welt- 

inſtitution für nothwendig und heilig. Er hat eine Ehrfurcht 

vor der beſtehenden geſchichtlich überkommenen Verfaſſung und 

Staatsobrigkeit. Er hat eine Ehrfurcht vor den unverrück— 

baren ſittlichen Regeln des menſchlichen Handelns. Alles das 

iſt ihm das Werk der Macht, die an ſich und in ihren Bil— 

dungen über den Menſchen iſt, wenn ſie gleich erſt im Menſchen 
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diefe ihre Bildungen begreift und fich zum Bewußtſeyn bringt. 

Diejes fittliche Motiv ift der Kern des Menschen Hegel, und 

dieſes Motivs haben fi) die Jüngern völlig entäußert. Dieß 

ift die Scheidelinte zwilchen beiden und ift der gegründete Vor— 

wurf des Abfalls vom Meiſter. Das wirkt jelbit zurüd auf 

die Stellung zu der Lehre, die fie mit ihm gemein haben. 

Hegel nemlich kommt zum pantheiſtiſchen Nejultate aus (ver: 

meintlicher) wifjenjchaftlicher Nöthigung; er hätte es willig ja 

vielleicht mit Freude aufgegeben, hätte er damit nicht zugleich 

die wiſſenſchaftliche Einfiht in den Weltzufammenhang auf: 

geben müſſen, die er zu befien vermeinte. Die Jüngern da— 

gezen find Freudetrunfen über dieſe Reſultate; fie würden 

ihnen, wenn es gälte, jelbit das wiſſenſchaftliche Syſtem opfern. 

Diejes iſt gar nicht mehr die Hauptlache; jondern ihre ganze 

Lehre ift nur eine Dithyrambe, daß es feinen Gott giebt. 

Ein ſolcher Unterſchied im fittlichen Kern und der innerften 

Lebensrichtung fonnte nicht ohne Einfluß auf den Inhalt der 

Lehre bleiben. Die Lehre Hegeld hat eine gewiſſe Objef- 

tivität, die Anerkennung einer Macht und Wirkung über den 

Menſchen, und die Jüngern geben diefe auf. Das gilt für 

Religion, für Politik, für die Stellung zur Weltgejchichte. 

Die Neligion ift zwar nad Hegels Auffalfung nicht die 

Wirkung des wahrhaften Gottes, der da außer und über der 

Welt iſt; aber doch die Wirkung einer (objektiven) Weltmacht. 

Dagegen iſt es das Belenntnig eines Theils der jüngern Schule 

geworden, dab die Religion ein bloßes anthropologiicdhes 

Erzeugniß ſey. Der Menſch lege feine eignen perjönlichen 

Eigenschaften (Sinnlichkeit, Gefühl, Herz) durch einen Akt der 

Phantaſie außer ſich, bilde jo feine Gottheit ſich aus und halte 

diefes ſein eignes Erzeugniß für eine Macht außer fih. So 

ift die Neligion bloßes Erzeugniß (jubjeftiv-) menſchlicher 
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Schwachheit, ſey es auch einer geſetzmäßigen in dev menfchlichen 

Drganifation liegenden Schwachheit, nicht der nothwendige 

Ausdruck der (objektiven) Weltvernunft (Idee), die ihren eignen 

(nicht des Menfchen) Sinn und Inhalt in der Religion nad) 

einer gewiffen Stufe entfaltet. Das Gebet des Menjchen ift 

nicht eine Einigung mit diefer (wenn auch unperfönlichen) Macht 

des Univerfums, es iſt nach Feuerbach nichts Andres als ein 

Zwiegeſpräch des Menjchen mit fich jelbft. Mit Recht hat 

deßhalb Marheinefe dieſer Lehre vorgeworfen, dab fie den 

Reichthum der Idee einbüße und in die Trivialität des alten 

vulgären Nationalismus mit jenen piychologiichen Erklärungen 

zurückſinke. Freilich für das allgemeine menjchliche Intereſſe 

muß es zuletzt als gleichgültig erſcheinen, wenn die Religion 

nicht das Werk und das Zeugniß des lebendigen Gottes iſt, 

ob ſie dann die nothwendige Darlegung einer Idee oder der 

bloße Prozeß menſchlicher Gemüthsfunktion iſt, deßgleichen wenn 

mein Gebet nicht zum barmherzigen Gott gelangt, ob ich zu 

der ihrer ſelbſt unbewußten Weltſubſtanz flehe, oder mit mir 

ſelbſt ein ſtärkendes Zwiegeſpräch halte. Aber es iſt doch nicht 

ohne bedeutende praktiſche Folgen für den öffentlichen Zuftand. 

Nach Heels Auffaffung bleibt e8 immer eine Anforderung, die 

Neligton, da fie eine Verwirklichung des Weltgeiſtes ift, ala 

öffentliche Einrichtung aufrecht zu halten. Nach Feuerbachs 

Auffaffung iſt es umgefehrt die Anforderung, diejed bloße Blend» 

wert menschlicher Selbittäuichung allgemein zu vernichten. 

Die Ordnung ded Staats hat nad) Hegel ein Anjehen 

und eime Herrjchaft über dem Wolfe. Es iſt der jubitantielle 

Wille der Weltmacht, der ſich als Fürſt, als Beamte, als 

Stüindeförper jet, und dem der einzelne Menſch und die Men: 

ſchenmaſſe unterwürftg find, daher feine Bekämpfung der Volfs- 

ſouveränetät und der Revolution, der Sultrevolution nicht minder 
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ald der von 1789. Die jüngere Schule macht aus diefem 

„allgemeinen Willen wieder den Volkswillen nach Art 

Rouſſeau's, wenn auch mit einigen Ueberreſten aus Hegels 

Konftruftion des Staats. Die DBolfsrepräjentation, die nad) 

Hegel bloß den an fich vernünftigen Inhalt der von Fürſt und 

Negierung ausgehenden Gejeßgebung und Verwaltung fich an— 

eignen ſoll, damit er als ein erfannter beftehe, wird hier zur 

hauptjächlichen, ja allein bejtimmenden Macht der Gejeßgebung 

und Verwaltung. Der Fürſt wird zwar an Hegel anjchließend 

als ein weſentliches Glied der Verfaſſung, als die „formelle 

Spitze“ anerfannt, und das iſt ja auch Hegeld Lehre, daß er 

nicht jelbit den Inhalt der Regierung beftimmen, ſondern einen 

anderwärts gegebenen Inhalt betätigen, den Punkt auf das 

Jota jeßen joll. Aber dasjenige, was der Fürſt bloß zu be- 

ftätigen bat, das Jota, auf das er den Punkt ſetzt, iſt nad) 

Hegel ein in fich Nothwendiges, das fich aus fich heraus ent- 

wicelt und bejonders im Beamtenftande jeinen Vertreter hat; 

nach der jüngern Schule dagegen ift es das, was die Maife 

will. Daher fraternifiven fie mit dem Liberalismus, den Hegel 

befampft, und ſympathiſiren fie mit der Sulirevolutton, ja 

ſprechen es ſogar aus, daß Hegel die weltgejchichtliche Bedeu— 

tung der leßtern nicht mehr begriffen habe, als wenn viele 

irgend ein neues Moment bhinzugebracht hätte. Es iſt immer- 

dar Hegeld Grumdlehre, daß der Staat über dem Bolfe jey; 

es ift dagegen die Beitrebung der Jüngern, daß das Volk über 

dem Staat jey. Darin beiteht ihnen der „proteitantiiche Staat“, 

und fo weit al3 diejes nicht der Fall, rechnen fie das Mittel- 

alter. 

Die Weltgeichichte bildet nach Hegel der objektive Gott, 

die fubitantielle Vernunft. Es ift der Weltgeift zuerſt an ſich 

nach feiner immanenten Nothwendigfeit in den Geftaltungen 
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der Weltreiche, dann erſt wird er für ſich, d. h. begreift er ſich 

ſelbſt in der Philoſophie. Der Menſch, die Philoſophie haben 

daher nie den Beruf, die Geſchichte aus ſich ſelbſt (a priori) 

zu machen, der Weltgeilt macht fie; jondern fie haben nur den 

Beruf, ſie aus fich heraus (a priori) zu begreifen, in Gedanfen 

nachzubilden. Die Geſchichte und ihre Produkt ift jo überall 

ein Gegebenes, und dieß ift der Poſitivismus, den die Jüngern 

an ihm tadeln, diefe Beichränfung der Philofophie auf das 

bloße Begreifen deffen, was außer und vor ihr geworden ift. 

Sie dagegen halten die Philofophie und fich jelbit als die 

Träger der Philojophie für berufen, die Welt neun zu beginnen 

und jelbjt zu bilden, ganz jo wie man das in Frankreich im 

vorigen Sahrhundert, in dem siècle philosophique, dem siecle 

des lumieres anſah. Nach Hegel ift der Weltgeiſt zuerit an 

fich, dann erſt wird er für fih; die Jüngern fordern ed von 

jeßt an umgefehrt: er Soll zuerſt für fich jeyn und dann erit 

an ich. 

Dieſer Nücfall der jüngern Schule in alle Beftrebungen 

des alten Subjektivitätsprineips ift aber nicht ein zufälliges 

Ereigniß, er fommt auf Schuld der Hegel’ichen Lehre felbit, ex 

war infofern unvermeidlich. Cr iſt nemlich dadurch veranlaft 

dab Hegeld Objektivität eine bloß jcheinbare ift. Was 

er ald objektive weltbildende Macht außer fi annimmt, das 

ift nichts Anderes als der Inbegriff der in feinem Denken vor: 

gefundenen Beltimmungen, jo in der That doch nur fein eignes 

Ih und deifen Erzeugniß; daher it es ganz natürlich, dat 

die Nachfolger aus diefem Ich andere Momente herausnahmen 

und in gleicher Weile gebrauchten: wie er die logiichen Kate- 

gerien objektivirt, jo Feuerbach die anthropologiichen Eigen— 

Ichaften u. dal. 

Hätte Hegel eine wirkliche Objektivität in feinem Syſtem, 
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eine reale Macht außer und über dem Menſchen, jo wäre feiner 

Schule fein ſolcher Rückfall möglich geweien. Ein perfönlicher 

überweltlicher („tranfcendenter") Gott fonnte nie in eine bloße 

pſychologiſche Schöpfung des Menſchen aufgelöft werden, wohl 

aber kann das ein jolcher Gott, der ſelbſt nur aus den menſch— 

(then Denfbeftimmungen befteht, nichts Andres ift als fie. 

Eine wahrhaft objeftive Autorität im Stante, die fraft gött— 

licher Sanftion über dem Bolfe fteht, fonnte nicht wieder in 

den Willen des Volkes aufgelöft werden, wohl aber ein „ſub— 

ſtantieller Wille”, der nichts Andres ift als die Momente im 

Begriffe des Willens. Grimdete Hegel die Weltgefchichte 

auf göttliche Fügung, jo konnte feine Schule nie dahin fommen, 

fich vevolutionär gegen fie auflehnen. Aber den Logos, der 

fie nach Hegel gemacht hat, befißen fie ja eben jo gut in ihnen 

jelbit, ex ift ja nichts Andres als ihre eignen Denkbeftimmungen. 

Sie haben alfo ihn jelbft und alle feine Mittel, warum follen 

fie nicht auch jein Werk übernehmen? Wenn der Menſch den 

Weltzeit jo völlig begreifen fann, wie Hegel ihn begriffen zu 

haben anfpricht, wenn er ihn jo in feine Momente zerlegt und 

einfieht, wie dieſe in ihrer Entfaltung die Gefchichte gerade ſo 

und nicht anderd ergeben mußten, wie jollte er nicht auch die 

Fähigkeit haben, jelbit an die Stelle des Weltgeiites zu treten ? 

Was fteht im Wege, daß er nicht von nun an die Weltgejchichte 

mit Bewuhtieyn mache, die bi8 dahin unbewußt fich machte? 

Er erhebt ja damit Gott gerade zu einer höhern Stufe, zur 

Stufe der bewuhten Weltproduftion! Die Ehrfurcht Hegels 

vor allem gegenftändlich Beftehenden ohne ihn Gewordenen ift 

fittlich etwas jehr Ehrwürdiges; aber fie ift wiffenichaftlich un— 

folgerichtig. Wenn es die Denfbeitimmungen find, welche die 

Welt bilden, fie, die exit im Menschen zu ihrem Bewußtſeyn 

fommen, jo ift es das Höhere und darum zuletzt Nothwendige, 
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daß der Menſch die Gefchichte hervorbringe; denn der fich be— 

greifende Gott ift nothwendig höher ald der jeiner noch unbe- 

wußt ſchaffende. 

Bemerkenswerth iſt endlich auch noch, daß die Jüngern 

vielfach das, was Hegel als die Hauptſache anſieht, ſeine Logik, 

in den Hintergrund ſtellen. Sie iſt unlebendig, unge— 

eignet auf die Maſſen zu wirken, in die Weltgeſtaltung einzu— 

greifen. Was alſo haben ſie mit dem Meiſter gemein, wenn 

ſie den Schlüſſel ſeines Syſtems wegwerfen und in ſo wich— 

tigen Reſultaten und Lebensſtellungen ſich ihm entgegenſetzen? 

Nichts Andres als die pantheiſtiſche Weltanſchauung und die 

Prätention des ſpekulativen Standpunkts, d. i. die Prätention 

der Einſicht in den abſoluten Zuſammenhang der Welt! Es 

wird dadurch offenbar, daß die Macht der Hegel'ſchen Lehre 

nicht in der Richtigkeit ſeiner Logik beſteht. Ihre Macht be— 

ſteht vielmehr einmal in der Tiefe des ſpekulativen Problems, 

denn wenn dieſes gleich wirklich nicht gelöſt iſt und nicht gelöſt 

werden kann, ſo iſt die Einſicht in die Aufgabe ſelbſt ſchon 

eine hohe Ueberlegenheit über andere wiſſenſchaftliche Stand— 

punkte; ſodann beſteht ſie eben in der pantheiſtiſchen Weltan— 

ſchauung, die ſchon als ſolche jetzt weitere Kreiſe befreundet, im 

Allgemeinen aber der Zeitrichtung um deßwillen zuſagt, weil 

ſie dem religiöſen geoffenbarten Glauben ſich entgegenſtellt. 
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Dritter Abfchnitt. 

Ueber jpefulative Philoſophie und Dialeftif. 

Das Cine in dem Vielen und Wandelbaren — in unfern Zuftänden — in ber Welt. — 

Unterfuhung über das Wefen der Einheit und bes Syſtems. — Anwendung auf 

Erhos und Recht. — Das Band zwifchen dem Einen und Dielen. — Das pofitive 
Erfenntniß- Pe mögen — fpelufative Philofophie. — Dialektik — Platon, Hegel, 

Kant. — Werth der Dialektit. — Hegels Gebrauch ber Dialektif. 

Seit Fichte Ipricht ſich in der Philofophie das Streben 

aus, jpefulative Philofophie zu ſeyn. Schon der Anfang zeigt, 

dab dieſes mit dem thätigen Principe, als welches Fichte zuerft 

aufgenommen, zulammenhängen müffe. Zugleich mit dieſem 

Beitreben ift auch der hohe Werth; der Dialeftit, die Platon 

als die ſchwierigſte und höchſte Wiſſenſchaft daritellt, wieder 

erkannt, und das Syitem Heſgels iſt ausſchließlich auf fie ge— 

baut. Es iſt daher zu jehen, was denn eigentlich der Drang 

ift, welcher dazu führte, und, da diefe Dialeftif nicht befriedigt, 

welches wahrhaft ivefulative Philojophie, welches wahre Dia- 

feftif it, und wie dazu die jett angenommenen fich verhalten. 

Nun ſey e8 mir aber erlaubt, an einem eignen Faden des 

Ganges die Nejultate Fichte's und Schelling’8 und meine An— 

wendungen bderjelben zu einem Ganzen zu verfnüpfen, und 

zwar möge eine Unterfuchung, welche Dialektik nicht zu ihrem 

geringften Zweck hat, auch gleich dialektiſch beginnen. 

Wir finden in der ganzen realen Welt durchaus fein Ein— 

faches, fein ſolches, von dem ſich nicht mehreres ausfagen ließe; 

und dennoch iſt diejes Mehrere auch nicht ohne Einheit, der es 

angehörte. So wenig als ein ſolches Einfaches wirklich ift, eben 

jo wenig fünnen wir eö uns als wirklich denken; denn was nicht 

ſeyn kann, ift aud) nicht als jeyend vorftellbar. Aus demjelben 

Grunde iſt auch das Mehrere ohne Einheit nicht bloß nicht 

wirklich, fondern auch nicht denkbar. Wollten wir es verjuchen, 
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das eine oder das andere zu denfen, jo würden wir in den 

lauterften Unfinn gerathen. Dieſes auseinanderzufeßen iſt 

Platon in feinem Parmenides beichäftigt. Der jcheinbare 

Widerſpruch ift alfo, daß das Eine zugleich ein Mehreres, und 

dad Mehrere zugleich das Eine jeyn muß. 

Ferner finden wir eine Veränderung. Nemlich die Dinge 

nehmen im verichiedener Zeit Beltimmungen an, die nicht zugleich 

beitehen fünnen, und bleiben dennoch dielelben Dinge, z. B. ein 

Menſch ift gefund und frank, betrübt und vergnügt, und ift im— 

mer derſelbe Menſch, obichon Gejundheit und Krankheit einander 

ausjchließen. Eben jo im Raume: derjelbe Menjch iteht in 

derjelben Zeit zugleich im Naumtheile a und b. Wie ift nun 

eine folche Veränderung und Abwechlelung denkbar? Man Sollte 

fürs erfte meinen, der Gejunde ſey etwas ganz Anderes als 

der Kranfe, der Freudige als der Betrübte, der in a als der in 

b, und es dürfe nicht mehr gelagt werden, daß das noch immer 

derjelbe Mensch jev. Fürd andere muß man ja einen Zus 

ſtand verlaffen, um in den andern zu fommen; wo befindet fid) 

nun das Mebergehende in der Zeit deö Hebergangs? Wenn ich 

den Raum nod) jo ſehr theile, komme ich doch immer nur durd) 

einen Sprung von einem Punkte zum andern, eben fo wen ich 

von der Gejundheit zur Krankheit übergehe. Eben jo da ich 

zu gleicher Zeit im Nanm a und b mich befinde, bin ich dadurch 

nicht abjolut geipalten? Es iſt alfo bei der Veränderung durch— 

aus feine Unterbrochenheit, wo das Eine aufhörte und das ihm 

Entgegengejebte anfinge, jondern der Gott hat, wie Sofrates 

im Phädon fagt, Die Enden der entgegengeleßten Dinge in einander 

geichlungen. Und wäre dem nicht jo, jo fünnte auch wirklich das 

fich verändernde Ding nicht mehr daſſelbe Ding bleiben; ſon— 

dern aller Zuſammenhang zwilchen ihm in dem vorigen und dem 

jebigen Zuftande müßte aufhören. Cine Ununterbrochenbeit, ein 
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Zufammenhang unter dem fi Ausichließenden befteht alſo; wie 

it er aber ohne Widerſpruch denkbar? Denn das Entgegen- 

geſetzte kann an feinem Punkte ein und daffelbe jeyn; an dem 

Punkte, wo das eine tft, müßte alſo das andere ſchon durchaus 

nicht mehr ſeyn, d. h. mit andern Worten, es fann fein Zu— 

ſammenhang beitehen! .Die Fragen find demnach: wie kann 

etwas zugleich mehrere Beitimmungen haben und dennoch eine 

Einheit ſeyn? jodann: wie kann etwas fich verändern, d. 1. in 

verichiedener Zeit oder Naum Beltimmungen annehmen, die 

gegenjeitig fich ausichließen, jo daß dennoch der Zuſammenhang 

zwilchen jeinen entgegengejeßten Zuſtänden beitehen bleibt? 

Die Löſung kann allein der Art jeyn, daß bei der Mehrheit 

und dem Wechſel der Prädifate dennoch immer ein und daffelbe 

Subjekt bleibt, welches nur eines ift und auch nte ein andered 

werden, ald Subjeft nie wechſeln kann. Es muß daher ein folches 

Subjekt gejucht werden, welches jener Natur nach noch etwas 

außer feinen Prädikaten — dieſen feiten Beichaffenheiten des 

Seyns — mithin von ihnen frei ift. Nur eim folches kann, 

indem eö die vielen Prädifate enthält, oder indem es fie nad) 

einander annimmt, deſſen ungeachtet ald Subjeft unverändert 

bleiben. Denn wäre es nur feine Prädifate, ſo mühte es, da 

diefe andere werden, auch jelbjt immer ein anderes jeyn. So 

aber find die Prädikate verbunden, indem fie durch daſſelbe Subjekt 

beitehen; fie find aber auseinander gehalten, da nicht das eine 

das andere, ſondern nur jenes fte beide ift. Der Subjefte num, 

die Beichaffenheiten relativ wechleln können, d. h. von einigen 

frei find, von andern nicht, giebt es unzählige; abjolut aber 

von jeder beftimmten Beſchaffenheit frei it nur ein Subjekt 

und das iſt — der Selbſtbewußte, Perlönliche. Perſönlichkeit 

iſt der Zauber der Einheit, den fein Wechjel zeritört, die durd) 

alle möglichen Zuftände hindurch gehen kann, und dennoch diejelbe 
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bleibt, dieſe Zuftände jelbit durch die Einheit des Selbitbewußt- 

ſeyns verbindet. Ich kann alles thun und alles werden und 

höre doch nicht auf ich zu jeyn. Das Einzige, was ich nicht 

werden Fanır, indem ich Sch bleibe, iſt Du und Er und Es, 

das kann ich weder zugleich ſeyn, noch nach einander, es tit der 

abjolute Wideripruch. Und bei einem Uebergange von Sch zum 

Du oder Es, wenn er möglich wäre, beftände nicht wre oben 

Ununterbrochenheit, jondern eine unendliche Kluft: wo das Du 

oder Er anfängt, hat das Sch Ichon aufgehört, und dennoch iſt 

auch fein Punkt, wo ſich das Uebergehende inzwiichen befinden 

fünnte; mithin der Uebergang ſo wenig als die Einheit des 

Uebergegangenen mit jeinem frühern Weſen denkbar. Der Ge- 

danfe einer Seelenwanderung oder einer Unfterblichfeit ohne 

Reminiscenz it jchon ein Widerſpruch in fich ſelbſt. Daß wir 

uns einen Uebergang von jedem Znftande in einen ander, bie 

Veränderung eined Dinged in das andere, aber feinen Ueber— 

gang von einer Perfon in die andere denfen können, iſt ber 

fihere Beweis, dab fie das Subjekt iſt, welches allein das 

Entgegengejebte verbindet. Ste iſt alſo nicht affteirbar durch 

den Wechſel der Zuftände, fie hat eine Beltinnmtheit außer ihnen, 

die immer diejelbe bleibt, dieje jelbit kann fie aber auch nicht 

wechjeln und nicht aufgeben. Dieje Beftimmtheit, wodurd) die 

Perſon gerade die Perſon it, iſt nicht als Eigenſchaft zu bes 

trachten; denn Eigenſchaft iſt eben nur das was nicht zur Perſon, 

zum Subjefte gehört. Ich, Du, Er find feine Eigenjchaften 

und „ich bin ich" ift Fein Eat. Die Perſon iſt immer nur 

Subjekt, und alles Andere dagegen iſt num Prädikat; wo es 

als Subjekt ericheint, tft e8 in der beitimmten Beziehung per 

ſonificirt. Dieſe Beltimmtheit der Perſon iſt nicht zu definiren, 

fie läßt ſich nicht bloß nicht in Verftandesfategorien auflöjen, 

Jondern überhaupt in feine Gleichung bringen, weil nichts 
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außer ihr ihr gleicht, es läßt fich nur auf fie hinweiſen; „das 

it ſie!“ 

Durch unſere Perjönlichkeit allein iſt aljo die Veränderung 

unferer Zuftände und die Mehrheit der uns zugleich zufommenden 

Beitimmungen denkbar. Wie verhält es ſich aber fürs erfte mit 

dem Wechſel in den unperjönlichen Dingen, die ja auch feiner 

ungeachtet noch diejelben bleiben können, und wie ilt es fürs 

andere denkbar, daß mehrere Perfönlichkeiten, unter denen ja doch 

fein Uebergang ftattfindet, einer und derjelben Welt angehören 

fünnen?. Eben jo wie mit jedem Einzelnen muß es fich mit dem 

Univerfum verhalten. Iſt diefes ein Mannigfaltiges und Ver— 

anderliches, jo muß das Wechſelnde in ihm gleichfalls einem 

Subjefte zufommen, das von ihm unabhängig befteht. Sit nur 

der Selbjtbewußte ein ſolches Subjekt, jo kann die Einheit auch 

in ibm nur der perjönliche Gott jeyn. Daß die Subitanz die 

Einheit ſey, tft nicht denkbar; denn fie hat feine Beſtimmtheit, 

feine Realität außer ihren Affeftionen, fie ift nicht, außer indem fie 

die beſtimmten Affektionen ift. Wenn man jagt: „dieſe Affektionen 

alle find", jo bedarf es gar nicht zu jagen: „die Subſtanz ift“; 

im Gegentheile nur mit dem erſten, nicht mit dem lebten ift etwas 

gejagt. So ilt hier alle Beſtimmtheit nur in den Prädifaten, 

auf der Seite des Subjekts bleibt nichts als das reine, leere 

Unbeftimmte, die Abftraftion und Neyation der Beftimmtbeit. 

Nun wird niemand Tagen wollen, „das leere Unbeitimmte (He- 

geld Seyn in allem Dafeyn) ift Thier, Pflanze, Stein u. ſ.f.; 

folglich find fie untereinander verbunden." Auch wird niemand 

jagen wollen: „es ift immer dieſes leere Unbeitimmte, weldyes, 

dafjelbe bleibend, von einem zum andern übergeht; folglich ift 

Veränderung begreiflich." Es bleibt alfo nad) ſolchem Syitem 

ein Aggregat von Dingen, die ohne Einheit nicht denkbar find 

und ohne die es feine Einheit giebt. — Anders bei der Annahme 
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des perjünlichen Gottes. Sein Wille ift der Stoff der Welt; 

wie er alles nur aus freiem Entichluß ſchafft, To iſt er, da er 

jedes auch ungeichaffen laſſen kann und dennoch Gott bleibt, 

ein Subjeft im Univerfum, welches nicht die einzelnen Dinge 

it; fondern er tft, der er ilt, auch außer ihnen, und dadurch 

haben fie im ihm ihre Einheit. Jeder feiner Gedanfen aber 

und Abfichten bildet in diefer großen Einheit wieder eine Flei- 

nere, indem er eine Menge Beltimmungen zu einem Produkt 

verbindet. So fann auch ein jolches, das ſelbſt feine Perſön— 

lichfeit it, dennoch ein von Präpdifaten freies Subjekt ſeyn 

durch die jeinige; es kann nemlich feine Beitimmungen wech- 

ſeln und bleibt dennoch dafjelbe, fo lange nur noch jene Ab— 

fiht in ihm tft. Der Daum kann blühen und verdorren und 

it immer noch Baum. Es ift aber nicht der Keim der Baum 

und der Baum nicht der Keim, und dennoch find es auch nicht 

verjchtedene; es iſt Die göttliche Abficht, welche Schon im Keim 

der fünftige Baum ift*). 

Einheit unter den verschiedenen Menschen tft aber nur deß— 

wegen, weil te nicht Perjonen im höchiten Sinne find wie Gott es 

it. Denn nur dev Allmichtige, der von gar feiner Beftimmung 

gebunden tft, jondern jede nach jeinem Willen annimmt und 

.*) Wenn man fi) die Ideen in diefer Art in Gott vorftellt, fo find 
die widerftreitenden Ausjprühe Platons über fie in Einklang gebracht 

und gerechtfertigt. — Die Ideen haben die Welt hervorgebradht und find 
alfo reell; und doch find fie wieder das Gemeinfame der vielen beftinimten 
Dinge. Die Ideen find unveränderlich, und die Dinge, die ihnen nach— 
gebildet find, find vergänglid. Die Ideen find das Höchſte, fie find das 
allein Hohe, das Wahrhafte an allen Dingen; und dennoch ift das ge- 
meinfte, das widerlichfte Ding nicht ohne feine Idee; denn es befteht nichts 
ohne die Abficht Gottes, der es auf feine Totalabficht in der Schöpfung 
bezieht. Daß dieſes alles, worauf eine lebendige Philoſophie beftehen muß, 
nicht begreiflich ift, wenn man ſich die Idee als ſelbſtſtändig, ohne Gott 
denft, oder vollends als Bernunftbegriffe wie Kant und Hegel — bedarf 
hier wohl feiner Auseinanderjfegung mehr. 
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aufgiebt, tft im abjoluten Sinne frei. Wir aber find durch viele 

Beitimmungen gebunden, und Gott hat uns diejelben gegeben; 

darum find wir zwar abgeleiteter Weiſe Perjonen, aber ur- 

ſprünglich und auf ihn bezogen nur Prädifate, die er nach feinem 

Willen annimmt und denen er nur nad) feinem Willen Freiheit 

gegen ihre eignen Bejchaffenheiten wie gegen ihn jelbft extheilt. 

Er allein it das Band unter den Menſchen und Generationen. 

Es iſt deßwegen begreiflich, wie wir allmältg zum Bewußtjeyn 

fommen und und Dabei nicht für einen andern Menſchen halten, 

jogar den völlig erinnerungslofen Zuftand der eriten Kindheit — 

im Grunde das Es — mit zu unjerem Dafeyn rechnen. Es 

it die Abficht des Schöpfers, die Idee unjeres Dafeyns, welche 

dieſe Zuftände verbindet. Undenkbar aber ift e8, daß Gott jelbft zu 

jetnem Bewußtjeyn erft gefommen wäre; denn Der noch nicht feiner 

Bewußte und der Bewußte wären zwei eben jo durchaus getrennte 

Weſen als das Ich und dad Du, es ließe fich nicht abjehen, 

wo ihre Verbindung ift, durch die man jagen kann, daß es doch 

immer ein und derjelbe Gott ift. So ift in der ganzen Schöpfung 

wie in unſerm Daſeyn die beitehende Mannigfaltigfeitt und 

Peränderung nur denkbar durch ein von allen Beichaffenheiten 

freies Subjekt, d. i. durch einen perfönlichen Gott. 

Damit iſt jedoch nur die Einheit in den Zuftänden der Welt 

erklärt, nicht aber feine eigne. Die Perſon nemlich iſt jelbit 

ihon ein Mannigfaltiges: Seyn, Wilfen u. |. f.; und doch auch 

eine Einheit, eben jo wie die Welt; fie enthält alſo denfelben 

Widerſpruch. Sit der perfünliche Gott die allein denfbare Einheit 

dev Welt, was tft die Einheit in Gott? Die leere Subſtanz 

ift ein Einfaches, bei welchem diefe Frage nicht mehr geftellt 

werden kann; die Bekenner aber des perfünlichen Gottes müffen 

auf fie Nede ftehen. Es fommt darauf an, genau zu beitim- 

men, worin denn Einheit überhaupt beftehe. 

I: 32 
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Zur Einheit verfchtedener Dinge ift es nöthig, dab in jedem 

derfelben etwas ſey, was auch in dem andern ift, und zwar ſchon 

in jedem für fich, wie es befteht, nicht erit wenn e8 mit dem andern 

ſich verbindet. Der Begriff des Thiers ift im Pferde, im Löwen, 

in jedem für fi), der Gedanke des Seyns in allen Dingen; 

daher ift er Einheit derjelben. Nicht jo aber ift der. Begriff 

des Steinhaufens in den einzelnen Steinen; deiwegen iſt ev ein 

Aggregat und nicht ihre Einheit. Dennod) ift in den Gliedern 

der Bildſäule für ſich nicht die Bildjäule, in den Blättern des 

Baumes nicht der Baum, und defjen ungeachtet ift die Bildſäule 

die Einheit ihrer Glieder, dev Baum die Einheit der Blätter. 

Warum ift num der Steinhaufen nicht die Einheit der Steine, 

aber der Baum die Einheit der Blätter; wiewohl in den Blättern 

fo wenig der Baum ald in den Steinen der Steinhaufen ent- 

halten ift? Nur deiwegen weil dev Gedanfe des ganzen Baums, 

der ganzen Bildſäule, auch in den einzelnen Blättern, tm dei 

einzelnen Gltedern ift, und fie ohne dieſen Gedanfen nicht dieje 

Blätter wären, nicht diefe Glieder. Könnten wir uns denfen, 

daß die Blätter auch ohne Ten Baum beftänden, jo wäre er 

nicht ihre Einheit. Die Einheit diefer Art jeßt nun, wie das 

ſchon oben gejagt wurde, immer ein Daſeyn außer dem Geeinten 

voraus, deifen Gedanke und Macht es verbindet; fie ilt aljo 

nicht in ihm jelbit, Sondern eine Außerliche. So viel aber fteht 

überhaupt feit: Das was die Einheit des Verjchiedenen iſt, muß 

ihon in jetem Einzelnen beitehen und darf nicht exit, wenn 

dad Andere hinzufommt, eintreten. So zeigt es ſich denn, daß, 

wo Einheit wirklich befteht, das Einzelne — da es ja ohne fie 

gar nicht das jeyn fünnte, was es ift — nur von ihr losgeriffen 

ift, nicht umgefehrt die Einheit aus dem Einzelnen gebildet. Dieß 

aljo untericheidet Syitem und Aggregat. 

Nun fann es aber jeyn, daß das Einzelne nur in irgend 
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einer Beziehung ohne jenes Bindende nicht beiteht —, die Ein- 

heit alſo nur eine Sphäre deifelben, nicht das Ganze erfüllt; 

das tjt denn nur eine theilweije Einheit. Dazu gehört vor Allem 

die formale Einheit, z. B. der Begriff des Thiers ift wohl 

in jedem beitimmten Thier; aber jedes Thier hat auch noch ein 

Daſeyn, über welches fich jener allgemeine Begriff gar nicht 

erſtreckt, 3. B. ilt das Thier Frank, jo it deßwegen doch nicht 

der Begriff des Thiers frank. Wir fuchen num aber in der Welt 

und in Gott feine theilweile Einheit, jondern eine durchgehende. 

Es muß daher auch nicht Etwas geben, was nicht von jenem Einen 

erfüllt wäre, und jo finden wir es wirklich — in der Perſön— 

lichfeit. Im jedem Akt derjelben, jedem Zuftand, jedem Prä— 

difat ift Das Ganze des Selbſtbewußtſeyns, welches ihre Einheit 

it, enthalten, und nicht in einzelnen Beziehungen, Jondern durch 

und durch, alſo nicht wie der Begriff des Thiers in den ein- 

zelnen Thieven. Iſt ein Glied von mir frank, jo bin ich — 

das Ganze, die Einheit — frank; ift mein Denfvermögen mit 

etwas beichäftigt, jo bin ich damit beichäftigt. Das Selbft- 

bewußtſeyn iſt aber im den einzelnen Gliedern, Zuftänden, 

Handlungen der Perfon in ganz anderer Art ald der Baum im 

Blatte. Denn der Baum tft nur ein abgeleitetes Ganzes durd) 

die VPerjönlichfeit eines andern; er kann daher zerftücelt wer- 

den, und das Bewußtſeyn des Höhern erhält mod) die Einheit, 

es bleibt im Einzelnen nicht mehr das Ganze jelbit, ſondern 

nur der Gedanke, die Beziehung auf das Ganze, wie ed der 

Höhere hat. Perjönlichfeit dagegen ift das urjprüngliche Gange, 

bier ift feine Zevftüdelung möglich; e8 muß in jedem Theile 

die Einheit nicht bloß als Gedanke und Beziehung, jondern 

reell, nicht ihre Wirkung, jondern fie jelbjt gegenwärtig ſeyn. 

Dieje Einheit bat alfo das Selbitbewußtjeyn, daß es ala 

das Eine, welches es ift, ſchon in jedem Theil, in jedem Zuſtand, 

32” 
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in jeden Aft vollſtändig da ift, und zwar nicht bloß als gedacht, 

wie der Baum im Blatte, jondern reell; nicht bloß in einer 

Beziehung, wie der allgemeine Begriff in den einzelnen Dingen, 

fondern das ganze Daſeyn derfelben erfüllend. Erſteres unter- 

icheidet die innerliche von der äußerlichen, letzteres unterjcheidet 

die lebendige von der formalen Einheit. Der äußerſte Gegenſatz 

gegen das Aggregat ift daher die Perfon. Sie ift das vollen- 

detſte Syſtem, das Urſyſtem, und es giebt fein Syſtem außer ihr. 

Jedes Syftem in der Wilfenichaft, jede Einheit in der Kunft 

find das nur Auferlich durch den Gedanken eines Andern, was 

die Perfon innerlich durch ſich ſelbſt it. Wir ftreben nur 

darum alles ſyſtematiſch zu machen, weil Gott perfönlicd, it. 

Darum kann aber auch nicht die Außerliche Einheit das 

bhöchfte feyn, das Schöne höher als das Gute, der Staat mehr 

als der Menſch. Noch weniger aber die formale Einheit. Es 

war eine richtige Ahnung Kants, daß der Menſch ſyſtematiſch 

handeln müffe; aber nicht nach logischer Konſequenz joll er handeln, 

Jondern nach einer höhern Konjequenz, wie man fich Schon allgemein 

auszudrüden pflegt, ohne fich deutlich bewußt zu ſeyn, worin Diele 

höhere Konjequenz beiteht und warun fie die höhere ift. Der 

wird groß geachtet, der in jede That fein ganzes Dajeyn, jeine 

Perjönlichkeit legt; das findet ſich in der Geilteögegenwart, 

Energie, in der ernften Sammlung. Der aber das Innerſte jeiner 

Perfönlichkeit, die Beſtimmtheit derjelben, wie fie in Gott ift, 

in jede That und jeden Gedanfen legt — wiewohl jedes logiſch 

abgeleitete Syitem von Grundſätzen dadurch verlegt werden 

müßte — der tjt der vollendetite, der am meiſten ſyſtematiſche 

Menſch. — — Der Staat joll auch eine Einheit jeyn, er joll 

äußerlich darftellen, was Gott innerlich ift, die Einheit der Per: 

jönlichkeit. Sp der Platoniſche Staat, in welchem ein leben- 

diger Geiſt in allen Gliedern gegenwärtig it, daher Platon 
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überall die Analogie zwilchen der Gerechtigkeit des Menfchen 

und des Staates durchführt. Die Konftruftion aus dem Begriffe 

des Nechts führt nur zur formalen Einheit, nicht zu dieſem 

Abbilde des Urſyſtems. Darum darf man auch behaupten, 

daß das germaniiche Necht ſyſtematiſcher iſt als das römiſche. 

Denn das germantiche Necht hat eine lebendige Einheit, das 

Streben der ganzen Nation ift in jedem Inftitute ſtets wirkſam 

und erfüllt e8; das römiſche hingegen hat eine bloß formale, 

die einzelnen Rechte find ihrem Inhalt nad) vom Staat abgeriffen 

und nur durch abjtrafte Kriterien verbunden. Die formale 

Einheit, obwohl fie diejenige ift, welche für fich allein nicht 

ſeyn Soll, ftellt fich jedoch überall leichter dar und wird für die 

wahre gehalten; fie entipricht aber, wie gezeigt worden, dem 

Urbilde nicht, und darum gewährt fie denn im der Folge nie 

die Befriedigung, welche fie anfangs veriprochen. Sie gleicht 

dem Golde des Teufels nad dem Volksglauben, dem zu Liebe 

man das Belte opfert und am Ende doc) findet, daß es nicht 

einmal Gold, fondern bloß Staub und Sand war. Ein in 

fich felbft widerjprechender Verſuch aber ift es, die lebendige 

Einheit, die Perfon Fonftruiren zu wollen, aus Reihen, Akten, 

Potenzen, 3. B. ald eine von fich ausgehende, wieder in Sic) 

zurücfehrende Thätigfeit. Denn dann wäre in der ausgehenden 

noch nicht zurückgekehrten Thätigfeit, wie fie — wenn auch gar 

nicht zeitlich, doch logiſch — unterichieden wird, noch feine Per- 

fönlichfeit, fie entftände exit, wenn nod Anderes hinzukommt, 

das Zurückkehren; fie würde alfo zum bloßen Aggregate. 

Wahrhafte, d. 1. durchgängig alles beherrichende, lebendige 

Einheit gewährt alfo allein der perfönliche Gott. Die Gegner 

haben feine Einheit in der Welt; wenn fie nun und vorwerfen, 

wir hätten zwar Einheit in der Welt, dagegen feine in Gott, 

fondern dieje hätten fie zum Voraus, jo iſt beides unwahr. Daß 
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in dem perfänlichen Gott Einheit ift, ift hier gezeigt worden; 

aber eben jo läßt es fich zeigen, daß in der unperjönlichen Grundlage 

der Welt, obwohl fie Scheinbar ein Einfaches tft, dennoch feine 

Einheitift. Nemlich um die Welt aus ihr zu bilden, muß ihr ein 

Trieb zur Befonderheit, ein Gejeß der Bewegung ſchon uran— 

fünglich beigegeben werben; dieſes iſt aber etwas außer ihr, 

infofern fie bloß der Stoff it. Es kann nur eine Subftanz 

geben, jagt Spinoza; aber das Gejeb, nach welchem fie ihre 

Affeftionen annehmen muß, tit eine zweite Subſtanz außer ihr. 

Sp beginnt auch Hegel jein Syitem mit dem reinen Seyn und 

zugleich mit dem dialeftiichen Gelee. Jedes für fich, auf der 

einen Seite die Subftanz, das Seyn, auf der andern Seite das 

Geſetz der Befonderung, die dialefttiche Bewegung u. ſ. w., jedes 

für fich tft nicht Gott, und Gott der ganze, der doc) allein Gott 

it, tft nicht in dem einen oder andern für ſich. Bilden nun 

beide zufammen den Gott, jo bilden fte ihn nicht jo, wie mein Seyn 

und mein Denfen zufammen = ich find, jondern wie mehrere 

Steine zulammen = Steinhaufen find. Dort tft eine Kraft, ein 

Urwille, welcher Seyn und Denken in Bewegung jet und ohne 

den weder das eine noch das andere jeyn fünnte. Was wäre 

aber bier das Höhere über dem Seyn und feinem Gejeb, das fie 

verbinde ? Wille, Selbſtbewußtſeyn nicht; aljo ein Begriff? Diefer 

würde ja aberserit durch die beiden entitehen. Darf man zwei 

jolde Dinge aneinander jeßen, in deren jedem gejondert das was 

die Einheit bildet noch nicht gegenwärtig ilt, jo darf man es 

mit allem jo machen. Darf der auf das Einfachite zurüd: 

gebrachte Gott ein Aggregat jeyn, jo darf ed die ganze Welt. 

Pie man Sagt: „jene beiden zujammen find Gott”, jo fünnte 

man bequemer gleich jagen: „alle Dinge zufammen find die 

Welt." So iſt es aljo das Nejultat: Nur Perjönlichkeit bildet 

eine Einheit in dem Mannigfachen, das fie annimmt; weil fie 
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eine davon unabhängige Beftimmtheit hat. Aber auch nur 

Periönlichkeit ift eine Einheit in fich, weil da8 Ganze, das fie 

it, Ihon in dem vielen Einzelnen, das fie enthält, in jedem 

veell und es vollltändig durchdringend gegenwärtig ift. 

Nun fünnte man aber jagen: der logische Wideripruch ift 

damit nur hinausgerüct, nicht aufgehoben. Denn wir haben 

bier eben ein Mannigfaches, welches Schon urjprünglich eine 

Einheit ift, und doch find Mannigfaltigfeit und Einheit wider: 

Iprechende Begriffe. Es iſt daher noch au ſehen, welcher Art das 

Band zwilchen dem Mannigfachen und dem Einen ſey, wie jenes 

mit diefem, und daher, wie ed unter fi zufammenhänge. Die 

verichiedenen Beftimmungen fünnen dem Einen nicht in der Art 

zufommen, daß es diejelben ſelbſt ſey, die Copula hat nicht die 

Bedeutung des =; außerdem mühten die entgegengejebten Be— 

ſtimmungen, als mit dem Subjefte gleich, auch unter ſich gleich 

jeyn. Sie fünnen ihm aber auch nicht jo zufommen, daß fie einem 

Theile defjelben gleich find, wie etwa: dieje Bibliothek iſt die 

Werke des Homer, Sophofles, Platon; außerdem würde das 

Eine aus diefen Beltimmungen erſt zufammenbeitehen und ein 

Aggregat ſeyn. Es müffen alfo diefe Beftimmungen ein Berhältnif 

zu dem Einen haben, durch welches es diejelben tft, und dennoch 

auch nicht it, d. b. beitehen kann, ohne fie zu ſeyn; ein ſolches 

Verhältniß ift allein — die That. Inder That hat das Subjeft 

Beitimmungen, die ed eben dadurd) ift, aber auch wieder nicht 

it, indem es ja auch ohne diefe That dafjelbe Subjeft wäre. 

That ift Freiheit, und Freiheit ift das innerſte Weſen der Per- 

ſönlichkeit. Sede That ift ihrem Begriffe nad) eine Schöpfung, 

und Schöpfung ift nur denfbar als eine freie That. Denn 

durch fie erhält der eine ſelbſtbewußte Wille Beitimmungen, die 

feineswegs ſchon zu feinem Weſen gehören, die alfo etwas außer 

ihm — ein Produft find. So ift die Welt außer Gott: nicht 



504 V. Buch. Spekulative Rechtsphiloſophie. 

daß fie von ihm unabhängig wäre, oder daß fie ſeyn könnte, 

wenn er fie nicht in jedem Augenblid gleihjam aufs neue 

wollte; jondern dadurch, daß Gott Gott ift ohne die Welt zu 

feyn, dab er fie hervorbrachte ohne fie hervorbringen zu müffen. 

Nicht daß das Mannigfadhe in dem Einen enthalten jey, die 

fogiiche Einheit; fondern daß es von dem Einen geſchaffen und 

durch daffelbe beherricht werde, die reelle Einheit, die Einheit 

der That, ift das wahre Syſtem. Nach dieſer Einheit ftrebt 

auch der Staat des Platon. So Stellt fich jeder Unbefangene 

die Dinge vorz ihm fällt gar nicht bet, daß em Widerſpruch 

in unfern Begriffen fich findet, dab das Eine nicht das Manz 

nigfache ſolle annehmen können u. dgl. Wie fommt nun die 

Wiſſenſchaft dazu, ſolche Widerſprüche zu entdecden, welche dem 

Menichengeichlechte gar nicht fühlbav find? Bloß dadurch, daß 

fie jenes Band, das allein das Geſchiedene, Widerſprechende 

verknüpft — die That — nicht anerkennt. Sie will alles in 

der Ruhe feithalten, zergliedern was ein jedes ilt, nicht zuſehen 

was es frei außer ihm hervorbringt; fie will eine Nichtichöpfung. 

Es bleibt ihr alfo nur das eine Verhältniß des Gleichjeyns, 

ſey e8 ganz oder theilweile, zwiichen dem Subjefte und den 

Prädikaten beſtehen So iſt es ihr unbegreiflich, wie das Eine 

auch ein Mannigfaches ſeyn, wie Widerſprechendes vereinigt, 

Gejchtedened verbunden werden kann. Sie gebt davon aus, 

daß feine Schöpfung, feine That, feine Freiheit ſey, und findet 

daher nothwendig, dab Schöpfung, That, Freiheit Widerfprüce 

jenen, angeblich in ſich jelbit, in Wahrheit nur bei ihrer Vor— 

ausſetzung. Was fte nicht aus fich jelbft finden kann, behauptet 

fie, das tft nicht; Diefe Behauptung iſt aber nicht das Nefultat 

ihrer Forſchung, ſondern der Ausgangspunft. 

Das Vermögen des Geiſtes nun, die That zu erfahren, ift 

Anſchauung. Sie ilt jelbit wieder eine That, fie jchafft ein 
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Bewußtſeyn, welches noch nicht da war. Ihr entgegen fteht das 

analyfirende Denken, welches nur unterjucht, was Schon da ift, 

das aber gar nichts zu unterfuchen hätte, wenn nicht jene jchaffende 

Erkenntniß ihm den Stoff lieferte; denn jelbft die eignen Denf- 

formen erfahren wir nur duch innere Anschauung. Dieſes 

analyfirende Denfen, wie es jeine eriten Data nicht aus fich findet, 

fann auch die folgenden und den Zufammenhang unter ihnen 

nicht jelbit finden; dieſes alles, weil es auf Wollen und Handeln 

beruht, lehrt nur Anſchauung. Sie allein iſt dad Vermögen, 

das wahrhaft Seyende, die Beitimmtheit zu erkennen. Ste ift 

das Wiffen vor aller äußerlich erfahrnen Geichichte, durch das 

dieſe Gejchichte allein exit aufgenommen und gewürdigt werden 

fann. Sie ilt die Kraft des Geiltes a priori zu erfennen, und 

er hat fie, weil er Eines Weſens mit Gott, weil er in die 

große Harmonie der Welt gejchaffen ift, gleichſam durch eine 

Sympathie mit der Natur und dem Begebenheiten. Aber was 

der Geiſt jo a priori weiß, das weiß er ald ein folches Das 

ift, nicht das ſeyn müßte, mit der Zuverficht des Glaubens, nicht 

mit dev Nothwendigfeit der Mathematik, und er weil es nicht 

eines aus dem andern, jondern als totale Thatſache. Dieſes 

Bermögen it auch fähig, vom Zukünftigen zu wiſſen, wie fich 

die bei Männern von lebendigem Geifte bewährt und fich noch 

weit mehr bewähren würde, wenn nicht die jeßige Bildung den 

Zufammenhang des Menjchen mit Gott, aus welchem allein ſolches 

gewußt werden kann, Durchichnitten hätte. Dieſe jchaffende Kraft 

der Erkenntniß it aber eine beiondere Gabe, die nicht in dem 

Begriffe des Erkennens ſchon liegt, die, wie jede pofitive Kraft, 

dem Einen mehr, dem Andern weniger bejchieden iſt; darauf 

beruht Genie, Erleuchtung, Divinationsgabe im Kleinen und. | 

Großen, für fich jelbft und für das Ganze. Solche Kraft nun 

hat der Nationalismus den überall gleichen Denkregeln beigelegt. 
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Daher muß nad ihm das, was gewußt werden kann, als em 

Nothwendiges gewußt werden, daher muß Die Wahrheit einem 

Menſchen wie dem andern erfennbar und demonftrirbar ſeyn, 

wenn er nur Menich ift. Es wurde oben in der Ethif gezeigt, 

dab nach abftrafter Anficht das Gute entweder befteht oder nicht 

befteht, feine Steigerung möglich ift, eben jo die Freiheit der 

Menschen, die aus dem Begriffe gefolgert ift, befteht oder nicht 

befteht. Gerade jo verhält es fich nun mit dem Erkennen. Wenn 

das menjchliche Erkenntnißvermögen in abstracto, das iſt daß, 

was von diefem Vermögen nicht weggedacht werden fann, die 

allgemeinen Kategorien und logiichen Gefeße, zur Erkenntniß hin— 

reichen, ſo muß jeder Menſch aller überhaupt möglichen Erfenntniß 

fähig ſeyn, und wir müfjen das Eine eben jo gut wie das Andere 

begreifen fönnen, e8 kann feinen Unterjchied in den Gegenftänden 

der Erfenntnii geben, jo daß etwa der eine eine höhere Kraft 

des Geiltes forderte als der andere, weil der Geilt in diefem 

negativen Sinne einer Steigerung gar nicht fähig tft. Daher 

fommen die Cinwürfe, daß die chriftlichen Lehren, 3. B. Die der 

Dreieinigfeit, abiurd jeyen. Daß Gott dreteinig ſey iſt nicht in 

anderer Weije ein logiicher Wideripruch, als daß überhaupt das 

Eine das Diele ift, daß in Gott zugleich auch mehrere Menichen, 

ja daß nur bewuhtlofe Dinge in ihm find, die doch alle nicht 

Er jelbit find und Doc wieder nicht außer Ihm jeyn fünnen, 

oder dab ich Vieles, Verichtedenes oder Entgegengeſetztes zugleich 

denke. Vernunftphiloſophie würde, wenn fie dürfte, alles letztere 

eben jo gut läugnen müfjen als jenes erftere. Hier wird fie 

aber durch die Anſchauung, die jedem Menjchen bejchteden tft, 

verhindert, nicht jo bei dem eritern. Es iſt zwar überall diejelbe 

Kraft, etwas außer fich herworzubringen und es doch zu ſeyn, 

es nicht von ſich losreißen zu laſſen, welche die Dreieinigfeit, 

welche Freiheit unjeres Willens ungeachtet göttlicher Allmacht, 
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welche das Dafeyn eines Baums ald Baum (nad) Schelling die 

Realität der Gedanfen Gottes), und welche unfer Selbitbewußt- 

ſeyn und ferne Einheit möglich macht. Allein letteres ift die 

Aeußerung diefer ſchöpferiſchen Kraft im geringiten, eriteres im 

höchiten Grade. Erkennen wir nun jede Schöpfung nur durd 

die ihr forreipondirende unferer Anſchauung, die gleichfalls wie 

jene durch und durch eine pofitive, unendlicher Steigerung fähige 

Kraft ift, jo hängt alles davon ab, in welchem Grade und die 

Kraft der Anschauung verliehen iſt, um zu enticheiden, welchen 

Akt des göttlichen Dafeyns wir noch begreifen fönnen oder nicht 

mehr. Und es it nichts Wipderiprechendes, dab wir mit demfelben 

Geiſte, der hinveicht die Thätigkeit unjered eignen Bewußtſeyns, 

oder auch noch das Dajeyn einer Welt in Gott anzujchauen, 

doch feine Anschauung davon haben, wie wir frei und dennoch 

von Gottes Beiftand abhängig, oder wie der Erlöfer der Sohn 

Gottes und dennoch ſelbſt Gott jey. Der Nationalismus wird 

dieſes zugeltehen müſſen, jo wie er einfieht, dab, um nur die 

unbedeutendfte Thatjache zu wiffen und zu begreifen, fein nega— 

tives Erkenntnißvermögen nicht hinreichend tft, Sondern das pofitive 

der Anſchauung gefordert wird, für das, wo es einmal zuge- 

geben ift, feine Gränze der Steigerung mehr von jener Bafıs 

aus vorgeftedt werden darf”). 

Mit Anſchauung ſchon dem Worte nach gleih iſt Spe- 

fulation. Spefulative Philofophte ift alſo diejenige, 

*) Diefe ganze Unterfuchung, welche hier gefiihrt worden ift, macht 
durhaus nit Anſpruch nur im geringften erichöpfend zu feyn. Es ift mir 
wohl bewußt, zu welchen neuen Fragen überall wieder Veranlaffung gegeben 
ift, und es ift jelbft die Gränze nicht bezeichnet worden, wie weit etwa die 
Löſung ſchon erreiht, von wo aus fie noch zu fuchen ift. Der Gegenftand 
ift zu reich, als daß ich, da er nicht zu meiner eigentlichen Beſchäftigung 
gehört, tiefer in ihn eingehen könnte. Es war nur darum zu thun, die 
Hauptpunfte hervorzuheben, auf welche die neuere Philojophie hinweift und 

die auf Ethik und Nechtsphilofophie einen enticheidenden Einfluß haben. 
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welche die Welt als eine freie That des perſönlichen Gottes 

betrachtet. Dieß alſo iſt der Drang der neueren Philoſophie 

ſeit Fichte. 

Wenn nun aber die Abſtraktion auf ſich ſelbſt beſteht, ihr 

Maaß an die Dinge legend, alles das für unwahr erklärt, was 

fie nicht enthält, wenn fie jene erſten, im Grunde auch nur 

von der innern Anſchauung erhaltenen Data feithält, alles An— 

dere abwehrt und jo die Anſchauung Fügen ftraft: wie ſoll fie 

überführt werden? Bei dem gejunden Sinne durch die An— 

ſchauung jelbft; denn wer im Ganzen mit fich übeveinitimmt, 

der glaubt durchgängig nur der Anſchauung. Wie aber bei 

demjenigen, der ſich einmal der Abftraftion hingegeben hat und 

ihr vertraut? — Durch die Dialektik! 

Dialektik it Hinüber-Reden in ein Anderes. Es muß 

der Abftraftion gezeigt werden, daß fie, was fie feit zu halten 

meint, im Gegentheil in ein Anderes hinüber redet, alfo fich 

ſelbſt widerſpricht. Es wird ihr daber nur das Cine, welches 

fie eben ſelbſt verneinen will, die That, entzogen, und ihr dann 

vein überlaffen, wohin fie geräth; das iſt denn immer jener 

Selbſtwiderſpruch — darauf beruht die Dialeftif. Sch denfe 

das Unendliche. Das ift nicht meine That; es tft alle = id) 

oder ein Theil von mir. Nun denfe ich mit demjelben Gedanken 

auch das Endliche; ich bin alfo in derjelben Beziehung aud) 

das Endlihe. So müffen das Endliche und das Unendliche 

fich gleich jeyn. Alle die befannten Trugſchlüſſe beruhen nur 

darauf, z. B. die Hündin ift Dein, die Hündin ift Mutter; 

alfo deine Mutter. Die verichiedenen Bedeutungen der Copula, 

welche fie allein durch das Verhältni des Handelns und Thätig— 

jeyns erhalten kann, verichwinden, und es bleibt allein die des 

=, und dann ift jener Schluß richtig. Eben fo der Trugſchluß 

aus der Unmunterbrochenheit des Lebergangs (2 Schaafe ſind 
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feine Heerde, ſind es 3, 4,5 ....2), deren Widerjpruch ſich 

nur dadurch heben läßt, daß ein Handelnder das Entgegengejeßte 

verbindet, der die ſcharfe Gränze jeßen oder aber es jchwebend 

halten fann durch jeinen bejtimmten oder zögernden Entichluß. 

Sp verfährt auch die platoniſche Dialektik zunächit bei den 

fonfreten Gegenftänden. Wenn man die Tapferkeit analyfirt 

und fie von Furchtloſigkeit und Kühnheit unterſcheidet, jo findet 

man, dab dieſes nur durch ihre Beziehung zur Tugend möglich) 

it. Um den Begriff der Tapferkeit zu behaupten, iſt aljo dieje 

Beziehung aufzunehmen. Giebt es nun feine Beziehung der 

That, jo iſt nothwendig Tapferkeit = Tugend. Die Abftraftion 

it alſo, obwohl fie jedes für fich feit halten will, gerade dazu 

genöthigt, von dem Verſchiedenen zu Jagen, dab es daſſelbe jey. 

Bei ſolchen konkreten Gegenftänden iſt es nun ein Leichtes 

nachzumweilen, daß fich nichts gefondert halten läßt. Schwieriger 

aber wird dieß bei den reinen abitraften Begriffen, und der 

entjcheidendite hierin iſt natürlich der Begriff der Einfachheit 

ſelbſt. Wenn gezeigt it, daß die Abftraftion nicht einmal diejen 

fefthalten kann, auch durch feine Analyſe nothwendig in einen 

andern geräth, jo ilt fie vollends gejichlagen. Das wird denn 

durch die kunſtreichſte Dialeftit Platons, die er in jeinem 

Parmenides führt, erreicht. Dabei geht er nun jo zu Werke, 

daß er diefen Begriff auf das Dajeyn bezieht, ihm Mealität 

unterlegt. So lange Parmenides das Eins als bloße Gedanken— 

beitimmung behauptet, ſcheint er die Beſtimmung des Vielen 

vollfommen abwehren zu fünnen. Die lebtere auch hereinzu— 

ziehen iſt er exit da genöthigt, wo er das Eins auch als 

Seyendes, Neelles denfen will. Nun fommt er nicht allein zu 

den Fragen: wo, wann und wie ilt dieſes Eine? jondern der 

Gedanke des Eriltivens jelbit iſt jchon ein Zweites neben dem— 

jelben. Das Scheint mir der Schlüffel zum Parmenides des Platon. 
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Die Löſung des Widerſpruchs ift aber feineswegs die, daß Die 

entgegengejeßten Beftimmungen diejelben wären, das Wachen 

das Schlafen, die Luft der Schmerz, das Endliche das Unendliche, 

das Eins das Viele; jondern daß der Eine, Seyende alles tft 

und handelnd hervorbringt. In den reinen Begriffen jelbit die 

Unmöglichkeit des thatlofen Feſthaltens zu zeigen, durch den 

MWiderjpruch, der fich daraus ergiebt, it alfo die höchſte Auf- 

gabe der Dialeftif. Hierin blieb ihr aber noch eine Vollendung 

zu erreichen übrig, welche dem Platonifchen Verfahren mangelt. 

Diefe Vollendung bat ihr Hegel gewonnen, und das tjt jein 

großes Verdienſt um die Wiffenichaft, das er nur durch den 

falichen Gebraud ſchmälert. Platon nemlich geitattet, wie ge— 

zeigt, der Abftraftion die veinen Begriffe als jolche feſtzuhalten, 

er zeigt den Widerſpruch nur, wenn man fie auf Realität be— 

zieht. Allein auch ohne dieſe Beziehung enthalten fie denjelben, 

wenn ihnen nicht die frei handelnde Perfon untergelegt wird. 

Denn diejes Fefthalten an einer Beftimmung tft jelbit eine That, 

von welcher die Abitraktiou feinen Gebrauch machen darf, wenn 

fie nicht überhaupt freie That, Schöpfung der Welt und johin 

ihre eine Ungulänglichfeit zur Erfenntniß einräumen will. Das 

Seyn, das Nichts auch nur in Gedanken zu ſetzen, iſt etwas 

das man gethan bat, das geichehen tft und auch unterbleiben 

fonnte. Wodurch das Endliche das Umendliche abbält, wenn 

man ſich in der reinen Abſtraktion bewegt, it allein feine eigne 

That: es ſetzt fich und nur dadurch ſchließt es das Unendliche 

aus. Wenn wir daher in der reinen Abſtraktion noch vichtig 

denfen, jo gejchieht dieß nicht anders als dadurd), daß wir dieje 

Abſtrakta periontficiren, ihnen unbewußt einen Willen und eine 

That, wodurch fie das Entgegengejeßte ausichliehen, beilegen. 

Es muß aber bei dem Endlichen aud das Unendliche gedacht 

werden, es ſteht in einer Beziehung zu ihm, die fid) aus der 
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Analyie feines Begriffs nicht entfernen läßt. Iſt nun die Ver- 

ichiedenheit der Beziehungen, welche das Handeln erzeugt — 

alfo notwendig auch der Unterichied des Setzens und des Aus- 

ſchließens — aufgegeben; jo folgt daraus: das Endliche iſt — 

dem Unendlichen. Die VBerneinung jelbit ihrem Begriffe nach tft 

eine That; giebt man num That auf, jo kann alles was tft nur 

daffelbe jeyn. Auf der andern Seite aber wollte diejelbe Ab— 

ftraftton, welche bier zu dem — fich gendthigt fieht, gerade das 

Umgefehrte: das Endliche it durchaus nicht das Unendliche, 

und wenn das Eine ift, fo kann das Andere nicht werden, weil 

die ein Uebergang, eine Veränderung wäre. Dieje Dialektik, 

wodurch auch die reinen Begriffe ſich ſelbſt aufheben, wenn fie 

nicht ein Wille feithält, zeigt Hegel mit der ftrengiten Folge— 

vichtigfeit; jein Fehler tft nur, daß er Ste für dad Wahre halt, 

wie diejed weiter unten zu zeigen ift. Auch die Dialeftif Kants 

bewährt das bier Gelagte: Das hat Hegel nachgewielen, daß die 

Antinomtien in den oberiten Begriffen, welche Kant aufzeigt, durch 

ſein Läugnen der Zeit nicht aufgehoben find, indem es eben lo— 

giiche Wideriprüche find. „Alles jet eine Urſache voraus bis 

ind Unendliche fort, und doch muß eines wieder das Erite ſeyn!“ 

Diejed wird nicht anders wenn ich Zeit wegdenfe; denn Der 

Begriff der Urfache und Wirkung, oder auch nur des Grundes und 

der Folge, bleibt ja noch übrig, und ohne Zeit geht der Grund 

voraus und die Folge folgt nad. Kant hätte wahrhaft Ver: 

Anderung läugnen müſſen, dann hätte er die Antinomien gehoben. 

Es wäre ihm aber auch nichts übrig geblieben als das durchaus 

Einfache, das nur Eine Beſtimmung ift von Ewigfeit zu Ewigfeit, 

d. i. — das Nichts. So hat au) er wie Hegel, wiewohl in 

ganz anderer Abficht, den Wideripruch in den reinen Vernunft— 

fategorien dargethan, daß jede, wenn man ihr nachgeht, zu der 

entgegengejeßten führt, und doch Vernunft will, daß jedes bleibe 
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was es ift. Die Anſchauung lebendiger Wirkfamfeit aber hebt 

wahrhaft die Antinomien, z. B. die Antinomie des Endlichen 

und Unendlichen im Raume. 

Gewiß jeder Menich leidet Ihon von Kindheit an daran 

fi das Unendliche vorzuftellen. „Ueber diefen Sternen, dieſem 

Himmel find wieder Sterne, wieder Himmel, wieder Naum und 

jo immerfort, wo will das hinaus?" Das Unbegreifliche, 

MWideriprechende fommt daher, daß die Sterne, der Himmel, der 

Raum als felbitftändige gefaßt werden, als ſolche die da find. 

Es ftört uns gar nicht im Denfen, daß wir ung einen beitimmt 

großen Himmel denfen und dennoch immer einen noch größern 

zu denfen vermöchten, ind Unendliche fort; wenn wir nur feit- 

halten, daß wir ihn in uns bilden. Auch ftört es uns nicht, 

daß wir ſelbſt geichloffen und begränzt find durch unſer Weſen, 

und deffen ungeachtet in der Kraft, Anderes als wir jelbft find, 

— das jeßt noch ein nicht Beitimmtes, ein Nichtieyendes iſt — 

in Gedanfen zu bilden, unbejchränft find. Sinnverwirrend ift 

ed alfo nur, daß wir und den Hinimel auber und denfen, und 

doch als einen unendlichen; denn nun müßte das Unendliche, 

Unbegrängte, das eben in der Nichtbeftimmtheit befteht, da ſeyn, 

mithin Beſtimmtheit haben. Wir werden daher wieder ungeftört 

ihn und vorftellen, wenn wir das Univerſum uns ald die un— 

ausgeſetzte That Gottes — entiprechend der Thätigkeit unſerer 

Phantafie — denfen. Dann verhält fich beides richtig, ſowohl 

die Unenplichfeit als die Endlichkeit des Naumes. Jene beſteht 

darin, daß Gott immer mehr, immer Ausgedehnteres ſchaffen 

kann; dieſe darin, daß er ein Beſtimmtes, alſo einen begränzten 

Raum geſchaffen hat und erhält. Das Unendliche der Welt 

iſt alſo die Möglichkeit, die Freiheit, die Allmacht Gottes; das 

Endliche aber iſt ſein Entſchluß. Nur aus dieſem lebendigen 

Verhältniß von Freiheit und Entſchluß iſt das Verhältniß der 
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logiſchen Beltimmungen von Endlichkeit und Unendlichkeit zu 

begreifen, es ift daher gerade der umgefehrte Weg, den Hegel 

geht, da er aus dieſen logiihen Verhältniſſen Freiheit des 

Willens und Entſchluß begreiflih machen will. Cs bewährt 

fih was Schelling ſchon in feinem Briefe an Eichenmayer 

angedeutet und ſpäter ausdrücklich erflärt hat, daß die wahre 

Philoſophie erit zu der Einfiht in die logischen Verhältniſſe 

führen müffe, und nicht diefe Einficht vorausgehend eine wahre 

Philoſophie erzeugen könne. 

Jenen Selbſtwiderſpruch, jenes haltungsloſe Uebergehen 

für das Wahre auszugeben, iſt daher keineswegs die Abſicht 

der Dialeftif. Sie ſoll gerade durch das Aufzeigen defjelben 

zu der Erkenntniß führen, daß ihr Verfahren nicht das richtige 

it. Sie geht ja überall zu Werfe wie die Abitraftion, als 

gabe e8 feine freie That, und fte darf daher überhaupt fein wahres 

Nejultat durch fih jelbit erwarten; fie fann nur erwarten, dal 

fie zu Unfinn gelange und dadurd bewähre, daß alles in der 

Welt durch freie That beiteht. So hat fie nur einen negativen 

Werth, fie heilt den in der Abftraftion Befangenen durch Ab- 

ftraftion. Sie ift, wie Platon jagt, die Arznei des Geiftes; 

von der Arznei aber darf man nur fordern, daß fie die Störung 

hebe, nicht daß ſie jelbit die Funktionen verrichte. Man macht 

e8 daher Platon mit Unrecht zum Vorwurf, daß jeine Dinlektif 

immer bei dem Negativen ftehen bleibt und zu feinem pofitiven 

Reſultate gelangt; das gerade ift ihre Tugend. Dialeftif muß 

der Spekulation die Bahn machen; aber fie darf nicht jelbit, 

wie dieſes durch Hegel geichah, an die Stelle der Spekulation 

treten oder für fie gehalten werden. 

Platon will num freilich nicht (wie die nach meiner obigen 

Darftellung- den Anichein haben könnte) das abjolute und wifjen- 

ichaftliche Abſtrahiren von allem Inhalt, das er noch gar nicht 

I. 33 



514 V. Bud. Spefulative Rechtsphiloſophie. 

fennt, mit feiner Dialektik widerlegen; ſondern das praktiſche, 

welches auf halbem Wegen ftehen bleibt, den ſich jeder hin— 

gegeben hat, der in irgend einer vorübergehenden Erſcheinung 

befangen ift, als gäbe es nichts mehr außer diefer. Auch für 

uns bat die Dialeftif außer ihrem wiffenjchaftlichen ned) dieſen 

praftiichen Gebraud. Es iſt eine Abſtraktheit z. B., in der 

Gegenwart befangen zu jeyn; daher bat die Dialeftit das 

Gegenwärtige in die Zukunft, jo wie in die vergangenen Zeiten 

hinüber zu reden. Dadurch läutert fie das Urtheil und die 

Beitrebungen und verdient, wie Platon es will, als die dem 

Weiſen zufommende Kunft und Einficht betrachtet zu werden. 

Diefe dinleftiiche Kraft ift es, in welcher der Werth der klaſſi— 

ſchen Bildung beiteht. Aber auch hierin erfindet oder findet 

die Dialeftif nicht die vergangenen Zeiten; ſondern fie zeigt 

nur die Snplichkeit der Gegenwart; Anſchauung, Erfahrung, 

Veberlieferung zeigen das Frühere, und jelbit in jeiner Eigen- 

thümlichkeit e8 ſich anzueignen, iſt nicht Dialektik. 

Hegel hat nun eine unwahre Anſicht von der Welteinheit, 

daher auch feine Dialektik eine verkehrte Stellung, wodurd) 

jelbit das Wahre an ihr unwahr wird. 

Der feſte und richtige Punkt, wovon diejelbe ausgeht, tft: Die 

Einheit in dem Wechſel der Welt kann nur Bewegung ſeyn; 

die Abftraftion, die alles in der Ruhe feithält, den Uebergang 

ausjchließt, ift unwahr. Allein die reelle Bewegung, welche die 

freie That Gottes ift, kann er nach feinem Standtpunfte nicht 

ſtatuiren, er nimmt daher zu einer logiſchen Bewegung die Zuflucht, 

und das it in Wahrheit feine Bewegung, weil fie das Erzeugte 

als unabänderlih in dem Wejen des Erzeugenden enthalten 

aufzeigt und daher nie aus fich berausfommt. Der Gott, der 

das Verjchiedene verbinden joll — das Seyn — bat feine 

Deitimmtbeit außer ihm; ev ift nur die einzelnen Prädifate in 



III. Abſchnitt. Ueber jpefulative Philofophie und Dialefti. 515 

ihrer Gejammtheit. Er verbindet fie nicht durch feine That; 

die Art, wie fie ihm zukommen, kann daher nichts Anderes ſeyn 

als ein ganzes oder theilweiles =. Hegel fann nicht jagen: 

Gott iſt jeinem Weſen nach derjelbe, jeinem Handeln nad) ver- 

ſchieden. Denn die verichtedenen Dinge find ja nicht fein 

Handeln, ſondern fein Weſen, das was die Analyie feines 

Begriffes ergtebt. Giebt es alſo verichiedene Dinge, jo ift Gott 

jelbft, der fie alle ilt, Schon feinem Weſen nach verichieden, und 

in welcher Beziehung joll num er, oder jollen die Dinge eins 

ſeyn? Hegel bat ſich deßwegen auch nie darüber zu erflären 

vermocht, inwiefern die Gegenfäße eins, inwiefern fie wirklich 

entgegengefeßt find. Denn wenn er jagt, für den abjtrahirenden 

Verſtand jeyen fie entgegengeiegt, für die Vernunft jeyen fie 

eins; jo fann man diefes doch nicht für eine Erklärung der 

Sache halten, jondern es tft damit nur bezeichnet, daß Hegel 

jeine Borftellung des Entgegenjeßens Veritand und feine Vor— 

ftellung der Einheit Vernunft nennt. Es it nicht dargethan, 

mit welchem Nechte und inwiefern fie denn die Vernunft dem 

Verſtande zuwider für eins halten dürfe. 

Die That hat Hegel aufgehoben, daher bleibt ihm, wie 

aller Abitraktion, nur das Dilemma: entweder das Verſchiedene 

ift verbindungslos oder es iſt einerlei. Aeltere Syiteme jagten 

nun: „es ift nichts mit feinem Gntgegengefeßten gleich." Dieß 

it wahr; erfennt man aber die That nicht an, jo folgt daraus: 

„alſo it feine Einheit zwiſchen dem Entgegengeſetzten, feine 

Einheit in der Welt.” Hegel verfährt umgekehrt: „es iſt 

Einheit in der Welt." Er erkennt die That nicht an und es 

folgt: „das Entgegengejeßte ift fich gleich." Das tjt der Punkt 

der Unwahrheit feiner Dialektik; die Thatloſigkeit, welche wahre 

Dialeftif nur darum vorausſetzt, um durch den Widerſpruch, 

der ſich daraus ergiebt, die Nothwendigkeit des Zuſammenhangs 
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durch That zu beweifen, diefe Thatlofigfeit ſetzt Hegels Dia- 

feftif voraus, weil ſie jelbit daran glaubt. Sie hat unter 

diefer Vorausjeßung gezeigt, daß alles in jeinen Gegenjaß 

hinüberfließt, und dieſes mit einer Evidenz, wie es vorher nicht 

eingejehen worden ift. Daraus hätte fie folgern ſollen, dab 

das, was allein jedem jein Daſeyn fichern, was es allein ſetzen 

fan, die freie That, wirklich ſeyn müffe. Allein thut fie diejes 

nicht, jo muß fie daraus als bleibendes Nejultat feithalten, was 

gerade durch feinen Unfinn von der Vorausſetzung zurüd- 

zubringen dienen ſollte. Die Kriſe ift ihr die Heilung. So 

hat Hegel die Dialeftif, welche nur negatives Prineip jeyn 

darf, die ihrer Natur nad zerftört, zum pofitiven Princip ges 

macht; und das Nefultat kann daher nur zerftörend jeyn. Gr 

bleibt bei diejer Zeritörung ſtehen, ſtatt zu dem zu gelangen, 

der allein gegen fie jchüßt, dem Alferhaltenden, der da Sagt: 

das ſey, dad werde, das bleibe! Zwar joll die Aufhebung 

einer jeden Vorſtellung für die andere nach Hegel unmittelbar 

noch nicht das legte Reſultat ſeyn; aber das, was er alö ſolches 

ausgiebt, iſt Doch nichts Anderes als die deutlich beurkundete 

Thatſache, dab nur dieſes gegenjeitige Aufheben und Sneinander- 

fließen - Beitand nnd Wahrheit hat. Es wiederholt fich aber 

auch bei dem dritten, weldes aus den beiden erften folgt, die 

Frage, welche Hegel bei jenen nicht zu beantworten vermag, 

nemlich inwiefern it es eins mit den beiden exften, inwiefern 

ift es verjchteden? Imwiefern it z. B. das Werden das Seyn 

und Nichts, inwiefern ift es ein Anderes von ihnen? Es joll 

nichts als ihre Analyje jeyn, fie müfjen aljo mit ihm gleich 

jeyn, und doch dürfen fie ihm nicht gleich ſeyn, es joll etwas 

Neues jeyn. 

Indem aljo Hegel die Perjönlichkeit Gottes und jeine 

jreie That läugnet, hat er für die verjchiedenen Dinge feine 
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Einheit mehr, welche dafjelbe bleibend fie verbände, er muß 

nur behaupten, daß fie untereinander ſelbſt gleich ſeyen; und 

dieſes darf er fich auch wieder nicht geitehen. Deßwegen tft 

jein ganzes Syſtem ein ſpukhafter Wechjel, in welchem fich die 

Geſtalten verwirren, tauchen, dafjelbe und ein Anderes find, 

man weiß nicht wie. Deßwegen die ewige Bewegung ohne. 

Ruhe, d. 1. ein Drängen der Prädifate ohne Subjekt. Er kann 

von nichts jagen, daß es iſt; alles entiteht und vergeht, oder 

vielmehr erjcheint und verſchwindet. Das Einzige, von dem 

bier gejagt werden fünnte, daß es ilt, ift das Nichtbeitehen, 

der Wechjel jelbit, das Abftraftum der Bewegung. Das ift 

der „ewig bei ſich bleibende Geiſt“, auf den in der Folge 

des Syſtems fich immer wieder berufen wird. Und dieſe ewige 

Jagd kann nicht aufhören, bis fie da anlangt, wo gar feine 

Prädikate mehr find, bei dem Nichts, bei der Ruhe des Kirch: 

hofs, wie Hegel jelbft die in der denfwürdigen Stelle, mit 

welcher jeine Phänomenologie ſchließt, erklärt. In dev neueren 

?iteratur giebt es vielleicht Feine zwei näher verwandten Er— 

icheinungen als dieſes dialektiſche Spiel Hegeld und die Pro- 

dufte der Hoffmann'ſchen Poeſie. Auch bier ſpielen die 

Geitalten imeinander, die wirklichen Perſonen find die phantafti- 

ſchen, und die phantaſtiſchen find die wirklichen, und doch fönnen 

fie nur das eine oder das andere jeyn. Sie ſchlagen plötzlich 

von einem in dad andere um, es tft unmöglich fie feit zu 

halten. Eine unheimliche Macht treibt ihr Spiel mit uns, 

und wir find ohnmächtig das Blendwerk zu durchſchauen. 

Platon hält die Dinleftif für die höchſte Wiſſenſchaft, weil 

fie die Seele von dem Wandelbaren zu dem Einen, Unwandel- 

baren erhebe. Allein, daß das ewige Wandeln ſelbſt das allein 

bleibende Unwandelbare ſeyn follte, davon hatte Platon feine 

Ahnung. 
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In demjenigen alſo, was nah Hegels Syitem der Grund 

und das Bewegende der Welt ift, kann unmöglich die Einheit 

derielben gejucht werden, weil es noch das leere Unbeitimmte 

iſt, alfo fein Subjeft außer den verſchiedenen Prädifaten bejtände. 

Nun könnte man die Einheit, Itatt im Grunde diejer Welt, am 

- Ende derjelben juchen wollen, in demjenigen, was zuleßt durch 

die Bewegung hervorgebracht wird, wie wir allerdings mit 

Necht jagen: die Einheit aller Erſcheinungen liegt in der End— 

abficht Gottes. Das paßt aber gleichfalls nicht auf den un— 

verjönlichen Gott Hegels; denn diejer hat die Abficht nicht 

im Anfange, jondern im Anfange tft die unbewußte geſetzmäßige 

Entfaltung, und erſt am Ende ilt die Einficht im diejelbe. Der 

Schluß des Gebäudes, die Philojophie, enthält num freilich alle 

vorausgegangenen Momente in fih, und jo giebt fie Hegel als 

Einheit der Welt aus. Allen er kann diejes nur, indem er 

überhaupt ſich darüber täujcht, was denn die Einheit ift, welche 

die Wiſſenſchaft jucht, was ein Syftem von einem Aggregat 

untericheidet. Es hat fich oben gezeigt, dab der Unterjchied 

diefer it. Im Syſtem muß das Eine al ſolches in jedem 

Theile gegenwärtig ſeyn, im Aggregat dagegen iſt es nicht im 

einzelnen Theile, jondern tritt exit ein, wenn alle beifammen 

find. Im Spiteme geht das Ganze den Theilen voraus, im 

Aggregate folgt es ihnen nad. Nun it das, was Hegel in 

der ganzen Durchführung jeiner Yehre für die Einheit ausgiebt, 

immer nur die Einheit des Aggregats, nie die Einheit des 

Syſtems. Ihm ijt nemlich die Verbindung zweier Vorftellungen 

in einer dritten die Einheit derjelben, 3. B. das Werden die 

Einheit des Seyns und des Nichts. Soll diefes num eine 

ſyſtematiſche Einheit jeyn, jo müßte der Gedanfe des MWerdens, 

ſchon als Werden, in dem Gedanfen des Seynd gegenwärtig 

jeyn, wie meine Abſicht Schon im Anfange meiner That ganz 
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gegenwärtig iſt und deßhalb ihre Einheit bildet, oder meine 

Perjönlichkeit, das Gefühl meines Daſeyns, ſchon in jedem meiner 

Glieder, wodurch fie allein dieje Glieder find. Allein in der 

Vorſtellung des Seyns als folder ift ja gerade die des Wer— 

dens noch abgehalten, fie iſt nicht in ihr gegenwärtig; erſt durch 

das Entwiceln des Nichts und ihr Zufammenbeziehen entfteht 

das Werden. Das Seyn, als joldhes, Seyn bleibend, enthält 

alſo nicht das Werden, wie meine That als jolche meine Per— 

jönlichkeit enthält, jondern erſt durch jein Aufgeben, durch Hinzu— 

fommen von etwas Anderem tritt der Gedanfe des Werdens 

ein, wie im einzelnen Steine der Gedanfe des Steinhaufens 

noch nicht gegenwärtig tft, ſondern erit eintritt, wenn noch andere 

Steine hinzufommen. Seyn und Werden find aljo eine bloße 

Einheit des Aggregats; wenn man nicht noch ein Subjekt über 

beiden hat, das ſie verbindet, wo aber dann nicht das Werden 

die Einheit des Seyns und Nichts, jondern nur jenes Subjeft 

die Einheit von allen dreien ift. Eben jo verhält es fih nun 

mit der Schlußeinheit, der Philoſophie. Ste iſt durd) den Verlauf 

aller Momente entitanden; aber fie, die Philojophie, die Einficht 

dab alles nur dialeftiihe Bewegung iſt — ift in feinem der 

Momente enthalten, fie ergiebt fich exit, wenn alle zuſammen— 

gefommen find. Und auc) hier beitehen dieſe Momente noch außer 

ihr, z. B. im Staate, in der Familie tft nicht die Philoſophie, 

wohl die dialeftiihe Bewegung, aber nicht die Einficht in dieſe 

Bewegung; und nicht der Anfang, ſondern das Ende joll ja bier 

als Einheit betrachtet werden. Die Abficht des perjönlichen Gottes 

iſt in allen Dingen, in jedem einzelnen, und iſt darum ihre ſyſtema— 

tiſche Einheit. Dagegen die Philoſophie im Syſteme Hegels 

iſt nur durch die Geſammtheit aller Momente erſt entſtanden, 

ohne ſchon in jedem einzelnen als ſolchem vorhanden geweſen zu 

ſeyn, noch jetzt in jedem zu ſeyn. Der Schluß dieſes Syſtems 
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ift alfo auc) ein bloßes Produft feiner Theile, wie der Stein- 

haufen der Steine, nicht die alles durchdringende Einheit. Es 

gewährt der Grund deſſelben feine Einheit, weil er nichts iſt außer 

feinen Erſcheinungen; das Ende nicht, weil es nicht als das, 

was es ift, in den einzelnen Erjcheinungen gegenwärtig iſt. 

Spekulative Philoſophie iſt die Erkenntniß der Bewegung. 

So wie nun dieſe Bewegung nach Hegel wirklich nicht That 

iſt, ſo iſt ihm auch die Spekulation nicht Anſchauung, ſondern 

Verfolgung der logiſchen (dialektiſchen) Bewegung. Die Dialektik 

tritt ſo an die Stelle der Spekulation. Deßwegen muß ſie nicht 

bloß das Uebergehen von einer Vorſtellung in die andere zeigen, 

ſondern fie ſoll die Vorſtellungen, die Dinge felbſt finden, wie 

Anſchauung dieſes vermag. Die leere Bewegung des Scheidens 

und Bindens muß ſonach die Welt bilden, und der logiſche 

Mechanismus, welchen die Dialektik gerade aufheben ſollte, tritt 

wieder nur in anderer Weiſe an die Stelle. 

Es pflegt als das Verdienſt Hegels zu gelten, daß er 

die Dialektik objektivirt habe. Verſteht man darunter, daß er 

ſie als eine Kunſt behandelt, durch welche nicht ein trügeriſches 

Spiel getrieben, ſondern die wahre lebendige Beweglichkeit er— 

wieſen werden ſoll; ſo iſt ſolche Behandlung ſchon die Pla— 

tons. Das Unterſcheidende Hegels von Platon iſt das, daß 

ſie ihm nicht bloß die Beweglichkeit, ſondern die Bewe— 

gung ſelbſt, den Inhalt bieten ſoll. Dieß tft aber nicht ein 

Dbjeftiv- Machen des vorerit bloß Subjeftiven; jondern ein 

Poſitiv-Machen des bei Platon bloß Negativen. Und diefes ift 

nicht das DVerdienft, jondern die Unwahrheit diefer Dialektik. - 

Das wahre Berdienft derjelben ift oben bezeichnet worden. 
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Vierter Abſchnitt. 

Standpunkt. — Konſtruktion der ſittlichen Welt. — Recht und Staat. — Verhältniß 

des Staates zu Wiſſenſchaft und Religion. — Die Staatsverfaſſung. — Beur— 
theilung. 

Schleiermachers Weltanſicht iſt hervorgegangen aus Spinoza, 

zunächſt vermittelt durch Fichte, zuletzt aber beſtimmt durch 

Schelling gleichwie die Hegels, und Schelling in mancher Hin— 

ſicht näher als dieſe. Es iſt auch nach ihm die Vernunft als 

objektive unperſönliche Weltmacht, welche in ihrer Selbſtverwirk— 

lichung, in ihrem Prozeſſe das All des Seyns, ſowohl die 

Natur als die ſittliche Welt bildet. Dieſer Prozeß beſteht auch 

nach ihm überall in einer Entfaltung aus urſprünglicher Iden— 

tität in Gegenſätze, die eben dadurch ſich immer wechſelſeitig 

bedingen: die Einheit des Seyns und Wiſſens, des Dinglichen 

und des geiſtigen Seyns, des Allgemeinen und des Beſondern 

und ihre nothwendige Entgegenſetzung, darauf beruht alles 

Daſeyn. Den Prozeß nun aufzuzeigen, durch den die Vernunft 

als Natur und als ſittliche Welt ſich verwirklicht, iſt die Auf— 

gabe der Wiſſenſchaft; dieſe iſt deßhalb nur Eine, wenn auch 

in verſchiedenen Seiten ſich entfaltend, und iſt eine abſolute, 

wenn ſie auch der Zeit noch nicht vollendet iſt. Die Seite, die 

Schleiermacher zu ſeiner Pflege ſich auserſehen, iſt nun nicht 

die Natur, ſondern die ſittliche Welt. In dieſer ſelbſt unter— 

ſcheidet er wieder zwei Seiten: die Ethik und die Geſchichte, ſie 

verhalten ſich gegeneinander wie Kraft oder Weſen und Er— 

*) Schleiermachers Kritik der Sittenlehre — Philoſophiſche Ethik, 
herausg. von Tweſten — Lehre vom Staat, herausg. von Brandis — 

Ueber die Begriffe der verſchiedenen Staatsformen (Abhandlungen der 
Berliner Akademie 1814). 
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Iheinung. Nemlich die allgemeinen Gejeße der Vernunft, nach 

welchen fie durch menjchliched Handeln ſich realifivt als Perſön— 

lichkeit, Nechtszuftand, Staat, gelellige Sitte, Kirche find die 

Ethik; die völlig fonfrete Art aber, wie fie diele ihre allgemeinen 

Geſetze in Raum und Zeit verwirklicht, ift die Geſchichte. Eine 

Philoſophie der Geſchichte, wenn Schleiermacher eine ſolche 

gezeichnet, hätte deßhalb einen andern Charakter als die Hegels. 

Bei Schleiermacher wäre ſie bloß Anwendung der als Ethik 

gewonnenen Principien auf einen individuellen Stoff, bei Hegel 

ilt fie Anwendung eines über der Ethik jelbft ftehenden Prin- 

cips, Das gerade in der MWeltgeichichte eine noch höhere Art 

ſeines Ausdruds bat als in den ethiichen Gejeßen. Bei 

Schleiermacher it die Weltgeichichte das Terrain für Die ge— 

ſammte ſchon vor ihr vollitändige Ethik, bei Hegel eine Sphäre 

der Ethif neben und gewilfermaaken über den andern. 

Das Weſen der Ethik iſt nun nach Schleiermacher das 

Ginswerden von Vernunft und Natur, daß beide 

einander durchdringen. Vernunft ift bier, dei muß man 

immer eingedenf bleiben, nicht die Vernunft einer Perfönlichkeit, 

Jondern die unperlönliche Weltvernunft, die jedoch die Perſön— 

(ichfeit zum nothwendigen ausichließlihen Organ ihrer Verwirk— 

fichung bat (wie bei Hegel). Ste ift aber bei Schletermacher 

nicht wie bet Hegel ein Inbegriff bereit3 beitinnmter Denk: 

momente, jondern, der Schelling’ichen Auffaffung getrener, noch 

ein Unbeitimmtes, das jelbit exit durch jeinen Gegenſatz zur 

Natur und jene Embildung in fie Beſtimmtheit erhält. Sie 

it an ſich bloß die abjolute Indifferenz, das Einsſeyn von- 

Seyn und Wiffen, worin noch fein beitimmtes Seyn und Wiſſen 

unterjchteden ift. Denkt man die Vernunft vor dem ethiichen 

Prozefie, in welchem fie eben mit der Natur fich durchdringt, 

jo ilt fie ein bloßes Princip, ohne fonfreten Inhalt. 
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Indem es hienach die Vernunft als Weltmacht tft, deren 

eigne Nealifirung die Ethik bildet, jo hat die Ethif einen durchaus 

objeftiven, ia noch mehr einen durchaus unperjönlichen Charafter. 

Dieielbe iſt nemlich ihrer urjächlichen Kraft nach primär nicht 

ein Gejeg für den Menichen, jondern das der Vernunft als 

Weltmacht jelbit innewohnende Gejeb, und es wird von diefer 

erfüllt unansbleiblih; deßwegen verwirft Schleiermader die 

Auffaſſungsweiſe der Ethik unter dem Gefichtspunft des „Sol— 

lens“, denn das wäre ja eben ein Gejeb, das für den ein- 

zelnen Menichen beiteht und deſſen Realifirung bloß von feiner 

Erfüllung abbinge, dieſe Beziehung auf den Menſchen aber ift 

für dies wahre ethiiche Verhältniß nur eine untergeordnte 

Seite. Eben jo ilt die Ethik ihrem Ziele nad) nicht auf den 

Menichen gerichtet, etwa jeine Vollkommenheit zu bewirken, 

jondern nur auf jene unperlönliche Weltmacht, die vollfommenfte 

Durchdringung ihrer mit der Natur. Das vollflommene Han 

deln des Menichen tit alio audy nur ein jefundäres Moment, 

das eigentlihe Moment iſt die Realiſirung der ethiichen For- 

men: die Exiſtenz der Geichlechtsdifferenz, der Familie, der 

Nation, des Staats, der Gedelligfeit. 

Hierauf beruht die Untericheidung der Ethif in drei Ge- 

biete, die dennocdy wieder Eins find; die Güter, die Tugenden, 

die Pflichten. Durch die ethiihen Güter bezeichnet nemlich 

Schleiermadyer das, was die Vernunft realifiren will, ihren 

legten Zwed, die Geitaltungen der fittlichen Welt, welche eben 

ihre Durdydringung mit der Natur enthalten, als 3.8. Sprache, 

Kunſt, Eigentbum, Rechtöverfehr, Famile, Staat. Die Tu— 

genden find die Beichaffenheiten und Kräfte des Menjchen, 

mittelft derer die Vernunft diefe Geltaltungen wirft und in 

ihrer wahren Weije erhält, als Liebe, Weisheit, Beharrlichkeit, 

Beionnenheit. Die Pflichten endlich bedeuten die einzelnen 
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Handlungen, die fir Nealifirung der Güter gefordert find, die 

jeweiligen Beziehungen des Individuums auf das Ganze der fitt- 

fichen Weltgeftaltung. Der Begriff der ethiſchen Güter ift offenbar 

bei weitem die wichtigfte unter den drei Seiten der Ethif; denn 

er beitimmt die beiden andern, fie find nur für ihn da und je 

für ihn eingerichtet. Unter Güter ift aber hienach nicht eine 

Befriedigung des Menſchen veritanden, wie der Ausdruck an— 

deuten fünnte, ſondern es ilt ja im Gegentheil gerade nur auf 

die weltbildende Vernunft, auf die Nealifirung ihrer Geftalten 

abgejehen, die Befriedigung des Menjchen tft auch wieder nur 

ein ſekundäres Moment und keineswegs ein nothwendiges, wie 

denn auch Schletermacher von den ethischen Gütern die Glück— 

jeligfeit als einen völlig andern Begriff untericheidet, und dazu 

noch ausdrücdlich erklärt, dab die Tugend nicht Glücdjeligfeit, 

jondern nur Würdigfeit derjelben gemähre. In gleicher Weile 

iſt das höchite Gut bei Schleiermacher nicht Gott als eine Per— 

jönlichfeit- über der Welt und die perlönlihe Einigung mit 

Gott; jondern es iſt nur die Toralität jener einzelnen fittlichen 

Güter: Familie, Staat, Gefelligfeit. Die Beziehung auf menjch- 

liche Perfönlichfeit und auf göttliche fallen notwendig in der 

pantheiftiichen Anficht, und e8 bleibt nur das in der Mitte 

Liegende, die fittliche Form der Welt als in fi Urſache und 

Zweck, dem die Menjchen bloß als Mittel und Werkzeug dienen. 

Hegels Auffaffung tit hierin im Wejentlichen diefelbe. Der ganze 

Verlauf jeiner Nechtsphilojophte will eben das darthun, was 

Schleiermacher die Güter nennt (Eigenthum, Familte, Staat 

u. ſ. w.), nur daß er die Tugend und Pflicht (Liebe u. ſ. w.) 

theils jelbft als eine Sphäre der ethiſchen Güter auffaft Moral), 

theild fie zwar wie Schleiermacher. ald bloßes Korrelat des 

beitimmten ethiichen Gutes (3. B. der Familie) betrachtet, aber 

ohne fie gejondert aufzuführen. Auch bei Hegel ift das Sollen 
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nicht das Grundwefen der Ethik, jondern nur eine ihrer Sphären 
oder Erſcheinungsweiſen und zwar eine untergeordnete. 

Pie num der naturunterwerfende Prozeß nicht ein Prozeß der 

individuellen Vernunft, jondern der unperjönlichen allgemeinen 

Vernunft ift, jo giebt es auch feinen abjoluten Anfang und fein 

abjolutes Ende deifelben. Nemlich diefe Naturunterwerfung tit 

überall jchon eine gegebene, von welcher der Prozeß ausgeht, 

und fie wird nie völlig beendigt. Die Eriltenz des Menjchen 

it bereits ein folches Ineinander von Natur und Vernunft. (Er 

it, wie unten zu zeigen, al Bewußtjeyn Symbol der Vernunft 

und ift als bandelndes Weſen Organ der Vernunft.) Diejes 

Sneinander, das die Vernunft unmittelbar oder unperjönlicd und 

injofern wie man jagen könnte phyſiſch gewirkt hat, ſetzt die Ethik 

bereits voraus. Sie befaßt fich damit, wie die Vernunft mittelft der 

tenichen, aljo mitteljt perjünlicher bewußter Weſen die weitere 

Durchdringung der Natur vollbringt. Auf der andern Geite 

wird niemals ein Zuftand eintreten, daß fein Naturobjeft mehr 

übrig wäre, das nicht ſchon vollftändig dev Vernunft angeeignet ift. 

Konjequent wäre e8 gewejen, wenn Schleiermacher das, was er 

die vorausgefeßte Einheit von Natur und Vernunft nennt, auch 

noch mit zur Ethik rechnete, da ja die ganze Ethik von ihm 

nicht auf das Individuum, jondern auf die Vernunft als Welt: 

macht bezogen wird. Wenigſtens kann nad) jeinem Standpunfte 

eben jo wie nad) dem Schellings ein generiicher Unterichied 

jeyn zwijchen jenem und dieſem. Alles vollbringt ja Vernunft 

nach innewohnenden Geſetzen und als einen nothwendigen Verlauf, 

nicht unter dem Gefichtspunfte eines Sollens. Wirklich deductrt 

auch Schleiermacher auf jeinem ethijchen Fortgang die Exiſtenz 

der Sprache und des Gedächtniffes bei Behandlung der ethi- 

ihen Güter nicht minder als das Eigenthum und den Staat. 

Gut und BöS find danach nicht pofitive Gegenſätze. Das 
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Böſe ift bloß das Nicht- Ineinander von Vernunft und Natur, 

johin, da die Natur an fich ſelbſt ja auch ein Seyn Sollendes 

it, nur ein Nicht» Gutes. Ja nachdem die Ethik nur ein un— 

endliher Prozeß it, feinen Anfang bat, vor dem fie gar nicht 

realifivt wäre, und fein Ende, an welchem fie vollftändig rea— 

liſirt wäre, jo fann Gut und Bös nichts Andres bezeichnen als 

bloß bis zu welchem Grade eine Natureriftenz bereit in den 

ethiichen Prozeb eingegangen, von der Vernunft durchdrungen 

ilt, oder bi8 zu weldem Grade fie noch außerhalb deſſelben 

geblieben ift, erit in der Folge durchdrungen werden joll. Gut 

und Bös find bloß ein relatives und fließendes Verhältniß, 

und das Böſe iſt fein direkter Gegenfaß gegen das Gute, es 

bezeichnet bloß einen Mangel, ein Nohnicht*). 

Die Durhdringung von Natur und Vernunft, in welcher die 

Ethik befteht oder durch welche die ethiichen Güter werden, erfolgt 

aber durch eine zweifache Funktion, die anbildende (organifirende) 

und die bezeichnende (erfennende, ſymboliſirende), d. i. dadurch 

daß die Vernunft die Natur zu ihrem Drgan und dadurch dab 

fie diejelbe zu ihrem Symbol madt. Sie macht die Natur zu 

ihrem Organ, indem irgend ein äußeres Naturdaſeyn erit, geichaffen 

wird, welches der Vernunft num für jenen ihren Zweck der Natur: 

unterwerfung wieder dient. So tft der erſte anbildende Aft der 

Vernunft der menjchliche Leib, denn diejer, obwohl Naturdajeyn, 

dient nun der Vernunft als Werkzeug; eben jo find aber dann 

auch alle äußern Exiſtenzen und Geftaltungen der fittlichen Welt 

die Aeußerungen der anbildenden Ihätigfeit, z.B. Eigenthum, 

Rechtsverkehr, Familie, Staat. Es find Natureriftenzen, durch 

*) „Der Gegenjag von Gut und Böfe bedeutet nichts Anderes als in 

jedem einzelnen fittlihen Gebiet das Gegeneinanderftellen deſſen was darin 

als Ineinanderſeyn von Vernunft und Natur, und was als Auseinander 
von beiden geſetzt iſt.“ Ethif ©. 26. 
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welche vie Vernunft ihre Realiſirung in ihrem Handeln auf eine 

weitere von ihr noch nicht durchdrungene Natur vollbringt. 

Sie macht hingegen die Natur zu ihrem Symbol, indem fte in 

einem Naturdaſeyn als wiſſend, ſich begreifend ericheint, das 

Naturdaſeyn jo der Träger der Vernunft ift. Wie der menjch- 

liche Leib das wriprünglichite Organ der Vernunft ift, fo das 

Bewußtſeyn (zunächſt die Sinne, dann der Verſtand) ihr ur: 

Iprünglichite8 Symbol. Aber e8 gebt auch dieſes weiter fort, 

in der Neligion und der Wiſſenſchaft äußert ſich die ſymboli— 

firende Thätigfeit dev Vernunft auf ihrem weltbildenden Prozeß, 

wie in Familie, Volk und Staat ihre organifirende Thätigkeit. 

Sene it ein Geltalten, dieje ein Sichbewußtwerden des Ge— 

italteten. Durdy jene, fünnte man jagen, tritt die Vernunft 

ein in die Natur, durch dieſe fehrt fie wieder in fich zurüd. 

Das find die beiden Pole, welche die fittlichen Geltaltungen 

bilden. So gehen aus der anbildendeun Thätigkeit der Vernunft 

die Perſönlichkeit jelbit, das Eigenthum, der Nechtsverfehr, die 

Familie, das Wolf und die Nace, der Staat u. |. w. hervor; 

dagegen aus der jumbolifirenden gehen das Denfen, die Sprache, 

die Kunst, die Wilfenichaft, Neligion, daher auch der wifjen- 

ichaftliche Verein und die Kirche hervor. 

Mit diefem Gegenjab der beiden fittlichen Funktionen, der 

anbildenden und der bezeichnenden (geftaltenden und zum Bewußt— 

ſeyn beingenden), kreuzt ich aber noch ein anderer. Indem die 

Vernunft fi) der Natur einbildet und zwar in- einem Prozeß 

und einer Entfaltung, alfo nicht als Allvernunft die Allnatur in 

ſich aufnehmend, entiteht Einzelheit, Beſonderheit. Namentlich 

zeripaltet fich die menschliche Natur in eine Mehrheit der Einzel- 

weſen. Dennoch aber bleibt fie als Vernunft wieder das Allgemeine 

und iſt ſelbſt nur vollſtändig durch die Gefammtheit der Einzel- 

weien, in welche fie fich zeripalten hat. Darum ift die Ethik 
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eine beftandige Mechjelbedingung zwilchen Bejonderung und 

Allgemeinheit, Scheidung und Gemeinschaft. Der Begriff der 

Perſon ſelbſt iſt fein anderer ald daß die allgemeine Vernunft 

fi ein Dafeyn als Bejonderheit in einem Naturganzen gegeben 

bat, das num eben jo jehr jelbititandiger Mittelpunkt für ſich 

als Theil und Beziehung auf die Gemeinschaft oder das Ganze 

der Bernunftrealilivung it. Die Wechjelbedingung gebt durd) 

beide Bereiche, das des Anbildens wie das des Erfennens. 

Das ganze Bereich des Bewußtſeyns (ſymboliſirende Funktion) 

hat eine Seite der Eigenthümlichfeit oder Unübertragbarfeit 

und eine Seite der Gemeinjchaft und der Mittheilung. Das 

Gefühl gehört. der erftern an, der Gedanke der leßtern.. Das 

im Einzelnen Entitandene, von ihm Producirte den Andern 

mittheilbar zu machen, beiteht die Sprache und das Gedächtniß 

(indem nach Scyleiermachers Anficht das Gedächtniß für uns 

jelbit gar feine Bedeutung haben joll, fondern bloß zum Zwed 

der Mittheilung an Andere). Eben jo hat auch das ganze: 

Bereich des Anbildend oder Geftaltens die beiden Seiten. Im 

abjoluten Gegenſatze treten fie auf als Leib des Individuums 

und Erdkörper. Jener ift Drgan nur für die Vernunft im 

Individuum, diefer nur für die Vernunft in der Gemeinjchaft; 

jener kann nicht mitgetheilt werden, dieſer kann feinem ab— 

gejondert zufonımen. Alles Andere ijt relativ, und da Außert 

fich der Gegenſatz als Eigenthum und Rechtsverkehr, Erwerbung 

und Tauſch, als Hausrecht und Gaftlichkeit. 

Die Bejonderung ericheint ihm dabei nicht bloß als ein 

Setzen vieler einzelner Eremplare, jondern als ein Setzen durch— 

aus verichiedener Einzelheiten. Das Spezifiiche jeder Eriftenz, 

oder, wie er es ausdrüdt, der nothwendige begriffsmäßige 

Unterichied einer jeden Exiſtenz von der andern, ift ihm ein 

oberites phyſiſch-ethiſches Poſtulat. Das gilt fowohl von den 
EEE GE WER WEEZE PER 
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Menſchen ſelbſt, als von allen Verhältniſſen, in welchen ſie 

handeln. Denn die Vernunft, obwohl ſie in ſich völlig gleich iſt, 

inſofern ſie ſich der Natur als Symbol oder Organ bedient, um 

wieder auf eine weitere Natur zu wirken, alſo mit der Natur durch— 

drungen wirkt, muß wie dieſe ſelbſt ſich differentiiren ). Allein 

warum die Natur ein differente, ja in jeder Exiſtenz eine ſpe— 

cifiſche iſt, darüber giebt Schleiermacher feinen Aufſchluß. 

So iſt es ein zwiefacher Gegenſatz und danach eine Vier— 

fachheit der Pole, aus welchen die ſittliche Welt ſich bildet, aus 

welchen die ethiſchen Formen (ja wir dürfen überhaupt ſagen 

die Formen) des menſchlichen Daſeyns ſich ergeben **). 

Das Recht iſt nun nach dieſem Syſtem das ſittliche Verhältniß 

der Einzelweſen gegen einander in Beziehung auf den Verkehr, d.t. 

auf Sondererwerb und Gemeinſchaft des Beſitzes an den äußern 

Objekten der Erde. Es gehört in das anbildende Bereich der 

Vernunft, ihr Handeln auf die äußern Objekte, und enthält in 

dieſem jenen Dualismus von Gemeinſchaft und Scheidung der 

Einzelnen; aber es enthält ihn ſo, daß die Gemeinſchaft doch 

nur als ein beſtändiges Uebergehen von Einem Einzelweſen auf 

das andere (als Vertragsverhältniß) erſcheint. Unter Recht 

verſteht danach Schleiermacher wie Viele bloß das Privatrecht, 

das Mein und Dein. Das bloße Vertragsverhältniß führt 

deßhalb nicht zum Staate, oder mit andern Worten, der Staat 

iſt nicht ein bloßes Verhältniß der Einzelnen zu den Einzelnen. 

*) Ethik. ©. 40. 41. 
**) Diefelben vier Kategorien finden ſich eigentlich auch bei Hegel; der 

Schleiermacher'ſchen anbildenden und bezeichnenden Funktion entipricht un— 

gefähr das Hegel'ſche Anfih und Fürfih, und dem Schleiermacher'ſchen 
Allgemeinen und Eigenthümlichen Hegels Subftantielles und Subjeftives. 
Kur daß auch hier Hegel nicht die beiden Polaritäten gejondert aufftellt, 
fondern fie mehr fich durchdringen läßt; fo daß das Subjeftive eben das 

Mittel des Fürſich wird. 

5 34 
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Sondern der Staat iſt die Gemeinſchaft der Menſchen als 

ſolche für dieſe Anbildung oder Unterwerfung der Natur. 

Weſen und Zweck des Staats iſt nemlich der Natur— 

bildungsprozeß, der ausgeht von der Maſſe der Menſchen 

als Einheit, und zwar durch Volkseigenthümlichkeit bewirkter 

Einheit. Dieſer Naturbildungsprozeß, welcher Weſen und Zweck 

des Staats bezeichnet, umfaßt die Dienſtbarmachung der äußern 

Objekte für die menſchliche Intelligenz und ihre Zwecke, und die 

Dienftbarmachung auch dev menjhlichen Anlagen, jedoch eben 

nur jo weit als fie für Unterwerfung und Genuß der Natur 

dienen. Er enthält „Gymnaſtik, Mechanik und Agrifultur” nach 

Schletermachers allerdings weiterer Bedeutung diejer Ausdrücke. 

Als Naturunterwerfung durch die Menjchen in ihrer Totalttät 

umichlieht der Staat nothwendig die Naturunterwerfung, die 

von den Einzelnen ausgeht und fich wieder Einzelnen mittheilt, 

alio Verkehr und Eigenthum, oder kurz das Recht. Der Staat 

enthält das Necht, aber nicht wie nach der Altern naturrechtlichen 

Auffaflung als bloßes Verhältniß unter den Einzelnen, zu welchen 

die Geſammtheit hinzutritt nur um es zu Ihüßen, jondern als 

ein Verhältniß unter den Einzelnen, das da gerade durch das 

Verhältniß der menschlichen Geſammtheit getragen wird. Das 

Volk unterwirft fich den Boden, produceirt und mehrt die Mittel 

menjchlicher Befriedigung durch die Drdnungen und Anftalten 

jeines öffentlichen Gelammtbeitandes; auf der Grundlage diefer 

Sejammtproduftion erit geht dev Verkehr unter den Einzelnen 

vor fich, deſſen fittliche Geftalt das Necht ift, und der Staat jchüßt 

und pflegt dann den Berfehr (Tauſch) wie die Sonderberechtigung 

(die Seite der Umübertragbarfeit wie die der Gemeinichaft). 

Das ift zweifelsohne der Sinn Schletermachers. So tft das 

Bereich des Staats die Herrichaft des menschlichen Geichlechts über 

die Natur und die Vertheilung in ihm ſelbſt für diefe Herrichaft, 
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nemlich die Stellung der Einzelnen zum Ganzen und gegen einander 
für dieſen Zwed. Dagegen der Menſch jelbft als Intelligenz 
it außerhalb des Bereichs des Staats. Nemlich fürs erfte ift 
das Wiffen, jo weit es als jolches in Betracht fommt, nicht bloß 

zur Naturunterwerfung dient (jpefulatives Wiffen im Gegenſatz 

des techniſchen Wifjens), nicht Gegenitand der Staatsherrichaft. 

Sodann iſt das Gefühl und namentlich die höchite Stufe des 

Gefühle, welche das religiöſe Gefühl ift, ſohin die Neligion, 

nicht Gegenitand der Stantsbeherrichung. Dieſe beiden find 

Sache bejonderer vom Staate geſchiedener Vereinigungen. Endlich 

jteht auch noch die freie (von feiner gejchloffenen Vereinigung 

ausgehende) Geſelligkeit, d. 1. Freundſchaft und Gaſtlichkeit, nicht 

unter dem Staate. Diefer ganze Naturbildungsprozeh, welcher 

das Weſen des Staats ift, hat aber nur dann feine vernünftige 

Bedeutung, iſt nur dann wirklich Unterwerfung unter die Ver- 

nunft, wenn er vom Volke ausgeht, als den durch einen Typus 

der erfennenden und bildenden Thätigfeit Verbundenen, und die 

Eigenthümlichkeit, Perfönlichfeit des Volks ſich in ihm offenbart. 

Dieje Offenbarung der Volkseigenthümlichkeit in Unterwerfung 

der Natur iſt der eigentliche, der letzte Zweck des Staats. Das 

Volk übt num diefen Prozeß zunächſt ſchon won jelbft in unter: 

geordneter Weiſe aus, ald Horde. So wie es fich aber dazu 

ordnet, nemlich fo wie Obrigkeit und Unterthan entiteht, ift der 

Staat gegeben. Das Kriterium des Staats ift darum ein 

Berhältni von Obrigkeit und Unterthanen. 

Durch die Beyränzung des Staats auf den Naturbildungs- 

prozeß haben fich von ſelbſt zwei andere Vereine ausgejchieden, 

die gleichfalls zur Nealifirung der Vernnnft gefordert find: der 

wiffenichaftliche Verein (Schule, Univerfität, Akademie) und die 

Kirche, jener für die Gemeinſchaft des Gedankens, diefe für die 

Gemeinſchaft des Gefühls. Beide bilden gemeinjam den Gegenjah 

34* 
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gegen den Staat, weil fie auf die erfennende Funktion gehen, 

der Staat dagegen auf die bildende; fie wollen im Innern des 

Menichen oder der Vernunft ein Nefultat erreichen, der Staat 

im Aeußern, in der Natur”). Sie find aber untereinander ſelbſt 

entgegengejett, weil in dieſem Bereich der erfennenden Thätigfeit 

der wilfenichaftliche Verein die Seite der Gemeinjamfeit, d. t. 

den Gedanfen, die Kirche Dagegen die Seite der Eigenthümlichkeit 

(das was ein Menſch für fich hat, nicht auf den andern über: 

tragen kann), d. i. das Gefühl vertritt. Das Mittel ſich zu rea— 

liſiren, eine Gemeinſchaft herzuftellen, ift deßhalb für den wiſſen— 

ichaftlichen Verein die Sprache als Ausdruck des Gedanfens, 

für die Kirche die Kunſt als Ausdrud der Empfindung. Wie 

Religion und Kirche auf Seite der Eigenthümlichkeit ruhen, fo 

iſt auch der Unterſchied der Religionen wenigitens in ihrer höhern 

Klaſſe (der VBernunftreligionen) duch Eigenthümlichkeit begründet, 

und das tft der Irrthum, der Uriprung des Fanatismus, ihn 

aus objeftiver Wahrheit und Unwahrheit zu erklären. 

Auch für diefe beiden Gemeinichaften poftulivt Schletermacher 

eine natürliche Unterlage, d. t. einen naturgegebenen gemeiniamen 

Typus, durch welchen die den Verein bildenden Glieder ſchon 

vor ihrer Vereinswirkſamkeit eine Einheit (dadurc einen Vernunft— 

prozeß) bilden, wie der Staat einen ſolchen an der Nationalität 

bat. Dem wifjenjchaftlihen Verein eignet er num eben diefe 

Nationalität als jeine natürliche Unterlage an, Schule und 

Akademie gründen fich auf das nationale Wiſſen (in Wahrheit 

aber nur deßhalb, weil fte vom Staate gepflegt werden), für die 

Kirche aber weiß er ein folches bis jett nicht zu bezeichnen 

und hofft auf künftige Entdeckung, jo ſchwierig fie auch ſey. 

Das Verhältniß zwiichen dem Staate einerjeit3 und diefen 

*) Die ganz ähnliche Auffaffung Schellings vergleiche oben S. 404. 
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beiden Gemeinſchaften, wiſſenſchaftlicher Verein und Kirche, andrer— 

ſeits, iſt nach Schleiermacher konſequent die völlige Verbindungs— 

loſigkeit, da ſie auf verſchiedene anthropologiſche Seiten (oder objek— 

tive Vernunftfunktionen) ſich gründen, die in feinem Zuſammenhang 

ſtehen. „Yeßtere find beftimmt aus dem Domintum des Staats 

entlaffen zu werden, in das Gebiet des Einzelnen als jolchen. 

Ob fie fich dann organifiren oder nicht, geht den Staat nichts 

an, ob, wenn fie es thun, er davon Notiz nimmt oder nicht, 

hängt von Umständen ab." Bloß die unvermetdliche negative Ver- 

bindung ftatuirt er, daß der Staat den andern Verbindungen 

den Naum gewähren, ihre äußere Subſiſtenz ficherftellen muß, 

und umgefehrt fie nichts Staatsgefährliches im Aufßerften Sinn 

enthalten dürfen. Dafür aber fordert er völlige Glaubensfreiheit 

in dem Sinn, daß der Staat fih nicht bloß nicht konfeffionell, 

jondern auch nicht „allgemein chriftlich baſiren“ dürfe *). 

Iſt der Staat Naturbildungsprozeb, Unterwerfung dev äußern 

Objekte unter die gemeinſame Beherrihung der Menſchen, To 

müſſen die Beſtimmungsgründe für den Staat auch auf natürlichen 

Bedingungen und Gefeßen beruhen, d. h. die Art und Weiſe 

wie eine Menjchenmenge fich ordnen, einigen, die Stellungen unter 

ſich vertheilen, die Funktionen einrichten muß, um folche gemein- 

ſame Beherrichung der Außenwelt zu erzielen, ift durch die 

natürlichen Geſetze beftinnmt. Die wilfenichaftliche Behandlung 

des Staats ift dehhalb eine „Physiologie des Staates". 

Snöbefondere aber da der Staat Offenbarung der Volks— 

eigenthümlichfeit ſeyn joll, die der Seite der Natur angehört 

(denn alle Differenz kommt ja von der Natur, die Vernunft ift 

die allgemein gleiche), jo ift jede Methaphufif des Staats („meta- 

phyſiſche Politik“ — „Staatsideal"), wie Platon und Fichte 

*) Politik ©. 14 und 70. 



534 V. Buch. Spefulative Rechtsphilofophie, 

eine jolhe geben, unguläffig. Unter diefem Gefichtspunft will 

Schletermacher jeine Lehre vom Staate betrachtet wiſſen. Er Itellt 

den Gang der Staatenbildung von der Vorjtufe der Horden an 

als eine Naturnothwendigfeit dar, wo allerdings ſich eben in 

dieſem Gange die höhern Formationen berausftellen aus den 

niedern, aber von einem eigentlichen Sollen nicht die Rede ilt. 

Die Demokratie ft ihm die unterfte Stufe, die Monarchie die 

höchſte Stufe des (einfachen) Staats. Als die letzte Bildung der 

vollendeten Monarchie betrachtet er gleichfalls die ſtändiſche oder 

fonftituttonelle, ohne diefe Namen zu gebrauchen. Cr giebt 

auch die Konftruftion derjelben wie Andere aus dem Begriff und 

Verhältniß der Gewalten, der gejegebenden und der exefutiven, 

aber in einer eigenthümlichen Weile. Das Weſen nemlich des 

Staats it, daß die Geſammtmaſſe Negeln erhalte und jodann 

dieſe Negeln verwirkliche — geleßgebende und vollziehende oder 

ausübende Gewalt. Beides verlegt er num urſprünglich in die 

Maſſe; die Erfahrungen und Wahrnehmungen des Lebens, welche 

fie macht, find die Duelle des Geſetzes, und unter vollziehender 

Gewalt verſteht Schleiermacher zunächit die Befolgung, wie fie 

von Der Maſſe ausgeht. Aber die Verichiedenheit der Lebens— 

erfahrungen (eigentlich der Yebenswürdigung), welche bei Thei— 

lung der Arbeit und Verſchiedenheit des Intereffes fommt, läßt 

das nicht genügen, jeßt wird daher eine „permanente Obrigkeit 

als Zwiſchenglied nöthig“. Alſo zum Begriffe der geſetzgebenden 

und vollziehenden Gewalt rechnet Schleiermacher die Obrigkeit 

nicht. Sie wird erſt nöthig, wo die eigentliche geſetzgebende 

Gewalt, die nationale Lebenswürdigung, und die eigentliche 

ausübende Gewalt, die Befolgung durch die Menſchen, thatſächlich 

nicht ausreichen. Solche Obrigkeiten als Zwiſchenglieder find 

die repräſentativen Körper, namentlich aber der König. Der 

König iſt in der ausgebildeten Verfaſſung deßwegen das Ende 
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der geſetzgebenden Gewalt und der Anfang der vollziehenden. 

Die öffentliche Meinung evolvirt die Geſetze bis hinauf zu 

ſeiner Sanktion, und die Befolgung geht zunächſt von ihm aus, 

bis fie wieder zuletzt von der Maſſe realifirt wird. Sn dem 

alſo entwicelten Staatsorganismus verwirft aber dann Schleter- 

macher eben jo jehr die Volksſouveränetät, daß die voll- 

ziehende Gewalt (d. i. nach ihm die befolgende, gehorchende Maffe) 

über der legislativen (permanenten Obrigfeit, König, Parlament) 

jtehe, als die Verantwortlichfeit dev Minifter, daß die leyislatiwe 

Gewalt (das Parlament) über der vollztehenden (das tft bier 

wieder der König als Anfänger der wollziehenden ftehe, ſondern 

die Minifter müſſen dem König verantwortlich jeyn, und die 

Stände in diefer Hinficht bloß die Petition haben, durch welche 

fie ihre Klage im der Sache an den Fürften verwerten. Ein 

Anderes nach beiden Beziehungen zu wollen, ruht auf der 

falfchen Vorſtellung von nothwendiger Sicherung, d. i. auf 

Mißtrauen. Dieſes aber kommt von anderer Seite und muß 

dort befeitigt werden, nemlic das Mißtrauen entjteht mur 

darum, dab der Staat überhaupt in eine Sphäre übergreift, 

die nicht ihm jondern dem Einzelleben angehört, insbeſondere 

die religiöſe und die wilfenichaftliche. Das tjt dann zuleßt die 

bauptlächlichite praftiiche Tendenz in Schleiermachers politischer 

Lehre, daß dieſe beiden Sphären von jeder Staatseinmiſchung 

frei bleiben jollen, die völlige Trennung des Staats von Re— 

ligton und Kirhe und von Wifjenichaft, wie fie oben berührt 

wurde, — | 

Die größere Fülle und Tiefe der Gedanfen und insbeſondere 

die Erkenntniß der fittlihen Welt ald eines Ganzen, das in 

fich Telbft zufammenhängt, nicht bloß aus Beziehungen auf das 

Individuum befteht, durch welche feit Schelling die Wiffenjchaft 

vor den Alten Konceptionen hervorragt, herrſcht denm auch bei 
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Schleiermaher. Daraus entipringt namentlich feine Lehre von 

den fittlichen Gütern, durch die er eben die Grundeinrichtungen 

der Gemeineriftenz, Familie, Staat, Kirche, Schule, als das 

Gentrum der Ethik auffaßt, und die Pflichten des Individuums 

als Abgeleitetes. Aber er theilt auch die ganze Irrthümlichkeit 

des pantheiſtiſch-ſpekulativen Standpunfts, die oben an Den 

Syſtemen Schellings und Hegels nachgewieſen worden. Jene 

nebelhafte „Vernunft“, die ihren Inhalt erſt durch die Natur 

erhält und dennoch Maaßſtab der Natur ſeyn ſoll, die ſich nicht 

realiſirt außer durch und in Perſönlichkeiten und dennoch die 

Perſönlichkeiten erſt hervorgebracht haben ſoll, iſt nicht im Stande 

die Welt zu erklären, weder die Naturſchöpfung noch die ſittliche 

Welt. Allerdings fällt alle irdiſche Exiſtenz unter die vier Ka— 

tegorien: erkennende und bildende Thätigkeit, Allgemeinheit und 

Beſonderheit (Eigenthümlichkeit); aber daß durch dieſe Kate— 

gorieen irgend eine Naturexiſtenz, namentlich die des Menſchen, 

oder irgend ein ſittliches Verhältniß in ſeiner ſpecifiſchen Be— 

deutung getroffen werde, iſt dieſelbe Täuſchung, der wir auf 

jedem Stadium der rationaliſtiſchen Entwickelung begegnet ſind. 

Es iſt daher auch bei Schleiermacher nur ein geiſtreiches Balan— 

ciren und Symmetriſiren mit jenen Gegenſätzen, worin ſich ſeine 

Darſtellung bewegt, nicht ein wirkliches Erklären, ein Aufzeigen 

des Urſprungs oder der Nothwendigkeit der ſittlichen Geſtaltungen. 

Daß er die Ethik reichlich gefördert in Herausbildung und rich— 

tiger Würdigung der ſittlichen Beziehungen, beſonders nach Seite 

der ſubjektiven Moral, wird damit nicht geläugnet; aber er that 

das eben ſo wie Hegel nicht vermöge ſeiner philoſophiſchen 

Kategorien, ſondern ungeachtet derſelben. Aber noch mehr als 

das! Jenem philoſophiſchen Standpunkte zufolge wird bei 

Schleiermacher wie bei Hegel und den Frühern das innerſte 

Weſen der Ethik eingebüßt, ſie iſt nemlich auch ihm ihrer abſo— 
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(uten Bedeutung nad nicht Beichaffenheit eines Willens und 

zwar in ihm ſelbſt, jondern bloß ein Sieg des Denfens, der 

Dentthätigfeit, Bewußtheit („Vernunft“) über die nicht denfende, 

bewußtloſe Natur. Er ftellt fich bei derjelben auf den Stand- 

punkt des Schöpfer, d. i. der demiurgiſchen Vernunft, und diefer 

bat nur den Zweck (oder vielmehr die Nothwendigkeit), das 

Stoffliche, feine eigne andere Potenz, fich dev Gedanfenmacht 

zu unterwerfen; was als Willensbeichaffenheit, als Tugend er- 

Icheint, it nur Mittel für dieſen Unterwerfungsprozei, nicht 

das was urſprünglich und zuleßt ſeyn fol. Die gefammte 

Ethik hat jo im abjoluten Weltzufammenhange feine eigentlich 

ſittliche, ſondern nur eine intelleftuelle oder fünftleriiche Bedeutung. 

Vollends aber ſchließt Schletermacher nad) feinem Standpunfte 

das wahre Grundverhältniß der Ethik aus, daß fie ein Ver: 

hältniß iſt zweier lebendiger perlönlicher Willen, des göttlichen 

und menjchlichen*), wonach Gut und Bös abfolute und pofitive 

Gegenfäße find als Mebereinftimmung oder Ungehorfam gegen 

die fittliche Macht, und wonach die verichiedenen Beziehungen, 

die auf die Perſon Gottes, nemlich die Einigung mit ihm, und 

die auf die göttliche Welensbeichaffenheit und die Vollendung 

des menjchlichen Daſeyns nad) ihr, den Unterſchied der Sphären, 

Neligion und Moral, Kirhe und Staat, begründen. Gr muß 

daher die Ethik nach willfünlichen und untergeordneten Bezie- 

hungen auffaffen, welche eben mit jenem Gegenfage von Natur 

und Vernunft zu erreichen find. Das Böſe ift ein bloßes noch 

nicht Vernunftgewordenjeyn der Natur, wonah in der That 

der fittliche Abſcheu vor demjelben völlig unerflärt bleibt; die 

Religion ift nur ein gleichartiges, koordinirtes Moment in dem 

ae Gebiet der fittlichen Güter, ihr innerites Wefen ift 

) ©. diefes Werkes II. Band I. Bud) $. 28. 
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nur das verschtedene anthropologiiche Dryan, oder wenn man 

will, die verichiedene Bernunft= Funktion (Eigenthümltchkeitsieite, 

Gefühl), nicht das große Objekt und Ziel, Gott und die perfün- 

liche Einigung des Menjchen mit Gott. Ihr Inhalt, die ewigen 

Thaten Gottes, die fie offenbart, tritt zurück als irrelevant, und 

nur die Art, wie fie den Menſchen erregt, iſt das Enticheidende. 

Die eigenthümliche Durchführung aber, die Schletermacher 

dem pantheiftiichejpefulativen Standpunkte giebt, beiteht darin, 

daß er ungeachtet der Objektivität der wiſſenſchaftlichen Auffaffung, 

die derjelbe nothwendig in fich ſchließt, doch in den Nefultaten 

vorherrichend auf Seite der Subjeftivität, der bloßen individuellen 

menschlichen Freiheit tritt. Allerdings tft ihm das Ethos nicht 

Aufgabe und Erfüllung des Einzelnen, fondern der objektiven, 

weltbildenden Vernunft, und daher der menichlichen Gemeinjchaft, 

in der fie fich verwirklicht. Wie er aber nun zum Inhalt des 

Ethos kommt, jo bejteht ihm dafjelbe nicht in höhern Ordnungen, 

jondern doch wieder nur in der Entfaltung der Perfönlichkeit. 

Nichts Andres als Diejes erjtrebt eben dev Prozeß der Vernunft. 

So ift ihm das innerſte Weſen des Staats nit eine Drdnung 

über dem Volke, jey es wie nach chriftlicher Anficht eine von 

Gott gefeßte Obrigkeit, Gerechtigkeit und Frieden zu handhaben, 

oder wie nach Hegel eine Architektonik von Bernunftbeiftimmungen ; 

jondern vielmehr nur die Offenbarung der Individualität des 

Volks in der Art, wie es die Natur ſich dienftbar macht. Deß— 

gleichen das innerſte Weſen der Stirche, die nach chriftlicher Anficht 

eine göttliche Anstalt tft, dic gottgegebene Lehre zu verkünden und 

das von Gott jelbit ausgehende Wunder des Saframents zu 

vermitteln, und die bei Hegel folgerichtig gar Feine Stelle bat, 

ift ihm nur der Ausdrud und die Realiſirung des (ſubjektiven) 

religiöjen Gefühls der Menſchen in Gemeinichaft. Die göttliche 

Strafe wird ihm zum bloßen natürlichen Werf der Sünde, die 
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bürgerliche it Vertheidigung der Gemeinfchaft gegen den Ueber: 

treter, und die Bekämpfung der Todesftrafe, der er eine eigne 

Predigt gewidmet hat, iſt davon eine nothwendige Konjequenz. 

Das Deffentlihe (Staat und Kirche) und das Private ftehen 

fih bei Schleiermacher gegenüber nicht als Objektivität und 

Subjektivität, ſondern nur als Subjeftivität einer Maffe (einer 

Volkseinheit oder bez. einer großen Gefühlsgenoffenichaft) und 

Subjektivität eines Einzelnen. Die praktische Stellung Schleier- 

machers in Beziehung auf den Staat ift deßhalb das direfte 

Gegentheil zu der Hegels; in diefe Extreme hat ſich der Stand- 

punkt Schellings dirimirt. Bet Hegel ſoll alles gouvernemental 

von oben herunter beftimmt werden, der Widerftand der Stände 

und vollends der Einzelnen gegen das objektiv VBernünftige darf 

feine Macht, ja kaum Gehör erhalten; bei Schleiermacher da— 

gegen ſoll alles aus der Individualität der Einzelnen hervor: 

geben, und fene Macht diefe Individualität zwingen dürfen. 

Sehr deutlich zeigt fih das auch in jeiner pſeudonymen Schrift 

über das liturgiſche Recht. Nach diefer darf feine Nenderung 

in der Liturgie gemacht werden, jo lange irgend ein individuelles 

Gewiſſen fich dadurch beichwert findet. Nicht um den Gegenſatz 

von Königthum und Demokratie handelt es ſich bier, ſondern 

um den Gegenſatz von Staats- oder Kirchengewalt und Einzel— 

willen. Darauf beruht auch ſeine abſolute Trennung von Staat, 

Kirche und Schule. 

Zu einer eigentlichen, ſelbſtſtändigen Theologie hätte Schleier— 

macher folgerichtig nicht gelangen dürfen. Er mußte, da er die 

Religion in die bloße Art der bezeichnenden (erkennenden) Thätig— 

feit jeßgt, in das Gefühl, ganz ahnlich wie Hegel in die Vorſtellung, 

nothwendig eben jo wie Hegel die objektive Wahrheit der Re— 

ligion laugnen und ihr nur als ſubjektiver Auffaffungsweije 

und als Gefinnungsimpuls einen Werth beilegen. Es iſt ein 
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Grundverftoß gegen alles vichtige Denten, daß Schletermacher 

deffenungeachtet dem Ergebniffe des religiölen Gefühle jelbititän- 

dige Wahrheit einräumt und jo einen Dualismus des menſch— 

lichen Erkennens jeinem objeftiven Inhalt nach ftatuirt: das 

was der Gedanfe uns lehrt, und das ift ein pantheiftiicher 

Weltzufammenhang, in welchem die unperjönliche Vernunft (die 

in ihr ſelbſt nichts tft, Jondern bloß in der Natur zu Inhalt und 

Exiſtenz fommt) die Welt gebildet und die Sitte beitimmt bat, 

und das was das Gefühl ung lehrt, einen Gott, deffen Eigenichaften 

die Liebe und Barmherzigkeit find, und eine Hoffnung auf ewige 

Fortdauer. Eine Hebereinftimmung diejes direkt Entgegengeleßten 

poltulirt Schleiermacher ald ein Tranjeendentes, deſſen Art und 

Weiſe nur und unbekannt jey*), während doch innerhalb unſers 

Denkens es ſchon völlig klar ift, daß eine ſolche Uebereinftimmung 

abjolut unmöglich ift, und auf der andern Seite e8 gar folcher 

nicht bedarf, indem das religiöfe Gefühl, das Schletermacher ja 

jelbit ald ein nothwendiges Produkt des (unperjönlichen) Wer: 

nunftprozeſſes aufweilt, unmöglich etwas von dieſem Prozeß 

Selbititändiges, ein Höheres über ihm jeyn kann, ſondern noth— 

wendig aus dieſem jelbft erklärt werden muß und ſehr wohl 

erklärt werden kann als Brechung der veinen objeftiven Gedanfen- 

wahrheit durch die Subjeftivität der Empfindung. Wenn die 

weltbildende, unperfönlihe Vernunft auch ein Sehnen nach einem 

liebenden Gott und einem Erlöſer erzeugt, joll dagegen ein 

ſolcher Gott objektiv geichaffen und jo jener uriprünglich erzeu— 

gende unperjönliche Gott rückwärts aufgehoben werden? Es 

ift nur die perjönliche tiefe Ergriffenheit von gewiffen Grund- 

thatkichen des Chriftenthums, dev Erlöfungsbedürftigfeit und der 

Erlöfung durch den Heiland, welche Schleiermacher über alle 

*) Glaubenslehre I. 174. 
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dieſe Widerfprüche hinaushebt und zu einer chriftlichen Glaubens: 

(ehre führt. Das muß ihm nad Gerechtigkeit weniger als eine 

Schwäche philoſophiſcher Auffaffung denn als eine Stärfe und 

Sntenfivität des religiöfen Gemüths angerechnet werden; denn 

es iſt ſelbſt wilfenichaftlich das Höhere, ein großes, mächtiges 

Objekt unfolgerichtig anzuerfennen, ald der Konlequenz eines 

philoſophiſchen Gedankes wegen es zu läugnen. Aber daß eine 

chriftliche Glaubenslehre, die alfo in eine ihr wideriprechende 

philoſophiſche Geſammtauffaſſung an ihrer Stelle eingefügt ift, 

unmöglich die ächte lautere Glaubenslehre jeyn kann, muß ſchon 

von vornherein eimleuchten. So groß und nachhaltig immer 

die Verdienfte Schleiermachers um die wilfenschaftliche Geftaltung 

der Theologie find, der chriftliche Glaubensinhalt it in feiner 

Dogmatik wejentlich getrübt und abgefchwächt.*). 

Für Rechts- und Staatslehre hat Schleiermacher verhältnik- 

mäßig weniger geleiltet als für andere Disciplinen. Seine Auf: 

faffung des Staats ift zwar unendlich objektiver, veicher, lebens— 

voller als die der früheren Kantiſch-Fichte'ſchen Epoche. Er 

beruht ihm auf urſprünglicher Gemeinſchaft und hat pofitive 

Ziele. Aber Schleiermacer entkleidet den Staat gerade feiner 

inneriten ethiichen Bedeutung. Denn die Dienftbarmachung der 

außen Natur und der Außern menschlichen Anlagen tft nicht das 

Ethiiche im höchſten Sinne; dagegen Gerechtigkeit und Strafe, 

dieſes ethiſche Centrum der Verwaltung, und die Majejtät einer 

fittlichen Autorität als Selbitzwed, diejes ethische Gentrum der 

Verfaſſung, hat feine Stätte in feiner Lehre. Die Handhabung 

des Nechts ericheint nicht als Realiſirung der Idee der Gerech— 

tigkeit, Tondern nur als die Vertheilung der der Natur abge: 

rungenen Güter, tft alſo auch nur Mittel zu jenem Ziel der 

*) Die nähere Ausführung darüber fiche in meinen Fundamenten 
einer chriſtlichen Philofophie ©. 185. 
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Naturunterwerfung. Die Aufhebung des eigentlich ethiichen 

Standpunftes erſtreckt fih für die jubjeftive Moral doch bloß 

auf die wiſſenſchaftliche Konception, hier aber auch auf die Re— 

jultate. Der ganze Zwed des Staats tft danach vorherrichend 

ein bloß techntjcher, und daher fommt es, daß der Staat gar 

fein inneres Band zur Kirche und zur wiffenichaftlichen Gemein 

ichaft hat, fondern bloß das Äußere, ihnen den Raum zu ge— 

währen und fich gegen fie zu ſchützen. Es find lauter abgetrennte 

Sphären ohne veale Einheit, bloß eine ideale abftrafte befteht 

eben in der philoſophiſchen Konception. Die Wirklichkeit wider: 

Ipricht dem Gedanken Schleiermacherd. Durch die ganze Ge- 

ichichte haben die Staaten fich jo wenig auf feinen Zweck der 

Naturunterwerfung als auf den Kantiichen, den Schuß der 

Einzelrechte, bejchränft, überall haben fie zugleich ethiiche Ideen 

als an fich notwendig und heilig zu vealifiven geftrebt. 

Es iſt danach auch völlig folgerichtig, daß die oberite wiſſen— 

ichaftliche Lehre vom Staate bei Schletermacher nicht Ethik jondern 

Phyſiologie it. Es fragt ſich nicht um das, was an ſich die 

ethiiche Bedeutung des Königthums, der Gerichte, dev Volksvertre— 

tung, der Suftiz und Polizei tft, Jondern nur um die Wege, wie 

nach den Naturgefeßen die technische Aufgabe des Staats (dev 

Naturbildungsprogeh) durch jene Einrichtungen und ihre Funftio: 

nen erreicht wird. Damit tft in der That die Staatslehre in 

ihrer höchſten und wejentlichiten Seite aufgegeben ; denn dieſe 

it Ethik und nicht Phyfiologie, fie hat jene ethiiche Bedeutung 

der Inſtitute zur Aufgabe und fällt darum dennoch feineswegs 

mit einem abitvaften, Volfseigenthümlichfeit ignorirenden Staats- 

ideal zujammen, wie Schleiermacher am Beginn jener Politik 

es als Alternative vorausjeßt. Eben fo ift der weltgeichichtliche 

Entwicelungsgang der Staaten nicht in feiner tiefiten Bedeu- 

tung anerkannt. Denn diefer ilt ein Fortgang ethiſcher Ideen 
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und nicht ein bloßer phyſiologiſcher Prozeß aus natürlichen 

und mechanischen Triebfedern, wie Schleiermacher ihn behandelt. 

Aber es iſt auch die Seite der Staatslehre, welche damit wirklich 

gepflegt wird, nicht völlig lauter hingeftellt. Denn die Phyſio— 

logie des Staats kann ihrer Natur nach nur eine rein geichicht- 

liche Wiffenichaft ſeyn. Als ſolche hat fie das ganze gejchichtliche 

Material zum Objekte, und bloß das, was diejes ihr bietet an 

Berfalfungsbildungen, Verwaltungszwecken, leitenden ethiſchen 

Ideen, zur Nihtihnur. Die Staatsphyſiologie Schletermachers 

hat aber einen bereits vor und außer ihr gegebenen Maaßſtab 

und Zweck der Unterfuchung: den Naturbildungsprozeh. Es 

wird von vorn herein angenommen, daß das Ziel des Staats 

nur dieſes ſeyn kann, und wird nur unterfucht, wie die natürlichen 

Bedingungen des Staats ſich zu ihm verhalten. Es find ge 

ihichtlihe Unterfuchungen nad einem a priori gegebenen Ge— 

fichtspunfkte. Dazu fommt noch Schleiermachers jonftige Denk— 

verfahrungsweile, von der beitimmten Wirklichkeit zu abftrahiren 

und fi in das Gebiet der allgemeinften Gedanfenverhältniffe 

zu verjeßen. Das führt ihn häufig dahin, die einfache, nächſt— 

liegende und wahre Bedeutung der politiichen Elemente zu über— 

jehen und fie nad) Beziehungen aufzufaffen, die mehr überrafchen 

als den Kern der Sade treffen. So z. B. erklärt er die Civil: 

gerichtsbarfeit ald Beftandtheil oder Ergänzung der geſetzgebenden 

Funktion, weil fie „wie diefe zweifelhaftes Necht beſtimmt,“ wie 

denn „die Verhandlungen und Neiultate der Nechtspflege überall 

die Grundlage geben zu Erläuterungen und Verbeſſerungen des 

Codex,“ überjehend alle die entjcheidenden Charaktere, die ſie 

von der Geſetzgebung unterjcheiden: die Anwendung auf den 

einzelnen konkreten Fall, die Einwirkung auf eine beftinmte 

berechtigte Perjon, die Gebundenheit an eine beitehende gejetliche 

Norm. Sp ftellt ev die Strafrechtöpflege und das Militärweſen 



544 V. Buch. Spekulative Rechtsphiloſophie. 

zuſammen unter den Begriff der „Staatsvertheidigung“ oder 

„Kriegführung gegen den innern und gegen den äußern Feind,“ 

überjehend das erftere zu ihrem Weſen die Realiſirung der Idee 

der Gerechtigkeit hat, wonach fie mit der Givilvechtspflege zu— 

ſammenſchließt, letzteres Die phyſiſche Macht durch techniiche Mittel 

anftrebt. So rechnet er zur vollziehenden oder ausübenden 

Gewalt die Befolgung des Gejeßes, überjehend daß das 

Weſen der politiichen Funktionen nicht das Nealifiren einer 

Norm, ſondern dad Mealifiven verjelben kraft der politiſchen 

Autorität tft, auch wo diefe nicht aftuell Zwang übt. Im gleicher 

Weiſe betrachtet er als die hauptlächliche Seite der geſetzgebenden 

Gewalt die Beranlaffungen, aus welchen der Inhalt des Geſetzes 

fommt, die Lebenserfahrungen der Menge und nicht die Sanftion. 

Sp erflärt er es als eine Entfernung von der reinen Demokratie, 

ja als wirkliche Ariftofratie, wenn Einige durch „Sachkenntniß 

und Gewalt der Rede“ die „Wortführer” werden und etwa 

gar diefe „Volksleiter“ an ihren „Schülern ihnen ähnliche Nach- 

folger" haben, überjehend dab das Weſen der Negierungsform 

darin beiteht, welcher Wille entichetdet, und nicht durch wen ev 

fich jedesmal bejtimmen läßt, widrigenfalls ein monarchiicher 

Staat auch jeine Berfaffung wechleln würde, je nachdem gerade 

der Fürft fi durch Volksgunſt, Hofumgebung, Klerus u. ſ. w. 

beitimmen läßt. Wenn dieß nun auch feine reine Auffaſſung 

und Durchführung des phyſiologiſchen Standpunktes tt, jo 

fehlt es doch auch nicht an ſchätzenswerthen Beiträgen für 

denjelben und tft jeine Geltendmachung an Sich Schon verdienftlich. 

Schleiermachers Politit wird als das Werk eines hochbegabten 

und gebildeten Geiftes immer ihren Werth und ihr Intereſſe 

behalten; aber ein tiefer greifender Einfluß auf wilfenichaftliche 

Staatslehre oder praktiſche politiihe Auffaffung wird ihr faum 

zugeichrieben werden können. 
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Die eigenthümlichite und bedeutendfte Leiſtung Schleier- 

machers auf philofophiichem Gebiete ift feine Ethif. Ihre 

Grundanlage zwar tft, wie oben gezeigt worden, nicht haltbar; 

wie könnte auch ein Syitem der Ethif als das wahre gelten, 

das fein Böſes im eigentlichen Sinn, feine Strafe und feine 

Sühne fennt! Aber nicht bloß bat Schletermacder in der 

Durchführung die Würdigung der ethiſchen Verhältniſſe we- 

jentlich gefördert; Tondern er hat eine ganze Seite der Ethif 

zum lebendigen Bewußtſeyn gebracht, die bis dahin wenigſtens 

nicht in dem Grade und in der wiffenjchaftlichen Weiſe erkannt 

war. Das ift die Seite der Gigenthümlichfeit (Individualität), 

dieſes innerſte Gentrum der Perfon. Die Freiheit der höhern 

geiltigen Sphären, Neligion und Wiſſenſchaft, von äußerem 

Zwang, die perſönliche menſchliche Duldung gegen andere 

Ueberzeugungen, die Geltung jeder Individualität im freien 

geſelligen Verkehr, alles das abgeleitet daraus, daß der Menſch 

in ſeinem innerſten eine Seite der Eigenthümlichkeit hat, die 

ſich mit nichts Anderem deckt, und daß dieſe Seite ein Ur— 

erzeugniß der „Vernunft“ (Gottes) und, wie man ſagen könnte, 

das Urrecht des Menſchen iſt, das iſt vielleicht von keinem 

Anderem mit der Klarheit und Energie herausgeſtellt wie von 

Schleiermacher. Hieraus folgt auch die Unvertilgbarkeit und 

die gebotene Entfaltung der Völkerindividualitäten und der eben 

jo neue und bis zu gewiſſem Maaße wahre und fruchtbringende 

Gedanke Schleiermachers, daß ſelbſt die Verſchiedenheit der 

Konfeſſion nicht bloß auf Wahrheit und Irrthum, ſondern zu— 

gleich auch auf verſchiedener Individualität beruht. Es iſt 

ſeine vorzügliche Vertretung dieſer Seite der Ethik, durch die 

Schleiermacher ſeine hohe Stellung nicht bloß in der Wiſſenſchaft, 

ſondern auch in der Nation einnimmt. Damit iſt der Grund 

gelegt für eine ſchöne edle Menſchlichkeit, und die gerade als 

J. 35 
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eine Frucht der evangelilchen Kirche und evangeliichen Bildung 

betrachtet werden muß. Damit tft die Freiheit in ihrer tiefiten 

und fittlichften Wurzel aufgefabt, und auf eine Weile wie fie 

gerade dem deutſchen Geifte entipricht. Wenn die Sreiheit 

minder auf die nacdte Geltung des individuellen Willens ge— 

baut wird wie bei Nouffeau, oder auf die Unverleßlichteit des 

individuellen Beſitzes wie bei ode, jondern auf die fittliche 

Individualität; dann hat fie nicht bloß eine höhere Würde, 

londern fann auch nicht wie dort ſich löſen von der Sitte. 

Das ift num auch hiebei der Mangel Schletermachere, wie aus 

obiger Beleuchtung feines Standpunftes erhellt, daß er Diele 

eine wejentliche Seite, die er im ihrer edeliten Weiſe vertritt, 

zum ausjchließlichen Princip macht, dab er auf religiöfem Ges 

biete auch die Läugnung der wejentlichiten Wahrheiten bloß als 

Verſchiedenheit individueller Auffaffung betrachtet willen will 

und damit die unmandelbare, objektive Lehre des Evangeliums 

aufbebt, daß er auf politiichem Gebiete den innen Zuſammen— 

bang des Staats mit der Kirche und Wiffenichaft vernichtet, 

nicht bloß Freiheit der Kulte fordert, Jondern auch jede Beur- 

fundung eines öffentlich nationalen Befenntniffes befämpft, und 

ähnliches. Es find die beiden Pole der fittlichen Welt, die 

objektive Wahrheit und Nothwendigfeit und die Freiheit menich- 

licher Individualität. Sie gerathen in unjerem unvollfommenen 

Zuftand in Widerſpruch und müffen fich einander beichränfen. 

Es darf das Princip dev Staatsreligion nicht vollftändig mit 

jenen Konfequenzen fi realifiven, weil es dann die religtöfe 

Freiheit des Individuums vernichtet, und darf die religtöfe 

Freiheit des Individuums fich nicht völlig mit allen ihren Kon- 

ſequenzen realifiren, weil fie die Staatsreligion vernichtet. Es 

gilt, je nad) der Negung und dem Bedürfniß der beitimmten 

Zeit das rechte Maaß zu finden. Schleiermacher ſtellt ſich 
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abjolut und grunpdjäglic bloß auf Die eine, auf die leßtere 

Seite. Es ift ein unvollfommener Zuftand, ein Mangel freier 

individueller Negung, in welchem nad Auguſtiniſcher Theorie 

von Staatöwegen die Eine Kirche ihre volle Konjequenz rea= 

liſirt. Es iſt ein Zuftand der Zerftörung (der Verluſt alles ge- 

meinfamen nationalen Glaubens), in welchen nad Schleier: 

macher’scher Theorie die völlige Heberlaffung der Neligion an 

die Individuen und deren freiwillige Verbindungen Bedürfniß 

oder Möglichkeit tft. Mer aber auch nur die eine Seite, die 

der - freien Sndividualität, mit der lebendigen Wärme und 

innerſten Duchdrungenheit und doch immer nur in ihrer fitt- 

lichen Wurzel vertritt wie Schleiermacher, verdient nichts deſto 

weniger die volle Anerkennung jelbit von denen, die vielleicht 

zu ihrem nächiten Beruf es haben, die andere Seite gegenüber 

der herrichenden Bewegung zu vertreten. 



Sechftes Bud). 

Geſchichtliche Rechtsphiloſophie. 

Erſter Abſchnitt. 

Die Schriftſteller der Kontrerevolution. 

Allgemeiner Charakter derſelben. — Maistre. — Burke. — Haller. — Adam Müller. 

Bis zur franzöſiſchen Revolution hielt man die Lehren des 

Liberalismus und des konſtitutionellen Syſtems für untrüglich 

und für das Ideal ſtaatlicher Einrichtung; von ihrer Realiſirung 

erwartete man nichts Geringeres als die Vollendung des menſch— 

lichen Daſeyns, die Herrſchaft der abſoluten Vernunft. Nachdem 

nun in der Revolution beide der Reihe nach verwirklicht wurden 

und die Erwartungen nicht erfüllten, dazu eine Kette von Uebeln 

ja Gräueln mit ſich führten, die doch auch nicht zufällig ſondern 

nur Folge ihrer Principien ſeyn konnten, da erhob ſich ein Unmuth 

gegen ſie und erwachte ein Verſtändniß und eine Begeiſterung 

für die frühere Ordnung im Anblick der hereingebrochenen oder 

drohenden Zerſtörung, und daraus gingen wiſſenſchaftliche Auf— 

fafjungen hervor, denen der zwei leßten Sahrhunderte gerade 

entgegengejeßt. Das find die Schriftiteller der Kontrerevo- 

[ution. Ihre gemeinjamen Lehren und Motive find: Die 

Legitimität, d. i. die auf eignem Anſehen (tiefer auf gött- 

licher Sanftion) ruhende Gewalt im Gegenjaße der Volks— 
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jouveränetät — die urſprüngliche Einheit des Staats 

im Gegenfaße feiner Errichtung durch Zulammentritt der Ein- 

zelnen und Vertrag — die organiihe Verfaſſung aus 

natürlichen Elementen und Gliedern im Gegenſatze der abftraften 

Demokratie und des fonititutionellen Mechanismus — die 

forporativen Ginigungen im Gegenjaße der abjoluten 

Bereinzelung der Bürger — die überfommene Drdnung 

gegenüber der Umwälzung und dem Aufbau aus eigner Vernunft. 

Das find im der That unverwüſtliche Wahrheiten, es find die 

Fundamente des Stantenbaued. So wenig die Amvendungen, 

welche die fontrerevolutionären Schriftiteller von diefen ihren 

Grundlehren machen, überall gebilligt werden fünnen, jo find doch 

dieje jelbit völlig begründet. Wire die Revolution wahre Poſtulate 

vertritt, jo die Kontrerevolution wahre Prineipien. Jene kämpft 

für das was die Gegenwart ald neuen Gewinn erringen joll, 

dieje für das was zu allen Zeiten erhalten bleiben muß. 

Sn der Durchführung num find fie meiſtens erfüllt von 

einem Bilde der Vergangenheit, dem Geifte der vaterländijchen 

Inititutionen, welche die Nevolution ihn nicht begreifend ver: 

nichtete, und natürlich ſchöpft jeder diejes Bild aus der Ge— 

ichichte jeiner eignen Nation. Dadurch find fie wieder jo ver- 

ichteden untereinander. Die aber haben am meilten Wirkung 

gehabt, die am meijten ohne eigne perjönliche Zuthat diefen 

Geiſt nationaler Geſchichte in fi) aufnahmen. Es find deshalb 

drei Fontrerevolutionäre Schriftiteller, die über alle andern 

bervorragen, nach den drei bedentungsvolliten Nationen Eu— 

ropa's: Maistre, Burke, Haller. 

Maistre’s volitiihe Schriften*) haben feine ſyſtematiſche 

Form, ja faum eine innere Drdnung, er ergeht fich über die 

*) de Maistre Essai sur le prineipe generateur des constitutions 
politiques. — Soirees de St. Petersbourg. 
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manntgfachften Dinge wie einer der in Gejellichaft eine glänzende 

Konversation führt. Aber der Brennpunkt feiner politiichen Ueber— 

zeugungen ftellt fih dennoch überall dar: Der Menſch made 

feine Staaten, feine Verfaſſungen, feine Könige; jondern Gott 

mache fie, und wenn der Menich es unternimmt, von Gott ſich 

(osreißend, fie als fein eignes Werk hinzuftellen, jo ergreife er 

in folhem Frevel nothwendig das Schlechte, er zeritöre anstatt 

aufzubauen. Unter den verichiedenen Verfaſſungen jey die Erb— 

monarchie die vollfommenfte, die von Gott gebotene, und die 

tiefe göttliche Weisheit bewähre fi an der Vortrefflichfeit und 

Nachhaltigkeit diefer Berfaflung, während die rationell menichliche 

Betrachtungswetie nothwendig dazu fommt, die Wahlmonarchte, 

die fich nicht bewährt, für Die beffere zu halten. Ein nothwendiges 

Glied der vollendeten Verfaffung ſey der Adel. Die Abſcheidung 

dieſes Standes als eines höhern an Necht und Ehre jo wie 

die Auswahl der Gejchlechter für denjelben jey Gottes Werk, 

und das Antaften diefer Ordnung deßhalb ein Frevel. Endlich 

aber über dem ganzen Baue des weltlichen Staats ftehe Das 

höhere Anjehen der römiſch-katholiſchen Kirche und ihres von 

Chriſtus unmittelbar zum Nachfolger beitellten Dberhauptes, 

des Papſtes. Was die Revolution will, der Schuß gegen 

Willkür und Ungerechtigkeit, die Bürgichaft gejeglicher und be- 

glückender Negierung, das habe feine Wahrheit; aber es könne 

nicht von unten ausgehen, wie fie e8 unternimmt, von einer 

Ueberhebung des Volfs über die Könige, jondern nur von oben, 

von einer noch höhern Autorität über der föniglichen. Die 

Unterwerfung der Fürften und Völker unter die Leitung des 

Papites werde alles das erfüllen, was die Revolution vergeblich 

anftrebt. Dieſer Nimbus des Königthums, dieſe göttlich geſetzte 

Scheidewand zwilchen Adel und Bürgerftand, und zulett doc) 

die Meberwölbung des ganzen Stantenbaued durch die höhere 
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Herrlichkeit der Kirche, das ift der Geiſt der altfranzöftichen 

Wonarchte und die Anhänger des ancien regime haben wohl 

feinen andern Autor jo zum Sammelpunft als Maistre. — 

Maistre it unter den Schriftitellern der Sontrerevolution 

am tiefften von der Neligion ergriffen, ev hat eine heilige An- 

Ihauung der Welt. Ueberall erblidt er das unmittelbare 

Walten Gottes, jeine Anstalten und Mittel, jene Ziele und 

Abfihten. Der Schwung der andächtigen Empfindung und 

Phantafte, der den Franzoſen und Staltenern eigen, beſeelt feine 

Schriften. Seine politiihen Anfichten dagegen find im grellen 

Widerſpruch mit den wirklichen Bedingungen ded Lebens und 

den wahren Anforderungen der Gegenwart. Das liegt aber 

doch zugleich ſchon in der Einfeitigfeit jeiner ethiſchen, feiner 

veligiöfen Anficht. Er hält die irdiſche Gejchichte und die irdiſche 

Ordnung der Menſchen fir ein unmittelbares und fichtbares 

Reich Gottes. Er erkennt darım göttliche Fügung und gütt- 

lichen Willen nur in den Außern Autoritäten, nicht auch in der 

Fortbildung der Zuftände, die doch gleichfalls Gott lenkt, nicht 

aud) in dem innern Bewuhtjeyn der Gemeinjichaft, das doch) 

gleichfalls ein Drgan göttlicher Einwirkung tt. Sondern die 

Einen regieren in Gottes Namen mit fihtbarer juriltiicher Voll: 

macht, die Andern müffen ihnen bloß paſſiv gehorchen. Was 

von diefen Bevollmächtigten ausgeht, iſt göttlich, was von den 

Andern, it menjchliche Auflehnung. Die Geſchichte ſoll nicht 

durch innere Entwidelung, fondern durch Leitung von außen 

vor fi) gehen. Sp ftuft fih das Gebäude bis hinauf. Der 

Adel iſt Gottes Vogt über die Gemeinen, die Fürften find es 

über den Adel, der Klerus ift es über die Fürften. Im der 

Reaktion gegen die neuere, allerdings profane Auffaſſung treibt 

er alio die theofratiiche Auffaffung noch weiter als ſelbſt das 

Mittelalter, dab er nicht bloß die oberfte Autorität, ſondern aud) 



552 VI. Bud. Geſchichtliche Rechtsphiloſophie. 

den innern focialen Zuftand, die Trennung der beiden Stände, 

auf Gottes unantaltbare Einrichtung und Sanftion gründet. 

Die Unfehlbarkeit der Kirche aber tft es, durch welche dieſes 

Spitem einen Abſchluß und eine Möglichfeit jeines Gedanfens 

erhält. Denn die vielfache Lafterhaftigfeit, Ungerechtigkeit, Ver- 

blendung der gottverordneten Herrſcher ift Fein Einwand gegen 

dafjelbe, jo weit jolche fich nur auf einzelne Handlungen und 

auf Ungerechtigkeit gegen einzelne Menichen. bezieht, die deveinft 

Gott richten wird, jondern nur jo weit ald fie den ganzen 

fittlichen Zuftand der Menjchheit verderben fünnte. Dagegen 

ift num aber vorgebeugt durch die Hierarchie, in deren Schirm 

und Autorität die ganze Erhaltung und Fortbildung des fitt- 

(then (daher des ganzen höhern geiftigen) Elements der Menſch— 

heit verlegt wird, und die niemals irrt. Die Lehre von der 

Kirche ift darum auch die wichtigite Stelle in Maistre’s ganzer 

Anſchauung, und für die Ausbildung und den Fortgang diejer 

Lehre bezeichnet ex ein bedeutendes Moment. Während nemlich 

bis auf die franzöfiiche Revolution das Papalſyſtem und das 

Epiſkopolſyſtem im ſchärfſten Widerſpruch einander entgegen= 

itanden, it von Maistre — und zwar jo weit meine Forjchung 

reicht, zuerft von Maistre — eine höhere Vereinigung der: 

jelben gegeben worden, die gegenwärtig bei den ihrer Kirche 

treuen Katholifen den ausgebreitetiten Eingang gefunden hat*). 

Er lehrt nemlich mit dem Papalſyſtem die wahrhafte oberfte 

Gewalt des Papites, verwirft die Behauptung von einer höhern 

Autorität des ökumeniſchen Koncild über defjen Lehre und Perſon, 

ja ſpricht dem ökumeniſchen Koncil jelbft jede Bedeutung ab, 

wo ed ohne jein verordneted Haupt, den Papft, ift. Aber er 

erfennt dafür auch mit dem Epiſkopalſyſtem die Selbititändigfeit 

*) Maistre du Pape. 
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des Epiffopats an. Cr will, daß der Papft nicht über den 

Glauben enticheide ohne Zultimmung des Koncils (dev Papft 

nicht ohne die Biſchöfe, die Biſchöfe nicht ohne Papſt), ahnlich 

wie der König von England mit jeinem Parlament die Gefeße 

giebt, und es ericheinen danach auch die Biſchöfe als notwendige 

unzubejeitigende Mittelorgane des Papites, nicht, wie das Papal- 

ſyſtem lehrt, als bloße Gehülfen zum beliebigen Gebrauch oder 

Nichtgebrauch (die Lehre vom episcopus universalis). Maistre's 

Auffaſſung folgt, vielleiht mit noch beftimmterer Durchbildung, 

der berühmtefte katholiſche Kirchenrechtslehrer Deutichlands, 

Walter, fie ift die in der katholiſchen Bildung Deutichlands 

berrichende. Diejelbe theilt der heutige franzöſiſche Klerus, hierin 

von wejentlicdy anderer Stellung als der des alten Frankreich. 

Der unfatholiiche, ja in jeinem inneriten Grunde unchriftliche 

Geiſt des neuen Frankreichs drängte ihn an den Papſt. Die 

Kirche ift nach dieſer Auffaflung eine eingejchränfte Monarchie, 

der Papſt Souverän, aber mit notwendigen ihn ergänzenden 

Elementen, und gefteht man die Fatholiiche Vorausſetzung zu, 

daß die Kirche ein ſolch Außerliches ftaatähnliches Neich ſey, To 

it fie auch die allein richtige, die organtiche Auffaſſung. Dadurch 

it Friede und Einklang in die Kirche gebracht, und fie kann den 

feindlichen Mächten außen gerüftet entgegentreten. Dieje Lehre 

Maistre's über die Kirche iſt jo ſehr der Schlußitein feiner 

ganzen Auffaffung und es ift diefelbe — ſey es durch ihn, ſey 

es nur gleichzeitig aus denjelben Beweggründen — von ſolchem 

Einfluß auf dem öffentlichen Zuftand in Frankreich und Deutſch— 

land geworden, daß fte aud in einer Geichichte der Nechts- 

philoſophie nicht völlig unberührt bleiben durfte. — 

Burke ift der ohne allen Vergleich mächtigite und gedtegenfte 

Schriftiteller der Kontrerevolution, ja einer der hevvorragenpften 

unter den politiichen Schriftftellern aller Zeiten. Aus feiner 
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eignen Erfahrung als viel erprobter Staatsmann in dem Lande 

des regſten öffentlichen Yebend und der am veichiten ausgebildeten 

Einrichtungen hat er jeine Anfichten geichöpft. Seine politische 

Lehre ruht auf religiöfer Gefinnung, er tft begeiftert für gewiſſe 

Züge des Mittelalters, namentlich den ritterlichen Sinn der 

eignen Ehre und der Hingebung unter ein Höheres. Aber er 

fteljt überall auf dem Boden der wirflihen und gegenwärtigen 

Berhältniffe und erfennt ihre Bedingungen mit nüchternem Blick. 

Burke's Auffaſſung ift eine durchaus praftiiche. Philoſophiſche 

Begründung ift nicht jene Sache. So weit er ſich damit be- 

faßt, befitt ex feine andern Mittel und VBoritellungen als die 

geläufigen von Fonftituivenden Stantöverträgen u. dergl.; aber 

er befaßt fih auch wenig damit, ſondern im Gegentheil es ift 

das gerade einer einer oberiten Grundſätze, dat jene philiſophi— 

ihen Lehren, Sowohl die von Menſchen- und Volksrechten als 

die vom unbedingten Gehoriam gegen die Autorität, aus dem 

Staatöwejen fern bleiben, und allein das erfahrungsmäßige 

und unmittelbar nahe Bedürfniß der fontreten Zuftände be— 

ftimmen jolle. Das iſt fein Tadel, die lebendige Erfenntnik 

der politiihen Grundwahrheiten und ihre tiefere ethiſche Be— 

gründung find zwei verichiedene Aufgaben, zu deren Löſung 

jelten derjelbe Menſch berufen iſt. Dazu aber iſt Burfe’s Lehre 

jo rein Anschauung, fie iſt jo imeinanderichließend und dringt jo 

in den inneriten Kern der politischen Verhältniſſe, daß fie den— 

noch auch eine Ethik oder Philoſophie des Staats der That 

nach ift, für die ein Andrer nur das Wort auszufprechen hätte. 

Er bekämpft die franzöfiiche Nevolution vom Boden Acht 

englischer Bildung. Das ursprüngliche Anjehen der öffentlichen 

Gewalt, in der Monarchie des Königs, aber im verfaffungs- 

mäßiger Schranfe, — die hiftoriich gewordene und wohlgeglie- 

derte Verfaſſung aus mannigfachen Ständen, Körperichaften, 
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Autoritäten, bejonders die Bedeutung des großen Grundeigen- 

thums im derjelben — die Stetigfeit der bürgerlichen Einrich— 

tungen, dab die Freiheit ein Fideikommiß der Vorältern, nicht 

eine Errungenschaft von heute it — die Rechtmäßigkeit und 

Eriprieblichfeit der mannigfachiten Staatsformen je nach dem 

Bedürfniß und der befondern Gefchichte eines Staats — die 

„männliche Freiheit” die in b>ftimmten wohlabgegrängten Nechten 

beiteht, und danach vor Allem die Heiligkeit erworbener echte 

— dieje Gedanken, welche die englische Gejchichte und die eng- 

liſchen Imititutionen thatlächlich beherrichen, in metfterhafter 

Durhführung zum klaren wilfenichaftlihen Bewußtſeyn ge— 

bracht, das iſt dev Inhalt jeines unfterblichen Buches über die 

franzöfiiche Revolution *). Da ift nichts von Maistre's Ueber— 

ſpanntheit und mittelalterlicher Vhantafie. Er hält die monar— 

chiiche Form nicht für ein Gottesgebot, ſondern erfennt jede 

Form in ihrer Art anz er fteht im Adel nicht ein von Gott 

auserwähltes Gejchlecht, jondern nur eine politische, durch ihren 

großen Grumdbefiß bedeutungsvolle Klaſſe. Er weiß nichts 

von bloß paſſiver Hingebung unter die Autorität; jondern 

Freiheit und Recht des Untertanen, Selbittlhätigfeit dev Natton 

für ihre Zuftände find ihm jo natürlich und nothwendig als 

das Anjehen des Königthums. Ja er rechtfertigt ſogar die 

Empörung und Entthronung für Fälle außerordentlicher Noth, 

und verwirft fie nur, wo fie als Grundſatz und regelmäßige 

Funftion, wo fie als Ausfluß höherer Autorität des Volks 

über die Negierung auftritt. So wahr und gediegen die Prin- 

eipien find, die Burfe der damaligen Lehre Frankreichs gegen— 

überftellt, jo unzutreffend find vielfach feine Urtheile über die 

damaligen thatjächlichen Zuftände Frankreichs. Im der Ein: 

*) Burke reflexions on the revolution in France, 1790, 
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genommenheit gegen die Bewegung, deren innerites Motiv er 

als Verkehrtheit erkennt, nimmt er auch alle Webelftände, gegen 

welche fie gerichtet ift, in Schutz. Ohne Mangel ift aber auch 

jeine politiiche Theorte nicht. Er befämpft die Irrthümer der 

evolution und beleuchtet die unverrücbaren Fundamente des 

Staats, gegen welche fie gerichtet find. Aber er geht auch 

nicht ein auf die, wahren Ideen, die der Nevolution zu Grunde 

liegen, auf die nothwendige Erweiterung dev politiichen Lehre, 

die fie erfordern. Cr ſchützt die Güter, die der beftehende 

Zuftand bietet; aber er wehrt die Güter ab, die zu diejen 

hinzu errungen werden jollen. Die weltgeichichtliche Bedeutung 

der Nevolution, die Umwandlung des bürgerlichen Zultandes 

auf feinen alten Grundlagen lehnt er ab, er hält fie für reinen 

Irrthum und Frevel. Burfe ift jo der reinfte Vertreter des 

Konſervatismus. Das Crhalten, das die Aufgabe tft, erfüllt 

er vollfommen; aber in das Fortbilden, das aud die Aufgabe 

it, geht er nicht im gehörigen Maaße ein. Indeſſen würde 

dieſes irgendwie in lauterer Weile dargelegt ohne die irrthüm— 

lichen Prineipien, jo liegt in Burfe’s Lehre fein Grund es 

abzulehnen. Man kann ihm daher, was die Theorie anlangt, 

nur Mangel nicht aber Irrthum vorwerfen. 

Es iſt gegen Burke häufig und noch in der neneften Zeit 

die Beihuldigung erhoben worden, daß er früher diejelben 

Grundiäße des Liberalismus und der Demofratie mit Begei— 

fterung vertreten habe, die er nachher mit ſolcher Entrüftung 

befimpfe. Das will man in feiner Oppofition während der 

eriten Megierungsperiode Georgs IH. und insbejondere jeiner 

damaligen Schrift: „Gedanfen über die Uriache der gegen- 

wärtigen Unzufriedenheit *)" finden. In der That aber giebt 

*) Burke thoughts on the cause of the present discontents, 1770 
(Works 11. 215). 
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ed wenige Staatsmänner, die ihrer innerften politiichen An— 

ſchauung von Anfang bis zu Ende jo treu geblieben find wie 

Burke, wenn er gleich unter den beiden in England beitehenden 

Parteien beim Eintritte der ungeahnten weltgeichichtlichen Kata= 

ſtrophe wechſelte; und die Beichuldigung der Abtrünnigfeit be- 

ruht auf einer Berfennung der Frage, um die es fich zu den 

verjchiedenen Zeiten handelte, und inöbejondere des Sinnes, 

mit weldem Burfe fie auffaßte. Die Oppofition, mit der er 

jeine politiiche Laufbahn begann und die in jener Schrift fich 

ausipricht, tft gerichtet gegen die Intention des Königs, wie er 

es auffaßte, und wie es unter Lord Bute allerdings den An— 

ihein hatte, eine Hofregierung und eine Macht Füniglicher 

Willkür in England aufzurichten mit Zeritörung deſſen, was 

ih als verfaffungsmäßiges Herkommen und Sitte feſtgeſetzt 

hatte. Es it dieles verfalfungsmähige Herfommen, das Burfe 

vertritt. Er widerjeßt Jich der Trennung von Hof und Re— 

gierung (court und administration), daß die unverantwortliche 

Umgebung des Königs wirklich vegiere, die verantwortlichen 

Minifter nur deren willenlofe Inftrumente jeyen. Er widerjeßt 

fich der Korruption der Wahlen, durch welche der König ftatt 

des Volks die Parlamentsitellen vergiebt, und jo die Hofpartet 

fie einnimmt. Er preift dagegen die herfümmliche Weiſe, daß 

der König jeine Miniſter aus den Führern der beiden Parteien 

nehme, welche die Verbindungen der mächtigiten Familien im 

Yande bilden, jo dab dadurd die Negierung fich auf das Ver: 

trauen der Nation jtüßt, und zwar in deren ſtufenmäßig auf 

den großen Grundbeſitz gebauten Gliederung. Das alles iſt 

nichts Andres als eine Vertheidigung der beitehenden, hiftori= 

ihen, wohlgegliederten Berfaffung Englands, der „beitimmten 

echte“ des engliichen Volks, ſohin der „männlichen Freiheit”, 

alfo Lediglich defjen, zu dem er fich gerade jo in der fpätern 
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Periode befennt. Da iſt von feiner erit neu einzuführenden 

Freiheit, feiner Erniedrigung des Föniglichen Anſehens unter 

das Volk, feiner Auflöfung der engliſchen Nation in eine gleich- 

heitlihe Demofratie die Nede. Eben jo loyal d. i. der eng— 

liſchen konſtitutionellen Sitte entiprechend find die Mittel, die 

Burke für den Schuß dieſes Beitehenden gegen die unternom- 

mene Neuerung vorichlägt: Ablehnung der Stellen von Seite 

aller Ehrenhaften, Verſagung der Vota im Parlamente jo 

lange die Minifter nicht ihre Selbftitändigfeit vom Hofe vin— 

dieiren, Beurkundung der Volksgeſinnung in den Meetings. 

Dagegen lehnt er auf das entichtedenfte ab alle Beltrebungen 

die Konftitution zu Ändern, um dadurch eine größere Macht 

über den König zu erlangen und auf diefem Mege die Hof- 

rvegierung zu ſtürzen: die Anträge auf häufigere Parlaments- 

wahlen, auf Ausſchließung der Beamten vom Parlamente, und 

was dem ahnlich ift. Die Verfaſſung ſey jo Funftreich, jo in 

ſich verichränft, dab man in feiner Weiſe etwas ändern dürfe, 

und man müſſe überhaupt nicht nad) Spekulation und abftraften 

Prineipien verfahren, jondern nur nad dem, was die Erfah- 

rung an die Hand gebe. So zeigt ſich Burke in diefer feiner 

angeblich liberalen Periode ſchon völlig als derjelbe fonjerva- 

tive Staatsmann und alö derjelbe Feind aller abitraften Prin- 

cipien, wie in der |pätern. Cr hätte diefe Gedanken über die 

gegenwärtigen Urjachen der Unzufriedenheit und die Betrad)- 

tungen über die Nevolution gleichzeitig herausgeben fünnen, 

wenn damals noch die Hofparter beftanden hätte, und wäre in 

feinem grundfäglichen Widerfpruch mit fich gewejen. Nicht min— 

der befannte er dieje konſervative Gelinnung bei jeiner Wahl 

zum Parlamentögliede durch die Stadt Briftol (1774). Auch 

hier erklärte er, dab die Majchine einer freien Staatsverfaffung 

fein einfaches Räderwerk, jondern eben jo verflochten und zart 
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als wohlthätig und Foftbar jey, und dat namentlich die wahren 

geſetzmäßigen Nechte des Souveräns den Schlußftein des edlen 

und feiten Gewölbes derjelben bilden. Auch jeine Neden zu 

Gunften der Amerifaner find in demjelben Geiite*). Gegen 

die Beſteuerung der Kolonien von Seite ded Mutteritaats 

beruft er fi) auf das beitimmte echt und Herfommen, es ſey 

jolche nie Sitte geweſen, und es jey gegen engliiches Staats- 

vecht, Steuern aufzulegen mit Verſagung alles Bewilligungs- 

vecht3, und beruft er ſich vor Allem auf die Wirkung, daß e8 

ein unerträglicher Zuftand für die Amerikaner werde, zu gleicher 

Zeit Handelsbeichränfungen und Steuern unterworfen zu wer— 

den, und auf die Nothwendigfeit verföhnender Maahregeln. 

Dagegen lehnt er ab alle theoretiiche Prineipienfragen (meta- 

physical distinetions) über die Unbejchränftheit der oberften 

Gewalt jowohl als über die Freiheit, als welche nur in den 

Sculen ohne Nachtheil disfutirt werden fünnen. Es iſt eine 

Vorausſetzung politiicher Beichränftheit, daß wer nicht die 

Grundiäße des Liberalismus annehme, feinen Sinn für Preis 

heit und Necht, für wohlbefeftigte Berfalfung, für Ordnung im 

Stantshaushalt haben fünne, und dieſe Vorausſetzung läht fie 

in jedem tiefern harmoniſchen politischen Charakter, der nad) 

Umftänden bald der revolutionären Bewegung, der Demokratie, 

der Nivellivung, und bald der Unterdrückung wohlbegründeter 

Volksrechte und Volksintereſſen durch die Gewalt entgegen- 

tritt, nur Widerſpruch erbliden. Ein Wechjel ift in Burfe’s 

politiiher Stellung unläugbar eingetreten, aber er liegt auf 

einem ganz andern Gebiet als dem der oberiten Principien. 

Es iſt feine Parteinahme für das ariftofratiiche Element der 

engliichen Verfaffung gegen das fünigliche, für die Macht der 

*) Nede am 19. April 1774: „on American taxation.“ 
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Whigs, welche er nachher aufgab. Der damilige Whiggis- 

mus Englands war an fich nicht Piberalismus, er war es am 

wenigiten in der Auffaſſung Burfe’s. Er beftand lediglich 

darin, daß die hervorragenden Familien, welche die Revolution 

unter Carl I. und Safob I. gemacht hatten, die Herren - der 

Negierung waren, und das war eben der vorgefundene Zu— 

Stand der Staatsfitte und der Machtverhältnilfe. Hievon fam 

Burke zurück durch die Revolution, da er die Nothwendigfeit 

ſelbſtſtändiger königlicher Macht erfannte, und an jeinen bis— 

berigen ariltofratiichen Freunden die revolutionäre Sympathie 

hervortrat. Er berichtigte alſo ſpäter allerdings einen Irr— 

thbum, in dem er früher befangen war; aber diejer Irrthum 

beftand nicht in irgend einer Anhänglichfeit an die Grundſätze 

der Revolution oder des Liberaliömus. Seine Aendernng der 

Parteiftellung war fein Wechſel des Syſtems und der politi= 

Ihen Grundanjchauung, war fein Widerſpruch. 

Die Lehre Hallers*, bat zu ihrem Hauptinhalt im 

Geifte älterer deuticher Territorialverfaffung den privatredht- 

lihen Gharafter der füritlihen Gewalt. Er judt 

diefen aber in wilfenjchaftlicher Weiſe zu begründen. Er er- 

fennt die Theorie, wie fte von Grotius an fi) ausgebildet, als 

die Urjache der Revolution und unternimmt es eine gleic) 

grundjäßliche und ſyſtematiſch durchgebildete Theorie ihr ent- 

gegenzujeßen. Er ift darum der Rationaliſt unter den fontre= 

revolutionären Schriftitellern, er verfolgt nicht wie die Andern 

lebendige und mannigfache Anſchauungen, jondern führt gleic) 

dem Naturrecht ein oberjtes Princip mit logischer Folgerichtig- 

feit durch alle Verhältniſſe durch. 

Dieſes Prineip gliedert fih in zwei Sätzen. Bor allem 

*) Haller Neftauration der Staatswiſſenſchaften. 
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jet er der herrichenden Lehre entgegen, daß die Staaten nicht 

durch Reflexion, d. t. durch die Vernunft gegenüber dem Natur: 

jtande, jondern daß fie eben durch die Natur jelbft entitehen. 

Es jey das Naturgejeß, daß der Stärfere herriche, der 

Schwächere gehorche. Meberlegenheit auf der einen Seite und 

Bedürftigfeit auf der andern gründe alle menfchlichen Verhält- 

niffe, jo das Verhältni von Mann und Weib, von Water 

und Kind, von Lehrer und Schüler, von Arzt und Kranken, jo 

aud) das Verhältniß von Herriher und Untertban. Auf diefem 

natürlichen Grunte beruhe alle Staatsgewalt, nicht auf dem 

fünftlichen eines Staatövertrags. Die ift der erite Satz in 

Hallers rechtsphilofophiicher Grundlegung des Staats. Mit 

ihm reichte man freilich nicht weit. Denn beruht das Anſehen 

des Herrſchers bloß auf feiner Stärfe und Ueberlegenheit, fo 

müßte e8 auc aufhören, wie er nicht mehr der Stärfere ift. 

Mit der Bolljährigfeit des Kindes endigt die Gewalt des Va— 

terö, mit der Neife des Schülers das Anſehen des Lehrers, 

mit der Genejung des Kranfen die Leitung des Arztes. So 

denn auch mit der Stärfe des Volks die Gewalt des Königs. 

Es wäre damit jede Ujurpation gerechtfertigt, Telbit die des 

franzöfiichen Volks; denn wäre es nicht das Stärfere gewelen, 

jo hätte es jeinen König wahrlich nicht entthront. Aber Haller 

fügt fogleih noch einen zweiten Sab hinzu, den eigentlichen 

Stern jeiner Lehre: Die Herrichaft, die jemand alfo durch jeine 

Stärfe oder ſonſtige Ueberlegenheit erlangt hat, befit er num 

als ſein Necht, zu jeinem Zwede, und fie darf deßhalb ihm 

und jeinen Erben fortan von feinem Andern mehr entriffen 

werden. Sie tft ein Privatrecht, wie irgend ein anderes 

Privatrecht, und nur aus diefem Grunde unverleglich, eben jo 

wie Eigenthum, das man durch die Deeupation mittelft eines 

natürlichen Vortheils, einer zufälligen Meberlegenheit erwirbt, 
I. 36 
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das aber, alfo erworben, von nun an von feinem Andern ge- 

nommen werden darf, wenn gleich gegenwärtig diefer Andere 

fich in dem Vortheil der phyſiſchen Ueberlegenheit befünde. 

Entthronung des Königs ift Danach eben jo jehr und aus dem— 

jelben Grunde unftatthaft und verbrecheriich wie Raub. So 

erklärt Haller alle öffentliche Gewalt im Staate für Privat: 

recht des Herrſchenden, das durch ihm felbit, feine natürliche 

Stärfe, nicht durd göttliche Einſetzung entitand, das für ihn 

jelbft zu feinem Zwede, nicht um einer höhern Drdnung zu 

dienen, da tft. Damit glaubt er die Unverletlichkeit und Hei— 

ligkeit der Obrigfeit wieder hergeftellt zu haben, und er bildet 

fich ein, das Naturrecht und die Nevolution hätten bloß darin 

gefehlt, dak fie den Staat und alles Neyiment in ihm als 

etwas Deffentliches betrachten. 

Sein ganzes Syſtem ift nun nichts Andres ald die Ans 

wendung diejes einen Satzes von der privatrechtlichen Natur 

der Herischergewalt, und es ift jede Behauptung Hallers leicht 

zu begreifen; denn es ift im Grunde nur ein und diejelbe. 

Die Staaten find Herrichaften jo wie andere Herrichaften, 

3. B. die Familien- oder die dienftherrliche Gewalt, nur daß 

fie unabhängige (fouveräne) Herrichaften find, nicht wie die 

Gewalt des Hausvaters wieder eine höhere über ſich haben. 

Die, und nicht etwa der ganz verichiedene Beruf der Staats: 

gewalt und der häuslichen, iſt das unterjcheidende Kennzeichen 

zwilchen ihnen. Der Fürft erlangt die Herrichaft durch Privat: 

erwerbtitel, urſprünglich wie ausgeführt durch die natürliche 

Ueberlegenheit (der Occupation ähnlich), nachher durch die ge— 

wöhnlichen Titel: Erbgang, Kauf, Taujch, Schenkung, Heirath. 

Er befißt fie aber für feine perfönlichen Zwecke und zu feinem 

beliebigen Gebrauch, wie jedes andere Necht. Alle jogenannten 

Angelegenheiten ded Staats find darum nur Privatinche des 
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Fürften, das Territortum tt fein Land, er darf es vertheilen, 

verichenfen, verkaufen, durd Teftament darüber verfügen. Die 

Beamten find jeine Diener, nicht anderer Art als Hof- oder 

fürftlihe Privatdiener, bloß ihm und jeiner Dienftinftruftion 

verpflichtet wie jeder Diener feinem Herrn, nicht den Geſetzen 

des Landes; die Steuern find jeine Einfünfte, der Krieg it 

jeine Fehde, die Regierung des Landes iſt fein Necht und nicht 

auch jeine Pflicht. Er braucht feine Gewalt nicht für öffent- 

liche Zwecke zu gebrauchen, ja er braucht fie, wenn er nicht 

will, gar nicht zu gebrauchen. Er fann e8 z. DB. wenn er will 

unterlaffen, feinen Untertbanen Nechtöpflege zu gewähren. Nur 

moraliich tft er hiezu verbunden, aber nicht rechtlich. 

Damit it jedoch Haller weit entfernt, eine unbegrängte 

Gewalt des Fürſten zu lehren. Er erkennt nicht minder die 

Untertbanenrecdhte an, als das Necht des Fürften, im Gegen: 

theil er verwirft fogar jede Belaftung der natürlichen Unter- 

thanenrechte, d. i. ihrer perlönlichen Freiheit und ihres Ver— 

mögens, durd die fürftliche Gewalt, gerade weil er Diejer 

feinen öffentlichen Zweck zugefteht. Die Unterthanen find nad) 

ihm micht verpflichtet (direkte) Steuern zu bezahlen, die fie 

nicht freiwillig übernehmen, fie find nicht verpflichtet im Kriege 

(dev Fehde) des Fürften zu dienen, Militärkonjkription iſt ab— 

ſolut unftatthaft. Und es find dieſe Untertbanenrechte völlig 

gleicher Art und gleichen Ranges mit dem Nechte des Fürften, 

da auch diefes nur Privatrecht tft. Daher haben die Unter: 

thanen, wenn der Fürft ihr Necht verlegt, die Befugniß nicht 

bloß zur Auswanderung, jondern auch zum bewaffneten Wider- 

ftand, wie jedes Privatrecht gegen Privatangriff durch Selbit- 

vertheidigung geichüßt werden darf. Ja dieje Gleichartigkeit 

des fürftlichen Nechts und der Unterthanenrechte führt ihn 

überbieß zu der SKonjequenz, daß den Unterthanen alle die 

30 



564 VI. Bud. Geſchichtliche Rechtsphiloſophie. 

Handlungen zuftehen müffen, nur in geringerem Grade, welche 

die Funktion der Staatöverwaltung bilden. Er räumt ihnen 
deßhalb dad Necht zum Krieg oder zur Fehde für ihre Perfon 

eben fo ein wie dem Fürften und hält es für eine jchreiende 

Ungerechtigfeit (ein Nejultat der gottlofen neuern Richtung), 

daß man Privatfehde und Duell verbietet. Das alles ift je- 

doch immer nur eine Außere Begränzung der fürltlichen Ge— 

walt, nicht eine innere Ermäßigung und Drdnung ihres Ge— 

brauchs. Es tft eine Gränge für das Gebiet der Staatögewalt, 

nicht eine Gränze für den firftlichen Willen in diefem Gebiete. 

Der Fürft ift bier bejchränft durch die Nechte der Unterthanen 

gerade fo wie der Eigenthümer durch die Nechte des Servitut- 

inhabers und Pfandgläubigersd. Aber für die Ausübung der 

fürftlichen Gewalt felbit, d. ti. für die Verjorgung deſſen, was 

Haller als Gegenftand gemeinsamer Beherrichung anerfennt, 

al8 z. B. bürgerliche und peinlihe Gejeßgebung, Verwendung 

der Regal-Revenüen, Polizeiverwaltung u. ſ. w., ilt feine 

Schranke derjelben durch die Untertbanen und Stände und 

feine verfaffungsmäßige Norm, die fie bände und beſtimmte, 

zuläffig. Jeder, Fürft und Unterthan, bat jeine Sache rein 

für fih. Jener kann für feine Gewalt nicht beichränft, an 

eine Norm oder an eine Zuftimmung und Mitwirkung gebun— 

den, dieſer in jeinen Rechten nicht belaftet werden. Hierin be- 

jteht der Auberite und alles durchdringende Gegenjat der Lehre 

Haller zu der gegenwärtigen Würdigung des Staates und 

der wirklichen Einrichtung der jeßigen Staaten. 

Schon der erſte Sat Hallers, daß die Staatögewalt bloß 

auf dem Naturgejeß des Stärferen beruhe, ift einfeitig und in= 

jofern umrichtig. Sie beruht in ihrem Urſprung wie in 

ihrer Fortdauer eben jo jehr auf fittlihem Bewußtieyn, auf 

Pfliht und Gehorfam, als auf Außerer natürlicher Ueber— 
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fegenheit. Durch lettere allein fann wohl Gewalt über Efla- 

ven, aber nicht über Unterthanen entitehen. Das Bewußtſeyn 

der fittlichen Nothwendigfeit des bürgerlichen Verbandes und 

jeiner Zwecde, dad Bewußtſeyn der beftimmten Obrigfeit unter- 

than zu jeyn aus beitimmten Vorgängen, jey es Abftammung 

vom Gritgebornen, Wahl der Mehrheit, oder wirkliche Befie- 

gung, mithin das Moment der Bernunft, d. i. der Sitte, ift 

ein gleich wejentlihes Moment in Entſtehung der Staaten. 

Der zweite Satz Hallers aber, dab die Stantögewalt ein 

bioßes Privatrecht jey, iſt vollig falſch. Er überfieht bei 

demjelben, ganz jo wie das Naturrecht das er befämpft, die 

höhere Drdnung und die innewohnende Beitimmung der Le- 

bensverhältniffe und Einrichtungen. Dadurch ericheinen denn 

alle Herrichaften und alle rechtlichen Bande ald völlig gleich 

artig, es löſt fih der ganze gefellige Zuftand auf in eine 

Maſſe vereinzelter nebeneinanderftehender Nechte ohne organi— 

iches einheitliches Band und innere Durhdrungenheit. Bor 

Allem aber ift dadurch die Staatögewalt und die fürftliche 

Stellung entheiligt; denn die Heiligkeit der Obrigfeit gründet 

fih bloß auf ihren höhern ethiichen Beruf, und fie muß darıım 

aufhören, jo wie die Obrigkeit die Gewalt nicht für diejen 

Beruf, fontern nur zu ihrer eignen Befriedigung und Nuten 

hat. Gerade die göttlihe Weihe und Ermächtigung der Throne, 

die Haller gegen die Nevolution ſchützen möchte, ift nad) feiner 

Lehre unmöglich. 

Den Anſtoß zu dem allen gab ihm die naturrechtliche 

Lehre von der übertragenen Gewalt. Aus ihr jah er die wirk— 

liche Nüdforderung derjelben durch das franzöſiſche Volk, das 

Gericht über den König umd die ganze Neihe von Gräueln 

hervorgehen. Diele Lehre ſcheint ihm nun eine unabweisbare 

Folge, wenn man die Staatsgewalt als etwas Deffentliches 
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betrachtet; denn dann beſtehe ſie eben nur für das Volk und 

durch das Volk und ſey vom Willen des Volks abhängig. 

Daher ſieht er kein anderes Mittel der Revolution wiſſen— 

ſchaftlich entgegenzutreten als das, dieſen öffentlichen Eharakter 

der Staatsgewalt zu läugnen, das iſt in ſeinem Sinne dieſelbe 

nicht als ein Recht des Volks und für das Volk, ſondern als 

ein Recht des Herrſchers und für den Herrſcher ſelbſt zu be— 

trachten. Aber dabei ſetzt er mit der Revolution einen völlig 

irrigen Begriff des Deffentlichen voraus, Denn öffentlich iſt 

in Wahrheit nicht das, was für das Volk und vollends was 

durch das Volk und nach jenem Willen beiteht, jondern das 

was zum Zweck einer höhern Drdnung und fraft eigner in— 

never Nothwendigfeit über dem Volke nicht minder als über 

dem Fürften beitebt. Nicht minder iſt es eine Beichränftheit 

der Begriffe, dab er ein ſelbſtſtändiges und unantaltbares Recht 

des Herrſchers ſich nicht denfen kann außer als ein privates 

zu jeiner Befriedigung vorhandenes. Es giebt alſo ein Drittes 

über dem Irrthum der Nevolution und über dem Irrthum 

Hallers, und das iſt gerade der öffentlihe Charakter der 

Staatögewalt im feinem wahren Verſtändniſſe. Er ſchließt 

nicht Die uriprüngliche Zuſtändigkeit und die Unentziehbarfeit 

des füniglichen Rechts aus, ſondern nur deifen willfürlichen 

Gebrauch. 

Das Vorbild ſeiner Lehre nahm Haller aus dem Zuſtande 

des Mittelalters, ganz beſonders in den deutſchen Territorien. 

Da finden ſich genau die Züge, die er als die geſunden und 

die vollendeten anpreiſt: willkürliche Theilung und Veräuße— 

rung des Landes, patrimoniale Regierung, bloße fürſtliche 

Diener, fürſtliche Fehden, fürſtliche Revenüen, und dagegen 

keine Militärkonſkription, keine Beſteuerungsgewalt, endlich 

Fehderecht der Privaten und der bewaffnete Widerſtand gegen 
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den Landesherın. Allein die deutichen Territorien waren nicht 

Staaten im vollen Sinne, fie waren nur Provinzen, urſprüng— 

(ich gewiſſermaaßen nur Grundherrſchaften des deutjchen Stan- 

tes, und jelbjt in ihnen war dev privatrechtliche Charakter 

nicht jo grell und allein beftimmend als er in Hallers Lehre 

ſich Ddarftellt, nach der jelbft die Handhabung der Juſtiz ein 

fürftliches Privatreht von beliebigem Gebrauch ift, es gab 

immerdar aud öffentliche Nothwendigfeiten für den Landes- 

herren. Ueberdieß iſt es der Trieb der gejchichtlichen Fort 

bildung im den deutjchen Zerritorien und in allen Staaten 

Europa’s von der frühelten Zeit her, dieſen privatrechtlichen 

Charakter zu überwinden, und die Kirche insbejondere, die 

Dertreterin höherer Beherrichung, juchte dort ſchon überall die 

Aeußerungen defjelben zu mildern und ganz zu verbannen. 

Gerade aber dieſe Schattenjeite des Mittelalters, die es felbit 

als jolche erfannte, bildet Haller zur ſcharfen ausichließlichen 

Theorie aus. Seine Anficht ift darum im Ganzen nichts An— 

dres als die Karikatur ded Mittelalters. 

Mit Unrecht wirft man Haller vor, daß er fürftlichen 

Abjolutismus wolle oder lehre. Seine Lehre it an und für 

ſich jo wenig abſolutiſtiſch, dab die Fürften, wenn fie völlig 

ausgeführt würde, fie nur als eine Schwächung ihrer Negenten- 

gewalt empfinden fönnten. ber dem Erfolge nad) führt jeine 

Lehre allerdings zum Abjolutismus, indem die Freiheit der 

Untertbanen und die Garantie ihrer Nechte, welche er ein— 

räumt, ja in übertriebenem Maaße einräumt, jetzt thatjächlich 

nicht mehr möglich ift, wie z. B. die Freiheit von Steuern 

und Konffription, umd dagegen diejenige, die in der neuern 

Staatenbildung möglich und geboten ift, die Betheiligung an 

der Verſorgung des öffentlichen Zultandes, von ihm ausges 

ſchloſſen wird. 
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ft demnach Hallerd Lehre nach ihrer ethijch = politijchen 

Seite völlig unhaltbar, jo bat fie doch das große Verdienſt, 

die Naturfeite von Necht und Staat zum deutlichen Bewußt- 

jeyn gebracht und mit Erfolg gepflegt zu haben *). Ueber die 

natürlichen Urfachen und Wirkungen und Bedingungen ſowohl 

fin die oberfte Staatögewalt ald für die innere ſociale Struf: 

tur des Gemeinweſens (Grundherrichaften, Korporationen) giebt 

Haller reichliche und treffende Beobachtungen, die an fich ſo— 

wohl als gegenüber dev abftraften Auffaffungsweije, an der wir 

zu diejer Zeit leiden, fruchtbar gemacht werden fünnen, wenn 

man fie löſt von jenem faljchen Gelichtspunft der Privatrecht 

lichen Herrichergewalt, auf welchen fie in Hallers Syſtem 

durchgängig bezogen find. Aber noch mehr als das. Der 

Gedanke jelbit, daß die natürlichen Machtverhältniffe auch nad) 

höherer fittlicher Dronung eine Grundlage der politischen 

Berbhältniffe, alfo der fittlichen Gehorſamsverhältniſſe bilden, 

it durch Haller zum Bewußtſeyn gebracht worden, wenn aud) 

unter jener Webertreibung, daß er fie jelbit für den Nechtsgrumd 

und die ausjchliehlihe Bedeutung und Richtſchnur derielben 

ausgiebt. 

Unter den deutſchen Schriftſtellern der Kontrerevolution 

verdient noch Adam Müller beſonders genannt zu werden. 

Adam Müller hat mehr die deutſche philoſophiſche Bildung 

und ſucht darum die Revolution vom philoſophiſchen Stand— 

punkt zu widerlegen. Er findet ihren Grund in der Ab— 

ſtraktion vom Staat, wodurch die einzelnen Menſchen ſich 

außer ihm ſtellen. Die Unhaltbarkeit dieſes Ausgangspunk— 

tes, den er dem einſt von dem griechiſchen Mathematiker ge— 

*) Bgl. Leo Skizzen zu einer Naturlehre des Staats. 
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forderten Fled außer der Erde (öds wor nod orö) vergleicht, 

führt er trefflih durch. So aud befämpft er die Unbeweg- 

lichfeit dev logiſchen Begriffe, auf welche das Naturrecht ges 

baut iſt, und fett ihr das Leben, die Bewegung, die nie ftilfe 

ftehen, entgegen. — Was jeine eigne philoſophiſche Behand— 

lung betrifft, jo it fie feineswegs von Werth, es find einige 

Schelling'ſche Begriffe aus der erften Stufe dieſes Sy— 

ftems, mit denen er überall umgeht. Dieß iſt auch) gar nicht 

jeine eigentliche Yeiltung. Sundern ihn erfüllen zwei Grund: 

gedanken: Die -göttlihe Verleihung in allen menschlichen 

Rechten und Zuftänden, und die organiihe Mechjelbedingung 

jowohl der verichtedenen Sphären des Lebens (3. B. des 

Nechts und des Wohlitandes) ald der Menschen (dev Herr: 

ichenden und Gehorchenden) in ihnen. Daher unter anderem 

ichreibt fich jeine bejondere Vorliebe für das Lehnweſen. — 

Diele lebendigen Züge find die tief durchbringenden und un— 

tericheiden ihn vortbeilhaft von Haller. Allein aus diefen 

wahren und anerfennenswerthen Grundgedanfen bildet Müller 

feine Welt. Er fiebt fie nur in der Vergangenheit des Mittel- 

alters, das er wiederzubringen jelbjt nicht im Sinne hat. Er 

bat feine Anſchauung von ihnen, wie fie in einer andern, Der 

neuen Zeit angemefjenen Geſtalt wiedergeboren werden fünnten. 

Seine „Elemente der Staatöfunft" find darum eine tief- 

begründete Polemik gegen die neuere Lehre, fie find eine der 

edelften Apologien des Mittelalters; aber fie find fein Bud, 

um jebt einen Staat einzurichten und zu regieren. Ein poſi— 

tives Verdienſt hat Müller minder um die Politik ald un die 

Nationalöfonomie. Auf diefem Gebiete hat er der herrichenden 

Lehre nicht bloß Widerlegung, jondern wahre und ergiebige 

Prineipien entgegengeleßt, die aber ihrer Verarbeitung noch) 

entgegenjehen. 
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Der gemeinſame Fehler der Fontrerevolntionären Schrift: 

itellev ift e8, dab fie in der revolutionären Nichtung jelbit 

durchaus fein wahres Motiv anerfennen, fie müffen deßhalb 

nothiwendig den voransgegangenen Zuftand als einen völlig 

genügenden annehmen, der aber in Wahrheit nicht der genü— 

gende ſeyn kann, weil in diefem Falle feine Nevolution erfolgt 

wäre. Am ftärkiten tritt dieſer Fehler bei Haller hervor, weil 

er gerade das wahrite Motiv der Revolution, die Staats— 

gewalt aus dem patrimontalen Charakter zum öffentlichen, 

Itaatlichen zu erheben, bekämpft. 

Zweiter Abfchnitt. 

Die geibichtlihe Juriſtenſchule. 

Die gefhichtlihe Erfennmiß überhaupt als Vorzug unferer Zeit. — Grundgedanke der 

gefhichtlichen Juriſtenſchule. — Aeußerung beffelben in Beziehung auf wiſſen— 

ſchaftliche Lehandlung des pofitiven Nechts — in Beziehung auf Geſetzgebung — 
in Beziehung auf Philofopbie des Rechts und Politik, 

Eine Auszeichnung unferer Zeit im ihrer ganzen Bildung 

iſt — die geihichtlihe Erfenntniß Sie bat eine An— 

ihauung von der Kigenthümlichfeit vergangener Zeiten im 

ihrem ſcharfen Unterjchtede von der Gegenwart. Die verichies 

denen Zeitalter, ja im Dielen wieder die verschiedenen Völker 

haben jedes eine eigenthümliche Würdigung ſeiner Lebens: 

verhältniffe, ein eigenthümliches Urbild und Ziel jeiner Lebens— 

thätigfeit. Hierin beſteht ſeine fittlich intellektuelle Beitimmt- 

heit, möge man das Denfart, Geiſt, Individualität oder mit 

dem Kunftausdrud Hegel und Schleiermachers das „Bewußt— 
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ſeyn“) eined Zeitalter und Volks nennen. Aus ihr geben 

Sprache, Wiffenichaft, Kunft, Sitte, Recht in ihrem bejtimmten 

Charakter hervor mit innerer Nothwendigfeit und in Wechiel- 

bedingung, als Eine große untheilbare Dffenbarung feines 

innern Lebens. Auszeichloffen it damit die ſonſt übliche 

Mebertragung jeßiger Verhältniſſe und fittlicher Vorftellungen 

für Beleuchtung früherer Epochen, ausgefchloffen die Erklärung 

der großen nationalen Erzeugniffe aus Ueberlegung und Ab— 

licht, alſo furz die pragmatiihe Auffaffung, wie fie oben 

(Buch IV. Abſchnitt III.) geſchildert wurde. Unſere Zeit be— 

fit aber nicht minder eine Anſchauung des Zuſammenhangs 

allev Zeiten. Es geht eine Weberlieferung und eine Fort- 

bildung der Zuftände und der Begriffe vom Anfang des 

Menichengeichlechts durch jeine ganze Geichichte durch. Die 

Gegenwart iſt nur ein Moment in vieler ununterbrochenen 

Strömung, fie tft darum überall von der Vergangenheit be= 

ſtimmt, fie kann fich nicht lostrennen und neu beginnen weder 

in den Einrichtungen noch im Denken, und fie wird nicht 

wahrhaft veritanden außer im ihrer Genefis aus dem Ver— 

gangenen. Das it die geichichtliche Erkenntniß und Anficht, 

deren wir uns ald des größten Vorzugs umnjerer Bildung 

vor der aller früheren Gejchlechter rühmen fünnen. Die 

Aeußerung bderjelben im Gebiete der Nechtswiffenichaft ift die 

hiſtoriſche Juriſtenſchule, wie fie nah Hugo's Anbah— 

nung von Savigny und Niebuhr gegründet wurde, und 

durh Eihhorn auch auf das germantjche Necht ihre Behand- 

lung ausdehnte**). 

*) In diefem Simme fpricht namentlich Hegel von einem „griechiſchen, 
römischen, germanischen Bewußtieyn“. 

**) Außer Savigny’s Schrift „über den Beruf unferer Zeit zu Ge- 
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Das Weſen der geſchichtlichen Juriſtenſchule iſt eine An— 

ſicht von der Entſtehung des Rechts: Das Recht iſt 

eine Seite im geſammten Leben eines Volks, untrennbar ver— 

bunden mit den andern Seiten und Thätigkeiten deſſelben, als 

Sprache, Sitte, Kunſt. Es entſteht daher urſprünglich gleich— 

wie dieſe nicht aus Wahl und Ueberlegung, ſondern durch 

einen innewohnenden Sinn und Trieb, durch ein Bewußtſeyn 

der Nothwendigkeit, das ſich in der Beobachtung kund giebt, 

und meiſtens durch ſymboliſche Handlungen fixirt. Später 

bei größerer Verwickelung des Rechtsverkehrs ſondert ſich der 

Stand der Rechtsgelehrten, der jene unmittelbar aus dem 

nationalen Bewußtſeyn hervorgegangenen Grundſatzungen des 

Rechts zur detaillirten Anwendung wiſſenſchaftlich verarbeitet. 

Es bildet ſich ſo ein „techniſches Element“ auf der Grund— 

lage des „nationalen“. Endlich tritt auch die Geſetzgebung 

hinzu, um einzelne Rechtsverhältniſſe, für die es Bedürfniß 

iſt, zu ordnen, nicht aber um den geſammten Rechtszuſtand 

neu zu bilden. Juriſtenſtand und Geſetzgeber ſind aber ſelbſt 

nur Organ des Volksbewußtſeyns, ſie geben nur ſeinen Er— 

zeugniſſen die Durchbildung oder ſeinem allgemeinen Entwicke— 

lungsſtreben die beſtimmte (präciſirte) Geſtalt. Indem das 

Recht alſo Ausfluß des Volksbewußtſeyns iſt, ſey es un— 

mittelbar, ſey es mittelſt des Juriſtenſtandes und Geſetz— 

gebers, iſt es gleich den äußern Zuſtänden und der Lebens— 

würdigung des Volks in einer unausgeſetzten Fortbildung 

begriffen, es kann nicht abbrechen von der Vergangenheit, 

nicht abſchließen gegen die Zukunft. Dieß iſt der Hergang 

ſetzgebung und Rechtswiſſenſchaft“, in welcher die geſchichtliche Anſicht des 
Rechts ihre koncentrirte Darſtellung hat, läßt ſich nur überhaupt auf die 
Werke der oben angeführten Schriftſteller verweiſen. 
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unter allen Völkern, es ift die naturgemäße Entftehungswetfe 

des Rechts, und von ihr ſoll man fi (das ift unzweifelhaft 

das letzte Nejultat der Schrift „über den Beruf”) aud in 

Zeiten freier Neflerion, wo die Verſuchung dazu fich bietet, 

nicht entfernen. Die Grundlehren der geichichtlichen Schule 

find danach: der Zulammenhang des Rechts mit dem Volk 

und Wolfsbewuhtieyn, Seine urſprünglich unvefleftivte Ent- 

ftehung, die Anforderung der Kontinuität in feiner Fort— 

bildung. 

Damit tritt fie in Gegenſatz gegen die ganze frühere 

Bildung, zunächſt gegen die pragmatiiche Anficht, nad) der 

alle vechtlichen Normen und Einrichtungen aus Ueberlegung 

und Abficht zu dem und jenem Zwed entitanden find; nicht 

minder aber auch gegen das Naturrecht, denn das Naturrecht 

baut das Necht auf einen allgememen (abitraften) Grundjag, 

der mit dem ganzen übrigen Seyn des beftimmten Volks 

nicht im geringiten Zufammenhang fteht, und heiſcht ein echt, 

dad als vernunftnothwendig für alle Zeiten abgejchloffen it 

und darum feine Fortentwidelung mehr zuläßt. 

Dieſer Gegenfaß hat feine Wirkung zunächſt auf die wiffen- 

ichaftliche Behandlung des pofitiven Nechts, und hier tft es 

befonderd Thibaut, welcher die ältere Weiſe vertritt. Diefer 

hervorragende Givilift ift der Kulminationspunkt der früheren 

Bildung; aber er war nicht fähig in die neue einzugehen. Er 

war in der Vorftellungsweije des Altern Naturrechts befangen, 

was unter anderem auch die abjtrafte Form ſeines Syitems 

zeigt; noch mehr aber war er erfüllt von der pragmatiſchen 

Anſchauung. Auch Feuerbach muß als Koryphäe der Altern 

Schule genannt werden. 

Schon in der Lehre von den Duellen des Rechts 

gehen die Richtungen aus einander: während die ältere Schule 
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die Geſetzgebung, weil ſie die allein bewußte abſichtliche Ein— 

führung des Rechts iſt, auch für die einzige wahrhafte Duelle 

des Nechts hält, Gewohnheit und Herfommen nicht an und 

für fih, fondern nur zufolge der Erlaubniß des Gejeßgebers 

als Rechtsquelle gelten läßt; jo it der biltoriichen Schule 

umgefehrt die Gewehnheit die urjprüngliche und hauptjächliche 

Duelle des Nechts, da in ihr fich gerade das unabſichtlich in— 

ftinftmäßige Wirken des nationalen Rechtsbewußtſeyns äußert, 

ja jelbit das Anſehen des Gejeßgebers iſt ihr nur Ausflug 

eines Gewohnbeitsrechtd, nemlich dev verfaffungsmäßigen Stel: 

fung des Herrichens und Gehorchens, die bei allen Völkern 

fich urſprünglich durch Sitte bildet und nicht Durch Geſetz. 

Das wäre jedoch immer nur Divergenz in einer einzelnen, 

wenn auch jehr wichtigen Lehre. Aber die ganze Behand- 

(ungsweife der Rechtswiſſenſchaft it eine andere 

geworden mit der biftoriihen Schule. Pan behandelte früher 

das Recht bloß dogmatiih; da man alle jeine Normen 

als abſolut Freie und abfichtlihe Akte des Geſetzgebers be- 

trachtete, jo hatte man feine andere Aufgabe, als fie rem 

für fih in dem Momente, wo fie erlalfen wurden, zur Ein- 

ficht zu bringen. Die wiljenjchaftliche Thätigkeit beftand dann 

bloß darin, theils aus Sprachregeln und aus vermutblichen 

legiölativen Gründen den Willen des Gejeßgebers zu ermit- 

teln, theild den ganzen Inbegriff der Geſetze in eine Äußere 

Drdnung zu bringen durch gewilfe logiſche Kategorien, die 

mit dem bejondern Inhalt nichts zu thun haben, als z. B. 

Subjekt, Objekt, Erwerb, Verluſt, Ausübung der Nechte, und 

die man deßhalb auf alle Nechtsmaterien gleichmäßig anmen- 

dete. Die gejchichtliche Juriſtenſchule bewirkte in doppelter 

Hinficht eine heiſſame Neform. Fürs erfte begründete fie 

eine mehr inmerliche Auffaljung des Rechts. Statt 
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des Willens des Gejeßgebers, der ja überdieß nur fir das 

geichriebene Necht feine Bedeutung hat, machte fie vielmehr 

die felten Nechtöbegriffe und Charaktere der Nechtsinftitute 

der betreffenden Rechtsbildung (dev römiſchen oder germani- 

hen) zum  erften und durchgängig leitenden Principe, fo 

daß der vermuthliche Wille des Geſetzgebers nur ein fefun- 

däres Princip it, indem er nur für einzelne Beltimmungen 

jeine Anwendung bat umd jelbft oft nur aus jener tiefen 

Rückſicht erkannt wird. Mebereinitimmend damit gab fie auch 

für die Beherrichung des Nechtsitoffes jene allgemeinen, gleich- 

mäßigen, logiihen Schubfächer auf und fuchte in jeder Rechts— 

materie die innere Drdnung, die fi) aus dem bejondern In— 

halt und der Bedeutung des betveffenden Nechtsinftituts ergtebt 

und fir jedes feine bejondern Gefichtspunfte erheiicht. Das 

alles geichab durch Saviguy und die Begabtern unter feinen 

Nachfolgern thatlächlih, ohne das man fich darüber nur Re— 

chenichaft gab, ed war die Folge der Befreiung von der 

äußerlich logiſchen Auffaffung, der Erweckung lebendigerer 

Anſchauung. Man vergleihe 3. B. Savigny's Syſtem der 

Snitituttionen und Nechtsgeichichte (durch Pernice befannt ge— 

macht) mit Thibauts Syſtem. Es handelt fich hiebei nicht um 

bloße Naturgemäßheit und Schönheit wifjenjchaftlicher Anord— 

nung, jondern um die Nichtigfeit praktischer Nefultate. Wenn 

3. BD. Thibaut das ſpecifiſche Inſtitut der Eigenthumsverhält- 

niffe, den Beſitz, umter der allgemeinen Kategorie der Aus— 

übung von Mechten, oder das jpecifiiche Inftitut. des Forde— 

rungsrechts, die Ceſſion, unter dev allgemeinen Kategorie der 

Abtretung von Rechten abhandelt, jo iſt das nicht bloß eine 

verwirrende Anordnung, ſondern er wird dadurch aud zu 

irrigen Folgerungen, 3. B. zur Uebertragung deijen, was von 

der Abtretung einer Erbſchaft verorbnet it, auf die Geifton 
‘ 
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der Forderungen, verleitet. — Fürs andere begründete die 

hiſtoriſche Schule tie geihihtlihe Behandlung der 

Rechtswiſſenſchaft, und das tft die von ihr beabfichtigte 

und grundfäglich ausgeiprochene Neform, es tit die nothwen— 

dige Folge ihrer Einficht in den ununterbrocdhenen Entwide- 

lungsgang, dem dad Recht wie alle menjchliche Zuftände unter- 

liegt. Das kann freilich nicht im Abrede geitellt werden, daß 

man auch Ichon vorher Nechtsgeichichte trieb und im hohem 

Werth hielt. Aber man betrachtete fie doch immer nur als 

ein außerlihes Hülfsmittel, deffen man fich zum Zwede 

bedient, nemlih um die Motive und Abſichten des Geſetz— 

geberd aus den Zuftänden, unter denen er dad Gele erlieh, 

zu erfennen, dad man dann aber auch wieder aufgeben fann, 

jo wie dieſer Zweck erreicht ıft, etwa ähnlich wie die Kenntniß 

der lateiniichen Sprache für das Verſtändniß des römischen 

Rechtskörpers ein ſolches Aufßerliches Hülfsmittel iſt und ent- 

behrt werden könnte, wenn es eine genügende Ueberſetzung 

gabe, da fie nicht das, was man wilfen muß, jelbft ift, ſon— 

dern nur dazu führen ſoll. Die hiſtoriſche Schule dagegen 

erfennt jener Einſicht gemäß die Mechtsgeichichte als eine 

wejentlih integrirende Seite der Rechtswiſſenſchaft 

jelbft. Die Männer der frühern Bildung Stellen fich eben die 

Geihichte und die Vergangenheit immer bloß als tranfi- 

toriſche Urſache des Gegenwärtigen vor. Dieſes ift bloßes 

Produkt, das, einmal entſtanden, gar nichts mehr mit jener 

Urſache zu thun hat; in der Rechtsübung aber kommt es ja 
gewiß nur auf das Jetzige, das Geltende an. In dieſer Vor— 

ſtellungsweiſe ſagt Feuerbach“): „Die Geſchichte erklärt, 

wie etwas nach und nach geworden; wie und was dieſes 

*) Feuerbach Vorrede zu Borſt „über die Beweislaſt“. 
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Etwas ſey, lehrt die Geſchichte nicht. Was der Geſchichte 

angehört, iſt ſchon dem Leben abgeſtorben.“ Allein die Ver— 

gangenheit iſt nicht bloß tranſitoriſche, fie ift immanente 

Urſache der Gegenwart, ſie iſt als Vergangenheit, als das, 

was ſie war, noch in ihr enthalten. Der gegenwärtige Rechts— 

zuſtand iſt unbeſchadet der neu hinzukommenden Elemente den— 

noch ſeinem Hauptinhalte nach der Inbegriff früher entſtan— 

dener Rechtsbegriffe und Rechtsinſtitute, deren wahrer Sinn 

und gegenwärtige Anwendung nur in der Bedeutung, die ſie 

bei ihrer Entſtehung hatten, geſucht werden kann. Ein über— 

zeugendes Beiſpiel bietet gerade der oberſte Begriff unſerer 

Praxis ſelbſt — der des gemeinen Rechts. Alle Wir— 

kungen dieſes Begriffs, welche gegenwärtige ſind, ſind dennoch 

die Wirkungen eines vergangenen Begriffs; denn ſeine Urſache 

gehört unſerm Leben nicht mehr an, wir können deßhalb ihn 

ſelbſt nicht ändern, er iſt ſtarr und feſt wie alles Abgeſtorbene, 

und dennoch wirkt er lebendig in die Gegenwart und es giebt 

kein juriſtiſches Verhältniß, das er nicht berührte. So be— 

trachtet kann aber nur die Geſchichte des geltenden Rechts 

eine Seite der Rechtswiſſenſchaft jeyn, denn nur fie ift ja in 

jeinem Dafeyn immanent. Sn der gleichen Art auch eine Ge- 

Ichichte Des indischen, des perfiichen Nechts u. |. w. zu fordern - 

oder ſolche noch für fürderlicher zu halten als die des römi— 

ſchen Rechts, wie das Thibaut und Feuerbach ausiprachen, 

wird man fi) nur dann bewogen finden, wenn man die Nechts- 

geihichte nicht ald weſentlichen Theil des Nechtözuftandes, ſon— 

dern als ein Bildungsmittel überhaupt betrachtet. Mit Recht 

beichränft deghalb Savigny das gefchichtlihe Studium für 

ung auf das römiſche und germaniſche Necht. 

In Folge diefer wiffenichaftlichen Züge hat die gejchicht- 

lihe Schule eine Einficht in unfer beitehendes Recht, römijches 
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und germaniſches, verſchafft, von der man bis dahin keine 

Ahnung hatte. Namentlich hat Savigny das ächte Ver— 

ſtändniß des römiſchen Rechts wieder gewonnen, das ſeit der 

ältern franzöſiſchen Schule in Unkenntniß oder Uebertragung 

neuerer Vorſtellungen verloren gegangen war, und Eichhorn 

bat mit herkuliſcher Kraft den ungeheuern Stoff des germa— 

nischen Rechts in einer Weije durchdrungen, dab man bis 

jet nicht wejentlicy über ihn hinausgefommen tft. Kein Un— 

befangener fann verfennen, daß durch die geichichtliche Ju— 

riftenfchule, und nicht etwa bloß feit ihr, eine vollftändige und 

eriprießliche Umwandlung der Nechtswilfenichaft bewirkt wor- 

den ift, wie vielleicht zu feiner Zeit vorher. Es giebt jetzt 

feinen Giviliften mehr, möge ex jelbft ſich als Anhänger oder 

als Gegner der geichichtlichen Schule befennen, der das rö— 

milche Recht in der Weile Thibauts behandelte, der nicht 

überall dem Muſter folgte, mit dem Savigny’s Recht des 

Befites voranging. Die Abwege, die ſich vom Standpunkte 

der biftorischen Schule aus bieten umd die zu betreten aud) 

nicht unterlaffen worden iſt, ſollen damit nicht verfannt wer: 

den. Die Einficht, daß die geſammte Nechtsentwicelung ein 

Ganzes, alſo feine Periode des römischen und deutichen Nechts 

ohne Einfluß auf unfern jeßigen Nechtszuftand iſt, enthält die 

Derfuhung alle Perioden gleich hoc anzujchlagen und mit 

gleihem Eifer zu betreiben. Daraus entjtand vielfach Mikro: 

logie, antiquariihe Behandlung der Jurisprudenz, Ueber: 

ſchätzung vechtsgeihichtlicher Entdeckungen namentlich gegen— 

über der dogmatiſch praftiihen Durchdringung des geltenden 

Rechts. Das alles ift ſehr vom Uebel, aber es liegt nicht 

in Stel und Richtung, welche die hiftoriihe Schule der Nechts- 

wiſſenſchaft jeßte, jondern in dem faljchen Gebraud) derer, 

welde fie pflegten. Die Nechtswilfenichaft bleibt immerdar 
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eine praktiſche Wiffenichaft, die Anwendung auf das Leben 

und die Gegenwart, die Handhabung von Recht und Gerech— 

tigfeit ift ihr leßtes Ziel. Ihr muß die fomtemplative Befrie- 

digung an der Nechtsgeichichte immer tief untergeordnet bleiben. 

Der rechtsgeſchichtlichen Forihung an ſich zwar darf Feine 

Gränze gejeßt werden, umso weniger, als fich nicht voraus 

jehen läßt, welchen Zuſammenhang mit dem Gegenwärtigen 

diejelbe überall noch finden wird. Allein für das allgemeine 

Studium und für Lehrvortrige ift ein Maaß wünfchenswerth, 

eö findet fih) an dem Bewußtſeyn, daß man nicht die Nechts- 

geichichte, jondern dab man das Necht geichichtlich kennen wolle. 

Vor Allem aber iſt zu fordern, dab das Intereſſe, das den 

Pfleger der Nechtswilfenichaft erfüllt, vorherrſchend das prak— 

tiiche jey, die richtige Anwendung des geltenden Nechts. Was 

man insbejondere an Savigny’s Leiftungen ausgeſetzt hat, 

daß er jeine Darftellung des römischen Nechts, namentlich auch 

in feinem Buch über den Belit, mit dem juftinianeijchen Rechts— 

förper abjchließe, und daß feine Geſchichte des römischen Nechts 

mehr nur eine Literaturgeichichte jey und nicht die Dogmen— 

geichichte gebe, jo hat Savigny gewiß niemals das, was bier 

vermißt wird, jo Andere es zu leiften unternahmen, abge— 

wehrt, und die Beichuldigung, deren materielle Nichtigkeit zu 

prüfen bier fein Sntereffe hat, jagt alfo Schon an fich jelbit 

nichts, als da Ein Mann das vollftändige Bereich der rechts— 

wilfenichaftlichen Aufgabe zu erihöpfen nicht im Stande ge— 

wejen. Eben jo wenig fann die Vorliebe für römiiches und 

geringere Empfänglichfeit für deutiches Necht, welche der Per- 

jönlichkeit eines andern Koryphäen der hiftoriihen Schule eigen 

it, irgend etwas entjcheiden über die allgemeine Richtung, Die 

bier der Nechtswiffenichaft gegeben iſt — Der Haupteinwand, 

welcher der geichichtlihen Schule von Seite der Altern Bildung 

FU 
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gemacht wurde, iſt der des Unpraktiſchen. Darin liegt 

eine gewiſſe Wahrheit. Das ächte Verſtändniß des römiſchen 

Rechts — und zunächſt handelt es ſich um die Anwendung des 

römiſchen Rechts — kommt in Widerſpruch mit der Praxis, 

da dieſe eben vielfach in Folge falſchen Verſtändniſſes des 

römiſchen Rechts ſich feſtgeſetzt hat. Dieſer Widerſtreit iſt 

nothwendig, eine gründlichere Einſicht, welche die Praxis ver— 

beſſern ſoll, muß zunächſt als der Praxis widerſtreitend auf— 

treten, bis ſie ſelbſt zur Praxis geworden iſt. Nun giebt es 

aber allerdings mehrere aus Mißverſtand des römiſchen Rechts 

erwachſene Inſtitute, die dennoch nicht bloß dieſes ſind, ſon— 

dern zugleich einem wirklichen Bedürfniß des jetzigen Zuſtandes 

dienen und deßwegen den geſchriebenen Duellen nicht geopfert 

werden dürfen. Da mag es dann vielfach fommen, daß von 

Seite der Achten Kenntniß des römischen Nechts joldhen In— 

ftituten Gewalt anzuthbun unternommen wird, und daß hin— 

gegen ein MNechtögelehrter, der gerade in die fette unguellen- 

mäßige Doftrin und Praris ſich verfenft hat, wie Thibaut, 

das wirkliche Bedürfniß des Lebens und der Nechtsübung ihnen 

gegenüber vertritt. Allein die gejchichtliche Anficht lehrt nicht, 

daß Normen einer frühern Zeit zur Anwendung fommen jollen, 

da wo duch die lebendige bildende Kraft des Nechts bereits 

eine andere Würdigung und eine andere Geltaltung der Ver- 

hältniſſe ſich feitgefegt haben, fondern vielmehr das Gegen- 

theil*), und diefer Widerſtreit ericheint auch nur in dem erſten 

Stadium der geſchichtlichen und quellmäßigen Behandlung des 

Rechts. Hat dieſe ihren Lauf auch durch das germaniſche 

Recht und die neuere Doktrin vollbracht, ſo iſt ſie es gerade, 

die ausſcheidet, was in der vorhandenen Uebung wirklich 

) Savigny Pandekten I. S. 9. 
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neue Geſtaltung und was nur wiſſenſchaftliches Unvermögen 

iſt. So z. B. hat Savigny für das Inſtitut des Beſitzes 

im Ganzen die frühere Praxis unbeſtreitbar verdrängt, und 

Thibaut, der auf dem Boden derſelben ſtand, war nicht 

vermögend das zu verhindern. Aber gerade die Fortführung 

der Savigny'ſchen Arbeit im Geiſte der geſchichtlichen Anſicht, 

namentlich auf dem Gebiete des kanoniſchen Rechts und des 

Prozeſſes, hat dargethan, welche Beſtimmungen der Praxis, 

wenn auch abweichend von den römiſchen Quellen, erhalten 

bleiben müſſen. 

Das iſt der große Umſchwung, den die geſchichtliche 

Schule in der wiſſenſchaftlichen Behandlung des poſitiven 

Rechts bewirkt hat. Sollte ſie für immer als Schule be— 

ſtehen, wie ſie zuerſt als ſolche aufgetreten, ſo wäre das 

freilich vom Uebel, ſie würde dann alle die Einſeitigkeiten be— 

tonen, zu denen ſie nach der Natur der Sache in der Be— 

kämpfung der ältern Bildung eine Verſuchung hat’). Es iſt 

aber hier in Wahrheit nicht von einer Schule mit eigenthüm— 

lichen Schlagworten, Manieren, Ariomen die Rede, ſondern 

vielmehr von einer tiefgreifenden Erweiterung und Befreiung 

des juriftiichen Studiums. Es ftehen nicht zwei Parteien von 

Nechtögelehrten einander gegenüber; jondern es fteht die gegen- 

wärtige Nechtswilfenichaft durch eine gefteigerte Erkenntniß der 

vergangenen gegenüber. | 

Nicht minder ald für die Behandlung des pofitiven Rechts 

trat die geſchichtliche Schule auch für Fortbildung des Rechts 

und Geſetzgebung in Gegenjab gegen die frühere Bildung. 

Nach der frühern Anficht erjcheint der Gefeßgeber als Schöpfer 

und Herr des Nechtözuftandes, er kann täglich ein neues Necht 

*) Sav. Pandekten I. ©. XVI. 
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geben, das feinen Zufammenhang hat mit dem frühern, fon: 

dern fih nur aus fi) heraus erklärt, und er ſoll dieß, ſey 

es, wie die Einen wollen, um den abjolut vernünftigen Rechts— 

zuftand herzuftellen, jey es, wie Andere wollen, um die 

Schwierigkeiten und Verwickelungen unſeres Rechtszuſtandes 

zu beſeitigen, welche die fremden Quellen und die Mannig— 

faltigkeit der Partikular-Statuten mit ſich führen. Das letz— 

tere namentlich fordert Thibaut in ſeiner Abhandlung „über 

die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuches 

in Deutſchland.“ Nach der hiſtoriſchen Schule dagegen iſt der 

Geſetzgeber nur Organ des nationalen Rechtsbewußtſeyns, er 

ſoll die Fortbildung des Rechts durch andere Organe, Ge— 

wohnheit und Rechtswiſſenſchaft, gewähren laſſen, und nur 

wo ein Schwanken derſelben oder ein Widerſpruch mit dem 

unmittelbaren Bedürfniß des Lebens ſich zeigt, ihnen zu Hülfe 

kommen. Die Geſetzgebung ſoll deßhalb nur für einzelne Be— 

ſtimmungen oder Materien thätig ſeyn, nicht den Rechtszuſtand 

im Ganzen neu machen, weder ſeinem Inhalt nach, daß ſie 

im Ganzen, daher ohne beſondern Grund, die bisherigen 

Normen verändert, noch der Weile ſeiner Geltung nach, daß 

fie das ganze bisherige Necht in ein Geſetzbuch bringt, und 

nunmehr bloß die Aufnahme in das Geſetzbuch über die Gel- 

tung und den Sinn der Nechtsbeitimmungen enticheivet — die 

Kodififatton. Im diefem Sinn wiederjegte fi) Savigny 

jenem Vorſchlag Thibauts. Er will die nattonale Einheit des 

deutihen Nechtözuftandes vorherrſchend nicht durch eine ges 

meinjame Kodififation, jendern durch eine gemeinjame wiſſen— 

Ichaftlihe Bildung und Praxis erreicht haben, und das Mo— 

ment, das er hauptjächlic der Kodififation entgegenjegt, hin— 

jichtlich defjen er der Zeit den Beruf zur Geſetzgebung abipricht, 

it das „techniſche Element”, oder wie ich es lieber be= 
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zeichne, die Struftur des Rechts. Seine Beweisführung 

namentlich aus den neueſten Verſuchen der Kodififation geht 

überall darauf bin, nicht daß man ungerechte, unzwedmäßige 

Beitimmungen gegeben, jondern dab man die Nechtöbegriffe 

des beitehenden Zuſtandes weder begriffen noch andere ftatt 

ihrer mit Klarheit gewählt, jo Ihwanfende, unbeftimmte Be- 

griffe ind Gejeßbuch aufgenommen habe, die in der Anwen- 

dung zu Verwirrung führen müffen. Ein Verfahren diefer Art 

nennt er mit Bacon ex vinculis sermocinari. ine flare 

Erkenntniß der bejtehenden Nechtsbegriffe jey alfo unerläßliche 

Bedingung neuer Geſetzbücher; beitände aber eine folche, fo 

jey auch ein neues Geſetzbuch kaum mehr ein Bedürfniß. Es 

iſt dieje Stellung zur Gejeßgebung, welche unter dem Namen 

der „Naturwüchfigfeit" vorzugsweije an der hiftoriichen Schule 

befämpft wird. Das Necht jey nach ihr eine bloße natürliche 

Thatjache, es wachſe wie eine Pflanze, menjchliche Intelligenz 

habe feinen Antheil, und nur dadurd, daß man es fich ſelbſt 

überlaffe, fomme es zum Guten. Das aber ijt nicht wirklich 

ihre Lehre. Sie will die bewußte abfichtliche Fortbildung nicht 

ausichließen, jondern das was fie bewegt ilt ein Doppeltes, 

fürs erſte daß der Anfang, Die urjprüngliche Entitehung des 

Nechts, in jeden Wolfe nicht aus Neflerion hervorgeht, ſon— 

dern wirklih naturwüchſig ift, fürs andere, daß jpäter die freie 

abfichtliche Geitaltung des Rechts doch immer einen Boden bat 

an diefem, das uriprünglich unabfichtlich geworden oder doc) 

durch eine frühere Generation ihr überliefert ift, dab alſo die 

freie Geftaltung nicht abjolut beginnend, nicht ftofflos ift. Dem 

Gedanfen nach jollte nicht der Gejeßgebung die Naturwüchlig: 

feit, jondern es jollte der abjoluten vom Beitehenden abbre- 

chenden Gejebgebung die Gejeßgebung auf der Bafis des 

Meberfommenen entgegengeftellt werden. In der Geltend- 
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mahung des Gedanfens gegenüber der herrichenden Richtung 

hat die hiſtoriſche Schule vielleicht eine zu große Abneigung 

gegen die bewußte, mit Vorbedacht und Willensenergie ord- 

nende obrigfeitliche Gewalt befundet. Ihre Polemik aber gegen 

die jehr verbreitete Anficht und Weile der Kodififation iſt völlig 

gegründet, und daß mit Recht Thibauts Vorſchlag bekämpft und 

der Beruf jener Zeit zur Geſetzgebung geläugnet wurde, be— 

ftätigt fich auf das enticheidendfte jchon allein dadurch, daß eine 

Kodififation fir Deutichland, wenn fie damald zu Stande ge— 

fommen wäre, nach Bluntfchli’s einleuchtender Bemerkung 

durchaus in römijchzrechtlicher Bildung erfolgt wäre und jo die 

feitvem eingetretene Belebung deutſcher Nechtserfenntnig wo 

nicht abgehalten, jo doch in ihrem Einfluß auf den Nechts- 

zuftand verfürzt hätte, Gegenwärtig dürften die Fragen: ob 

Geſetzgebung oder wiſſenſchaftliche Entwicelung, ob gemeinſam 

deutjche oder partifulare Yandesgejehgebung, ob römiſcher oder 

deutih nationaler Inhalt der Gejeße? von den Beionnenen 

nicht mehr in abstracto beantwortet werden; es wird fich 

überall um den beftimmten Gegenftand, das beftimmte Bedürf— 

nit, Die beftimmte Reife und Sicherheit der legislativen Er: 

fenntniß handeln. Die hiſtoriſche Schule hat von der jchema- 

tiichen und mechantichen Auffaffung des Nechtszuftandes befreit 

und die unbefangene Würdigung des wirklichen Lebens mit 

jeinem Reichthum und feinem überall individuellen Bedürfniß 

eröffnet; dieje ihr befreiende Lehre darf aber nicht jelbit- wieder 

zum Schema gemacht werden, dem Leben und Bedürfniß fich 

fügen jollen *). 

Philofophie des Rechts wurde von der geſchichtlichen 

*) Vergl. über das alles dieſes Werks II. Band II. Bud 8. 21 und 
©. 517 folgende. 
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Schule und namentlich von ihren Koryphäen nie zum Gegen- 

ftand der Beihäftigung gemacht. Es lag das nicht in ihrer 

Aufgabe als Schule politiver Iurisprudenz, dazu fam vielleicht 

ein inneres MWideritreben, weil ihre ganze Thätigfeit zunächſt 

als Bekämpfung einer irrigen Rechtsphiloſophie und des falichen 

Vertrauens, dad man auf diejelbe ſetzte, auftrat. Sie ging auch 

von Männern aus, deren eigenthümliche Begabung gerade darin 

beitand, das Leben und die Geichichte in ihrem ganzen Neich- 

thum dur unmittelbare Anſchauung zu ergreifen, den fittlichen 

Maaßſtab mit fiherem Taft zu handhaben, nicht aber das alles 

erit in Begriffe zu zerlegen und durch metaphufiiche Deduftion 

zu begründen. Dieſe Seite der Nechtöwilfenichaft ift alfo von 

ihr nicht gepflegt. Hugo’ „Philoſophie des pofitinen Rechts“ 

fann überhaupt nicht als ein Erzeugniß der gefhichtlichen Schufe, 

noch weniger als ein Dokument ihres philoſophiſchen Bekennt— 

niffes gelten. Dieſes Bud iſt ſchätzbar in feiner Polemif und 

veich an veritändigen aus dem Leben gegriffenen Bemerfungen, 

aber von einer völligen Unklarheit des Standpunftes. Zum 

größten Theil jet es in prägmatiicher Weile allen ethilhen 

Maaßſtab bei Seite und urtheilt bloß nad) Zweckmäßigkeit, 

daraus entipringen jene verfchrieenen Schußreden für die Skla— 

veret und die Zortur, zum andern Theil legt es wieder den 

Maaßſtab der Vernunftmäßigkeit an ohne irgend ein ausge— 

iprochenes oder auch nur in der Anwendung erfennbares Be- 

wußtjeyn, was denn VBernunftmäßigfeit jey. Dazu enthält e8 

feine Spur gerade von dem, was dad Eigenthümliche der hifto= 

riihen Schule ift, von der fittlichen Individualität und Lebens— 

aufgabe der Völker und von dem Kontinuirlichen, Traditionellen 

der Nechtöentwidelung. Es herrſcht in ihm durchgehende noch 

der Geift der Altern Bildung, der aber hier jfeptiich feine bis— 

herigen Werke zerſetzt. 
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Diefer Mangel eines philofophiichen Befenntniffes führte 

häufig zur Verirrung innerhalb und zu Mißverſtand außerhalb 

der Schule. Es wurde ihr nemlich das Bekenntniß unter 

gebreitet, daß es feinen abjoluten fittlichen Maaßſtab des 

Rechts, Sondern nur den relativen: der Angemefjenheit an Zu—— 

ſtände und Bildung gebe, oder daß doch jede wifjenjchaftliche 

Beichäftigung mit jenem Maaßſtabe (Nechtsphilojophie) ver- 

geblih und zu verbannen ſey. Das aber it gegen ihren 

Geiſt. Dieſer ift nicht ein Verzicht auf fittliches Urtheil über 

Gejete und Einrichtungen, jondern das Bewußtſeyn, daß dieſes 

Urtheil nicht auf reinen Bernunftbegriffen und abftraften 

Grundſätzen — worin es die Philofophie bis dahin juchte — 

jondern auf der vollen menschlichen Erkenntniß berube, ins— 

bejondere aber, dab ed zugleich aus der gejchichtlichen Ent— 

wicelung jelbit geichöpft werden müffe, daß, die allgemeinen 

Kriterien der Gerechtigkeit und GSittlichfeit vorausgejeßt, die 

ganze überfommene im Verlauf der Zeiten gebildete Indivi— 

dualitat der Geſetze und Eimrichtungen ein fittlich Bindendes 

ſey, das man nicht ohne Noth aufgeben dürfe, deſſen eignen 

Fingerzeigen man bei der Fortbildung zu folgen babe. Die 

geichichtliche Schule bejeitigt nicht den abjoluten fittlichen Maaß— 

itab, fie befämpft nur das, was man. damals als Inhalt 

deſſelben anjah, und fie macht noch den relativen oder vielmehr 

-den individuellen Maaßſtab dazu geltend, den man bis dahin 

überfah*). Es iſt gerade eine tiefere philofophiiche Wahrheit, 

auf welcher fie unausgeſprochen, ja den meilten vielleicht un— 

bewußt, in ihrem legten Grunde fteht, das iſt die Anerfennung 

des lebendigen göttlihen Waltens in der Geſchichte. Aus ihr 

fommt die Ehrfurcht vor dem Beltehenden, die menjchliche 

*) ©. dieſes Werkes II. Band II. Abth. 8. 66. 
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Beſcheidung in der Aenderung deifelben, das Hinfehen auf eine 

höhere Macht, von der man das Wejentlichite und Beſte dabei 

erwarten muß Pietät iſt ihrem innerſten Beweggrunde nach 

jene ſorgfältige Pflege der Geſchichte, Pietät die Bewahrung 

jedes eigenthümlichen Inſtituts, die Scheu vor allem, was 

ohne unſer Zuthun geworden. Selbſt der hohe und ſelbſt— 

ſtändige Werth, der dem ganzen Detail der poſitiv-rechtlichen 

Beſtimmungen in Vergangenheit und Gegenwart beigelegt wird, 

ſetzt einen Weltzuſammenhang voraus, nach welchem nicht ein 

logiſches Geſetz, ſondern Perſönlichkeit und Freiheit die oberſte 

Urſache alles Daſeyns iſt). Es iſt deßhalb nicht ohne Grund, 

daß Thibaut in feiner letzten nicht ohne Gereiztheit geſchrie— 

benen Flugſchrift gegen die hiſtoriſche Schule ſie als eine pie— 

tiſtiſche Richtung (in ſeinem Sinne) bezeichnet. 

Die geſchichtliche Schule alſo, weit entfernt, Philoſophie 

d. i. Ethik des Rechts zu beſeitigen, enthält vielmehr ſelbſt ein 

neues und tieferes philoſophiſches Princip. Allein dieſes bezieht 

ſich doch immer nur auf die Weiſe, wie das Recht entſteht, 

wie es eingeführt und fortgebildet werden ſoll, nicht auf den 

Inhalt, welches die gerechten ſittlichen Einrichtungen und Ge— 

ſetze ſind. Eine philoſophiſche Lehre hierüber ſchließt ſie nicht 

aus, aber ſie ſelbſt bietet eine ſolche nicht. So giebt ſie bloß 

einen Zug, ein Element einer Rechtsphiloſophie. Wohl iſt 

dieſer Zug ein Strahl aus dem Ganzen der wahren Rechts— 

philoſophie, und es iſt darum eine Probe für jedes rechts— 

philoſophiſche Syſtem, ob es ihn harmoniſch in ſich aufzunehmen 

vermag. Aber eben dieß Ganze der Rechtsphiloſophie kann 

danach nicht aus den Principien der geſchichtlichen Schule allein 

aufgebaut, es muß aus andern Quellen geſchöpft werden. Es 

*) S. dieſes Werk II. Band J. Buch 8. 12 
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kann nun der geichichtlichen Schule ihrer Aufgabe nach nicht 

zum Tadel gereichen, daß fie fein ausgeiprochenes philoſophiſches 

Befenntniß bat, und daß die philofophilche Lehre, die fie in 

der That vertritt, fi nur auf die Entſtehungsweiſe, nicht auf 

den Inhalt des Rechts bezieht. Das aber it ein wirklicher 

Mangel ihres Standpunftes, daß fie in Folge deſſen nur die 

eine Seite des Rechts hervorhebt, wie es Erzeugniß des 

Volksbewußtſeyns ift, und nicht in gleichem Maaße feine an- 

dere Seite, wie es eine höhere Macht, das Ethos über dem 

Volt und Volksbewußtſeyn ift, von der dieſes aufgefordert, an 

der ed gemeffen und gerichtet wird, und daß fie deßhalb in 

dem Suriftenftand und im dem Gejeßgeber nur Organe und 

Repräſentanten des Volfsbewußtfeyns, nicht Drgane und Re— 

präfentanten des Rechts als ſolchen, Diefer jelbititäindigen hö— 

bern Macht erblict”). Hieraus entipringt auch vielleicht jene 

zwar nicht grumdfäßliche, aber doch thatlächliche Hinneigung für 

gewohnheitämäßiges Wachsthum des Nechts im Gegeniake 

berechneter energiicher Anordnung. 

Nie die biltoriihe Schule fein materielle rechtsphilo— 

ſophiſches Prineip hat, jo hat fie auch fein politisches Syſtem. 

Aber einen politischen Charakter hat fie deffenungeachtet. Vor 

Allem tft eben ihre Grundlehre über die Entitehung des Nechts 

von der größten politiichen Bedeutſamkeit: jene Ehrfurcht vor 

dem Beitehenden, jene Beſcheidung, daß jede Generation nur 

an der Entwicelung, die durch alle Zeiten gebt, ihr Theil 

beizutragen, feine den Bau des menschlichen Gemeinweſens im 

Ganzen und neun aufzuführen habe. Sie tritt damit im den 

entichtedenften Gegenſatz gegen die Nevolution, nicht minder als 

die eigentlichen Schriftiteller der Kontrerevolution. Sie ift 

*), ©. diefes Werks II. Band II. Bud) 8. 20 u. 22. 
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aber bewahrt von Maistre’s Einjeitigfeit, die Leitung Gottes 

nur in den Handlungen der öffentlichen, insbejondere der firch- 

lichen Autoritäten zu juchen, da fie im Gegentheil vorzüglich 

die innere Umwandlung des nationalen Bewußtſeyns und die 

allmälige unbeabfichtigte Umwandlung der Zuftände als das 

Weſen der Gejchichte betrachtet. Nicht minder ift fie bewahrt 

gegen die Verirrung Hallers, an die Stelle der naturrechtlichen 

Sätze wieder einen andern Satz und eine gleiche logiſche Ab— 

windung deſſelben zu ſetzen. Ueberhaupt unterſcheidet ſie ſich 

dadurch weſentlich von allen kontrerevolutionären Schriftſtellern, 

daß ſie die Geſtalt der Welt in keiner Weiſe durch beſtimmte 

(vergangene) Inſtitute abzuſchließen unternimmt. Das kann 

nicht genug hervorgehoben werden: es iſt wahrhaft geſchichtlich, 

daß die Geſchichte nicht auf die Vergangenheit zurückgewieſen, 

ſondern das unausgeſetzte Werden in ihr erkannt werde, und 

es iſt wahrhaft religiös, daß der göttlichen Führung nicht 

eigenmächtig an den frühern Bildungen, gleichſam als ihrem 

unübertreffbaren Werke, eine Schranke geſetzt, ſondern die neue 

künftige Geſtaltung in unterordnender Hingebung von ihr an— 

genommen werde. — Außer dieſem politiſchen Charakterzug, 

der mit der Grundlehre der geſchichtlichen Schule gegeben iſt, 

führt aber auch eben der Sinn und die Bildung, in welchen 

ihre Rechtsanſicht wurzelt, zwar nicht zu einer beſtimmten po— 

litiſchen Lehre, aber doch zu einer gewiſſen politiſchen Dispo— 

ſition, nemlich zu einer reichlichen und unbefangenen, für die 

innerſten Motive offenen Würdigung aller politiſchen Geſtaltun— 

gen und Beſtrebungen. In der markirteſten Weiſe und we— 

nigſtens zu den Grundzügen einer politiſchen Lehre durchgebildet 

ſtellte ſie ſich dar in dem Mann, der mit Savigny zugleich der 

Begründer und Repräſentant der geſchichtlichen Anſicht iſt, in 

Niebuhr. Seine römiſche Geſchichte, ſeine Briefe, ſeine nach— 
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gelaffenen VBorlejungen über die franzöfiiche Nevolution zu— 

jammen gewähren ein Ganzes politiicher Anſicht. Es iſt das 

eine Acht deutſche politische Anficht, ausgezeichnet durch Gerech- 

tigkeit, Fülle, Innigkeit, durch Feitigfeit der Grundfäße mit 

freiem Anjchließen an die gejchichtlichen Zuftände, durch kon— 

ſervativen Grundton mit Liebe für jede feimende neue Ent- 

wicelung. Sie ift am verwandteiten der englischen Burke's 

und der franzöftichen der Doktrinärs; aber fie iſt weniger 

befangen und jchroff ald jene und hat mehr fittliche Tiefe als 

dieſe. 

Druck von J. F. Starde in Berlin. 
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